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Dekret über Abrundung der Abzahlungsſummen c.

D e E r et

über

Abrundung der Abzahlungsſummen bei Hypothekar

inſtrumenten in neue Währung.

(Vom 28. Herbſtmonat 1854.)

->Geº

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

Nach vernommenem Berichte des Regierungsrathes über

die Nothwendigkeit einer Reduktion der in den §§. 5 und 13

des Hypothekargeſetzes vom 6. Herbſtmonat 1831 vorgeſchrie

benen Summen der jährlichen Kapitalabzahlungen bei Gülten

und Aufſchlägen in neue Währung, mit zweckmäßiger Abrun

dung der ſich ergebenden Reduktionsſummen;

In Anwendung des § 5 des Dekrets, betreffend die Aus

führung der Münzreform vom 5. Chriſtmonat 1851;

Auf den Bericht und Antrag einer von uns niedergeſetzten

Kommiſſion;

beſchließen:

I. Bei neuzuerrichtenden Gültinſtrumenten ſoll von nun

an die Summe der jährlichen Kapitalabzahlungen anſtatt wie

bisher auf Frkn. 300 a. W. auf Frkn. 430 n. W. angeſetzt

werden. - - -

II. Bei Aufſchlägen werden dieſe Zahlungen, welche bis

her Frkn. 600 a, W. betrugen, in neue Frkn. 860 ausgeſetzt.

III. Bd. 1
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III. Gegenwärtige Schlußnahme iſt dem Regierungsrathe

zur Bekanntmachung mitzutheilen, und urſchriftlich in's Staats

archiv niederzulegen.

Luzern, den 28. Herbſtmonat 1854.

Der Vize-Präſident:

Franz Widmer.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

V. Huber.

A. Vonwil.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern,

In Vollziehung vorſtehenden Dekretes über die Abrundung

der Abzahlungsſummen bei Hypothekarinſtrumenten in neue

Währung, vom 28. dieß;

beſchließen:

Vorſtehendes Dekret, welches ſofort in Anwendung tritt,

ſoll zu allgemeiner Kenntniß und Verhalt in die Geſetzesſamm

lung aufgenommen, und an den gewohnten Orten öffentlich

angeſchlagen werden.

Luzern, den 30. Herbſtmonat 1854.

Der Schultheiß:

J. Kopp.

Namens des Regierungsrathes,

Der Staatsſchreiber:

Joſt Nager.



Dekret über Beſoldung der Militärbeamten und Angeſtellten. 3

D e E r et

über

Beſoldung der Militärbeamten und Angeſtellten.

(Vom 5. Chriſtmonat 1854.)

-G

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

In Feſtſetzung der Gehalte der ſchon gegenwärtig beſtehen

den und der künftig in Vollziehung des Militärgeſetzes noch

anzuſtellenden Beamten und Angeſtellten;

Auf den Antrag des Regierungsrathes und das Gutachten

der Staatsrechnungskommiſſion;

b eſ ch l i e ß e n :

I. Dem Vorſteher des Militärdepartements ſteht, wie

jedem andern Departementsvorſteher oder ſonſt vom Regie

rungsrathe Delegirten, das Recht zu, alle erforderlichen Aus

III, Bd. 2
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lagen bei in ſein Departement einſchlagenden Vorkommenheiten,

ſei dieſes für Pferde, Wagen und vom Regierungsrathe an

geordnete Ehrenauslagen, in Rechnung zu bringen.

II. Der Milizinſpektor und der Oberinſtruktor haben jeder

einen Jahresgehalt von Fr. 2000 zu beziehen, und nebenbei

für Anſchaffung von Pferden, deren Unterhalt und Wartung

ſowie für Verköſtigung bei Anlaß von Uebungs- und Ergän

zungsmuſterungen eine Zulage von Fr. 300, nebſt der in

§. 154 des Militärgeſetzes beſtimmten Pferdeentſchädigung von

Fr. 80 jährlich zu beziehen.

Jedem derſelben wird auch für das effektiv gehaltene Dienſt

pferd die Schatzung und allfällige Entſchädigung für im Dienſte

demſelben zugeſtoßenen Werthabgang zugeſtanden.

III. Nachſtehend benannte Beamte und Angeſtellte haben

folgende Jahresgehalte, ohne anderweitige ordentliche Entſchä

digung, zu beziehen:

a. der Kriegskommiſſär . - - 4 Fr. 1400

b. der Zeughausverwalter. º - - „ 1500

c. ein Bezirkskommandant d s - „ 600

d. ein Bezirksadjutant . -- -- „ 200

e. ein Sektionschef . - 4 „ 150

f, der Zeugwart . e e 4 4 „ 700

g. der Kaſernier . - - e - „ 550

IV. Bei beſondern Anläſſen, wo nach Verfügung des

Regierungsrathes dieſe Beamten und Angeſtellten mehr in An

ſpruch genommen werden, als das Militärgeſetz ihnen Ver

richtungen überbindet, iſt je nach Umſtänden und Verhältniſſen

denſelben ein vom Regierungsrathe feſtzuſetzendes Taggeld von

2 bis 5 Fr. zu verabfolgen.
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V. Gegenwärtiges Dekret iſt in Urſchrift in das Staats

archiv niederzulegen und dem Regierungsrathe zur Vollziehung

zuzuſtellen.

Luzern, den 5. Chriſtmonat 1854.

Der Präſident:

J. R. Steiger.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

V. Huber.

A. Vonwil.
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Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern,

In Vollziehung vorſtehenden Großrathsdekrets, betreffend

die Feſtſetzung der Gehalte der ſchon gegenwärtig beſtehenden

und der künftig in Vollziehung des Militärgeſetzes noch anzu

ſtellenden Beamten und Angeſtellten, vom 5. Chriſtmonat 1854;

beſchließen:

Vorſtehendes Dekret, welches mit dem 1. Jänner 1855 in

Kraft tritt, ſoll zu allgemeiner Kenntniß der Geſetzesſammlung

beigerückt werden.

Luzern, den 11. Chriſtmonat 1854.

Der Schultheiß:

Jakob Kopp.

Namens des Regierungsrathes,

Der Rathsſchreiber:

I. Zingg.



Vertrag über Betheiligung beim Eiſenbahnbau. 7

Vertrag

zwiſchen

der Regierung des Kantons Luzern und dem Direk

torium der ſchweizeriſchen Zentralbahn in Baſel,

bezüglich einiger Abänderungen der herwärtigen

Eiſenbahnkonzeſſion.

Zwiſchen der Tit. Regierung des Kantons Luzern einer

ſeits und dem Tit. Direktorium der ſchweizeriſchen Zentralbahn

in Baſel, mit Vollmacht des Verwaltungsraths vom 15. Juni

fließenden Jahres, anderſeits,

iſt bezüglich der ſofortigen Erſtellung der Eiſenbahn von

Olten nach Aarau (Wöſchnau) und von Olten nach Luzern

folgende Uebereinkunft abgeſchloſſen worden, neben welcher

der Konzeſſionsakt vom 19. Wintermonat 1852, inſoweit er

nicht durch gegenwärtigen Vertrag Abänderungen erlitten, in

voller Kraft fortbeſteht.

Art. 1.

Der Kanton Luzern verpflichtet ſich zur Betheiligung am

Unternehmen der ſchweiz. Zentralbahn im Betrage von zwei

Millionen Franken mittelſt Uebernahme von 4000 Geſellſchafts

aktien von Fr. 500, die ihm von der Verwaltung al pari wer

den geliefert werden. -

III. Bd. 3
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In dieſer Betheiligungsſumme ſind eingeſchloſſen diejenigen

Summen, welche von Gemeinden oder Korporationen der an

der Linie Olten-Luzern liegenden oder bei ihrer Ausführung

betheiligten Städte und Ortſchaften, in Folge des gegenwär

tigen Vertrags, übernommen werden mögen.

Art. 2.

Dafür verpflichtet ſich die Zentralbahnverwaltung, den Bau

der Linie Aarau (Wöſchnau)- Olten-Luzern (Emmenbrücke)

ſofort in ſolcher Weiſe in Angriff nehmen reſp. fortſetzen zu

laſſen, daß die beſagte Linie, worunter die erforderlichen Hoch

bauten begriffen ſind, am 1. Juli 1856 vollendet ſei. -

Für die Ausführung der Linie von der Emmenbrücke bis

Luzern wird der Termin bis zum 1. Juli 1858 verlängert.

Art. 3.

Der Kanton Luzern reſp. die betreffenden Gemeinden und

Korporationen verpflichten ſich durch den abzuſchließenden Ver

trag, den Nominalwerth der von ihnen in Folge dieſes Ueber

einkommens übernommenen Aktien der Geſellſchaftskaſſe in Baar

einzuzahlen, ſobald der Unterbau der ganzen Linie Olten-Em

menbrücke hergeſtellt ſein wird.

Die Einzahlung hat dann in zweimonatlichen Terminen

und in Raten von je zwanzig Prozent der übernommenen

Aktienzahl, gegen jedesmalige Ablieferung der betreffenden Titel

zu erfolgen, inſofern nicht vorher durch gegenſeitiges Einver

ſtändniß ein anderer Einzahlungsmodus feſtgefetzt werden ſollte.

Dieſe Einzahlungen dürfen ausſchließlich nur für den Ober

und Hochbau der in Frage ſtehenden Linie nach Luzern

verwendet werden.

Art. 4.

Die Regierung des Kantons Luzern reſp. die betreffenden

Gemeinden und Korporationen können, wenn ihre Einzahlun

gen nicht im Sinne des Art. 3 Lemma 3 verwendet würden,
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eine ſchiedsgerichtliche Entſcheidung hervorrufen, wie dieſelbe

im Art. 7 dieſes Vertrags vorgeſehen iſt.

Art. 5.

Das Direktorium erklärt und verpflichtet ſich:

a. daß für die Ausführung der Linie von der Emmenbrücke

bis Luzern (Art. 2 Lemma 2) keine weitern Beiträge

mehr von Seite des Kantons Luzern reſp. von Gemein

den oder Korporationen verlangt werden, ſondern die

Betheiligung auf die im Art. 1 beſtimmte Summe be

ſchränkt bleiben ſoll; . -

b. daß ſofort nach Inkrafttretung dieſes Vertrags die Erpro

priationen auf der Linie Olten - Emmenbrücke fortgeſetzt

und mit möglichſter Beförderung zu Ende geführt wer

den ſollen;

c. daß folgende Arbeitslooſe längſtens innert drei Monaten

nach Inkrafttretung dieſes Vertrages in Angriff genom

men und die Arbeiten nachdruckſamſt fortgeführt werden:

IV. Sektion Langenthal, II. Loos, den Tunnel bei

Aarburg einſchließend;

W. Sektion Zofingen, IV. Loos, den Einſchnitt und

Damm bei Egolzwil einſchließend;

VI. Sektion Luzern, II. und III. Loos, die Strecke

von der Station Rothenburg bis zur Emmen

brücke begreifend.

Als Zeitpunkt der Angriffnahme der übrigen Arbeitslooſe

der Linie Olten-Luzern wird das Frühjahr 1855 beſtimmt.

- - - Art. 6.

Für die Erfüllung aller in dieſem Vertrage eingegangenen

Verpflichtungen erhöht das Direktorium der Zentralbahngeſell

ſchaft die bereits geleiſtete Kaution um weitere 250,000 Fr.

entweder in Baarſchaft oder in annehmbaren Werthtiteln; im

erſtern Falle iſt ſelbige dem Direktorium zu drei Prozent zu

verzinſen. - - - -
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Die Mehrkaution ſoll ſofort, nach der Ratifikation dieſes

Vertrages von Seite des Großen Rathes, erlegt werden und

fällt nach den Beſtimmungen des Art. 42 des Konzeſſionsaktes

vom 19. November 1852 ohne Weiteres dem Staate anheim,

wenn die durch den gegenwärtigen Vertrag übernommenen

Verpflichtungen (namentlich Art. 2 und lit. b und c des Art. 5)

von Seite der Geſellſchaft nicht erfüllt werden.

Sobald das Direktorium ſich ausweist, für Erpropriatio

nen und Unterbau im Kanton Luzern die Summe von einer

Million Franken verwendet zu haben, ſo kann von der Mehr

kaution die Summe von Fr. 150,000 und der Reſt von Fr.

100,000 dann zurückgefordert werden, wenn eine weitere

Summe von einer Million Franken für Unterbau oder aus

geführten Oberbau, oder auf Ort und Stelle geführtes Ober

baumaterial verausgabt iſt.

Art. 7.

Streitigkeiten in Hinſicht auf die Auslegung des gegen

wärtigen Vertrages werden auf gleiche Weiſe ausgetragen,

wie diejenigen, welche durch den Art. 41 des Konzeſſionsaktes

des Standes Luzern zu Handen der ſchweiz. Zentralbahn am

19. November 1852 vorgeſehen ſind.

Art. 8.

Die Regierung des Kantons Luzern behaltet ſich für dieſen

Vertrag die Ratifikation des Großen Rathes vor.

Erfolgt dieſe Ratifikation nicht längſtens bis und mit dem

20. Auguſt nächſtkünftig, ſo iſt dieſer Vertrag für das Direk

torium nicht mehr verbindlich. -

Urkundlich deſſen iſt gegenwärtiger Vertrag in Doppel aus

gefertigt, mit der Unterſchrift und dem Siegel der Regierung

des Kantons Luzern, ſowie mit der Unterſchrift des Direk
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toriums der Zentralbahn verſehen und beiden Theilen urſchrift

lich zugefertigt worden.

Luzern, den 7. Auguſt 1854.

Namens des Regierungsrathes:

Der Schultheiß:

für denſelben:

Der Statthalter:

J. M. Knüſel.

Der Staatsſchreiber:

*. Joſt Nager.

Baſel, den 8. Auguſt 1854.

Direktorium der ſchweizeriſchen Zentralbahn:

Der Präſident:

Speiſer.

Als Mitglied desſelben:

A. Sulger.

Für den Sekretär:

Düring.
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Ratifikationsbeſchluß.

-

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

Nach Einſicht des zwiſchen dem Regierungsrathe und dem

Direktorium der Zentralbahn neuerlich unterm 7. und 8. Au

guſt 1854 abgeſchloſſenen und uns zur Ratifikation vorgelegten

Vertrages über die ſofortige Erſtellung der Eiſenbahn von

Olten - Wöſchnau nach Luzern, reſp. zur Emmenbrücke, bis

1. Juli 1856 und nach Luzern bis am 1. Juli 1858, unter

der Bedingung einer Aktienbetheiligung ab Seite des Kantons

und mitintereſſirter Gemeinden für den Betrag von 2 Millionen

Franken; -

Mit Hinſicht auf die bereits ausgeſprochene Mitbetheiligung

ab Seite:

a. der ſtädtiſchen Gemeinden von Luzern zuſammen für

Fr. 500,000,

b. der Stadtgemeinde von Zofingen für Fr. 500,000,

c. der Regierung von Uri (unter Ratifikationsvorbehalt

des dortigen Landraths) für Fr. 100,000,

in Folge deren dem Staate noch eine Summe von Fr. 900,000

übrig bliebe;

Auf den Bericht und Vorſchlag des Regierungsrathes und

das Gutachten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

be ſchlie ß e n :

I. Vorſtehendem Vertrage ſei unſere Ratifikation ertheilt.

II. Der Regierungsrath iſt ermächtigt, zur Zeit für die

Einzahlung der Summe von Fr. 900,000 die erforderlichen

Anleihen zu kontrahiren.
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III. Die vorgenannten Gemeinden und Behörden bleiben

bei der zugeſicherten Betheiligung am Zentralbahnunternehmen

behaftet. - -

IV. Gegenwärtiger Beſchluß iſt dem Regierungsrathe zur

Vollziehung und Kenntnißgabe an die Betreffenden zuzuſtellen

und urſchriftlich in's Staatsarchiv niederzulegen. -

Luzern, den 10. Auguſt 1854.

Der Präſident:

J. R. Steiger.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

V. Huber.

A. Vonwil.

Beſchluſs
des

ſchweizeriſchen Bundesrathes

- betreffend

Abänderung der Konzeſſion für Erbauung der

Zentralbahn im Kanton Luzern.

(Vom 8. Jänner 1855.)

Der ſchweizeriſche Bundesrath,

ermächtigt laut Bundesbeſchluß vom 21. Dezember 1854,

Nach Einſicht eines vom 7. und 8. Auguſt 1854 zwiſchen

der Regierung des Kantons Luzern einerſeits und dem Direk

torium der ſchweizeriſchen Zentralbahngeſellſchaft andererſeits
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abgeſchloſſenen Vertrages über Fortſetzung der Zentralbahn im

Kanton Luzern, welchem der Große Rath am 17. gleichen

Monats die Ratifikation ertheilte und woraus ſich ergibt, daß

dieſer Vertrag einige Abänderungen der am 19. November 1852

für die Eiſenbahn von Zofingen nach Luzern auf luzerniſchem

Gebiete ertheilten und vom Bunde unterm 28. Jänner 1853

genehmigten Konzeſſion enthält; -*

In Anwendung des Art. 2 des Bundesgeſetzes vom 28.

Heumonat 1852;

be ſchließt:

Es wird dem Eingangs genannten Vertrage vom 7. und

8. Auguſt 1854 die Genehmigung des Bundes ertheilt, in der

Meinung, daß die Bedingungen des Bundesbeſchluſſes vom

28. Jänner 1853 auch mit Bezug auf die getroffenen Abände

rungen der frühern Konzeſſion in voller Wirkſamkeit verbleiben.

Alſo beſchloſſen vom ſchweizeriſchen Bundesrathe,

Bern, den 8. Jänner 1855.

Im Namen des ſchweizeriſchen Bundesrathes;

Der Bundespräſident:

Dr. Furrer.

Der Kanzler der Eidgenoſſenſchaft:

Schieß.
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D e E r et

über

Organiſation der Vize-Staatsanwaltſchaft.

(Vom 12. Jänner 1855.)

->Q

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern,

In Folge einer Vorſtellung des Obergerichts vom 1. Chriſt

monat vorigen Jahres, daß die bisherige Stellung der Vize

ſtaatsanwaltſchaft dem Bedürfniſſe nicht mehr entſprechend ſei

und ſowohl die Wichtigkeit des Inſtituts der Staatsanwalt

ſchaft als auch die vermehrte Zahl der ordentlichen Geſchäfte

derſelben einen ſtändigen Gehülfen für den Staatsanwalt er

fordern;

Mit Hinſicht auf den §. 153 des Organiſationsgeſetzes;

Auf den Bericht und Antrag des Obergerichts vom 27.

Chriſtmonat abhin und einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

b eſ ch l i eſ en:

I. Der Vizeſtaatsanwalt iſt der ſtändige Gehülfe des

Staatsanwalts und als ſolcher ununterbrochen im Dienſte.

II. Derſelbe beſorgt diejenigen Geſchäftszweige und Ar

beiten, welche der Staatsanwalt ihm ordentlich oder zeitweiſe

übertragen wird, unter deſſen Aufſicht und grundſätzlichen Lei

tung. Er iſt dem Staatsanwalt jederzeit gewärtig und hat in

Fällen der Behinderung oder Abweſenheit desſelben deſſen Stelle

ganz zu verſehen.

III. Bd. 4
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III. Wo der Staatsanwalt es für angemeſſen erachtet,

kann er den Vizeſtaatsanwalt auch als fiskaliſchen Kläger vor

Gericht verwenden.

IV. Der Vizeſtaatsanwalt bezieht für ſeine amtlichen Ver

richtungen einen firen Jahresgehalt von zwölfhundert Franken

in vierteljährlichen Zahlungen aus der Staatskaſſe.

W. Dem Obergericht als Oberaufſichtsbehörde iſt bei vor

kommenden Fällen die nähere Auslegung und Anwendung die

ſes Dekrets übertragen.

VI. Gegenwärtiges Dekret ſoll urſchriftlich in das Staats

archiv niedergelegt, überdies dem Regierungsrathe, dem Ober

gerichte und der Staatsanwaltſchaft mitgetheilt werden.

Alſo beſchloſſen, Luzern den 12. Jänner 1855.

Der Präſident:

M. Du la.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

V. Huber.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern, -

beſchließen:

Vorſtehendes Dekret über Organiſation der Vize-Staats

anwaltſchaft des Kantons ſoll der Geſetzesſammlung beigerückt,

und dadurch öffentlich bekannt gemacht werden.

Luzern, den 15. Jänner 1855. -

Der Schultheiß:

M. Knüſel.

Namens des Regierungsrathes,

Der Staatsſchreiber:

Joſt Nager.
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betreffend

eine Vervollſtändigung des Großrathsreglements.

- Gens. Man iss)
- -

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

In Vervollſtändigung des § 5 des Großrathsreglements

vom 9. März 1849; “

Mit Hinſicht auf den Art. 56 der Staatsverfaſſung, ge

mäß welchem die Mitglieder des Großen Rathes nur „für

ihre Theilnahme an den Großrathsverhandlungen“

die beſtimmte jährliche Entſchädigung“ beziehen;

Auf den Antrag einer dießfalls niedergeſetzten Kommiſſion;

beſchließen:

I. Zur feſtgeſetzten Zeit wird der Namensaufruf vorge

PIOUNNEN.

Wer beim Namensaufrufe, ohne genüglich erfundene Ent

ſchuldigung, nicht gegenwärtig iſt, hat zwei Franken von ſeiner

Jahresentſchädigung verwirkt.

Ein Mitglied, das eine ganze Vor- oder Nachmittags

ſitzung unentſchuldigt wegbleibt, verliert fünf Franken von

ſeinem Gehalte. -

III. Bd. 5
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II. So oft die Verſammlung unter die Zahl der Be

ſchlußfähigkeit herabſinkt, läßt der Präſident den Namensaufruf

vornehmen.

Wer bei dieſem Namensaufruf ſich abweſend befindet, ohne

hiefür beim Präſidenten vorher ſich entſchuldigt zu haben, der

verwirkt ebenfalls zwei Franken von ſeiner, Entſchädigung.

III. Die Kanzlei, unter Aufſicht des Präſidenten, führt

über die Abſenzen und die damit verbundenen Nachtheile ein

genaues Verzeichniß.

Dasſelbe wird jeweilen nach beendigter Seſſion vom Prä

ſidenten und den Sekretärs des Großen Rathes unterzeichnet

und der Verwaltung der Staatskaſſe zur Beachtung bei der

Entſchädigungsausrichtung an die Großräthe abgegeben.

IV. Gegenwärtiger Beſchluß ſoll der Sammlung der Ge

ſetze, Dekrete und Verordnungen des Kantons beigerückt, und

den Mitgliedern des Großen Rathes noch beſonders zugeſtellt

werden. -

So beſchloſſen, Luzern den 8. März 1855.

Der Präſident:

M. Du la.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

V. Huber.
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-

G eſ e tz

über

den Markt- und Hauſierverkehr.

In Kraft getreten den 26. Auguſt 1855.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern,

In Reviſion des Geſetzes über das Hauſieren und die Er

theilung von Verkaufspatenten und Verkaufsbewilligungen vom

11. Weinmonat 1832;

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes und das Gut

achten einer Kommiſſion;

beſchließen:

I. Abſchnitt.

Regelung der verſchiedenen Verkehrsarten und der dafür

erforderlichen Patente.

1. Marktverkehr und Marktpatente.

§. 1.

Wer die Jahrmärkte behufs des Verkaufs von Waaren

auf feſten Plätzen oder hiefür aufgeſchlagenen Buden beſuchen

will, hat ein Marktpatent zu löſen.

III. Bd. 6
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§. 2.

Von der Erhebung eines Marktpatentes ſind befreit die

Verkäufer von landwirthſchaftlichen Rohprodukten, Sämereien

für die Landwirthſchaft, Setzlingen, jungen Bäumen, nutzbaren

Thieren, Milch, Butter, Honig, Obſt, Gemüſen, Eiern, Ge

flügel, Fiſchen und Wildprett.

Der Verkauf dieſer Gegenſtände unterliegt jedoch ſtetsfort

der Aufſicht der Ortspolizei und der Viehverkauf insbeſondere

noch den beſtehenden geſundheitspolizeilichen Vorſchriften.

§. 3.

Vom Marktverkehr gänzlich ausgeſchloſſen iſt der Verkauf

von Salz, Schießpulver, allen Arzneiſtoffen, Giften, Wein,

Moſt, Bier, gebrannten Wäſſern und Fleiſch.

§. 4.

Der Marktverkehr iſt der polizeilichen Aufſicht der Gemeinde

räthe unterſtellt. Die Feilbietenden haben ſich daher allen po

lizeilichen Vorſchriften der Ortsbehörde zu unterziehen.

Den Ortsbehörden iſt geſtattet, von den Verkäufern ein

beſcheidenes Standgeld zu beziehen.

2. Verkauf auf Meſſen, Meßpatente.

§. 5.

Für den Meßverkauf gelten die gleichen Beſtimmungen wie

für den Marktverkehr,

Es bedürfen aber Schweizerbürger, im Kanton niedergelaſ

ſene Ausländer und die Angehörigen ſolcher Staaten, welche

zufolge von Staatsverträgen den Kantonsbürgern gleichgeſtellt

ſind, für den Beſuch der Meſſen keiner beſondern Bewilligung

mehr, wenn ſie Marktpatente beſitzen.

Solche, die kein Marktpatent beſitzen, haben ein Meß

patent zu löſen,
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3. Haufierverkehr.

§. 6.

Als Hauſteren wird angeſehen das Herumtragen und Vor

weiſen von Verkehrsgegenſtänden von Haus zu Haus zum

Verkauf oder Vertauſch. -

§. 7.

Grundſätzlich iſt alles Hauſieren verboten.

Ausgenºmmen iſt jedoch der Verkauf der zur Befriedigung

des gewöhnlichen Lebensbedarfs beſtimmten Erzeugniſſe der Land

wirthſchaft und des Gartenbaues, der Verkauf von Eiern, Ge

flügel, Fiſchen und Wildprett; ferner der Verkauf von hölzernen

Rechen, Gabeln und Flegeln und der Verkauf von Sand, Lehm,

Tuft, Ziegelmehl, Sägemehl, Kohlen und Beſen.

4. Verkaufs- und Kaufsbewilligungen.

§. 8.

Für nachfolgende Gegenſtände iſt der Verkauf, außer den

üblichen Meß- und Marktzeiten und außer den eigenen Kauf

und Kramladen, gegen Löſung einer Verkaufsbewilligung

geſtattet:

1. für Senſen, Sicheln, Wetzſteine und andere landwirth

ſchaftliche Werkzeuge;

2. für Wannen, Siebe, Körbe, genähte Strohhüte und der

gleichen;

3. für Zunder, Feuerſteine, gewöhnliche Schwefelhölzer,

Baumwolldochten, Vollenſchübel, Kreide, Haften, bei

nerne Knöpfe und Nadeln;

4. für irdenes Küchengeſchirr, gewöhnliche Glas- und

Töpferwaaren;

5. für Gartenfämereien, Blumenzwiebeln und Südfrüchte.

Die Verkäufer ſolcher Gegenſtände dürfen aber ihre Waare

nur an öffentlichen Orten zum Verkaufe ausſetzen oder ausrufen,

keineswegs aber den Leuten ſolche in den Häuſern antragen.

Das Letztere wird als Hauſieren betrachtet und iſt ſtrafbar.
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-

§. 9.

Für Kunſtſachen, wie z. B. für Gypsfiguren, Holzſchnitze

reien, Wachspräparate und dergl., kann eine Verkaufsbe

willigung unter den im vorigen Paragraphen enthaltenen

Bedingungen ertheilt, an Durchreiſende aber der Verkauf in

ihrem Logis geſtattet werden.

§. 10.

Handelsreiſende und Handelsleute, welche die Waaren, die

ſie mit ſich führen, an hieſige den betreffenden Artikel führende

Kaufleute und Gewerbsgenoſſen verkaufen wollen, bedürfen

hiefür einer Verkaufsbewilligung.

Das Feilbieten an andere Perſonen bleibt unterſagt.

§. 11.

Zum Einſammeln oder Ankaufen von Knochen, Lumpen,

Papierabſchnitten, Glasſcherben, alten Metallwaaren, alten

Kleidern und Trödelwaaren von Haus zu Haus, bedarf es

einer Kaufsbewilligung.

Die Käufer ſolcher Gegenſtände dürfen keine Waaren zum

Austauſch mit ſich tragen, ſondern haben das Gekaufte baar

zu bezahlen.

5. Gewerbspatente.

§. 12.

Diejenigen Gewerbsleute, welche für die Ausübung ihres

Handwerks umherwandern, wie die Sieb-, Wannen- und Korb

macher, Sägenfeiler, Keſſelflicker, Topfbinder, Scheerſchleifer,

Glaſer, Zinngießer u. dergl., bedürfen zur Ausübung ihres

Berufes ein Gewerbspatent.

Hievon ſind jedoch diejenigen ausgenommen, welche nach

hieſigem Landesgebrauch auf die Störe gehen.
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§. 13.

Herumziehende Künſtler, Schauſpieler, Muſikanten, Be

reuter, Tanz- und Fechtmeiſter, Taſchenſpieler, Kunſtreiter,

Seiltänzer, Thierführer oder ſolche, welche Kunſtwerke und

Naturgegenſtände von Ort zu Ort zum Zwecke des Gewerbes

ausſtellen, oder ſelbſt gewiſſe Kunſtfertigkeiten ausüben, ſind

hiezu erſt nach Erhalt einer Bewilligung berechtigt.

6. Beſtellungspatente.

§. 14.

Das Aufnehmen von Beſtellungen, ohne Vorweiſung oder

Mitführen von Waaren oder Muſtern, bedarf keiner beſondern

Bewilligung.

Wer aber auf unverkäufliche Muſter bei den betreffenden

Handels- und Gewerbsleuten Beſtellungen auf Waaren auf

nehmen will, hat vorher ein Beſtellungspatent zu löſen. Bei

Nichtgewerbsgenoſſen iſt das Aufnehmen von Beſtellungen

unterſagt.

§. 15.

Der gleichen Verpflichtung iſt unterworfen, wer von Haus

zu Haus Unterſchriften für Bücher, Broſchüren, Muſikalien,

Lithographien, Kupfer-, Stahl- und Holzſtiche und Landkarten

ſammeln will.

II. Abſchnitt.

Von der Ausſtellung der verſchiedenen Patente.

1. Erwerbung und Inhalt derſelben.

§. 16.

Das Polizeidepartement übt die Oberaufſicht über allen

Verkehr aus, ſo weit er auf beſondern Bewilligungen und

Patenten beruht.

Es ſtellt alle erforderlichen Patente aus und führt darüber

eine Kontrolle.
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§. 17.

Wer von der Polizei mit dem Geſuche um ein Patent ab

gewieſen worden iſt, hat das Recht der Weiterziehung an den

Regierungsrath innert der Rekursfriſt von 20 Tagen.

§. 18.

Für Kantonsbürger und Niedergelaſſene werden die Pa

tente nur nach geleiſtetem Ausweis über einen guten Leumund

ertheilt.

An Nichteinwohner dürfen die Patente nur gegen Vorwei

ſung gültiger Päſſe oder Heimathſcheine und guter Zeugniſſe

ausgeſtellt werden.

§. 19.

Die Patente ſollen enthalten: das Signalement, den Vor

und Geſchlechtsnamen des Geſuchſtellers, ſeinen Wohnort, die

Art der Waaren, welche er mit ſich zu führen oder einzukaufen,

oder den Verkehr, welchen er auszuüben beabſichtigt, und alle

diejenigen Vorſchriften, welche das Geſetz dem Patentirten auf

erlegt. Auch ſoll die entrichtete Patent- und Stempelgebühr

in demſelben vorgemerkt werden.

§. 20.

Ein Patent wird jederzeit nur für eine Perſon ertheilt

und ausſchließlich auf deren Namen ausgeſtellt.

Der Patentinhaber muß ſeine Berechtigung in eigener Per

ſon ausüben und kann ſie nicht auf einen andern übertragen.

Gehülfen, mitintereſſirte Hausgenoſſen oder Gedungene, wenn

ſie das Gewerbe des Patentinhabers ausüben wollen, müſſen

ebenfalls ein beſonderes Patent löſen.

§. 21.

Von der vorausgehenden Beſtimmung ſind ausgenommen:

a. die Patente an Handelsreiſende, welche auf die Firma

desjenigen Handlungshauſes oder Fabrikanten ausge
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geſtellt werden, welcher der Handlungsreiſende ange

hört. Es darf jedoch das Patent nur von einem

Reiſenden erworben und es ſoll der Name desſelben

darin vorgemerkt und jederzeit von der ausſtellenden

Behörde umſchrieben werden, ſo oft es an einen an

dern Reiſenden übergeht; - -

b. die Patente bei ſolchen Berufen und Gewerben, welche

nur mit Familien oder Geſellſchaften ausgeübt werden.

Ein ſolches Patent wird auf den Namen des Geſell

ſchafts- oder Familienvorſtandes ausgeſtellt, welcher

gegenüber den Polizeibehörden für das Betragen des

geſammten Perſonals verantwortlich iſt.

Es iſt jedoch die Zahl der begleitenden Perſonen in dem

Patente vorzumerken und für jede derſelben ſollen die nöthi

gen Ausweisſchriften beigebracht werden.

§. 22.

Sämmtliche in Folge dieſes Geſetzes patentirten Perſonen

ohne Ausnahme ſind gehalten, das Patent bei der Ausübung

ihres Berufes jederzeit bei ſich zu tragen und dasſelbe, ſo oft

es von einer Polizeiperſon verlangt wird, vorzuweiſen.

§. 23.

Perſonen, welche behufs Ausübung ihres Gewerbes von

Ort zu Ort ziehen, iſt das Mitführen von ſchulpflichtigen

Kindern nach Maßgabe des Bundesgeſetzes, die Heimathloſig

keit betreffend, verboten.

2. Dauer und Gültigkeit der Patente.

§. 24.

Die Markt-, Meß- und Beſtellungspatente werden je auf

die Dauer des laufenden Jahresertheilt und erlöſchen jeder

zeit mit Ende Chriſtmonats. 4
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§. 25.

Die Verkaufs- oder Kaufsbewilligungen werden in der Regel

auch auf die Dauer eines Jahres ausgeſtellt, jedoch in den

durch die §§. 9 und 10 vorgeſehenen Fällen auf kürzere Zeit.

§. 26.

Die Gewerbspatente werden für Kantonsbürger und Nie

dergelaſſene auf ein Jahr, für Nichtniedergelaſſene höchſtens

auf die Dauer von drei Monaten ertheilt.

§. 27.

Patente, welche an Nichteinwohner auf Päſſe oder Hei

mathſcheine hin ausgeſtellt werden, dürfen in keinem Falle auf

längere Dauer ertheilt werden, als dieſe Ausweisſchriften

Gültigkeit haben.

§. 28.

Die ſämmtlichen Patente werden für den Umfang des

ganzen Kantons ausgeſtellt und berechtigen den Inhaber, über

all im Kanton ſein Gewerbe ohne beſondere Bewilligung der

Gemeindsbehörden nach Inhalt und Vorſchrift des Patents

auszuüben. Einige Beſchränkungen enthalten die zwei folgen

den Paragraphen.

§. 29.

Inhaber von Gewerbspatenten haben in jeder Gemeinde,

in welcher ſie ihr Gewerbe ausüben wollen, dasſelbe dem Ge

meindeammann vorzuweiſen, welcher dem Träger in das Patent

die Zahl der Tage beſtimmt, während welchen er das Gewerbe

in der Gemeinde ausüben darf. Für dieſe Verrichtung darf

der Gemeindeammann keine Gebühr beziehen.

§. 30.

Die Gemeindeammänner ſind ermächtiget, herumziehenden

Schauſpielern, Taſchenſpielern, Thierführern, Seiltänzern u. ſ. w.
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(s. 258 lit. b. des Organiſat.-Geſetzes) die Aufführung ihrer

Spiele in ihrer Gemeinde, auch wenn dieſelben im Beſitze eines

Patentes ſind, zu unterſagen.

3. Patentgebühren.

§. 31.

Die Patentgebühren ſind folgendermaßen feſtgeſetzt:

a. für ein Marktpatent . • «. 2 bis 40 Fr.

b. „ „ Meßpatent . « 2 m, 40 m,

c. „ „ Verkaufs- oder Kaufspatent 2 „ 40 „

d. „ „ Gewerbspatent 4 4 2 m, 40 m

e. „ „ Beſtellungspatent . 4 5 „ 100 „

Von ſolchen Ausländern, welche nicht durch Staatsver

träge den Schweizerbürgern gleichgeſtellt ſind, iſt die doppelte

Tare zu beziehen.

Außer obigen Taren muß für jedes Patent die Stempel

gebühr bezahlt werden.

§. 32.

Die Patentgebühr wird je nach der muthmaßlichen Größe

des Verkehrs eines Patentirten innerhalb der feſtgeſetzten Gren

zen von dem Polizeidepartement firirt und ſofort bezogen.

III. Abſchnitt.

Von der Beſtrafung des unbefugten Verkehrs.

§. 33. -

Wer ſich des Hauſirens (S. 6) ſchuldig macht, oder ohne

Patent einen Verkehr betreibt, welcher durch gegenwärtiges

Geſetz an die Erhebung eines ſolchen geknüpft (§§. 1, 5, 8,

III. Bd. 7
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9 – 15), oder völlig unterſagt iſt (§. 3), verfällt in eine

Geldſtrafe von 5 – 200 Franken, welche je nach der Wich

tigkeit und dem Umfange des ſtattgehabten Verkehrs zu beſtim

men iſt.

In die gleiche Strafe verfällt, wer andere als die in ſei

nem Patent vorgemerkten Waaren mit ſich führt, oder ſein

Gewerbe auf ein verjährtes, oder auf einen andern Namen

ausgeſtelltes Patent betreibt.

Obige Strafe iſt zu verdoppeln, wenn der Strafbare nicht

im Kantone niedergelaſſen, oder ein den Schweizerbürgern

nicht gleichgeſtellter Ausländer iſt.

Im Wiederholungsfalle kann überdies gegen Nichtkantons

einwohner die Wegweiſung verfügt werden.

-

§. 34.

Die Unterlaſſung der im §. 21 geforderten Umſchreibung

des Patents wird mit 5 Fr. beſtraft.

Die Außerachtlaſſung der Beſtimmung des §. 22 wird

ebenfalls mit 5 Fr. beſtraft.

§. 35.

Perſonen, welche von Ort zu Ort zur Ausübung eines

Berufes oder Gewerbes herumziehen und ſchulpflichtige Kin

der mit ſich herumführen, ſind neben dem Entzuge des Patents

mit einer Geldſtrafe von 5 – 20 Fr. oder mit Gefängniß

ſtrafe zu belegen und polizeilich in ihre Heimathsgemeinde zu

führen.

§. 36.

Jeder, der der Uebertretung der Vorſchriften dieſes Ge

ſetzes auf was immer für eine Art wiſſentlich beförderlich war,

iſt nach den Vorſchriften über Gehülfenſchaft und Begünſti

gung zu beſtrafen. (§. 47 – 54 des Kriminalſtrafgeſ)
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§, 37.

Die von den Uebertretungen dieſes Geſetzes herrührenden

Geldſtrafen fallen dem Staate zu. Iſt ein Leider vorhanden,

ſo wird demſelben ein Viertel der erlegten Strafe abgereicht.

§. 38.

Die Uebertreter des Geſetzes ſind dem Amtsſtatthalter je

nach Umſtänden zu verleiden oder perſönlich zuzuführen, welcher

in ſummariſchem Verfahren die eingeklagte Handlung ermittelt

und den fehlbar Gefundenen mit der vorgeſchriebenen Strafe

belegt.

Der Beſtrafte kann jedoch verlangen, daß der Fall dem

Gericht zur Beurtheilung überwieſen werde.

Die allfällig mit Beſchlag belegte Waare bleibt bis Aus

trag der Sache für Strafe und Koſten als Pfand.

§. 39.

Der Amtsſtatthalter hat dem ſchuldig Befundenen das

Patent wegzunehmen und ſolches dem Polizeidepartement ein

zuhändigen.

§. 40.

Abgeſehen von den Fällen der Uebertretung des gegenwär

tigen Geſetzes iſt die Polizeidirektion befugt, wenn der Patent

inhaber ſich ſonſt eines polizeiwidrigen Benehmens, wie na

mentlich des Bettelns ſchuldig macht, demſelben ſofort das Pa

tent zu entziehen und nicht niedergelaſſene Kantonsfremde über

die Grenze zu weiſen.

Je nach dem Grade der Verſchuldung kann dem Betref

fenden die Ertheilung eines Patents für das künftige Jahr,

oder auch für immer verweigert werden.

§. 41.

Gegenwärtiges Geſetz tritt mit dem 1. Jänner 1856 in

Anwendung.
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Durch dasſelbe ſind die Geſetze über das Hauſieren vom

11. Weinmonat 1832, die Abänderung desſelben vom 2. Hor

nung 1835 und das Geſetz über das Hadernſammeln vom 21.

Wintermonat 1838 aufgehoben.

§. 42.

Dasſelbe iſt dem Regierungsrathe zur Bekanntmachung

und zur Vollziehung mitzutheilen und in Urſchrift in's Staats

archiv niederzulegen.

Alſo beſchloſſen, Luzern den 5. Brachmonat 1855.

Der Präſident:

M. Du la.

Namens des Großen Rathes;

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

V. Huber.
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Verordnung

betreffend

die Einführung eines neuen Schulkreiſes Menznau.

(Vom 29. Oktober 1855.)

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern,

Auf den Bericht und Antrag des Erziehungsrathes, die

Schulkreiſe Entlebuch und Williſau beſſer abzurunden und

einen neuen Schulkreis Menznau zu gründen, in welchen

Kreiſen dann die Aufſicht über die Schulen den Kommiſſionen

beſſer ermöglicht wird;

Mit Hinſicht auf den §. 62 des Erziehungsgeſetzes, die

§§. 93–95 der Vollziehungsverordnung zu demſelben, und

den §. 305 des Organiſationsgeſetzes; -

In theilweiſer Abänderung der Beilage zum § 93 der ge

nannten Vollziehungsverordnung vom 15. Hornung 1851;

b eſ chlie ß e n :

I. Die Schulkreiſe Entlebuch und Williſau ſollen in

folgender Weiſe neu abgerundet und ein neuer Schulkreis

Menznau gegründet und, wie folgt, umſchrieben werden:
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a) Schulkreis Entlebuch mit den Gemeindeſchulen

Doppleſchwand, Ebnet, Entlebuch, Finſterwald, Hab

ſchwanden, Haldenegg, Hasle, Rengg, Rothmoos,

hintere Schwendi, und der Bezirksſchule in Entlebuch;

b) Schulkreis Williſau mit den Gemeindeſchulen

Gais, Hergiswyl, Hübeli, Lütenberg, Oſtergau, Rohr

matt, Williſau-Stadt und der Bezirksſchule in Williſau;

c) Schulkreis Menznau mit den Gemeindeſchulen

Eggbergen (vorder Ilmisberg), Finſteregg, Holzwegen

(hinter Ilmisberg), Krachen, Menzberg, Menznau,

Romoos und Twerrenegg.

II. Durch dieſen Beſchluß ſind die Beſtimmungen der

Ziffern 15 und 17 der dritten Beilage zu §. 93 der Voll

ziehungsverordnung zum Erziehungsgeſetze vom 15. Hornung

1851 betreffend das Volksſchulweſen aufgehoben.

III. Gegenwärtiger Beſchluß iſt der Geſetzesſammlung bei

zurücken, in beſondern Abdrücken dem Erziehungsrathe, den

betreffenden Schulkommiſſionen, Pfarrämtern, Gemeinderäthen

und Lehrern zuzuſtellen und urſchriftlich in's Staatsarchiv nie

derzulegen.

So beſchloſſen, Luzern den 29. Oktober 1855.

Der Schultheiß:

M. Dula.

Namens des Regierungsrathes;

Der Staatsſchreiber:

Joſt Nager.
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G eſ e tz

über

die Organiſation der Landwehr.

(Vom 5. Brachmonat 1855.)

(In Kraft getreten den 25. Wintermonat 1855.)

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern,

In näherer Ausführung des §. 65 des Geſetzes über die

Militärorganiſation vom 7. Jänner 1854;

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes und das Gut

achten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

beſchließen:

§. 1.

Die Landwehr wird aus der noch wehrpflichtigen Mann

ſchaft gebildet, welche nicht im Auszuge und in der Reſerve

ſteht und weder vom Militärdienſte überhaupt, noch insbeſon

ders von der Landwehr befreit iſt. (§§ 60, 61 und 91 der

Luz. Milit.-Org und §. 72 der Eidg. Milit.-Org)

§. 2.

Die Dienſtpflicht in der Landwehr dauert für die Mann

ſchaft bis zum vollendeten 44., für die Offiziere aller Grade

bis zum vollendeten 50. Altersjahre.

III. Bd, 8
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§. 3.

Für die militäriſche Eintheilung der Landwehrpflichtigen iſt

deren jeweiliger Wohnort maßgebend.

Jeder Gemeindeammann hat ſpäteſtens bis 1. März jeden

Jahres den Beſtand derjenigen Mannſchaft, welche jeweilen

am 1. Jänner vorher in die Landwehr eingetreten iſt oder ſich

noch in derſelben befindet, dem Sektionschef zu Handen des

Bezirkskommandanten ſchriftlich mitzutheilen.

§. 4.

Die Landwehr beſteht aus:

A. Scharfſchützen:

2 Kompagnien von unbeſtimmter Stärke.

B. Infanterie:

2 Bataillonsſtäbe;

einer unbeſtimmten Anzahl von Jäger- und Füſilierkom

pagnien in der Stärke von 110–150 Mann.

C. 6 Mann zum Perſonal des Geſundheitsdienſtes

gehörend.

§. 5.

Hinſichtlich der Bewaffnung der Landwehr wird Folgendes

feſtgeſetzt:
-

a. jeder Scharfſchütze hat ſich einen feldmäßig eingerich

teten, d. h. mit Feldſtecher, ordonnanzgemäßem Abſehen

und Korn verſehenen Stutzer und Waidſack anzuſchaffen,

auch iſt er gehalten, ſich mit Munition für 40 Schüſſe

zu verſehen;

b, für die Infanterie ſind die Hausgewehre nebſt den dazu

gehörenden Patrontaſchen, Schrauben- und Kugel

ziehern als Bewaffnung beſtimmt. (§ 113 der Luz,

Milit.-Org)

§. 6. - -

Die Bekleidung und Ausrüſtung der Offiziere iſt die für

kleine Tenue durch das allgemeine Dienſtreglement vorgeſchrie

- ---
T . . .
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bene; für die Mannſchaft gilt die im §. 107 der Luz. Milit.

Organiſation bezeichnete.

Wollene (tüchene) Hoſen ſind geſtattet.

Dieſe Kleider und Effekten haben Offiziere und Soldaten

auf eigene Koſten anzuſchaffen.

§. 7.

Die Landwehr ſoll alljährlich wenigſtens einen Tag zur

Uebung und Inſpektion in den betreffenden Bezirken zuſammen

gezogen werden.

- §. 8.

Für Beiwohnung an den Muſterungen oder andern kurzen

Waffenübungen in den Bezirken erhält Niemand Sold und

Verpflegung, als diejenigen Offiziere, welche auf einen Sam

melplatz außer ihrem Militärbezirk abgeordnet werden.

Im Uebrigen gelten bezüglich der Beſoldung und Verpfle

gung für die Landwehr die gleichen Beſtimmungen, wie für den

Auszug und die Reſerve.

- -

- - -

§. 9.

Die Poſtläufer für die Landwehr werden aus der in die

ſelbe eingetheilten Mannſchaft ausgezogen,

§. 10.

Die durch das Militärgeſetz aufgeſtellten Behörden und

Beamten haben gegenüber der landwehrpflichtigen Mannſchaft

die gleichen Pflichten und Befugniſſe, wie gegenüber derjenigen

des Auszuges und der Reſerve.

§. 11.

Die Landwehr iſt wie der Auszug und die Reſerve den

Militärſtrafgeſetzen unterworfen.

§. 12.

Die weitere Ausführung vorſtehender Landwehrorganiſation

iſt im Sinne gegenwärtig feſtgeſetzter Grundlagen dem Regie

rungsrathe übertragen.
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§. 13.

Durch gegenwärtiges Geſetz iſt das Geſetz über die Land

wehrorganiſation vom 5. März 1831, ſowie alle ſonſtigen damit

in Widerſpruch ſtehenden Geſetze und Verordnungen aufgehoben.

§. 14.

Dasſelbe iſt dem Regierungsrathe zur Bekanntmachung und

Vollziehung mitzutheilen, und in Urſchrift in's Staatsarchiv

niederzulegen.

So gegeben Luzern, den 5. Brachmonat 1855.

Der Präſident:

M. Du la.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

V. Huber.
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Modifikation

der §§ 83 und 84 des Geſchäftsreglementes

des Großen Rathes.

(Vom 4. Dezember 1855.)

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern,

Auf eine in unſerm Schooße gemachte und von einer Kom

miſſion begutachtete Anregung,

b eſ chlie ß e n :

I. Die §§. 83 und 84 des Geſchäftsreglements für den

Großen Rath vom 9. März 1849, im zwölften Abſchnitt,

handelnd von dem „Ausſtand“ ſeien modifizirt, wie folgt:

§. 83.

Sämmtliche Mitglieder des Regierungsrathes ſind im Aus

ſtande und haben ſich daher mit ihrer Verwandtſchaft aus dem

Sitzungszimmer wegzubegeben:

a. bei der Wahl der Staatsrechnungskommiſſion und der

Kommiſſion für Prüfung des Staatsverwaltungs

Berichts; -

b. bei der Abſtimmung über die Richtigkeit der vorgeleg

ten Rechnungen und über die Beurtheilung der vom

Regierungsrathe im Allgemeinen oder Beſondern ge

führten Staatsverwaltung;

c. bei der Wahl von Kommiſſionen zu Unterſuchung von

Beſchwerden gegen den Regierungsrath, und bei der

Berathung und Abſtimmung über dieſe Beſchwerden.

Jedoch kann der betreffende Departements-Chef oder

ein anderes von dem Regierungsrathe bezeichnetes Mit

III. Bd. 10
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glied der Berathung bis zur Abſtimmung beiwohnen,

um Berichtigungen anzubringen, oder Aufſchlüſſe zu

ertheilen.

In allen obigen Fällen findet der Ausſtand der Verwandt

ſchaft auch derjenigen Regierungsräthe ſtatt, welche nicht Mit

glieder des Großen Rathes ſind.

§. 84.

Die Mitglieder des Obergerichts, welche zugleich Mitglie

der des Großen Rathes ſind, treten mit ihrer Verwandtſchaft

in Ausſtand:

a. bei der Wahl der Kommiſſion für Prüfung des Be

richts über die Rechtspflege und bei der Abſtimmung

über deren Bericht;

b. bei der Wahl von Kommiſſionen zur Unterſuchung von

Beſchwerden gegen das Obergericht, und bei Berathung

und Abſtimmung über dieſe Beſchwerden;

c. bei Ertheilung von Prozeßvollmachten zu Führung von

Rechtsſtreitigkeiten im Kanton, welche vor das Ober

gericht gezogen werden können.

In den Fällen von litt. a und b findet der Ausſtand der

Verwandtſchaft auch derjenigen Oberrichter ſtatt, welche nicht

Mitglieder des Großen Raths ſind.

II. Gegenwärtiges Dekret ſoll der Sammlung der Geſetze,

Dekrete und Verordnungen für den Kanton Luzern beigerückt,

und beinebens dem Regierungsrathe und dem Obergerichte,

ſowie den Mitgliedern des Großen Rathes noch beſonders zu

geſtellt werden.

So beſchloſſen, Luzern den 4. Chriſtmonat 1855.

Der Präſident:

Schumacher-Uttenberg.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

V. Huber.
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..

-

- - -

Gef e ts

über die -

Kantonal-Spar- und Leihafe.

GVom 4. Chriſtmonat 1855)
. . . . .

* -

In Kraft getreten den 17. Hornung 1856.

Wir Präſident und Großer Math

“. des Kantons Luzern, -
-

-

In Reviſion des Dekrets vom 16. Jänner 1850, betref

fend die Gründung der Kantonal-Spar- und Leihkaſſe;

Auf Bericht und Vorſchlag des Regierungsrathes und das

Gutachten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

- - - beſchließen:
- - - - . ., -:

I. Allgemeine Beſtimmungen.

§. 1.

Die unterm 16. Jänner 1850 gegründete Kantonal-Spar

und Leihkaſſe ſoll unter Garantie des Staates fortbeſtehen.

III. Bd. - 11
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§. 2.

Dieſe Anſtalt befaßt ſich mit:

a. Darleihen an Korporationen und Privaten auf be

ſchränkte oder unbeſchränkte Zeit (Leihkaſſe);

b. Aufnahme von Geldern in laufende Rechnung gegen

Zinsvergütung (Sparkaſſe);

c. Aufnahme von Geldern auf verzinsliche Obligationen.

s. 3.

Die Zentralverwaltung der Anſtalt hat ihren Sitz am Haupt

orte des Kantons. --

Ihr werden auch fürderhin vom Staate die nöthigen Lokale

für die Büreaur und die Depoſiten angewieſen.

§. 4.,
-

Die Kaſſe nimmt in der Regel, außerordentliche Fälle

und Ereigniſſe vorbehalten, nur geſetzliche Geldſorten, und

zwar vom Franken, einſchließlich, aufwärts an. Kleinere Geld

ſorten werden nur zur Bezahlung von Bruchtheilen unter

einem Franken angenommen und ausgegeben. .. -

Den Beamten und Angeſtellten der Anſtalt iſt jede Spe

kulation auf den Geldſorten zu ihrem Nutzen ſtrenge unterſagt.

Geldverſendungen geſchehen auf Koſten und Gefahr des

jenigen, welcher um die Verſendung nachgeſucht hat.

§. 5.

-- Auch Banknoten ſolcher ſchweizeriſcher Kreditanſtalten, welche

die nöthige Garantie bieten, können als Zahlungsmittel bei der
--
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Kantonal-Spar- und Leihkaſſe zugelaſſen werden. Es ſollen

aber dieſelben wieder bald möglichſt in Verkehr geſetzt werden,

Der Regierungsrath wird beſtimmen, welche ſolche Bank

ſcheine von der Anſtalt als Zahlungsmittel angenommen wer

den dürfen. -

II. Von den Geſchäftszweigen der Anſtalt.

A. Von den Darleihen. . .

--- --

§. 6. - -

Die Kaſſe macht Darleihen an Gemeinden, Korporationen

und Geſellſchaften, ſowie auch an Privaten, die im Kanton an

ſäßig ſind, oder daſelbſt ein Etabliſſement beſitzen. Der kleinſte,

ſowie der größte Betrag der an eine Perſon zu bewilligenden

Darleihen wird durch das Reglement beſtimmt. -

Jedes Darleihen muß gehörig verſichert ſein und die Kau

tionsſumme muß die Anleihensſumme um wenigſtens einen

Achttheil überſteigen.

§. 7.

Als Kaution dürfen in der Regel nur angenommen werden:

1. anerkannt gute luzerner'ſche Hypothekarverſchreibungen,

deren Requiſite das Reglement beſtimmt; -

2. rohes oder verarbeitetes Gold und Silber, wobei jedoch

nur der innere Werth und nicht die Form der Gegen

ſtände berückſichtigt wird; - - - - -

3. unbedingte ſolidariſche Bürgſchaft von wenigſtens zwei

zahlungsfähigen Perſonen; in dieſem Falle aber nur

auf beſchränkte Zeit und für geringere Summen, deren

Marimum das Reglement beſtimmt.

-
- - -

-
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Jedenfalls ſoll der gleichen Perſon auf ſolche Kaution nicht

mehr als 300 Fr. angeliehen werden. Auch können die glei

chen Bürgen in einem oder mehrern Anleihen zuſammen nur

für die Summe von 300 Fr. Perſonalbürgſchaft leiſten.

Wer gegen Perſonalbürgſchaft ein Anleihen bei der Kaſſe

erhoben, kann bis zur erfolgten Rückzahlung für keine andere

Perſon Bürgſchaft leiſten.

Auch einem Bürgen ſoll auf Perſonalkaution hin kein An

leihen gemacht werden, bis der Bürgſchaftstitel, wodurch er ſich

für einen Andern verpflichtet hat, getilgt iſt.

Die Beſtellung der Sicherheit geſchieht nach der Form,

welche die Geſetze vorſchreiben.

§. 8.

Für kurze Dauer und in Ausnahmsfällen dürfen durch die

Kreditkommiſſion auch andere ſchweizeriſche Werthpapiere, welche

der Regierungsrath als genügliche Sicherheit bietend erachtet,

als Kaution angenommen werden.

§. 9.

Mit der Anmeldung um Darleihen muß der Sicherheits

gegenſtand oder der Kautionsakt an die Verwaltung eingeſandt

werden.

Die Kreditkommiſſion unterſucht und prüft die Währſchaftig

keit der Sicherheit und entſcheidet nach beſtem Ermeſſen über

das Darleihensbegehren, ohne perſönliche Haftbarkeit für die

Folgen, inſoweit ſie ſich innert den durch das Reglement ge

gebenen Schranken bewegt.

Für Abſchläge ſollen die Gründe nicht angegeben werden.
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- - §. 10.

Darleihen können zu jeder Zeit, mit einer Voranzeige von

acht Tagen, ganz oder theilweiſe vom Schuldner wieder zurück

bezahlt werden.

Abſchlagszahlungen ſollen aber wenigſtens den zwanzigſten

Theil der urſprünglichen Geſammtſumme betragen.

Die Verwaltung kann auf eine Friſt von drei Monaten

Darleihen, welche auf unbeſtimmte Zeit abgeſchloſſen worden

ſind, ebenfalls aufkünden. -

Die Rückzahlungen müſſen koſtenfrei geſchehen. .

§. 11. . .

Darleihen ſind in der Regel zu Fünf vom Hundert per Jahr

verzinslich. 2.

Der Kreditkommiſſion iſt geſtattet, mit Bewilligung des

Regierungsrathes, einen geringern Zinsfuß feſtzuſetzen.

Die Verſpätung der Zinszahlung über drei Monate hinaus

hat zur Folge, daß jedenfalls Fünf vom Hundert Zins bezahlt

werden müſſen. Eine zweimalige Verſpätung der Zinszahlung,

über drei Monate vom Verfallstage hinaus, hat die Aufkün

dung des Anleihens zur Folge.

Bei Berechnung des Zinsbetrages werden die Bruchtheile

eines Monats für einen ganzen Monat angenommen.

- §. 12. . .

Bezüglich der Aufbewahrung von Hinterlagen haftet der

Staat für die Treue und den Fleiß der Beamten und Ange

ſtellten, und die Regierung ſorgt für die Anwendung derjenigen

Sicherheits- und Vorſichtsmaßregeln, welche ſie auf Staats

eigenthum anzuwenden verpflichtet iſt. - -
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Bei hinterlegten Werthtiteln hat der Kaſſaſchuldner für

Aufrechthaltung ihres Werthes ſelbſt zu ſorgen,

B. Ueber Aufnahme von Geldern in die Sparkaſſe.

§. 13.

Die Kaſſe nimmt jede Summe von Privaten, Gemeinden

und Korporationen anleihensweiſe an, welche wenigſtens einen

Franken beträgt und ein feſtzuſetzendes Marimum nicht überſteigt.

Das Reglement beſtimmt das Marimum der Einlagen.

Für jede gemachte Einlage wird ein auf den Namen des

Einlegers lautender Kaſſaſchein ausgeſtellt.

Solche Kaſſaſcheine ſind, gleich Gültbriefen, als währſchaft

Titel bei den Depoſitalkaſſen anzunehmen.

- Sie ſind nach den im Reglemente aufgeſtellten Beſtim

mungen übertragbar. - -

§. 14.

Behufs Erleichterung der Einlagen in die Kantonal-Spar

und Leihkaſſe werden durch den Regierungsrath, auf den Vor

ſchlag der Kreditkommiſſion, die nöthige Zahl Einnehmer im

Kanton beſtellt und deren Namen jeweilen bekannt gemacht.

§. 15.

Alle Einlagen von 5 Fr. und darüber ſind zinstragend.

Die Zinsberechnung beginnt von allen, wenigſtens drei Tage

vor Abfluß eines Monats eingelegten, Geldern auf den erſten

Tag des folgenden Monats und ſchließt mit dem letzten Mo

natstage vor Aushinbezug der Einlage. -

Der Zinsfuß iſt auf vier Prozent ſaeſs. - - -
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Der Zins wird, wenn er vom Einleger nicht baar bezogen

wird, am Ende jeden Rechnungsjahres wieder zum Kapital

geſchlagen und ebenfalls zinstragend angeſtellt.

- -

§. 16.

Die Einlagen können jederzeit ſammt Zins vom Einleger

zurückgefordert werden. - - -

Guthaben auf der Kaſſe bis auf 1000 Fr. ſoll auf Ver

langen ſofort aushinbezahlt werden. Beträgt das Geſammt

guthaben der einen und nämlichen Perſon auf der Kaſſe mehr

als 1000 Fr., ſo kann dieſelbe, gleich erſterer, eine ſofortige

Aushinzahlung von 1000 Fr. begehren; der Rückbezug des

Mehrbetrages aber iſt an eine Kündungsfriſt von acht Wochen

gebunden.

Will ein Geſammtguthaben von mehr als 1000 Fr. in

einem Male zurückgezogen werden, ſo bedarf es ebenfalls

einer Aufkündungsfriſt (Voranzeige) von acht Wochen.

C. Ueber Aufnahme von Geldern auf verzinsliche Obligationen.

- - -

- - - - - §. 17.

Die Kaſſe nimmt, je nach Bedürfniß, auch Gelder auf ver

zinsliche Obligationen auf.

§. 18,

Die Obligationen ſollen auf den Betrag von 500 Fr. lau

ten, auf den Namen derjenigen Perſon ausgeſtellt werden,

welche der Geldgeber bezeichnet, und ſind vom Verwalter, Buch

halter und Kaſſier zu unterzeichnen.
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:: - - - §. 19.

Die Obligationen werden auf keinen beſtimmten Termin

ausgeſtellt, können aber ſowohl von der Kaſſaverwaltung, als

vom Inhaber auf eine Friſt von 90 Tagen aufgekündet werden.

-

- - - - - - 20,- - s

Der Regierungsrath beſtimmt, je nach den Verhältniſſen

des Geldmarktes, nach vernommenem Gutachten der Kredit

kommiſſion, von Zeit zu Zeit den Betrag ſowie den Zinsfuß

der neu auszugebenden Obligationen. -

. . . . . .

::

Kapital- und Zinszahlungen erfolgen in der Regel am Sitz

der Anſtalt. Erſtere geſchehen gegen Abgabe und Acquittirung

der Titel, letztere gegen einfache Ablieferung der auf betreffen

den Verfalltag lautenden, den Obligationen beigefügten Zins

coupons.

§. 21.

„ §. 22.

Obligationen können auf andere Perſonen unter Beobach

tung derjenigen Formalitäten übertragen werden, welche im

Reglemente für Uebertragung von gewöhnlichen Kaſſaſcheinen

vorgeſchrieben ſind. : -

§. 23.

Die Obligationen ſind, gleich den Kaſſaſcheinen, in den

Depoſitalkaſſen als währſchafte Titel anzunehmen.
- - - -

- - - - - - -
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III. Von der Verwaltung der Anſtalt.
- -

...

§. 24.

Die Kantonal-Spar- und Leihkaſſe ſteht unter der Oberauf

ſicht des Regierungsrathes und der unmittelbaren Aufſicht des

Finanzdepartements. . . . . . . . . . . . -

-

::::::

- - - – §. 25. : ::

Die Beamten der Anſtalt ſind: - in
?

-
- -- ----

- - -
- --

3. EN Verwalter, - - - - - - - - - - 4 ..

b. ein Kaſſier und -

c. ein Buchhalter. . . . 13

- Denſelben werden die nöthigen Gehülfen beigegeben.

Der Regierungsrath wählt die erſtern drei auf vier Jahre,

die lettern auf den Vorſchlag des Finanzdepartements auf gleiche

Amtsdauer oder auch für unbeſtimmte Zeit.

Der Gehalt und die Kaution jedes dieſer Beamten und

Angeſtellten wird auf den Vorſchlag des Finanzdepartements

vom Regierungsrathe beſtimmt.“

. . . . . . . . . . 2 : 1 ..

§.: 26. . . . . . . . . .“

Die Kreditkommiſſion beſteht aus dem Verwalter, dem Buch

halter und drei andern von den Einlegern in die Sparkaſſe

und den Inhabern von Obligationen auf vier Jahre gewählten

Mitgliedern. 2: 2

Stimmberechtigt bei der Wahl der letztern iſt jeder Kreditor

der Anſtalt, welcher wenigſtens 100 Fr. Guthaben auf der

Kaſſe hat. . . . in rºt

III. Bd. 12
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Dieſe Wahlen bedürfen der Beſtätigung des Regierungs

rathes.

- - s. 27.

Die Kreditkommiſſion entſcheidet namentlich über Darlehens

geſuche und die Annehmbarkeit von Hypotheken und andern

Pfändern und beſorgt überhaupt alle jene Verrichtungen, welche

durch dieſes Dekret ihr zugeſchieden werden. Sie vorberathet

auch alle Geſchäfte und Anträge, welche ſie im Intereſſe der

Anſtalt an das Finanzdepartement oder an den Regierungsrath

zu bringen gedenkt, oder eine dieſer Behörden ihr zur Vor

berathung überweist.

Alle fünf Mitglieder haben Stimmberechtigung. Der Ver

walter iſt Präſident dieſer Kommiſſion.

Er trägt der Kreditkommiſſion die zu behandelnden Ge

ſchäfte vor und ein vom Finanzdepartemente beſtellter Beamter

oder Angeſtellter führt das Protokoll.
-

Der Vorſteher des Finanzdepartements kann gutfindenden

Falls den Berathungen der Kreditkommiſſion beiwohnen, in

welchem Falle er das Präſidium führt.

Das Reglement beſtimmt die nähere Geſchäftsthätigkeit der

Kreditkommiſſion und des übrigen Verwaltungsperſonals.

- - - - - - - - -
- - -

-

::::: - 2 :

- - -

§. 28. - : ,

. . . . . .

- Alljährlich auf den 31. Dezember wird die Rechnung der

“

Kaſſe abgeſchloſſen. - : ...

. . .
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Von dem ſich ergebenden Gewinne werden vorab die Ver

waltungskoſten und allfälligen Verluſte gedeckt. Der Reſt wird

zur Bildung eines Reſervefonds ausgeſchieden. Im Falle der

Auflöſung der Anſtalt fällt der Reſervefond dem Staate anheim

- - .
-

-

§. 29. -

Die Jahresrechnung ſoll alljährlich, wenn möglich in der

Frühlingsſitzung, immerhin aber ſpäteſtens in der Sommer

ſitzung, dem Großen Rathe mit einem Verwaltungsberichte be

gleitet vorgelegt und auf geeignete Weiſe veröffentlicht werden.

- -

IV. Schlußbeſtimmungen.

§. 30.

Der Große Rath behält ſich vor, durch beſondere Dekrete

zu beſtimmen, ob allfällig noch fernere Geſchäftszweige, und

welche, in den Bereich dieſer Anſtalt gezogen werden ſollen.

§. 31.

Der Regierungsrath iſt ermächtigt und beauftragt, das

Reglement vom 1. Chriſtmonat 1850 mit den Beſtimmungen

des gegenwärtigen Geſetzes behufs der Anwendung ſofort in

Einklang zu bringen.

Dasſelbe iſt jedoch dem Großen Rathe in nächſter Frühlings

ſitzung zur Ratifikation vorzulegen.
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-

- - - - - - - - - 32, “-- . - -- --- - .. S. 2., ... - - - r, - -

Gegenwärtiges Geſetz iſt dem Regierungsrate zur Bekannt

machung und zur Vollziehung mitzuteilen und urſchriftlich ins

Staatsarchiv niederzulegen.

Alſo beſchloſſen, Luzern den 4. Chriſtmonat 1855.

4 - -

: " :: - , -- Der Präſident:

. . . Schumacher-Uttenberg.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

. . . . . . . V. Huber.

- - - - - " - - -
-

- - - -
- -

-
. -

- - -

- - * - »
.. - - - – - '“

.

- -

- - - - - - - - - - - - - -
- - -.

5, v1. '' 1. - * - ; - - -

- - - - - - - --
-

. . . . . . . . . . . . .?

-
- - -

: - - - - # --- , . . . F2
s

-

-
4 2 : . . . >

- - - - - --- -
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--- **- ----- -

- . . . . . . . . .
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Beſchluſſ

über

Militärkleideranſchaffung für unvermögende Dienſt

pflichtige.

(Vom 4. März 1856.)

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern,

Auf den Bericht und Antrag einer von uns niedergeſetzten

Kommiſſion;

In Vervollſtändigung des Militärorganiſationsgeſetzes vom

7. Jänner 1854;

b eſ chlie ß e n :

I. Der Verordnung von Schultheiß und Regierungsrath

vom 15. Brachmonat 1855 lautend:

§. 1.

„In Fällen von Unvermögenheit der Dienſtpflichtigen und

„ihrer Eltern liegt die Anſchaffung der im §. 107 des Militär

„geſetzes angegebenen Kleidungs- und Ausrüſtungsgegenſtände

„der Heimathsgemeinde ob.

„Dieſelbe bleibt Eigenthümerin der von ihr bezahlten und

„dem Milizpflichtigen zum Dienſte zu überlaſſenden Gegenſtände

„bis zum Rückerſatz der daherigen Auslagen, welche vom Unter

„ſtützten zurückgefordert werden können.“

III. Bd. 13
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§. 2.

„Einem in die Militärſchule eintretenden Militärpflichtigen,

„welchem die nöthigen Effekten auf Koſten der Gemeinde ge

„liefert werden müſſen, iſt am Solde ein angemeſſener Abzug

„zu machen, deſſen Betrag am Schluß der Schule der betref

„fenden Gemeindebehörde auf Rechnung der gehabten Auslagen

„übermkttelt werden ſoll; “ –

ſei unſere Genehmigung ertheilt.

II. Der Regierungsrath ſei beauftragt, dieſelbe in die

Geſetzesſammlung aufzunehmen.

III. Gegenwärtiger Beſchluß iſt dem Regierungsrathe zur

Nachachtung zuzuſtellen und urſchriftlich in's Staatsarchiv nie

derzulegen.

So beſchloſſen Luzern den 4. März 1856.

Der Präſident:

J. Winkler.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

V. Huber.

J. Meyer, Reg.-Rath.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern

verordnen :

Vorſtehender Beſchluß ſoll der Geſetzesſammlung beigerückt

werden.

Luzern, den 8. März 1856,

Der Schultheiß:

J. Kopp.

Namens des Regierungsrathes;

Der Staatsſchreiber:

Joſt Nager.
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::

::

:

Konzeſſionsakt
- - - - - - -

:: : : 2: . - ) z,

- - - - - des

: . . . . . . . . . .

Standes Luzern für eine Eiſenbahn von Luzern

- - - - - - - gegelt Zürich. .. . -

-
-

--- -
- -

. . . . . . 2 : : : .

. . . . . . . . . . . . . . . 2

Wir Präſident und Großer Math:

des Kantons Luzern, 23

Nach Einſicht eines zwiſchen dem Regierungsrathe, unter

Vorbehalt unſerer Ratifikation, und den Herren Stadtrath

Julius Salzmann und Kommandant Eduard Segeſſer

in Luzern, Namens eines beſtehenden Komites und zu Handen

einer ſich bildenden Aktiengeſellſchaft, unterm 31. Mai 1856 abge

ſchloſſenen Konzeſſionsvertrages für den Bau und Betrieb einer

Eiſenbahn von Luzern über Ebikon an die Kantonsgrenze in

der Richtung gegen Zürich; - - - - - -

Auf den Bericht und Antrag des Regierungsrathes und

das Gutachten einer dießfalls niedergeſetzten Kommiſſion;

Sowie nach Kenntnißnahme von zwei neuerlichen Eingaben

der Konzeſſionäre vom 4. und 5. Juni d. J.; -

beſchließen: - -

I. Den Herren Jul. Salzmann und Kommandant Eduard

Segeſſer von Luzern ſei Namens des beſtehenden Komites und

zu Handen einer zu gründenden Aktiengeſellſchaft die nachges

ſuchte Konzeſſion in folgender Faſſung ertheilt: --

III. Bd. 14

- - - - - -
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Art. 1.

Die Geſellſchaft verpflichtet ſich von Luzern aus über Ebikon

bis an die Kantonsgrenze in der Richtung gegen Zürich eine

Eiſenbahn zu erſtellen.

. . . Art. 2.

Die Geſellſchaft verpflichtet ſich, die vorbeſchriebene Bahn

nach den beſten Regeln der Kunſt anzulegen; ſie wird dieſelbe

ſofort nach vollendetem Bau in Betrieb ſetzen und während

der ganzen Konzeſſionsdauer in regelmäßigem, wohl organiſir

tem und ununterbrochenem Betriebe erhalten.

Zu dieſem Zweck wird ſie ſich ſtets angelegen ſein laſſen,

die Verbeſſerungen, die namentlich in Bezug auf Sicherheit

und Schnelligkeit des Dienſtes auf andern wohleingerichteten

Bahnen des In- und Auslandes eingeführt werden, auch auf

dieſer Bahn eintreten zu laſſen. - -

-- - Art. 3. - -

Die Geſellſchaft als ſolche nimmt ihr Domizil in Luzern.

Mit Bewilligung der Regierung kann unter Umſtänden dieſes

Domizil auch abgeändert werden. In dieſem Falle beſtellt die

Geſellſchaft für im Kanton abzuſchließende Verträge und Ge

ſchäfte jeder Art hierorts für allzeit einen Bevollmächtigten,

der Namens der Geſellſchaft zu handeln befugt iſt. -

Für perſönliche Klagen, die auf Vertrags- oder Beſchä

digungsverhältniſſe im Kantone ſich beziehen, iſt die Geſellſchaft

oder deren Vertreter im Gerichtskreiſe der Stadt Luzern be

langbar. - -

Für dingliche Klagen gilt hingegen das Forum der ge

legenen Sache.

Art. 4. -

Die Dauer der Konzeſſion für den Betrieb der Bahn in

Nutzen und Schaden der Geſellſchaft iſt auf neunundneunzig

auf einander folgende Jahre, vom 1. Mai 1858 an, feſtgeſetzt.
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Nach Ablauf jener Zeitdauer ſoll die Konzeſſion nach dann

zumaliger Uebereinkunft erneuert werden, inſofern nicht vorher

von dem in Art. 40 beſchriebenen Rückkaufsrechte Gebrauch

gemacht worden iſt. - - - - -

Art. 5.

Das Bundesgeſetz vom 1. Mai 1850 „über die Verbind

lichkeit zur Abtretung von Privatrechten“ findet ſeine Anwen

dung auf die Erbauung ſowie auf die nachherige Inſtandhal

tung dieſer Bahn. - - ---

Die Befugniß für die Geſellſchaft, die Abtretung von Grund

und Boden zu beanſpruchen, erſtreckt ſich:

- a) auf den erforderlichen Boden für die Erbauung und den

Unterhalt der Bahn mit zweiſpurigem Unterbau nebſt

Seitengräben, ſowie für die erforderlichen Abweichungen

und Bahnkreuzungen; . . . . . .

b): auf den Raum zur Gewinnung und Ablagerung von

Erde, Sand, Kies, Steinen und allen erforderlichen

... Materialien für die Bahn ſowie für die herzuſtellen

- - den Kommunikationen zwiſchen derſelben und den Bau

plätzen; - - - - - - : 1.

c) auf Grund und Boden für die der Bahn zugehörigen

Anlagen, als Zu- und Abfahrten, Waſſerleitungen,

Bahnhöfe und Stationsgebäude, Aufſichts- und Bahn

wärterhäuſer, Waſſer- und Vorrathsſtationen uſw.;

d) auf Anlegung und Veränderung der Straßen, Wege,

Waſſerleitungen, wozu in Folge des Bahnbaues und

gegenwärtigen Konzeſſionsaktes die Geſellſchaft gehalten

-4, werden Mag. ... - * - . . . . . .

k- Art. 6. - - -

- .........? ::...

Die Geſellſchaft iſt verpflichtet, ſpäteſtens ſechs Monate

nach der von der Bundesbehörde erfolgten Genehmigung die
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ſer Konzeſſion, die Erdarbeiten der Bahn zu beginnen, widri

genfalls dieſe Konzeſſion mit dem Ablauf jener Friſt erloſchen

ſein ſoll. :

Die Genehmigung der Bundesbehörde iſt bei deren näch

ſtem Zuſammentritte einzuholen.
-

* - “, * Art. 7. - - - - - - - -

Die Eiſenbahn, ſoweit ſie das Gebiet des Kantons Luzern

durchzieht, ſoll längſtens bis den erſten Juni 1859 vollen

det und der regelmäßige Betrieb derſelben eröffnet ſein.n: Es

. . . Art. 8. - 2:3

Bevor die Bauarbeiten begonnen werden können, ſoll die

Geſellſchaft der Regierung die Pläne über den Bau zur Ge

nehmigung vorlegen. Nachherige Abweichungen von dieſen

Plänen ſind nur nach neuerdings eingeholter Genehmigung

der Regierung geſtattet.

n? Ueber die Lage des Bahnhofes in Luzern und der Sta

tionsſtellen auf der Linie, ſowie über die Verbindungsſtraßen

derſelben hat außerdem eine Verſtändigung mit der Regierung

ſtattzufinden. Im Falle nicht erfolgten Einverſtändniſſes ſteht

dem Großen Rathe das Entſcheidungsrecht zu.

Gegenſtände von naturhiſtoriſchem, antiquariſchem, plaſti

ſchem, überhaupt wiſſenſchaftlichem Werthe, als z. B. Foſſilien,

Petrefakten, Mineralien, Münzen uſw., welche beim Bau

der Bahn gefunden werden dürften, ſind und bleiben Eigen

thum des Staates.

vs. - - - - - - - - - - -

. . . . . . . . Art. 9. ...::::

"Da, wo in Folge des Baues der Eiſenbahn Uebergänge,

Durchgänge und Waſſer - Durchläſſe gebaut, überhaupt Ver

änderungen an Straßen, Wegen, Brücken, Stegen, Flüſſen,

Kanälen oder Bächen, Abzugsgräben, Waſſer-, Brunnen- oder

Gasleitungen erforderlich werden, ſollen alle Unkoſten der Ge

ſellſchaft zufallen, ſo daß den Eigenthümern oder ſonſtigen mit

... ...
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dem Unterhalt belaſteten Perſonen weder ein Schaden noch eine

größere Laſt als die bisher getragene aus jenen Veränderungen

erwachſen können. . . . . . . . . . . .

: Ueber die Nothwendigkeit und Ausdehnung ſolcher Bauten

entſcheidet im Fall des Widerſpruchs der Regierungsrath ohne

Weiterziehung. . . . . . . '. . . . . .

Art. 10. . . . ?

- . . . . . . . . . . . . . . . -

Sollten, nach Erbauung der Bahn, öffentliche Straßen,

Wege oder Brunnenleitungen von Staats- oder Gemeindewegen

angelegt werden, welche die Bahn durchkreuzen müſſen, ſo hat

die Geſellſchaft keine Entſchädigung zu fordern für die Ueber

ſchreitung ihr sE nthums, wohl aber fallen derſelben alle

diejenigen Koſten allein zur Laſt, welche aus der hiedurch noth

wendig gewordenen .. ÄgÄ
und Wieung von Ba riern erwachſen ſollten. iſ

Art. 11."

Während des Baues ſind von der Geſellſchaft alle diejeni

gen Vorkehrungen zu treffen, welche erforderlich ſind, damit

der Verkehr auf den beſtehenden Straßen und Verbindungs

mitteln überhaupt nicht unterbrochen, auch an Grundſtücken und

Gebäulichkeiten kein Schaden zugefügt werde; für nicht abzu

wendende Beſchädigungen hat die Geſellſchaft Erſatz zu leiſten,

Die Geſellſchaft wird auch die Bahn, wo es die öffentliche

Sicherheit erheiſcht, in ihren Koſten auf eine hinlängliche Si

cherheit gewährende Weiſe einfrieden und die Einfriedung ſtets

in gutem Stand erhalten. Ueberhaupt hat ſie alle diejenigen

Vorkehrungen auf ihre Koſten zu treffen, welche in Hinſicht

auf Bahnwärterpoſten oder ſonſt, jetzt oder künftig von der

Regierung zur öffentlichen Sicherheit nöthig befunden werden.

- ... .. *,

se: * : 1-3 Art, 12. . . . . . . .

s: Die Bahn darf vorläufig einſpurig angelegt werden; der

Geſellſchaft iſt jedoch für die ganze Konzeſſionsdauer das Recht

::

-
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geſichert, ohne Einholung einer neuen Bewilligung, die Anlage

auf eine zweiſpurige Bahn auszudehnen. - - - - - -

Die Geſellſchaft iſt zur Legung des zweiten Geleiſes ver

pflichtet, ſobald die geſteigerte Frequenz oder die Sicherheit des

Betriebes dies erfordern. Diesfällige Verfügungen ſtehen der

Regierung zu, jedoch iſt in jedem Falle die Geſellſchaft darüber

zu vernehmen. -

Sollte die Geſellſchaft die Nothwendigkeit der Erſtellung

der doppelſpurigen Bahn nicht anerkennen wollen, ſo hat ein

Schiedsgericht (Art. 38) darüber zu entſcheiden.
: . . . . . . .

. . Art. 13. sei

Die Geſellſchaft hat allen denjenigen Beſtimmungen ſich zu

unterziehen, welche die Bundesbehörde erlaſſen hat oder noch

erlaſſen wird, um in techniſcher Beziehung die Einheit im

ſchweizeriſchen Eiſenbahnweſen zu ſichern. (Bundesgeſetz vom

28. Juli 1852, Art. 12)

. . . - Art. 14. F . . -

Bevor die Bahn dem Verkehr übergeben werden darf, ſoll

dieſelbe durch Delegirte der Regierung in allen Theilen unter

ſucht und, wo paſſend, erprobt werden. Die Eröffnung des

Betriebes kann erſt dann vor ſich gehen, wenn auf den Bericht

dieſer Delegirten die Regierung ihre förmliche Bewilligung er

theilt haben wird.“ - - -

Dieſe nämliche Beſtimmung gilt hinſichtlich der in Art. 11

erwähnten Vorkehrungen, inſofern ſolche auf den Bau provi

ſoriſcher Wege oder Brücken u. ſ. w. ſich erſtrecken ſollten.

: - . Art. 15., . . .»

Nach Vollendung der Bahn wird die Geſellſchaft auf ihre

Koſten einen vollſtändigen Grenz- und Kataſtral-Plan derſel

ben mit kontradiktoriſcher Beiziehung der betreffenden Gemeinde

behörden aufnehmen und zugleich, mit ebenfalls kontradiktori

ſcher Beiziehung von Delegirten der Bundes- und Kantonal



vom 6. Juni 1856. . . 59

l

behörden, eine Beſchreibung der hergeſtellten Brücken, Uebergänge

und anderer Kunſtbauten, ſowie ein Inventar des ſämmtlichen

Betriebsmaterials ausfertigen laſſen,

Authentiſche Ausfertigungen dieſer Dokumente, denen eine

genaue und vollſtändig abgeſchloſſene Rechnung über die Koſten

der Anlage der Bahn und ihrer Betriebseinrichtung beizulegen

iſt, ſollen in das Archiv des Bundesrathes und in dasjenige

des Kantons niedergelegt werden. *

Später ausgeführte Ergänzungen oder Veränderungen (1.

Bau der Bahn, ſowie die jeweilige Vermehrung des Betriebs

Inventars ſollen in den gedachten Dokumenten nachgetragen

werden. -

s: -- - Art. 16. 3. 7.

Die Geſellſchaft wird ihre Statuten ins hierſeitige Staats

archiv niederlegen, und die Perſonen der Regierung anzeigen,

welchen ſie jeweilen die Verwaltung, Beaufſichtigung und Lei

tung der Unternehmung übertragen wird.

Zur Beſetzung von einer Stelle im Verwaltungsrath wäh

rend des Baues und der zwei zunächſt darauf folgenden Jahre

ſteht der Regierung ein doppeltes für die Geſellſchaft verbind

liches Vorſchlagsrecht zu. r .. ::

f. Die Geſellſchaft iſt gehalten, alljährlich einen Auszug aus

den Rechnungen und Verhandlungen der Generalverſammlung,

ſowie den Jahresbericht ihrer Direktion der Kantonsregierung

einzuſenden.

Art. 17. - - - - -

Die Bahn ſammt beweglicher und unbeweglicher Zubehörde

ſoll ſtets in gutem, ſicherm Zuſtand erhalten werden.

Dieſer Zuſtand, ſowie ſämmtliche Einrichtungen der Bahn

können jederzeit durch Delegirte der Regierung unterſucht wer

den, und wenigſtens einmal im Jahre hat eine ſolche Unter

ſuchung zu regelmäßig wiederkehrender Periode zu geſchehen.

Sollte die Geſellſchaft allfällig entdeckten und ihr bezeich

neten Mangelhaftigkeiten oder Vernachläßigungen nicht ſofort
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abhelfen, ſo iſt die Regierung befugt, von ſich aus, auf Un

koſten der Geſellſchaft, das Nöthigevorzukehren... :: n c:
-

. . . . . . . ?
. . .

- - Art. 18. - - -
- -

3 :

Die Lokomotive ſollen nach den beſten Modellen konſtruiet

ſein und allen Vorſchriften der Sicherheit für ſolche Maſchi

nen entſprechen: 5 ?, er sº: ii

Das Nämliche gilt für die Konſtruktion der Wagen für

die Reiſenden, wovon drei Klaſſen herzuſtellen ſind: -

I. Klaſſe gedeckt, garnirt, Rücken und Sitze gepolſtert

- und mit Glacen geſchloſſen; ... - - -

II. Klaſſe: gedeckt, mit gepolſterten Sitzen und mit Glacen

geſchloſſen; -

III. Klaſſe: gedeckt, mit ungepolſterten Sitzen und mit Fen

- - ſterſcheiben geſchloſſen. . -

Die Wagen für Vieh und Waaren ſollen ebenfalls von

guter und ſicherer Konſtruktion ſein. * * * *

- .

Art. 49. . . . . . .

2. Die Geſellſchaft iſt verpflichtet, eine täglich wenigſtens zwei

malige Kommunikation für Reiſende und Waaren zwiſchen

ſämmtlichen Endpunkten der Bahn zu unterhalten. ? !

e: Jeder Perſonenzug ſoll eine hinreichende Anzahl Wagen

aller Klaſſen zur Beförderung aller ſich meldenden Perſonen

enthalten..." . . . . . . . . . . . .:

Art. 20. . - 2

Folgende Taren ſind der Geſellſchaft als Marimum für

den Transport geſtattet: . . . . . . .

. . . Tarif º2 is. ſ:

Perſonen. . ) : 2 x prº Stunde.

Wagen I. Klaſſe 1 T . . 0,50 Cent...

»: „ II. „. . . . . } ... » e: „O,35 gilt -3

„ III. » : „ 0,25 " . .

Kinder unter zehn Jahren zahlen auf allen Plätzen die

- - - -

- - - - - - - - - - - - «------
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Die Geſellſchaft verpflichtet ſich, für Billets auf Hin- und

Rückfahrt am gleichen Tage gültig eine Ermäßigung von

20 Prozent auf obiger Tare eintreten zu laſſen. Für Abbonne

ments-Billets zu einer wenigſtens 12maligen Benutzung der

gleichen Bahnſtrecke während drei Monaten wird ſie einen

weitern Rabatt verwilligen. - -

Vieh. pr. Stunde.

Pferde und Maulthiere, vom Stück 0,80 Cent. :

Ochſen, Kühe und Stieren m. - 0,40 „er,

Kälber, Schweine u. Hunde „ m: 10,15 m,

Schafe und Ziegen fy „ . . -0,10 m,

Für die Ladung ganzer Transportwagen ſoll eine ange

meſſene Ermäßigung der obigen Taren ſtattfinden.

Waaren. . .“ - - -

Für Waaren ſind im Einverſtändniß mit der Regierung

vier Klaſſen aufzuſtellen, wofür die höchſte Tare nicht über

4 Cent, die niedrigſte nicht über 2/2 Cent. pr. Stunde und

pr. Zentner betragen ſoll. Die Geſellſchaft ſoll jedoch nicht

ungünſtiger geſtellt werden, als eine andere im Kanton kon

zeſſionirte Bahngeſellſchaft. . . .
* - -

. .

Art. 21.

Waaren jeder Art, die mit der Schnelligkeit der Perſonen

züge transportirt werden ſollen, bezahlen eine Tare von 8 Ct.

pr. Zentner und pr. Stunde; das Gepäck der Reiſenden, mit

Ausnahme des kleinen Handgepäcks, 12 Cent. pr. Zentner und

pr. Stunde.

Vieh und Wagen bezahlen, mit der Schnelligkeit der Per

ſonenzüge transportirt, eine um 40 Prozent erhöhte Tare über die

gewöhnliche. (Art. 20)

Geld bezahlt die Tare nach dem Werth von 4 Cent pr.

1000 Fr. pr. Stunde.

Als Minimum des Gewichts reſp. des Werths werden be

rechnet 1/2 Zentner, reſp. 500 Fr., als Minimum der Di

III. Bd. 15

* - -



62 Konzeſſionsakte für eine Eiſenbahn von Luzern gegen Zürich,

ſtanz 1/2 Stunde. Eine angetretene halbe Stunde zahlt ihre

volle Tare. -- -

- Das Minimum der Transporttare eines Gegenſtandes

darf nicht unter 40 Cent betragen. -;

Sendungen bis zu 50 Pfund ſind ſtets als Eilgüter zu

behandeln. - -

Art. 22. -

Traglaſten mit ländlichen Erzeugniſſen bis zu 50 Pfd, mit

den Perſonenzügen transportirt in Begleitung der Träger, ſind

frachtfrei; was in dieſem Fall über 50 Pfd. iſt, bezahlt die

gewöhnliche Güterfracht. - -

> 4

Art. 23. -

Die durchſchnittliche Schnelligkeit der Reiſendentransporte

ſoll mindeſtens dem Verhältniß von 5 Wegſtunden in einer

Zeitſtunde entſprechen. - -

Waarentransporte zur niedrigen Tare ſollen innert den

nächſten zwei Tagen nach ihrer Ablieferung auf der Bahn

ſtation ſpedirt werden; wenn der Verſender aber einen längern

Termin geſtattet, ſo kann ihm ein verhältnißmäßiger Rabatt

bewilligt werden. -

Für Waarentransporte mit Perſonenſchnelligkeit ſoll die

Verſendung durch den erſten Perſonenzug geſchehen, inſofern

die Abgabe eine Stunde vor deſſen Abgang ſtattgefunden hat,

Die Geſellſchaft behält ſich vor, für die Einzelheiten des

Transportdienſtes beſondere Reglemente mit Genehmigung der

Regierung aufzuſtellen.

* -
-

- - -

3. Art. 24. - -

Die Waaren, welche der Eiſenbahn zum Transport über

geben werden, ſind in den betreffenden Stationsladplätzen ab

zuliefern. - -

Die im Tarif feſtgeſetzten Taren begreifen nur den Trans- -

port von Station zu Station.

ſº

- -

- --

- - -

- ---
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- Für die Ablieferung ins Domizil der Adreſſaten hat die

Verwaltung auf den Hauptſtationen die gehörigen Einrichtun

gen zu treffen und die dafür tarifmäßig zu erhebenden Taren

der Genehmigung der Regierung zu unterlegen. - -

Ein ähnlicher Tarif iſt aufzuſtellen und der Genehmigun

der Regierung vorzulegen für den Transport der Perſonen

und des Gepäcks der Reiſenden von und nach den Bahnhöfen.

n: + -

s- - - - Art. 25.

Die Taren ſollen überall und für Jedermann gleichmäßig

berechnet werden. - - - - - - - -

Die Eiſenbahnverwaltung darf Niemand einen Vorzug ein

räumen, den ſie nicht unter gleichen Umſtänden allen Andern

geſtattet. - -

Art. 26.

Jede Aenderung am Tarif oder an den Transportreglemen

ten ſoll gehörige Veröffentlichung bekommen, erſtere mindeſtens

vierzehn Tage vor ihrem Inkrafttreten.

Wenn die Geſellſchaft es für angemeſſen erachtet, ihre

Taren herabzuſetzen, ſo ſoll dieſe Herabſetzung in Kraft blei

ben mindeſtens drei Monate für die Perſonen und ein Jahr

für die Waaren.

Dieſe Beſtimmung findet indeſſen keine Anwendung mit

Hinſicht auf ſogenannte Vergnügungszüge oder ausnahmsweiſe

Vergünſtigungen bei beſondern Anläſſen. -

* - - Art. 27. . .

Die Geſellſchaft iſt dem Bunde gegenüber zur unentgelt

lichen Beförderung der Gegenſtände der Brief- und Fahrpoſt,

inſoweit der Transport derſelben durch das Bundesgeſetz über

das Poſtregal vom 2. Juni 1849 (Art. 2) ausſchließlich der

Poſt vorbehalten iſt, verpflichtet. Ebenſo iſt mit jedem Poſt

transporte der dazu gehörige Kondukteur unentgeltlich zu be

fördern. - - - - -

s. - - - -
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Wenn die Einrichtung von fahrenden Poſtbüreaur beſchloſſen

wird, ſo fallen die Herſtellungs- und Unterhaltungskoſten der

eidgen. Poſtverwaltung anheim. Die Eiſenbahnverwaltung hat

aber den Transport derſelben ſowie die Beförderung der dazu

gehörenden Poſtangeſtellten unentgeltlich zu übernehmen. (Bun

desgeſetz vom 28. Juli 1852, Art. 3.)

Die Verwaltung kann nicht angehalten werden, Poſttrans

porte durch andere als ihre gewöhnlichen Züge zu befördern.

Es ſoll der Geſellſchaft geſtattet ſein, wo ſie es zweckdien

lich erachtet mittelſ Omnibusdien die Verbindung zwiſchen

den Eiſenbahnſtationen und den bis auf drei Stunden ſeit

abgelegenen Ortſchaften zu ſichern mit Berückſichtigung beſte

hender bundesgeſetzlicher Vorſchriften,

Art. 28.

Die Geſellſchaft iſt verpflichtet, Militär, welches im eid

genöſſiſchen oder kantonalen Dienſte ſteht, ſowie eidgenöſſi

ſcbes oder kantonales Kriegsmaterial auf Anordnung der

zuſtändigen Militärſtelle, um die Hälfte der niedrigſten beſte

henden Taren durch die ordentlichen Bahnzüge zu befördern.

Größere Truppenkorps im eidgenöſſiſchen Militärdienſte

ſowie das Materielle derſelben ſind unter den gleichen Be

dingungen nöthigenfalls durch außerordentliche Bahnzüge zu

befördern. - -

Jedoch haben die Eidgenoſſenſchaft oder der Kanton die

Koſten, welche durch außerordentliche Sicherheitsmaßregeln für

den Transport von Pulver und Kriegsfeuerwerk veranlaßt

werden, zu tragen und für Schaden zu haften, der durch Be

förderung der letzterwähnten Gegenſtände ohne Verſchulden der

Eiſenbahnverwaltung oder ihrer Angeſtellten verurſacht werden

ſollte. - - - -

Art. 29. * “
:- . . . . . . . .

- Die Eiſenbahnverwaltung iſt, dem Bunde gegenüber, ver

pflichtet, unentgeltlich . 5

l

R

R
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a) die Erſtellung von Telegraphenlinien längs der Bahn

zu geſtatten; -

b) bei Erſtellung von Telegraphenlinien und bei größern

Reparaturen an denſelben die dießfälligen Arbeiten durch

ihre Ingenieure beaufſichtigen und leiten, ſowie

c) kleinere Reparaturen und die Ueberwachung der Tele

graphenlinien durch das Bahnperſonal beſorgen zu laſ

ſen, wobei das nöthige Material von der Telegraphen

verwaltung zu liefern iſt. (Bundesgeſetz vom 28. Juli

1852, Art. 9.) -

Hingegen iſt die Verwaltung berechtigt, auf ihre Koſten

an der Hauptleitung der längs ihrer Bahn laufenden Tele

graphenlinien, ausſchließlich für ihren Dienſt und auf ihre

Koſten, einen beſondern Draht und für dieſen in den Bahn

höfen und Stationen Telegraphenapparate anzubringen. (Bun

desgeſetz vom 28. Juli 1852, Art. 5.) -

Art. 30.

Die Bahnbewachung und Polizei des Bahndienſtes liegt

unter der Oberaufſicht des Staats und unvorgegriffen den Be

fugnißen der Staatspolizei, der Geſellſchaft ob; ſie hat dazu unter

Beobachtung der ihr deßhalb von der hieſigen Regierung all

fällig zugehenden Vorſchriften das erforderliche Perſonal auf

zuſtellen und die angemeſſenen Maßregeln zu treffen. Ihre

diesfälligen Reglemente unterliegen der Kontrolle der hieſigen

Behörden. - * -

Die mit der Handhabung und Ausführung dieſer Regle

mente zu betrauenden Bahnbeamten ſollen eine kenntliche Aus

zeichnung in der Kleidung erhalten.

Die Bahnbeamten und Angeſtellten ſind aus Kantonsan

gehörigen zu wählen, wenn taugliche Leute hiefür ſich melden.

Dieſelben ſind von der betreffenden Staatspolizeibehörde für

gewiſſenhafte und treue Pflichterfüllung in's Handgelübde zu

nehmen, ſollen auch auf motivirtes Begehren der beſagten Bes

hörde wieder entlaſſen werden. ... ... i ... º
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- - . . Art. 31.

.. Die Regierung wird in Bezug auf den Eiſenbahnbetrieb

die nöthigen Geſetze und Verordnungen für Sicherung von

Perſonen und Eigenthum erlaſſen. Gegen Beſchädigung der

Eiſenbahn, Gefährdung des Verkehrs auf derſelben und Ueber

ſchreitung bahnpolizeilicher Vorſchriften gelten die beſtehenden

oder künftig von der kantonalen oder von der Bundesgeſetz

gebung ausgehenden Strafbeſtimmungen.

Störer und Beſchädiger ſind von den Bahnbeamten im

Betretungsfalle feſtzunehmen und an die zuſtändige Behörde

abzuliefern. - –

Art. 32.
- -

Die Regierung kann die Oberaufſicht über den Bahndienſt

in ſicherheitspolizeilicher Beziehung durch ihre gewöhnlichen oder

beſonders aufgeſtellten Beamten ausüben laſſen. -

Ihren Beamten und Angeſtellten ſteht der Eintritt in den

Bahnhof zur Ausübung ihres Dienſtes jederzeit offen.

- Die Geſellſchaft hat der Regierung für die Verſehung des

Pettienſes im Bahnhofe ein geeignetes Lokal anzuwen

*,

Art. 33.

Die Geſellſchaft iſt verpflichtet, den Anſchluß anderer Eiſen

bahnunternehmungen in ſchicklicher Weiſe zu geſtatten, ohne

daß die Tarifſätze zu Ungunſten einmündender Bahnlinien un

gleich gehalten werden dürfen. -

Allfällige Anſtände unterliegen der Entſcheidung des Bun

des. (Bundesgeſetz vom 28. Juli 1852, Art. 13.) -

- Im Falle der Konzeſſionsertheilung für Zweigbahnen ſoll

der Geſellſchaft, bei ſonſt gleichen Bedingungen, der Vorrang

vor andern Bewerbern zugeſichert ſein. Für Bahnen in glei

cher Richtung verpflichtet ſich die Regierung während den nächs

ſten dreißig Jahren, vom Datum gegenwärtiger Konzeſſion an

gerechnet, keine Konzeſſion zu ertheilen. 3 : 1 : 3. -
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s- Art. 34. - , 1 :

Die Aktiengeſellſchaft als ſolche ſoll für die Bahn ſelbſt,

mit Bahnhöfen, Zubehörde und Betriebsmaterial nicht in kan

tonale noch in Gemeindebeſteurung gezogen werden dürfen.“

In dieſer Steuerfreiheit ſind jedoch die geſetzlichen Beiträge

an die gegenſeitige Brandverſicherung nicht inbegriffen. 1

Gebäude und Liegenſchaften, welche die Geſellſchaft außer

halb des Bahnkörpers und ohne unmittelbare Verbindung mit

derſelben beſitzen könnte, unterliegen der gewöhnlichen Beſteurung.

- Die Angeſtellten der Geſellſchaft unterliegen der nämlichen

Steuerpflichtigkeit wie alle übrigen Bürger oder Einwohner.

. . - Art. 35. : . . . . . . . . . ?

Dem Bundesrath iſt vorbehalten, für den regelmäßigen und

periodiſchen Perſonentransport, je nach dem Ertrag der Bahn

und dem finanziellen Einfluß derſelben auf den Poſtertrag, eine

jährliche Konzeſſionsgebühr zu erheben, die den Betrag von

Fr. 500 für jede im Betrieb befindliche Wegſtrecke von einer

Stunde nicht überſteigen ſoll. . . . . . . -

Der Bundesrath wird jedoch von dieſem Rechte ſo lange

keinen Gebrauch machen, als die Bahnunternehmung nicht mehr

als 4 Prozent, nach erfolgtem Abzug der auf Abſchreibungs

rechnung getragenen oder einem Reſervefond einverleibten Su

men, abwirft. (Bundesbeſchluß vom 17. Auguſt 1852, Art. 13

Art. 36. . . . . .

Bezüglich der Befreiung von Bahnbeamten und Angeſtellten

vom Militärdienſte ſind die dießfalls geltenden Beſtimmungen

der Bundesgeſetze maßgebend.
- - „Le - - -

Art. 37.

- Schienen, Schienenſtühle, Drehſcheiben, Räder, Achſen,

Lokomotiven und Coack, die für die Eiſenbahn vom Auslande

bezogen werden, ſind vom eidg. Eingangszoll befreit. Den

inländiſchen Fabriken, welche Schienen, Schienenſtühle, Dreh

ſcheiben, Räder, Achſen und Lokomotiven für dieſelbe liefern,
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wird der eidg. Eingangszoll auf den hiefür erforderlichen Roh

ſtoffen erlaſſen. - -

Dieſe Beſtimmung findet jedoch einſtweilen nur für einen

Zeitraum von zehn Jahren, vom Datum der ertheilten Bundes

konzeſſion an, ihre Anwendung. (Bundesgeſetz vom 28. Juli

1852, Art. 3.)

- -

Art. 38.

Der Bund iſt berechtigt, die Eiſenbahn ſammt dem Mate

rial, den Gebäulichkeiten und den Vorräthen, welche dazu ge

hören, mit Ablauf des 30., 45., 60., 75., 90. und 99. Jahres,

von dem Zeitpunkte der Eröffnung des Betriebes auf der ganzen

Bahnſtrecke an gerechnet, gegen Entſchädigung an ſich zu ziehen,

falls er die Geſellſchaft jeweilen fünf Jahre zum Voraus hie

von benachrichtigt hat.

Kann eine Verſtändigung über die zu leiſtende Entſchädi

gung nicht erzielt werden, ſo wird die letztere durch ein Schieds

gericht beſtimmt.

Dieſes Schiedsgericht wird ſo zuſammengeſetzt, daß jeder

Theil zwei Schiedsrichter erwählt und von den letztern ein

Obmann bezeichnet wird. Können ſich die Schiedsrichter über

die Perſon des Obmannes nicht vereinigen, ſo bildet das Bun

desgericht einen Dreiervorſchlag, aus welchem zuerſt der Kläger

und hernach der Beklagte je einen der Vorgeſchlagenen zu ſtrei

chen hat. Der Uebrigbleibende iſt Obmann des Schiedsge

richtes. (Bundesbeſchluß vom 17. Auguſt 1852, Art. 2.)

: - - Art. 39.

Für die Ausmittlung der zu leiſtenden Entſchädigung gelten

folgende Beſtimmungen:

a) im Falle des Rückkaufes im 30., 45. und 60. Jahre

iſt der 25fache Werth des durchſchnittlichen Reinertrages

derjenigen zehn Jahre, die dem Zeitpunkte, in welchem

der Bund den Rückkauf erklärt, unmittelbar vorangehen;

im Falle des Rückkaufes im 75. Jahre der 22/2fache,
-
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und im Falle des Rückkaufes im 90. Jahre der 20

fache Werth dieſes Reinertrages zu bezahlen; immer

hin jedoch in der Meinung, daß die Entſchädigungs

ſumme in keinem Falle weniger als das urſprüngliche

- - - Anlagekapital betragen darf. Von dem Reinertrage,

welcher bei dieſer Berechnung zu Grunde zu legen iſt,

ſind übrigens Summen, welche auf Abſchreibungsrech

nung getragen oder einem Reſervefond einverleibt wer

den, in Abzug zu bringen;

b) im Falle des Rückkaufes im 99. Jahre iſt die muth

maßliche Summe, welche die Erſtellung der Bahn und

die Einrichtung derſelben zum Betriebe in dieſem Zeit

... punkte koſten würde, als Entſchädigung zu bezahlen;

. . c) die Bahn ſammt Zubehörde iſt jeweilen, zu welchem

- Zeitpunkte auch der Rückkauf erfolgen mag, in voll

- kommen befriedigendem Zuſtande dem Bunde abzutreten.

Sollte dieſer Verpflichtung kein Genüge gethan werden,

- ſo iſt ein verhältnißmäßiger Betrag von der Rückkaufs

, ſumme in Abzug zu bringen.

Streitigkeiten, die hierüber entſtehen möchten, ſind durch

das oben erwähnte Schiedsgericht auszutragen. (Art. 38.)

(Bundesbeſchluß vom 17. Auguſt 1852, Art. 2.)

... i. - * *

Art. 40.

Die vorſtehend (Art. 39) feſtgeſtellten Rückkaufsrechte des

Bundes ſind auch dem Kantone vorbehalten, und zwar in dem

Sinne, daß er zu den vorbezeichneten Epochen, aber bloß nach

vierjähriger Benachrichtigung, das Rückkaufsrecht ausüben

kann, im Falle der Bund je ein Jahr vorher keinen Gebrauch

davon gemacht hätte. .

In Beziehung auf die Entſchädigungsnormen, ſowie auf

die Dazwiſchenkunft eines Schiedsgerichtes und deſſen Aufſtel

lung gelten ſämmtliche Beſtimmungen der Art. 38 und 39.

III. Bd. 16
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Art. 41.

Streitigkeiten zivilrechtlicher Natur, welche in Hinſicht auf

die Auslegung des gegenwärtigen Konzeſſionsaktes zwiſchen der

Kantonsregierung und der Geſellſchaft entſtehen ſollten, unter

liegen ebenfalls der Entſcheidung durch ein Schiedsgericht, wie

ſolches im Art. 38 vorgeſchrieben iſt, und zwar ohne Weiters

ziehung. -

Art. 42.

Zur Sicherung für die durch dieſe Konzeſſion dem Kan

tone gegenüber eingegangenen Verpflichtungen leiſtet die Geſell

ſchaft der Regierung eine Realkaution von Fr. 50,000 ent

weder in Baarſchaft oder in annehmbaren Werthpapieren; im

erſtern Falle iſt ſelbige der Geſellſchaft zu 3% zu verzinſen.

Die Kaution ſoll innert drei Monaten nach Ratifikation

der Konzeſſionsakte durch die Bundesbehörde erlegt werden,

anſonſt die Regierung die Konzeſſion als erloſchen erklären kann.

Sie dient zur Sicherung aller von der Geſellſchaft im

Kantone übernommenen Verpflichtungen und fällt ohne Weiters

dem Staate anheim, wenn innert der durch Art. 6 beſtimmten

Friſt die Erdarbeiten nicht begonnen oder innert der durch Art. 7

beſtimmten Zeit die Bahn nicht vollendet und deren Betrieb

eröffnet ſein ſollte. – Im Falle jedoch die im Art. 7 enthal

tene Verpflichtung erweislichermaßen nicht aus Nachläßigkeit

der Geſellſchaft, ſondern aus Gründen höherer Gewalt uner

füllt geblieben wäre, entſcheidet über den Anheimfall der Kau

tion an den Staat das im vorhergehenden Art. 38 vorgeſehene

Schiedsgericht. -

Obige Kaution ſoll zurückgegeben werden, wenn der Be

trieb der Bahn im Kantone eröffnet ſein wird.

Art. 43.

Die Geſellſchaft verpflichtet ſich überhin, ſpäteſtens ſechs

Monate nach der von der Bundesbehörde erfolgten Genehmi

gung dieſer Konzeſſion nachzuweiſen, daß ſie gehörige Sicher
- -

---
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heit ihres Beſtandes und der erforderlichen Mittel gewähre,

um die Bahn herzuſtellen. Im Falle der geforderte Nachweis

nicht auf genügende Weiſe geleiſtet wird, kann der Regie

rungsrath die Konzeſſion als erloſchen erklären.

Art. 44.

Sollte die Geſellſchaft in Konzeſſionsgeſuchen oder ſpäter

während des Baues oder Betriebes der Bahn andern Kantonen

günſtigere Bedingungen bewilligen, als gegenwärtige Konzeſ

ſionsakte enthält, ſo ſollen ſolche – mit Vorbehalt der im

Art. 12 enthaltenen Beſtimmung – auch für die hier konzeſ

ſionirte Bahnſtrecke ihre Anwendung finden.

Art. 45.

Der Geſellſchaft ſteht kein Recht zu, dieſen Konzeſſionsakt

früher oder ſpäter an eine andere Geſellſchaft zu übertragen,

ohne ſie ſei dazu durch die Kantonsregierung ermächtigt worden.

Art. 46.

Die Konzeſſionäre ſind bei ihrer, mit Eingabe vom 4. Juni

1856 gegebenen Erklärung – wornach die Geſellſchaft auf

den Fall, daß von Seite der Zentralbahnverwaltung, ge

ſtützt auf den Art. 33 ihrer Konzeſſion, wegen Ertheilung dieſer

neuen Konzeſſion an andere Konzeſſionäre Anſprüche an den

Staat gemacht werden ſollten, alle daherigen Prozeſſe ſammt

Koſten und Folgen übernimmt, ſo daß die Regierung des Kan

tons Luzern deßhalb weder in Verwicklungen noch Nachtheile

kommen ſoll, – behaftet.

II. Zu Urkund deſſen iſt gegenwärtige Konzeſſionsakte in

Duplikaten ausgefertigt, mit den Unterſchriften und dem Siegel

des Standes Luzern, ſowie mit den Unterſchriften der Konzeſ
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ſionäre verſehen und beiden Theilen urſchriftlich zugeſtellt

worden.

So beſchloſſen, Luzern, den 6. Juni 1856.

Der Präſident:

J. Winkler.

(L. S.) Namens des Großen Rathes,

Die Konzeſſionäre: Die Sekretäre, Mitglieder desſelben

Salzmann, Stadtrath. V.Huber.

Eduard Segeſſer. Joſ. Meyer, R.-R.

-

- -

-

- - :: - -
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-

-

Bundesbeſchluſ

betreffend

die Eiſenbahnen im Kanton Luzern.

Gem 25. Juli 1856)

: -

Die Bundesverſammlung

der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft,

Nach Einſicht einer durch den Großen Rath des Kantons

Luzern den Herren Stadtrath Julius Salzmann und Kom

mandant Eduard Segeſſer, Namens des beſtehenden Ko

mite und zuhanden einer zu gründenden Aktiengeſellſchaft er

theilten Konzeſſion, betreffend den Bau und Betrieb einer

Eiſenbahn von Luzern über Ebikon an die Kantonsgränze in

der Richtung gegen Zürich, vom 6. Brachmonat 1856;

Nach Einſicht eines Berichtes und Antrages des Bundes

rathes, vom 30. Brachmonat 1856; -

In Anwendung des Bundesgeſetzes vom 28. Heumonat

1852, .

befc est:

Es wird dieſer Konzeſſion unter nachſtehenden Bedingun

gen die Genehmigung des Bundes ertheilt. ..



74 Bundesbeſchluß, betreffend die Eiſenbahnen im Kanton Luzern,

Art. 1.

In Erledigung vom Art. 8, Lemma 3 des Bundesgeſetzes

über den Bau und Betrieb von Eiſenbahnen werden dem

Bundesrathe hinſichtlich der Konzeſſionsgebühren diejenigen Zu

ſicherungen ausdrücklich vorbehalten, welche im Art. 35 der

Konzeſſion enthalten ſind. -

Art. 2.

Der Bund iſt berechtigt, die hier konzeſſionirte Eiſenbahn

unter den in den Artikeln 38 und 39 des Konzeſſionsaktes

enthaltenen Bedingungen an ſich zu ziehen.

Art. 3.

Binnen einer Friſt von 6 Monaten, vom Tage dieſes Be

ſchluſſes an gerechnet, iſt der Anfang mit den Erdarbeiten für

die Erſtellung der Bahn zu machen und zugleich genügender

Ausweis über die gehörige Fortführung der Bahnunterneh

mung zu leiſten, in der Meinung, daß widrigenfalls mit Ab

lauf jener Friſt die Genehmigung des Bundes für die ver

lieaende Konzeſſion erliſcht.eg eſſe ſch

" Art. 4.

: Es ſollen alle Vorſchriften des Bundesgeſetzes über den

Bau und Betrieb von Eiſenbahnen, vom 28. Heumonat 1852,

ſo wie der ſämmtlichen einſchlägigen Bundesgeſetze, genaue

Beachtung finden und es darf denſelben durch die Beſtimmun

gen der vorliegenden Konzeſſion in keiner Weiſe Eintrag ge

ſchehen. Im Beſondern ſoll die volle Anwendung des Bun

desgeſetzes, betreffend die Verbindlichkeit zur Abtretung von

Privatrechten, vom 1. Mai 1850, durch den Art. 5 der Kon

zeſſion keinerlei Beſchränkung erleiden und ferner den Befug
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niſſen, welche der Bundesverſammlung, gemäß Art. 17 des

erwähnten Bundesgeſetzes durch die im Art. 33 der Konzeſ

ſion enthaltenen Beſtimmungen über die Errichtung von Eiſen

bahnen oder Zweiglinien in gleicher Richtung zuſtehen, nicht

vorgegriffen ſein.

Im Fernern ſoll dem Poſtregale des Bundes durch Art. 27,

Lemma 4 keinerlei Eintrag geſchehen.

Gegenüber vom Art. 37, Lemma 2 ſoll bezüglich der zoll

freien Einfuhr von Eiſenbahnbeſtandtheilen der Bundesbeſchluß

vom 19. Heumonat 1854 maßgebend ſein. - - -

. .
-----

Art. 5. - -

Die Bundesgenehmigung ſoll jedoch der von dem Direk

torium der Zentralbahn aufgeworfenen Rechtsfrage gegen den

Kanton Luzern, betreffend das Recht zur Ertheilung der Kon

zeſſion, nicht vorgreifen.

Durch dieſen Vorbehalt ſoll übrigens den Rechten, welche

gemäß Art. 17 des Eiſenbahngeſetzes der Bundesverſammlung

zuſtehen, keinerlei Eintrag geſchehen.

Art. 6.

Der Bundesrath iſt mit der Vollziehung und üblichen Be

kanntmachung dieſes Beſchluſſes beauftragt.

Alſo beſchloſſen vom ſchweizeriſchen Ständerathe,

Bern, den 21. Heumonat 1856.

Im Namen desſelben,

Der Präſident:

J. Dubs.

Der Protokollführer:

J. Kern-Germann.
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Alſo beſchloſſen vom ſchweizeriſchen Nationalrathe,

Bern, den 25. Heumonat 1856.

-- - Im Namen desſelben,

- - - Der Präſident:

- - - - - - Jules Martin.

- Der Protokollführer:

- - Schieß.

-

Der ſchweizeriſche Bundesrath

beſchließt:

Vollziehung des vorſtehenden Bundesbeſchluſſes.

Bern, den 30. Heumonat 1856.

- - - Im Namen des ſchweizeriſchen Bundesrathes,

Der Bundespräſident:

: ,, Stämpfli.

Der Kanzler der Eidgenoſſenſchaft:

Schieß.

. .

Ire - -

- i

- -

-
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G eſ e tz

über

Wiederherſtellung der §§ 23, 24, 25, 27 und

28 des Forſtgeſetzes vom Jahre 1835.

In Kraft getreten den 23. Auguſt 1856.

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

In Wiederherſtellung des durch das Organiſationsgeſetz

vom Jahre 1842 theilweiſe aufgehobenen Forſtgeſetzes vom

3. Heumonat 1835;

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes und das Gut

achten einer diesfalls niedergeſetzten Kommiſſion;

beſchließen:

§. 1.

Das Forſtgeſetz vom 3. Heumonat 1835 iſt in ſeinem ur

ſprünglichen Beſtande wieder hergeſtellt, mit einziger Ausnahme

des §. 26 desſelben, betreffend die Amtsdauer des Oberförſters

und der Forſtaufſeher (bez. Forſtinſpektoren), welche nunmehr

auf vier Jahre feſtgeſetzt iſt.

III. Bd. 17
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§. 2.

Gegenwärtiges Geſetz iſt dem Regierungsrathe zur Bekannt

machung und Vollziehung mitzutheilen und urſchriftlich in's

Staatsarchiv niederzulegen.

So beſchloſſen, Luzern den 5. Brachmonat 1856.

Der Präſident:

J. Winkler.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

V. Huber.

Joſ. Meyer, R.-R.
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D e E r et

betreffend

eine Verlängerung der in der Konzeſſionsalte für

eine Eiſenbahn von Luzern gegen Zürich enthal

tenen Friſtbeſtimmungen.

(Vom 5. Chriſtmonat 1856.)

-Q--

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern,

Nach Kenntnißnahme von zwei Botſchaften des Regierungs

rathes vom 29. Weinmonat und 29. Wintermonat abhin, womit

a. von der ab Seite der Konzeſſionäre für eine Eiſen

bahn von Luzern gegen Zürich unterm 25. Wein

monat abhin erlegten Kaution und den denſelben hin

wieder gegebenen Zuſicherungen der Regierung, behufs

deren hierſeitiger Ratifikation Mittheilung gemacht, und

b. das Doppel- Geſuch derſelben Konzeſſionäre um Ver

längerung der in den §§. 6, 42 und 43 der Kon

zeſſionsakte enthaltenen Friſtbeſtimmungen –

in entſprechendem Sinne begutachtet wird;

In Würdigung der obwaltenden Verhältniſſe;

Auf den Antrag einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

beſchließen:

I. Der Regierungsſchlußnahme vom 25. Weinmonat abhin

ſei unſere Ratifikation ertheilt, ſodann aber ſei die Kaution bis

den 31. Chriſtmonat 1856 definitiv zu erlegen.

III. Bd. 18
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II. Die in den Artikeln 6 und 43 der Konzeſſionsakte

für eine Eiſenbahn von Luzern an die Kantonsgränze in der

Richtung nach Zürich beſtimmten Friſten für Beginn der Erd

arbeiten und für Ausweis der finanziellen Mittel zur Her

ſtellung der Bahn ſeien bis zum 25. Mai 1857 verlängert.

III. Es iſt Sache der Konzeſſionäre, für dieſe Friſtver

längerung die Genehmigung der Bundesbehörden rechtzeitig zu

erwirken. -

IV. Gegenwärtiger Beſchluß iſt dem Regierungsrathe zur

Vollziehung und Kenntnißgabe an die Konzeſſionäre zuzuſtellen

und urſchriftlich ins Staatsarchiv niederzulegen.

Luzern den 5. Chriſtmonat 1856.

Der Präſident:

«. J. Winkler.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

V. Huber.
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Der ſchweizeriſche Bundesrath,

Nach Einſicht

Eines Beſchluſſes des Großen Rathes des Kantons Luzern

vom 5. Chriſtmonat 1856, wodurch die Friſt für den Beginn

der Erdarbeiten und für den Ausweis der finanziellen Mittel,

betreffend die am 6, Brachmonat 1856 konzedirte und am

25. Heumonat gl. J. vom Bunde genehmigte Eiſenbahn von

Luzern an die Kantonsgränze in der Richtung nach Zürich bis

zum 25. Mai 1857 verlängert worden iſt;

Eines Berichtes des Regierungsrathes des Kantons Luzern

vom 10. Chriſtmonat 1856, wodurch Namens der Konzeſſio

näre das Geſuch um Genehmigung dieſer nämlichen Friſtver

längerung geſtellt wird;

Des Bundesbeſchluſſes vom 25. Heumonat 1856, wodurch

der Bundesrath zur Genehmigung von Eiſenbahnkonzeſſionen

ermächtigt wird;

beſchließt:

1. Der Art. 3 des Bundesbeſchluſſes vom 25. Heumonat

1856, betreffend Genehmigung der Konzeſſion für Erſtellung

einer Eiſenbahn von Luzern an die Kantonsgränze in der

Richtung nach Zürich, durch welchen die Ausweisfriſt auf

6 Monate, alſo bis zum 25. Jänner 1857, angeſetzt worden

iſt, – wird in der Weiſe abgeändert, daß die Friſt für den

Beginn der Erdarbeiten und für den Ausweis über die Mittel

der gehörigen Fortführung der Bahnunternehmung um 4 Mo

nate verlängert, alſo bis zum 25. Mai 1857 erſtreckt wird.

2. Alle übrigen Beſtimmungen des genannten Bundes

beſchluſſes vom 25. Heumonat 1856 verbleiben ungeſchmälert
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in Kraft, und es ſoll denſelben durch gegenwärtigen Beſchluß

keinerlei Eintrag geſchehen.

Bern den 17. Chriſtmonat 1856.

Im Namen des ſchweiz. Bundesrathes,

Der Bundespräſident:

Stämpfli.

Der Kanzler der Eidgenoſſenſchaft:

Schieß.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern,

beſchließen:

Vorſtehendes Großrathsdekret vom 5. Chriſtmonat d. J.,

enthaltend eine Verlängerung der in den Art. 6 und 43 der

Konzeſſionsakte für eine Eiſenbahn von Luzern gegen Zürich

feſtgeſetzten Friſten, nebſt dießfälligem Ratifikationsbeſchluſſe des

ſchweizeriſchen Bundesrathes vom 17. Chriſtmonat 1856 ſoll zu

allgemeiner Kenntniß der Geſetzesſammlung beigerückt werden.

Luzern den 20. Chriſtmonat 1856.

Der Schultheiß:

J. Kopp.

Namens des Regierungsrathes,

Der Staatsſchreiber:

Joſt Nager.
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Geſetz

über

das Armenweſen.

In Kraft getreten den 8. Hornung 1857.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern,

Von der Nothwendigkeit überzeugt, die beſtehenden Vor

ſchriften über das Armenweſen den Bedürfniſſen der Zeit an

zupaſſen;

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes und einer von uns

hiefür beſtellten Kommiſſion;

beſchließen:

Erſter Abſchnitt.

Grundzüge der Organiſation.

§. 1.

Die Beſorgung und Beaufſichtigung der unterſtützungs-Gutheilung

bedürftigen Armen iſt theils obligatoriſch, theils freiwillig. Ä
2

§. 2. -

Die obligatoriſche Armenpflege iſt Sache der Gemeinde- Armen

räthe, der Amtsgehülfen, des Armen- und Vormundſchafts-”

departements und des Regierungsrathes. (§§. 100 lit. a. und

259 lit. b. des Organiſationsgeſetzes, §. 2 des Geſetzes über

III. Bd. 19
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Armen
vereine.

-

die Amtsgehülfen und §. 8 lit. b. der Geſchäftsordnung des

Regierungsraths.)

§. 3.

Die Pflichten des Gemeinderaths beſtehen namentlich in

der Verwaltung des Armenguts, in der Sorge für den leiblichen

Unterhalt und das moraliſche Wohl der Armen, in der Ermitt

lung der Urſachen der Verarmung, in möglichſter Beſeitigung

dieſer Urſachen und in Vermehrung und Aeufnung der zur Ar

menunterſtützung erforderlichen Hülfsquellen. -

§. 4.

Die Amtsgehülfen unterſtützen die Gemeinderäthe in die

ſen Pflichten, führen über ſie die unmittelbare Aufſicht, ertheilen

ihnen die nöthigen Anleitungen und berichten über vorhandene

Uebelſtände an das Armen- und Vormundſchaftsdepartement.

§. 5.

Das Armen - und Vormundſchaftsdepartement,

reſp. der Regierungsrath, führt die Oberaufſicht über die

geſammte Verwaltung des Armenweſens.

Erſteres erläßt die zur Vollziehung der Geſetze über das

Armenweſen nöthigen Weiſungen, ſchlägt dem Regierungsrathe

die wichtigern Inſtruktionen und Verordnungen vor, beantragt

zweckmäßige Verbeſſerungen und berichtet ihm alljährlich über

den Zuſtand des Armenweſens in den einzelnen Gemeinden.

§. 6.

Die freiwillige Armenpflege wird ausgeübt durch Ver

eine von wohlthätigen Bürgern männlichen und weiblichen Ge

ſchlechts, geiſtlichen und weltlichen Standes.

Die Armenbehörden ſollen zur Bildung ſolcher Vereine

aufmuntern.

Solch ein freiwilliger Armenverein kann ſich in jeder Ge

meinde bilden; es können aber auch die Bürger mehrerer Ge
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meinden in einen Verein zuſammentreten und dann ihre Thä

tigkeit über mehrere Gemeinden zugleich ausdehnen.

§. 7.

Die freiwilligen Vereine haben ihre innere Organiſation

frei durch ein Reglement zu ordnen, welches keine mit den

Geſetzen im Widerſpruch ſtehende Beſtimmungen enthalten darf,

und der Regierung zur Einſicht vorzulegen iſt.

Zweiter Abſchnitt.

Die Unterſtützungsbedürftigen.

§. 8.

Die Armenpflege wird in der Regel nur unterſtützen:

a. unbemittelte Waiſenkinder, die außer Stand ſich befin

den, ſich ihren Lebensunterhalt ſelbſt zu verſchaffen;

- b. ſolche Kinder, welche der Gemeinderath ihren unterſtütz

ten Eltern wegzunehmen für gut findet, weil ſie dieſel

ben in körperlicher oder moraliſcher Beziehung vernach

läſſigen;

c. vermögensloſe Perſonen, die wegen Alters, Leibesgebre

Unterſtützte.

..

chen, Blödſinn oder in Folge erlittener Unglücksfälle

nicht im Stande ſind, den nöthigſten Lebensunterhalt für

ſich und ihre Familie zu erwerben, und

d. arme Kranke.

§. 9.

Böswilligen und arbeitsſcheuen Armen oder denen, die bei

aller Anſtrengung ihrer Kräfte ohne fremde Beihülfe ſich und

diejenigen, welche zu unterhalten ſie pflichtig ſind, durchbringen

könnten, aber nicht wollen, oder die genoſſene Unterſtützung für

etwas anderes als die dringendſten Lebensbedürfniſſe verwendet

haben, ſoll keine Unterſtützung abgereicht, ſondern gegen ſie nach

Anleitung des Abſchnitts VII des gegenwärtigen Geſetzes ein

geſchritten werden. - . . .“
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Dritter Abſchnitt.

Von wem die obligatoriſche Unterſtützung

ausgeht.

§. 10.

Zur Unterſtützung der im §. 8 genannten Armen können

in Mitleidenheit gezogen werden: A. die Familie, B. die Hei

matsgemeinde.

A. Unterſtützungspflicht der Familie.

1. Verbindlichkeit zwiſchen Eltern und Kindern.

§. 11.

a. der Eltern. Die Eltern haben ihre ehelichen Kinder während ihrer

Minderjährigkeit anſtändig zu unterhalten.

Die Unterhaltungspflicht ruht zunächſt auf dem Vater und

in Abgang hinlänglichen Vermögens desſelben auf der Mutter.

(Vergl. §. 60 des bürgerl. Geſetzb.)

Tritt die Mutter in eine folgende Ehe, und bürgert ſich

dadurch in eine andere Gemeinde ein, ſo kann verfügt werden,

daß ſie von ihrem Vermögen in der Depoſitalkaſſe des Hei

- matsorts ihres frühern Ehemannes für jedes Kind während der

Dauer ſeiner Minderjährigkeit 2000 Franken zurücklaſſe, zur

Sicherung der Erfüllung ihrer Unterhaltungspflicht gegenüber

ihren Kindern früherer Ehe bis zu deren Volljährigkeit.

Jedoch ſoll der geſammte Betrag des dergeſtalt Zurück

elaſſenen niemals die Hälfte des Vermögens der Mutter über

Ä
§. 12.

Der Vater hat auch ſeine volljährigen Kinder, falls ſie

arm ſind und ſich nicht durch eigene Anſtrengung durchzubringen
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vermögen, zu erhalten, ſo lange ſie unverehelicht ſind, oder

auch verheirathet bei ihm verbleiben.

Iſt ein Sohn, der in den Fall kommt, wegen Armuth

unterſtützt zu werden, verheirathet und lebt von dem Vater

getrennt, ſo ſoll dieſer einen ſeinen Familien- und Vermögens

verhältniſſen angemeſſenen Beitrag an die für Unterhaltung

der Familie des Sohnes nothwendige Summe leiſten, welcher

Beitrag aber 10 Franken von jedem Tauſend des reinen Ver

mögens jährlich nicht überſteigen ſoll.

Iſt ein Vater im Falle, mehrere ſolche Söhne unterſtützen

zu müſſen, ſo ſoll der Geſammtbeitrag, welchen er zu leiſten

hat, niemals 15 Franken von 1000 Franken reinen Vermö

gens überſchreiten.

§. 13.

Betreffend die Tragung der Koſten der Unterhaltung und

Erziehung der Kinder geſchiedener Eheleute von Seite der El

tern verfügt der §. 55 des bürgerlichen Geſetzbuches. Im 3 --

Uebrigen finden die Beſtimmungen des gegenwärtigen Geſetzes -

auch hinſichtlich dieſer Kinder in jeder Beziehung ſtatt.

§. 14.

Da, wo Eltern nicht mehr aus eigenen Mitteln oder b. der Kinder.

durch eigene Anſtrengung ſich zu erhalten vermögen, ſomit

anderweitiger Unterſtützung bedürfen, ſind ihre ehelichen Kinder

verbunden, ſie nach ihren Kräften anſtändig zu unterhalten.

Dieſe Verpflichtung haftet entweder auf allen Kindern ins

geſammt, oder wenn einige davon dieſe Verpflichtung zu er

füllen außer Stande wären, auf denjenigen derſelben, die dieſen

Unterhalt zu leiſten im Stande ſind (nach §. 64 des bürgerl.

Geſetzb.). –

Auf den Töchtern haftet dieſe Verpflichtung nur auf ſo lange

als ſie in ledigem Stande ſich befinden.
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§. 15.

Betreffend die unehelichen Kinder, ſo ſind dieſelben während

ihrer Minderjährigkeit oder bis ſie ihren Unterhalt ſelbſt zu

verdienen im Stande ſind, von derjenigen Perſon, welcher ſie

zugeſprochen worden, zu unterhalten; jedoch hat die Mutter

auch ein dem Vater zugeſprochenes Kind von der Geburt an

ein Jahr auf ihre Koſten zu ernähren und zu beſorgen. (§.99

des bürgerl. Geſetzbuches.)

Iſt der Vater des unehelichen Kindes, dem dasſelbe zu

erkannt wurde, unvermögend, aus eigenen Mitteln oder Ar

beitsverdienſt das Kind zu erhalten, die Mutter des Kindes

aber beſitzt Vermögen, ſo iſt dieſe zur Unterhaltung desſelben

verbunden. (Vergl. § 101 d. bürgerl. Geſetzb.)

2. Verbindlichkeit zwiſchen Großeltern und

Großkindern.

§. 16.

Da, wo unterſtützungsbedürftige minderjährige eheliche Kin

der ſich vorfinden, deren Vater nicht mehr am Leben iſt, und

deren Mutter ſie nicht zu erhalten vermag, haben der Groß

vater und die Großmutter von väterlicher Seite einen ihren

Familien- und Vermögensverhältniſſen angemeſſenen Beitrag

bis auf 5 Franken von je 1000 Franken ihres reinen Ver

mögens alljährlich an jene Kinder insgeſammt beizutragen.

Hat ein Großvater oder eine Großmutter an minderjährige

Großkinder von mehreren Söhnen dergeſtalt Unterſtützungsbeiträge

zu leiſten, ſo ſoll der Geſammtbeitrag, welcher geleiſtet werden

muß, 7/2 Franken von 1000 Franken reinen Vermögens nicht

überſchreiten.

§. 17.

Den Großkindern liegt nach dem Tode ihres Vaters die

Unterſtützungspflicht ob gegen ihren allfällig unterſtützungs

bedürftigen Großvater oder Großmutter von väterlicher Seite,

inſofern dieſe keine eigenen Kinder haben, auf die der vor
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ſtehende §. 14 anwendbar wäre, jedoch nur nach dem im §. 16

für die Großeltern gegenüber den unterſtützungsbedürftigen Groß

kindern feſtgeſetzten Maßſtabe.

Verheirathete und verwittwete Großkinder weiblichen Ge

ſchlechts ſind von der Unterſtützungspflicht befreit.

§. 18.

Wer an ſeine volljährigen in getrennter Haushaltung leben

den Kinder, oder wer an ſeine Eltern, oder an beide bereits

einen Unterſtützungsbeitrag leiſtet, welcher 15 vom Tauſend

des reinen Vermögens erreicht, kann zu einem Beitrag an die

Unterhaltung der Großeltern nicht angehalten werden. Das

Gleiche gilt hinſichtlich der Verbindlichkeit der Großeltern ge

genüber den Großkindern.

3. Gemeinſame Beſtimmungen.

§. 19.

Iſt nur ein einziger unterſtützungspflichtiger Verwandter

vorhanden, ſo ſoll ſein Beitrag nicht die Hälfte, ſind aber

mehrere Verwandte unterſtützungspflichtig, ſo ſoll ihr Beitrag

nicht zwei Dritttheile des Unterſtützungsbedarfs überſteigen.

Das Mehrere leiſtet die Gemeinde.

Dieſe beſchränkende Beſtimmung findet jedoch keine Anwen

dung auf die Unterſtützung der Kinder an die Perſon ihrer

Eltern und der Eltern an ihre ledigen Kinder.

§. 20.

Der nach den oben entwickelten Beſtimmungen abzureichende

Beitrag nebſt der waiſenamtlichen Unterſtützung ſoll niemals

dasjenige überſteigen, was zum ordentlichen Unterhalt des Un-

terſtützungsbedürftigen erforderlich iſt. Es ſollen auch da, wo

mehrere beitragspflichtige Anverwandte hiezu mitzuwirken hätten,

dieſe ihre Beiträge nur verhältnißmäßig abzureichen haben.
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Die Hei

maths

gemeinde.

In keinem Falle ſollen die geſammten von einer Perſon

an alle Verwandte zu leiſtenden Beiträge fünfzehn vom Tauſend

des reinen Vermögens überſchreiten.

§. 21.

Die Waiſenämter haben für den Eingang der Beiträge

der Anverwandten auf dem Wege der Betreibung zu ſorgen.

(§. 21 des Betreibungsgeſetzes.)

Gegen Eltern und Kinder, welche die ihnen obliegende

Unterhaltungspflicht zu erfüllen beharrlich ſich weigern, unge

achtet ſie ſolches zu thun im Stande wären, kann der Ge

meinderath nach dem §. 74, Abſ. 2 dieſes Geſetzes einſchreiten.

Allfällige Anſtände, die ſich dieſer Beiträge wegen erheben,

ſind auf das Gutachten des betreffenden Amtsgehülfen hin

durch den Regierungsrath nach Einvernahme der Parteien zu

entſcheiden.

- §. 22.

Im Falle Jemand, der Unterſtützung bezogen hat, zu Ver

mögen gelangt, ſo ſind die Anverwandten, welche Unterſtützungs

beiträge leiſteten, daraus ganz oder theilweiſe zu gleichen Rech

ten und im Verhältniſſe ihres geleiſteten Beitrages zu ent

ſchädigen.

Für dasjenige, was Eltern auf die Unterhaltung ihrer

minderjährigen Kinder verwendeten, findet keine Reſtitution

ſtatt. (Vergl. §. 63 d. bürgerl. Geſetzb.)

B. Unterſtützungspflicht der Heimathsgemeinde.

§. 23.

Soweit eine Unterſtützung durch die Familie nicht ſtattfindet,

(§. 19) tritt die Unterſtützung der Heimathsgemeinde ein.

s 24.

Iſt der Unterſtützungsbedürftige in mehr als einer Ge

meinde heimathrechtig, ſo vertheilt ſich die diesfällige Leiſtung
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zu gleichen Theilen unter die betreffenden Gemeinden. Die

Gemeinderäthe haben ſich über Umfang und Art der Unter

ſtützung miteinander zu verſtändigen.

Wo bisher in dieſer Beziehung andere Beitragsverhältniſſe

beſtanden haben, bleiben dieſelben auch ferner in Kraft.

§. 25.

In dringenden Krankheitsfällen kann die Wohngemeinde

dem Unterſtützungsbedürftigen die nothwendigſte Hülfe ſo lange

angedeihen laſſen, bis von Seite der Heimathsgemeinde die

nöthige Fürſorge getroffen ſein wird. Zu dieſem Ende ſoll

die Wohngemeinde der Heimathsgemeinde ungeſäumte Anzeige

machen.

Solche Auslagen ſind der Wohngemeinde von der Heimaths

gemeinde zu erſetzen.

Allfällige Anſtände hierüber entſcheidet der Regierungsrath.

Vierter Abſchnitt.

Quellen und Arten der Armenunterſtützung in

den Gemeinden.

§. 26.

Die Hülfsquellen der obligatoriſchen Armenpflege in den I. Quellen
Gemeinden ſind folgende: der Armens

Unters

a. die Heirathsgebühren; ſtützung.

b. die Gebühren für Erwerbung von Gemeindebürger

rechten;

c. die Hälfte der erbloſen Verlaſſenſchaften;

Dieſe Einnahmen (a – c) ſind alljährlich zu kapi

taliſiren. .

d. die Hälfte der jährlich vom Zehntertrag und von den

Zinſen der Zehntkapitalien zu entrichtenden 7 %;

Dieſelbe darf jährlich verbraucht werden. Wird

dagegen Kapital der Hälfte der 7"/o abbezahlt, ſo iſt

-, dasſelbe zu kapitaliſiren.

III. Bd. 20
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e. die Rückvergütungen genoſſener Unterſtützungen (§. 60

dieſes Geſetzes);

f, die Nachſteuern;

Dieſe (e und f) ſind zu kapitaliſiren, können aber

mit ausdrücklicher Zuſtimmung der Gemeinde auch ver

braucht werden.

Iſt eine vierfache Nachſteuer bezogen worden, ſo iſt

davon nur der einfache Steuerbetrag zu verbrauchen,

das Mehrere dagegen zu kapitaliſiren.

g. die Strafgelder, die dem Armenfond der Gemeinde durch

Geſetze und Verordnungen zugewendet werden;

h

Vorſchriften;

. die Zinſen von vorhandenen Armenfonds;

. der Zins vom ſog. Spendgut;

. die Gemeinde-Armenſteuern.

Die Einnahmen unter lit. g –l können jährlich für

laufende Ausgaben verwendet werden.

Wo freiwillige Armenvereine beſtehen, ſind die Gemeinde

räthe ermächtigt, denſelben die Hälfte der jährlich vom Zehnt

ertrag und von den Zinſen der Zehntkapitalien fließenden 7°/o

(lit. d), ſowie den Zins vom ſog. Spendgut (lit. k) ganz oder

zum Theil auszuhändigen.

§. 27.

Die Kapitaliſirung der betreffenden oben angeführten Ein

nahmen geſchieht durch Ankauf währſchafter Hypothekarbriefe

oder durch Einlage der Baarſchaft in die Kantonal-Spar

und Leihkaſſe.

Angekaufte Inſtrumente, ſowie die Kaſſaſcheine der Spar

und Leihkaſſe ſind in die Depoſitalkaſſe zu legen.

§. 28.

Die Gemeinde-Armenfonds dürfen ohne Bewilligung des Re

. die Zuſchüſſe der Blutsverwandten nach den geſetzlichen
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gierungsraths unter keinem Vorwande angegriffen und verbraucht

werden. -

§. 29.

Es gibt drei Hauptarten der Armenunterſtützung:

a. das Cintheilen oder Verdingen der Armen bei ſteuer

pflichtigen oder ſonſt gut beleumdeten Bürgern;

b. das Verabreichen von Geld, Lebensmitteln, Kleidungs

ſtücken u. ſ. w. an einzelne unterſtützungsbedürftige Fa

milien und Perſonen, und

c. die Verſorgung der Armen in Armenanſtalten.

B. §. 30.

Dem Gemeinderathe iſt überlaſſen, je nachdem der Zuſtand

des Unterſtützungsbedürftigen und der Zweck der Unterſtützung

es verlangen, die eine oder andere Art der Unterſtützung oder

mehrere gleichzeitig in Anwendung zu bringen und ſie längere

oder kürzere Zeit fortdauern zu laſſen.

Wenn Familienglieder zu Unterſtützung ihrer Verwandten

nach den Beſtimmungen des Mitleidenheitsgeſetzes Beiträge lei

ſten, ſo hat der Gemeinderath hiebei ihre daherigen Wünſche

möglichſt zu berückſichtigen.

§. 31.

Die Unterſtützung ſoll in der Weiſe geleiſtet werden, daß

Kinder eine die Entwicklung ihrer körperlichen und geiſtigen

Kräfte fördernde, ſittlich gute und religiöſe Erziehung in Haus,

Schule und Kirche erhalten; ältere, gebrechliche Perſonen neben

der ihrem Zuſtand entſprechenden Pflege eine ihren Schwächen

und Beſchwerden angemeſſene Beſchäftigung finden; Kranke

mit der erforderlichen Sorgfalt gepflegt und ärztlicher Behand

lung anvertraut werden.

s. 32.

II. Arten der

Armenunters

ſtützung.

Arme, unterſtützungsbedürftige Kinder ſind rechtſchaffenen a. Einthellen

Bürgern zur Erziehung, Pflege und Unterhalt in Wohnung

und Kleidung, in Speiſe und Trank zu übergeben.

VerdingenU.

der Armen.
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3.

Entſchädigung (s. 3) verſorgt werden.

Ueber Aufnahme von ſolchen Kindern in Armenanſtalten

enthalten die obrigkeitlich genehmigten Anſtaltsreglemente die

nöthigen Beſtimmungen.

§. 33.

Armenſteuerpflichtige einer Gemeinde, welche die nöthigen

moraliſchen Eigenſchaften haben und in der Gemeinde wohnen,

wo die einzutheilenden Kinder heimathrechtig ſind, ſind verpflich

tet, Verdingkinder in Pflege zu nehmen.

§. 34.

Für die Pflege ſolcher Kinder iſt den Pflegeeltern eine an

gemeſſene Entſchädigung zu leiſten, die der Gemeinderath mit

Rückſicht auf die Zeitverhältniſſe, das Alter und die Bedürf

niſſe des Kindes u. ſ. w. zu beſtimmen hat.

§. 35.

Die Pflegeeltern ſind verpflichtet, die ihnen anvertrauten

Verdingkinder mit der gleichen Sorgfalt wie die eigenen zu

behandeln, ſie mit dem erforderlichen Alter fleißig in den chriſt

lichen Unterricht und in die Schule zu ſchicken, und ſie an

Arbeitſamkeit und Sparſamkeit zu gewöhnen.

§. 36.

Hat das Verdingkind das ſechszehnte Altersjahr zurückgelegt

und iſt gleichwohl noch außer Stande, ſein Fortkommen ſelbſt

zu finden, ſo ſoll der Gemeinderath es den Pflegeeltern ab

nehmen und es wie eine unterſtützungsbedürftige ältere Perſon

behandeln.

§. 37.

Aeltere Perſonen, die arm und wegen körperlichen oder

geiſtigen Gebrechen oder andern Urſachen außer Stande ſind,

ſich durch eigene Anſtrengung durchzubringen, können in der

Regel, gleich Kindern, bei rechtſchaffenen Armenſteuerpflichtigen

inner dem Gemeindekreis auf kürzere oder längere Zeit gegen
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§. 38.

Verdingverträge ſollen in der Regel nicht auf kürzere Zeit

als für ein Jahr. abgeſchloſſen werden.

Wird ein Kind von ſeinen Pflegeeltern gut gehalten und

erzogen und wollen ſie es nach Ablauf des Verdingvertrags :

noch ferner behalten, ſo ſoll es ihnen in der Regel vor Ein

tritt des im §. 36 feſtgeſetzten Alters nicht weggenommen

werden.

§. 39.

Das Verdingen von Kindern gegen einen durch Abſteigern

ermittelten Verpflegungslohn iſt unterſagt.

Leute, die weder zur Arbeit noch zur häuslichen Ordnung

taugen, und die man deßhalb nicht füglich auf längere Zeit

verdingen kann, dürfen ausnahmsweiſe mit Genehmigung des

Amtsgehülfen der Kehre nach bei Landeigenthümern auf Tage

oder Wochen einquartirt werden. -

Alle andern dem gegenwärtigen Geſetz widerſprechenden

Arten der obligatoriſchen Armenverpflegung ſind verboten.

§. 40.

Wenn ein Steuerpflichtiger ſich weigert, eine ihm zugetheilte b. Verabrei

Perſon zu übernehmen, ſo iſt der Gemeinderath berechtigt, die-sº.Ä.

ſelbe auf Koſten des Pflichtigen bei andern rechtſchaffenen Leu-mitteln e

ten unterzubringen, wogegen dem Pflichtigen die nach s. 34 Ä
ſº milien.

beſtimmte Entſchädigung geſichert bleibt.

§. 41.

Wenn ganze Haushaltungen wegen erlittenen Unglücksfällen,

wegen Alter und Gebrechlichkeit des Hausvaters oder ähnlicher

Urſachen in den Fall kommen, unterſtützt zu werden, ſo kann

dieſes je nach Umſtänden durch Entrichtung des ganzen oder

eines Theils des Miethzinſes, durch Anweiſung von Pflanz

land, Darreichung von Lebensmitteln, Anſchaffung von Klei

dungsſtücken, Uebernahme und Verpflegung von Kindern, An

weiſung von Arbeit und Verdienſt u. ſ. w. geſchehen.
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Baares Geld ſoll ihnen nur dann verabfolgt werden, wenn

der Gemeinderath von dem zweckmäßigen Gebrauch desſelben

überzeugt iſt.

-- §. 42.

2. an Ein- Der Gemeinderath iſt berechtigt, auch einzelnen hülfs

* bedürftigen Armen in der oben (s. 41) angegebenen Weiſe

Unterſtützung verabfolgen zu laſſen. -

Eine Haushaltung, die im Falle iſt, unterſtützt zu wer

den, kann der Gemeinderath auflöſen und jedes Glied derſel

ben nach ſeinen perſönlichen Bedürfniſſen, Gebrechen oder Fähig

keiten behandeln; Kinder, Altersſchwache, Gebrechliche, Kranke

wird er unterſtützen, Arbeitsfähige aber auf Arbeit und Selbſt

verſorgung anweiſen.

§. 43.

Armenärzte. Armen Kranken ſoll der Gemeinderath ärztliche Hülfe zu

Theil werden laſſen.

Zu dieſem Ende beſtellt er alle Jahre im Monat Jänner

aus der Zahl der patentirten Aerzte des Kantons den Ar

menarzt.

Y §. 44.

Jeder patentirte Arzt hat die Pflicht, die Stelle eines

Armenarztes in der Gemeinde, wo er wohnt, oder in einer

> anſtoßenden Gemeinde zu übernehmen. - -

§. 45.

Wie die Armenbehörden und Armenärzte ſich hinſichtlich

der ärztlichen Behandlung der Armen und der Verrechnung

der daherigen Koſten zu benehmen haben, beſtimmen die §§. 63

– 66 des Geſetzes über die Geſundheitspolizei vom 22. Brach

monat 1845. - * -

Die Arztkonti ſind ſpezifizirt und längſtens innert Jahres

friſt zu ſtellen. Für Medikamente und ärztliche Bemühungen

haben die Armenärzte ſich mit einer billigen, unter ihren ge

wöhnlichen Taren ſich haltenden Entſchädigung zu begnügen.

d
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Klagen von Waiſenämtern über Arztkonti ſind von der

Sanitätskommiſſion zu entſcheiden. Ein allfälliger Rekurs ge

gen den abgegebenen Entſcheid geht an den Regierungsrath.

§. 46.

Die Anſtalten, welche eine Gemeinde für ſich allein oder c. Verſor

in Verbindung mit andern behufs Verpflegung der ArmenÄ

errichtet, müſſen ſo beſchaffen ſein, daß ſie dem Zwecke der anſtalten.

Unterſtützung entſprechen. Insbeſondere muß auf Sönderung

von Kindern und Erwachſenen, auf Trennung der Geſchlech

ter, auf Reinlichkeit und Geſundheit der Lokale, auf angemeſ

ſene Beſchäftigung Aller u. ſ. w. gehalten werden.

Es iſt Bedacht darauf zu nehmen, daß mit ſolchen Anſtal

ten Gefängnißlokale zur Unterbringung von ſtraffälligen Un

terſtützten, und Einrichtungen zur Korrektion böswilliger, ar

beitsſcheuer Armen verbunden werden.

§. 47.

Die Pläne zu ſolchen neu zu gründenden oder weſentlich

zu verbeſſernden Anſtalten, ſowie die Reglemente für deren

innere Verwaltung ſind dem Regierungsrathe zur Genehmigung

vorzulegen.

In dieſen Reglementen dürfen keine Vorſchriften enthalten

ſein, welche mit den Geſetzen einer wohlgeordneten Armenpflege - - - -

im Widerſpruche ſtehen.

- §. 48.

Die in den Armenanſtalten verpflegten Perſonen dürfen

nur mit Bewilligung des Gemeinderaths aus der Anſtalt aus

treten. Wer ſich ohne Bewilligung entfernt, ſoll auf Verlan

gen des Gemeinderaths durch Polizeigewalt dahin zurückgebracht

werden. - -

* - - §. 49.

Der Regierungsrath hat darauf Bedacht zu nehmen, daß

wo möglich Verſorgungsanſtalten für Kranke, Geiſtesverwirrte,

Blinde und ein Korrektionsort für Müßiggänger und Arbeit
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ſcheue, deren Angehörige der Unterſtützung anheimfallen oder

anheimzufallen drohen, errichtet werden.

Ferner iſt auf Rettungsanſtalten für gänzlich verwahrloste

arme Kinder hinzuwirken.

Die Mittel für Herſtellung dieſer Anſtalten werden durch

beſondere Geſetze und Dekrete angewieſen.

Fünfter Abſchnitt.

Pflichten des Gemeinderaths als Armenbehörde.

§. 50.

Der Gemeinderath iſt verpflichtet, für Perſonen, die zu den

im §. 8 dieſes Geſetzes genannten Klaſſen von Unterſtützungs

bedürftigen gehören, angemeſſene Obſorge zu tragen.

Er hat ſein vorzügliches Augenmerk darauf zu richten,

daß dieſelben durch die Art der Unterſtützung ſelbſt zu einer

ihren Kräften angemeſſenen Selbſtthätigkeit angeregt werden.

Bei Kindern hat er insbeſondere darauf zu halten, daß

ihnen eine gute, religiöſe Erziehung zu Theil werde, daß ſie

ſich an Arbeitſamkeit, einfache Sitten und häuslichen Sinn

gewöhnen.

§. 51.

Waiſenvogt. ... Der Waiſenvogt iſt dasjenige Mitglied des Gemeinderaths,

welches dem Armenweſen der Gemeinde vorzugsweiſe ſeine

Thätigkeit und Aufmerkſamkeit widmen ſoll.

Seine Pflichten ſind im Umriſſe durch den §. 270 des

Organiſationsgeſetzes beſtimmt.

§. 52. -

Der Waiſenvogt kann nur vorübergehende Unterſtützung,

in außerordentlichen Fällen ein oder zweimal für die gleiche

Perſon von ſich aus bewilligen; fortdauernde ſind vom Ge

meinderathe zu beſchließen.

In dringenden wichtigen Fällen iſt der Gemeinderath ſofort

zu verſammeln.
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§. 53.

Schlägt der Waiſenvogt ein Unterſtützungsgeſuch ab, ſo

kann es rekursweiſe an den Gemeinderath gebracht werden.

§. 54.

Der Waiſenvogt hat dem Gemeinderathe von den bewillig

ten Unterſtützungen in jeder ordentlichen Sitzung Kenntniß zu

geben. Der Gemeinderath kann die Anordnungen des Wai

ſenvogts abändern oder ganz aufheben.

§. 55. -

Alle drei Monate erſtattet der Waiſenvogt dem Gemeinde

rathe über die Behandlung und das Benehmen der Unterſtützten

ſeiner Gemeinde Bericht, und er führt über ſeine gemachten

Wahrnehmungen eine Kontrolle.

Wenn ſich aus dieſem Bericht ergibt, daß Uebelſtände ob

walten, ſo ſind mit Beförderung die nöthigen Anordnungen

zur Abhülfe zu treffen.

Fehlbare Perſonen ſind ohne Verzug vorzuberufen und an

ihre Pflichten zu erinnern.

Bleibt die Mahnung fruchtlos, ſo ſind die Vorſchriften der

§§. 72–79 dieſes Geſetzes anzuwenden.

§. 56.

Behufs Führung einer ordentlichen Armenrechnung führt

der Waiſenvogt ein Tagebuch und ein Hauptbuch.

In das Tagbuch ſchreibt er in fortlaufender Ordnung'Tag

für Tag die Einnahmen und Ausgaben in zwei hiefür beſtimmte

Kolonnen geſöndert.

Im Hauptbuch – Familienbuch – wird der Zeitfolge

nach aus dem Tagbuch zuſammengeſtellt, was im Laufe des

Jahres an eine beſtimmte Perſon oder Familie, für welche je

„ein eigenes Blatt zu verwenden iſt, verabreicht oder von der

ſelben zurückvergütet worden iſt. -

Der Regierungsrath wird den Gemeinderäthen hiefür die

nöthigen Weiſungen und Formularien zugehen laſſen.

III. Bd. 21

5
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§. 57.

Ueber die Verwaltung der Armenanſtalten wird vom Di

rektor der Anſtalt eine geſönderte Rechnung geführt, welche

alljährlich als eine Beilage zur Armenrechnung des Waiſen

vogts der Gemeinde vorzulegen iſt.

s. 58.

Der Waiſenvogt hat ſeine jährliche Rechnungsſtellung ſo

zu befördern, daß dem Gemeinderathe möglich iſt, die Rechnun

gen über den Geſammthaushalt der Gemeinde nach Vorſchrift

des §. 261 des Organiſationsgeſetzes der Gemeinde vorlegen

zu können.

§. 59.

Jedes Jahr, nachdem die Armenrechnung genehmigt iſt

und allfällige Anſtände beſeitigt ſind, immerhin vor Ende Brach

monats, ſoll der Gemeinderath dem Armen- und Vormund

ſchaftsdepartement ſummariſch einberichten, wie groß im ver

floſſenen Jahre die Einnahmen und Ausgaben im Armenweſen

waren und wie groß die Zahl der Unterſtützten. Dieſe ſind ſo

zu rubriziren, daß man ſieht, wie viel Kinder unter ſechszehn

Jahren und wie viel Erwachſene unterſtützt worden ſind, wie

viele in Armenanſtalten verpflegt wurden und wie viele ganz,

wie viele bloß theilweiſe aus der Armenkaſſe unterhalten wor

den ſind.

Sechster Abſchnitt.

Rückvergütung genoſſener Unterſtützung.

§. 60.

Der Gemeinderath iſt berechtigt, von der Hinterlaſſenſchaft

ſolcher, welche für ſich oder ihre Familie Unterſtützung aus

der Armenkaſſe der Gemeinde erhalten haben, oder von den

Erbſchaften, welche denſelben zufallen, Erſatz zu fordern.
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Ebenſo kann er diejenigen, welche unterſtützt worden und

ſpäter in günſtigere Vermögensverhältniſſe treten, zur Rück

erſtattung der genoſſenen Unterſtützung anhalten.

Wenn der Gemeinderath und die nach den Beſtimmungen

des Mitleidenheitsgeſetzes zur Rückforderung der geleiſteten Un

terſtützung berechtigten Blutsverwandten bei Geltendmachung

ihrer Anſprüche konkurriren, ſo theilen ſie ſich in die Rückver

gütung nach Verhältniß der Größe der geleiſteten Beiſteuern.

§. 61

Bei ſolchen Rückforderungen dürfen keine Zinſe berechnet

werden.

Von Perſonen, welche im Kindesalter Unterſtützung genoſ

ſen, kann das vor dem erfüllten vierzehnten Altersjahr Erhal

tene nur aus allfällig ihnen zugefallenen Erbſchaften zurück

gefordert werden.

Ebenſo findet hinſichtlich desjenigen, was aus geſtiftetem

Armengute Bedürftigen abgereicht wurde, keine Reſtitution ſtatt.

§. 62.

Wird die Frage, ob und in welchem Umfange der ehemals

Unterſtützte zur Rückerſtattung angehalten werden könne, ſtrei

tig, ſo entſcheiden darüber die Adminiſtrativbehörden. Strei

tigkeiten hingegen darüber, ob Jemand und wie viel Unter

ſtützung erhalten habe, gehören vor den Zivilrichter.

Siebenter Abſchnitt.

Armenpolizeiliche Vorſchriften.

§. 63.

Der Bettel oder das Almoſenfordern, unter welcher Form Maßregeln

und welchem Vorwand es ſei, iſt verboten. - gegen den

v Bettel.

Unter Bettel wird auch verſtanden: -

... a. das Almoſenſammeln mittels ſchriftlichen Empfehlungen

von Behörden und Privaten (Bettelbriefen); .
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Strafen.

-

b. das Nachtherbergefordern in Privathäuſern;

c. das gewerbsmäßige Singen und Muſiziren vor den Häu

ſern zur Weihnachts- und Neujahrszeit und andern

ähnlichen Anläſſen, und - -

d. das Aehrenaufleſen außer der Wohngemeinde.

§. 64.

Wer auf dem Bettel ertappt wird, ſoll dem Gemeinde

ammann derjenigen Gemeinde zugeführt werden, innert deren

Grenzen die Arreſtation erfolgte.

Der Gemeindeammann hat dem Polizeidiener oder Bettel

vogt für jeden ſolchen Bettler 30 Rp. auf Rechnung des Po

lizeiweſens zu bezahlen. -

Einen Bettelvogt zu beſtellen iſt jede Gemeinde berechtigt,

Kleinere Gemeinden können ſich auch zur Beſtellung eines ſol

chen vereinigen.

§. 65.

Der Gemeindeammann führt über die ihm zugeführten Bett

ler ein Verzeichniß, worin der Vor- und Geſchlechtsname und

der Heimathsort eines Jeden nebſt den über ſie verhängten

Strafen vorzumerken ſind und wovon dem Gemeinderathe des

Wohnortes des Bettlers Anzeige zu machen iſt.

§. 66.

Bettlern, die im Kanton wohnen, ertheilt der Gemeinde

ammann beim erſten Betreten einen ernſten Verweis. Iſt ihr

Wohnſitz in einer andern Gemeinde, als in der ſie betreten

wurden, ſo läßt er ſie überhin an die Grenze der Gemeinde

transportiren. Wohnen ſie dagegen in andern Kantonen, ſo

läßt er ſie gefänglich dem Amtsſtatthalter zuführen, welcher

Befehl gibt, ſie über die Grenze zu bringen.

Beim zweiten Betreten läßt der Gemeindeammann überdies

den Bettler mit 2–5 Ruthenſtreichen züchtigen.

Beim dritten Betreten überweist er ihn dem Amtsſtatthalter,

welcher ihn mit 10–20 Ruthenſtreichen beſtrafen läßt.
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Bei weitern Rückfällen wird der Bettler vom Amtsſtatt

halter bis auf 10 Tage, mit Faſten und mit Ruthenſtreichen

bis auf 20 verſchärft, in eine Armen-, Arbeits- oder Korrek

tionsanſtalt verurtheilt. -

Weibsperſonen und Kinder unter 15 Jahren empfangen

die Ruthenſtreiche auf die entblößten Arme.

Alte und Gebrechliche beiderlei Geſchlechts ſind ſtatt mit

Ruthenſtreichen mit 5–10 Tage Gefängniß zu belegen, welches

mit Faſten verſchärft werden kann. (§. 5 Abſ. 3 des Polizei

ſtrafgeſetzes.)

§. 67.

Fremde Bettler werden als Landſtreicher betrachtet und ſchon

beim erſten Betreten vom Amtsſtatthalter, dem ſie zu überliefern

ſind, mit 5 – 10 Ruthenſtreichen beſtraft; derſelbe läßt ſie

überdies der nächſten Ortspolizeibehörde des angrenzenden Kan

tons zum Weitertransport überliefern.

In Wiederholungsfällen diktirt ihnen der Amtsſtatthalter

10 – 20 Ruthenſtreiche und Verweiſung aus der Schweiz auf

kürzere oder längere Dauer.

Was im vorausgehenden Paragraphen von der Beſtrafung

der Weibsperſonen und Kinder geſagt iſt, gilt auch hier.

Alte und gebrechliche fremde Bettler ſind auf 5– 10 Tage

ins Gefängniß zu ſetzen, welches mit Faſten verſchärft werden ſoll.

§. 68.

Beſitzen beſtrafte Bettler Ausweisſchriften, ſo iſt die Urſache -

und die Gattung der Strafe in denſelben anzumerken.

- - §. 69.

Falſche Angaben der Bettler in Bezug auf Namen und

Heimath ſind von kompetenter Stelle (§§. 66 und 67) mittels

Züchtigung durch 5– 10 Ruthenſtreiche zu beſtrafen.

Im Wiederholungsfalle iſt die Strafe zu verdoppeln.

§. 70.

Für den Transport von Bettlern an den Amtsſtatthalter Koſten,

und über die Kantonsgrenze iſt dem Polizeidiener die gewöhn
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liche Transporttare zu vergüten. Solche Transportkoſten trägt

der Staat.

Koſten, die durch Freiheitsſtrafen verurſacht worden, trägt

die Heimathsgemeinde, wenn der Bettler ein Kantonsangehö

riger iſt; iſt dieſes der Fall nicht, ſo trägt ſie ebenfalls der

Staat.

Beſitzt der Bettler Geld oder Werthſachen, ſo werden dar

aus, ſo weit möglich, die Arreſtationsgebühren, die Transport

koſten und die Atzungs- und Gefangenſchaftskoſten beſtritten.

§. 71.

Perſonen, die ſich dem Bettel ergeben, können vom Ge

meinderathe aus der Gemeinde, wo ſie wohnen, ausgewieſen

werden. (Vergl. §. 8 lit. a. des Niederlaſſungsgeſetzes für

Kantonsbürger vom 16. Weinmonat 1833.)

§. 72.

Maßregeln. Die Unterſtützten ſind, wenn ſie dazu fähig, zu angemeſſe

a. gegen Un

jützte. " Arbeit verpflichtet.

Ueber ihren Erwerb und die Verwendung des Erworbenen

ſind ſie dem Gemeinderathe Rechenſchaft ſchuldig.

Den Anordnungen und Befehlen desſelben müſſen ſie ſich

unterziehen.

§. 73.

Dem Unterſtützten, welcher obigen Vorſchriften, ſowie über

haupt den Vorſchriften des gegenwärtigen Geſetzes zuwiderhan

delt, ſoll, wenn die erſte gütliche Mahnung fruchtlos bleibt,

die Unterſtützung entzogen werden, ſoweit dies mit Rückſicht

auf ſeinen körperlichen und geiſtigen Zuſtand und die Bedürf

niſſe ſchuldloſer Angehöriger zuläßig iſt.

§. 74.

Iſt die Entziehung der Unterſtützung unzuläßig oder erfolg

los, ſo kann der Gemeinderath verfügen, daß der Unterſtützte

mit 10 bis 20 Ruthenſtreichen gezüchtigt, oder auf 5 bis 30

Tage zu Frohnarbeiten zu Gunſten der Gemeinde angehalten werde.
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In bedeutenden Fällen und bei fortdauernder Widerſetzlich

keit und Unverbeſſerlichkeit kann der Gemeinderath Einſperrung

in ein Gefängniß, eine Armen-, Arbeits- oder Korrektionsanſtalt

auf 10 bis 30 Tage, mit Faſten verſchärft, und mit 10 bis

20 Ruthenſtreichen beim Eintritt und Austritt verhängen.

Die Koſten der Einſperrung ſolcher Individuen trägt die

Heimathsgemeinde.

§. 75.

Unterſtützten Armen iſt der Beſuch der Wirthshäuſer und

öffentlichen Luſtbarkeiten unterſagt; ebenſo jeder Lurus in Klei

dern und Hausgeräth. Der Gemeinderath iſt ermächtigt, ſol

chen Armen dergleichen wegzunehmen.

Wirthe, die ſolche Arme in ihren Häuſern dulden, ſind vom

Statthalteramte zu Handen der Armenkaſſe des Wohnorts des

Wirths mit einer Geldbuße von 10–20 Fr. zu belegen.

Im Wiederholungsfalle iſt die Strafe zu verdoppeln.

Damit die Wirthe wiſſen, wer Unterſtützung genießt, hat

der Gemeinderath ihnen die Namen der Perſonen amtlich mit

zutheilen, wofür er ſich beſcheinigen laſſen ſoll.

§. 76.

Die in Armenanſtalten untergebrachten Armen werden,

wenn ſie ſich gegen das Reglement der Anſtalt verfehlen, nach

Vorſchrift dieſer Reglemente beſtraft.

§. 77.

Die im § 74 Abſ. 2 angedrohten Strafen ſind auch in b. gegen un

Anwendung zu bringen: - #

a. gegen Eltern, welche durch liederlichen und unſittlichen

Lebenswandel es dahin bringen, daß die Gemeinde ihre

ehelichen oder unehelichen Kinder erhalten muß;

b. gegen Eltern, welche unterſtützt werden, um ihnen die

Erziehung ihrer Kinder zu erleichtern, die aber die Un

terſtützung nicht nach dem Willen und den Anordnun

gen des Unterſtützers verwenden. Solche verlieren zu
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dem die genoſſene Unterſtützung und es ſoll überhin der

Gemeinderath die Auflöſung der Familie nach §. 42

beſchließen;

c. gegen Eltern und Pflegeeltern, welche die Kinder zum

Bettel abrichten, ausſchicken, oder ſie in hohem Grade

phyſiſch und moraliſch vernachläßigen.

Da wo Armenreglemente etwas Weiteres beſtimmen, bleibt

es bei den Beſtimmungen derſelben.

Gegen Kinder, die ihren Pflegeeltern nicht gehorchen oder

gar entlaufen, darf das Waiſenamt nach fruchtloſen Mahnun

gen eine Kirchen- oder Schulſtrafe im Einverſtändniſſe mit

dem Hrn. Pfarrer, oder eine angemeſſene Einſperrung zu Waſ

ſer und Brod bis auf 4 Tage, oder eine angemeſſene körper

liche Züchtigung verhängen.

§. 78.

Pflegeeltern, welche die ihnen zugetheilten Armen nicht nach

Vorſchrift des Geſetzes und nach den Anordnungen der Armen

behörde behandeln, die Befehle der letztern unbeachtet laſſen u.

ſ. f., verlieren jeden Anſpruch auf die ihnen zugeſicherte Ent

ſchädigung. Allfällige Streitigkeiten hierüber entſcheidet der

Regierungsrath.

Zudem ſind ihnen die Armen wegzunehmen und im Sinne

des §. 40 anderswo zu verſorgen.

In ſchweren Fällen trifft ſie die gleiche Strafe, welche den

unter lit. c. des §. 77 genannten Eltern angedroht iſt.

§. 79.

e. gegen Be- Beamtete, welche den Vorſchriften des gegenwärtigen Ge

amtete.

ſetzes gar nicht oder nur nachläßig nachkommen, ſind von der

höhern Aufſichtsbehörde nach Vorſchrift der §§. 163 und 164

des Polizeiſtrafgeſetzes zu behandeln.
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Achter Abſchnitt.

Freiwillige Armenpflege.

§. 80.

Die freiwillige Armenpflege hat ihre Aufgabe in Werken Armen

der chriſtlichen Liebe und Barmherzigkeit gegen nothdürftige"

Arme und wirkt frei nach Maßgabe ihrer Statuten (§ 8)

mittels Verſorgung Unterſtützungsbedürftiger und Unterbringung

dienſtſuchender Armen, Anleitung zur Arbeit und Anweiſung

ſolcher, Abreichung milder Unterſtützung, Beförderung chriſtli

cher Erziehung und Geſinnung, Rettung und Beaufſichtigung

verwahrloster Armen u. ſ. f.

Sie beſtrebt ſich, mit der obligatoriſchen Armenpflege in

guten Verhältniſſen zu leben und, ſo viel es in ihrem freien

Wirken liegt, zum guten Erfolge der Anſtrengungen derſelben

mitzuwirken, wie ſie hinwieder den Schutz und die Unterſtützung

der Behörden genießt. -

- - §. 81. $ -

Die Armenvereine ſchöpfen ihre Unterſtützungsmittel aus

milden Beiſteuern, die ſie bei den Einwohnern ihres Vereins

kreiſes zu ſammeln befugt ſind, und aus Liebesgaben, Opfern

oder Stiftungen, die ihnen frei von geiſtlichen oder weltlichen

Vereinen und Privaten, Bruderſchaften u. dgl. zufließen, ſowie

aus den Beiträgen, die ihnen von der obligatoriſchen Armen

pflege nach §. 26 dieſes Geſetzes verabfolgt werden können.

Ueber die Verwendung dieſer Mittel ſoll eine Rechnung

mit namentlicher Benennung der Unterſtützungsgenöſſigen ge

führt werden, welche den geſetzlichen Armenbehörden und den

Mitgliedern des Vereins zur beliebigen Einſicht offen ſteht.

§. 82.

Niemand iſt verpflichtet, empfangene milde Unterſtützung

zurückzuerſtatten. Auch bringt der Umſtand, von einem frei

willigen Armenvereine unterſtützt worden zu ſein, den bürger

lichen Ehren und Rechten keinen Abbruch.

III. Bd. 22
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Neunter Abſchnitt.

Allgemeine Vorſchriften.

§. 83.

Die Gemeinderäthe werden überall, wo ſie bemerken, daß

das Hausweſen eines ihrer Angehörigen durch Leichtſinn, ſchlechte

Wirthſchaft, Verſchwendung u. ſ. w. dem Zerfall entgegengeht,

den Schuldigen vorberufen und ihm belehrende Vorſtellungen

machen. Helfen dieſe nicht, ſo iſt der Gemeinderath befugt, in

Anwendung des §. 110 lit. c. des bürgerlichen Geſetzbuches

den ſchuldigen Hausvater unter Vormundſchaft zu ſtellen und

in dringenden Fällen ſelbſt die Haushaltung aufzulöſen.

§. 84.

Durch gegenwärtiges Geſetz ſind allfällig noch beſtehende

öffentliche Armenordnungen aufgehoben. Ferner ſind aufge

hoben das Geſetz über vorzügliche Mitleidenheit der Bluts

verwandtſchaft vom 23. Juni 1819 (Bd. 0 d. Geſ., S. 238),

der Beſchluß über eine neue Einrichtung des Armenweſens vom

11. Chriſtmonat 1819 (Bd. 0 d. Geſ., S. 254), das Geſetz über

Aufſtellung und Vermehrung von Armenfonds vom 9. Wein

monat 1832 (Bd. II. d. Geſ. v. 1832. S.318), die §§. 144, 157,

158 und 159 des Polizeiſtrafgeſetzes vom 23. März 1836, der

Beſchluß über Beſorgung erkrankter Armer vom 13. März

1829 (Bd. 0 d. Geſ. S. 291), der §. 258 lit. d. letzter Abſatz

des Organiſationsgeſetzes vom 6. Jänner 1853, ſowie alle

andern, mit dieſem Geſetze im Widerſpruche ſtehenden Beſtim

mungen früherer Geſetze.

So beſchloſſen, Luzern den 5. Chriſtmonat 1856.

Der Präſident:

J. Winkler.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

V. Huber.
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Reglement

für das

Forſtperſonal des Kantons Luzern.

(Vom 6. März 1857.)

–-9-–

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern,

In Beziehung des § 28 des Forſtgeſetzes vom Jahr 1835,

und mit Hinſicht auf den Großrathsbeſchluß vom 3. März 1857;

be ſchlie ß e n :

I. Abſchnitt.

Allgemeine Beſtimmungen,

§. 1.

Der Staatsaufſicht ſind unterworfen: - Von den

die unmittelbaren Staatswaldungen, Ä
die Gemeindewaldungen, kreiſen.

die Klöſter - und Stiftswaldungen,

die Pfrund- und Kirchenwaldungen,

die Korporations- und Gerechtigkeitswaldungen, oder

ſolche vertheilten Gemeindewaldungen, welche nicht ins

Privateigenthum übergangen ſind, und

6. die Partikularwaldungen, in ſoweit die Geſetze eine

Staatsaufſicht feſtſetzen.

III. Bd. - - 23
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Forſt

§. 2.

Der Kanton iſt in mehrere Forſtbezirke eingetheilt, deren

Zahl ſich einsweilen auf die beſtehenden fünf Amtskreiſe be

ſchränkt, nämlich: - -

1. Forſtbezirk Luzern;

2. f/ Hochdorf:

3. / Surſee;

4. „ Williſau, und

5. f/ Entlebuch.

Die Forſtbezirke fallen in der Regel mit den Gränzen der

politiſchen Amtsbezirke zuſammen. Ausnahmen ſind da zuläſ

ſig, wo die Lage der Waldungen oder andere genügliche

Gründe ſolche bedingen.

- * * - - - -

- - s. 3. - - -

Die Staatsaufſicht über das geſammte Forſtweſen übt der

--

- - -

"Regierungsrath entweder unmittelbar ſelbſt oder durch das

.

Departement des Innern aus. - : . . .

- §. 4,

Zu dieſem Behufe iſt dem Departement des Innern fol

gendes Forſtperſonal unterſtellt:

1. ein Kantonalforſtinſpektor oder Oberförſter;

2. auf je einen Forſtbezirk ein Bezirksforſtinſpektor oder -

Forſtaufſeher, und

3. eine den Waldflächen entſprechende Anzahl Bann

Warte. - -

Außer dieſen Forſtangeſtellten haben auch die Amtsſtatt

halter, Gemeinderäthe, Gemeindeammänner und übrigen Poli

zeibedienſteten über die genaue Beachtung der Forſtvorſchriften

Aufſicht zu halten, und die Uebertreter zur geſetzlichen Ahn

dung der kompetenten Behörde zu verzeigen.
Die Amtsſtatthalter und Gemeindeammänner haben

von nun an Frevelregiſter zu führen nach Formularen, die ihnen

vom Oberförſter vorgeſchrieben werden, und dieſelben jeweilen
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am Ende jeden Quartals dem Oberförſter zur Einſicht zu

überſenden. -

- §. 5.:

Die Regierung wählt auf eine Amtsdauer von vier Jah-Wahl und

ren den Oberförſter, die Forſtaufſeher und die Staatsbann-*“

warte. -

Erſterer wird vom Regierungsrathe beeidigt; die Forſtauf-

ſeher dagegen werden vom Departement des Innern, die

Staatsbannwarte durch das Finanzdepartement in Eid und

Pflicht genommen. - -:

Die Bannwarte der Gemeinden, Korporationen e. werden

von dieſen für eine Amtsdauer von zwei Jahren beſtellt, be

dürfen aber der-Beſtätigung des Departements des Innern.

Privaten, welche für ihre eigenen Waldungen Bannwarte

beſtellen, haben dies dem genannten Departemente gleichfalls

anzuzeigen, - -

Die Bannwarte werden, mit Ausſchluß der Staatsbann

warte, vom betreffenden Amtsſtatthalter beeidigt.

§. 6. - -

Der Oberförſter bezieht vom Staate einen firen Jahres-Beſoldung.

gehalt von 1500 Franken und nebſtdem bei amtlichen Reiſen

und Beaugenſcheinigungen von den betreffenden Waldbeſitzern

für Verköſtigung c. als Entſchädigung:

für einen ganzen Tag . . «. . 5 Fr.

für einen halben Tag. d .: 2/2 Fr.

Den Forſtaufſehern wird der Regierungsrath alljähr

lich eine ihren Verrichtungen angemeſſene Entſchädigung aus

der Staatskaſſa verabreichen, welche im Geſammten die Summe

von Fr. 1000 nicht überſteigen ſoll. - - -

Bei Beaugenſcheinigungen im Intereſſe von Waldbeſitzern

kommt ihnen von denſelben eine Tagesentſchädigung zu von

4 Fr. für einen ganzen Tag, -

2 Fr. für einen halben Tag.

Die Bannwarte werden von denjenigen beſchet, inde
ren Dienſt ſie ſtehen.
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II. Abſchnitt.

A. Dienſtinſtruktion des Oberförſters.

§. 7.

Der Oberförſter hat darüber zu wachen, daß das Forſt

Ä geſetz in allen ſeinen Beſtimmungen in's Leben gerufen werde,

Ä "und deſſen Vorſchriften im ganzen Umfange des Kantons in

Anwendung kommen. -

§. 8.

Wo der Oberförſter einer Unterſtützung bedarf, hat er ſich

unter Vorlegung ſeiner Berichte und Vorſchläge an das De

partement des Innern zu wenden, welches von ſich aus die

ſelbe angedeihen läßt, oder den Regierungsrath dazu ver

anlaßt. *.

§. 9.

Der Oberförſter ſammelt alle auf die allgemeine Forſt

polizei und Bewirthſchaftung der Staats-, Gemeinds - und

Genoſſenſchaftswaldungen bezüglichen Anordnungen, und führt

darüber ein genaues Verzeichniß.

s. 10.

Dem Oberförſter ſind die Forſtaufſeher unmittelbar unter

geben. Ueber die Forſtverwalter und Bannwarte führt er ge

naue Kontrolle.

- §. 11.

Er ſorgt dafür, daß die Forſtaufſeher und Bannwarte er

wählt und abgehende wieder erſetzt, beeidigt und mit den nö

thigen Inſtruktionen verſehen werden.- -

Auch hat er eine Einheilung der Waldungen in Kreiſe,

die den Forſtaufſehern anzuweiſen ſind, zu entwerfen.
-

§. 12.

Der Oberförſter ertheilt den Forſtaufſehern und Bann

warten, welche es bedürfen, jeweilen im Frühjahre und Herbſt

je 14Ä Unterricht im Waldbau, an dem auch Gemeinds

forſtverwalter und jeder, der daran Intereſſe findet, Theil

nehmen mag. - -
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§. 13.

Er hat das ſämmtliche ihm untergebene Forſtperſonal zur

pünktlichen Erfüllung ſeiner Dienſtpflichten anzuhalten, das

ſelbe zu belehren, für gute Dienſtführung zu beloben, für

Unordnung und Nachläßigkeit zu rügen.

Dienſtverletzungen der Forſtaufſeher und Staatsbannwarte,

ſowie der Forſtverwalter und Bannwarte der Gemeinden hat

er dem Departement des Innern zur Anzeige zu bringen.

Er iſt auch ermächtigt, Staatsbannwarte, die ſich einer

Dienſtverletzung ſchuldig machen, von ſich aus dem Statthal

teramt zu überweiſen.

§. 14.

Uebertretungen des Forſtgeſetzes, polizeilicher Vorſchriften

oder Wirthſchaftsanordnungen durch Gemeinden, Genoſſen

ſchaften, die der Oberförſter ſelbſt bemerkt oder mittelſt An

zeige der Forſtaufſeher oder Bannwarte in Erfahrung gebracht

hat, muß derſelbe dem Departement des Innern zur Kenntniß

bringen. Er wird ſein Möglichſtes thun, um wo es immer

die Umſtände geſtatten, dieſelben im Entſtehen zu verhindern.

§. 15.

Zu allen außerordentlichen Abweſenheiten von mehr als 4

Tagen hat der Oberförſter die Bewilligung des Vorſtehers

des Departements des Innern einzuholen.

Bei Abweſenheit von längerer Dauer als 14 Tagen hat

er demſelben zudem einen Vorſchlag wegen Dienſtverſehung zu

machen.

§. 16.

Dem Oberförſter iſt die Annahme irgend eines Geſchenkes

für ſich oder die Seinigen von Perſonen, mit denen er in

amtlicher Berührung ſteht, aufs Strengſte verboten.

Ebenſo iſt ihm unterſagt, ſich oder andern den Bezug

einer Waldnutzung zum Nachtheile des Staates zu erlauben.
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§. 17.

Dien: Der Oberförſter hat dafür zu ſorgen, daß nach und nach

Äin allen Waldungen, die unter s. 1 Nr. 1 bis und mit 5 be

Wirthſchafts-nannt ſind, die Vermeſſungen, Chartirungen, Waldbeſchreibungen

* und Wirthſchaftseinrichtungen ausgeführt und angefertigt werden.

- §. 18.

Er kontrollirt die Forſtaufſeher, Gemeindsforſtverwalter

und Bannwarte in ihrer Wirthſchaftsführung und wacht dar

über, daß die Wirthſchaftspläne pünktlich eingehalten, die Nach

haltigkeit nicht verletzt und die Waldungen durch ſchnellen und

zweckmäßigen Anbau der Blößen beſtmöglichſt geäufnet werden.

§. 19.

Er macht jährlich zweimal, jedesmal im Frühjahr und

Herbſt, Inſpektionsreiſen, ſo daß er wenigſtens alle zwei Jahre

in jeder unter Staatsaufſicht ſtehenden Parzelle herumkömmt.

Auf dieſen Inſpektionsreiſen wird er den Forſtaufſehern,

Bannwarten und Gemeindsforſtverwaltern, die ihn zu beglei

ten haben, - Belehrungen und nöthigenfalls Ermahnungen ge

ben. Zugleich wird er zur Abhülfe allfällig vorhandener Män

gel die geeigneten Anordnungen treffen.

§. 20.

Der Oberförſter beſorgt die nöthigen Vermeſſungen und

Anfertigungen von Wirthſchaftsplänen hinſichtlich der Staats

waldungen, und iſt der direkte Wirthſchaftsführer derſelben,

r; S. 21. - -

Er entwirft bei ſeiner amtlichen Bereiſung die Holzfäl

lungs- und Kulturpläne für das kommende Betriebsjahr, bringt

dieſelben dem Departement des Innern zur Kenntniß und

theilt ſie den Forſtaufſehern zur Ausführung mit. Dem Holz

fällungsplane iſt der ungefähre Material- und Geldertrag der
Schläge, und dem Kulturplane der Koſtenvoranſchlag der Kul

turen beizufügen.
- - -
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§. 22.

Der Oberförſter hält mit Zuzug des betreffenden Forſtauf

ſehers die in den Staatswaldungen vorzunehmenden Holzſtei

gerungen ab und trifft im Falle der Unmöglichkeit perſönlicher»

Anweſenheit die nöthigen Anordnungen.

Verkäufe von Nebennutzungen aller Art, ſowie die Ver

pachtung von Blößen und Schlägen zur zeitweiſen landwirth

ſchaftlichen Benutzung beſorgt der Oberförſter oder läßt dieſel

ben, wenn ſie ganz unbeträchtlich ſind, durch die Forſtauf

ſeher beſorgen.

- - - §. 23.- - -

Den Gemeinds- und Genoſſenſchaftswaldungen

hat der Oberförſter ganz beſonders ſeine Aufmerkſamkeit zu

zuwenden und auf ſeinen Amtsreiſen von ihrer Bewirthſchaf

tung genaue Notiz zu nehmen. - -

§. 24.

Er hat ſich von allen im Kanton beſtehenden Reglementen

über Vertheilung und Benutzung von Waldungen Abſchriften

zu verſchaffen und bei vorfindlichen unzweckmäßigen Beſtim

mungen deren Abänderung einzuleiten. - - 1,

Wo über Waldungen von Korporationen oder Gemeinden

noch keine Reglemente beſtehen, ſoll er dafür ſorgen, daß nach

Anleitung des Geſetzes deren aufgeſtellt werden.

Er trifft die nöthige Einleitung behufs des Loskaufes der

auf den Staatswaldungen, Gemeinds- und Genoſſenſchafts

waldungen haftenden Nutzungsrechte und der Ausmittlung der

dießfälligen Entſchädigung in Geld oder in einem verhältniß

mäßigen Antheil von Waldboden. r

Ueber die auf den Staatswaldungen laſtenden Servituten

und Berechtigungen führt der Oberförſter ein genaues Protokoll.
- - 26. - - - -

Der Oberförſter haltet ſtreng darauf, daß die Vorſchriften

des Geſetzes, welche die Privatwaldungen beſchlagen ein

gehalten werden. - --

-

-
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III. Dienſt

pflichten

betreffend

die Sicher

heitspolizei.

§. 27.

Der Oberförſter hat das geſammte Forſtperſonal zu ſteter

Wachſamkeit rückſichtlich der Erhaltung der Waldflächen und

ihrer Grenzen und zu genauer Anzeige jeder Veränderung in

dieſer Beziehung anzuhalten. - -

Auf gleiche Weiſe hat er jede unbefugte Erweiterung der auf

den Waldungen laſtenden Servituten oder die Entſtehung neuer,

vom Regierungsrathe nicht bewilligter, zu verhüten.

§. 28.

Bei drohenden Waldverheerungen durch Inſekten oder bei

andern Beſchädigungen durch Naturereigniſſe hat der Ober

förſter, ſobald ſie zu ſeiner Kenntniß gekommen, die geeigneten

Maßregeln zur Abhülfe anzuwenden.

Bei außerordentlichen Unglücksfällen dieſer Art hat er da

Departement des Innern davon in Kenntniß zu ſetzen.

§. 29.

Der Oberförſter hat auch zur Abwendung ſolcher Natu“

ereigniſſe, da wo Gebirgsabhänge und Ufer von Bergſtröm"

von Waldungen entblößt ſind, ganz beſonders dafür zu ſorgº

daß an ſolchen Stellen, ſo weit es immer die Bodenverhältniſ

erlauben, wieder Wald angepflanzt werde.

§. 30.

Es iſt Pflicht des Oberförſters, bei jeder günſtigen “

legenheit auf Vermehrung und beſſere Arrondirung der Staats

waldungen ein aufmerkſames Auge zu haben und dem ?“
tement des Innern die geeigneten Berichte und Antº“ zU

hinterbringen. -

Im Jahresbericht iſt der Abgang und Zuwachs de” Areals

mit der Urſache der Veränderung anzugeben.

§. 31.

Der Oberförſter hat ſein Augenmerk beſonders auch darauf

zu richten, daß die zur Beſchützung der Waldunge Ä

den vom Geſetze und den Behörden getroffenen Eine Ä
beobachtet und zweckmäßig in Anwendung gebracht w" UM
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-

hat den betreffenden Behörden über die vorhandenen Mängel

und Urſachen derſelben ſeinen Bericht nebſt geeigneten Vor

ſchlägen zu deren Abhülfe vorzulegen.

§. 32.

Er prüft und kontrollirt auch je am Ende eines Quartals

die Frevelregiſter der Forſtaufſeher und Amtsſtatthalter, und

zu beliebigen Zeiten auch die der Gemeindeammänner und bringt

die daraus entnommenen Dienſtnachläßigkeiten ſofort dem De

partement des Innern zur Anzeige.

§. 33.

Der Oberförſter hat nachfolgende Rechnungen, Berichte und Iv. Dienſt

Kontrollen dem Departement des Innern vorzulegen: # Ä

1. die Staatsforſtverwaltungsrechnung; Compta

2. eine Materialkontrolle und einen ſpeziellen Kulturbericht; #Ä

erſtere beſteht in einem Verzeichniß aller genutzten Holz- erſtattung.

ſortimente mit Angabe ihrer Verwerthung und Ver

wendung;

3. einen Jahresbericht über die Waldwirthſchaft und den

Erfolg der Leiſtungen der Forſtbeamten in den im §. 1

dieſes Reglements unter Ziffer 1 bis und mit 5 bezeichneten Waldungen; s

4. die Steigerungskontrollen von Holz- und Nebennutzungs

verkäufen in den Staatswaldungen;

5. eine Rechnung von allen kleinen für die Staatswal

dungen gemachten Einnahmen und Ausgaben;

6. ein ſummariſches Verzeichniß aller Forſtvergehen und

Frevel (§§. 4, 32, 41, 58) mit Rückſicht auf ihre Be

deutſamkeit in 3 Klaſſen eingetheilt, nebſt noch folgenden

Angaben:

a. die Anzahl der Vergehen, ohne Entdeckung des

Thäters,

b. wie viel mit Entdeckung der Thäter, und wie

dieſe beſtraft wurden.

III. Bd. 24

- - - A 4 KB - aa (º - -- A -- – wº - - - u" - u
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Allgemeine

Dienſtpflich

ten.

Spezielle

Dienſtver

richtungen.

§. 34.

Endlich hat er noch die nöthigen Bücher zu führen, und

vor Allem für Sammlung von Ertragsangaben und ſtatiſtiſchen

Notizen beſorgt zu ſein.

B. Dienſtpflichten der Forſtaufſeher.

§. 35.

Die Forſtaufſeher ſind hauptſächlich dazu beſtimmt, der Ober

aufſichtsbehörde und dem Oberförſter die Kontrolle über die

Gemeindsforſtverwalter und Bannwarte rückſichtlich der Hand

habung des Forſtgeſetzes und Erfüllung ihrer daherigen Dienſt

pflichten zu erleichtern. Ueberhaupt iſt die Ausübung und Auf

rechthaltung der Forſtpolizei und die direkte Aufſicht über die

Verwaltung der Staats- und unter Staatsaufſicht ſtehenden

Waldungen in ihren Kreiſen nach Anleitung des Forſtgeſetzes,

der Inſtruktionen und Verordnungen die Hauptaufgabe der

Forſtaufſeher. - -

Sie haben alle Abweichungen von den geſetzlichen Vor

ſchriften und Wirthſchaftsanordnungen dem Oberförſter zur An

zeige zu bringen.

§. 36.

Die Forſtaufſeher ſind dem Oberförſter zunächſt unterge

ordnet und haben deſſen Verfügungen und Anordnungen pünkt

lich zu vollziehen, ſo wie auch in allen Dienſtſachen ſich berichtlich

an ihn zu wenden. Die Staatsbannwarte ſind den Forſtauf

ſehern unmittelbar untergeben. -

§. 37.

In Hinſicht auf ihre Dienſtverrichtungen in Gemeinds-,

Genoſſenſchafts- und Privatwaldungen haben ſie ſich

mit den betreffenden Vorſtehern und Privatwaldbeſitzern in ein

verträgliches Dienſtverhältniß zu ſetzen und ihren Wünſchen

und Anſinnen, ſoweit dieſelben mit dem Forſtgeſetz, ihren Dienſt

inſtruktionen und den Anordnungen des Departements des

Innern nicht im Widerſpruch ſtehen, zu entſprechen.
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Sie erhalten Abſchriften aller Reglemente und Wirthſchafts

einrichtungen - von Staats-, Gemeinds-, Genoſſenſchafts- und

Pfründwaldungen in ihren betreffenden Bezirken.

§. 38.

Die Forſtaufſeher haben die von den Gemeinderäthen ihres

Forſtbezirkes ausgeſtellten Gutachten über Holzſchläge, Veräuße

rung oder Ausrodung von Waldungen zu begutachten, wogegen

das bisher geforderte ſtatthalteramtliche Viſum wegfällt.

Die nach § 3 der Regierungsverordnung vom 11. April

1851 von den Gemeindeammännern unter Vorbehalt des

Viſums des Departements des Innern zu erlaſſenden Holz

ſchlag- und Holzverkaufsbewilligungen (wo ſich's nur um ein

Quantum von acht oder weniger Klaftern handelt) bedürfen

weder der Begutachtung ab Seite der Forſtaufſeher noch der

Amtsſtatthalter.

§. 39.

Dieſelben haben ferner die ausgeführten Schläge und Kul

turen in oben genannten Waldungen zu prüfen, die betreffenden

Bannwarte und Wirthſchaftsführer auf die Mängel und Fehler

aufmerkſam zu machen und zu deren Verbeſſerung die nöthige

Anleitung zu geben.

§. 40.

Rückſichtlich der Wirthſchaftsführung der Staatswal

dungen befolgen ſie alle hierauf bezüglichen Befehle und An

ordnungen des Oberförſters.

- §. 41.

Jedes Quartal vergleichen ſie die ihnen von den Bann

warten und Gemeindeammännern eingeſchickten Frevelregiſter,

tragen die vorgefallenen Frevel in das von ihnen geführte Re

giſter zuſammen und ſchicken dasſelbe mit einem Begleitſchreiben,

welches die bei der Vergleichung gefundenen Mängel enthält,

unverzüglich dem Oberförſter zur Einſicht. -

- - F. 42.“ - - - - -

Alljährlich erſtatten ſie dem Oberförſter einen ſchriftlichen

Bericht über Alles, was in Bezug auf Verwaltung und Be
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wirthſchaftung der ihrer Aufſicht anvertrauten Waldungen ſtatt

gefunden hat. Ueberdieß haben ſie in wichtigen Fällen, deren

Entſcheidung nicht in ihrer Befugniß liegt, an den Oberförſter

einzuberichten und ſeinen Entſcheid einzuholen.

º, - - - - §. 43. . . . . --

- Jeder Forſtaufſeher iſt verpflichtet, den Oberförſter auf ſeinen

Inſpektionsreiſen in den Waldungen ſeines Bezirks zu begleiten,

ihn auf Alles, was den Wäldern zum Nutzen oder Schaden

gereichen könnte, aufmerkſam zu machen und in Allem deſſen

Rath und Anordnungen genau zu befolgen.

- - - - - §. 44. “ - -

In Beziehung der Holzfrevel haben ſie zu beobachten, was

die Inſtruktion dießfalls für die Bannwarte vorſchreibt.

- s. 45. - -

Sie ſollen ſich ohne Erlaubniß nicht länger als 8 Tage

aus ihrem Forſtbezirk entfernen. Für eine Abweſenheit von 14

Tagen bedürfen ſie der Bewilligung des Oberförſters. Ein

noch längeres Wegbleiben kann ihnen nur das Departement

des Innern bewilligen. Längere Zeit andauernde Krankheit

ſollen ſie rechtzeitig dem Oberförſter anzeigen. - „..

- C. Dienſtpflichten der Bannwarte.

-

--- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§. 46.

Die Bannwarte ſind ihren Vorgeſetzten, insbeſondere aber

den, über ihnen aufgeſtellten ordentlichen Forſtbeamten in Allem,

was das Forſtweſen beſchlägt, Gehorſam ſchuldig, und haben

das Forſtgeſetz in allen Theilen, ſo weit es die ihnen unter

ſtellten Wälder betrifft, zu handhaben. - - - - - - - - - - - -
-

«-- -- §. 47. . . . . . . . . . . & - -

geſtellt und haben gleichfalls die Vollziehung aller Arbeiten im

Wade beſonders zu beaufſichtigen und den Arbeitern die nötige
Anleitung in den Handgriffen uſ, w. zu ertheilen. 13

Die Bannware ſind hauptſächlich für den Forſtſchutz auf- -
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§. 48.

Sie haben fleißig die ihnen anvertrauten Wälder zu unbe

ſtimmten Stunden, bald bei Nacht, bald bei Tage zu durch

ſtreifen, um jedem Forſvergehen vorzubeugen, die begangenen

alsbald wahrzunehmen, die Uebertreter zu entdecken, und die

geſtohlenen Gegenſtände aufzuſuchen,
“

: +, . . §. 49.

Als Forſtvergehen haben ſie zu betrachten: das Urbar

machen von Waldboden und alles Weiden, Mähen, Grasab

ſchneiden ohne Bewilligung des Regierungsrathes.

Ferner haben ſie als Forſtvergehen anzuſehen und zwar

als Wald- und Forſtdiebſtähle: alles Holzwegnehmen, und

namentlich auch das ſogenannte Leſeholzſammeln, Ausſtocken,

das Lauben, Moosſcharren, Laubabſtreifen, Abbrechen von Tan

nenreiſern an ältern Bäumen, das Abzapfen der Baumſäfte,

Raſenabſtechen, Mergel-, Lehm-, Sand- und Steingraben u. ſ.w.

ohne beſondere ſchriftliche Erlaubniß des Eigenthümers, oder ohne

ſonſt ein gültiges Zeugniß. Ebenſo iſt das Harzſammeln ohne

Bewilligung des Eigenthümers und des Forſtaufſehers unterſagt.

Endlich haben ſie unbedingt als Forſtvergehen zu betrachten:

jedes Verlaſſen von ordentlichen Waldſtraßen mit Fuhrwerken

oder Vieh, ſowie das Befahren von verbotenen Straßen, das

Feueranmachen in den Wäldern zuwider des § 6 des Forſt

geſetzes, das Aſchenbrennen, jede Beſchädigung an Kulturen,

am Holzbeſtande überhaupt, oder an Abzugsgraben, Straßen,

Brücken, Grenzen, Marchen u. ſ. w., das Brechen von Tan

nenreiſern an jungen Bäumen, und jede Handlung, die dem

ganzen Walde oder einem Stamm zum Nachtheil gereichen kann.

tº §. 50,

n- Ergreifen ſie den Frevler oder Dieben auf der That, ſo

haben ſie alle Gegenſtände, mit denen das Forſtvergehen verübt

wurde, in Beſchlag zu nehmen, z. B. Werkzeuge, Wagen, Ge

ſpann, weidendes Vieh u. ſ. w.. und die geſtohlenen Gegenſtände

abzunehmen, z. B. Hºlz Gras, Laub u dgl. - - -
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§. 51.

Entdecken ſie dagegen nur das Forſtvergehen und nicht

auch den Thäter, ſo haben ſie die vorhandenen Spuren zu

verfolgen, um ſo den Thäter und die geſtohlenen Gegenſtände

entdecken zu können. Den aufgefundenen Gegenſtand nehmen

ſie in Beſchlag, und wenn er Holz iſt, ſo haben ſie ihn auf

eine nicht leicht vertilgbare Weiſe zu bezeichnen, z. B. mit

einem eigenen Frevelhammer.

§. 52.

Jedoch dürfen ſie beim Aufſuchen der geſtohlenen Gegenſtände

nicht ohne Beiſein des betreffenden Gemeindeammanns oder

eines Stellvertreters desſelben in Gebäude, Werkſtätten und

verſchloſſene Räume eindringen. Wenn daher entweder be

ſtimmte Anzeige oder doch große Wahrſcheinlichkeit vorhanden,

daß das Geſtohlene in ein beſtimmtes Gebäude gebracht worden

iſt, ſo haben ſie dem Gemeindeammann ſofort davon Anzeige

zu machen, der ſich gleich oder deſſen Stellvertreter mit an Ort

Und Stelle zu begeben und über den gehabten Unterſuch einen

Verbalprozeß aufzunehmen hat.

§. 53.

Treffen Bannwarte auf einen Gegenſtand, bezüglich deſſen

ſichere Beweiſe oder große Wahrſcheinlichkeit vorhanden iſt,

daß er aus den ihnen unterſtellten Wäldern geſtohlen worden

iſt, ſo nehmen ſie ihn vorläufig in Beſchlag und machen dem

Gemeindeammann alsbald davon Anzeige.

§. 54.

Für das in Beſchlag genommene Holz oder andere Ge

genſtände, welche nicht wohl beim Gemeindeammann oder ſonſt

ſofort in ſichere Verwahrung gebracht werden können, haben

ſie die Bewohner der Nachbarhäuſer oder ſonſt unbeheiligte

Perſonen zur Obhut zu erſuchen. - - . " -

§. 55. .

Sind die ergriffenen Frevler unbekannte oder fremde Per

*
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ſonen, ſo haben ſie ſolche ſofort vor den Gemeindeammann

zu führen.

§. 56.

Ueber jedes ihnen durch eigene Wahrnehmung zur Kennt

niß gekommene Forſtvergehen im Umkreiſe der ihnen unterge

benen Wälder haben ſie einen ſchriftlichen Bericht ſogleich zu

verfaſſen, in welchem die Umſtände des Vergehens, ſowie die

Zeit und der Ort, wo ſie begangen worden, der Vor- und

Zuname nebſt Wohnort des Thäters, der ihm abgenommene

Gegenſtand und die Schatzung angegeben ſein müſſen.

- s. 57.

Dieſen Verbalprozeß haben ſie innerhalb 24 Stunden dem

Gemeindeammann, in deſſen Gemeinde das Vergehen began

gen wurde, vorzulegen, und eidlich zu bekräftigen. Im Falle

- einer nicht fähig wäre, einen ſolchen Verbalprozeß abzufaſſen,

hat derſelbe das Vergehen binnen der gleichen Zeit dem Ge

meindeammann mit allen Umſtänden getreu mündlich zu be

richten und eidlich zu bekräftigen, auf daß von dieſem der

Verbalprozeß abgefaßt werden kann. In beiden Fällen hat

der Gemeindeammann eigenhändig auf dem Akt zu bezeugen,

daß der Bericht zur angegebenen Zeit eingekommen und eidlich

erhärtet worden ſei.

. §. 58.

Auch haben ſie alle wahrgenommenen Frevel ſelbſt dann,

wenn der Frevler nicht entdeckt werden könnte, in ein tabella

riſch eingerichtetes Frevelregiſter einzutragen, welches Regiſter

ſie dem Forſtaufſeher jeweilen am Ende jeden Quartals zur

Einſicht überſenden ſollen. »

- - §. 59. -

Sollte ein beeidigter Forſtbedienſteter ſich ſelbſt eines Fre

vels ſchuldig machen, ſo ſoll ein ſolcher die doppelte Strafe

erleiden und ſeines Dienſtes entſetzt werden.

Wenn ein ſolcher einen begangenen Frevel aus Gefällig

keit für den Frevler verſchweigt, ſo ſoll er wie der Frevler
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ſelbſt beſtraft und außerdem noch entſetzt werden (s. 39 des

Forſtgeſetzes).

s. 60.

Ohne beſtimmten Befehl und ohne ordentliche Anweiſung

ihrer zunächſt Vorgeſetzten haben ſie in den ihnen unterſtellten

Wäldern durchaus kein Holzfällen, oder gar abführen, noch

eine andere Arbeit im Walde vornehmen zu laſſen.

- - S. 61. - - -

Beim Holzfällen haben ſie genau darauf zu ſehen, ob das

Holz vorſchriftsgemäß geſchlagen, zugerüſtet und aufgeklaftert

werde, namentlich, daß kein Stamm, der ſtehen bleiben ſoll,

gefällt, oder die Schlaglinie überſchritten werde, ob der Abhieb

ſo tief als möglich am Boden geſchehe, ob den Sag- und

Nutzhölzern und den Scheitern die feſtgeſetzte Länge gegeben,

und die Brennholzklafter gehörig und nicht betrügeriſch über

Stöcke oder Steine aufgeſetzt werden. . . "

- - - - - s. 62."

Bei der Ausführung von Kulturen haben ſie beſonders

wachſam zu ſein, daß ſelbe nach den gegebenen Vorſchriften

vollzogen werden; beſonders bei Pflanzungen haben ſie genau

nachzuſehen, ob die Pflänzlinge geſund und kräftig und ab

freien offenen Plätzen, und nicht ausgeſchloſſenem Walde ge

nommen ſind, ob die Pflanzlöcher gehörig gemacht, und die

Pflänzlinge ſorgfältig eingeſetzt werden.

Zur Holzfällungszeit haben ſie die nöthige Aufſicht zu füh

ren, damit nur das gehörige Quantum Holz gefällt werde.

Allfällige Aufträge von Eigenthümern oder Korporationen, das

geſchlagene Holz zu zählen, mit fortlaufenden Zahlen zu be

zeichnen u. dgl., haben die Bannwarte zu beſorgen.“

- §. 64.

Jederzeit haben ſie wohl nachzuſehen, ob in den ihnen

unterſtellten Wäldern kein krankhaftes abgeſtorbenes, oder gar

vom Borkenkäfer oder andern Inſekten angefreſſenes Holz vor
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handen ſei und im betreffenden Falle bei ihren Vorgeſetzten

davon Anzeige zu machen, ſowie wenn Windfall oder Schnee

bruch u. ſ. w. ſtattgefunden haben.

§. 65.

Sie haben dafür Sorge zu tragen, daß alles Holz wäh

rend der gehörigen Zeit geſchlagen und von den betreffenden

Berechtigten oder Käufern u. ſ. w. von den Schlägen abge

führt werde (§. 17 des Forſtgeſetzes). Sind die Schläge bei

der geſetzlich beſtimmten Zeit nicht geräumt, ſo haben ſie ſo

fort bei ihrem Vorgeſetzten davon Anzeige zu machen. Sie

haben auch dafür zu wachen, daß keine Abfuhr von Walder

zeugniſſen und namentlich von Holz des Nachts ſtattfinde.

§. 66.

Jedes Frühjahr und jeden Herbſt haben ſie die Waldgren

zen im Einzelnen zu umgehen und genau zu unterſuchen, ob

dieſelben beeinträchtigt, oder die Marchen beſchädigt worden

ſeien. Auch haben ſie jederzeit dafür zu ſorgen, daß die Grenz

zeichen nicht gefährdet werden. Wie der Grenze Gefahr droht,

oder wirklich ſchon eine Beſchädigung ſtattfand, haben ſie die

ſes ſofort bei ihren Vorgeſetzten anzuzeigen. Sie haben nebſt

dem dafür zu ſorgen, daß die Grenzlinie ſtets ganz offen und

frei von allem Baumholz und Geſträuche bleibe, ausgenom

men da, wo ein Haag dieſelbe bildet. Auch haben ſie die

Marchſteine rein von allem Mooſe zu halten.

§. 67.

Sie haben ihre Vorgeſetzten auf den Waldbereiſungen zu

begleiten und ſie von allen Vorgängen und Umſtänden, die

für den Waldbeſtand oder ſeine Bewirthſchaftung von Einfluß

ſein könnten, zu benachrichtigen.

§. 68.

Die Bannwarte dürfen ohne Erlaubniß ihrer Vorgeſetzten

nicht mehr als 4 Tage aus ihrem Schutzdiſtrikte ſich entfer

nen. Im Falle von Krankheit oder Abweſenheit ſind für die

ſelben von ihrem zunächſt Vorgeſetzten Stellvertreter zu beſtellen.

III. Bd. 25

-k
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§. 69.

Die Bannwarte dürfen kein Holz oder andere Forſterzeug

niſſe zum Handel kaufen, oder ein Gewerbe, wozu Holz oder

ein anderes Walderzeugniß als Hauptſtoff, oder als Haupt

mittel gebraucht wird, betreiben, oder an einem ſolchen Han

del und Gewerbe Anderer Theil nehmen.

§. 70.

Sie haben auch, wo ihnen Gelegenheit gegeben iſt, die

Leiſtungen der Waldarbeiter beim Fällen, beim Roden, beim

Aufarbeiten, beim Gräbenziehen, beim Reißwellenmachen c.

genau zu beobachten, und die Güte und Größe der Arbeit,

wie die Zeit, in der ſie verrichtet worden, nebſt dem Arbeits

lohn c. in ein von ihnen zu führendes Tagbuch einzutragen.

Schlußbeſtimmungen.

§. 71.

Gegenwärtiges Reglement, welches die Genehmigung des

Großen Rathes erhalten hat, tritt mit dem Tage der Publi

kation in Kraft. -

Durch dasſelbe ſind aufgehoben: der Beſchluß vom 22. Heu

monat 1835, das Reglement für die Bannwarte vom 5. Auguſt

1836, ſowie überhaupt alle andern obigen Beſtimmungen wi

derſprechenden Vorſchriften.

§. 72.

Dieſes Reglement iſt der Geſetzesſammlung beizurücken und

in beſondern Abdrücken den Beamten und Bedienſteten der

Forſtpolizei zum Verhalt zuzuſtellen.

So beſchloſſen, Luzern den 29. Wintermonat 1856.

6. März 1857.

Der Schultheiß:

N. Dula.

Namens des Regierungsrathes;

Der Staatsſchreiber:

I. Zingg.
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A n h an g.

Eidesformeln

für

den Oberförſter, die Forſtaufſeher und Baunwarte.

1.

- Eid des Oberförſters.

„Ich ſchwöre:

„Die vom Volke angenommene Staatsverfaſſung, ſowie

die Geſetze und Verordnungen gewiſſenhaft zu beobachten und

zu vollziehen.“

„Die katholiſche Religion zu ehren und zu ſchützen.“

„Der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft und dem Stande

Luzern Treue und Wahrheit zu leiſten,

„Die mir durch die beſtehenden oder noch zu erlaſſenden

Forſtgeſetze, Verordnungen und Reglemente obliegenden Pflich

ten zu beobachten und zu erfüllen, die Befehle und Weiſun

gen des Regierungsrathes, des Departements des Innern,

der Domainenverwaltung und meiner Vorgeſetzten zu befolgen,

ſowie ſtetsfort den Nutzen der mir zur Beſorgung unterſtellten

Waldungen zu fördern und deren Schaden zu verhüten.“

„Und überhaupt nach beſtem Wiſſen und Gewiſſen und

aus allen Kräften des Vaterlandes Wohlfahrt und Ehre zu

fördern und deſſen Schaden und Nachtheil zu wenden.“

„Dieſes alles ſchwöre ich als Oberförſter des Kantons

Luzern getreulich, feſt und ohne Gefährde zu halten, ſo wahr

mir Gott helfe und ſeine lieben Heiligen!“
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2.

Eid der Forſtaufſeher und Bannwarte.

„Ich ſchwöre:

„Die in Kraft beſtehender Geſetze und Reglemente mir

obliegenden Pflichten, ſowie jeden beſondern in meinen Dienſt

einſchlagenden Auftrag meiner Vorgeſetzten treu, redlich und

mit allem Fleiß zu erfüllen; weder Miethe noch Gaben mit

telbar oder unmittelbar anzunehmen; die mir anvertrauten

Waldungen gewiſſenhaft zu beaufſichtigen und zu ſchützen; den

Nutzen derſelben nach Kräften zu fördern und deren Schaden

zu wenden.

„Dieſes ſchwöre ich als Forſtaufſeher (Bannwart) getreu

lich, feſt und ohne Gefährde zu halten, ſo wahr mir Gott

helfe und ſeine lieben Heiligen!“
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G eſ e tz

über

anonyme oder Aktien-Geſellſchaften.

In Kraft getreten den 1. Juni 1857.

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern

In weiterer Ausführung, der Beſtimmungen des bürger

lichen Geſetzbuches über den Geſellſchaftsvertrag (§. 671 u. ff.);

Auf den Bericht und Vorſchlag des Regierungsrathes und

das Gutachten einer von uns niedergeſehen Kommiſſion;

beſchließen:

§.1.

Anonyme oder Aktiengeſellſchaften, welche im hieſigen Kan

tone ihren Wohnſitz haben und auf induſtrielle oder andere

ökonomiſche Unternehmungen gerichtet ſind, bedürfen der Ge

nehmigung des Regierungsrathes.

Die ſtaatliche Prüfung bezieht ſich auf den Zweck der

Aktiengeſellſchaft und auf die Solidität der Unternehmung.

Der Regierungsrath hat dießfalls das Gutachten der Handels

kammer einzuholen.

III. Bd. 26
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Ergibt ſich, daß die öffentliche Wohlfahrt oder der Kredit

durch dieſelbe gefährdet würde, ſo iſt die Genehmigung zu

verſagen. Ein ſolcher abſchlägiger Beſcheid kann an den Gro

ßen Rath gebracht werden, der nach Einholung des Gut

achtens des Regierungsrathes und der Handelskammer über

das Genehmigungsgeſuch endgültig entſcheidet.

§. 2.

Die Entſtehung der Aktiengeſellſchaft iſt öffentlich bekannt

zu machen. - -

Der Staatsbehörde ſteht es zu, im einzelnen Falle zu be

ſtimmen, welche Grundbeſtimmungen der Statuten veröffentlicht

werden ſollen.

Jede Aktiengeſellſchaft iſt zudem gehalten, ſich im Firma

regiſter eintragen, die Unterſchrift ihres Geſchäftsführers oder

Direktors beiſetzen zu laſſen und ein Doppel ihrer Statuten

dem Firmaregiſter zu Jedermanns Einſicht beizulegen.

- §. 3.

Wenn derartige Aktienvereine, ohne vorher die ſtaatliche

Genehmigung erhalten und die öffentliche Kundmachung beſorgt

zu haben, Verträge abſchließen und Schulden eingehen, ſo haf

ten den dritten Kreditoren gegenüber zunächſt die Vorſteher

der Geſellſchaft und diejenigen Perſonen, welche im Namen der

ſelben gehandelt haben, jeder unmittelbar für die ganze Schuld

und überdem, wenn dieſe Perſonen nicht zahlungsfähig ſind,

auch die einzelnen Aktionäre ebenſo ſolidariſch über den Betrag

des Aktienkapitals hinaus. Im Verhältniß zueinander aber

haften die Aktionäre nach Maßgabe ihrer Aktien.
- - : . . . . . . .

- - - - §.4. ---

Der Name der Aktiengeſellſchaft darf nicht perſönlich, ſon

dern ſoll dem Gegenſtande (Objekt) oder Zweck der Unterneh

mung entnommen ſein. :::::: -

-

E

z
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§. - 5.

Die einzelnen Aktionäre haften, den Fall des §. 3 vorbe

halten, für die Schulden der Geſellſchaft nur bis zum Betrage

ihrer Aktien. (§. 12.)

- - -

s. 6.

Die Aktien oder Aktientheile können auf beſtimmte Perſonen

(Namens-Aktien) ausgeſtellt ſein oder auf den Inhaber lauten.

§. 7.

Jeder Zeichner einer Aktie iſt für die Einzahlung von 4000

ihres Nominalbetrages perſönlich behaftet.

Weder die Statuten noch die Geſellſchaft durch beſondere

Verträge mit Einzelnen dürfen von dieſer Verpflichtung ent

binden, wohl aber dieſelbe erhöhen.

§, 8.

Sowohl die Namenaktien als die Inhaberaktien ſind, wenn

die Statuten nichts Anderes beſtimmen, übertragbar.

Sie können, wie andere Vermögensrechte, vererbt, veräußert

oder verpfändet werden.

Der Abtreter (Erbe) haftet nur für die Aechtheit und Rich

tigkeit des Aktientitels, nicht aber für die Einbringlichkeit oder

den Werth desſelben. -

s. 9,

Der nachfolgende Erwerber einer Namensaktie wird von

der Geſellſchaft erſt dann anerkannt, wenn derſelben von dem

Erwerbe Kenntniß gegeben worden iſt.

Die Geſellſchaft iſt berechtigt, Beſcheinigung darüber zu

verlangen, daß der vorhergehende Aktionär ſeine Rechte auf den

Nachfolger übertragen habe oder dieſe in rechtmäßiger Weiſe

auf ihn übergegangen ſei. -
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§. 10.

Die Inhaberaktien gehen mit dem Beſitz der Aktienurkunde

über. Wer im Beſitz einer ſolchen Aktie iſt, und nur wer es

iſt, wird dadurch als Aktionär legitimirt.

Bezüglich der Vindikation von Inhaberaktien gilt der im

§. 255 des bürgerlichen Geſetzbuches ausgeſprochene Grundſatz.

§. 11.

Die Einzahlung der gezeichneten Aktie hat dann erſt zu

erfolgen, wenn das im Aktienplan oder in den Statuten be

ſtimmte Minimum des zu zeichnenden Aktienkapitals erreicht iſt.

§. 12.

Die Aktionäre ſind zu Mehrerem als zur Einbezahlung des

Aktienbetrages nicht verpflichtet. (§. 5.)

§. 13.

Sie ſind in keinem Falle verpflichtet, die in gutem Glauben

empfangenen Dividenden (§. 19) wieder herauszugeben.

§. 14.

Mit jeder Aktie iſt ein Stimmrecht in der Verſammlung

der Aktionäre verbunden.

Aktientheile haben ein ihrer Bruchzahl entſprechendes Stimm

recht.

Durch die Statuten kann eine Beſchränkung des Stimm

rechtes der Aktionäre angeordnet werden.

Kein Aktionär darf hinwieder mehr als den Drittheil ſämmt

licher Stimmrechte auf ſich vereinigen.

§. 15.

Kein Geſchäftsführer der Aktiengeſellſchaften darf in der

Verſammlung der Aktionäre andere Aktienſtimmen vertreten als

diejenigen, welche ihm ſelber zugehören oder deren natürlicher

Vertreter er z. B. als Vormund ſeiner Frau oder Kinder iſt.
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§. 16.

Die Aktiengeſellſchaften werden durch Geſchäftsführer ver

waltet und nach Außen vertreten.

§. 17.

Die Vorſteher ſchließen im Namen der Aktiengeſellſchaft die

Verträge ab. Sie haften den dritten Kontrahenten, inſoweit

ſie innerhalb ihrer Stellung für die Geſellſchaft gehandelt haben,

nicht perſönlich, ſind aber der Aktiengeſellſchaft für gewiſſenhafte

und ordnungsgemäße Geſchäftsbeſorgung verantwortlich.

Vorbehalten bleibt die Beſtimmung des §. 3.

§. 18.

Die Vorſteher haben alljährlich über das Vermögen der

Aktiengeſellſchaft Rechnung abzulegen.

§. 19.

Jede Aktie gewährt einen verhältnißmäßigen Anſpruch auf

die Dividende d. h. den Gewinn, der nach den Statuten und

Geſellſchaftsbeſchlüſſen zur Vertheilung kommt.

§. 20.

Jede Veränderung der Statuten einer Aktiengeſellſchaft unter

liegt, damit ſie Gültigkeit erlange, der Genehmigung der Re

gierung und iſt am Firmaregiſter vorzumerken. (§. 2.)

§. 21.

Keine Aktiengeſellſchaft darf ihren Wohnſitz außer den Kan

ton verlegen, ohne daß durch Auskündung zum Behufe hier

ſeitiger Liquidation oder durch andere vom Regierungsrathe zu

beſtimmende Maßregeln das Intereſſe der Kreditorſchaft zuvor

geſichert werde.

§. 22.

Die Aktiengeſellſchaft wird aufgelöst:
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a. durch Beſchluß der Aktienverſammlung unter Anzeige

an den Regierungsrath und mittels öffentlicher Bekannt

machung (§. 23); - -

b. durch Auflöſung von Seite der Staatsbehörde von

Amtswegen, aus zureichenden, auf der öffentlichen

Wohlfahrt beruhenden Gründen (§. 24);

c. durch Eröffnung des Konkurſes über das Aktienver

mögen.

§. 23.

Löst ſich eine Aktiengeſellſchaft auf ohne Anzeige an die

Regierung oder ohne öffentliche Kundmachung, ſo haben die

zur Zeit der Auflöſung vorhandenen Aktionäre und ihre Erben

gemeinſam und ſolidariſch dafür einzuſtehen, daß die Geſell

ſchaftsgläubiger nach Maßgabe des damals vorhandenen Aktien

vermögens (die Aktienbeiträge inbegriffen) befriedigt werden.

§. 24.

Wenn eine Aktiengeſellſchaft in Widerſpruch geräth mit den

weſentlichen Vorausſetzungen, unter denen ſie allein genehmigt

worden iſt, insbeſondere, wenn ſich aus den bekannt gewor

denen Thatſachen ergibt, daß ihre längere Fortdauer den Kre

dit oder andere öffentliche Intereſſen gefährdet, ſo kann der

Große Rath, nachdem der Geſellſchaft zuvor Gelegenheit zur

Vertheidigung gegeben worden, dieſelbe auflöſen.

Der Regierungsrath iſt ermächtigt, wenn gegründete Be

ſorgniſſe der Gefährdung gedachter Intereſſen obwalten, von

dem Stande der Geſellſchaft Einſicht zu nehmen.

§. 25.

Diejenigen Aktiengeſellſchaften, welche Papiere auf den In

haber ausgeben oder welche den öffentlichen Kredit des Publi

kums in Anſpruch nehmen, wie z. B. Geſellſchaften, welche

Bank- oder Darlehensgeſchäfte oder Verſicherungen betreiben,

und ebenſo diejenigen, denen ſolches bei Ertheilung der Ge
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nehmigung ausdrücklich zur Pflicht gemacht worden iſt, ſind

verpflichtet, ſobald der durch die Aktienbeiträge gebildete Grund

ſtack ihres Vermögens durch Verluſte bis auf die Hälfte auf

gezehrt worden iſt, davon dem Regierungsrathe Anzeige zu

machen, welcher die im allgemeinen Intereſſe nöthig erſcheinen

den Maßregeln, z. B. öffentliche Bekanntmachung, trifft, unter

Umſtänden die Auflöſung bei dem Großen Rathe beantragt.

§. 26. -

Die Aktiengeſellſchaft iſt, wenn ſie ſich auflöst und kein

Aufrechnungsbegehren auf ihr haftet, berechtigt, zur Ausmitt

lung des Vermögensbeſtandes einen öffentlichen Schuldenruf zu

verlangen. * * - -

Die Liquidation der Geſellſchaft beſorgen die Geſchäftsführer.

Die Regierung kann jedoch, wenn es von Kreditoren der

Geſellſchaft verlangt wird oder ſonſt im öffentlichen Intereſſe

zu liegen ſcheint, verfügen, daß dieſelbe Perſonen übertragen

werde, welche bei der Geſellſchaft unbeteiligt ſind.

§. 27.

Das Vermögen der Aktiengeſellſchaft wird nach erfolgter

Auflöſung und Liquidation nach Verhältniß der Aktien unter

die Aktionäre vertheilt.

§. 28.

Im Konkurſe der Aktiengeſellſchaft gehen die Forderungen

der Geſellſchaftsgläubiger den auf die Aktien begründeten For

derungen der Aktionäre vor.

§. 29.

Alle dieſem Geſetze widerſprechenden Geſetzesbeſtimmungen

ſind aufgehoben.

§. 30.

Die Beſtimmungen dieſes Geſetzes finden nicht nur auf

künftig entſtehende, ſondern auch auf die im Kanton Luzern
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bereits gegründeten Aktien- oder anonymen Geſellſchaften An

wendung, ſo zwar, daß auch dieſe die im §. 1 vorgeſchriebene

Konzeſſion der Regierung nachzuſuchen und ſich allen übrigen

im Geſetze enthaltenen Vorſchriften zu unterziehen haben.

§. 31.

Gegenwärtiges Geſetz, welches mit dem 1. Juni 1857 in

Anwendung tritt, ſoll dem Regierungsrathe zur Bekanntmachung

und Vollziehung zugeſtellt und urſchriftlich ins Staatsarchiv

niedergelegt werden. -

So beſchloſſen, Luzern den 3. März 1857.

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer, Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

V. Huber.
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-

Vollziehungsverordnung

-

zum

Geſetze über anonyme oder Aktiengeſellſchaften,

vom 11. Mai 1857.

–->g--

Wir Schultheiß und Megierungsrath

des Kantons Luzern,

In Vollziehung des Geſetzes über anonyme und Aktien

geſellſchaften vom 3. März 1857;

Auf den Vorſchlag des Departements des Innern,

v er ordnen:

§. 1.

Anonyme oder Aktiengeſellſchaften, die der Genehmigung

des Regierungsrathes bedürfen, haben demſelben ſchriftlich ihr

Geſuch einzureichen, welches enthalten ſoll:

a. die Bezeichnung des Unternehmens oder der Geſchäfte

der zu bildenden Aktiengeſellſchaft;

b. den Zeitpunkt ihrer Geſchäftseröffnung, ſowie den Zeit

punkt der Auflöſung, wofern die Geſellſchaft auf be

ſtimmte Zeit eingegangen wurde; -

III. Bd. 27 .
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c. die Angabe der Firma des Geſchäftes (§. 4 des Geſ)

und Benennung des Domizils der künftigen Admini

ſtration;

d. das ſtatutengemäße Minimum des Aktienkapitals (§. 11

des Geſ);

e. die Angabe, aus, wie vielen und wie großen Aktien

dieſes Kapital beſtehe, ſowie in welchem Verhältniſſe

und in welchen Zeiträumen dieſelben einzuzahlen ſeien.

Dem Geſuche iſt zugleich das Original des Geſellſchafts

vertrages (Statuten) mit den Unterſchriften der bereits beige

tretenen Mitglieder oder Aktionäre beizulegen. - ---

§. 2.

Wohlthätige, auf Aktien gegründete Unternehmungen, welche

keinerlei Erwerb für die einzelnen Theilnehmer zulaſſen, wie

z. B. Unterſtützungsvereine c., oder ſolche Aktienvereinigun

gen, welche erſt die Bildung einer feſten (dauernden) Aktien

geſellſchaft bezwecken –, ſogenannte Gründungsgeſellſchaften –,

bedürfen der Genehmigung der Regierung und der vorgeſchrie

benen Ausweiſe nicht. - - - - - - -

- - - - §. 3.

Aktiengeſellſchaften, welche nach Abfluß der ſtatutengemäßen

Zeitdauer ihres Beſtandes der Regierungsgenehmigung bedür

fen, kann dieſelbe ohne neuen förmlichen Ausweis ertheilt

werden. - - - - - -

§. 4.

Die Genehmigungsgeſuche ſind zunächſt dem Departement

des Innern einzuhändigen. Dieſes wird nach allfällig nöthi

ger Vervollſtändigung und nach eingeholtem Gutachten der

Handelskammer die Geſuche vorprüfen und mit ſeinem Vor

ſchlage dem Regierungsrathe zum Entſcheide vorlegen.

- - - - - § 5. -

Bei Prüfung ſolcher Geſuche iſt außer den im s. 1 des

Geſetzes über Aktiengeſellſchaften bezeichneten Hauptrückſichten
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des Kredites und der öffentlichen Wohlfahrt auch darauf zu

ſehen, daß die Geſellſchaftsſtatuten keine den §§ 4, 7, 14,

15 und 18 des benannten Geſetzes widerſprechenden Beſtint

mungen enthalten.

§. 6.

Für die Genehmigung oder Bewilligung haben die Petenten

die üblichen Kanzleigebühren an die Staatskanzlei zu entrichten.

§. 7.

Der Genehmigungsbeſchluß ſoll nebſt denjenigen Grund

beſtimmungen des Geſellſchaftsvertrages, deren Veröffentlichung

die Behörde nöthig findet, jedenfalls die oben im §. 1 unter

litt. a bis e aufgezählten Angaben enthalten.

- §. 8.

Dieſe Schlußnahme ſoll vollſtändig im amtlichen Theile des

Kantonsblattes und nöthigenfalls auch in andern von der Be

hörde bezeichneten Zeitungsblättern auf Koſten der Geſellſchaft

publizirt werden.

- §. 9.

Jede nachherige Abänderung der Statuten, welche für das

geſchäftstreibende Publikum oder allfällige Drittmannsrechte

von erheblicher Bedeutung iſt, ſoll, nach eingeholter Genehmi

gung der Regierung, bekannt gemacht werden; ebenſo die unter

vorheriger Anzeige an die Regierung erfolgte Auflöſung einer

Aktiengeſellſchaft.

Die Bekanntmachung erfolgt im amtlichen Theile des Kan

tonsblattes auf Koſten der Geſellſchaft.

§. 10.

Die Nichtbeachtung der Vorſchriften des Geſetzes und der

Vollziehungsverordnung über Aktiengeſellſchaften kann – neben

den geſetzlich angedrohten Nachtheilen – die Ueberweiſung an

den Strafrichter zu polizeilicher Ahndung (§. 28 des Polizei

ſtrafgeſetzes) zur Folge haben.
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§. 11.

Gegenwärtige Vollziehungsverordnung tritt zugleich mit dem

Geſetze über Aktiengeſellſchaften in Kraft. - - -

§. 12.

Dieſe Verordnung iſt nebſt dem Geſetze über Aktiengeſell

ſchaften der Geſetzesſammlung beizurücken und ins Staatsarchiv

niederzulegen. -

So verordnet, Luzern, den 11. Mai 1857.

Der Schultheiß:

N. Dula.

Namens des Regierungsrathes;

Der Staatsſchreiber:

Zingg.
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Geſetz

über

das Jagdweſen.

In Kraft getreten den 16. Auguſt 1857.

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

In Reviſion des Geſetzes über das Jagdweſen vom 4.

Herbſtmonat 1831;

Auf den Bericht und Antrag des Regierungsrathes und

das Gutachten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

beſchließen:

§. 1.

Die Ausübung der Jagd iſt nur gegen Löſung

von Jagdpatenten und unter den durch gegenwärti

ges Geſetz aufgeſtellten Beſchränkungen geſtattet.

Jedem Landbeſitzer iſt aber erlaubt, im Umfange ſeines

Landes Raubthiere und eindringendes Gewild zu erlegen. Dieſes

Recht des Grundbeſitzers erſtreckt ſich jedoch nicht auf einzelne

vom Hauptgute getrennte Waldungen.

§. 2.

Das Verfolgen reißender Thiere iſt, unter Beobachtung

der hiefür jedesmal zu ertheilenden Polizeivorſchriften, frei

gegeben. - -

Bei Wahrnehmung ſolcher Thiere iſt nebenbei die Anzeige da

von ſogleich dem Gemeindeammann der Gegend, in welcher ſie ſich

III. Bd. 28
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zeigten, zu machen, der dann die patentirten Jäger ſeiner Ge

meinde oder der Umgegend davon in Kenntniß zu ſetzen und

aus denſelben einen Anführer zu wählen hat, unter deſſen Lei

tung die Verfolgung eines ſolchen Thieres mit Hülfe eines

allfällig noch nöthigen Aufgebotes bewerkſtelligt wird. -

Dem Erleger des Thieres wird der Regierungsrath ein

Schußgeld bis auf 80 Fr. verabfolgen.

§. 3.

Das Schießen der Sing- und anderer nützlicher Vögel,

das Ausnehmen ihrer Eier und Bruten, das Aufheben und

Fangen junger Haſen, das Ausnehmen und Verderben der

Eier und Bruten aller Art von Wildgeflügel, ſowie das Legen

von Fallen, Schlingen oder ähnlicher Vorrichtungen iſt ver

boten und nach §. 13 als Jagdfrevel zu beſtrafen.

§. 4.

Die erlaubte Jagdzeit beginnt alljährlich mit dem 15.

Herbſtmonat und endet mit dem 31. Chriſtmonat.

Während der übrigen Zeit, ſowie an Sonn- und Feier

tagen iſt das Jagen für Jedermann des Gänzlichen verboten.

§. 5.

Jagdpatente dürfen nur an Kantonsangehörige und im

Kanton förmlich Niedergelaſſene ausgeſtellt werden.

§. 6.

Von dem Bezuge von Jagdpatenten ſind überdies ausge

ſchloſſen:

a. die zu einer Kriminalſtrafe Verurtheilten;

b. die im Aktivbürgerrecht Eingeſtellten bis zu ihrer Re

habilitation; -

c. die Falliten oder ſolche, die zum Nachtheile ihrer Gläu

biger akkordirt haben, bis zum Beweiſe der Befriedigung

derſelben;

d. die wegen Verſchwendung oder Geiſtesſchwäche unter

Vormundſchaft Stehenden;
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e. diejenigen, welche für ſich oder ihre Familien öffentliche

Unterſtützung beziehen, oder ſeit dem 16. Altersjahre

von den Armenämtern Unterſtützungen genoſſen und

ſelbe noch nicht reſtituirt haben;

f, alle diejenigen, die noch nicht das 16. Altersjahr er

reicht haben.

§. 7.

Die Jagdfähigkeitszeugniſſe werden von dem betref

fenden Gemeinderathe gegen den Bezug von 50 Rp. auf Stem

pelpapier ausgeſtellt und von demſelben unterzeichnet.

Dieſe Zeugniſſe ſollen enthalten:

a. Vor- und Geſchlechtsname, Beruf und Wohnort des

ſich Anmeldenden;

b. die Erklärung, daß der vorangehende §. 6 ihn nicht

beſchlage; -

c. die Angabe, ob er ein Patent mit oder ohne die Be

fugniß, Hunde auf die Jagd zu nehmen, und in er

ſterm Falle, für wie viele Hunde er ein ſolches verlange.

Sollte ein Gemeinderath Jemanden ein Jagdfähigkeitszeug

niß ertheilen, der ſich laut §. 6 in der Ausnahme befindet, ſo

ſoll ein auf ſolches Zeugniß hin ausgeſtelltes Patent zurückge

zogen und zernichtet und der betreffende Gemeinderath zu einer

Strafe von 10–30 Fr. verfällt werden.

§. 8.

Die Jagdpatente werden nach einem eigenen Formulare

von dem betreffenden Amtsſtatthalter auf die vorerwähnten Zeug

niſſe der Gemeinderäthe ausgefertigt, wofür zu Handen des

Staates folgende Taren als Lurusabgaben bezogen werden:

a. für ein einfaches Patent zum Jagen ohne Hund zehn

Franken;

b. für jeden mitzuführenden Hund weitere ſechs Franken.

Für die Ausfertigung der Jagdpatente ſoll nichts bezahlt

werden.
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§. 9.

Dieſe Patente ſind nur für die durch gegenwärtiges Geſetz

beſtimmte Jagddauer (§. 4) und nur für diejenigen Perſonen,

auf welche ſie namentlich ausgeſtellt ſind, gültig.

§. 10.

Die Jäger ſind verpflichtet, das Jagdrecht ohne Beläſtigung

und ohne Schädigung der Grundeigenthümer auszuüben und

ſind dieſen für den erweislichen Schaden verantwortlich, wel

chen ſie bei Ausübung der Jagd veranlaſſen.

Kein Eigenthümer eines Hundes darf denſelben zu geſchloſ

ſener Jagdzeit der Jagd nachgehen laſſen.

Bei ſich ergebenden Umſtänden muthwilliger und vorſätzli

cher Beſchädigungen wird der Fall polizeirichterlicher Unter

ſuchung überwieſen.

§. 11.

Derjenige patentirte Jäger, welcher erweislich ein herren

loſes. Thier aufjagt und verfolgt, ſelbſt treibt oder treiben läßt,

iſt der erſte Anſprecher des Thieres, und es gebührt dieſem das

Anſpruchsrecht ſo lange, als er das Thier verfolgt oder ver

folgen läßt, ſo daß weder ein anderer Jäger noch Grundeigen

thümer berechtigt ſein ſoll, ein ſolches aufgejagtes Thier, wäh

rend es von einem andern verfolgt wird, zu erlegen oder an

ſich zu bringen.

Gleiche Rechte und Pflichten haben auch die Grundeigen

thümer, jedoch mit dem Unterſchiede, daß dieſe nur die auf

ihrem Grund und Boden (§ 1 Abſatz 2) aufgetriebenen herren

loſen Thiere, die ſonſt von keinem patentirten Jäger verfolgt

werden, und auch nur auf ihrem Grund und Boden (§. 1)

zu erlegen das Recht haben.

- §. 12.

Jede auf der Jagd befindliche Perſon hat auf den erſten

Zuruf eines Gemeindeammanns, Bannwarts oder Polizeibe

dienſteten durch Vorweiſung des Patentes ihre Befugniß zur Jagd

darzuthun. . . .
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-

Nichtachtung und Ausweichung der Anrufenden iſt als

Jagdfrevel nach §. 13 litt. e dieſes Geſetzes zu beſtrafen.

Widerſtand, Drohungen und Gewaltthätigkeiten gegen den

ſeine Pflicht erfüllenden Polizeibeamten werden überdies nach

Anleitung des Polizei- oder Kriminalgeſetzbuches beſtraft.

§. 13.

Uebertreter dieſes Geſetzes ſind mit folgenden Bußen zu be

legen:

a. wer bei eröffneter Jagdzeit jagt, ohne ein Patent ge

löst zu haben, mit 20–30 Fr.;

b. wer bei geſchloſſener Jagdzeit oder an Sonn- und Feier

tagen auf die Jagd geht, mit 30–50 Fr.;

c. wer ſich gegen die Beſtimmungen des § 3 dieſes Ge

ſetzes verfehlt, mit 10–50 Fr.;

d. wer in geſchloſſener Jagdzeit Jagdhunde der Jagd nach

gehen läßt, mit 5–20 Fr.;

e. wer eine der übrigen Vorſchriften dieſes Geſetzes verletzt,

mit 5–20 Fr.

In Wiederholungsfällen und bei vorhandener Unzahlbarkeit

des Frevlers ſoll das Polizeiſtrafgeſetz ſeine Anwendung finden.

§. 14.

Die von Jagdvergehen herrührenden Geldſtrafen fallen nach

Abzug des dem Leider gehörenden Viertheils dem Staate zu.

§. 15.

Zum rechtlichen Beweis einer Uebertretung dieſes Geſetzes

iſt erforderlich, daß die Anzeige durch den Gemeindeammann,

durch einen beeidigten Bannwarten oder Landjäger nach Vor

ſchrift des §. 98 des Strafrechtsverfahrens erfolge oder die

Uebertretung auf geſetzliche Weiſe ſonſt erwieſen werde.

§. 16.

Die Unterſuchung und Beſtrafung bei Uebertretungen dieſes

Geſetzes erfolgt nach dem Beſtimmungen des Geſetzes über Ab

wandlung von geringern Polizeivergehen.
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§. 17.

Durch gegenwärtiges Geſetz, welches ſofort in Kraft tritt,

wird das Geſetz über das Jagdweſen vom 4. Herbſtmonat 1831,

das Dekret über Erläuterung des § 1 fraglichen Geſetzes vom

20. Oktober 1831 und die Verordnung vom 24. Jänner 1804,

betreffend die Beſtimmung des Schußgeldes für reißende Thiere,

aufgehoben.

§. 18.

Gegenwärtiges Geſetz iſt dem Regierungsrathe zur Bekannt

machung und Vollziehung mitzutheilen und urſchriftlich ins

Staatsarchiv niederzulegen.

Alſo beſchloſſen, Luzern, den 2. Juni 1857.

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer, Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

V. Huber,

-
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D e r et

über

Inkompatibilität und Ausſtand bei anonymen

oder Aktiengeſellſchaften.

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

Nach vernommenem Bericht des Regierungsrathes über

den von einem Rathsgliede geſtellten Antrag, die Unverein

barkeit verſchiedener Beamtungen mit der Stelle eines Mit

gliedes der Verwaltung oder Direktion von Eiſenbahngeſell

ſchaften, ſowie den Ausſtand bei Berathung von Eiſenbahn

angelegenheiten betreffend; - s

Auf den Bericht und Antrag einer von uns niedergeſetzten

Kommiſſion;

beſchließen:

I. Die Stelle eines Mitgliedes des Regierungsrathes iſt

unvereinbar mit derjenigen eines Mitgliedes der Direktion oder

des Verwaltungsrathes einer Eiſenbahngeſellſchaft oder einer

andern konſtituirten oder erſt zu konſtituirenden anonymen

Geſellſchaft, über welche dem Staate die Aufſicht und Kon

trolle zuſteht. -

II. Bei Behandlung aller eine anonyme Aktiengeſellſchaft

beſchlagenden Fragen befinden ſich ſowohl im Großen Rathe

als in allen Adminiſtrativbehörden alle diejenigen im Aus

ſtande, welche ſelbſt perſönlich oder deren Kommittenten einen

Vor- oder Nachtheil von dem Ergebniß der Verhandlung zu

III. Bd. - 29
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gewärtigen haben. Als ſolche ſind anzuſehen alle, welche von

der anonymen Geſellſchaft fire Bezahlung, Taggelder, Grati

fikationen, Gebühren, Entſchädigung für Vakationen und über

haupt perſönliche Vortheile erhalten.

III. Wo ſich die Intereſſen von zwei anonymen Geſell

ſchaften entgegenſtehen, haben auch bei Behandlung der Fra

gen die nach obiger Feſtſtellung Betheiligten der einten und

andern Geſellſchaft ſich in Ausſtand zu begeben.

IV. Gegenwärtiges Dekret iſt dem Regierungsrathe, in

ſoweit es ihn betrifft, zur Nachachtung und allfälligen nöthi

gen Mittheilung an untere Behörden zuzuſtellen und urſchrift

lich ins Staatsarchiv niederzulegen.

So beſchloſſen Luzern, den 10. Herbſtmonat 1857.

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer, Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

V. Huber.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern,

beſchließen:

Vorſtehendes Dekret über die Inkompatibilitäten und den

Ausſtand bei anonymen Geſellſchaften ſoll der Geſetzesſamm

lung beigerückt und dadurch öffentlich bekannt gemacht werden.

Luzern, den 11. Herbſtmonat 1857.

Der Schultheiß:

M. Du la.

Namens des Regierungsrathes;

Der Staatsſchreiber:

Zingg.
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Konzeſſionsakt

des

Standes Luzern über den Bau einer Eiſenbahn

von der Bernergrenze durch das Entlebuch

nach Luzern.

V

->-----G

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern

Nach Kenntnißnahme von dem vom Regierungsrathe unter

Ratifikationsvorbehalt mit den Herren Frid. Schmid in Bern,

Dr. B. Hildebrand, G. Wildbolz, Notar, ebenfalls in

Bern, Arzt Anton Brun in Entlebuch, Großrath Frid.

Aregger in Schüpfheim und Großrath Joſef Banz in Ent

lebuch unter'm 29. Mai abhin abgeſchloſſenen Konzeſſions

vertrage für den Bau und Betrieb einer Eiſenbahn von der

Bernergrenze bei Kröſchenbrunnen durch das Entlebuch bis

Luzern, als Beſtandtheil einer zu erſtellenden Oſt-Weſt-Bahn;

Nach vernommenem Bericht unſerer in Sachen aufgeſtell

ten Kommiſſion;

beſchließen:

Den obgenannten Herren ſei zu Handen einer zu bildenden

Geſellſchaft die nachgeſuchte Konzeſſion unter folgenden Be

dingungen ertheilt:

Art. 1.

Die Geſellſchaft verpflichtet ſich, eine Eiſenbahn von der

Bernergrenze bei Kröſchenbrunnen durch's Entlebuch bis Luzern
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ZU erſtellen. Wenn die Tracé Emmenbrücke-Krummenfluh

Luzern eingeſchlagen werden will, ſo hat ſich die Direktion der

Geſellſchaft mit derjenigen der Zentralbahn zu verſtändigen.

- - Art. 2.

Die Geſellſchaft verpflichtet ſich, die vorbeſchriebene Bahn

nach den beſten Regeln der Kunſt anzulegen; ſie wird dieſelbe

ſofort nach vollendetem Bau in Betrieb ſetzen und während

der ganzen Konzeſſionsdauer in regelmäßigem, wohl organi

ſirtem und ununterbrochenem Betriebe erhalten. -

Zu dieſem Zwecke wird ſie ſich ſtets angelegen ſein laſſen,

die Verbeſſerungen, die namentlich in Bezug auf Sicherheit

und Schnelligkeit des Dienſtes auf andern wohl eingerichteten

Bahnen des In- und Auslandes eingeführt werden, auch auf

der ſchweizeriſchen Oſt-Weſt-Bahn eintreten zu laſſen.

Art. 3.

Die Geſellſchaft als ſolche hat ihr Domizil in Bern,

Für ihre Rechtsverhältniſſe im Kanton Luzern nimmt ſie Do

mizil in der Stadt Luzern, in deren letztern Gerichtsſprengel

ſie für perſönliche Klagen belangbar iſt. Für dingliche Klagen

gilt das Forum der belegenen Sache.

Ueberdieß beſtellt die Geſellſchaft im Kanton Luzern einen

Bevollmächtigten, der ſie in rechtlichen Angelegenheiten vertritt.

Art. 4.

Die Dauer der Konzeſſion für den Betrieb der Bahn in

Nutzen und Schaden der Geſellſchaft iſt auf neunundneunzig

auf einander folgende Jahre feſtgeſetzt, vom Tage an der Er

öffnung und des wirklichen Betriebs der ganzen Bahn bis zu

ihren in Art. 1 bezeichneten Endpunkten, längſtens jedoch vom

1. Mai 1858 an.

Nach Ablauf jener Zeitdauer ſoll die Konzeſſion nach dann

zumaliger Uebereinkunft erneuert werden, ſofern nicht vorher
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von dem im Art. 36 oder 38 vorgeſehenen Rückkaufsrechte

Gebrauch gemacht worden iſt. 1.

Art. 5.

Das Bundesgeſetz vom 1. Mai 1850 über die Verbind

lichkeit zur Abtretung von Privatrechten findet ſeine Anwendung

auf die Erbauung ſowie auf die nachherige Inſtandhaltung

dieſer Bahn.

Die Befugniß für die Geſellſchaft, die Abtretung von Grund

und Boden zu beanſprucheu, erſtreckt ſich:

a. auf den erforderlichen Boden für die Erbauung und den

Unterhalt der Bahn mit zweiſpurigem Unterbau nebſt

Seitengräben, ſowie für die erforderlichen Abweichun

gen und Bahnkreuzungen;

b. auf den Raum zur Gewinnung und Ablagerung von

Erde, Sand, Kies, Steinen und aller erforderlichen

Materialien für die Bahn, ſowie für die herzuſtellen

den Kommunikationen zwiſchen derſelben und den Bau

plätzen; - -

c. auf Grund und Boden für die der Bahn zugehörigen

Anlagen, als Zu- und Abfahrten, Waſſerleitungen,

Bahnhöfe und Stationsgebäude, Aufſichts- und Bahn

wärterhäuſer, Waſſer- und Vorrathsſtationen u. ſ. w.;

d. auf Anlegung und Veränderung der Straßen, Wege,

Waſſerleitungen, wozu in Folge des Bahnbaues und

gegenwärtigen Konzeſſſonsaktes die Geſellſchaft gehalten

werden mag. -

- Art. 6.

Die Geſellſchaft iſt verpflichtet, ſpäteſtens zwölf Monate

nach der von der Bundesbehörde erfolgten Genehmigung dieſer

Konzeſſion die Erdarbeiten der Bahn auf dem hieſigen Terri

torium zu beginnen, widrigenfalls dieſe Konzeſſion mit Ablauf

jener Friſt erloſchen ſein ſoll. -

Die Genehmigung der Bundesbehörde iſt bei der nächſten

ordentlichen Bundesverſammlung einzuholen. -
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Art. 7.

Die Eiſenbahn von Kröſchenbrunnen bis nach Luzern ſoll

binnen vier Jahren, vom Datum der Bundesgenehmigung ge

genwärtiger Konzeſſion an gerechnet, vollendet und der regel

mäßige Betrieb derſelben eröffnet ſein.

Art. 8.

Bevor die Bauarbeiten begonnen werden können, ſoll die

Geſellſchaft der Regierung die Pläne über den Bau auf dies

ſeitigem Territorium zur Genehmigung vorlegen. Nachherige

Abweichungen von dieſen Plänen ſind nur nach neuerdings

eingeholter Genehmigung der Regierung geſtattet.

Ueber die Anlage der Bahnhöfe und die Verbindungsſtraßen

derſelben hat außerdem eine Verſtändigung mit der Regierung

ſtattzufinden. Im Falle nicht erfolgten Einverſtändniſſes ſteht

dem Großen Rathe das Entſcheidungsrecht zu.

Zur Verwendung bei den Bau- und ſonſtigen Arbeiten der

Bahn ſollen die kantonsangehörigen Arbeiter vorzugsweiſe Be

rückſichtigung finden.

Art. 9.

Da wo in Folge des Baues der Bahn Uebergänge,

Durchgänge und Waſſerdurchläſſe gebaut, überhaupt Verände

rungen an Straßen, Wegen, Brücken, Stegen, Flüſſen, Ka

nälen oder Bächen, Abzugsgräben, Waſſer-, Brunnen- oder

Gasleitungen erforderlich werden, ſollen alle Unkoſten der Ge

ſellſchaft zufallen, ſo daß den Eigenthümern oder ſonſtigen mit

dem Unterhalte belaſteten Perſonen oder Gemeinheiten weder

ein Schaden noch eine größere Laſt als die bisher getragene

aus jenen Veränderungen erwachſen können.

Ueber die Nothwendigkeit und Ausdehnung ſolcher Bauten

entſcheidet im Fall des Widerſpruchs der Regierungsrath ohne

Weitersziehung.



durch das Entlebuch nach Luzern, vom 7. Juli 1857. 153

Art. 10.

Sollten nach Erbauung der Bahn öffentliche Straßen,

Wege oder Brunnenleitungen von Staats- oder Gemeindewegen

angelegt werden, welche die Bahn durchkreuzen müſſen, ſo hat

die Geſellſchaft keine Entſchädigung zu fordern für die Ueber

ſchreitung ihres Eigenthums; auch fallen derſelben alle die

jenigen Koſten allein zur Laſt, welche aus der hiedurch noth

wendig gewordenen Errichtung von neuen Bahnwärterhäuſern

und Anſtellung von Bahnwärtern erwachſen ſollten.

Wenn Straßen, Wege, Wäſſerungsanlagen, Brunnenlei

tungen u. ſ. w., welche die Bahn kreuzen, reparirt werden

müſſen, ſo hat die Geſellſchaft für daraus entſtehende Unter

brechungen im Bahndienſte den Eigenthümern jener Objekte

gegenüber kein Recht auf Entſchädigungsforderung.

Wenn ſolche Reparaturen als nothwendig ſich erweiſen, ſo

können dieſelben, ſoweit ſie die Bahn berühren, nur unter

Leitung der Bahningenieurs vorgenommen werden. Diesfalls

geſtellten Anſuchen hat die Bahnverwaltung mit Beförderung

zu entſprechen.

Art. 11.

Während des Baues ſind von der Geſellſchaft alle diejeni

gen Vorkehrungen zu treffen, daß der Verkehr auf den beſte

henden Straßen und Verbindungsmitteln überhaupt nicht un

terbrochen, noch an Grundſtücken und Gebäulichkeiten Schaden

zugefügt werde. Für nicht abzuwendende Beſchädigungen hat

die Geſellſchaft Erſatz zu leiſten.

Die Geſellſchaft wird die Bahn, wo es die öffentliche Si

cherheit erheiſcht, in ihren Koſten auf eine hinlängliche Sicher

heit gewährende Weiſe einfrieden und die Einfriedung ſtets in

gutem Stande erhalten. Ueberhaupt hat ſie alle diejenigen

Vorkehrungen auf ihre Koſten zu treffen, welche in Hinſicht

auf Bahnwärterpoſten oder ſonſt jetzt oder in Zukunft von der

Regierung zur öffentlichen Sicherheit nöthig befunden werden.
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Gegenſtände von naturhiſtoriſchem, antiquariſchem, plaſti

ſchem, überhaupt wiſſenſchaftlichem Werthe, als z. B. Foſſilien,

Petrefakten, Mineralien, Münzen u. ſ. w., welche beim Baue

der Bahn gefunden werden dürften, ſind und bleiben Eigen

thum des Staates.

Art. 12.

Die Bahn wird vorläufig einſpurig gebaut, jedoch kann die

Bodenerpropriation bereits für die Anlage einer zweiſpurigen

Bahn durchgeführt werden.

Der Regierung ſteht das Recht zu, ſobald die geſteigerte

Frequenz oder die Sicherheit des Betriebes es erfordern, die

durchgehende Herſtellung der zweiſpurigen Bahn zu verfügen.

Ueber eine dießfällige Verfügung iſt jedoch die Geſellſchaft

vorher zu vernehmen. Erkennt die Geſellſchaft die Nothwen

digkeit der Herſtellung einer zweiſpurigen Bahn nicht an, ſo

entſcheidet darüber ein Schiedsgericht nach Art. 36.

Art. 13.

Die Geſellſchaft hat allen denjenigen Beſtimmungen ſich zu

unterziehen, welche die Bundesbehörde erlaſſen wird, um in

techniſcher Beziehung die Einheit im ſchweizeriſchen Eiſenbahn

weſen zu ſichern. (Bundesgeſ vom 28. Juli 1852, Art 12.)

Art. 14.

Bevor die Bahn dem Verkehre übergeben werden darf, ſoll

dieſelbe durch Delegirte der Regierung in allen Theilen unter

ſucht und, wo paſſend, erprobt werden. Die Eröffnung des

Betriebes kann erſt dann vor ſich gehen, wenn auf den Be

richt dieſer Delegirten die Regierung ihre förmliche Bewilligung

ertheilt haben wird. -

Dieſe nämliche Beſtimmung gilt hinſichtlich der in Art. 11

erwähnten Vorkehrungen, inſofern ſolche auf den Bau provi

ſoriſcher Wege oder Brücken u. ſ. w. ſich erſtrecken ſollten.

- Art. 15.

Nach Vollendung der Bahn wird die Geſellſchaft auf ihre

Koſten einen vollſtändigen Grenz- und Kadaſtralplan derſelben
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mit kontradiktoriſcher Beiziehung der betreffenden Gemeindsbehör

den aufnehmen, und zugleich mit ebenfalls kontradiktoriſcher

Beiziehung von Delegirten der Bundes- und Kantonalbehörden

eine Beſchreibung der hergeſtellten Brücken, Uebergänge und

andern Kunſtbauten, ſowie ein Inventar des ſämmtlichen Be

triebsmaterials ausfertigen laſſen.

Authentiſche Ausfertigungen dieſer Dokumente, denen eine

genaue und vollſtändig abgeſchloſſene Rechnung über die Koſten

der Anlage der Bahn und ihrer Betriebseinrichtung beizulegen

iſt, ſollen in das Archiv des Bundesrathes und in dasjenige

des Kantons niedergelegt werden.

Später ausgeführte Ergänzungen oder Veränderungen am

Bau der Bahn ſollen in den gedachten Dokumenten nachge

tragen werden.

Art. 16.

Die Geſellſchaft wird ihre Statuten ins hierſeitige Staats

archiv niederlegen, und die Perſonen der Regierung anzeigen,

welchen ſie jeweilen die Verwaltung, Beaufſichtigung und Lei

tung des Unternehmens übertragen wird.

Zur Beſetzung von einer Stelle im Verwaltungsrath wäh

rend des Baues und der zwei zunächſt darauf folgenden Jahre

ſteht der Regierung ein zweifaches für die Geſellſchaft verbind

liches Vorſchlagsrecht zu.

Die Geſellſchaft iſt gehalten, alljährlich einen Auszug aus

den Rechnungen und Verhandlungen der Generalverſammlung,

ſowie den Jahresbericht ihrer Direktion der Kantonsregierung

einzuſenden.

Art. 17.

Die Bahn ſammt beweglicher und unbeweglicher Zubehörde

ſoll ſtets in gutem, ſicherm Zuſtande erhalten werden.

Dieſer Zuſtand, ſowie ſämmtliche Einrichtungen der Bahn

können jedert durch Delegirte der Regierung unterſucht werden.

Sollte die Geſellſchaft allfällig entdeckten und ihr bezeich

neten Mangelhaftigkeiten oder Vernachläßigungen nicht ſogleich

III. Bd. 30
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abhelfen, ſo iſt die Regierung befugt, von ſich aus auf Un

koſten der Geſellſchaft das Nöthige vorzukehren.

Art. 18.

Die Lokomotiven ſollen nach den beſten Modellen konſtruirt

ſein und allen Vorſchriften der Sicherheit für ſolche Maſchinen

entſprechen.

Das Nämliche gilt für die Konſtruktion der Wagen für

die Reiſenden, wovon drei Klaſſen herzuſtellen ſind:

Erſte Klaſſe: gedeckt, garnirt, Rücken und Sitze gepolſtert

und mit Glacen geſchloſſen.

Zweite Klaſſe: gedeckt, mit gepolſterten Sitzen und mit

Glagen geſchloſſen. 2.

Dritte Klaſſe: gedeckt, mit ungepolſterten Sitzen und mit

Fenſterſcheiben geſchloſſen.

Sollte die Einführung einer vierten Wagenklaſſe als ein

Bedürfniß ſich erweiſen, ſo kann dieſelbe jeweilen durch die

Regierung geſtattet werden.

Die Wagen für Vieh und Waaren ſollen ebenfalls von

guter und ſicherer Konſtruktion ſein. -

- - Art. 19. --

Die Geſellſchaft iſt verpflichtet, eine wenigſtens zweimal

tägliche Kommunikation für Reiſende und Waaren zwiſchen

ſämmtlichen Endpunkten der Bahn zu unterhalten. Jeder Per

ſonenzug ſoll eine hinlängliche Anzahl Wagen aller Klaſſen

zur Beförderung aller ſich meldenden Perſonen enthalten.

Art. 20. . *

Folgende Taren ſind der Geſellſchaft als Marimum für

den Transport geſtattet: - -

Tarif. -

Perſonen. per Stunde.

Wagen erſter Klaſſe. . . . . Fr. 0,50

„ zweiter „ . . . . . „ 0,35

„ dritter „ . . . . . „ 0,25 *
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Kinder unter zehn Jahren zahlen auf allen Plätzen die

Hälfte. Die Geſellſchaft verpflichtet ſich, für Billets auf Hin

und Rückfahrt am gleichen Tage gültig, eine Ermäßigung von

20 Prozent auf obiger Tare eintreten zu laſſen. Für Abonne

mentsbillets zu einer wenigſtens 12maligen Benutzung der glei

chen Bahnſtrecke während drei Monaten wird ſie einen weitern

Rabatt bewilligen.

Vieh. per Stunde.

Pferde und Maulthiere, vom Stück .. Fr, 0,80

Ochſen, Kühe und Stiere, . „ 0,40

Kälber, Schweine und Hunde, „ . „ 0,15

Schafe und Ziegen, tº . „ 0,10

Für die Ladung ganzer Transportwagen ſoll eine ange

meſſene Ermäßigung der obigen Taren ſtattfinden.

Wa a re n.

Für Waaren ſind vier Klaſſen aufzuſtellen, wovon die

höchſte nicht über 4 Cent, die niedrigſte nicht über 2/2 Cent.

per Stunde und per Zentner bezahlen ſoll.

Die Waarentarife ſind der Regierung zur Einſicht vorzulegen.

Art. 21.

Waaren jeder Art, die mit der Schnelligkeit der Perſonen

züge transportirt werden ſollen, bezahlen eine Tare von 8 Cent.

per Zentner und- per Stunde; das Gepäck der Reiſenden, mit

Ausnahme des kleinen Handgepäcks, 12 Cent. per Zentner und

per Stunde. -

Vieh und Wagen bezahlen, mit der Schnelligkeit der Per

ſonenzüge transportirt, eine um 40% erhöhte Tare über die

gewöhnliche. (Art. 20.)

Geld bezahlt die Tare nach dem Werthe von 4 Cent. per

Fr. 1000 per Stunde.

Als Minimum des Gewichtes, reſp. des Werthes, werden

berechnet: 1/2 Zentner reſp. 500 Franken; als Minimum der

Diſtanz:/2 Stunde. Eine angetretene halbe Stunde zahlt

ihre volle Tare. - - ,
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Das Minimum der Transporttare eines Gegenſtandes darf

nicht unter 40 Cent. betragen.

Sendungen bis zu 50 Pfund ſind ſtets als Eilgüter zu

behandeln.

Traglaſten mit ländlichen Erzeugniſſen bis auf 50 Pfund,

mit den Perſonenzügen transportirt, in Begleitung der Träger

ſind frachtfrei; was in dieſem Falle über 50 Pfund iſt, be

zahlt die gewöhnliche Güterfracht.

Art. 22.

Wenn der Reinertrag der Eiſenbahn 10% überſteigt, ſo

ſollen die vorſtehenden Taren einer Reviſion und verhältniß

mäßigen Herabſetzung unterworfen werden.

Wenn der Reinertrag des Unternehmens hingegen 5%

nicht erreicht, ſo iſt es der Geſellſchaft vorbehalten, im Ein

verſtändniſſe mit der Regierung den obigen Tarif zu erhöhen.

Art. 23.

Die durchſchnittliche Schnelligkeit des Transportes der Rei

ſenden ſoll mindeſtens das Maß von fünf Wegſtunden in einer

Zeitſtunde betragen. Waarentransporte zur niedrigen Tare

ſollen innert den nächſten zwei Tagen nach ihrer Ablieferung

auf der Bahnſtation ſpedirt werden; wenn der Verſender aber

einen längern Termin geſtattet, ſo kann ihm ein verhältniß

mäßiger Rabatt bewilligt werden. -

Für Waarentransporte mit Perſonenſchnelligkeit ſoll die

Verſendung durch den erſten Perſonenzug geſchehen, inſofern

die Abgabe eine Stunde vor deſſen Abgang ſtattgefunden hat.

Die Geſellſchaft behält ſich vor, für die Einzelheiten des

Transportdienſtes beſondere Reglemente mit Genehmigung der

Regierung aufzuſtellen.

Art. 24.

Die Waaren, welche der Eiſenbahn zum Transporte über

geben werden, ſind in den betreffenden Stationsladplätzen ab

zuliefern.
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Die im Tarif feſtgeſetzten Taren begreifen nur den Trans

port von Station zu Station.

Für die Ablieferung im Domizil der Adreſſaten, ſowie für

den Transport der Perſonen und des Gepäcks der Reiſenden

von und nach den Bahnhöfen wird die Verwaltung auf den

Hauptſtationen die gehörigen Einrichtungen treffen und über

die dießfalls zu erhebenden Taren einen Tarif aufſtellen, der

der Genehmigung der Regierung zu unterlegen iſt.

Art. 25.

Die Taren ſollen überall und für Jedermann gleichmäßig

berechnet werden.

Die Eiſenbahnverwaltung darf Niemanden einen Vorzug

einräumen, den ſie nicht unter gleichen Umſtänden allen Andern

geſtattet.

Art. 26.

Jede Aenderung am Tarife oder an den Transportregle

menten ſoll gehörige Veröffentlichung bekommen, erſtere min

deſtens vierzehn Tage vor ihrem Inkrafttreten.

Wenn die Geſellſchaft es für angemeſſen erachtet, ihre Ta

rife herabzuſetzen, ſo ſoll dieſe Herabſetzung in Kraft bleiben

mindeſtens drei Monate für die Perſonen und ein Jahr für

die Waaren. -

Dieſe Beſtimmung findet indeß keine Anwendung mit Hin

ſicht auf ſogenannte Vergnügungszüge oder ausnahmsweiſe

Vergünſtigungen bei beſondern Anläſſen.

Art. 27.

Die Geſellſchaft iſt dem Bunde gegenüber zur unentgeld

lichen Beförderung der Gegenſtände der Brief- und Fahrpoſt,

inſoweit der Transport derſelben durch das Bundesgeſetz über

das Poſtregal vom 2. Juni 1849 (Art. 2) ausſchließlich der

Poſt vorbehalten iſt, verpflichtet. Ebenſo iſt mit jedem Poſt

transporte der dazu gehörige Kondukteur unentgeldlich zu be

fördern.
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Wenn die Errichtung von fahrenden Poſtbüreaur beſchloſſen

wird, ſo fallen die Herſtellungs- und Unterhaltungskoſten der

eidgenöſſiſchen Poſtverwaltung zur Laſt. Die Eiſenbahnver

waltung hat aber den Transport derſelben, ſowie die Beför

derung der dazu gehörenden Poſtangeſtellten unentgeldlich zu

übernehmen. (Bundesgeſetz vom 28. Juli 1852, Art. 3.)

Die Verwaltung kann nicht gehalten werden, Poſttrans

porte durch andere als ihre gewöhnlichen Züge zu befördern,

Der Geſellſchaft iſt, ohne Ausſchluß der Privatkonkurrenz,

geſtattet, wo ſie es für zweckmäßig erachtet, vermittelſt Omnibus

dienſten die Verbindung zwiſchen den Eiſenbahnſtationen und

den abſeits gelegenen Ortſchaften zu ſichern, mit Berückſichti

gung der jeweilen beſtehenden bundesgeſetzlichen Vorſchriften.

Art. 28.

Die Geſellſchaft iſt verpflichtet, Militär, welches im eidge

nöſſiſchen oder kantonalen Dienſte ſteht, ſowie eidgenöſſiſches

oder kantonales Kriegsmaterial auf Anordnung der zuſtändi

gen Militärſtelle um die Hälfte der niedrigſten beſtehenden Taren

durch die ordentlichen Bahnzüge zu befördern. -

Größere Truppenkorps im eidgenöſſiſchen Militärdienſte,

ſowie das Materielle derſelben ſind unter den gleichen Bedin

gungen nöthigenfalls durch außerordentliche Bahnzüge zu b

fördern. -

Jedoch haben die Eidgenoſſenſchaft oder der Kanton die Ko

ſten, welche durch außerordentliche Sicherheitsmaßregeln für den

Transport von Pulver und Kriegsfeuerwerk veranlaßt werden,

zu tragen und für Schaden zu haften, der durch Beförderung

der letzterwähnten Gegenſtände ohne Verſchulden der Eiſen

bahnverwaltung oder ihrer Angeſtellten verurſacht werden ſollte.

Art. 29. --

Die Eiſenbahnverwaltung iſt dem Bunde gegenüber ver

pflichtet, unentgeldlich - ..

a. die Erſtellung von Telegraphenlinien längs der Bahn

-/ zu geſtatten; - -
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b. bei Erſtellung von Telegraphenlinien und bei größern

Reparaturen an denſelben die dießfälligen Arbeiten durch

ihre Ingenieure beaufſichtigen und leiten, ſowie

e. kleinere Reparaturen und die Ueberwachung der Tele

graphenlinien durch das Bahnperſonal beſorgen zu laſſen,

wobei das nöthige Material von der Telegraphenver

waltung zu liefern iſt. (Bundesgeſetz vom 28. Juli
1852, Art. 9.) A a

Hingegen iſt die Verwaltung berechtigt, auf ihre Koſten

an der Hauptleitung der längs ihrer Bahn hinlaufenden Te

legraphenlinien ausſchließlich für ihren Dienſt einen beſondern

Draht und für dieſen in den Bahnhöfen und Stationen Tele

graphenapparate anzubringen. (Bundesgeſetz vom 28. Heu

monat 1852, Art. 5.) -

- - Art. 30. -

Die Handhabung der Bahnpolizei wird, unvorgegriffen den

Befugniſſen der Landespolizei, der Geſellſchaft überlaſſen, die

hierüber unter Genehmigung der Regierung die erforderlichen

Reglemente aufſtellen wird.

Die mit der Handhabung und Ausführung dieſer Regle

mente zu betrauenden Bahnbeamten, welche vorzugsweiſe aus

Kantonsangehörigen zu nehmen ſind, ſollen eine kenntlich

Auszeichnung in der Kleidung erhalten. s

Dieſelben ſind von der betreffenden Staatspolizeibehörde für

gewiſſenhafte und treue Pflichterfüllung ins Handgelübde zu

nehmen, ſollen auch auf motivirtes Begehren der beſagten Be

hörde wieder entlaſſen werden. » -

Zur Sicherung des Bezugs der Konſumoſteuer auf geiſtigen

Getränken wird die Bahnverwaltung, im Einverſtändniſſe mit

den betreffenden Behörden, die geeigneten Vorkehrungen treffen.

Art. 31.

Die Regierung wird, vorbehalten der von den Bundes

behörden auszugehenden Geſetze, für Erlaſſung beſonderer Straf

beſtimmungen gegen Beſchädigung der Eiſenbahn, Gefährdung
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des Verkehrs auf derſelben und Ueberſchreitung bahnpolizeilicher

Vorſchriften beſorgt ſein.

Störer und Beſchädiger ſind von den Bahnbeamten im Be

tretungsfalle feſtzunehmen und an die zuſtändige Behörde ab

zuliefern.

Die Geſellſchaft hat der Staatspolizei für Ausübung des

Polizeidienſtes nöthigenfalls Zutritt in die Bahnhofgebäude zu

geſtatten.

Die Regierung kann die Oberaufſicht über den Bahndienſt

in ſicherheitspolizeilicher Beziehung durch ihre gewöhnlichen

oder beſonders aufgeſtellten Beamten ausüben laſſen.

Art. 32.

Die Geſellſchaft iſt verpflichtet, den Anſchluß anderer Eiſen

bahnunternehmungen in ſchicklicher Weiſe zu geſtatten, ohne

daß die Tarifanſätze zu Ungunſten einmündender Bahnlinien

ungleich gehalten werden dürfen.

Allfällige Anſtände unterliegen der Entſcheidung des Bun

des. (Bundesgeſetz vom 28. Juli 1852, Art. 13)

Im Falle der Konzeſſionsertheilung für Zweigbahnen ſoll

der Geſellſchaft jeweilen zu gleichen Bedingungen der Vorrang

vor andern Bewerbern zugeſichert ſein.

Die Regierung verpflichtet ſich, während 30 Jahren weder

eine Bahn in gleicher Richtung wie die durch gegenwärtigen

Akt beſtimmte zu konzediren, noch eine ſolche ſelbſt zu bauen.

Art. 33.

Die Aktiengeſellſchaft als ſolche ſoll für die Bahn ſelbſt

mit Bahnhöfen, Zubehörde und Betriebsmaterial, ſowie für

den Betrieb der Bahn weder in kantonale noch in Gemeinde

beſteurung gezogen werden dürfen.

In dieſer Steuerfreiheit ſind jedoch die geſetzlichen Beiträge

an die gegenſeitige Brandverſicherung nicht inbegriffen. -

Gebäude und Liegenſchaften, welche die Geſellſchaft außer

halb des Bahnkörpers und ohne unmittelbare Verbindung mit

demſelben beſitzen könnte, unterliegen der gewöhnlichen Beſteurung.
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Die Angeſtellten der Geſellſchaft unterliegen der nämlichen.

Steuerpflichtigkeit wie alle übrigen Bürger oder Einwohner.

Art. 34.

Dem Bundesrathe iſt vorbehalten, für den regelmäßigen

und periodiſchen Perſonentransport, je nach dem Ertrag der

Bahn und dem finanziellen Einfluſſe derſelben auf den Poſt

ertrag, eine jährliche Konzeſſionsgebühr zu erheben, die den

Betrag von Fr. 500 für jede im Betrieb befindliche Wegſtrecke

von einer Stunde nicht überſteigen ſoll.

Der Bundesrath wird jedoch von dieſem Rechte ſo lange

keinen Gebrauch machen, als die Bahnunternehmung nicht mehr

als 4 Prozent, nach erfolgtem Abzug der auf Abſchreibungs

rechnung getragenen oder einem Reſervefond einverleibten Sum

men, abwirft. (Bundesbeſchluß vom 17. Auguſt 1852, Art. 1.)

Art. 35.

Außer den Lokomotivführern und Maſchiniſten, welche laut

dem Bundesgeſetz vom Militärdienſte befreit werden können,

ſind mit Vorbehalt der Genehmigung der Bundesbehörden auch

die Zugführer, Bahnwärter und übrigen Eiſenbahnangeſtellten

während der Dauer ihrer Anſtellung perſönlich militärfrei.

Art. 36.

Der Bund iſt berechtigt, die Eiſenbahn ſammt dem Ma

terial, den Gebäulichkeiten und den Vorräthen, welche dazu

gehören, mit Ablauf des 30., 45., 60., 75., 90. und 99.

Jahres, von dem Zeitpunkte der Eröffnung des Betriebes auf

der ganzen Bahnſtrecke an gerechnet, gegen Entſchädigung an

ſich zu ziehen, falls er die Geſellſchaft jeweilen fünf Jahre zum

Voraus hievon benachrichtigt hat.

Kann eine Verſtändigung über die zu leiſtende Entſchädi

gung nicht erzielt werden, ſo wird die letztere durch ein Schieds

gericht beſtimmt.

Dieſes Schiedsgericht wird ſo zuſammengeſetzt, daß jeder

Theil zwei Schiedsrichter erwählt und von den letztern ein

III. Bd. 31
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Obman bezeichnet wird. Können ſich die Schiedsrichter über

die Perſon des Obmannes nicht vereinigen, ſo bildet das Bun

desgericht einen Dreiervorſchlag, aus welchem zuerſt der Kläger

und hernach der Beklagte je einen der Vorgeſchlagenen zu ſtrei

chen hat. Der Uebrigbleibende iſt Obmann des Schiedsgerich

teß. (Bundesbeſchluß vom 17. Auguſt 1852, Art. 2.)

Art. 37.

Für die Ausmittlung der zu leiſtenden Entſchädigung gel

ten folgende Beſtimmungen:

A. im Falle des Rückkaufes im 30., 45. und 60. Jahre

iſt der 25fache Werth des durchſchnittlichen Reinertrages

derjenigen zehn Jahre, die dem Zeitpunkte, in welchem

der Bund den Rückkauf erklärt, unmittelbar vorangehen;

im Falle des Rückkaufes im 75. Jahre der 22/2fache

und im Falle des Rückkaufes im 90. Jahre der 20

fache Werth dieſes Reinertrages zu bezahlen, immerhin

jedoch in der Meinung, daß die Entſchädigungsſumme

in keinem Falle weniger als das urſprüngliche Anlage

kapital betragen darf. Von dem Reinertrage, welcher

bei dieſer Berechnung zu Grunde zu legen iſt, ſind

übrigens Summen, welche auf Abſchreibungsrechnung

getragen oder einem Reſervefond einverleibt werden, in

Abzug zu bringen;

im Falle des Rückkaufes im 99. Jahre iſt die muth

maßliche Summe, welche die Erſtellung der Bahn und

die Einrichtung derſelben zum Betriebe in dieſem Zeit

punkte koſten würde, als Entſchädigung zu bezahlen;

die Bahn ſammt Zubehörde iſt jeweilen, zu welchem

Zeitpunkte auch der Rückkauf erfolgen mag, in voll

kommen befriedigendem Zuſtande dem Bunde abzutreten.

Sollte dieſer Verpflichtung kein Genüge gethan werden,

ſo iſt ein verhältnißmäßiger Betrag von der Rückkaufs

ſumme in Abzug zu bringen.
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Streitigkeiten, die hierüber entſtehen möchten, ſind

durch das oben erwähnte Schiedsgericht auszutragen.

(Bundesbeſchluß vom 17. Auguſt 1852, Art. 2.)

Art. 38.

Die vorſtehend (Art. 37) feſtgeſtellten Rückkaufsrechte des

Bundes ſind auch den Kantonen in ihrer Geſammtheit vor

behalten, auf deren Territorium die ſchweizeriſche Oſt-Weſt

Bahn angelegt werden wird, und zwar in dem Sinne, daß

die beſagten Kantone gemeinſchaftlich zu den vorbezeichneten

Epochen, aber bloß nach vierjähriger Benachrichtigung, das

Rückkaufsrecht ausüben dürfen, im Falle der Bund je ein Jahr

vorher keinen Gebrauch davon gemacht hätte.

In Beziehung auf die Entſchädigungsnormen, ſowie auf

die Dazwiſchenkunft eines Schiedsgerichtes und deſſen Aufſtel

lung gelten ſämmtliche Beſtimmungen der Art. 36 und 37.

Art. 39.

Streitigkeiten zivilrechtlicher Natur, welche in Hinſicht auf

die Auslegung des gegenwärtigen Konzeſſionsaktes zwiſchen der

Kantonsregierung und der Geſellſchaft entſtehen ſollten, unter

liegen ebenfalls der Entſcheidung durch ein Schiedsgericht, wie

ſolches im Art. 36 vorgeſchrieben iſt, und zwar ohne Weiters

ziehung.

Art. 40.

Zur Sicherung für die durch dieſe Konzeſſion dem Kan

tone gegenüber eingegangenen Verpflichtungen leiſtet die Geſell

ſchaft der Regierung eine Realkaution von 100,000 Frkn. ent

weder in Baarſchaft oder in annehmbaren Werthpapieren; im

erſtern Fall iſt ſelbige zu 3% zu verzinſen. - -

Dieſelbe ſoll innert ſechs Monaten nach Ratifikation der

Konzeſſionsakte durch die Bundesbehörde erlegt werden, anſonſt

die Konzeſſion als erloſchen dahin fällt.

Die deponirte Kaution ſoll zurückgegeben werden, ſobald

die Geſellſchaft ſich ausweist, im Kanton Luzern das Vier
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fache der Kautionsſumme für die Anlage der Bahn verwendet

zu haben. Nach Herausgabe der Kaution bleibt der Regie

rung ein gleicher Betrag auf dem im Kanton Luzern liegenden

Vermögen der Geſellſchaft verſichert.

Die Kaution dient zur Sicherung aller von der Geſell

-ſchaft im Kanton übernommenen Verpflichtungen und fällt

ohne Weiteres dem Staate anheim, wenn innert der durch

Art. 6 beſtimmten Friſt die Erdarbeiten, wenigſtens im Um

fange von einer halben Stunde nach vorausgegangenen Erpro

priationen nicht begonnen haben, oder innert der durch Art. 7

beſtimmten Zeit die Bahn nicht vollendet und deren Betrieb

eröffnet ſein ſollte. – Im Falle jedoch die im Art. 7 enthaltene

Verpflichtung erweislichermaßen nicht aus Nachläßigkeit der Ge

ſellſchaft, ſondern aus Gründen höherer Gewalt unerfüllt geblie

ben wäre, entſcheidet über den Anheimfall der Kaution an den

Staat das im vorhergehenden Art. 36 vorgeſehene Schieds

gericht.

Art. 41.

Die Geſellſchaft verpflichtet ſich überhin, ſpäteſtens zwölf

Monate nach der von der Bundesbehörde erfolgten Genehmi

gung dieſer Konzeſſion nachzuweiſen, daß ſie gehörige Sicher

heit ihres Beſtandes und der erforderlichen Mittel gewähre,

um die Bahn von Luzern nach Bern herzuſtellen. Im Falle

der geforderte Ausweis nicht auf genügende Weiſe geleiſtet

wird, ſo fällt die Konzeſſion als erloſchen dahin.

Art. 42.

Sollte die Geſellſchaft in Konzeſſionsakten, oder ſpäter

während des Baues oder des Betriebes der Bahn andern

Kantonen günſtigere Bedingungen bewilligen, als gegenwärtige

Konzeſſionsakte enthält, ſollen ſolche, mit Ausnahue der im

Art. 12 enthaltenen Beſtimmungen, auch für den hierſeitigen

Kanton und die durch denſelben gehenden Bahnſtrecken ihre

Anwendung finden. -

n

U
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Art. 43.

Der Geſellſchaft ſteht kein Recht zu, dieſen Konzeſſionsakt

früher oder ſpäter an eine andere Geſellſchaft zu übertragen,

ſie ſei denn durch die geſetzgebende Behörde des Kantons Luzern

dazu ermächtigt worden.

Art. 44.

Die Konzeſſionäre ſind bei der für ſich und für die zu

gründende Aktiengeſellſchaft unterm 11. Mai abhin ausgeſtellten

Erklärung, daß ſie, ſofern von Seite der Zentralbahnverwal

tung wegen Ertheilung der vorſtehenden Konzeſſion Anſprüche

an den Kanton Luzern gemacht werden ſollten, alle daherigen

Prozeſſe ſammt Koſten und Folgen übernehmen, ſo daß die

Regierung des Kantons deßhalb weder in Verwicklungen noch

Nachtheile kommen ſoll, – behaftet.

Zu Urkund deſſen iſt gegenwärtiger Akt in Doppel aus

gefertigt, mit den Unterſchriften und dem Siegel des Standes

Luzern, ſowie mit den Unterſchriften der Konzeſſionäre ver

ſehen und beiden Theilen urſchriftlich zugeſtellt worden.

So beſchloſſen, Luzern, den 7. Juli 1857.

Die Konzeſſionäre: Der Vize-Präſident:

Frid. Schmid von Bern. J. Winkler.

Dr. B. Hildebrand in Bern. Namens des Großen Rathes,

G. Wildbolz, Notar in Bern. Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

Joſef Banz, Großrath in Ent- J. Meyer.

lebuch. - V. Huber.

Fridol. Aregger, Großrath in

Schüpfheim.

Ant. Brun, Arzt in Entlebuch.
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Bundesbeſchluſs

betreffend

die Eiſenbahn von der Bernergrenze bei Kröſchen

brunnen durch das Entlebuch bis Luzern.

(Vom 23. Dezember 1857.)

Die Bundesverſammlung

der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft,

Nach Einſicht des zwiſchen der Regierung des Kantons

Luzern und den Herren Friedrich Schmid in Bern, Dr. B.

Hildebrand, G. Wildbolz, Notar, ebenfalls in Bern, und Kon

ſorten unterm 29. Mai 1857 abgeſchloſſenen und vom Großen

Rathe unterm 7. Brachmonat gleichen Jahres genehmigten

Konzeſſionsvertrages üder Bau und Betrieb einer Eiſenbahn

von der Bernergrenze bei Kröſchenbrunnen durch das Entle

buch bis Luzern;

Nach Einſicht eines Berichtes und Antrages des Bundes

rathes vom 20. Dezember 1857;

In Anwendung des Bundesgeſetzes vom 28. Heumonat
1852; W

beſchließt:

Es wird dieſer Konzeſſion unter nachſtehenden Bedingun

gen die Genehmigung des Bundes ertheilt:

Art. 1.

In Erledigung von Art. 8 Lemma 3 des Bundesgeſetzes

über den Bau und Betrieb von Eiſenbahnen werden dem
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Bundesrathe hinſichtlich der Konzeſſionsgebühren diejenigen

Zuſicherungen ausdrücklich vorbehalten, welche im Art. 34 der

Konzeſſion enthalten ſind.

A Art. 2.

Der Bund iſt berechtigt, die hier konzeſſionirte Eiſenbahn

unter den in den Art. 36 und 37 des Konzeſſionsaktes ent

haltenen Bedingungen an ſich zu ziehen.

Art. 3.

Binnen einer Friſt von 12 Monaten, von dem Tage die

ſes Beſchluſſes an gerechnet, iſt der Anfang mit den Erd

arbeiten für die Erſtellung der Bahn zu machen und zugleich

genügender Ausweis über die gehörige Fortführung der Bahn

unternehmung zu leiſten, in der Meinung, daß widrigenfalls

mit Ablauf jener Friſten die Genehmigung des Bundes für

die vorliegende Konzeſſion erliſcht.

Art. 4.

Es ſollen alle Vorſchriften des Bundesgeſetzes über den

Bau und Betrieb von Eiſenbahnen, vom 28. Heumonat 1852,

ſowie der ſämmtlichen einſchlägigen Bundesgeſetze genaue Be

achtung finden, und es darf denſelben durch die Beſtimmungen

der vorliegenden Konzeſſion in keiner Weiſe Eintrag geſchehen.

Im Beſondern ſoll die volle Anwendung des Bundesgeſetzes

vom 1. Mai 1850 über Abtretung von Privatrechten durch

Art. 5 der Konzeſſion keinerlei Beſchränkung erleiden und fer

ner den Befugniſſen, welche der Bundesverſammlung, gemäß

Art. 17 des erwähnten Bundesgeſetzes, durch die im Art. 32

der Konzeſſion enthaltenen Beſtimmungen über die Errichtung

von Eiſenbahnen oder Zweiglinien in gleicher Richtung zu

ſtehen, nicht vorgegriffen ſein.

Im Fernern ſoll dem Poſtregale des Bundes durch Art. 27

Lemma 4 keinerlei Eintrag geſchehen.

Die im Art. 20 erwähnte Erhöhung der Taren darf erſt

nach erhaltener Genehmigung der ſpeziellen Taranſätze durch

den Bund in Vollzug geſetzt werden.
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Endlich werden die Kompetenzen des Bundes und die

Bundesgeſetzgebung noch ſpeziell gegenüber dem Art. 35 vor

behalten, welcher von der Militärdienſtfreiheit der Eiſenbahn

angeſtellten handelt.

Art. 5.

Der Bundesrath iſt mit der Vollziehung und üblichen

Bekanntmachung dieſes Beſchluſſes beauftragt.

Alſo beſchloſſen vom ſchweizeriſchen Ständerathe,

Bern, den 22. Chriſtmonat 1857.

Im Namen desſelben,

Der Präſident:

Der Protokollführer:

J. Kern-Germann.

Alſo beſchloſſen vom ſchweizeriſchen Nationalrath,

Bern, den 23. Chriſtmonat 1857

Im Namen desſelben,

Der Präſident:

W. Keller.

Der Protokollführer:

Schieß.
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v.

Konzeſſionsakt

des

Sandes Luzern über den Bau einer Eiſenbahn

von Luzern nach der Kantonsgrenze in der

Richtung nach Zürich.

–-Q

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern

Nach Kenntnißnahme von dem vom Regierungsrathe unter

Ratifikationsvorbehalt mit den Herren Frid. Schmid in Bern,

Dr. B. Hildebrand, G. Wildbolz, Notar, ebenfalls in

Bern, Arzt Anton Brun in Entlebuch, Großrath Frid.

Aregger in Schüpfheim und Großrath Joſef Banz in Ent

lebuch unter'm 4. Dezember abhin abgeſchloſſenen Konzeſſions

vertrage für den Bau und Betrieb einer Eiſenbahn von Lu

zern über Ebikon an die Kantonsgrenze in der Richtung nach

Zürich, als Beſtandtheil einer zu erſtellenden ſchweizeriſchen

Oſt-Weſt-Bahn ;

Nach vernommenem Bericht unſerer in Sachen aufgeſtell

ten Kommiſſion;

beſchließen:

Den obgenannten Herren ſei zu Handen einer zu bildenden

Geſellſchaft die nachgeſuchte Konzeſſion unter folgenden Be

dingungen ertheilt:

III. Bd. 32
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Art. 1.

Die Geſellſchaft verpflichtet ſich, eine Eiſenbahn von Luzern

– und zwar einſtweilen vom Rankhofe an – durch das Rohn

thal an die Kantonsgrenze gegen Zürich zu erſtellen.

Jedoch ſoll der Bau bis zur Stadt Luzern ſpäteſtens bis

zum Jahr 1863 erfolgen. -

Art. 2.

Die Geſellſchaft verpflichtet ſich, die vorbeſchriebene Bahn

nach den beſten Regeln der Kunſt anzulegen; ſie wird dieſelbe

ſofort nach vollendetem Bau in Betrieb ſetzen und während

der ganzen Konzeſſionsdauer in regelmäßigem, wohl organi

ſirtem und ununterbrochenem Betriebe erhalten. A

Zu dieſem Zwecke wird ſie ſich ſtets angelegen ſein laſſen,

die Verbeſſerungen, die namentlich in Bezug auf Sicherheit

und Schnelligkeit des Dienſtes auf andern wohl eingerichteten

Bahnen des In- und Auslandes eingeführt werden, auch auf

der ſchweizeriſchen Oſt-Weſt-Bahn eintreten zu laſſen.

Art. 3.

Die Geſellſchaft als ſolche hat ihr Domizil in Bern.

Für ihre Rechtsverhältniſſe im Kanton Luzern nimmt ſie Do

mizil in der Stadt Luzern, in deren letztern Gerichtsſprengel

ſie für perſönliche Klagen belangbar iſt. Für dingliche Klagen

gilt das Forum der belegenen Sache.

Ueberdieß beſtellt die Geſellſchaft im Kanton Luzern einen

Bevollmächtigten, der ſie in rechtlichen Angelegenheiten vertritt.

Art. 4.

Die Dauer der Konzeſſion für den Betrieb der Bahn in

Nutzen und Schaden der Geſellſchaft iſt auf neunundneunzig

auf einander folgende Jahre feſtgeſetzt, vom Tage an der Er

öffnung und des wirklichen Betriebs der ganzen Bahn bis zu

ihren in Art. 1 bezeichneten Endpunkten, längſtens jedoch vom

1. Mai 1858 an.
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Nach Ablauf jener Zeitdauer ſoll die Konzeſſion nach dann

zumaliger Uebereinkunft erneuert werden, ſofern nicht vorher

von dem im Art. 36 oder 38 vorgeſehenen Rückkaufsrechte

Gebrauch gemacht worden iſt.

Art. 5.

Das Bundesgeſetz vom 1. Mai 1850 über die Verbind

lichkeit zur Abtretung von Privatrechten findet ſeine Anwendung

auf die Erbauung ſowie auf die nachherige Inſtandhaltung

dieſer Bahn.

Die Befugniß für die Geſellſchaft, die Abtretung von Grund

und Boden zu beanſpruchen, erſtreckt ſich:

a. auf den erforderlichen Boden für die Erbauung und den

Unterhalt der Bahn mit zweiſpurigem Unterbau nebſt

Seitengräben, ſowie für die erforderlichen Abweichun

gen und Bahnkreuzungen; -

b. auf den Raum zur Gewinnung und Ablagerung von

Erde, Sand, Kies, Steinen und aller erforderlichen

Materialien für die Bahn, ſowie für die herzuſtellen

den Kommunikationen zwiſchen derſelben und den Bau

plätzen;

c. auf Grund und Boden für die der Bahn zugehörigen

Anlagen, als Zu- und Abfahrten, Waſſerleitungen,

Bahnhöfe und Stationsgebäude, Aufſichts- und Bahn

wärterhäuſer, Waſſer- und Vorrathsſtationen u. ſ. w.;

d. auf Anlegung und Veränderung der Straßen, Wege,

Waſſerleitungen, wozu in Folge des Bahnbaues und

gegenwärtigen Konzeſſionsaktes die Geſellſchaft gehalten

werden mag.

Art. 6.

Die Geſellſchaft iſt verpflichtet, ſpäteſtens ſechs Monate

nach der von der Bundesbehörde erfolgten Genehmigung dieſer

Konzeſſion die Erdarbeiten der Bahn auf dem hieſigen Terri

torium zu beginnen, widrigenfalls dieſe Konzeſſion mit Ablauf

jener Friſt von der Regierung als erloſchen erklärt werden kann.
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Die Genehmigung der Bundesbehörde iſt bei der gegen

wärtigen Bundesverſammlung einzuholen.

Art. 7.

Nach Beginn der Erdarbeiten ſoll der Bau ohne Unter

brechung und in der Weiſe fortgeführt werden, daß die Voll

endung dieſer Bahnſtrecke und die Eröffnung des regelmäßigen

Betriebes auf derſelben längſtens 22 Monate nach der Bundes

genehmigung ſtattfindet.

Sollte die gegenwärtige finanzielle Kriſis oder andere er

hebliche Gründe eine weitere Verzögerung nothwendig machen,

ſo kann der Große Rath den Termin für den Beginn und die

Vollendung des Bahnbaues angemeſſen verlängern.

Art. 8.

Bevor die Bauarbeiten begonnen werden können, ſoll die

Geſellſchaft der Regierung die Pläne über den Bau auf dies

ſeitigem Territorium zur Genehmigung vorlegen. Nachherige

Abweichungen von dieſen Plänen ſind nur nach neuerdings

eingeholter Genehmigung der Regierung geſtattet.

Ueber die Anlage der Bahnhöfe und die Verbindungsſtraßen

derſelben hat außerdem eine Verſtändigung mit der Regierung

ſtattzufinden. Im Falle nicht erfolgten Einverſtändniſſes ſteht

dem Großen Rathe das Entſcheidungsrecht zu.

Zur Verwendung bei den Bau- und ſonſtigen Arbeiten der

Bahn ſollen die kantonsangehörigen Arbeiter vorzugsweiſe Be

rückſichtigung finden.

Art. 9.

Da wo in Folge des Baues der Bahn Uebergänge,

Durchgänge und Waſſerdurchläſſe gebaut, überhaupt Verände

rungen an Straßen, Wegen, Brücken, Stegen, Flüſſen, Ka

nälen oder Bächen, Abzugsgräben, Waſſer-, Brunnen- oder

Gasleitungen erforderlich werden, ſollen alle Unkoſten der Ge

ſellſchaft zufallen, ſo daß den Eigenthümern oder ſonſtigen mit

dem Unterhalte belaſteten Perſonen oder Gemeinheiten weder
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ein Schaden noch eine größere Laſt als die bisher getragene

aus jenen Veränderungen erwachſen können.

Ueber die Nothwendigkeit und Ausdehnung ſolcher Bauten

entſcheidet im Fall des Widerſpruchs der Regierungsrath ohne

Weitersziehung.

- Art. 10.

Sollten nach Erbauung der Bahn öffentliche Straßen,

Wege oder Brunnenleitungen von Staats- oder Gemeindewegen

angelegt werden, welche die Bahn durchkreuzen müſſen, ſo hat

die Geſellſchaft keine Entſchädigung zu fordern für die Ueber

ſchreitung ihres Eigenthums; wohl aber fallen derſelben alle die

jenigen Koſten allein zur Laſt, welche aus der hiedurch noth

wendig gewordenen Errichtung von neuen Bahnwärterhäuſern

und Anſtellung von Bahnwärtern erwachſen ſollten.

Wenn Straßen, Wege, Wäſſerungsanlagen, Brunnenlei

tungen u. ſ. w., welche die Bahn kreuzen, reparirt werden

müſſen, ſo hat die Geſellſchaft für daraus entſtehende Unter

brechungen im Bahndienſte den Eigenthümern jener Objekte

gegenüber kein Recht auf Entſchädigungsforderung.

Wenn ſolche Reparaturen als nothwendig ſich erweiſen, ſo

können dieſelben, ſoweit ſie die Bahn berühren, nur unter

Leitung der Bahningenieurs vorgenommen werden. Diesfalls

geſtellten Anſuchen hat die Bahnverwaltung mit Beförderung

zu entſprechen.

Art. 11.

Während des Baues ſind von der Geſellſchaft alle diejeni

gen Vorkehrungen zu treffen, daß der Verkehr auf den beſte

henden Straßen und Verbindungsmitteln überhaupt nicht un

terbrochen, noch an Grundſtücken und Gebäulichkeiten Schaden

zugefügt werde. Für nicht abzuwendende Beſchädigungen hat

die Geſellſchaft Erſatz zu leiſten.

Die Geſellſchaft wird die Bahn, wo es die öffentliche Si

cherheit erheiſcht, in ihren Koſten auf eine hinlängliche Sicher

heit gewährende Weiſe einfrieden und die Einfriedung ſtets in
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gutem Stande erhalten. Ueberhaupt hat ſie alle diejenigen

Vorkehrungen auf ihre Koſten zu treffen, welche in Hinſicht

auf Bahnwärterpoſten oder ſonſt jetzt oder in Zukunft von der

Regierung zur öffentlichen Sicherheit nöthig befunden werden.

Gegenſtände von naturhiſtoriſchem, antiquariſchem, plaſti

ſchem, überhaupt wiſſenſchaftlichem Werthe, als z. B. Foſſilien,

Petrefakten, Mineralien, Münzen u. ſ. w., welche beim Baue

der Bahn gefunden werden dürften, ſind und bleiben Eigen

thum des Staates.

Art. 12.

Die Bahn wird vorläufig einſpurig gebaut, jedoch kann die

Bodenerpropriation bereits für die Anlage einer zweiſpurigen

Bahn durchgeführt werden.

Der Regierung ſteht das Recht zu, ſobald die geſteigerte

Frequenz oder die Sicherheit des Betriebes es erfordern, die

durchgehende Herſtellung der zweiſpurigen Bahn zu verfügen.

Ueber eine dießfällige Verfügung iſt jedoch die Geſellſchaft

vorher zu vernehmen. Erkennt die Geſellſchaft die Nothwen

digkeit der Herſtellung einer zweiſpurigen Bahn nicht an, ſo

entſcheidet darüber ein Schiedsgericht nach Art. 36.

Art. 13.

Die Geſellſchaft hat allen denjenigen Beſtimmungen ſich zu

unterziehen, welche die Bundesbehörde erlaſſen wird, um in

techniſcher Beziehung die Einheit im ſchweizeriſchen Eiſenbahn

weſen zu ſichern. (Bundesgeſ vom 28. Juli 1852, Art 12.)

Art. 14.

Bevor die Bahn dem Verkehre übergeben werden darf, ſoll

dieſelbe durch Delegirte der Regierung in allen Theilen unter

ſucht und, wo paſſend, erprobt werden. Die Eröffnung des

Betriebes kann erſt dann vor ſich gehen, wenn auf den Be

richt dieſer Delegirten die Regierung ihre förmliche Bewilligung

ertheilt haben wird.
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Dieſe nämliche Beſtimmung gilt hinſichtlich der in Art. 11

erwähnten Vorkehrungen, inſofern ſolche auf den Bau provi

ſoriſcher Wege oder Brücken u. ſ. w. ſich erſtrecken ſollten.

Art. 15.

Nach Vollendung der Bahn wird die Geſellſchaft auf ihre

Koſten einen vollſtändigen Grenz- und Kadaſtralplan derſelben

mit kontradiktoriſcher Beiziehung der betreffenden Gemeindsbehör

den aufnehmen, und zugleich mit ebenfalls kontradiktoriſcher

Beiziehung von Delegirten der Bundes- und Kantonalbehörden

eine Beſchreibung der hergeſtellten Brücken, Uebergänge und

andern Kunſtbauten, ſowie ein Inventar des ſämmtlichen Be

triebsmaterials ausfertigen laſſen.

Authentiſche Ausfertigungen dieſer Dokumente, denen eine

gewaue und vollſtändig abgeſchloſſene Rechnung über die Koſten

der Anlage der Bahn und ihrer Betriebseinrichtung beizulegen

iſt, ſollen in das Archiv des Bundesrathes und in dasjenige

des Kantons niedergelegt werden.

Später ausgeführte Ergänzungen oder Veränderungen am

Bau der Bahn ſollen in den gedachten Dokumenten nachge

tragen werden. -

Art. 16.

Die Geſellſchaft wird ihre Statuten ins hierſeitige Staats

archiv niederlegen, und die Perſonen der Regierung anzeigen,

welchen ſie jeweilen die Verwaltung, Beaufſichtigung und Lei

tung des Unternehmens übertragen wird.

Die Geſellſchaft iſt gehalten, alljährlich einen Auszug aus

den Rechnungen und Verhandlungen der Generalverſammlung,

ſowie den Jahresbericht ihrer Direktion der Kantonsregierung

einzuſenden.

Art. 17.

Die Bahn ſammt beweglicher und unbeweglicher Zubehörde

ſoll ſtets in gutem, ſicherm Zuſtande erhalten werden.

Dieſer Zuſtand, ſowie ſämmtliche Einrichtungen der Bahn

können jederzeit durch Delegirte der Regierung unterſucht werden.
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Sollte die Geſellſchaft allfällig entdeckten und ihr bezeich

neten Mangelhaftigkeiten oder Vernachläßigungen nicht ſogleich

abhelfen, ſo iſt die Regierung befugt, von ſich aus auf Un

koſten der Geſellſchaft das Nöthige vorzukehren.

Art. 18.

Die Lokomotiven ſollen nach den beſten Modellen konſtruirt

ſein und allen Vorſchriften der Sicherheit für ſolche Maſchinen

entſprechen.

Das Nämliche gilt für die Konſtruktion der Wagen für

die Reiſenden, wovon drei Klaſſen herzuſtellen ſind:

Erſte Klaſſe: gedeckt, garnirt, Rücken und Sitze gepolſtert

und mit Glagen geſchloſſen.

Zweite Klaſſe: gedeckt, mit gepolſterten Sitzen und mit

Glaçen geſchloſſen.

Dritte Klaſſe: gedeckt, mit ungepolſterten Sitzen und mit

Fenſterſcheiben geſchloſſen.

Sollte die Einführung einer vierten Wagenklaſſe als ein

Bedürfniß ſich erweiſen, ſo kann dieſelbe jeweilen durch die

Regierung geſtattet werden. -

Die Wagen für Vieh und Waaren ſollen ebenfalls von

guter und ſicherer Konſtruktion ſein.

Art. 19.

Die Geſellſchaft iſt verpflichtet, eine wenigſtens zweimal

tägliche Kommunikation für Reiſende und Waaren zwiſchen

ſämmtlichen Endpunkten der Bahn zu unterhalten. Jeder Per

ſonenzug ſoll eine hinlängliche Anzahl Wagen aller Klaſſen

zur Beförderung aller ſich meldenden Perſonen enthalten.

Art. 20.

Folgende Taren ſind der Geſellſchaft als Marimum für

den Transport geſtattet:
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Tarif.

Perſonen. per Stunde.

Wagen erſter Klaſſe. «. 4 - . Fr. 0,50

„ zweiter „ . e - d . „ 0,35

„ dritter „ . - «h «) „ 0,25

Kinder unter zehn Jahren zahlen auf allen Plätzen die

Hälfte. Die Geſellſchaft verpflichtet ſich, für Billets auf Hin

und Rückfahrt am gleichen Tage gültig, eine Ermäßigung von

20 Prozent auf obiger Tare eintreten zu laſſen. Für Abonne

mentsbillets zu einer wenigſtens 12maligen Benutzung der glei

chen Bahnſtrecke während drei Monaten wird ſie einen weitern

Rabatt bewilligen.

Vieh. per Stunde.

Pferde und Maulthiere, vom Stück . Fr. 0,80

Ochſen, Kühe und Stiere, f „ 0,40

Kälber, Schweine und Hunde, „ . m 0,15

Schafe und Ziegen, / . „ 0,10

Für die Ladung ganzer Transportwagen ſoll eine ange

meſſene Ermäßigung der obigen Taren ſtattfinden.

Waaren. -

Für Waaren ſind vier Klaſſen aufzuſtellen, wovon die

höchſte nicht über 4 Cent, die niedrigſte nicht über 2/2 Cent.

per Stunde und per Zentner bezahlen ſoll.

Die Waarentarife ſind der Regierung zur Einſicht vorzulegen.

Art. 21.

Waaren jeder Art, die mit der Schnelligkeit der Perſonen

züge transportirt werden ſollen, bezahlen eine Tare von 8 Cent.

per Zentner und per Stunde; das Gepäck der Reiſenden, mit,

Ausnahme des kleinen Handgepäcks, 12 Cent. per Zentner und

per Stunde. »

Vieh und Wagen bezahlen, mit der Schnelligkeit der Per

ſonenzüge transportirt, eine um 40% erhöhte Tare "über die

gewöhnliche. (Art. 20.) - -

III. Bd. - - 33



180 Konzeſſionsakt für den Bau einer Eiſenbahn von Luzern

Geld bezahlt die Tare nach dem Werthe von 4 Cent. per

Fr. 1000 per Stunde.

Als Minimum des Gewichtes, reſp. des Werthes, werden

berechnet: 1/2 Zentner reſp. 500 Franken; als Minimum der

Diſtanz: 1/2 Stunde. Eine angetretene halbe Stunde zahlt

ihre volle Tare. -

Das Minimum der Transporttare eines Gegenſtandes darf

nicht unter 40 Cent betragen.

Sendungen bis zu 50 Pfund ſind ſtets als Eilgüter zu

behandeln.

Traglaſten mit ländlichen Erzeugniſſen bis auf 50 Pfund,

mit den Perſonenzügen transportirt, in Begleitung der Träger

ſind frachtfrei; was in dieſem Falle über 50 Pfund iſt, be

zahlt die gewöhnliche Güterfracht.

Art. 22.

Wenn der Reinertrag der Eiſenbahn 10 % überſteigt, ſo

ſollen die vorſtehenden Taren einer Reviſion und verhältniß

mäßigen Herabſetzung unterworfen werden.

Wenn der Reinertrag des Unternehmens hingegen 5%

nicht erreicht, ſo iſt es der Geſellſchaft vorbehalten, im Ein

verſtändniſſe mit der Regierung den obigen Tarif zu erhöhen.

Art. 23.

Die durchſchnittliche Schnelligkeit des Transportes der Rei

ſenden ſoll mindeſtens das Maß von fünf Wegſtunden in einer

Zeitſtunde betragen. Waarentransporte zur niedrigen Tare

ſollen innert den nächſten zwei Tagen nach ihrer Ablieferung

auf der Bahnſtation ſpedirt werden; wenn der Verſender aber

einen längern Termin geſtattet, ſo kann ihm ein verhältniß

mäßiger Rabatt bewilligt werden. - .

Für Waarentransporte mit Perſonenſchnelligkeit ſoll die

Verſendung durch den erſten Perſonenzug geſchehen, inſofern

die Abgabe eine Stunde vor deſſen Abgang ſtattgefunden hat.
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Die Geſellſchaft behält ſich vor, für die Einzelheiten des

Transportdienſtes beſondere Reglemente mit Genehmigung der

Regierung aufzuſtellen.

Art. 24.

Die Waaren, welche der Eiſenbahn zum Transporte über

geben werden, ſind in den betreffenden Stationsladplätzen ab

zuliefern. -

Die im Tarif feſtgeſetzten Taren begreifen nur den Trans

port von Station zu Station.

Für die Ablieferung im Domizil der Adreſſaten, ſowie für

den Transport der Perſonen und des Gepäcks der Reiſenden

von und nach den Bahnhöfen wird die Verwaltung auf den

Hauptſtationen die gehörigen Einrichtungen treffen und über

die dießfalls zu erhebenden Taren einen Tarif aufſtellen, der

der Genehmigung der Regierung zu unterlegen iſt.

Art. 25.

Die Taren ſollen überall und für Jedermann gleichmäßig

berechnet werden.

Die Eiſenbahnverwaltung darf Niemanden einen Vorzug

einräumen, den ſie nicht unter gleichen Umſtänden allen Andern

geſtattet.

Art. 26.

Jede Aenderung am Tarife oder an den Transportregle

menten ſoll gehörige Veröffentlichung bekommen, erſtere min

deſtens vierzehn Tage vor ihrem Inkrafttreten.

Wenn die Geſellſchaft es für angemeſſen erachtet, ihre Ta

rife herabzuſetzen, ſo ſoll dieſe Herabſetzung in Kraft bleiben

mindeſtens drei Monate für die Perſonen und ein Jahr für

die Waaren.

Dieſe Beſtimmung findet indeß keine Anwendung mit Hin

ſicht auf ſogenannte Vergnügungszüge oder ausnahmsweiſe

Vergünſtigungen bei beſondern Anläſſen. -
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Art. 27.

Die Geſellſchaft iſt dem Bunde gegenüber zur unentgeld

lichen Beförderung der Gegenſtände der Brief- und Fahrpoſt,

inſoweit der Transport derſelben durch das Bundesgeſetz über

das Poſtregal vom 2. Juni 1849 (Art. 2) ausſchließlich der

Poſt vorbehalten iſt, verpflichtet. Ebenſo iſt mit jedem Poſt

transporte der dazugehörige Kondukteur unentgeldlich zu be

fördern.

Wenn die Errichtung von fahrenden Poſtbüreaur beſchloſſen

wird, ſo fallen die Herſtellungs- und Unterhaltungskoſten der

eidgenöſſiſchen Poſtverwaltung zur Laſt. Die Eiſenbahnver

waltung hat aber den Transport derſelben, ſowie die Beför

derung der dazu gehörenden Poſtangeſtellten unentgeldlich zu

übernehmen. (Bundesgeſetz vom 28. Juli 1852, Art. 3.)

Die Verwaltung kann nicht gehalten werden, Poſttrans

porte durch andere als ihre gewöhnlichen Züge zu befördern.

Der Geſellſchaft iſt, ohne Ausſchluß der Privatkonkurrenz,

geſtattet, wo ſie es für zweckmäßig erachtet, vermittelſt Omnibus

dienſten die Verbindung zwiſchen den Eiſenbahnſtationen und

den abſeits gelegenen Ortſchaften zu ſichern, mit Berückſichti

gung der jeweilen beſtehenden bundesgeſetzlichen Vorſchriften.

Art. 28.

Die Geſellſchaft iſt verpflichtet, Militär, welches im eidge

nöſſiſchen oder kantonalen Dienſte ſteht, ſowie eidgenöſſiſches

oder kantonales Kriegsmaterial auf Anordnung der zuſtändi

gen Militärſtelle um die Hälfte der niedrigſten beſtehenden Taren

durch die ordentlichen Bahnzüge zu befördern.

Größere Truppenkorps im eidgenöſſiſchen Militärdienſte,

ſowie das Materielle derſelben ſind unter den gleichen Bedin

gungen nöthigenfalls durch außerordentliche Bahnzüge zu be

fördern.

Jedoch haben die Eidgenoſſenſchaft oder der Kanton die Ko

ſten, welche durch außerordentliche Sicherheitsmaßregeln für den

Transport von Pulver und Kriegsfeuerwerk veranlaßt werden,
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zu tragen und für Schaden zu haften, der durch Beförderung

der letzterwähnten Gegenſtände ohne Verſchulden der Eiſen

bahnverwaltung oder ihrer Angeſtellten verurſacht werden ſollte.

• Art. 29.

Die Eiſenbahnverwaltung iſt dem Bunde gegenüber ver

pflichtet, unentgeldlich -

a. die Erſtellung von Telegraphenlinien längs der Bahn

zu geſtatten; -

b. bei Erſtellung von Telegraphenlinien und bei größern

Reparaturen an denſelben die dießfälligen Arbeiten durch

ihre Ingenieure beaufſichtigen und leiten, ſowie

e. kleinere Reparaturen und die Ueberwachung der Tele

. graphenlinien durch das Bahnperſonal beſorgen zu laſſen,

wobei das nöthige Material von der Telegraphenver

waltung zu liefern iſt. (Bundesgeſetz vom 28. Juli

1852, Art. 9.) - -

Hingegen iſt die Verwaltung berechtigt, auf ihre Koſten

an der Hauptleitung der längs ihrer Bahn hinlaufenden Te

legraphenlinien ausſchließlich für ihren Dienſt einen beſondern

Draht und für dieſen in den Bahnhöfen und Stationen Tele

graphenapparate anzubringen. (Bundesgeſetz vom 28. Heu

monat 1852, Art. 5.) -

Art. 30.

Die Handhabung der Bahnpolizei wird, unvorgegriffen den

Befugniſſen der Landespolizei, der Geſellſchaft überlaſſen, die

hierüber unter Genehmigung der Regierung die erforderlichen

Reglemente aufſtellen wird.

Die mit der Handhabung und Ausführung dieſer Regle

mente zu betrauenden Bahnbeamten, welche vorzugsweiſe aus

Kantonsangehörigen zu nehmen ſind, ſollen eine kenntliche

Auszeichnung in der Kleidung erhalten.

Dieſelben ſind von der betreffenden Staatspolizeibehörde für

gewiſſenhafte und treue Pflichterfüllung ins Handgelübde zu
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nehmen, ſollen auch auf motivirtes Begehren der beſagten Be

hörde wieder entlaſſen werden.

Zur Sicherung des Bezugs der Konſumoſteuer auf geiſtigen

Getränken wird die Bahnverwaltung, im Einverſtändniſſe mit

den betreffenden Behörden, die geeigneten Vorkehrungen treffen.

Art. 31.

Die Regierung wird, vorbehalten der von den Bundes

behörden auszugehenden Geſetze, für Erlaſſung beſonderer Straf

beſtimmungen gegen Beſchädigung der Eiſenbahn, Gefährdung

des Verkehrs auf derſelben und Ueberſchreitung bahnpolizeilicher

Vorſchriften beſorgt ſein.

Störer und Beſchädiger ſind von den Bahnbeamten im Be

tretungsfalle feſtzunehmen und an die zuſtändige Behörde ab

zuliefern.

Die Geſellſchaft hat der Staatspolizei für Ausübung des

Polizeidienſtes nöthigenfalls Zutritt in die Bahnhofgebäude zu

geſtatten.

Die Regierung kann die Oberaufſicht über den Bahndienſt

in ſicherheitspolizeilicher Beziehung durch ihre gewöhnlichen

oder beſonders aufgeſtellten Beamten ausüben laſſen.

Art. 32.

Die Geſellſchaft iſt verpflichtet, den Anſchluß anderer Eiſen

bahnunternehmungen in ſchicklicher Weiſe zu geſtatten, ohne

daß die Tarifanſätze zu Ungunſten einmündender Bahnlinien

ungleich gehalten werden dürfen.

Allfällige Anſtände unterliegen der Entſcheidung des Bun

des. (Bundesgeſetz vom 28. Juli 1852, Art. 13.)

Im Falle der Konzeſſionsertheilung für Zweigbahnen ſoll

der Geſellſchaft bei ſonſt gleichen Bedingungen der Vorrang

vor andern Bewerbern zugeſichert ſein. -

Die Regierung verpflichtet ſich, während 30 Jahren weder

eine Bahn in gleicher Richtung wie die durch gegenwärtigen

Akt beſtimmte zu konzediren, noch eine ſolche ſelbſt zu bauen.
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Art. 33.

Die Aktiengeſellſchaft als ſolche ſoll für die Bahn ſelbſt

mit Bahnhöfen, Zubehörde und Betriebsmaterial, ſowie für

den Betrieb der Bahn weder in kantonale noch in Gemeinde

beſteurung gezogen werden dürfen.

In dieſer Steuerfreiheit ſind jedoch die geſetzlichen Beiträge

an die gegenſeitige Brandverſicherung nicht inbegriffen.

Gebäude und Liegenſchaften, welche die Geſellſchaft außer

halb des Bahnkörpers und ohne unmittelbare Verbindung mit

demſelben beſitzen könnte, unterliegen der gewöhnlichen Beſteurung.

Die Angeſtellten der Geſellſchaft unterliegen der nämlichen

Steuerpflichtigkeit wie alle übrigen Bürger oder Einwohner.

Art. 34.

Dem Bundesrathe iſt vorbehalten, für den regelmäßigen

und periodiſchen Perſonentransport, je nach dem Ertrag der

Bahn und dem finanziellen Einfluſſe derſelben auf den Poſt

ertrag, eine jährliche Konzeſſionsgebühr zu erheben, die den

Betrag von Fr. 500 für jede im Betrieb befindliche Wegſtrecke

von einer Stunde nicht überſteigen ſoll.

Der Bundesrath wird jedoch von dieſem Rechte ſo lange,

keinen Gebrauch machen, als die Bahnunternehmung nicht mehr

als 4 Prozent, nach erfolgtem Abzug der auf Abſchreibungs

rechnung getragenen oder einem Reſervefond einverleibten Sum

men, abwirft. (Bundesbeſchluß vom 17. Auguſt 1852, Art. 1.)

Art. 35.

Außer den Lokomotivführern und Maſchiniſten, welche laut

dem Bundesgeſetz vom Militärdienſte befreit werden können,

ſind mit Vorbehalt der Genehmigung der Bundesbehörden auch

die Zugführer, Bahnwärter und übrigen Eiſenbahnangeſtellten

während der Dauer ihrer Anſtellung perſönlich militärfrei.

Art. 36.

Der Bund iſt berechtigt, die Eiſenbahn ſammt dem Ma

terial, den Gebäulichkeiten und den Vorräthen, welche dazu
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gehören, mit Ablauf des 30., 45., 60., 75., 90. und 99.

Jahres, von dem Zeitpunkte der Eröffnung des Betriebes auf

der ganzen Bahnſtrecke an gerechnet, gegen Entſchädigung an

ſich zu ziehen, falls er die Geſellſchaft jeweilen fünf Jahre zum

Voraus hievon benachrichtigt hat.

Kann eine Verſtändigung über die zu leiſtende Entſchädi

gung nicht erzielt werden, ſo wird die letztere durch ein Schieds

gericht beſtimmt.

Dieſes Schiedsgericht wird ſo zuſammengeſetzt, daß jeder

Theil zwei Schiedsrichter erwählt und von den letztern ein

Obman bezeichnet wird. Können ſich die Schiedsrichter über

die Perſon des Obmannes nicht vereinigen, ſo bildet das Bun

desgericht einen Dreiervorſchlag, aus welchem zuerſt der Kläger

und hernach der Beklagte je einen der Vorgeſchlagenen zu ſtrei

chen hat. Der Uebrigbleibende iſt Obmann des Schiedsgerich

tes. (Bundesbeſchluß vom 17. Auguſt 1852, Art. 2.)

Art. 37.

Für die Ausmittlung der zu leiſtenden Entſchädigung gel

ten folgende Beſtimmungen:

a. im Falle des Rückkaufes im 30, 45. und 60. Jahre

iſt der 25fache Werth des durchſchnittlichen Reinertrages

derjenigen zehn Jahre, die dem Zeitpunkte, in welchem

der Bund den Rückkauf erklärt, unmittelbar vorangehen;

im Falle des Rückkaufes im 75. Jahre der 22/2fache

und im Falle des Rückkaufes im 90. Jahre der 20

fache Werth dieſes Reinertrages zu bezahlen, immerhin

jedoch in der Meinung, daß die Entſchädigungsſumme

in keinem Falle weniger als das urſprüngliche Anlage

kapital betragen, darf. Von dem Reinertrage, welcher

bei dieſer Berechnung zu Grunde zu legen iſt, ſind

übrigens Summen, welche auf Abſchreibungsrechnung

getragen oder einem Reſervefond einverleibt werden, in

Abzug zu bringen;
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b. im Falle des Rückkaufes im 99. Jahre iſt die muth

maßliche Summe, welche die Erſtellung der Bahn und

die Einrichtung derſelben zum Betriebe in dieſem Zeit

punkte koſten würde, als Entſchädigung zu bezahlen;

c. die Bahn ſammt Zubehörde iſt jeweilen, zu welchem

Zeitpunkte auch der Rückkauf erfolgen mag, in voll

kommen befriedigendem Zuſtande dem Bunde abzutreten.

Sollte dieſer Verpflichtung kein Genüge gethan werden,

ſo iſt ein verhältnißmäßiger Betrag von der Rückkaufs

ſumme in Abzug zu bringen.

Streitigkeiten, die hierüber entſtehen möchten, ſind

durch das oben erwähnte Schiedsgericht auszutragen.

(Art. 38) (Bundesbeſchluß vom 17. Auguſt 1852,

- - Art. 2.)

- Art. 38.

Die vorſtehend (Art. 37) feſtgeſtellten Rückkaufsrechte des

Bundes ſind auch den Kantonen in ihrer Geſammtheit vor

behalten, auf deren Territorium die ſchweizeriſche Oſt-Weſt

Bahn angelegt werden wird, und zwar in dem Sinne, daß

die beſagten Kantone gemeinſchaftlich zu den vorbezeichneten

Epochen, aber bloß nach vierjähriger Benachrichtigung, das

Rückkaufsrecht ausüben dürfen, im Falle der Bund je ein Jahr

vorher keinen Gebrauch davon gemacht hätte.

In Beziehung auf die Entſchädigungsnormen, ſowie auf

die Dazwiſchenkunft eines Schiedsgerichtes und deſſen Aufſtel

lung gelten ſämmtliche Beſtimmungen der Art. 36 und 37.

z- Art. 39.

Streitigkeiten zivilrechtlicher Natur, welche in Hinſicht auf

die Auslegung des gegenwärtigen Konzeſſionsaktes zwiſchen der

Kantonsregierung und der Geſellſchaft entſtehen ſollten, unter

liegen ebenfalls der Entſcheidung durch ein Schiedsgericht, wie

ſolches im Art. 36 vorgeſchrieben iſt, und zwar ohne Weiters

ziehung.

III. Bd. 34
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Art. 40.

Zur Sicherung für die durch dieſe Konzeſſion dem Kan

tone gegenüber eingegangenen Verpflichtungen leiſtet die Geſell

ſchaft der Regierung eine Realkaution von 60,000 Frkn. ent

weder in Baarſchaft oder in annehmbaren Werthpapieren; im

erſtern Fall iſt ſelbige zu 3% zu verzinſen.

Dieſelbe ſoll innert drei Monaten nach Ratifikation der

Konzeſſionsakte durch die Bundesbehörde erlegt werden, anſonſt

der Große Rath die Konzeſſion als erloſchen erklären kann.

Die deponirte Kaution ſoll zurückgegeben werden, ſobald

die Geſellſchaft ſich ausweist, im Kanton Luzern das Vier

fache der Kautionsſumme für die Anlage der Bahn verwendet

zu haben. Nach Herausgabe der Kaution bleibt der Regie

rung ein gleicher Betrag auf dem im Kanton Luzern liegenden

Vermögen der Geſellſchaft verſichert.

Die Kaution dient zur Sicherung aller von der Geſell

- ſchaft im Kanton übernommenen Verpflichtungen und fällt ohne

Weiters dem Staate anheim, wenn die Geſellſchaft ihren Ver

pflichtungen innert der durch Art. 1, 6 und 7 beſtimmten oder durch

die Regierung reſp. Großen Rath allfällig verlängerten Friſt nicht

nachkömmt. – Im Falle jedoch die im Art. 7 enthaltene Ver

pflichtung erweislichermaßen nicht aus Nachläßigkeit der Geſell

ſchaft, ſondern aus Gründen höherer Gewalt unerfüllt geblieben

wäre, entſcheidet über den Anheimfall der Kaution an den Staat

das im vorhergehenden Art. 36 vorgeſehene Schiedsgericht.

Art. 41.

Die Geſellſchaft verpflichtet ſich überhin, ſpäteſtens ſechs

Monate nach der von der Bundesbehörde erfolgten Genehmi

gung dieſer Konzeſſion nachzuweiſen, daß ſie gehörige Sicher

heit ihres Beſtandes und der erforderlichen Mittel gewähre,

um die durch gegenwärtigen Akt konzedirte Bahnſtrecke herzu

ſtellen. Im Falle der geforderte Ausweis nicht auf genügende

Weiſe geleiſtet wird, ſo kann der Regierungsrath die Konzeſ

ſion als erloſchen erklären.
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Art. 42.

Sollte die Geſellſchaft in Konzeſſionsakten, oder ſpäter

während des Baues oder des Betriebes der Bahn andern

Kantonen günſtigere Bedingungen bewilligen, als gegenwärtige

Konzeſſionsakte enthält, ſollen ſolche auch für den hierſeitigen

Kanton und die durch denſelben gehenden Bahnſtrecken ihre

Anwendung finden.

Art. 43.

Der Geſellſchaft ſteht kein Recht zu, dieſen Konzeſſionsakt

früher oder ſpäter an eine andere Geſellſchaft zu übertragen,

ſie ſei denn durch die geſetzgebende Behörde des Kantons Luzern

dazu ermächtigt worden.

Zu Urkund deſſen iſt gegenwärtiger Akt in Doppel aus

gefertigt, mit den Unterſchriften und dem Siegel des Standes

Luzern, ſowie mit den Unterſchriften der Konzeſſionäre ver

ſehen und beiden Theilen urſchriftlich zugeſtellt worden.

So beſchloſſen, Luzern, den 10. Dezember 1857.

Die Konzeſſionäre: Der Vize-Präſident:

Frid. Schmid von Bern. J. Winkler,

Dr. B. Hildebrand in Bern. Namens des Großen Rathes,

G. Wildbolz, Notar in Bern. Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

Joſef Banz, Großrath in Ent- A. Vonwyl.

lebuch. W. Huber

Fridol. Aregger, Großrath in

Schüpfheim.

Amt. Brun, Arzt in Entlebuch,

«
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Bundesbeſchluß

betreffend

eine Eiſenbahn von Luzern über Ebikon an die

Kantonsgrenze in der Richtung nach Zürich.

(Vom 23. Dezember 1857.)

Die Bundesverſammlung

der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft,

Nach Einſicht des vom Regierungsrathe des Kantons Luzern

mit Herren Fried. Schmid in Bern, Dr. B. Hildebrand, G.

Wildbolz, Notar, ebenfalls in Bern, und Konſorten unterm

4. Chriſtmonat abgeſchloſſenen und unterm 10. gleichen Monats

vom Großen Rathe genehmigten Konzeſſionsvertrages für den

Bau und Betrieb einer Eiſenbahn von Luzern über Ebikon

an die Kantonsgrenze in der Richtung nach Zürich;

Nach Einſicht eines Berichtes und Antrages des Bundes

rathes vom 20. Dezember 1857, aus welchem namentlich her

vorgeht, daß die für die gleiche Strecke früher ertheilte Kon

zeſſion von Rechtswegen erloſchen iſt;

In Anwendung des Bundesgeſetzes vom 28. Heumonat

1852;

beſchließt:

Es wird dieſer Konzeſſion unter nachſtehenden Bedingun-

gen die Genehmigung des Bundes ertheilt:

Art. 1.

In Erledigung von Art. 8 Lemma 3 des Bundesgeſetzes

über den Bau und Betrieb von Eiſenbahnen werden dem
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Bundesrathe hinſichtlich der Konzeſſionsgebühren diejenigen

Zuſicherungen ausdrücklich vorbehalten, welche im Art. 34 der

Konzeſſion enthalten ſind.

Art. 2.

Der Bund iſt berechtigt, die hier konzeſſionirte Eiſenbahn

unter den in den Art. 36 und 37 des Konzeſſionsaktes ent

haltenen Bedingungen an ſich zu ziehen.

Art. 3.

Binnen einer Friſt von 6 Monaten, von dem Tage die

ſes Beſchluſſes an gerechnet, iſt der Anfang mit den Erd

arbeiten für die Erſtellung der Bahn zu machen und zugleich

genügender Ausweis über die gehörige Fortführung der Bahn

unternehmung zu leiſten, in der Meinung, daß widrigenfalls

mit Ablauf jener Friſt die Genehmigung des Bundes für die

vorliegende Konzeſſion erliſcht.

Art. 4.

Es ſollen alle Vorſchriften des Bundesgeſetzes über den

Bau und Betrieb von Eiſenbahnen, vom 28. Heumonat 1852,

ſowie der ſämmtlichen einſchlägigen Bundesgeſetze genaue Be

achtung finden, und es darf denſelben durch die Beſtimmungen

der vorliegenden Konzeſſion in keiner Weiſe Eintrag geſchehen.

Im Beſondern ſoll die volle Anwendung des Bundesgeſetzes

vom 1. Mai 1850 über Abtretung von Privatrechten durch

Art. 5 der Konzeſſion keinerlei Beſchränkung erleiden und fer

ner den Befugniſſen, welche der Bundesverſammlung, gemäß

Art. 17 des erwähnten Bundesgeſetzes, durch die im Art. 32

der Konzeſſion enthaltenen Beſtimmungen über die Errichtung

von Eiſenbahnen oder Zweiglinien in gleicher Richtung zu

ſtehen, nicht vorgegriffen ſein. -

Im Fernern ſoll dem Poſtregale des Bundes durch Art. 27

Lemma 4 keinerlei Eintrag geſchehen.

Die im Art. 20 erwähnte Erhöhung der Taren darf erſt

nach erhaltener Genehmigung der ſpeziellen Taranſätze durch

den Bund in Vollzug geſetzt werden.
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Endlich werden die Kompetenzen des Bundes und die

Bundesgeſetzgebung noch ſpeziell gegenüber dem Art. 35 vor

behalten, welcher von der Militärdienſtfreiheit der Eiſenbahn

angeſtellten handelt.

Art. 5.

Der Bundesrath iſt mit der Vollziehung und üblichen

Bekanntmachung dieſes Beſchluſſes beauftragt. -

Alſo beſchloſſen vom ſchweizeriſchen Ständerathe, -

Bern, den 22. Chriſtmonat 1857.

Im Namen desſelben,

Der Präſident:

A. Stähelin.

Der Protokollführer:

J. Kern-Germann.

Alſo beſchloſſen vom ſchweizeriſchen Nationalrath,

Bern, den 23. Chriſtmonat 1857.

Im Namen desſelben,

Der Präſident:

A. Keller.

Der Protokollführer:

Schieß.
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Beſchluß

über

Verlängerung der in der Konzeſſionsakte für eine

Eiſenbahn von Kröſchenbrunnen nach Luzern ent

haltenen Friſten.

(Vom 10. Juni 1858.)

–-G

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern,

Nach Kenntnißnahme von einem vom Regierungsrathe em

pfehlend begutachteten Geſuche der Direktion der ſchweizeriſchen

Oſt-Weſt-Bahngeſellſchaft vom 29. Mai 1858, daß die

in der ihr vom Großen Rathe des Kantons Luzern den 7. Juli

1857 ertheilten und am 23. Dezember gleichen Jahres von

Seite der Bundesbehörden genehmigten Konzeſſion aufgeſtellten

Friſten um ein Jahr verlängert werden möchten;

In Würdigung der vorgebrachten Gründe;

Auf den Bericht und Antrag einer von uns niedergeſetzten

Kommiſſion;

beſchließen:

I. Die in den Art. 6, 7, 40 und 41 der Konzeſſionsakte

vom 7. Juli 1857 für eine Eiſenbahn von Kröſchenbrunnen

III. Bd. 35
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nach Luzern feſtgeſetzten Friſten ſeien um ein Jahr verlän

gert, ſo daß alſo die Kaution innert 18 Monaten, die Erd

arbeiten und der Kapitalausweis innert 24 Monaten vom

Datum der Bundesgenehmigung, vom 23. Dezember 1857 an

erfolgen, und die Bahn bis zum 23. Dezember 1862 voll

endet ſein ſoll.

II. Für dieſe Friſtverlängerung, reſp. Modifikation des

Konzeſſionsaktes vom 7. Juli 1857 iſt die Genehmigung der

Bundesbehörden einzuholen.

III. Gegenwärtiger Beſchluß iſt dem Regierungsrathe zur

Vollziehung mitzutheilen und urſchriftlich ins Staatsarchiv

niederzulegen.

Luzern, den 10. Juni 1858.

Der Präſident:

Franz Widmer.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

J. Peyer.
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Bundesbeſchluſs

betreffend

Friſtverlängerung für die Eiſenbahn Kröſchen

- brunnen-Luzern.

(Vom 24. Juli 1858)

–-G

Die Bundesverſammlung

der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft,

Nach Einſicht

1. Eines Schreibens der Regierung von Luzern an den

ſchweizeriſchen Bundesrath vom 14. Juni l. J., aus welchem

hervorgeht, daß der Große Rath des Kantons Luzern unterm

10. Juni abhin die durch Konzeſſionsvertrag vom 7. Juli

1857 und Bundesbeſchluß vom 23. Dezember 1857 für den

Beginn der Erdarbeiten an der Eiſenbahn Kröſchenbrunnen

Luzern, und für den Ausweis über die Finanzmittel zur Aus

führung des Unternehmens auf 23. Dezember 1858 feſtgeſetzte

Friſt um ein Jahr verlängert habe;

2. Eines ſachbezüglichen Berichts des ſchweizeriſchen Bun

desrathes vom 13. Juli 1858;

beſchließt:

I. Die im Artikel 3 des Bundesbeſchluſſes vom 23. De

zember 1857 (Amtl. Samml, Bd. WI, S. 13) über Geneh

migung der vom Kanton Luzern den Herren Friedrich Schmid

w Bern, Dr. B. Hildebrand und G. Wildbolz, Notar in

Bern, unterm 7. Juli 1857 ertheilten Konzeſſion, betreffend
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den Bau und Betrieb einer Eiſenbahn von Kröſchenbrunnen

nach Luzern für den Beginn der Erdarbeiten und den Aus

weis über die Mittel zur gehörigen Fortführung des Unter

nehmens feſtgeſetzte Friſt wird um weitere 12 Monate, alſo

bis 23. Dezember 1859, verlängert.

II. Alle übrigen Beſtimmungen des genannten Bundes

beſchluſſes vom 23. Chriſtmonat 1857 verbleiben in Kraft und

es ſoll denſelben durch gegenwärtigen Beſchluß keinerlei Ein

trag geſchehen.

III. Der Bundesrath iſt mit der Vollziehung und üblichen

Bekanntmachung dieſes Beſchluſſes beauftragt.

Alſo beſchloſſen vom ſchweizeriſchen Ständerathe,

Bern, den 20. Juli 1858.

Im Namen desſelben,

Der Vizepräſident:

F. Briatte.

Der Protokollführer:

J. Kern - Germaun.

Alſo beſchloſſen vom ſchweizeriſchen Nationalrathe,

Bern, den 24. Juli 1858,

Im Namen desſelben,

Der Präſident:

J. Stehlin.

Der Protokollführer:

Schieß.
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D e | wº e t

über

die Wahl der Mitglieder des Kantons Luzern

in den eidgenöſſiſchen Ständerath.

(Vom 7. Dezember 1858.)

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

Mit Beziehung auf die §§. 69 und 72 der Bundesverfaſ

ſung der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft vom 12. September

1848 und den §. 95 des Organiſationsgeſetzes des Kantons

Luzern;

In Reviſion des Großrathsdekrets vom 4. Oktober 1848;

beſchließen:

§. 1.

Der Große Rath ernennt die zwei Mitglieder, welche der

Kanton Luzern in den Ständerath abzuordnen hat.

Aus der Mitte des Regierungsrathes kann jeweilen nur

ein Mitglied in den Ständerath gewählt werden. (§. 95 des

Organiſationsgeſetzes.)

§ 2.

Die Mitglieder in den Ständerath werden auf eine Amts

dauer von einem Jahr erwählt und beginnen dieſelbe mit dem

1. Jänner des kommenden Jahres.

III. Bd. 36
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§. 3.

Wird eine Stelle in der Zwiſchenzeit von einem ordent

lichen Amtsantritte zum andern erledigt, ſo iſt ſofort in der

erſten Sitzung des Großen Rathes zur Wiederbeſetzung der

ſelben zu ſchreiten.

§. 4.

Die Mitglieder des Ständerathes beziehen gleich den Mit

gliedern des Nationalrathes für jeden Tag der Anweſenheit

bei den Sitzungen eine Entſchädigung von zwölf Franken.

Für die Hin- und Herreiſe erhalten ſie für jede zurück

gelegte Wegſtunde eine Entſchädigung von 1 Fr. 50 Rp.

§. 5.

Der Regierungsrath hat dem ſchweizeriſchen Bundesrathe

jeweilen die Namen der Gewählten mitzutheilen.

§. 6.

Den Gewählten iſt folgender Ernennungsakt zuzuſtellen:

Wir Präſident und Großer Math des Kantons Luzern,

„In Gemäßheit der §§. 69, 71 und 72 der Bundesver

faſſung der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft vom 12. September

1848, und

„Mit Beziehung auf das Großrathsdekret vom 7. Dezem

ber 1858;

Ernennen

„Zu einem Mitgliede des Ständerathes für die nächſte

Amtsdauer bis zum 31. Dezember 18 . .

den Tit.

Und

beſchließen:

„I. Der Gewählte hat in dieſer Eigenſchaft nach beſtem

Wiſſen und Gewiſſen das Intereſſe des Standes Luzern, ſowie

dasjenige der geſammten ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft zu

wahren,
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„II. Derſelbe hat alle diejenigen Rechte und Vortheile zu

genießen, welche mit der Eigenſchaft eines hierſeitigen Abge

ordneten in den Ständerath verbunden ſind oder noch verbun

den werden.

„III. Gegenwärtiger Akt iſt dem Gewählten als Wahl

urkunde urſchriftlich zum Verhalt und Ausweiſe zuzufertigen.

„Alſo beſchloſſen, Luzern den . . .

§. 7.

Gegenwärtiges Dekret iſt dem Regierungsrathe zur Auf

nahme in die Geſetzesſammlung mitzutheilen und urſchriftlich

ins Staatsarchiv niederzulegen.

Gegeben, Luzern den 7. Dezember 1858.

Der Präſident:

Fr. Widmer.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

J. Peyer.
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N acht r ag

zum Geſetze über die Hypothekar-Inſtrumente.

In Kraft getreten den 6. Hornung 1859.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern,

In der Abſicht, näher zu beſtimmen, inwiefern Maſchinen

werke zum liegenden oder fahrenden Gute gehören und daher

in Liegenſchafts-Verſchreibungen oder aber in Fahrhabsein

ſatzungen verpfändet werden können;

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes und das Gut

achten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

be ſchlie ß e n :

§. 1.

Die mit einer Liegenſchaft verbundenen mechaniſchen Ein

richtungen werden als Theile der Liegenſchaft betrachtet und

dürfen nur vereinigt mit derſelben verpfändet werden.

§. 2.

Als mit der Liegenſchaft verbunden ſind zu betrachten:

a. zunächſt die Triebwerke (wie Waſſerkräfte, Waſſerräder,

Turbinen, Transmiſſionen, Dampfmaſchinen, Röhren

leitungen u. dgl.);

b. ſodann alle jene Werke, welche der Liegenſchaft den

Charakter einer beſtimmten mechaniſchen Einrichtung
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verleihen und durch jene Triebwerke in Bewegung ge

ſetzt werden. (So z. B. gehören zur Liegenſchaft einer

Mühle die Mahlwerke; zur Liegenſchaft einer Spinnerei

die Spinnſtühle und die Spindeln; zur Liegenſchaft

einer Säge die Sägeeinrichtung; zur Liegenſchaft einer

Stampfe die Stampfwerke; zur Liegenſchaft einer Parket

fabrik die Hobel-, Nuth- und Sägemaſchinen, die

Drehbänke u. dgl.; zur Liegenſchaft einer Hammer

ſchmiede die Hammerwerke; zur Liegenſchaft einer

Bleicherei mit Appreturen der Dampfkeſſel, die Walke

U. ſ. w.) -

s. 3.

Die Frage, ob ein Gegenſtand als liegendes oder fahrendes

Gut verpfändet werden könne, entſcheidet, wenn ſich Anſtände

erheben, der Gemeinderath, in zweiter Inſtanz das Obergericht.

§. 4.

Wenn liegendes Gut von oben erwähnter Art verpfändet

wird, ſo ſind die einzelnen verpfändeten Gegenſtände ſo genau

als möglich aufzuzählen und zu bezeichnen, damit über den

Umfang der Verpfändung nicht wohl ein Zweifel entſtehen kann.

§. 5.

Der Schuldner iſt zu ſorgfältigem Unterhalt der verpfän

deten mechaniſchen Einrichtungen verpflichtet und darf ſich keine

Werthverminderung derſelben erlauben, welche nicht eine na

türliche Folge ſachgemäßen Gebrauches iſt.

§. 6.

Bei Reparaturen und Verbeſſerungen tritt neu angeſchafftes

Material an die Stelle des alten; auch wird bei jeder Ver

mehrung des Materials alles zum Pfande gerechnet, was einen

Beſtandtheil der zum Liegenden gehörenden mechaniſchen Ein

richtungen ausmacht,
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§. 7.

Gegenwärtiges Geſetz iſt dem Regierungsrathe zur Bekannt

machung und Vollziehung mitzutheilen und urſchriftlich ins
Staatsarchiv niederzulegen. z

- Luzern, den 7. Dezember 1858.

Der Präſident:

Fr. Widmer.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

- J. Peyer.
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Geſetz

über

Fremdenpolizei und Niederlaſſungsweſen.

(Vom 9. März 1859.)

In Kraft getreten den 15. Mai 1859.

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

Auf den Bericht und Vorſchlag des Regierungsrathes und

das Gutachten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion,

beſchließen:

Erſter Abſchnitt.

Von den polizeilichen Ausweisſchriften.

§. 1.

Für das Reiſen und Wandern und den Aufenthalt außer

halb der Heimathsgemeinde werden dreierlei Ausweisſchriften

ausgeſtellt: -

a. Reiſepäſſe (§§. 2–12);

b. Wanderbücher (§§. 13–16);

c. Heimathſcheine oder Bürgerrechtsurkunden (§§ 17–23).

§. 2.

Die Reiſepäſſe werden von den Amtsſtatthaltern nacha. Reiſepäſſe.

dem dieſem Geſetze beigefügten Formular ausgeſtellt.

III. Bd. 37
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*, * . .

- - - -

Wer einen Reiſepaß bedarf, hat ſich an denjenigen Amts

ſtatthalter zu wenden, in deſſen Amt er wohnhaft, oder wenn

er auswärts ſich aufhält, wo er heimathrechtig iſt.

Gegen die Verweigerung eines Paſſes von Seite des Amts

ſtatthalters kann an den Regierungsrath rekurrirt werden.

§. 3.

Der Reiſepaß ſoll nummerirt ſein, den Vor- und Ge

ſchlechtsnamen der Perſon, auf die er ausgeſtellt iſt, das Alter

und die äußere Beſchreibung derſelben, ihre Heimath, ihren

Beruf und gewöhnlichen Wohnſitz enthalten.

Auch ſoll der Ort, wohin die Reiſe geht, die Abſicht der

ſelben und der Zeitraum, während deſſen der Reiſepaß gültig

iſt, in Buchſtaben ausgedrückt, angegeben ſein. Dem Reiſe

paß iſt überdieß die Unterſchrift des Amtsſtatthalters und Amt

ſchreibers ſammt dem Amtsſiegel oder Amtsſtempel beizuſetzen.

Jeder Reiſepaß ſoll auch bei der Ausfertigung von dem

Trager desſelben eigenhändig unterſchrieben, oder, wenn dieſer

nicht ſchreiben kann, dies darin bemerkt werden.

§. 4.

Kein Reiſepaß darf auf mehr als eine Perſon ausgeſtellt ſein.

Wenn aber im Gefolge des Reiſenden ſich deſſen Familie oder

Dienerſchaft befindet, ſo ſoll davon in dem Paſſe ausdrücklich

Meldung geſchehen.

§. 5.

Kein Reiſepaß darf auf längere Dauer als auf ein Jahr

ausgeſtellt werden. -

- §. 6. - - -

Die Reiſepäſſe für das Innere der Schweiz bedürfen keiner

weitern Beglaubigung. * .

Jene für das Ausland ſollen von der betreffenden Amts

kanzlei oder von dem Reiſenden unmittelbar der Staatskanzlei

zur Beglaubigung eingeſchickt werden.

Bedarf ein Paß noch der Beglaubigung der in der Schweiz

akkreditirten Geſandtſchaft desjenigen Staates, in welchen der
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Reiſende ſich hinbegibt, ſo kann dieſe durch die Staatskanzlei

oder auch unmittelbar durch den Reiſenden ſelbſt eingeholt

werden. -

§. 7. - -

Einem Angehörigen oder Einwohner des Kantons Luzern,

welcher der mit Ausſtellung der Reiſepäſſe betrauten Behörde

nicht perſönlich bekannt iſt, darf ein Reiſepaß erſt dann ver

abfolgt werden, wenn er einen Schein vom Gemeindeckmmann

ſeines Wohnortes vorweiſen kann, durch welchen bezeugt wird,

daß der Ausſtellung des Reiſepaſſes kein Hinderniß entgegen

ſtehe. Dieſer Schein iſt vom Statthalteramt aufzubewahren.

Das Statthalteramt iſt berechtigt, wo es ihm nöthig ſcheint,

von den Kantonsangehörigen noch einen Schein des Gemeinde

ammanns ihres Heimathortes zu verlangen.

§. 8.

Perſonen, welche noch nicht das zwanzigſte Jahr zurückge

legt haben, bedürfen nebſt dem erwähnten Zeugniſſe noch der

Bewilligung ihres Vaters. - -

Verehelichte Weibsperſonen bedürfen einer Einwilligung

ihres Ehemannes, und Bevogtete einer ſolchen ihres Vogts.

Bei Abgang oder Verhinderung des Vaters, des Ehe

manns oder des Vogten iſt die Bewilligung der Vormundſchafts

behörde erforderlich.

In den Fällen, wo die Vormundſchaftsbehörde, welche die

Bewilligung ausſtellt, zugleich Polizeibehörde iſt, iſt der Schein

des Gemeindeammanns nicht nothwendig.

Den wegen eines Verbrechens oder ſchweren Vergehens

ſtrafrechtlich Verfolgten darf ohne ſchriftliche Bewilligung der

zuſtändigen Unterſuchungs- oder Gerichtsbehörde kein Reiſepaß

ausgeſtellt werden.

§. 9.

Sobald ein Militäraufgebot ergeht oder ein ſolches als

nahe bevorſtehend anzunehmen iſt, darf keinem Milizpflichtigen

ohne eine ſchriftliche Bewilligung des Militärdepartements ein

Reiſepaß ausgeſtellt werden.
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§. 10.

Nichtkantonsbürgern dürfen nur in folgenden Fällen Reiſe

päſſe ausgeſtellt werden:

a. Schweizern, wenn ſie im hieſigen Kantone förmlich

niedergelaſſen ſind;

b. Ausländern, die im Kanton förmlich niedergelaſſen und

in einem Lande heimathrechtig ſind, das durch keinen

Geſandten oder Geſchäftsträger in der Schweiz vertreten

iſt. Gehören ſie aber einem Lande an, welches einen

Vertreter in der Schweiz hält, ſo haben ſie ſich bei

demſelben um einen Paß zu bewerben, oder die Be

willigung auszuwirken, daß ihnen ein luzerneriſcher

ausgeſtellt werden dürfe;

c. Schweizern und Ausländern in außerordentlich dringen

den Fällen, wo der Reiſepaß vergeſſen, verloren oder

ausgelaufen wäre, wenn ſie auf hinreichende Weiſe

darthun können, daß ſie rechtliche Leute ſeien;

d. fremden Dienſtboten, die wenigſtens ein Vierteljahr mit

Vorwiſſen der Ortsbehörde hier im Dienſte geſtanden

ſind und gute Zeugniſſe ihrer Meiſter aufzuweiſen haben.

In allen Fällen, wo ein neuer Reiſepaß auf einen vor

handenen ältern hin ertheilt wird, ſoll dieſes in jenem an

gemerkt werden.

Solche Reiſepäſſe an Nichtkantonsbürger ſollen immer nur

auf ſo lange Zeitdauer ausgeſtellt werden, als der Zweck des

Paſſes nothwendig erfordert, immerhin jedoch für nicht länger

als ein Jahr. (§. 5.)

§. 11.

Auf den Statthalterämtern ſoll ein genaues Regiſter mit

fortlaufenden Nummern über alle ausgefertigten Reiſepäſſe ge

führt werden, worin der Tauf- und Familiennamen, das Alter,

der Beruf, die Heimath und der Wohnort des Reiſenden, deſ

ſen Perſonalbeſchreibung, ſowie der Ort, wohin die Reiſe ge

richtet iſt, die Abſicht der Reiſe und das Datum der Ausſtel

lung des Paſſes angemerkt werden ſoll. -

20
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§. 12.

Am Ende eines jeden Quartals haben die Amtsſtatthalter

ein Verzeichniß der während desſelben ertheilten Päſſe dem

Polizeidepartemente einzureichen.

§. 13.

Arbeitern und Handwerksgeſellen ſind behufs ihrer Wan

derungen ſogenannte Wanderbücher auszuſtellen.

Solche Wanderbücher werden ertheilt: Angehörigen des

Kts. Luzern, ſowie förmlich niedergelaſſenen Schweizerbürgern,

die aus der Lehre treten, oder bereits in Arbeit geſtanden ſind und

nun ihre Wanderſchaft anzutreten oder fortzuſetzen wünſchen,

auf einen Ausweis, wie er für Ausſtellung von Päſſen vor

geſchrieben iſt (§§. 7 und 8). Ueberdieß iſt ein Zeugniß des

bisherigen Meiſters vorzuweiſen. Das Zeugniß muß durch

den Gemeindeammann des Ortes beglaubigt ſein, mit dem Bei

fügen, daß überhaupt kein Hinderniß gegen Ausſtellung eines

Wanderbuches an den Betreffenden obwalte.

Minderjährigen dürfen Wanderbücher nur mit Bewilligung

ihres Vaters, Pflegvaters oder Vormundes ausgeſtellt werden.

Perſonen unter 15 Jahren darf kein Wanderbuch verab

folgt werden.

An andere Schweizer und an Ausländer, welche ſonſt mit

Wanderbüchern verſehen ſein ſollten, können in außerordent

lichen, dringenden Fällen und auf genügenden Ausweis Päſſe

ertheilt werden, jedoch nur für den nächſten Beſtimmungsort der

Reiſenden, oder nur auf ſo lange Zeitdauer, daß den Bewerbern

ermöglicht wird, entweder von ihrer Heimathsbehörde gehörige

Reiſeſchriften ſich zu verſchaffen oder in ihre Heimath zu reiſen.

§. 14.

Die Wanderbücher ſtellt die Polizeidirektion gegen eine Ge

bühr von 1 Fr. 50 Rp. aus.

Ueber die ausgeſtellten Wanderbücher führt die Polizeidirek

tion ein genaues Verzeichniß, welches die Nummer des Wan

derbuches, den Vor - und Familiennamen, den Heimathsort,

b. Wanders

bücher.
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das Gewerbe oder Handwerk des Tragers, deſſen Perſonalbe

ſchreibung und das Datum der Ausſtellung enthalten ſoll.

Die Verweigerung des Wanderbuchs kann an den Regie

rungsrath rekurrirt werden.

§. 15.

Ein Wanderbuch ſoll 32 Blätter enthalten und in Oktav

format gut gebunden ſein.

Auf der erſten Blattſeite ſoll Name, Heimath, Beruf und

Perſonalbeſchreibung des Inhabers ſtehen. -

§. 16.

Auf der zweiten Seite des Wanderbuches ſoll Folgendes ſtehen:

„Sämmtliche Zivil- und Militärbehörden werden anmit er

ſucht, den Trager dieſes Wanderbuches, welches gleich einem

Paß zu achten iſt, frei und ungehindert paſſiren zu laſſen und

demſelben den nöthigen Schutz und Hülfe zu gewähren. Gleiches

wird den Geſellen anderer Staaten hierſeits zugeſichert.

„Der Inhaber des Wanderbuchs ſoll dasſelbe bei den Po

lizeibehörden der Haupt-, Grenz- und Aufenthaltsorte, wo er

durchreiſet, vorweiſen und bei ihnen das nöthige Viſum nach

ſuchen.

„Wenigſtens alle Vierteljahre vom Tage des letzten Arbeits

und Verhaltungszeugniſſes an, ſoll das Wanderbuch mit einem

neuen Arbeits- oder Verhaltungszeugniß verſehen werden.

„Die Dauer einer Krankheit oder eines anderweitigen noth

wendigen Aufenthalts an einem Orte wird nicht gerechnet;

jedoch muß dies, ſowie alle andern Zeugniſſe, wenn ſie gültig ſein

ſollen, durch amtliche Unterſchrift und Siegel beglaubigt werden.

„Das Wanderbuch muß ſtets vollſtändig erhalten werden;

daher darf in demſelben weder etwas radirt, noch korrigirt,

weder ausgeſtrichen, noch ausgeriſſen werden und die Viſa und

Zeugniſſe müſſen ſich in ununterbrochener Reihe folgen.“

Am Ende dieſer Vorſchrift ſteht die Bemerkung, daß das

Wanderbuch zum Wandern im In- und Ausland und auf un

beſtimmte Zeit gültig ſei.
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Dann folgt das Datum der Ausſtellung, Unterſchrift und

Stempel des Polizeidepartements.

§- 17.

Kantonsbürger, welche ſich außer ihrer Heimathsgemeindec. Heimath

aufhalten oder niederlaſſen wollen, müſſen mit ordentlichen

Heimathſcheinen ſich verſehen, welche nach den im Kon

kordate über die Form der Heimathſcheine vom 28. Jänner

1854 (ſ. II. Bd. der eidgen. Geſ. u. Verordn. für den Kanton

Luzern) vorgeſchriebenen Formularien ausgeſtellt ſein müſſen.

§. 18.

Die Heimathſcheine werden von den Gemeinderäthen aus

geſtellt.

Diejenigen, welche zum Aufenthalte außer dem Kantone

dienen ſollen, bedürfen der Beglaubigung der Staatskanzlei.

Die Gemeinderäthe haben über die ausgeſtellten Heimath

ſcheine ein Verzeichniß zu führen und die Staatskanzlei ein

ſolches über deren Beglaubigung.

§. 19.

Bevor für Perſonen, die unter väterlicher Gewalt oder

unter Vogtſchaft ſtehen, Heimathſcheine ausgeſtellt werden, iſt

der Vater oder Vogt darüber einzuvernehmen.

Der Entſcheid des Gemeinderathes kann von dem Bewer

ber des Heimathſcheins, oder von dem Vater oder dem Vogt

an den Regierungsrath rekurrirt werden.

§. 20.

Der Gemeinderath kann die Ausſtellung eines Heimath

ſcheines auch erwachſenen Perſonen verweigern, wie z. B.

Eltern, wenn ſie ſich der Sorge für ihre Kinder zu entziehen

ſuchen, ferner Kindern, die der Pflicht zur Unterſtützung hülfs

bedürftiger Eltern entgehen wollen, ſowie auch liederlichen und

ſittenloſen Perſonen. -
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- - - -

Auch in dieſen Fällen können die Betreffenden, denen ein

Heimathſchein verweigert wird, ſich beſchwerend an den Regie

rungsrath wenden.

§. 21.

Auf dem Stempelamte des Staates ſollen gedruckte For

mulare für Heimathſcheine vorräthig gehalten und den Ge

meinderäthen gegen Vergütung von 70 Rp. pr. Eremplar auf

Verlangen verabreicht werden.

§. 22.

Der Inhaber eines Heimathſcheins iſt verpflichtet, bei ſeiner

Rückkehr den Heimathſchein der Behörde, welche ihn ausgeſtellt

hat, auf Verlangen wieder einzuhändigen.

Sollten Perſonen, die im Beſitze von Heimathſcheinen

ſind, in ſolche Verhältniſſe kommen, wie ſie im §. 20 be

zeichnet ſind, ſo kann der Gemeinderath die ihnen ausgeſtellten

Heimathſcheine zurückziehen.

§. 23.

Heimathſcheine bedürfen der Erneuerung in folgenden Fällen:

a. wenn der Niedergelaſſene ſich verehelicht,

b. wenn derſelbe ſtirbt und eine Wittwe oder Kinder hin

terläßt.

Der Gemeinderath des Niederlaſſungsortes hat dafür zu

ſorgen, daß die Heimathſcheine gehörig erneuert werden.

Zweiter Abſchnitt.

Vorſchriften betreffend a. Durchreiſende, b. Hand

werksgeſellen und Arbeiter, welche nicht Kantons

angehörige ſind. -

S. 24.

Alle Fremden, welche den hieſigen Kanton betreten, ſollen

mit gültigen, von anerkannten Behörden ausgeſtellten Reiſe

ſchriften verſehen ſein.



vom 9. März 1859. 211

R. §. 25.

Schweizerbürger, die man als ſolche erkennt, oder di? ſich

durch andere gültige Schriften als ſolche auf eine unverdächtige

Weiſe ausweiſen, und nicht unter die Klaſſe der Handwerks

geſellen und Arbeiter zählen, bedürfen keine Reiſeſchriften.

§. 26.

Handwerksgeſellen und Arbeiter aber, die nicht Angehörige

des Kantons ſind, müſſen ohne Ausnahme ein Wanderbuch

beſitzen, welches die Eigenſchaften eines Paſſes hat und die

Stelle eines ſolchen vertritt.

Bei Militärperſonen, die mit ordentlichen Abſchieden und

Marſchrouten verſehen ſind, vertreten dieſe Schriften, wenn

ſie von einer bekannten Militärbehörde ausgeſtellt und unter

zeichnet ſind, die Stelle des Paſſes oder Wanderbuches.

§. 27.

Denjenigen, die nach den Beſtimmungen dieſes Geſetzes

mit Reiſepäſſen, Wanderbüchern oder Marſchrouten verſehen

ſein ſollen, ſind dieſelben von den an den Grenzen des Kantons

aufgeſtellten Landjägerpoſten abzufordern und wenn ſie richtig

ſind, zu viſiren. -

In den Hauptorten der Aemter viſirt die Amtskanzlei und

in der Hauptſtadt das Büreau der Polizeidirektion.

Für ein ſolches Viſum werden 15 Rp. gefordert. Erwie

ſenen Armen iſt hingegen nichts dafür abzunehmen.

§. 28.

Wer keine oder verdächtige Reiſeſchriften beſitzt, iſt auf der

Grenze zurückzuweiſen; ebenſo diejenigen nichtſchweizeriſchen

Handwerksburſchen oder Arbeiter, welche beim Eintritt in den

Kanton nicht wenigſtens 6 Fr. Reiſegeld beſitzen.

§. 29.

Perſonen, die berufslos umherziehen, oder nicht gute, nicht

gehörig in Ordnung gehaltene, überhaupt verdächtige Reiſe

III. Bd. 38
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ſchriften beſitzen oder ohne Subſiſtenzmittel ſind, ſollen ange

halten und dem betreffenden Amtsſtatthalter zugeführt werden.

Dieſer wird entweder die verdächtigen Ausweisſchriften zu

rückbehalten und den Arreſtanten mit Laufpaß oder transport

weiſe über die Grenze des Kantons in der Richtung nach ſeiner

Heimath, oder ihn nebſt den Schriften der Polizeidirektion zur

weitern Verfügung zuführen laſſen. Letzteres ſoll jedes Mal

geſchehen, wenn die arretirte Perſon ein Ausländer von ver

dächtigem Ausſehen oder Betragen iſt, deſſen Transport über die

Schweizergrenze wünſchbar erſcheint.

Dem Bettel nachgehende Perſonen ſind nach §. 66 – 70

des Geſetzes über das Armenweſen zu behandeln.

§. 30.

In allen Gaſthöfen der Hauptſtadt wird ein Verzeichniß

aller in denſelben Herberge nehmenden Gäſte geführt.

Der Regierungsrath iſt ermächtigt, die Führung eines

gleichen Verzeichniſſes in den übrigen Wirthſchaften des Kan

tons, wo er dies nöthig findet, anzuordnen.
-

Gäſte, welche ihre Namen unrichtig angeben oder unrich

tig in das Fremdenverzeichniß eintragen, oder Wirthe, die ihre

Gäſte unrichtig angeben oder gar nicht auftragen, oder über

haupt in dieſer Beziehung den polizeilichen Vorſchriften nicht

nachleben, ſind nach dem Polizeiſtrafgeſetze zu beſtrafen.

§. 31.

Wenn ein unverdächtiger, mit gehörigen Reiſeſchriften ver

ſehener Reiſender an einem Orte nicht bloß durchreiſen, ſondern

ſich in einem Gaſthofe oder bei einem gut beleumdeten Pri

vaten aufhalten will, ſo iſt dies geſtattet, ohne daß er vor Ver

fluß von zwei Monaten dießfalls irgend einer weitern Bewilli

gung bedarf. Will er aber länger verweilen, ſo hat er eine

Aufenthaltsbewilligung einzuholen (§. 36 u. ff). -

§. 32.

Will ein kantonsfremder Arbeiter oder Handwerksgeſelle in

der Stadt Luzern in Arbeit treten, ſo iſt er gehalten, ſein Wan

k

h
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derbuch der Polizeidirektion abzugeben. Iſt dasſelbe in Ord

nung, ſo erhält er eine Karte, worauf die Bemerkung ſteht,

daß er hier in Arbeit treten könne (Aufenthalts- oder ſogen.

Umſchaukarte). Dieſe Karte hat derſelbe binnen 24 Stunden

dem Stadtammann vorzuweiſen, welcher auf der Karte be

merkt, daß er ſolche eingeſehen habe.

Ein kantonsfremder Arbeiter oder Geſelle, der anderswo

im Kanton Luzern in Arbeit treten will, hat ſein Wanderbuch

dem Gemeindeammann abzugeben. Wenn dasſelbe in Ordnung

iſt, ſo ertheilt dieſer ihm die Bewilligung, in ſeiner Gemeinde

in Arbeit treten zu können. In Handen des Gemeindeammanns

bleibt das Wanderbuch ſo lange liegen, als der Geſelle in der

Gemeinde in Arbeit ſteht.

§. 33.

Geſellen und Arbeiter, die nicht förmlich niedergelaſſen ſind,

dürfen im Kanton Luzern ihr Gewerbe nur in Kondition

eines hieſigen oder hier niedergelaſſenen Meiſters und keines

wegs auf eigene Rechnung ausüben. Wollen ſie auf eigene

Rechnung arbeiten, ſo ſind ſie dazu erſt nach eingeholter Nieder

laſſungsbewilligung berechtigt (S. 44).

§. 34.

Wenn der Geſelle, der mit amtlicher Bewilligung in Arbeit

getreten iſt, in der Folge weiter wandern will, ſo hat er mit

der früher erhaltenen Bewilligungskarte und dem Zeugniſſe des

Meiſters bei der Behörde zu erſcheinen, bei welcher das Wan

derbuch liegt.

In dieſem Zeugniſſe des Meiſters ſoll die Zeit, während

welcher er bei ihm gearbeitet, und die Art, wie er ſich aufge

führt hat, bemerkt ſein. Der Gemeindeammann hat auf dieſes

Zeugniß und ſeine eigenen Wahrnehmungen hin das Angemeſ

ſene in das Wanderbuch einzutragen und dasſelbe zu viſiren.

In der Hauptſtadt muß der Handwerker nebſt dem Zeug

niſſe des Meiſters noch ein ſolches von dem Stadtammann

iö--
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a. Aufent

halts

bewilligung.

der Polizeidirektion vorlegen, welche darauf das Angemeſſene

in dem Wanderbuche vormerkt und dasſelbe zur Weiterreiſe

viſirt.

§. 35.

Sollte ein wandernder Handwerksgeſelle ſtatt des Wander

buches einen Reiſepaß hinterlegen wollen, ſo iſt derſelbe der

Polizeidirektion zu überſenden und der Handwerksgeſelle ſelbſt

dorthin zu weiſen.

Der Polizeidirektor wird unterſuchen, ob einem ſolchen das

fernere Wandern im Kanton zuzugeſtehen, oder ob derſelbe

über die Grenze des Kantons oder der Schweiz zu weiſen ſei.

Dritter Abſchnitt.

Vorſchriften über den Aufenthalt und die Nieder

laſſung von Nichtkantonsbürgern.

§. 36.

Nichtkantonsbürger, die ſich mehr als zwei Monate im

hieſigen Kanton aufhalten wollen, bedürfen einer Aufenthalts

bewilligung. -

§. 37.

Die Aufenthaltsbewilligungen ſtellen die Amtsſtatthalter aus.

Sie dürfen nicht auf längere Dauer, als die Reiſeſchrif

ten gültig ſind, in keinem Falle für länger als ein Jahr

ausgeſtellt werden.

Die Amtsſtatthalter führen ein Verzeichniß darüber und

geben von jeder ausgeſtellten Bewilligung ſogleich ſowohl der

Polizeidirektion als dem betreffenden Gemeindeammann Kenntniß.

Niemand darf, ſei es in der nämlichen Gemeinde, oder

nach einander in mehreren Gemeinden, länger als vier Jahre

auf Aufenthaltsbewilligungen hin geduldet werden.

§. 38. " - .

Die Aufenthaltsbewilligung ſoll den Tauf- und Familien

namen, das Alter, die Heimath, den Beruf des Aufenthalters,

ſowie die hinterlegten Schriften desſelben bezeichnen. -
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Wenn der Aufenthalter verheirathet iſt oder Kinder hat,

ſo iſt auch dieſes in der Bewilligung anzuführen.

§. 39.

Eine ſolche Bewilligung kann nur dann ertheilt werden,

wenn derjenige, der ſich um eine ſolche bewirbt, einen ordent

lichen Heimathſchein oder einen gültigen noch nicht ausge

laufenen Reiſepaß beſitzt.

Auch muß er ſich über die Art, wie er ſich ausbringt, hin

länglich auszuweiſen wiſſen. -

§. 40.

Der Reiſepaß oder der Heimathſchein wird vom betreffen

den Amtsſtatthalter bei Aushändigung der Aufenthaltsbewilligung

zur Hand genommen und erſt bei der Abreiſe der betreffenden

Perſon gegen Zurückgabe der Bewilligung derſelben zurück

geſtellt.

§. 41.

Eine Aufenthaltsbewilligung kann nur für eine beſtimmte

Gemeinde ausgeſtellt werden und ſollte der Beſitzer einer ſolchen

den Aufenthalt in einer andern Gemeinde zu nehmen wünſchen,

ſo bedarf er hiezu jedes Mal einer neuen Bewilligung.

Derjenige, der eine Aufenthaltsbewilligung erhält, hat die

ſelbe binnen drei Tagen dem betreffenden Gemeindeammann

vorzuweiſen.

§. 42.

Sowohl der Nichtkantonsbürger, dem allfällig eine begehrte

Aufenthaltsbewilligung verweigert wird, als der Gemeinderath

der Gemeinde, für welche die Aufenthaltsbewilligung ertheilt

wird, kann beſchwerend an den Regierungsrath gelangen.

Im letztern Falle jedoch ſoll der Gemeinderath zuerſt mit

ſeiner Beſchwerde an den Amtſtatthalter gelangen und erſt wenn

dieſer ſelbe nicht berückſichtigen ſollte, kann er an den Regierungs

rath Beſchwerde einlegen.
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b. Nieder

laſſungs

* bewilligung.

§. 43.

Wenn der Aufenthalter zu Klagen Anlaß gibt, ſo kann

der Amtsſtatthalter die ertheilte Aufenthaltsbewilligung zurück

ziehen.

Es kann auch der Gemeinderath des Aufenthaltsorts die

Zurückziehung der Aufenthaltsbewilligung verlangen.

Gegen die Entziehung der Aufenthaltsbewilligung kann

der Aufenthalter ſich beſchwerend an die Regierung wenden.

Ebenſo kann der Gemeinderath des Aufenthaltsortes, wenn

ſeinem Begehren nicht entſprochen wird, bei der Regierung

Beſchwerde führen.

§. 44.

Will ein Nichtkantonsbürger in hieſigem Kantone ein Ge

werbe auf eigene Rechnung treiben, oder ſich länger, als das

Geſetz es auf Aufenthaltsbewilligung hin geſtattet, im Kanton

aufhalten, ſo bedarf er einer Niederlaſſungsbewilligung.

Die Niederlaſſungsbewilligungen werden vom Regierungs

rathe ertheilt.

§. 45.

Für Ausübung einer Kunſt oder eines Gewerbes, das nur

auf einen kurzen Aufenthalt berechnet iſt, bedarf es nach Vor

ſchrift des Geſetzes über den Markt- und Hauſirverkehr eines

Gewerbspatents.

Fremde Studirende, welche die öffentlichen Schulen beſuchen

und in den Verzeichniſſen derſelben eingetragen ſind, bedürfen

keiner weitern Aufenthaltsbewilligung.

Dienſtboten beiderlei Geſchlechtes, die nicht Kantonsbürger

ſind, haben dem Gemeinderath des Ortes, wo ſie in Dienſt

treten wollen, einen gehörig beglaubigten Heimathſchein nebſt

befriedigendem Leumundszeugniß abzugeben.

Unter „Dienſtboten“ ſind Handlungsgehülfen und andere

Angeſtellte nicht zu rechnen.
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§. 46.

Schweizerbürger chriſtlicher Konfeſſion, die ſich im Kanton

Luzern niederlaſſen wollen, ſind nach den Vorſchriften des §. 41

der Bundesverfaſſung und des Bundesgeſetzes über die Koſten

und Dauer der Niederlaſſungsbewilligungen vom 10. Dezember

1849 zu behandeln. Die Angehörigen ſolcher Staaten, mit

denen die Schweiz oder der Kanton Luzern in einem Nieder

laſſungsvertrage ſteht, werden nach Inhalt dieſer Verträge be

handelt.

§. 47.

Angehörige ſolcher fremder Staaten, mit denen die Schweiz

oder der Kanton Luzern in keinem Niederlaſſungsvertrage ſteht,

müſſen dagegen folgende Ausweisſchriften beſitzen:

a. einen ordentlichen Heimathſchein oder eine dem Hei

mathſchein gleichzuachtende Ausweisſchrift für ſich, ihre

Ehefrau und allfällige Nachkommen;

b. ein Zeugniß, daß ſie eigenen Rechtes und ehrenfähig ſind;

c. einen Leumundſchein ihrer Heimathsbehörde oder der

Behörde ihres bisherigen Aufenthaltsortes. -

Ueberdieß kann von ihnen ein Ausweis gefordert werden,

wie ſie ſich ohne Beläſtigung der Niederlaſſungsgemeinde und

des Kantons ausbringen können. -

Sie haben ferner eine Realhinterlage von 1200 Franken,

wenn ſie ledig, und von 2400 Fr., wenn ſie verheirathet ſind,

bei dem Gemeinderath der Niederlaſſungsgemeinde abzugeben

und dafür, daß dies geſchehen ſei, einen Ausweis vorzulegen.

Für die Niederlaſſungsbewilligung haben ſie eine Nieder

laſſungsgebühr von zwanzig bis hundert Franken zu bezahlen,

wovon die Hälfte dem Staate, die andere Hälfte der Gemeinde,

für welche die Niederlaſſung bewilligt wird, zufällt.

Die Niederlaſſungsbewilligung muß alljährlich erneuert

werden. Nach Verfluß von fünf Jahren kann jedoch die Re

gierung die Niederlaſſung für längere Friſt, jedoch nicht länger

als für fünf Jahre, geſtatten.
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Bei jeder Erneuerung iſt auch die Gebühr zur Hälfte wieder

zu bezahlen.

§. 48.

Der Regierungsrath kann zu Gunſten von Fabriken und

Großgewerben für die von ihnen angeſtellten verehelichten Ar

beiter, falls ſelbe oder ihre Familien kein Gewerbe auf eigene

Rechnung führen, auch an keinem ſolchen irgend einen eigenen

Antheil haben, ſtatt der geſetzlich vorgeſchriebenen Realhinter

lage ſich mit einer möglichſt ſichern Bürgſchaft oder dann mit

einer für alle Arbeiter derſelben Fabrik zu leiſtenden und nach

Umſtänden von ihm zu beſtimmenden Geſammthinterlage be

gnügen.

§. 49.

Die in Folge einer Niederlaſſungsbewilligung geleiſtete Hin

terlage haftet zum Voraus dem Staat, dann der Niederlaſſungs

gemeinde, dann jedem, welcher vermittelſt widerrechtlicher Hand

lungen durch den Niedergelaſſenen in Schaden geführt wird

und endlich für deſſen allfällige Gläubiger nach den Beſtim

mungen des Konkursgeſetzes.

s. 50.

Eine Niederlaſſungsbewilligung wird nur für eine beſtimmte

Gemeinde ertheilt. Bei jeder Veränderung der Niederlaſſungs

gemeinde, ſowie bei der Heirath eines Niedergelaſſenen und bei

dem Tode eines Familienvaters muß die Niederlaſſungsbewil

ligung erneuert werden.

§. 51.

s. Ehe der Regierungsrath eine Niederlaſſungsbewilligung er

theilt, hat er das Befinden des Gemeinderaths der Gemeinde,

in welcher ſich der Bewerber niederlaſſen will, einzuholen.

Wird daraufhin die Bewilligung ertheilt, ſo iſt eine Ab

ſchrift des dießfallſigen Beſchluſſes nebſt den vorgelegten Aus

weisſchriften dem betreffenden Gemeinderath zu übermachen und

von dieſem in Verwahr zu nehmen. Derſelbe hat auch all

fällige Hinterlagen aufzubewahren und iſt dafür verantwortlich,
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§. 52.

Der betreffende Gemeinderath hat dafür zu ſorgen, daß die

etwa auslaufenden Heimathſcheine oder andern Ausweiſeſchrif

ten in gehöriger Zeit erneuert werden, ſowie auch die etwa

erforderlichen Vorkehrungen bei dem Hintritte des Familien

vaters, bei Verehelichung desſelben, oder auch einzelner Fami

lienglieder zu nehmen, damit von der Gemeinde jeder Nachtheil

abgewendet werde.

§. 53.

Jeder niedergelaſſene Nichtkantonsbürger iſt allen Geſetzen

und Verordnungen wie ein Kantonsbürger unterworfen.

§. 54.

Eine Niederlaſſungsbewilligung wird zurückgezogen:

a. bei Schweizerbürgern und ſolchen Ausländern, die erſtern

laut Verträgen gleich zu halten ſind, in den im §. 41,

Ziffer 6, der Bundesverfaſſung angegebenen Fällen;

b. bei andern Nichtſchweizern in folgenden Fällen:

1.

2.

3.

wenn der Niedergelaſſene ſich eines unſittlichen Lebens

wandels ſchuldig macht;

wenn er ſein Auskommen nicht mehr auf ehrliche Art

gewinnt und daher der Wohngemeinde zur Laſt fällt;

wenn er unterläßt, zur gehörigen Zeit für Erneuerung

ſeiner Ausweisſchriften zu ſorgen;

.. wenn er in den Zuſtand eines Konkurſiten oder Fal

liten tritt;

.. wenn er die Gemeindeſteuern oder die Abgaben an den

Staat nicht entrichtet;

wenn er eines Verbrechens oder ſchweren Vergehens

ſich ſchuldig macht oder wegen Uebertretung polizeili

cher Vorſchriften wiederholt beſtraft werden mußte.

In allen dieſen Fällen kann der Gemeinderath die Nieder

laſſungsbewilligung zurückziehen und den Niedergelaſſenen fort

weiſen.

III. Bd. 39
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Der Fortgewieſene kann jedoch innert der geſetzlichen Friſt

(Organiſationsgeſetz §. 102) an den Regierungsrath gelangen.

§. 55.

Der Regierungsrath iſt ermächtigt, politiſch Verfolgten auch

ohne die geſetzlich erforderlichen Ausweisſchriften den Aufenthalt

im Kanton unter ſchützenden Bedingungen zu geſtatten.

Dieſelben ſtehen jedoch unter polizeilicher Aufſicht und kön

nen vom Regierungsrath wieder fortgewieſen werden.

§. 56.

Wer Jemanden, der im Falle iſt, mit einem Schriften

empfangſchein, mit einer Aufenthalts- oder Niederlaſſungsbewil

ligung ſich verſehen zu müſſen, beherberget und bei ſich auf

nimmt, ohne ihn anzuhalten, daß er ſich eine ſolche Bewilli

gung verſchaffe, oder ohne hievon der betreffenden Behörde

Anzeige zu machen, wird nach dem Polizeiſtrafgeſetze beſtraft

und iſt überhin für jeden Nachtheil verantwortlich, der aus dieſer

Unterlaſſung hervorgehen könnte.

Der Gemeindeammann, innert deſſen Gemeindekreis ein

Nichtkantonsbürger ohne gehörige Bewilligung ſich aufgehalten

hat, kann überhin mit einer Ordnungsbuße belegt werden.

§. 57.

Eine Gemeinde, die einen Nichtkantonsbürger in ihrem Um

kreiſe wohnen läßt, ohne daß dieſer die erforderliche Bewilligung

ſich verſchafft hat, kann zur unentgeldlichen Aufnahme eines

ſolchen Nichtkantonsbürgers in ihr Bürgerrecht angehalten wer

den, wenn dieſer aus irgend einem Grunde ſein Heimathrecht

verloren hat.

Der Gemeinde ſteht hierbei der Rückgriff auf die Gemeinde

beamten und Partikularen offen, welche ſich dießfalls Nach

läßigkeiten haben zu Schulden kommen laſſen.
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Vierter Abſchnitt.

Vorſchriften über die Niederlaſſung der Kantons

bürger im Innern des Kantons.

§. 58.

Dem Kantonsbürger ſteht das Recht zu, ſich unter Beob

achtung der geſetzlichen Vorſchriften in jeder Gemeinde des

Kantons niederzulaſſen und gleich den Bürgern derſelben jeden

erlaubten Gewerb zu betreiben.

§. 59.

Der Kantonsangehörige, welcher ſich außer ſeiner Heimaths

gemeinde in einer andern Gemeinde des Kantons niederlaſſen

will, muß mit einem nach Vorſchrift (§. 17) abgefaßten

Heimathſchein verſehen ſein, welcher bei dem betreffenden Ge

meinderath innert 8 Tagen abzugeben iſt.

Für die Einlage eines ſolchen Heimathſcheins iſt dem Ein

leger ein Empfangſchein auszuſtellen, wofür dieſer eine Gebühr

von 70 Rp. zu bezahlen hat. -

Die Herausgabe des Heimathſcheins geſchieht unentgeldlich.

§. 60.

Der Pflicht zur Einlegung eines Heimathſcheins haben ſich

zu unterziehen:

a. diejenigen, welche in einer andern Gemeinde ein Heim

weſen erwerben und auf demſelben ihren Wohnſitz auf

ſchlagen, ohne ſich in dieſer Gemeinde eingebürgert

zu haben;

b. diejenigen, welche außer ihrer Heimathsgemeinde auf

einem Haus- oder Güterlehen ſich haushäblich nieder

gelaſſen haben;

c. Koſtgänger und dergleichen.

§. 61.

Von der Pflicht, einen Heimathſchein einzulegen, ſind aus

genommen:
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a. Beamte, welche vermöge ihrer Amtsſtelle in einer andern

Gemeinde, als wo ſie heimathrechtig ſind, wohnen müſſen, ſammt

ihren Familien;

b. Studirende, Lehrjungen, Dienſtboten und Taglöhner,

letztere inſofern ſie nicht ein Lehen beziehen oder eine Liegenſchaft

erwerben; ebenſo Perſonen, welche von eiuer Waiſenbehörde

außert ihrer Gemeinde in Pflege gegeben werden.

Lehrjungen, Dienſtboten und Taglöhner können jedoch

von der Polizeibehörde ihres Wohnortes angehalten werden,

ſich durch eine Beſcheinigung des Gemeinderaths ihres Hei

mathsortes über Namen, Herkunft und Leumund auszu

weiſen.

§. 62.

Ein Mieth- oder Koſtgeber, welcher eine Perſon aufnimmt,

ohne daß er ſich verſichert hat, daß ſie den Heimathſchein zu

gehöriger Zeit eingelegt, hat an den Gemeinderath des Ortes

zehn Franken Strafe zu bezahlen.

§. 63.

Wenn eine Gemeindsbehörde Jemanden, der in ihrer Ge

meinde das Bürgerrecht nicht beſitzt, die Bewilligung zur Ein

gehung der Ehe ertheilt, und die Ehe wirklich vollzogen wird,

ſo erlangt derſelbe in der betreffenden Gemeinde das Bürger

recht, ſoferne die Gemeinde, in welcher er bisher heimathrechtig

war, ihn nicht mehr als Bürger anerkennen will.

Ein Niedergelaſſener erlangt das Bürgerrecht des Nieder

laſſungsortes, wenn der Heimathſchein innert Jahresfriſt nach

erfolgter Niederlaſſung nicht eingelegt wird, und die Heimaths

gemeinde desſelben weder auf gütlichem, noch auf rechtlichem

Wege ausgemittelt werden kann. Wird aber bei einem ſolchen'

ſein Heimathsrecht früher oder ſpäter erweislich gemacht, ſo

fällt derſelbe ſeiner frühern Heimathsgemeinde zurück.

Wer auf die im gegenwärtigen §. angegebene Art das

Bürgerrecht in einer Gemeinde erwirbt, hat die durch das

Geſetz feſtgeſetzte Einkaufsgebühr doppelt zu entrichten.
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Die Beamten, welche dabei mitgewirkt haben, oder welche

ihrer obliegenden Pflicht nicht nachgekommen ſind, ſind dem

Strafrichter zu überweiſen und mit einer Strafe von 100 bis

200 Franken zu belegen.

Die bezogenen Strafgelder fallen dem Armenfond der Ge

meinde zu, welche durch die betreffenden Handlungen oder

Unterlaſſungen beläſtigt wird.

§. 64.

Wo ausnahmsweiſe die Angelegenheiten der Ortsbürger

gemeinden nicht vom Gemeinderathe, ſondern von einer beſon

dern Verwaltung beſorgt werden, erwirbt der Niedergelaſſene

das Bürgerrecht des Wohnorts nur dann, wenn der Grund

des Erwerbs wirklich von der Ortsbürgerverwaltung verſchul

det iſt. e

Läßt ſich in ſolchen Gemeinden der Gemeinderath (als

Organ der Einwohnergemeinde) ſolche Handlungen oder Un

terlaſſungen zu Schulden kommen, welche nach den Beſtim

mungen des §. 63 den Erwerb des Bürgerrechts am Nieder

laſſungsorte begründen, ſo iſt die Einwohnergemeinde gehalten,

den betreffenden Niedergelaſſenen ins Bürgerrecht des Wohn

orts einzukaufen.

Wenn über die Einkaufsſumme ein gütliches Einverſtänd

niß nicht erzielt werden kann, ſo entſcheidet der Regierungsrath.

§. 65.

Diejenige Behörde, welcher die Beſorgung der Heimath

ſcheine übertragen iſt, hat die Pflicht auf ſich, von dem er

folgten Hintritte eines Familienvaters ſeiner Heimathgemeinde

Anzeige zu machen. Letztere iſt gehalten, die erhaltene Anzeige

zu beſcheinigen.

Die Pfarrämter ſind verpflichtet, von jedem Hinſcheid eines

Familienvaters dem Gemeinderathspräſidenten Kenntniß zu geben.

Wenn die Behörde des Niederlaſſungsortes die vorgeſchrie

bene Anzeige unterläßt, ſo haftet die Niederlaſſungsgemeinde



224 Geſetz über Fremdenpolizei und Niederlaſſungsweſen,

für alle daraus entſtehenden Nachtheile. Hinwieder haftet der

Gemeinde für die ihr erwachſenden Nachtheile vorab der Ge

meindeammann, welcher mit der Beſorgung der Heimathſcheine

beauftragt iſt, und in zweiter Linie der Präſident des Gemeinde

rathes, welcher die Pflicht hat, die Anzeige von dem erfolgten

Hinſcheide eines Familienvaters entgegen zu nehmen. (S. 373

des bürgerl. Geſetzbuches.)

§. 66.

Wenn die Behörde des Niederlaſſungsortes hinſichtlich

einer angeſeſſenen Perſon ohne Vorwiſſen und Einwilligung

der heimathlichen Behörden derſelben vormundſchaftliche Hand

lungen unternommen hat, ſo tritt die gleiche, im §. 65 aus

geſprochene Haftbarkeit für entſtandene Nachtheile ein.

§. 67.

Die in §. 60, lit. b und c bezeichneten Perſonen können

aus der Gemeinde, in welcher ſie ſich niedergelaſſen haben, fort

und in ihre Heimathsgemeinde zurückgewieſen werden:

a. wenn ſie ſich ohne Beläſtigung der Gemeinde, in wel

cher ſie ſich niedergelaſſen haben, nicht durchbringen

können;

b. wenn ſie einen unſittlichen Lebenswandel führen oder

kriminell verurtheilt oder wegen Diebſtahl oder Betrug

polizeilich beſtraft worden ſind;

c. wenn ſie den vorſchriftsmäßigen Heimathſchein in ge

ſetzlicher Friſt nicht einlegen.

Auch die im §. 61 b bezeichneten Perſonen können in den

unter litt. a u. b bezeichneten Fällen aus der Wohngemeinde

ausgewieſen werden.

§. 68.

Auch die im §. 60, lit. a bezeichneten Niedergelaſſenen kön

nen aus der Wohngemeinde fortgewieſen werden, wenn die

ſelben kriminell oder wegen Diebſtahl, Betrug oder Unſittlichkeit

ſchon wiederholt polizeilich beſtraft worden ſind, und wenn ſie
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den Heimathſchein nach wiederholter Aufforderung nicht ein

legen.

§. 69.

Glaubt ein Gemeinderath einen Eingeſeſſenen fortweiſen zu

können, ſo hat er hierüber einen förmlichen motivirten Beſchluß

zu faſſen und dem Betreffenden zu Handen zu ſtellen.

Dem Fortgewieſenen, welcher gegen die Fortweiſung be

gründete Beſchwerden erheben zu können glaubt, ſteht innert

20 Tagen der Rekurs an den Regierungsrath offen.

§. 70.

Die Ausweiſung hat zur Folge, daß der Ausgewieſene ſich

in der betreffenden Gemeinde weder kürzere noch längere Zeit

mehr aufhalten darf; jedoch iſt ihm nicht unterſagt, durchzu

reiſen oder einzelne Geſchäfte daſelbſt zu beſorgen.

Fünfter Abſchnitt.

Schlußbeſtimmungen.

§. 71.

Durch gegenwärtiges Geſetz ſind aufgehoben und treten außer

Kraft:

1. die Beſchlüſſe vom 17. März und 9. Mai 1806 und

30. Mai 1810, die Vorſchriften der innert dem Kanton

zu gebrauchenden Heimathſcheine anordnend;

2. der Beſchluß vom 25. Oktober 1809, die Heimath

ſcheine für die Kantonsbürger ledigen und verehelichten

Standes vorſchreibend, welche ins Ausland gehen;

3. der Beſchluß vom 10. Hornung 1813, die Viſirung der

Zeugniſſe, der Heimathſcheine nach dem Auslande, durch

den betreffenden Oberamtmann vorſchreibend;

4. der Beſchluß vom 17. März 1820, über die Einführung

von Wanderbüchern und Aufhebung von Kundſchaften
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10.

für Angehörige und Fremde ſowohl zum Reiſen im

Innern der Schweiz als nach dem Auslande;

. der Beſchluß vom 17. März 1820, über die Ertheilung von

Reiſe- und Laufpäſſen an Angehörige und Fremde ſo

wohl zum Reiſen im Innern der Schweiz als nach dem

Auslande;

. der Beſchluß der Polizeiaufſicht über die den Kanton

bereiſenden Fremden, die Viſirung ihrer Reiſepäſſe und

Wanderbücher und die Haltung von Herbergskontrolen

anordnend, vom 7. April 1820;

. das Geſetz über den Aufenthalt und die Niederlaſſung

von Eidgenoſſen und Ausländern, vom 18. Jänner

1838;

. das Geſetz über die Niederlaſſung der Kantonsbürger,

vom 16. Weinmonat 1833;

. die Erklärung des Großen Rathes über Regulirung des

Niederlaſſungsweſens für Schweizerbürger anderer Kan

tone, vom 5. Januar 1849 und

überhaupt alle Geſetze und Verordnungen, welche mit

gegenwärtigem Geſetze im Widerſpruche ſind.

§. 72.

Gegenwärtiges Geſetz ſoll dem Regierungsrathe zur Be

kanntmachung und Vollziehung zugeſtellt und urſchriftlich ins

Staatsarchiv niedergelegt werden.

So beſchloſſen, Luzern den 9. März 1859.

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer, Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

Joſt Peyer,
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Nr. der Kontrolle.

Formular.

Y

Schweizeriſche Eidgenoſſenſchaft.

Kanton Luzern.

Signalement.

Körperbau. . . . . . .

. . . . Fuß)ä

«...
- -

:. . . . Lin. 5

Alter . . . Jahre . .

Haare . . . . . . . .

Stirne . . . . . . . .

Augenbraunen . . . . .

Augen . . . . . . . .

Naſe . . . . . . . . .

Mund . . . . . . . .

Kinn . . . . . . . . .

Geſicht . . . . . . . .

Beſondere Zeichen . . . .

Unterſchrift

de. Paßinhaber

Taxe.

Schreibgebühr . . Fr. . Ct.

Stempel . . . . . •

Legaliſation . . . Fr. . Ct.

Summa . . Fr. . Ct.

III. Bd.

Im Namen der Regierung

Das Statthalteramt von

erſucht hiemit alle Behörden und Beamte,

welchen die Handhabung der öffentlichen

Ordnung und Sicherheit obliegt, Vorwei

ſer dieſes . . . . . . . . .

welche

zu reiſen willens iſt, aller Orten frei und

ungehindert paſſiren zu laſſen. D ſelbe

wird zugleich unter Anerbietung gleicher

Dienſte zu Schutz und Hülfe empfohlen.

Dieſer Paß iſt gültig fü d

Ausgeſtellt auf . . . .

. den . . 18

Der Amtsſtatthalter:

Der Amtsſchreiber:

Die Aechtheit der vorſtehenden amt

lichen Unterſchriften bezeugt

Luzern, den . . . . . 18

Namens der Staatskanzlei

des Kantons Luzern;

Der . . . .

40
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Geſetz

über

die Beſoldung der Volksſchullehrer.

(Vom 9. März 1859.)

In Kraft getreten den 15. Mai 1859.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern,

Von der Nothwendigkeit geleitet, die Beſoldung der Volks

ſchullehrer angemeſſen zu erhöhen;

In Abänderung der §§ 10 und 48 des Erziehungsgeſetzes

vom 26. Wintermonat 1848;

Auf den Bericht und Vorſchlag des Regierungsrathes und

das Gutachten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

beſchließen:

I. Die angeführten §§. des Erziehungsgeſetzes erhalten

folgende Faſſung:

§. 10.

Die Pflicht der Erbauung und des Unterhaltes der Schul
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häuſer haftet auf der politiſchen Gemeinde, innert welcher das

Schulhaus gelegen iſt oder errichtet werden ſoll.

Die gleiche Gemeinde iſt verpflichtet, dem Lehrer freie Woh

nung einzuräumen und ihm zwei Klafter Holz oder dafür eine

Entſchädigung von 30 Fr. zu verabfolgen.

Wird vom Lehrer die ihm von der Gemeinde angewieſene

Wohnung nicht bezogen, ſo fällt deren Benutzung der Gemeinde

anheim, in welchem Falle aber dieſe verpflichtet iſt, dem Lehrer

eine Entſchädigung von 50 Fr. zu bezahlen.

(Die folgenden 3 Paſſus unverändert.)

§. 48.

Die ordentliche Beſoldung eines Gemeindeſchullehrers wird

nach Maßgabe der Dienſttreue und der Leiſtungen, der Haltung

der Wiederholungsſchule, des Dienſtalters und der Schülerzahl,

ſowie mit Rückſicht auf beſondere örtliche Verhältniſſe auf den

Antrag des Erziehungsrathes durch den Regierungsrath feſt

geſetzt.

Das Minimum für eine Winter- und Sommerſchule be

trägt Fr. 450;

für eine Winterſchule allein 6. Fr. 270,

„ „ Sommerſchule „ 4. „ 180.

Den Gemeinden bleibt unbenommen, durch eigene Zuſchüſſe

die Beſoldung zu erhöhen.

Zu §. 49.

Zur Beſtreitung der Gehaltszulagen für Dienſttreue und

Lehrtüchtigkeit, Haltung der Wiederholungsſchule, Dienſtalter und

Schülerzahl wird die bisherige jährliche Ausgabe von zirka

15,000 Fr. auf 20,000 Fr. erhöht.
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II. Gegenwärtiges Geſetz iſt dem Regierungsrathe zur

Bekanntmachung und Vollziehung zuzuſtellen und urſchriftlich

ins Staatsarchiv niederzulegen.

So beſchloſſen, Luzern den 9. März 1859.

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer, Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

Joſt Peyer.
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Finanzgeſetz.

(Vom 9. März 1859.)

In Kraft getreten den 15. Mai 1859.

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

In Reviſion des Finanzgeſetzes vom 2. Brachmonat 1844,

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes und das Gut

achten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

beſchließen:

I. Titel.

Finanzquellen.

§. 1.

Die Bedürfniſſe des Staates werden aus dem Ertrage der Finanz

º guellen im

Staatsliegenſchaften (Domänen) und der damit verbundenen Allgemeinen.

Gefälle, aus den Zinſen der Staatskapitalien, aus den Ein

künften des Salzregals, aus der Entſchädigung der Eidgenoſſen

ſchaft für die Abtretung des Poſtregals und für Aufhebung

der Zölle, Weg- und Brückengelder, und endlich aus den

Staatsabgaben beſtritten.

Erſter Abſchnitt.

Staatsliegenſchaften.

§. 2.

Die Staatsliegenſchaften ſollen ſo bewirthſchaftet und unter- Staats

halten werden, daß ſie dem Staate den möglichſt vortheilhaften”Ä“

Ertrag liefern
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§. 3.

Der Regierungsrath iſt verpflichtet, durch die zuſtändigen

Verwaltungen für den ordentlichen Unterhalt der Gebäulichkeiten,

für den nachhaltigen Ertrag der Staatswaldungen und für

deren Schutz vor Frevel, für zweckmäßige Bewirthſchaftung

der Grundſtücke und für deren Rechtſamen, ſowie für den

regelmäßigen Bezug der Gefälle u. ſ. w. treu und befliſſen

zu ſorgen.

§. 4.

Die Domänenverwaltung führt die Geſammtrechnung über

alle Einnahmen und Ausgaben, über den Beſtand der Staats

liegenſchaften und der damit verbundenen Gefälle. Einnahmen

und Ausgaben ſelbſt werden aber durch die Staatskaſſe beſorgt.

§. 5.

Ohne ausdrückliche Bewilligung des Großen Rathes dür

fen keine Staatsliegenſchaften veräußert oder vertauſcht werden.

Eine allfällig bewilligte Veräußerung ſoll in der Regel

auf dem Wege der öffentlichen Steigerung erfolgen. Dem

Großen Rathe bleibt die Beſtätigung eines getroffenen Ver

kaufes oder Tauſches vorbehalten. -

Jeder Ankauf von Liegenſchaften für den Staat bedarf zur

Gültigkeit der Beſtätigung durch den Großen Rath.

Zweiter Abſchnitt.

Staatskapitalien.

§. 6.

Staats- Die Kapitalien des Staates werden von dem Finanzdepar

"apitalen temente verwaltet.

§. 7.

Die Domänenverwaltung beſorgt, nach Anleitung der da

herigen Geſetze, den Loskauf der Zehnten, Bodenzinſe und des

Jus-dominii-Kapitals und läßt die daherigen Zinſen, ſowie

die Fiſcherlehenzinſen durch das Staatszahlamt gehörig beziehen.
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Losgekaufte Zehnten, Bodenzinſe und Jus-dominii-Kapita

lien ſind wieder an Kapital zu legen.

Dritter Abſchnitt.

Staatshoheitsrecht.

§. 8.

Dem Staate bleibt der Salzhandel, worunter ſowohl Salzregal.

der Handel mit Koch- und Vieh- als auch mit dem ſog. Ab

raum- oder Abgangſalz zu verſtehen iſt, als Hoheitsrecht vor

behalten.

Jeder Eingriff in dieſes Hoheitsrecht iſt verboten und wird

nach den Beſtimmungen des § 11 dieſes Geſetzes beſtraft.

§. 9.

Die Salzlieferungsverträge, welche der Regierungsrath ab

ſchließt, ſind dem Großen Rathe zur Beſtätigung vorzulegen.

Der Große Rath beſtimmt jeweilen den Verkaufspreis des

Salzes.

§. 10.

Der Salzhandel iſt dem Finanzdepartement unterſtellt. Es

ertheilt den Salzfaktoren und Salzauswägern die nöthigen Wei

ſungen.

§. 11.

Alles vermittelſt des Schleichhandels in den Kanton Lu

zern eingeführte Salz verfällt dem Staate; überdies wird noch

von jedem Pfund 1 Franken Strafe bezahlt, wovon ein Vier

theil dem Leider zukömmt.

Vierter Abſchnitt.

Ertrag der Poſt, Zölle, Weg- und Brückengelder.

§. 12.

Dieſer Ertrag beſteht in derjenigen Entſchädigung, welche#

die Eidgenoſſenſchaft für Abtretung des Poſtregals, die aufge- Ä.

hobenen Zölle, Weg- und Brückengelder an den Kanton leiſtet.
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Derſelbe wird nach den Beſtimmungen der dießfälligen Bundes

geſetze und Beſchlüſſe durch das Finanzdepartement zu Handen

des Staates bezogen.

Fünfter Abſchnitt.

Staatsabgaben.

§. 13.

Staats- Der Staat beſtreitet ſeine Bedürfniſſe ferner aus den Ab

abgaben.

gaben, und zwar zunächſt aus den mittelbaren Abgaben, und

wenn dieſe nicht zureichen, aus einer vom Großen Rathe zu

beſtimmenden unmittelbaren Steuer.

§. 14.

Die mittelbaren Abgaben ſind:

11.

12.

13.

die Stempelabgabe (§§. 15 – 19);

der Ertrag des Kantonsblattes (§. 20);

die Verbrauchsſteuer v.geiſtigen Getränken (§§ 21–47);

die Wirthſchaftsabgaben (§. 48);

die Verehelichungsgebühren (§. 49);

die Militärentlaſſungstaren (§. 50);

, die Erbsgebühren (§§. 51 – 53);

die Gewerbs- und Handelsabgaben (§. 54);

die Tanzgebühren (§. 55);

die Abgabe für Hundszeichen (§. 56);

die Taren für Jagdpatente (§. 57);

die Sporteln der Behörden und Beamten, ſoweit die

ſelben in die Staatskaſſe fallen (§. 58), und

die Bußengelder (§. 59).

§. 15.

1. Stempel- Das Finanzdepartement beſorgt die Stempelverwaltung.

abgabe.

Die von demſelben abgeſchloſſenen Verträge über Lieferung

von Stempelpapier unterliegen der Beſtätigung des Regierungs

rathes.

§. 16.

Das Stempelpapier ſoll zu nachfolgenden Preiſen verkauft

werden:
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der ganze Bogen zu vierzig Rappen,

„ halbe » m zwanzig »

„ viertels „ „ zehn / -

ty achtels f/ „ fünf / -

Das Finanzdepartement gewährt den Verkäufern des Stem

pelpapiers einen Abzug von zehn vom Hundert des Verkaufs

preiſes. Ein gleicher Abzug iſt den Kanzleien für das ihnen

gelieferte Stempelpapier zu gewähren. -

§. 17.

Auf geſtempeltes Papier müſſen geſchrieben werden:

a. alle Bitt-, Beſchwerde- und Klageſchriften von Pri

vaten oder Korporationen, welche an folgende Behör

den: Großer Rath, Regierungsrath und deſſen Depar

temente, Erziehungsrath, Obergericht, Juſtizkommiſſion,

Kriminalgericht, Staatsanwaltſchaft, Verhörämter, Statt

halterämter, Handelskammer, Sanitätskollegium und

Sanitätskommiſſion, eingereicht werden wollen;

ſodann, inſofern ſie nicht unter die nachbezeichneten

Ausnahmen fallen, – -

b. alle Akten, welche ſolchen Zuſchriften beigelegt werden

oder überhaupt einer öffentlichen Behörde oder einem

Beamten vorgewieſen werden wollen oder ſollen, mit

Ausnahme von einfachen Begleitſchreiben; -

c. alle Schuldverſchreibungen, Verträge, Teſtamente, Schuld

und Handſchriften, Abtretungsſcheine, Zinszeddel und

Quittungen überhaupt; - - -

d, alle urkundlichen Ausfertigungen von Seite öffentlicher

Behörden und Beamten. -

Auf ungeſtempeltes Papier dürfen geſchrieben werden:

a. alle Schriften, ſelbſt Schuldſchriften, Zinszeddel, Ver

träge, wenn ſie den Betrag von 20 Franken nicht

überſteigen; - --

b. Quittungen für bezahlte Steuern und waiſenamtliche

Unterſtützungen und Quittungen von Bevormundeten

an ihre Vormünder; - -

III. BH. 41
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c. alle Gemeinderechnungen, ſowie diejenigen Vogt- und

Beiſtandrechnungen, bei denen das Guthaben jeder ein

zelnen Perſon nicht 1500 Franken überſteigt;

d. Rechnungs- und Hausbücher und die Urſchriften der

Rechnungsſchriften, alſo auch Conti, Conti-Current

u. ſ. w., der Briefwechſel der Privaten;

e. die Protokolle und der Briefwechſel der Behörden in

Amtsſachen;

f. Wechſel, Banknoten und Erſparnißkaſſaſcheine;

g. Originalakten, welche aus andern Kantonen oder aus

dem Auslande herſtammen und Akten aus hieſigem

Kantone, welche von einer Zeit herrühren, wo noch

kein Stempel beſtand oder die davon ausgenommen

waren oder gegenwärtig ausgenommen ſind. Dagegen

ſind die Abſchriften ſolcher Akten, welche behufs der

Vorlegung vor einer Behörde gefertigt werden, auf

Stempelpapier zu ſchreiben.

§. 18.

Alle Arten von Kundmachungen, die nicht von einer Be

hörde im Namen der Regierung ausgehen, inſofern ſie öffent

lich angeſchlagen werden, ſind einer Stempelabgabe von fünf

Rappen von jedem Stücke, ohne Rückſicht auf die Größe des

ſelben, unterworfen.

§. 19.

Behörden und Beamte, an welche ſolche Schriften und

Belege ohne Stempelpapier eingereicht worden, die des Stempel

papiers bedurft hätten, ſind gehalten, dieſelben unter Nach

uahme des zwanzigfachen Betrages zurückzuweiſen, ohne in das

Geſchäft einzutreten.

Verweigert der Betreffende die Bezahlung, ſo iſt die Sache

an den Amtsſtatthalter zur weitern Verfolgung zu überweiſen. .

Nimmt eine Amtsſtelle wahr, daß ſolche Akten, die zur

Zeit hätten originaliter auf Stempelpapier geſchrieben werden

ſollen, auf ungeſtempeltes Papier geſchrieben ſind, ſo hat die



vom 9. März 1859. 237

ſelbe vom Ausſteller die Stempelbuße zu beziehen und iſt im

Verweigerungsfalle, wie oben angegeben, zu verfahren.

Die bezogenen Stempelbußen ſind alljährlich dem betreffen

den Statthalteramt zu Handen des Finanzdepartements einzu

händigen. -

§. 20.

Der Regierungsrath ſchließt, auf den Vorſchlag des De-2. Kantons
partements des Aeußern, die Verträge über Herausgabe des blatt.

Kantonsblattes ab.

Er beſtimmt für Einrückungen in dasſelbe die Gebühren,

von welchen diejenigen für den amtlichen Theil in die Staats

kaſſe fallen.

Er ſetzt den Preis des Kantonsblattes feſt.

§. 21.

Von dem im Innern des Kantons verbrauchten Wein, Är

Bier, Obſtwein (Moſt) und von allen übrigen geiſtigen Ge-Ä

tränken und gebrannten Wäſſern wird eine Verbrauchsſteuer Getränken.

bezogen.

§. 22.

Der Bezug der Verbrauchsſteuer erfolgt bei den Getränken, A. Von ein

welche in den Kanton eingeführt werden, an der Grenze 8Ä

und zwar nach folgendem Maßſtabe: (Ohmgeld).

1. von den eingeführten geiſtigen Getränken, welche nicht a. Betrag

ſchweizeriſchen Urſprungs ſind: desſelben.

a. von jeder Maas gewöhnlichen Weins . . 16 Rp.;

b. / / // Bier . . . . . . . 10 -/

c. „ „ „ Lurusweineu.gebrannterWäſſer 30 „

d. „ f/ / Weingeiſt . . . . . . 50 m

e. „ „ Flaſche(Bouteille)abgezogenenWei

nes und andern geiſtigen Getränkes . . . 30 „

2. von den eingeführten Getränken ſchweizeriſchen Ur-

ſprungs: - - * - - -

a. von jeder Maas Wein . . . . . . . 14 Rp.;

b. f/ p f/ Bier e d «d e e d e 7 m
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c. von jeder Maas geiſtigen Getränkes und ge- -

- brannter Wäſſer . . . 21 Rp.;

d. „ „ „ Weingeiſt . . . . . . 42 „

e. „ „ Flaſche(Bouteille) abgezogenen Wei- -

nes und andern geiſtigen Getränkes . . . 21 „

f. von jeder Maas Obſtwein . . . . . 4 „

§. 23.

Der Nachweis, daß das einzuführende Getränke ſchweize

riſchen Urſprungs und ſomit als ſolches zu verſteuern ſei, ge

ſchieht durch Vorweiſung der Urſprungszeugniſſe. -

Dieſe ſollen von der Ortsbehörde der Gemeinde, in welcher

das Getränk gewachſen oder verfertigt worden, aus

geſtellt und beſiegelt, vom Verkäufer des Getränks mitunterzeichnet

und von einem Notar oder einem Bezirksbeamten beglaubigt ſein.

-, Solche Zeugniſſe ſollen enthalten:

a. den Namen des Verkäufers des Getränks;

b. den Namen des Käufers oder Fuhrmanns;

c. das Maß der Ladung, die Zeichen der Fäſſer, Kiſten

U. dergl.; -

d. die Erklärung, daß das Getränke, Gewächs oder Pro

dukt desjenigen Gemeindekreiſes, deſſen Behörde das

Zeugniß ausgeſtellt, und mit keinem fremden Getränke

vermiſcht ſei.

Die Urſprungszeugniſſe ſind dreißig Tage lang, von ihrer

Ausſtellung an gerechnet, gültig.

Dasjenige Getränke, welches nicht mit einem nach obiger

Vorſchrift abgefaßten Zeugniſſe verſehen iſt, wird als nicht

ſchweizeriſches angeſehen und verſteuert.

- §. 24.

b. Vorſchrif- Als Grenzſtätten für Ein- und Ausfuhr des Getränks ſind
ten über dieb ſtimmt: . . .

Gejke Vºſºmmt: º f

einfuhr. Wyßenbach, Hüswil, St. Urban, Reiden, Winikon, Trien

gen, Pfeffikon, Maihuſen bei Münſter, Moſen, Aeſch, Müs

wangen, Ottenhuſen, Giſikon, Meierskappel, Luzern beim
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Schwanenquai und Eiſenbahnhöfe, Meggen, Winkel und

Enethorw. . .

Dem Regierungsrathe bleibt es überlaſſen, je nach Ver

änderung der Straßenzüge die eine oder andere der Bezugsſtätten

aufzuheben oder auf einen andern Grenzpunkt zu verlegen oder

ganz neue zu errichten.

Ohne beſondere Bewilligung des Finanzdepartements darf

kein Getränk anderswo in den Kanton eingeführt werden.

(§. 41, Ziff. 2.)

§. 25.

Für die Getränkseinfuhr iſt vom 1. April an bis zum 1.

Wintermonat einzig die Zeit von Morgens 5 Uhr bis Abends

10 Uhr, und vom 1. Wintermonat an bis zum 1. April die

Zeit von Morgens 6 Uhr bis Abends 9 Uhr feſtgeſetzt.

Ohne ausdrückliche Bewilligung des Finanzdepartements

dürfen ohmgeldpflichtige Gegenſtände zu einer andern Zeit weder

in noch außert den Kanton geführt werden. (§. 41, Ziff. 7.)

§. 26.

Von allen in den Kanton eingeführten geiſtigen Getränken,

welche nicht tranſitiren ſollen, wird die Verbrauchsſteuer (Ohm

geld) ſofort beim Eintritt von dem Ohmgeldeinnehmer be

zogen, welcher dafür einen Schein ausſtellt, der ſowohl als

Empfangsſchein als auch als Ausweis dient.

§. 27.

Die Fäſſer, Kiſten und Körbe der ein-, aus- oder durch

gehenden Getränke ſollen auf allgemein übliche Weiſe bezeichnet

und mit authentiſchen Frachtbriefen, Ladkarten oder Ladungs

verzeichniſſen begleitet ſein, welche Ort und Zeit der Verladung,

die Namen des Verſenders, des Fuhrmanns und des Empfän

gers, die Art Zeichen und Nummern der Collis, gleichwie Qua

lität und Quantität der Getränke genau, beſtimmt und deutlich

angeben.

- §. 28.

Bei Ankunft der Getränke am Steuerpoſten ſollen ſie durch
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ihre Führer dem Beamten hinſichtlich der Quantität, Qualität,

Herkunft und Beſtimmung genau, vollſtändig, beſtimmt und

deutlich angegeben und mit den dazu gehörenden Begleitſcheinen

vorgewieſen werden.

§. 29.

Der Ohmgeldeinnehmer hat jedes einzubringende Getränke

genau zu unterſuchen und ſich von der Richtigkeit und Voll

ſtändigkeit der gemachten Angaben und von der Uebereinſtim

mung der vorgewieſenen Schriften mit dem betreffenden Ge

tränke ſowohl in Hinſicht der Herkunft, des Maßes, der Gat

tung und bei gebrannten Wäſſern des Inhalts, der Grade zu

überzeugen und den Eintrittsſchein, erſt dann dem Fuhr

mann zu übergeben, wenn er ſich von der Richtigkeit der La

dung und der vorgewieſenen Schriften überzeugt haben wird.

§. 30.

Bei dieſen Unterſuchungen und den Berechnungen iſt fol

gendes zu beobachten:

a. wenn die Fäſſer mit der eidgenöſſiſchen Sinne verſehen

ſind, ſo wird beim Bezuge des Ohmgeldes das Maß

derſelben angenommen, ſofern vom Fuhrmann nicht

ausdrücklich die Ermittlung des Inhalts verlangt wird.

Bei Wahrnehmung allfälliger Gefährde kann der Ohm

geldeinnehmer die Fäſſer auf Koſten des Fuhrmanns

ſinnen laſſen;

b. ſind die Fäſſer nicht geſinnt, ſo hat er das Maß durch

Anwendung des verordneten Viſirſtabes zu ermitteln.

Wenn aber die Bauart derſelben die Erwahrung auf

dieſe Weiſe unmöglich macht, wohin die ſogenannten

Lagfäſſer gehören, ſo ſoll der Ohmgeldeinnehmer die

Fäſſer auf Koſten des Fuhrmannsſinnen laſſen, wor

auf ſodann bei Berechnung des Ohmgeldes das Maß

der Sinne angenommen wird; -

c. Fäſſer, welche mit außergewöhnlich großen Spundlöchern

verſehen ſind, werden auf die gehörige Mitte derſelben

abgeſtochen; -
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d. gebrannte Wäſſer ſind durch den Areometer von Beck

zu erproben; diejenigen, welche mehr als 16 Grade

haben, ſind als Weingeiſt anzuſehen;

e. wird das Getränk in Lageln eingeführt, ſo wird das

Ohmgeld nach dem Gewichte berechnet, ſofern der Fuhr

mann nicht vorzieht, dieſelben ſinnen zu laſſen. Auf

eine Maaß werden 3"/. Pfund Rohgewicht berechnet;

f, wird geiſtiges Getränk oder Wein in Flaſchen (Bou

teillen) oder Krügen abgezogen, in Kiſten oder Körben

verpackt eingeführt, ſo ſoll der Ohmgeldeinnehmerden Fuhr

mann auffordern, die Gattung des Getränks und die Zahl

der Flaſchen (Bouteillen) oder Krüge anzugeben, was

jener dann mit dem Fuhrbriefe zu vergleichen hat.

Wo die Zahl der Flaſchen in dem Fuhrbriefe nicht

angegeben iſt, wird das Ohmgeld nach dem Gewichte be

zogen. Bei Kiſten ſind 3/2 Pfund, bei Körben aber

3°/4 Pfund Rohgewicht für eine Flaſche anzunehmen.

g. Kömmt das in Fäſſern eingeführte Getränk mehr als

10 Stunden von unſerer Kantonsgrenze her, ſo wer

den, jedoch nur bei mit der eidgenöſſiſchen Sinne ver

ſehenen Fäſſern, auf jeden Saum zwei Maaß Schwa

nung zugegeben und von dem Geſammtmaße abgezogen.

Von den neuen Weinen hingegen, welche zur Herbſt

zeit mit der Hefe (Truße) eingeführt werden, ſoll von

der Weinleſe an bis zum 31. Chriſtmonat desſelben

Jahres bei gehörig geſinnten Fäſſern ein Abzug von

zehn Prozenten geſtattet werden; in dieſem Falle iſt die

Sinne in jeder Beziehung maßgebend. Bei nicht oder

nicht gehörig geſinnten Fäſſern wird kein Abzug geſtattet.

§. 31.

Der Regierungsrath iſt ermächtigt, für die Eiſenbahnver

waltungen und ſolche Fuhrleute, welche geiſtiges Getränk in

der Regel ſo auf Güterwagen verpackt einbringen, daß ohne

Abladen oder mühſames Verändern der Ladung ein gehöriger

Unterſuch nicht wohl ſtattfinden kann, unter gehöriger Wah
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rung der Einkünfte des Staates, andere angemeſſene Beſtim

mungen zu treffen.

s. 32.

e. Vorſchrif- Jeder Fuhrmann, welcher geiſtiges Getränke in den Kan

Ä“ ton einbringt, hat bei dem Eintrittsbüreau anzugeben, ob das

Getränk für den Tranſit oder für den Verbrauch im Innern

beſtimmt ſei. -

Als tranſitirendes Getränke wird behandelt:

a. dasjenige, über welches die Erklärung abgegeben wird,

daß es auf einer und der gleichen Fuhr, ohne Abladen

oder Einkellern, bei einem vom Fuhrmann zu bezeich

nenden Grenzbüreau werde ausgeführt werden und

dann ſofort ausgeführt wird;

b, dasjenige, über welches eine gleiche Erklärung abgegeben

wird und welches unaufgehalten in den obrigkeitlichen

Tranſitkeller in Luzern eingeführt und daſelbſt abgeladen

wird. *

Der Ohmgeldeinnehmer wird die gemachte Angabe auf ſeiner

Kontrolle vormerken und nach vorgenommener Erwahrung des

Getränks im erſtern Falle dem Fuhrmann den vorgeſchriebenen

Tranſitohmgeldſchein, im letztern Falle den Eintrittsſchein

zuſtellen.

§. 33.

Für den Tranſit ſollen keine Gebühren gefordert werden;

hingegen kann der Ohmgeldeinnehmer, wenn er den Führer

nicht hinlänglich kennt oder wenn derſelbe nicht die nöthige

Garantie darbietet, ſicherheitsweiſe verlangen:

a. daß das Ohmgeld bis zur Wiederausfuhr hinterlegt, oder

b. daß hinlängliche Bürgſchaft geleiſtet werde.

Beides iſt auf den ausgeſtellten Scheinen anzugeben.

§. 34.

In Fällen, wo Ohmgeld von tranſitirenden Getränken

ſicherheitsweiſe erhoben wird, ſoll bei dem unveränderten Aus

tritt derſelben dem Fuhrmann das Bezahlte gegen gehörige
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Quittung vom Ohmgeldeinnehmer der Eingangsſtätte zurück

erſtattet werden.

§. 35.

Wer auf die Rückerſtattung des bezahlten Ohmgeldes für d. Vorſchrif

den Fall der Wiederausfuhr des für den Verbrauch eingeführ- Ä.

ten Getränks Anſpruch machen will, hat ſolches ſogleich beitung des be

dem Grenzbüreau, wo das Getränke eingeführt wird, zu er-Ä
klären. -

Der Ohmgeldeinnehmer wird dieſe Erklärung ſowohl in

ſeiner Ohmgeldkontrolle als auf dem auszuſtellenden Eintritts

ſcheine deutlich vormerken.

Der Eintrittsſchein iſt ſodann gleich bei der Ankunft des

Getränks und vor der Abladung an dem Orte, wo dasſelbe

eingekellert werden ſoll, dem Ohmgeldaufſeher vorzuweiſen,

welcher der Abladung beizuwohnen und die Erwahrung des

in dem Eintrittsſcheine verzeichneten Getränks vorzunehmen hat.

Wenn der Ohmgeldaufſeher alles richtig findet, ſo wird

derſelbe den ihm vorgewieſenen Eintrittsſchein mit ſeinem Vi

ſum verſehen, welcher ſodann dem Empfänger des Getränks

als Lagerſchein dient.

§. 36.

Während der Zeit, als die bei der Einfuhr abgegebene Er

klärung nicht zurückgezogen ſich befindet, iſt jede Veränderung,

Vermehrung oder Ergänzung des eingekellerten Getränks unter

ſagt.

§. 37.

Will der Inhaber des eingekellerten Getränks davon un

eröffnet ein oder mehrere Fäſſer, Kiſten oder Körbe aus dem

Kanton wieder ausführen, ſo hat er dem Ohmgeldaufſeher,

welcher den Eintrittsſchein vor der Einkellerung

viſirte, unter umſtändlicher Angabe des Beſtimmungsortes,

des Maßes, der Gattung und bei gebrannten Wäſſern des

Inhalts oder Grades, ſowie der Zeichen der auszuführenden

Collis Anzeige zu machen, worauf dieſer nach angeſtellter

III. Bd. 42 -
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e. Vorſchrif

ten über die

Ausfuhr.

ſorgfältiger Prüfung und im Falle des Richtigſindens

den Ausfuhrſchein ausſtellt.

Soll Wein oder geiſtiges Getränke aus Privatkellern in

kleinern Theilen ausgeführt werden, ſo iſt der Ohmgeldaufſeher

ebenfalls herbeizurufen, welcher der Abzapfung beizuwohnen

und im Uebrigen, nachdem das Getränke unter ſeinen Augen

abgezogen und zur Ausfuhr zugerüſtet worden iſt, nach vor

ſtehender Vorſchrift zu verfahren hat.

§. 38.

Soll das Getränke nicht aus dem Kanton ausgeführt, ſon

dern nur im Innern desſelben verführt werden, ſo wird von

dem Gemeinde-Ohmgeldaufſeher, unter Beobachtung des im

s. 37 vorgeſchriebenen Verfahrens, ſtatt des Ausfuhrfcheins

ein Getränksbegleitſchein ausgeſtellt.

§. 39. -

Der Ohmgeldaufſeher kann von dem Eigenthümer geiſtiger

Getränke, wofür die Rückerſtattung des Ohmgeldes vorbehalten

wurde und mit welchen im Großen Handel getrieben wird,

jederzeit die Oeffnung des Kellers verlangen, um ſich zu über

zeugen, daß hinſichtlich der Einkellerung und Ausfuhr keine

Gefährde unterlaufe.

§. 40,

Wer Getränke an den im §. 24 bezeichneten Grenzpunkten

aus dem Kanton führen will, hat dem Ohmgeldeinnehmer

des Grenzbüreau's davon Anzeige zu machen, welcher dasſelbe

mit dem Inhalte des Ausfuhrſcheins nach Anleitung des s. 30,

genau vergleichen ſoll. Im Falle derſelbe alles richtig findet,

wird er die geſchehene Ausfuhr auf der Rückſeite des Aus

fuhrſcheins unter Beiſetzung des Datums bezeugen und gleich

zeitig in ſeine Omgeldskontrolle als Ausgang eintragen.

Auf den Vorweis dieſes Ausfuhrſcheins hin wird ſodann

der Oberohmgeldaufſeher in Luzern, im Falle die Reklamation

innert drei Monaten vom Tage der geſchehenen Ausfuhr
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an bei demſelben angebracht wird, das betreffende bezahlte

Ohmgeld zurückbezahlen.

§ 41.

Einer Ohmgeldsunterſchlagung macht ſich ſchuldig: f. Straf

1. wer ohmgeldpflichtige Gegenſtände ein-, aus- oder durch T

führt, ohne die Leiſtungen, welche das Geſet hiefür “

vorſchreibt, erfüllt zu haben;

2. wer ohne Bewilligung des Finanzdepartements ohm

geldpflichtige Gegenſtände auf einer für den Ohmgeld

verkehr nicht erlaubten Straße oder über einen zur

Ohmgeldabfertigung nicht bezeichneten Landungsplatz ein

oder ausbringt; - - - -

3. wer mit ohmgeldpflichtigen Gegenſtänden mehr als hun

dert Schritte über eine Grenzohmgeldſtätte hinaus- oder

hineinfährt oder geht, bevor er bei dortigem Beamten

ſich gemeldet und von dieſem abgefertigt worden iſt;

4. wer ſeine Waare ganz oder theilweiſe zur Ohmgeld

abgabe anzuzeigen unterläßt;

5. wer ſeine Waare unrichtig benennt und dadurch den

Fiskus verkürzt; -

6. wer eine Gewichtsangabe macht, die um mehr als fünf

Prozent zu niedrig iſt;

7. wer mit ohmgeldpflichtigen Gegenſtänden zur verbotenen

Zeit in den Kanton eintritt oder denſelben verläßt, ohne

hiefür eine Bewilligung des Finanzdepartements ſich

erworben zu haben;

8. wer Weintrauben zum Auspreſſen einführt;

9. wer ſeine ohmgeldpflichtige Waare als Tranſit erklärt

- und die im s. 32 für den Tranſit aufgeſtellten Vor

ſchriften nicht pünktlich beobachtet;

10. wer das wieder auszuführende Getränk verändert oder

vermehrt, bevor die nach § 35 abgegebene Erklärung

zurückgezogen iſt.

11. Wer geiſtiges Getränk in falſch geeichten Fäſſern ein

oder ausführt. .
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§. 42.

Jeder, der eine ſolche Ohmgeldunterſchlagung begangen hat,

iſt das erſte Mal mit einer Buße zu belegen, die dem zehn

bis zwanzigfachen Betrage des umgangenen Ohmgeldes gleich

kommt. Ueberdies iſt die umgangene Gebühr zu bezahlen oder

die bezahlte wird nicht zurückgegeben. In Wiederholungsfällen

ſoll immer das Marimum der Buße, jedoch ohne Steigerung

wegen des Rückfalls, auferlegt werden.

§. 43.

- In den Fällen, welche im §. 41 unter Ziffer 1, 2, 3, 7,

8, 9 und 11, und im erſten Theile von Ziffer 4 aufgezählt

ſind, wird angenommen, es habe das Ohmgeld für die ganze

Waare umgangen werden wollen. In den Fällen von Ziffer 5,

6- und 10 und dem letzten Theile von Ziffer 4 iſt die Buße nach

dem Theile der Ohmgeldgebühr zu bemeſſen, der zu umgehen

beabſichtigt wurde.

§. 44.

Die Außerachtſetzung der übrigen hinſichtlich des Ohmgel

des aufgeſtellten geſetzlichen Vorſchriften ſollen, inſofern ſie nicht

im Sinne des vorigen Paragraphen als Unterſchlagung an

geſehen werden müſſen, mit einer Buße von 10 – 150 Frkn.

beſtraft werden.

§. 45.

Von der Buße kommt ein Viertheil dem Leider zu; die

übrigen drei Viertheile fallen in die Staatskaſſe und es haftet

für dieſelbe, nebſt der Waare, der Fuhrmann, der Empfänger

und Verſender, je nach Verſchulden einzeln oder unter ſolida

riſcher Haftbarkeit.

Hehler und Gehülfen zu Ohmgeldübertretungen werden wie

Thäter beſtraft.

§. 46.

Sobald ein Ohmgeldaufſeher, Grenzaufſeher oder Polizei

bedienſteter in Erfahrung bringt, daß der Fiskus irgendwie be
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nachtheiligt worden iſt oder werden will, ſoll er unter perſönlicher

Verantwortlichkeit ſofort einſchreiten, den Fall, unter Kenntniß

gabe an das Finanzdepartement, dem betreffenden Statthalter

amte anzeigen, und die Waare einſtweilen mit Beſchlag belegen.

§. 47.

Von dem Landweine wird die Verbrauchsſteuer nach B. Ben
dem Maßſtabe des Eins vom Tauſend des Kapitalwerthes,sºLUEF

welches das Rebland durch die Kadaſterſchatzung erhalten hat, inndiſchem
bezogen, in dem Stnne jedoch, daß dieſe Abgabe gegen dieje- etränk.

nigen, welchen ein ſolches Stück Rebland verpfändet wäre,

keineswegs abgezogen werden darf.

Die Verbrauchsſteuer von dem inländiſchen Bier, Obſt

wein und Branntwein wird von jedem Bierbrauer, Wirthe

und Eigengewächswirthe, ſowie von jedem Landmanne, welcher

ſein von eigenem Baumgewächſe produzirtes geiſtiges Getränke

im Kleinen über die Gaſſen verkauft und damit einen eigent

lichen Kleinhandel als Gewerb betreibt, (§§. 1 und 2 der all

gemeinen Wirthsordnung vom 6. März 1834) vermittelſt eines

Verbrauchspatentes bezogen und zwar am Anfange eines

jeden Jahres.

Der Regierungsrath ſetzt auf den Vorſchlag des Finanz

departements von je zwei zu zwei Jahren die Verbrauchs

ſteuer eines jeden Pflichtigen nach Verhältniß der Verbrauchs

maſſe feſt. Der geringſte Betrag einer ſolchen Verbrauchsſteuer

darf nicht unter zwölf Franken herabſinken.

Die Gemeinderäthe auf der Landſchaft und der hiefür be

zeichnete Ohmgeldeinnehmer in der Stadt Luzern beziehen dieſe

Steuer und liefern ſie dem Finanzdepartemente ein. Für den

Bezug erhalten ſie drei Prozente als Entſchädigung.

§. 48.

Für die Ertheilung eines Tavernenwirthsrechtes bezahlt der 4. Wirth

Berechtigte ein für allemal eine Gebühr von tauſend bis zehn- Ä.

tauſend Franken an die Staatskaſſe; für die Verlegung eines
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Realwirthsrechtes iſt eine Gebühr von zweihundert bis zwei

tauſend Franken zu entrichten.

Für die Ausübung eines Pintenſchenkrechtes oder einer

Fremdenpenſion zahlt der Beſitzer eine jährliche Gebühr von

ſechszig bis fünfhundert Franken, für die Ausübung eines Moſt

ſchenkrechtes und eines Bierſchenkrechtes eine ſolche von dreißig

S bis hundert und fünfzig und für die Ausübung eines Milch

und Kaffeſchenkrechtes eine Gebühr von zehn bis zweihundert

Franken. Dieſe Gebühren ſollen im Jänner jeden Jahres

voraus und zwar unmittelbar an das Staatszahlamt entrichtet

werden. Für Perſonalrechte, welche im Laufe eines Jahres

ertheilt werden, ſind die Gebühren ebenfalls zum Voraus nach

Markzahl zu entrichten. -

Solchen Berechtigten, welche in Entrichtung dieſer jähr

lichen Gebühren ſaumſelig ſind, werden mit Ende Hornung

die Gebühren um einen Fünftheil erhöht und ſie zugleich auf

gefordert, bis zum 31. März die erhöhten Gebühren zu ent

richten. Folgen ſie dieſer Warnung nicht, ſo erlöſcht ihr Recht,

was öffentlich bekannt gemacht wird.

§. 49.

5. Vereheli- Jeder Einwohner des Kantons iſt verpflichtet, vor ſeiner

Ä Verehelichung einen Beitrag von dreißig Franken an die Staats

kaſſe zu leiſten. Der betreffende Gemeindeammann bezieht den

ſelben und ſtellt dafür einen Empfangſchein aus, welcher von

dem Vorſteher des Militärdepartements unterzeichnet werden

muß. Für den Bezug der Verehelichungsgebühren erhält der

Gemeindeammann eine Entſchädigung von zwei vom Hundert.

Von dieſem Beitrage ſind ausgenommen diejenigen, welche

ihn bereits einmal geleiſtet haben, ſowie diejenigen, welche wirk

lich als Offiziere bei dem Bundesauszuge oder der Bundesreſerve

angeſtellt ſind oder während ſechs Jahren dabei angeſtellt waren.

Die Verehelichungsgebühren werden durch die Staatskaſſa

verwaltung bezogen, zu welchem Ende der Vorſteher des Mi

litärdepartements alle Vierteljahre ein Verzeichniß der von den
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Gemeindeammännern ausgeſtellten und von ihm viſirten Empfang

ſcheine dem Fianzdepartemente übergibt.

§. 50.

Jeder hinſichtlich des Militärdienſtes Befreite oder Begün

ſtigte zahlt einen jährlichen Beitrag von drei Franken.

Hinſichtlich höherer Beiträge iſt Folgendes feſtgeſetzt:

3. für diejenigen, welche bloß von dem Dienſte im

Auszuge enthoben ſind: Wenn ein ſolcher über

1000 Fr. reines Vermögen oder Erwerb (450 Erwerb

zu 3000 Fr. Kapital berechnet) zu verſteuern im Falle

iſt, ſo bezahlt er über die firen drei Franken von jedem

1000 Franken einen weitern Franken.

für diejenigen, welche wegen geiſtigen oder

körperlichen Gebrechen vom Dienſte ſich ent

laſſen befinden: Ein ſolcher bezahlt unter der glei

chen Vorausſetzung, daß er über 1000 Frkn. reines

Vermögen oder Erwerb zu verſteuern im Falle ſei,

über die firen drei Franken von jedem 1000 Franken

einen und einen halben fernern Franken.

für diejenigen, welche aus andern Gründen

vom Militärdienſte ganz befreit ſind: Ein

ſolcher bezahlt unter gleicher Vorausſetzung, wie bei

a und b über die firen drei Franken weitere drei Frkn.

§. 51.

Von den Erbſchaften, welche in einer Gemeinde fallen,

iſt, vorbehältlich der im §. 53 bezeichneten Ausnahmen, durch

die Gemeinderathspräſidenten zu Handen der Staatskaſſe und

der Gemeindeſchulfonds (§. 51 des Erziehungsgeſetzes) eine

Gebühr nach folgendem Maßſtabe zu beziehen:

8. von allen Erbſchaften, Schenkungen und Vermächtniſſen,

die geſetzlichen Erben der zweiten Klaſſe zufallen (§. 401

des bürgerl. Geſetzb.), zwei vom Hundert;

von allen Erbſchaften, Schenkungen und Vermächtniſſen,

6. Militär

entlaſſungs

gebühren.

7. Erbs

gebühren.
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welche der dritten Klaſſe der geſetzlichen Erben zufal

len (§. 407 des bürgerl. Geſetzb.), vier vom Hundert;

c. von allen Erbſchaften, Schenkungen und Vermächtniſſen,

die von geſetzlichen Erben der vierten Klaſſe bezogen wer

den (§. 410 des bürgerl. Geſetzb.), acht vom Hundert;

d. von allen Erbſchaften, Schenkungen und Vermächtniſſen,

welche der fünften Klaſſe der geſetzlichen Erben zufal

len (§. 412 des bürgerl. Geſetzb.), zwölf vom Hundert;

e. von allen Erbſchaften, Schenkungen und Vermächtniſſen,

welche nicht verwandte Perſonen erhalten, zwölf vom

Hundert.

Bei Berechnung der Gebühr iſt die ganze Hinterlaſſenſchaft,

nach Abzug der Paſſiven, ſomit alle Liegenſchaften und Fahr

niſſe, allfällige Schenkungen und Vermächtniſſe, Leibgedinge u.

dergl. in Anſchlag zu bringen.

§. 52. -

In allen Fällen, wo eine Erbsgebühr zu beziehen iſt, ſoll

durch den Gemeinderathspräſidenten und Schreiber eine amtliche

Inventur vorgenommen und die Erbsgebühr durch denſelben

von allen Betreffenden innerhalb zwei Monaten, von dem

Zeitpunkte der Annahme des Erbes oder Nutznießung an, be

zogen werden.

Am Ende jeden Jahres ſollen die Gemeinderathspräſidenten

die Gebühren mit den daherigen Rechnungen, für welche ſie vom

Finanzdepartemente Formulare erhalten, dem letztern und dem

Schulfondverwalter zuſtellen. -

Für den Bezug derſelben erhalten ſie eine Entſchädigung

von zwei vom Hundert.

§. 53.

Von den Erbsgebühren ſind ausgenommen:

a. alle Erbſchaften, Vermächtniſſe und Schenkungen in

der erſten Klaſſe der geſetzlichen Erben, der Eltern und

der noch lebenden Geſchwiſter des Erblaſſers in der

zweiten Klaſſe, ſowie der Ehegatten;
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)

- b. Verlaſſenſchaften, Schenkungen und Vermächtniſſe, welche

- - den Werth von Fr. 300 nicht überſteigen; -

c. Schenkungen und Vermächtniſſe zu Gunſten öffentlicher

Unterrichts- und Unterſtützungsanſtalten;

d. alle Schenkungen und Vermächtniſſe von Meiſtern an

ihre Dienſtboten, wenn dieſe wenigſtens während einem

Jahre bei ihnen im Dienſte geſtanden ſind, ſoweit jene - -

Schenkungen und Vermächtniſſe die Summe von Fr. 600 -

nicht überſchreiten. -

: - §. 54.

Die Gewerbs- und Handelsabgaben werden nach Vorſchrift 8. Gewerbs

des Geſetzes über den Markt- und Hauſierverkehr bezogen (ſieheÄ“

Bd. III. der Geſ. u. Verordn. S. 19).

§. 55.

Für jeden Tanztag, mit Ausnahme der zwei letzten Faſt- 9. Tanz

nachtstage im Winter und der Tanztage für Hochzeitgäſte, und von*

der Regierung anerkannte Schützengeſellſchaften und für Miliz

pflichtige bei Anlaß ihrer herbſtlichen Schießübungen, entrichtet

der Wirth zum Voraus eine Gebühr von zwölf Franken an

den Amtsſtatthalter zu Handen des Staates.

Der Amtsſtatthalter bezieht hievon eine Proviſion von zwei

vom Hundert.

§. 56.

Für die erſte Einlöſung eines Hundszeichens nach Vorſchrift 10. Hunds

des Geſetzes werden an den Gemeindeammann zu Handen des *

Staates drei Franken, und für jede nachfolgende Einlöſung eines

ſolchen durch den gleichen Eigenthümer ſechszig Rappen bezahlt.

- Sowohl der Amtsſchreiber als der Gemeindeammann be

ziehen für den Verkauf von Hundszeichen jeder eine Gebühr

von vier vom Hundert.

- - - - s. 57. *

Die Ausübung der Jagd iſt nur gegen Löſung von Jagd-14. Taren

Patenten und unter den durch das Jagdgeſetz vom 2. Juni 1857Äaufgeſtellten Beſchränkungen geſtattet. * - - - patente.

III. Bd. - 43
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Für ein einfaches Jagdpatent zahlt der Jäger an den be

treffenden Amtsſtatthalter oder an das Finanzdepartement zu

Handen des Staates eine Gebühr von zehn Franken, ſowie

für jeden mitzuführenden Hund weitere ſechs Franken. Für

Ausfertigung der Jagdpatente ſoll nichts bezahlt werden.

§. 58.

12.Sporteln. Die Sporteln oder Gebühren der Staatskanzlei, ſämmt

licher Regierungskanzleien, der Obergerichtskanzlei, der Krimi

nalgerichtskanzlei und der Kanzlei der Sanitätskommiſſion wer

den durch das Sportelngeſetz näher beſtimmt. Sie fallen in

die Staatskaſſe.

§. 59.

13 Bußen- Die Bußengelder werden von den Amtsſtatthaltern bezogen.

gelder. Zu dieſem Behufe werden ihnen die Strafurtheile, wodurch

Geldbußen verhängt werden, von den untern Gerichten, ſowie

von dem Obergerichte unmittelbar zugeſtellt. Die Amtsſtatt

halter verlegen den Ertrag der Geldſtrafe nach Anleitung der

Geſetze auf die betreffenden Theile und verrechnen ihn alljähr

lich auf den 31. Chriſtmonat mit dem Staate. Sie ſenden

die von Geldbußen herrührende Baarſchaft vierteljährlich dem

Staatszahlamte und am Ende des Jahres die Jahresrechnung

dem Finanzdepartemente ein. Die Bußenverzeichniſſe werden

der Staatsanwaltſchaft zum Unterſuch zugeſendet. Die Amts

ſtatthalter erhalten von den monatlich bezogenen Geldſtrafen

fünf Prozente.

§. 60.

Allgemeine. Falls die in den vorhergehenden Paragraphen aufgezählten

Beſº" Einnahmen nicht hinreichen, die Staatsausgaben zu decken, ſo
EM. kann der Große Rath den Bezug einer unmittelbaren Steuer

dekretiren. -

s. 61.

Außer den im gegenwärtigen Geſetze bezeichneten indirekten

Abgaben dürfen keine andern eingeführt und bezogen werden,

außer in Folge eines förmlichen Geſetzes. - - - -

.”
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-

::... §. 62.

Die Steuerbeamten ſind für ihre Verrichtungen nach Vor

ſchrift des Verantwortlichkeitsgeſetzes verantwortlich.

Sie können nach Vorſchrift des § 106 des Organiſations

geſetzes durch Zwangsmaßregeln zur Erfüllung ihrer Pflichten

angehalten werden.

§. 63,

Streitigkeiten über die Pflichtigkeit zu oder über das Maß

von Staatsabgaben entſcheidet der Regierungsrath.

Diejenigen, welche ihre Staatsabgaben nicht leiſten, wer

den auf dem Wege der Schuldbetreibung, oder wo dieſes Mittel

nach der Natur der Sache nicht anwendbar iſt, durch Zwangs

maßregeln nach § 106 des Organiſationsgeſetzes zur Leiſtung

angehalten.

Dieſelben können im Falle der Widerſpenſtigkeit oder Ge

fährde überdies dem Strafrichter überwieſen werden.

II. Titel.

Finanzverwaltung

§, 64.

. Das Finanzdepartement beſorgt, nach Anleitung des gegen

wärtigen Geſetzes, unter Aufſicht des Regierungsrathes und

Oberaufſicht des Großen Rathes, die geſammte Finanzver

waltung. -

Das Finanzdepartement iſt verpflichtet, alle Behörden und

Beamten, welche mit beſonderer Verwaltung oder mit dem Be

zuge von Staatsabgaben beauftragt ſind, anzuhalten, ihm all

jährlich ordentliche Rechnungen und zu vorſchriftgemäßer Zeit

oder nach Bedürfniß die Baarſchaften abzugeben.

Das Finanzdepartement iſt verpflichtet, ſich von den be

treffenden Beamten durch deren unmittelbare Aufſichtsbehörde

alljährlich ein Verzeichniß über das Staatsmobiliar, über die
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Zeughausvorräthe, über das Kleidermagazin, über die Kaſernen

geräthſchaften, über die Straßenwerkzeuge u. ſ. w. vorlegen und

von Zeit zu Zeit erwahren zu laſſen.

Das Finanzdepartement wird alljährlich wenigſtens ein Mal

die Kaſſen der mit Verwaltungen beauftragten Beamten oder

Angeſtellten unterſuchen und den Kaſſabeſtand erwahren.

s. 65.

Dasſelbe legt alljährlich dem Regierungsrathe zu Handen

des Großen Rathes den auf die nachgewieſenen Bedürfniſſe

der geſammten Staatsverwaltung gegründeten und mit Berück

rückſichtigung der zu Gebote ſtehenden Finanzquellen abgefaßten

Voranſchlag der Einnahmen und Ausgaben des künftigen Jah

Pe6 POY.

In dem Voranſchlage ſollen ſo viel möglich nicht bloß die

reinen, ſondern die ſämmtlichen Einnahmen und Ausgaben der

einzelnen Verwaltungen angegeben ſein.

§. 66.

Der Regierungsrath und die einzelnen Verwaltungen ſind

an die Ausgabenanſätze des Voranſchlages gebunden und dür

fen dieſelben in keinen Hauptabtheilungen überſchreiten.

Aus der Staatskaſſe wird keine Zahlung geleiſtet, außer

auf den Grund einer ſchriftlichen Ermächtigung von Seite der

Rechnungskommiſſion des Regierungsrathes.

Für außerordentliche, bei Feſtſetzung des Voranſchlages nicht

vorhergeſehene Ausgaben ſind nachträgliche Kreditbewilligungen

beim Großen Rathe einzuholen.

Ueber Kapitaliſirung allfälliger Geldvorräthe ertheilt der

Regierungsrath dem Finanzdepartement die nöthigen Weiſungen.

Der Staatskaſſier beſorgt den Zinſenbezug. - - -

-

Y - - - - - - -

S. 67.
-

- - -

Alljährlich, und zwar wenn immer möglich, Mitte Mai

legt das Finanzdepartement die Rechnung über die geſammte

Y
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Finanzverwaltung, mit allen Belegen verſehen, dem Regierungs

rathe vor. -

- Der Regierungsrath ernennt aus ſeiner Mitte, mit Aus

ſchluß des Vorſtehers des Finanzdepartements, eine Unter

ſuchungskommiſſion, welche ihren Bericht rechtzeitig zu erſtat

ten hat.

Mit einem Finanzberichte begleitet, legt der Regierungsrath

die von ihm geprüfte Staatsrechnung in der Sommerſitzung

dem Großen Rathe zur endlichen Genehmigung vor.

III. Titel.

Schlußbeſtimmungen.

- §. 68.

Durch gegenwärtiges Geſetz ſind aufgehoben und treten

außer Kraft:

1. das Finanzgeſetz vom 2. Brachmonat 1844;

2. das Geſetz über die Stempelabgabe vom 14. Chriſt

monat 1851;

3. der §. 3 des Geſetzes über die Milch- und Kaffe

ſchenken, vom 14. Chriſtmonat 1851;

4. das Geſetz über den Bezug des Ohmgeldes c., vom

15. Hornung 1852;

5. die Vollziehung zu letzterm Geſetze vom 26. Herbſt

monat 1851 und 4. Hornung 1852;

6. das Dekret über das Verbot des Schleichhandels mit

Abgangſalz vom 10. Brachmonat 1854;

7. der §. 2 des Geſetzes betreffend die Militärbeiträge

vom 7. Jänner 1854;

8. überhaupt alle Geſetze und Verordnungen, welche mit

gegenwärtigem Geſetze im Widerſpruche ſind.

§. 69. -

Der Regierungsrath iſt ermächtigt, zur Vollziehung dieſes

Geſetzes die nöthigen Verordnungen und Weiſungen zu erlaſſen.
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sº: §. 70.

Gegenwärtiges Geſetz ſoll dem Regierungsrathe zur Be

kanntmachung und Vollziehung zugeſtellt und urſchriftlich ins

Staatsarchiv niedergelegt werden.

So beſchloſſen, Luzern den 9. März 1859.

-
Der Präſident: -

Kaſimir Pfyffer, Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

Joſt Peyer.
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Beſchluſs

betreffend

weitere Verlängerung der Friſten für die Eiſenbahn

von Krüſchenbrunnen nach Luzern.

(Vom 9. Juni 1859.)

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

Nach Kenntnißnahme von dem durch den Regierungsrath

in empfehlendem Sinne begutachteten Geſuche der Direktion

der ſchweizeriſchen Oſtweſtbahngeſellſchaft vom 21. Mai

abhin, es möchten die durch die Konzeſſion vom 7. Juli 1857

für den Bau der Bahn von Kröſchenbrunnen nach Luzern feſt

geſtellten Friſten – welche durch Großrathsbeſchluß vom 10. Juni

1858 und Bundesbeſchluß vom 24. Juli desſelben Jahres be

reits um ein Jahr verlängert worden –, noch um ein weiteres

Jahr verlängert werden;

In Berückſichtigung der gegenwärtigen politiſchen Verhält

niſſe;

beſchließen:

I. Nachbenannte durch den hierſeitigen Beſchluß vom

10. Juni 1858 hinſichtlich der Erſtellung einer Eiſenbahn von

II. Bd. 44
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Kröſchenbrunnen nach Luzern feſtgeſetzten Friſten werden noch

um ein Jahr verlängert, ſo daß die Kautionserlegung bis zum

23. Juni und der Anfang der Erdarbeiten und der Kapital

ausweis bis zum 23. Dezember 1860 erfolgen ſoll.

II. Für dieſe Friſtverlängerung iſt die Genehmigung der

Bundesbehörden einzuholen.

III. Gegenwärtiger Beſchluß iſt ins Staatsarchiv nieder

zulegen und dem Regierungsrathe zur Vollziehung mitzutheilen.

Luzern, den 9. Juni 1859.

Der Präſident

Kaſimir Pfyffer, D. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

- Joſt Peyer.

Joſ. - Meyer.

". - - - -
-

: -

- -

-

- - - - -

. . - - - -
*



Weitere Friſtverlängerung für d. Eiſenbahnbau Kröſchenbrunnen-Luzern. 259

- -

- - -

Bundesbeſchluſs
- - - - betreffend

weitere Friſtverlängerung für die Eiſenbahn

Kröſchenbrunnen-Luzern.

(Vom 8. Juli 1859.)

Die Bundesverſammlung

der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft,

Nach Einſicht

1. eines Schreibens der Regierung von Luzern an den

ſchweizeriſchen Bundesrath vom 11. Juni 1859, aus welchem

hervorgeht, daß der Große Rath des Kantons Luzern unterm

9. Juni d. J. die durch den Konzeſſionsvertrag vom 7. Juni

1857 und den Bundesbeſchluß vom 23. Dezember 1857 für

den Beginn der Erdarbeiten an der Eiſenbahnlinie Kröſchen

brunnen - Luzern und für den Ausweis über die Finanz

mittel zur Ausführung des Unternehmens auf 23. Dezember

1858 feſtgeſetzte, durch Bundesbeſchluß vom 24. Juli 1858

bis 23. Dezember 1859 ausgedehnte Friſt, unter Vorbehalt

der Bundesgenehmigung, um weitere 12 Monate, nämlich bis

23. Dezember 1860 verlängert hat;

2. eines ſachbezüglichen Berichtes des ſchweizeriſchen Bun

desrathes vom 20. Juni 1859;

beſchließt:

I. Die im Artikel 3 des Bundesbeſchluſſes vom 23. De

zember 1857 (Amtl. Sammlung, Bd. WI, S. 14) über Geneh 4
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migung der vom Kanton Luzern den Herren Friedrich Schmid

in Bern, Dr. B. Hildebrand und G. Wildbolz, Notar in

Bern, ertheilte Konzeſſion zum Bau und Betrieb einer Eiſen

bahn von Kröſchenbrunnen nach Luzern für den Beginn der

Erdarbeiten und den Ausweis über die Mittel zur gehörigen

Fortführung des Unternehmens auf 23. Dezember 1858 feſt

geſetzte, durch Bundesbeſchluß vom 24. Juli 1858 bis 23. De

zember 1859 ausgedehnte Friſt wird um weitere 12 Monate,

alſo bis 23. Dezember 1860 verlängert. -

II. Alle übrigen Beſtimmungen des genannten Bundes

beſchluſſes vom 23. Dezember 1857 verbleiben in Kraft und

es ſoll denſelben durch gegenwärtigen Beſchluß keinerlei Ein

trag geſchehen.

III. Der Bundesrath iſt mit der Vollziehung und üblichen

Bekanntmachung dieſes Beſchluſſes beauftragt.

Alſo beſchloſſen vom ſchweizeriſchen Nationalrathe,

Bern, den 7. Juli 1859,

Im Namen desſelben,

Der Präſident:

Peyer im Hof.

Der Protokollführer:

Schieß.

Alſo beſchloſſen vom ſchweizeriſchen Ständerathe,

Bern, den 8. Juli 1859.

Im Namen desſelben,

Der Präſident:

F. Briatte.

Der Protokollführer:

J. Kern-Germann.
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Beſchluſs

über

Abänderung einiger Artikel der Vollziehungsverord

nung vom 15. Hornung 1851 zum Erziehungs

geſetze von 1848.

–->G-–

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern,

In Vollziehung und weiterer Ausführung der §§ 10, 48

und 49 des Erziehungsgeſetzes vom 14. Herbſtmonat 1848,

abgeändert durch das Geſetz vom 9. März 1859;

Auf den Antrag des Erziehungsrathes;

v er ordnen:

1. Die §§. 39, 40, 41, 42, 45 und 46 der Vollziehungs

verordnung vom 15. Hornung 1851 *) zum Erziehungsgeſetze

ſollen folgende Faſſung erhalten:

§. 39.

Die Gehaltszulagen zu dem durch das Geſetz (§. 48) feſt

geſetzten Minimum der Beſoldung für Gemeindeſchullehrer wer

den alljährlich auf den Vorſchlag des Erziehungsrathes durch

den Regierungsrath feſtgeſetzt.

Dieſelben dürfen die Summe von 20,000 Fr. nicht über

ſteigen. (Geſetz §. 49.)

*) Bd. II. S. 24.

III. Bd. 45
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§. 40.

Die Gehaltszulage eines Lehrers für Dienſttreue und Lehr

tüchtigkeit ſoll 40 bis 120 Fr., die Zulage für Abhaltung der

Wiederholungsſchule 30 bis 50 Fr., die Zulage für Schüler

zahl 20 bis 50 Fr. und die Zulage für Dienſtalter ebenfalls

20 bis 50 Fr. betragen.

§. 41.

Auf eine Zulage für Dienſttreue und Lehrtüchtigkeit haben

nur ſolche Lehrer Anſpruch, welche bereits fünf Dienſtjahre

zählen und definitiv angeſtellt ſind.

Bei Feſtſetzung dieſer Zulage ſoll darauf Rückſicht genom

men werden, ob der Lehrer die vorgeſchriebene Lehrzeit fleißig

innehalte (Vollziehungsverordnung §. 56), ſich ungetheilt der

Schule widme, an ſeiner beruflichen Ausbildung arbeite und

mit welchem Erfolg er als Lehrer und Erzieher wirke. Vor

züglich zu berückſichtigen ſind die Berichte der Aufſichtsbehörden.

Eine Zulage für Abhaltung der Wiederholungsſchule wird

mit Rückſicht auf die kürzere oder längere Schulzeit, die Anzahl

der Schüler und die Leiſtungen verabreicht. Es kann kein Lehrer

auf dieſe Zulage Anſpruch machen, wenn er nicht in der Wie

derholungsſchule und in der Winterſchule zuſammen wenigſtens

100 Tage Schule gehalten hat.

Eine Zulage für die Schülerzahl erhalten jene Lehrer,

welche in einer zweiklaſſigen Schule über 50 ſchulpflichtige

Kinder haben.

Eine Zulage für das Dienſtalter erhalten diejenigen Lehrer,

welche über 10 Jahre im Schuldienſte des Kantons ſtehen.

Dieſelbe beträgt im 11. Anſtellungsjahre 20 Fr. und ſteigt

dann von 5 zu 5 Dienſtjahren bis und mit dem 26. Dienſt

jahre je um 10 Fr.

Wo beſondere örtliche Verhältniſſe ſtattfinden, können außer

ordentliche Zulagen verabfolgt werden. (Geſetz §. 48.)
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§. 42.

Alle Gemeinde- und Bezirksſchullehrer, welche nach Erlaß

dieſer Schlußnahme definitiv angeſtellt werden, ſind verpflichtet,

an dem Lehrer-Wittwen- und Waiſen-Verein Theil zu nehmen.

§. 45.

Es hängt von der Wahl des Lehrers ab, die ihm von der

Gemeinde eingeräumte Wohnung ſelbſt zu benutzen oder von

der Gemeinde die geſetzlich beſtimmte Entſchädigung dafür zu

beziehen.

Auf den Fall, daß der Lehrer die Wohnung nicht ſelbſt

benutzen will, iſt er gehalten, dies dem Gemeinderathe drei

Monate vor Mitte März reſp. Mitte Herbſtmonat anzuzeigen.

Sollte in einer Gemeinde noch nicht für jeden Lehrer eine

Wohnung vorhanden ſein, ſo hat derjenige das erſte Anſpruchs

recht, welcher am längſten an der betreffenden Schule gewirkt

hat. Die Entſchädigung für die Wohnung wird zur Hälfte

auf Mitte März, zur Hälfte auf Mitte September entrichtet.

Der Gemeinderath hat dafür zu ſorgen, daß die zwei Klafter

Holz, welche der Lehrer zu beziehen berechtigt iſt, demſelben

zur Wohnung geſchafft werden, und zwar die eine Hälfte auf

Mitte Mai, die andere auf Mitte Wintermonat, oder daß

ihm je für ein Klafter die geſetzliche Entſchädigung von 15 Fr.

ausbezahlt werde.

§. 46.

Wenn ein Lehrer während des Winters und Sommers an

verſchiedenen Orten Schule hält, ſo beſtimmt der Erziehungs

rath jeweilen nach Würdigung der vorhandenen Umſtände, in

welchem Verhältniſſe die Gemeinde, wo der Lehrer Sommer

ſchule hielt, an Wohnung und Holz des Lehrers oder eine

daherige Geldentſchädigung beizutragen verpflichtet ſei. Die

Gemeinde indeſſen, wo die Winterſchule gehalten wird, haftet

dem Lehrer für's Ganze; ſie hat aber den Rückgriff auf die
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Gemeinde, wo die Sommerſchule gehalten wird, für den vom

Erziehungsrathe ausgemittelten Antheil.

2. Hiemit ſeien die §§. 39, 40, 41, 42, 45 und 46 der

Vollziehungsverordnung zum Erziehungsgeſetze, betreffend das

Volksſchulweſen, vom 15. Hornung 1851 aufgehoben.

3. Gegenwärtiger Beſchluß iſt urſchriftlich ins Staats

archiv niederzulegen, in die Geſetzesſammlung aufzunehmen und

den Volksſchullehrern, Gemeinderäthen und Schulkommiſſionen,

ſowie dem Erziehungsrathe zuzuſtellen.

So beſchloſſen, Luzern den 17. Augſtmonat 1859.

Der Schultheiß:

J. Stocker.

Namens des Regierungsrathes,

Der Rathsſchreiber:

Ph. Willi, Dr. Jur.
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,

Geſetz
über die

Einzinſerei im Hypothekarweſen.

(Vom 5. Weinmonat 1859.)

In Kraft getreten den 4. Chriſtmonat 1859.

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

In Erwägung, daß die Einzinſerei im Hypothekarweſen

einen Umfang angenommen hat, welcher zu ſehr erheblichen

Verwicklungen führt und auf den Werth der Unterpfande einen

nachtheiligen Druck ausübt; -

In Erwägung, daß deren Regelung den Intereſſen des

Landes entſprechend, aber ohne vermittelnde Aushülfe des

Staates nicht mehr möglich erſcheint;

Auf den Bericht und Antrag einer von uns niedergeſetzten

Kommiſſion;

beſchließen:

A. Abkündung und Abbezahlung von Hypothekar

inſtrumenten.

§. 1.

Das Recht der Ablöſung eines Hypothekarinſtrumentes ſteht

ſowohl dem Gläubiger als dem Schuldner, oder, wenn mehrere

ſolche ſind, dieſen als Schuldgenoſſenſchaft zu.

Der Ablöſung muß eine Aufkündigung vorangehen, welche,

um gültig zu ſein, wenigſtens ſechs Monate vor der Verfalls

III. Bd. 46
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zeit des Inſtrumentes bei dem Botenweibel, in deſſen Kreis

das Unterpfand liegt, einzugeben iſt. Der Botenweibel hat

alle Aufkündungen in eine Kontrolle einzutragen, und dem

Betreffenden, oder wenn er eine bevormundete Perſon, und der

Vormund nicht bekannt iſt, dem Gemeindeverwalter ihres Hei

mathortes rechtlich zuzuſtellen.

Wohnt Derjenige, an den die Zuſtellung zu verrichten iſt,

nicht in der Gemeinde, wo das Unterpfand liegt, ſo hat der

Botenweibel des Unterpfandortes ſie dem Botenweibel des Wohn

ortes desſelben zur Verrichtung mitzutheilen.

§. 2.

Jeder einzelne Einzinſer, oder mehrere, wenn auch nicht

alle als Schuldgenoſſenſchaft beitreten, haben ebenfalls das

Recht, ihre Schuldraten aufzukünden und abzubezahlen. Dabei

iſt das Verfahren zu beobachten, welches in den folgenden

Artikeln vorgeſchrieben wird.

Diejenigen, welche die Aufkündigung vornehmen wollen,

ſind gehalten, allen ihren Mitſchuldnern wenigſtens acht Mo

nate vor der Ausdienung des Inſtrumentes davon Kenntniß

zu geben.

Von denjenigen, welche während Monatsfriſt nicht ſchriftlich

zur Theilnahme ſich erklären, wird angenommen, daß ſie nicht

daran Theil nehmen.

§. 3.

Jeder Aufkündung ab Seite eines Schuldners muß eine

von dem Gemeinderathe ausgehende Erklärung beigelegt werden,

darüber:

a. ob das Inſtrument von einem einzigen Schuldner ver

zinſet werde; oder

b. ob mehrere Schuldner Mitzinſer ſeien, wie viel jeder ver

zinſe, ab welchen Unterpfanden, mit Angabe des Jahres

der Erwerbung derſelben;

c. ob das Inſtrument ganz oder theilweiſe ab Liegenſchaften

verzinſet werde, welche nicht in demſelben verſchrieben ſind.
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-

§. 4.

Kündigt der Anſprecher, der Alleinſchuldner, oder die Ge

noſſenſchaft der Schuldner auf, ſo ſind die Zahlungen nach

Inhalt der Inſtrumente und der durch die Münzreform veran

laßten Beſtimmungen abzutragen.

Kündigt ein einzelner oder mehrere Einzinſer, aber nicht

alle als Genoſſenſchaft auf, und ihre Raten betragen ſammt

haft nicht mehr als Fr. 430, ſo ſind ſie auf den erſten Termin

ganz abzutragen. Wenn ſie dieſen Betrag überſteigen, ſo ſind

alle Jahre Fr. 430 und im letzten Jahre die Reſtanz zu erlegen.

Wenn die Aufkündung einzelner Raten angenommen und

in Folge deſſen die Raten abbezahlt werden, ſo wird das In

ſtrument um das Bezahlte transſirirt und die beſchriebenen

Grundſtücke desjenigen, der abbezahlt hat, von der diesfälligen

Verbindlichkeit losgelaſſen.

Der Inſtrumentsbeſitzer iſt gehalten, unter ſeiner Verant

wortlichkeit, dafür zu ſorgen, daß beides ſowohl im Gülten

protokolle als im Inſtrumente ſelbſt durch den betreffenden

Gerichtsſchreiber eingetragen werde. Die daherigen Koſten

hat der Schuldner zu bezahlen.

§. 5.

Wenn unter den abzahlenden Einzinſern der bisherige

Hauptzinſer (Trager) ſich befindet, ſo geht dieſe Eigenſchaft

jeweilen auf den oder diejenigen von den nicht aufkündenden

Einzinſern über, welche noch die größte Kapitalrata ſchulden.

§. 6.

Wird eine Zahlung, ſei es die erſte oder eine nachfolgende,

innert Jahresfriſt nach ihrem Verfallstermine von dem Schuld

ner nicht geleiſtet und von dem Gläubiger nicht bezogen, ſo

iſt die Aufkündung als erloſchen und das Inſtrument für den

noch nicht bezahlten Inhalt wieder als anſtellig za betrachten.

§. 7.

Der Gläubiger iſt pflichtig, dem Schuldner für jede ge
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leiſtete Zahlung eine Quittung auszuſtellen, und ſie überdieß

in das Inſtrument ſelbſt einzutragen.

Der, oder wenn mehrere Schuldner abzahlen, jeder einzelne,

mag für dieſe Eintragung ſorgen. Wenn der Gläubiger ſie

verweigern ſollte, können ſie die Zahlung bei dem Botenweibel

am Wohnorte desſelben auf ſeine Koſten und Gefahr, hinter

Recht legen. Von dieſer Hinterrechtlegung iſt dem Anſprecher

ſofort Anzeige zu machen. -

Würde die Zahlung geleiſtet, die Eintragung aber unter

laſſen, ſo haben die Zahler das Recht, auch ſpäter die Ein

tragung und Transfirirung des Inſtrumentes zu verlangen, ſo

lange es im Beſitze des Gläubigers bleibt, dem ſie bezahlt haben.

Würde derſelbe das Inſtrument veräußern, unter Verheim

lichung der daran erhaltenen Zahlungen, ſo iſt das Inſtrument

in den Händen des neuen Gläubigers als vollgültig zu be

trachten, und die Schuldner haben für ihre geleiſteten Zahlungen

nur eine perſönliche Anſprache an dem frühern Gläubiger.

Dieſer aber kann für ſeine betrügliche Handlung ſtrafrechtlich

verfolgt werden.

§. 8.

Wenn ein Inſtrument, bei welchem ſolche Mitſchuldner

vorhanden ſind, die keine der darin verſchriebenen Unterpfande

beſitzen, abgekündet wird, gleichviel ob vom Gläubiger oder den

Schuldnern, ſo wird dasſelbe, auch wenn die Zahlungen nicht

bezogen werden, nicht wieder anſtellig. Ein ſolches Inſtrument

muß abbezahlt und zernichtet werden.

§. 9.

Der Beſitzer von Unterpfanden, auf welchen ein Hypo

thekarinſtrument haftet, das aber in Folge Verſchürgung ab

andern Unterpfanden verzinſet wird, hat ebenfalls das Recht,

durch Abkündung des Inſtrumentes ſeine Unterpfande von der

auf ihnen ruhenden Haftbarkeit zu befreien.

Zu dieſem Ende hat er dem Gläubiger das Inſtrument

auf geſetzliche Weiſe aufzukünden, und den bekannten Schuld

nern davon rechtliche Kenntniß zu geben.
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Der Gläubiger iſt gehalten, entweder die Unterpfande des

Aufkünders durch gerichtlichen Transfir aus dem Inſtrument

zu entlaſſen, oder von den gegenwärtigen Schuldnern desſelben

die Abbezahlung zu beziehen und das Inſtrument dem Gerichts

ſchreiber zur Zernichtung und Löſchung an den Protokollen

zu übergeben.

Die Löſchung muß an den Protokollen des Kreiſes, in

welchem das Inſtrument errichtet wurde, und an denjenigen

des Kreiſes, in welchem das Unterpfand liegt, auf welche es

verſchürget wurde, vorgenommen werden.

§. 10.

Der Beſitzer von Unterpfanden, welcher in Folge der Be

ſtimmungen des §. 8 eine Gültverſchreibung abzubezahlen an

gehalten wird, iſt berechtigt, in die gleiche Kollokation, in

welche das abzubezahlende Kapital auf ſeine Unterpfande über

bunden und bei allfälliger Errichtung neuer Inſtrumente den

ſelben vorgeſtellt wurde, eine andere Gült errichten zu laſſen.

Wenn mehrere Unterpfandsbeſitzer gemeinſchaftlich eine ſolche

Gült abzubezahlen im Falle ſind, ſo kann jeder Einzelne für

ſeinen bezahlten Antheil eine neue Verſchreibung in die gleiche

Kollokation errichten laſſen.

§. 11.

Kann ein Inſtrument, welches von dem Schuldner aufge

kündet werden will, in den Protokollen nicht eingeſehen wer

den, ſo iſt der Anſprecher ſchuldig, demſelben auf ſeine, des

Schuldners, Koſten die nöthigen Auszüge, oder wenn er es

verlangt, eine Abſchrift desſelben amtlich beglaubigt zuzuſtellen.

§. 12.

Um die Transfire und Zernichtungen an den Protokollen

gehörig vormerken zu können, iſt der Anſprecher gehalten, der

betreffenden Kanzlei die im §. 3 erwähnte gemeinderäthliche

Erklärung zu übergeben.
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B. Vermittlung der Einzinſerkaſſe.

§. 13.

Es wird eine öffentliche Kaſſa errichtet, welche in den durch

die nachfolgenden Artikel vorgeſchriebenen Formen, unter Ga

rantie des Staates, die Ablöſung der Einzinſerei zu fördern

beſtimmt iſt.

§. 14.

Will der Anſprecher eine theilweiſe Abbezahlung nicht an

nehmen, wozu er nicht verbunden ſein ſoll, ſo hat er die Auf

kündungsanzeige und die dazu gehörenden Beilagen (§. 3) der

Einzinſerkaſſa zu übergeben, mit der ſchriftlichen Erklärung,

daß er die theilweiſe anerbotene Abzahlung nicht annehmen

wolle, ihr dagegen die Abtretung des Inſtrumentes anerbiete.

Wenn der Anſprecher innert Monatsfriſt nach Erhalt der

Aufkündung eine ſolche Erklärung nicht abgibt, ſo hat er die

theilweiſe Abbezahlung anzunehmen.

§. 15.

Wenn die Uebernahme des Inſtrumentes der Einzinſerkaſſa

Gefährde darbietet, ſo weist ſie es von der Hand.

In dieſem Falle können diejenigen Schuldner, welche auf

gekündet haben, das ganze Inſtrument abzahlen und werden

dann Eigenthümer der nicht gekündeten Kapitalraten mit un

geſchmälertem Pfandrecht auf den nicht befreiten Liegenſchaften.

So weit die Schuldner ihre eigenen Raten abbezahlen, ſo

iſt nach den Vorſchriften der §§ 4 und 7 zu verfahren.

Für diejenigen Schuldraten, welche der oder die Aufkünder

für andere Mitpflichtige bezahlen, ſoll ihnen ein Empfang

ſchein und nach Abzahlung des geſammten Kapitals das In

ſtrument unentkräftet, jedoch auf die angegebene Weiſe trans

firirt, herausgegeben werden. -

Auf Verlangen der abzahlenden Schuldner iſt der Anſpre

cher verpflichtet, das Inſtrument, ſobald eine Zahlung daran
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erlegt iſt, bei dem Gemeinderath ſeines Wohnortes auf Koſten

der Erſtern zu deponiren. -

§. 16.

Wenn die Uebernahme des Inſtrumentes für die Kaſſa keine

Gefährde darbietet, ſo übernimmt ſie dasſelbe als Eigenthum.

Dieſes ſoll geſchehen, wenn das Inſtrument an ſich ein

vollſtändig währſchaftes iſt oder wenn anderswie genügende

Sicherheit dafür beſchafft wird.

Perſonalbürgſchaft darf nur für den Betrag von höchſtens

Fr. 1000 angenommen und muß immer von zwei anerkannt

ſoliden Männern mit ſolidariſcher Haftbarkeit geleiſtet werden.

Inſtrumente, welche nur auf Perſonalbürgſchaft übernom

men wurden, ſind bei ihrer erſten Ausdienung aufzukünden und

zu beziehen.

§. 17.

Die Einzinſerkaſſa übernimmt mit dem Kapital jeweilen

nur den Marchzins. -

Die verfallenen Zinſe bleiben Eigenthum des Abtreters des

Inſtrumentes.

Bis zu deren Bezahlung bleibt ihnen das Pfandrecht und

die Kollokation auf dem Liegenden geſichert, wie wenn der Ab

treter noch Eigenthümer des Kapitalbriefes wäre.

§. 18.

Wenn die Einzinſerkaſſa ein Inſtrument eigenthümlich über

nimmt, ſo hat ſie dem Abtreter, wenn er es verlangt, den Be

trag dafür ſofort baar auszubezahlen.

Wenn er die ſofortige Bezahlung nicht verlangt, ſo kann

ſie ihm eine Obligation dafür ausſtellen, welche auf das gleiche

Datum wie das Inſtrument und nach gleichem Zinsfuße zins

tragend angeht, auch in gleichen Terminen und Summen zur

Abbezahlung verfällt. - -

Mit gegenſeitigem Einverſtändniß können auch andere Be

ſtimmungen feſtgeſtellt werden. - - -
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In der Obligation muß das Inſtrument, für welches ſie

ausgeſtellt wird, auf erkenntliche Weiſe bezeichnet ſein.

§. 19.

Die Obligationen werden auf den Namen desjenigen aus

geſtellt, welcher der Einzinſerkaſſa ein Inſtrument abtritt.

Sie können in Umlauf geſetzt werden.

Sie gelten auch als währſchafte Titel für Vormundſchafts

vermögen, -

§. 20.

Der Inhaber einer Obligation auf der Einzinſerkaſſa kann,

ſo wie ein Zins oder eine Zahlung verfallen iſt, deren Betrag

bei der Kaſſa entheben.

Eine verfallene oder mehrere nach einander verfallende Zah

lungen, die auf den Verfallstermin nicht bezogen oder von der

Kaſſa dem Anſprecher nicht eingehändigt werden, ſind von da

an nur noch zu 49/o verzinslich.

§. 21.

Je bis drei Monate nach dem Verfallstage kann eine ver

fallene Zahlung nach Belieben bezogen werden. Wird ſie innert

dieſer Friſt nicht enthoben, ſo bleibt ſie ferner von Jahr zu

Jahr ſtehen, bis ſie von dem einen oder andern Theile gekün

digt wird. -

Die Aufkündung muß drei Monate vor einem Verfalls

termine erfolgen.

§. 22.

Jede Handänderung muß auf der Obligation nachgetragen

und die Uebertragung amtlich bekräftigt werden.

Die Zahlungen, die daran geleiſtet werden, ſind auf der

Obligation nachzutragen, nebſtdem aber der Einzinſerkaſſa eine

Quittung dafür auszuſtellen.

Wenn die Obligation auf einmal abbezahlt oder wenn die

letzte Zahlung an eine ſolche geleiſtet wird, ſo muß die Quit

tung auf der Obligation nachgetragen und dieſe der Kaſſa

übergeben werden.
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- §. 23.

Die Einzinſerkaſſa gibt von der Uebernahme eines Inſtru

mentes den Schuldnern Kenntniß.

Sie ſoll von den aufkündenden Einzinſern ihre Schuldraten

beziehen. (§. 4.)

§. 24.

Die Inſtrumente, welche in Folge der vorgehenden Beſtim

mungen an die Einzinſerkaſſa übergehen, dürfen nicht mehr in

Umlauf geſetzt werden.

Die Einzinſerkaſſa kann ſie aber abkünden. Nach erfolgter

Abzahlung ſind ſie zu zernichten und in den Protokollen zu

löſchen.

§. 25.

Wenn ein einzelner Einzinſer oder mehrere ihre ſchuldigen

Kapitalraten an die Einzinſerkaſſa abbezahlen wollen, ſo haben

ſie dazu das Recht, zu beliebiger Zeit, ohne vorherige Aufkün

dung, ohne Rückſicht auf eine Ausdienung und ohne Rückſicht

auf andere Miteinzinſer.

§. 26.

Wenn die Ratenzahlungen ein Jahr oder mehr vor der

Friſt zur Aufkündung des Inſtrumentes erfolgen, ſo bleiben

die Unterpfande derjenigen, welche abbezahlen, mit den übrigen

verſchriebenen Unterpfanden nur noch für die Zeit der erſten

darauf folgenden Aufkündungs- und Abbezahlungsfriſt in der

ſolidariſchen Haftbarkeit verbunden, ſonſt aber auch für die

zweite. -

In der Zwiſchenzeit ſoll die Einzinſerkaſſa unterſuchen, ob

durch die Entlaſſung der betreffenden Unterpfandstheile die

Sicherheit des reſtirenden Kapitals gefährdet würde, und wo

dieſes der Fall iſt, hat ſie dasſelbe aufzukünden und die Zah

lungen zu beziehen. " -,

s. 27.

Die Einzinſerkaſſa iſt verpflichtet, alle Zahlungen, welche

: an ſie geleiſtet werden (§§ 4 und 25), in den Inſtrumenten

III. Bd. 47
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einzutragen und wenn ein ſolches abbezahlt iſt, dasſelbe zu

zernichten.

Sie ſtellt ferner auch beſondere Quittungen aus, welche

von den Schuldnern der Gerichtskanzlei zum Vormerken in

den Protokollen vorgewieſen werden können. -

§. 28.

Jeweilen auf das Ende eines Jahres hat die Kaſſa jeder

Gerichtskanzlei ein Verzeichniß mitzutheilen über alle aus dem

Gerichtskreiſe herrührenden Inſtrumente, an welche theilweiſe

Zahlungen geleiſtet oder welche ganz abbezahlt wurden.

Die Gerichtskanzleien ſind ſchuldig, die erhaltenen Mit

theilungen an den Gülten- nnd Kaufsprotokollen vorzumerken

und den Gemeinderathskanzleien zu gleichem Zwecke davon

Kenntniß zu geben.

§. 29.

Der Beſitzer von Unterpfanden, auf welche mehrere Ein

zinsraten überbunden ſind, kann auf dieſelben getrennt oder

ſammthaft zu Handen der Einzinſerkaſſa für den Betrag der

Schuldraten, ſo weit dieſe nicht Kaufsreſtanz, Erbs- und Aus

kaufsgut betreffen, ein oder mehrere neue Inſtrumente errich

ten laſſen.

Erklärt ſich die Einzinſerkaſſa zur Uebernahme des Inſtru

mentes bereit, ſo übernimmt ſie die Verpflichtung, alle Einzins

raten abzubezahlen.

§. 30.

In dem neu zu errichtenden Inſtrumente ſind die Einzins

raten ſpezifizirt anzugeben, an deren Stelle es eintritt.

Es iſt auf das letzte Monatsdatum der Einzinsraten an

ſtellig zu machen; den betreffenden Marchzinsdifferenz hat der

Errichter an die Kaſſa baar abzutragen.

Wenn die Kaſſa eine Kapitalrata abbezahlt hat, ſo gibt

ſie dem Schuldner davon Kenntniß.

§. 31.

Ein ſolches Inſtrument hat in allen vorkommenden Fällen
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nur für ſo viel Pfand- und Kollokationsrecht auf dem Unter

pfand, als die Kaſſa von den angegebenen Schuldraten getilgt hat.

Andere Vorſchüſſe dürfen alſo auf dasſelbe gar nicht ge

macht werden.

Wenn alle vorgeſtellten Schuldraten abbezahlt ſind, ſoll die

Einzinſerkaſſa eine daherige Erklärung in das Inſtrument ein

tragen. Daraufhin kann es in Umlauf geſetzt werden, wie

jedes andere.

§. 32.

Wenn ein Liegenſchaftsbeſitzer im Sinne des §. 29 ein

Inſtrument errichten laſſen will, ſo hat er ſeine Kaufbriefe

und eine von dem Gemeinderath angefertigte Ueberſicht ſeiner

ſchuldenden Einzinsraten der Einzinſerkaſſa vorzulegen.

In dieſer Ueberſicht muß angegeben ſein, wann die Inſtru

mente, in welche die Raten pflichtig ſind, zinstragend angehen,

wer ſie beſitze, wer dazu einzinſe und ab welchen Unterpfanden;

endlich auch, ob den abzubezahlenden Raten noch andere In

ſtrumente vorgehen oder nachſtehen und welche.

§. 33.

Wenn die Einzinſerkaſſa daraufhin erklärt, daß ſie das

Inſtrument übernehmen werde, ſo hat der Unterpfandsbeſitzer

alle Einzinsraten, welche durch dasſelbe getilgt werden ſollen,

rechtlich aufzukünden. Erſt auf dieſe Ausweiſe hin darf das

Inſtrument errichtet werden. Es darf aber nur unmittelbar

an die Einzinſerkaſſa ausgehändigt werden.

Wenn in Folge der ſtattgefundenen Abkündung ein oder

mehrere Beſitzer dieſer ältern Inſtrumente die aufgekündete Rata

zahlung annehmen wollen, ſo wird ſie von der Einzinſerkaſſa

geleiſtet. Wenn und ſoweit ſie nicht freiwillig angenommen

werden will, ſo iſt die Ablöſung der Inſtrumente nach Anlei

tung der vorangehenden Artikel zu bewerkſtelligen.

Die Inſtrumente, welche nach den Vorſchriften der §§. 29

– 33 zu errichten ſind, dürfen errichtet werden ohne Rückſicht

auf allfällige auf dem Errichter haftende Betreibungen.
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§. 34.

Die Verhandlungen der Einzinſerkaſſe beziehungsweiſe ihrer

Beamten, ſo weit ihre Thätigkeit durch das Geſetz angeordnet

iſt, ſind amtlich. Es dürfen dafür keine Gebühren, weder von

den Inſtrumentsanſprechern, noch von den Schuldnern bezogen

Werden.

Ihre Auslagen aber in ſpeziellen Fällen ſind ihr von den

Betreffenden zu vergüten. -

§. 35.

Für die Vormerkungen, welche in den Kaufs- und Gülten

protokollen zu machen ſind, gehört dem Gerichtsſchreiber von jeder

Schuldrate 10 Rp. und ebenſoviel dem Gemeinderathsſchreiber.

Dieſe Gebühren ſind jeweilen mit den Schuldantheilen an

die Einzinſerkaſſa zu bezahlen, und von dieſer alljährlich mit

den Verzeichniſſen der erfolgten Abzahlungen (§. 28) den Ge

richtskanzleien zu übermitteln.

C. Organiſation der Einzinſerkaſſa.

§. 36.

Der Einzinſerkaſſa ſteht ein Verwalter und ein Kaſſier vor.

Der Regierungsrath ernennt dieſelben und beſtellt auf ihren

Vorſchlag die nöthigen Gehülfen.

Die Räumlichkeiten für ihre Arbeiten und ſichere Aufbe

wahrung ihrer Werthſchriften und Kaſſa werden ihr angewieſen.

§. 37.

Die Verwaltung bezieht, ſo weit ihre eigenen Einnahmen

nicht hinreichen, die nöthigen Geldvorſchüſſe von der Staats

kaſſa, ſetzt ſich aber auch mit der Spar- und Leihkaſſa und an

dern Geldinſtituten in Verbindung. Sie kann mit Bewilligung

des Regierungsrathes auch von Privaten Darleihen annehmen.

Die Gelder, welche ſie anderswoher als aus der Staats

kaſſa bezieht, genießen die Garantie des Staates.

§. 38. -

Bevor die Einzinſerkaſſa zu Annahme eines Inſtrumentes
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ſich verpflichtet, muß das Geſchäft dem Finanzdirektor zur Ge

nehmigung vorgelegt werden.

Wenn der Finanzdirektor mit dem Antrage nicht überein

ſtimmt, ſo hat er darüber an den Regierungsrath zu berichten,

welchem der endliche Entſcheid zuſteht.

§. 39. -

Die Obligationen, welche die Einzinſerkaſſa für Inſtrumente,

die ihr abgetreten werden, ausſtellt, genießen ebenfalls die un

bedingte Garantie des Staates. -

Dieſelben müſſen von dem Verwalter und dem Kaſſier aus

geſtellt, von dem Vorſteher des Finanzdepartements unterzeich

net, mit dem Siegel der Einzinſerkaſſa und demjenigen des

Finanzdepartements verſehen werden.

§. 40.

Nach Maßgabe der zu ihrer Verfügung gelangenden eigenen

Mittel rückzahlt ſie vorab die erhaltenen Vorſchüſſe und löst

ihre ausgeſtellten Obligationen ein.

§. 41.

Die Buchung und Kontrolen müſſen ſo eingerichtet werden,

daß in möglichſt kurzer Zeit eine Bilanz gezogen werden kann,

Alle Halbjahre iſt eine ſolche anzufertigen und dem Finanz

departemente vorzuweiſen.

Der Regierungsrath iſt berechtigt, zu jeder beliebigen Zeit

die Anfertigung einer ſolchen anzubefehlen und die Verifikation

der Werthſchriften und Kaſſa vorzunehmen.

Auf Ende eines jeden Jahres iſt eine Bilanz anzufertigen

und dem Regierungsrathe zu Handen des Großen Rathes zu

übergeben.

§. 42.

Wo es ſich thun läßt und das Bedürfniß vorhanden iſt,

wird die Verwaltung der Einzinſerkaſſa in einzelnen Kreiſen

Perſonen bezeichnen, um den Schuldnern in der Anwendung

des Geſetzes an die Hand zu gehen und ihren Verkehr mit

der Einzinſerkaſſa zu vermitteln.
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D. Schlußbeſtimmungen.

§. 43.

Der Regierungsrath wird für die Verwaltung der Ein

zinſerkaſſa ein Reglement aufſtellen und, ſoweit es Verwal

Ängsſachen betrifft, die zu Vollziehung des Geſetzes nöthigen

Weiſungen und Beſchlüſſe erlaſſen.

Wenn Weiſungen oder Erläuterungen nöthig werden, welche

das Forderungs- oder Pfandrecht beſchlagen, ſo ſind dieſe von

dem Obergerichte zu geben, in dem Sinne, daß beſtehende

Rechte geſchützt, daneben aber der Zweck des Geſetzes gefördert

werde.

§. 44.

Sº weit das gegenwärtige Geſetz demjenigen über die

Hypothekar-Inſtrumente vom 6. Herbſtmonat 1831 nicht wider

ſpricht, bleibt letzteres in Kraft.

- §. 45.

Gegenwärtiges Geſetz iſt dem Regierungsrathe zur Bekannt

Ähung und Vollziehung mitzutheilen und urſchriftlich ins

Staatsarchiv niederzulegen.

Sº beſchloſſen, Luzern den 5. Weinmonat 1859.

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer, D. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

Joſt Peyer.
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B

i,

Friſtverlängerung

für

Vollendung der Bahnlinie von Luzern gegen Zürich.

(Vom 5. Chriſtmonat 1859.)

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

Nach Kenntnißnahme von dem durch den Regierungsrath

mit Botſchaft vom 28. Wintermonat abhin in empfehlendem

Sinne einbegleiteten Geſuche der Direktion der ſchweiz.

Oſtweſtbahn vom 25. Wintermonat 1859, es möchte die

Vollendungsfriſt für die Bahnlinie Rankhof bis zur Zugergrenze

bis zum 1. Brachmonat 1860 verlängert werden;

Mit Hinſicht auf den zweiten Abſatz des Art. 7 des Kon

zeſſionsaktes vom 10. Chriſtmonat 1857;

beſchließen:

I. Die Friſt zur Vollendung der Bahnſtrecke vom Rankhof

bis an die Zugergrenze und zur Eröffnung des regelmäßigen

Betriebs auf derſelben wird hiermit bis 1. Brachmonat 1860

verlängert.

II. Gegenwärtiger Beſchluß iſt dem Regierungsrathe zur

Vollziehung mitzutheilen und urſchriftlich in das Staatsarchiv

niederzulegen.

So beſchloſſen, Luzern den 5. Chriſtmonat 1859.

Der Präſident

Kaſimir Pfyffer, D. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

Joſt Peyer.

Joſ. Meyer.

II. Bd. 48
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D e kr et

über

Verordnungen des Regierungsrathes.

(Vom 10. Chriſtmonat 1859.)

–-G

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

In Abänderung des letzten Abſatzes des § 54 der Ge

ſchäftsordnung für den Regierungsrath und des Dekretes des

Großen Rathes vom 14. Brachmonat 1836, betreffend die Auf

nahme von Verordnungen des Regierungsrathes in die Geſetzes

ſammlung; v

beſchließen:

I. Verordnungen des Regierungsrathes ſind inskünftig

nicht mehr in die Geſetzesſammlung aufzunehmen, ſondern es

iſt der Regierungsrath ermächtigt, für die von ihm erlaſſenen

Verordnungen, Beſchlüſſe und Weiſungen allgemeinern Inhalts

eine eigene Sammlung anzulegen.

II. Gegenwärtiger Beſchluß iſt urſchriftlich in's Staats

archiv niederzulegen und dem Regierungsrathe zur Aufnahme

in die Geſetzesſammlung mitzutheilen.

So beſchloſſen, Luzern den 10. Chriſtmonat 1859.

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer, D. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

Joſt Peyer,

Joſ. Meyer.

* *

-

- --
»? -. -



Abänderung der §§ 14 u. 15d. Geſetzes üb.d. Markt- u. Hauſierverkehr. 281

D e kr et

über

Abänderung der §§ 14 und 15 des Geſetzes

über den Markt- und Hauſierverkehr.

(Vom 10. Chriſtmonat 1859.)

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

Auf den Bericht und Vorſchlag des Regierungsrathes und

das Gutachten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

Mit Hinſicht auf den Beſchluß der Bundesverſammlung

vom 29. Heumonat dieſes Jahres; -

beſchließen:

Die ss. 14 und 15 des Geſetzes über den Markt- und Hauſier

verkehr vem 5. Brachmonat 1855 erhalten folgende Faſſung:

§. 14.

Das Aufnehmen von Beſtellungen ohne Vorweiſung oder

Mitführen von Waaren oder Waarenmuſtern bedarf keiner

obrigkeitlichen Bewilligung.

Schweizeriſche Handelsreiſende und die Handelsreiſenden

ſolcher Staaten, deren Angehörige laut beſtehenden Verträgen

in Verkehrsverhältniſſen den Schweizern gleich zu halten ſind,

bedürfen auch dann, wenn ſie die Beſtellungen mit unverkäuf

lichen Muſtern bei Handels- und Gewerbsleuten aufnehmen

wollen, keiner Bewilligung. Führen ſie aber verkäufliche Waa

ren mit ſich, ſo haben ſie eine Verkaufsbewilligung nach §. 10

des Geſetzes nöthig.

Den Handelsreiſenden ſolcher Staaten gegenüber, mit denen

die Schweiz in keinen den freien Handelsverkehr betreffenden

verträglichen Verhältniſſen ſteht, wird der Grundſatz des Ge
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genrechts anerkannt, und es ſollen daher die Angehörigen der

ſelben gleich den Schweizern behandelt werden, wenn nach

gewieſen wird, daß auch die ſchweizeriſchen Handelsreiſenden

in ihrem Lande keiner Patentabgabe unterworfen ſind.

Das Aufnehmen von Beſtellungen auf Muſter bei Nicht

gewerbsgenoſſen bleibt Einheimiſchen und Fremden unterſagt.

§. 15.

Der Verpflichtung, ein Beſtellungspatent zu löſen, iſt auch

unterworfen, wer von Haus zu Haus Unterſchriften für

Bücher, Broſchüren, Muſikalien, Lithographien, Kupfer-, Stahl

und Holzſtiche, Landkarten u. dergl. ſammeln will.

Gegenwärtiges Dekret iſt dem Regierungsrathe zur Be

kanntmachung mitzutheilen und urſchriftlich in's Staatsarchiv

niederzulegen.

So beſchloſſen, Luzern den 10. Chriſtmonat 1859.

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer, D. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

Joſt Peyer.

Joſ. Meyer.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern

beſchließen:

Vorſtehendes Dekret, welches mit dem 1. Jänner 1860 in

Anwendung tritt, ſoll öffentlich bekannt gemacht und in die

Geſetzesſammlung aufgenommen werden.

Luzern, den 12. Chriſtmonat 1859.

Der Schultheiß:

3. Stocker.

Namens des Regierungsrathes,

Der Staatsſchreiber;

J. Zingg.
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Uebereinkunft
über

Errichtung eines gemeinſchaftlichen Prieſterſeminars

für das Bisthum Baſel.

-G«S

Die ſämmtlichen löblichen Stände der Diözeſe Baſel ver

pflichten ſich zur Theilnahme an dem in der biſchöflichen Reſt

denz zu errichtenden Seminar auf nachſtehende Grundlagen

hin und unter dem Vorbehalte, wenn denſelben nicht nachge

kommen werden ſollte, von dieſer gemeinſamen Anſtalt ſich zu

rückziehen zu können. -

. . .

A. Grundlage des Seminars, : 3

§. 1. . . . ?

Das am Sitze des Biſchofs und des Domkapitels zu er

richtende Seminar iſt für die praktiſche Ausbildung zum Prie

ſterſtande beſtimmt und ſoll daher von den dieſem Stande ſich

widmenden Jünglingen erſt nach vollendeten theologiſchen Stu

dien, und zwar höchſtens auf ein

r: ein §. 2.

Der an demſelben zu ertheilende Unterricht und die damit

zu verbindenden Uebungen ſollen ſich einerſeits auf die allge

meine Wiederholung der vorangegangenen theologiſchen Stue

dien, anderſeits auf eine umfaſſende Anleitung zur praktiſchen

Seelſorge zur würdigen Feier des Gottesdienſtes und zu einem

ſtandesgemäßen prieſterlichen Lebenswandel ausdehnen erz.

- S. 3.r:

Dem Seminar werden ein Regens und ein Subregens

vorgeſetzt. Erforderlichen Falls kann mit Berückſichtigung der

III. Bd. 49

4»

? bºerse.

-
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eigenthümlichen Bedürfniſſe des franzöſiſchen Diözeſanklerus noch

ein zweiter Subregens angeſtellt werden.

Die gedachten Angeſtellten haben unter der Aufſicht und

Leitung des Biſchofs und der ihm nach Art. 8 der Ueberein

kunft beigegebenen vier Domherren den vorgeſchriebenen Unter

richt und die damit verbundenen praktiſchen Uebungen zu be

ſorgen.

Ueberdies wird einem derſelben die Oekonomie-Verwaltung

der Anſtalt übertragen. -

§. 4.

Der Regens und Subregens, der deutſchen und franzöſi

ſchen Sprache mächtig, werden aus der Weltgeiſtlichkeit der

Diözeſe durch den Biſchof ernannt.

Der Biſchof erklärt es als ſeine Pflicht zu erachten, zu

dieſen wichtigen Stellen nur ſolche Männer zu wählen, welche

auch das Vertrauen der Mehrheit der Diözeſan-Regierungen

beſitzen. Dieſe haben ſich, bevor er zu einer Wahl ſchreitet,

darüber auszuſprechen.

B. Aufnahme ins Seminar.

§. 5.

In das Seminar dürfen in der Regel nur Jünglinge aus

den Kantonen, welche die Diözeſe bilden, und auch nur ſolche

zugelaſſen werden, die ſich durch ordnungsgemäße und befrie

digende Zeugniſſe ſowohl über das Studium ſämmtlicher theo

logiſcher Lehrfächer als über ihre guten Sitten bei dem Biſchofe

und der betreffenden Regierung genügend ausweiſen können.

Ausnahmsweiſe kann der Eintritt auch Jünglingen aus

andern Diözeſen geſtattet werden, wenn hinlänglicher Platz vor

handen iſt.

Die Seminariſten ſind nach vollendetem Seminarkurſe mit

einem ordentlichen, von dem Biſchofe unterzeichneten Zeugniſſe

aus der Anſtalt zu entlaſſen. -
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C. Oekonomie der Anſtalt.

§. 6.

Die mit dem Seminar verbundenen Koſten, welche nach

dem jeweiligen Beſtande der katholiſchen Bevölkerung durch

ſämmtliche Diözeſankantone gemeinſam zu beſtreiten ſind, be

ſtehen:

a. Für die Gründung des Seminars: in der erſten,

bloß innern, ſeiner Beſtimmung entſprechenden Einrichtung des

von dem Stande Solothurn für das Seminar herzugebenden

und zu unterhaltenden Gebäudes und in der Anſchaffung der

dazu erforderlichen Geräthſchaften nach einer für beide Gegen

ſtände von der Regierung dieſes Standes vorzulegenden und

durch die Diözeſankonferenz zu genehmigenden Koſtenberechnung.

b. Für die Zukunft: in dem jährlichen ordentlichen

Unterhalte dieſer Geräthſchaften; in den Haushaltungskoſten

für die Regenz und die Dienerſchaft des Seminars; in dem

jährlichen Gehalte der Erſtern und dem Liedlohn der Letztern,

ſowie endlich in den nothwendigen, der Anſtalt verbleibenden

Lehrmitteln und Büchern. -

Für den Gehalt eines Regens ſind zweitauſend vierhundert

Franken, – wenn jedoch derſelbe ein reſidirender Domherr ſein

ſollte, nur ſechshundert Franken als Zulage, und für jenen

eines Subregens zweitauſend Franken beſtimmt. Außerdem

erhalten ſie Koſt und Wohnung im Seminar. X

Für die nöthigen Lehrmittel und Bücher werden für das

erſte Jahr ſechshundert Franken und für jedes folgende Jahr

dreihundert Franken ausgeſetzt.

/ --

§. 7.

Die Seminariſten haben während ihres Aufenthaltes in der

Anſtalt ein angemeſſenes Koſtgeld zu bezahlen, welches von der

Regierung von Solothurn im Einverſtändniß mit der Regenz

alljährlich beſtimmt und von den Alumnen vierteljährlich voraus

bezahlt wird. --
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-§. 8.

Jeweilen auf den Schluß des Jahres ſoll über den Haus

halt des Seminars eine ordentliche Rechnung durch den Oeko

nomie-Verwalter der Anſtalt abgefaßt und von der ganzen Re

genz unterſchrieben werden.

Zum Beweiſe ihrer Anerkennung iſt die Rechnung auch

mit den Unterſchriften des Biſchofs und der ihm vorſchriftgemäß

beigegebenen vier Domherren zu verſehen.

Die Regierung von Solothurn wird ſodann dieſe Rech

nungen prüfen und ſammt ihren Reviſionsbemerkungen der

Diözeſankonferenz zum Behuf endlicher gemeinſamer Prüfung

und Genehmigung zuſtellen. -

Der Rechnung ſoll jedesmal beigelegt werden:

a. das Namensverzeichniß der Alumnen, welche während

des Rechnungsjahres das Seminar beſucht haben, mit

Angabe der in demſelben zugebrachten Zeit;

b. ein ſpezifizirtes Verzeichniß über die im Rechnungs

jahre angeſchafften Lehrmittel und Bücher;

c. ein ordentlicher Katalog über ſämmtliche der Anſtalt

angehörige wiſſenſchaftliche Gegenſtände;

d. endlich ein vollſtändiges Inventar des dem Seminar

eigenthümlichen Mobiliars.

Am Fuße jedes dieſer Verzeichniſſe hat der Regens deſſen

Verifikation zu beſcheinigen.

-

D. Aufſicht des Staates.

§. 9.

Es wird der h. Regierung jedes einzelnen Diözeſankantons

oder auch der Geſammtheit dieſer hohen Regierungen freigeſtellt,

zu jeder beliebigen Zeit Einſicht über das Seminar in ſeinen

verſchiedenen Beziehungen zu nehmen oder nehmen zu laſſen.

§. 10.

Vom Biſchofe ſollen jeweilen durch Vermittlung der Re

gierung von Solothurn den ſämmtlichen Diözeſanſtänden die
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Tage der Endprüfung eines jeden Seminarkurſes frühzeitig

genug angezeigt werden, damit dieſe nach Gutfinden zu der

ſelben ihre Kommiſſarien abordnen können.

§. 11.

Die mit Beachtung vorſtehender Grundlagen durch den

Biſchof, unter Zuziehung der vier ihm vorſchriftsgemäß bei

gegebenen Domherren, für das Seminar zu erlaſſenden Sta

tuten, mit Ausnahme jener der religiös-ſittlichen Disziplin,

ſollen der Genehmigung der in Konferenz verſammelten Diö

zeſanſtände unterlegt werden. A

3.

Alſo übereingekommen zwiſchen dem Biſchof von Baſel und

den zu der Diözeſankonferenz Abgeordneten, welch' Letztere mit

Ratifikationsvorbehalt unterzeichnen.

Solothurn, den 17. Herbſtmonat 1858.

† Carl,

Biſchof von Baſel.

Die Abgeordneten der Kantone:

- - Luzern: Solothurn:

N. Dula, Reg.-Rath. A.C. Affolter, Reg-Rath.

Renward Meyer. Wilh. Vigier, Reg.-Rath.

Thurgau: Bern:

v. Streng, Reg.-Rath. Schenk, Reg.-Präſ.

- - P. Migy.

Baſelland: Zug:

B. Banga, Reg.-Rath. K. Boſſard, Ldm.

aargau
er

er Hanauer, Reg.-Rath.

A. Keller, Reg.-Rath.

„“:“

- - -
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Vorſtehender Uebereinkunft über Errichtung eines gemein

ſchaftlichen Prieſterſeminars für das Bisthum Baſel vom 17.

Herbſtmonat 1858 wurde die vorbehaltene Ratifikation ertheilt.

Solothurn, den 29. Chriſtmonat 1858.

Der Präſident des Kantonsrathes:

Urs Vigier von Steinbrugg.

Der Staatsſchreiber:

Lack.

Der Große Rath des Kantons Thurgau

hat der vorſtehenden Uebereinkunft zur Errichtung eines gemein

ſchaftlichen Prieſterſeminars für das Bisthum Baſel die vor

behaltene Ratifikation ertheilt.

Frauenfeld, den 6. Chriſtmonat 1858.

- Der Präſident des Kantonsrathes:

Ramſperger.

Die Sekretärs:

Meßmer.

G. Burkhardt.

Der Große Rath des Kantons Bug

hat der vorſtehenden Uebereinkunft vom 17. Herbſtmonat 1858,

betreffend die Errichtung eines gemeinſchaftlichen Prieſterſemi

nars für das Bisthum Baſel die Ratifikation ertheilt.

Zug, den 31. Chriſtmonat 1858.

Der Präſident des Kantonsrathes:

F. Joſ. Hegglin.

Der Sekretär:

A. Schwerzmann, Landſchreiber,

Der Große Rath des Kantons Bern

ertheilt hiermit vorſtehender Uebereinkunft ſeine Genehmigung,

jedoch mit der ausdrücklichen Bedingung, daß, wenn begrün

dete Klagen über die Führung des Seminars einlangen ſollten

und dieſen nicht Rechnung getragen würde, der Stand Bern
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ſich vorbehält, zu jeder Zeit von der Uebereinkunft zurück

zutreten. - - - - -

Bern, den 20. Wintermonat 1858.

24. Chriſtmonat 1859.

Namens des Großen Rathes,

Der Präſident:

Kurz. s

Der Staatsſchreiber:

M. von Stürler.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern

Mit Hinſicht auf die vom herwärtigen Großen Rathe durch

Schlußnahme vom 6. Weinmonat 1859 ertheilte Vollmacht,

erklären an mit

Namens des Kantons Luzern den Beitritt zu vorſtehender

Uebereinkunft betreffend Errichtung eines Prieſterſeminars vom

17. Herbſtmonat 1858.

Luzern, den 20. Jänner 1860.

Der Schultheiß:

J. Winkler.

Namens des Regierungsrathes,

- Der Staatsſchreiber:

Zingg.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern

beſchließen:

Vorſtehende Uebereinkunft ſoll ſammt den Ratifikationsſchluß

nahmen in die Geſetzesſammlung aufgenommen werden.

Luzern, den 20. Jänner 1860.

Der Schultheiß:

J. Winkler.

Namens des Regierungsrathes,

- Der Staatsſchreiber:

i Zingg.

*
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D e . P et

über

Anwendung des Einzinſergeſetzes auf die

Prioritätsgülten.

(Vom 6. März 1860.)

–•–
-

Wir Präſident und Großer Math

- des Kantons Luzern,

Auf den Bericht des Regierungsrathes, daß Zweifel dar

über walten, ob das Geſetz über die Einzinſerei im Hypothekar

weſen vom 5. Weinmonat 1859, in Kraft getreten den 4. Chriſt

monat gleichen Jahres, auch bei Prioritätsgülten Anwendung

finden ſoll; -

In authentiſcher Interpretation benannten Geſetzes;

In Anwendung des §. 48 der Staatsverfaſſung;

b eſ ch ließ e n :

I. Das Geſetz über die Einzinſerei im Hypothekarweſen

findet auch auf die Prioritätsgülten Anwendung.

II. Gegenwärtiges Dekret ſoll dem Regierungsrathe zur

Bekanntmachung und Vollziehung mitgetheilt und ins Staats

archiv niedergelegt werden. - -

Luzern, den 6. März 1860. *

e Der Präſident

N. Dula.

* Namens des Großen Rathes,

- Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

Joſt Peyer.

A. Vonwyl.



vom 6. März 1860. - 291

- - - - -

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern
- - -

In Vollziehung des vorſtehenden Großrathsdekretes vom

6. dies, betreffend Interpretation des Einzinſergeſetzes;

beſchließen:

Dasſelbe ſoll zu allgemeiner Kenntniß der Geſetzesſamm

lung beigerückt und an den gewohnten Orten öffentlich ange

ſchlagen werden. - -- z -

Luzern, den 9. März 1860. -

- - - Der Statthalter:

J. Stocker.

- - - - Namens des Regierungsrathes;

- . . . Der Staatsſchreiber: -

- : Zingg.

- - -
- -

- ,

-

- -

III. Bd. 50
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- Dekret -

- über .

Interpretation des § 128 des Geſetzes über

die Militärorganiſation.

(Vom 7. März 1860.)

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

Nach vernommener Botſchaft des Regierungsrathes vom

29. Februar 1860, betreffend die Interpretation des §. 128

des Geſetzes über die Militärorganiſation;

Mit Hinſicht auf den §. 48 Paſſus 1 der Staatsverfaſſung;

b eſ ch l i eſ en:

I. Der § 128 des Geſetzes über die Militärorganiſation

des Kantons Luzern ſei hiemit dahin interpretirt, daß, wenn

ein von einer Gemeinde geliefertes Pferd nach beendigter Dienſt

zeit noch in einer Kuranſtalt verbleiben muß, alsdann auch

für die Zeit, während welcher es – über die eigentliche Dienſt

zeit hinaus – noch zurückbehalten wird, die Entſchädigung von

3 Franken per Tag zu bezahlen iſt.

II. Gegenwärtiger Beſchluß iſt dem Regierungsrathe zum

Verhalt mitzutheilen und urſchriftlich ins Staatsarchiv nieder

zulegen.

Luzern, den 7. März 1860.

- Der Präſident:

M. Dula.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

Joſt Peyer.

A. Vonwyl.

-
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Wir Schultheiß und Regierungsrath

- des Kantons Luzern,

In Vollziehung des vorſtehenden Großrathsbeſchluſſes vom

7. dies, betreffend Interpretation des §. 128 des Militär

organiſationsgeſetzes;

b eſ ch ließ e n :

Benannter Beſchluß ſoll zu allgemeiner Kenntniß der

Geſetzesſammlung beigerückt und an den gewohnten Orten

öffentlich angeſchlagen werden. .

Luzern, den 9. März 1860,

Der Statthalter:

J. Stocker.

Namens des Regierungsrathes,

Der Staatsſchreiber:

Zingg.
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s

Deeret

über die

Vertheilung der Mitglieder des Großen Rathes

auf die 25 Wahlkreiſe nach der Volkszählung

vom Jahr 1860.

(Vom 7. März 1860.)

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

In Vollziehung des §. 91 der Staatsverfaſſung;

Erwägend: daß laut der Volkszählung vom Jahr 1860

der Kanton Luzern nach Abzug der Durchreiſenden und der

politiſchen Flüchtlinge eine Bevölkerung von 130,720 Seelen

hat und es demnach auf 1307,2 Seelen einen Repräſentanten

in den Großen Rath trifft;

Erwägend: daß bei der Vertheilung dieſer Repräſentan

tenzahl nach angegebenem Maßſtabe auf die einzelnen Wahl

kreiſe dreizehn Mitglieder übrig bleiben, welche denjenigen Wahl

kreiſen zuzutheilen ſind, welche die größte Bruchzahl haben;

Auf den Bericht und Antrag des Regierungsrathes und

einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

be ſchlie ß e n :

I. Die fünfundzwanzig Wahlkreiſe des Kantons Luzern,

wie ſie in der Staatsverfaſſung beſchrieben ſind, haben bis zur



- auf die 25 Wahlkreiſe, vom 7. März 1860. 295
V.

nächſten Volkszählung jeder folgende Anzahl von Mitgliedern

in den Großen Rath zu wählen:

der Wahlkreis Luzern mit einer Bevölkerung von 11,405

9 Repräſentanten;

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Seelen wählt

der Wahlkreis Weggis mit einer

Bevölkerung von 2171 Seelen wählt

der Wahlkreis Habsburg mit einer

Bevölkerung von 5369 Seelen

der Wahlkreis Malters mit einer

Bevölkerung von 5470 Seelen

der Wahlkreis Kriens mit einer Be

völkerung von 6074 Seelen

der Wahlkreis Rothenburg mit

einer Bevölkerung von 6003 Seelen

der Wahlkreis Hochdorf mit einer

Bevölkerung von 5323 Seelen

der Wahlkreis Hitzkirch mit einer

Bevölkerung von 3136 Seelen

der Wahlkreis Aeſch mit einer Be

völkerung von 3180 Seelen

der Wahlkreis Sempach mit einer

Bevölkerung von 5674 Seelen

der Wahlkreis Surſee mit einer Be

völkerung von 5849 Seelen

2

4

4

der Wahlkreis Triengen mit einer

Bevölkerung von 5142 Seelen

der Wahlkreis Münſter mit einer

Bevölkerung von 5536 Seelen -

der Wahlkreis Ruswil mit einer

Bevölkerung von 6646 Seelen

der Wahlkreis Großwangen mit

einer Bevölkerung von 6318 Seelen

der Wahlkreis Williſau mit einer

Bevölkerung von 7395 Seelen

4

4

5

5

26

f/

f/

m

f/ -

-

-

tº

- m :

- -

m

*

- -

Uebertrag: 69 Repräſentanten.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Uebertrag: 69 Repräſentanten:

der Wahlkreis Luthern mit einer

Bevölkerung von 4243 Seelen 3 f/

der Wahlkreis Zell mit einer Be

völkerung von 5150 Seelen - 4 /

der Wahlkreis Pfaffnau mit einer

Bevölkerung von 3271 Seelen 3 f/

der Wahlkrris Reiden mit einer Be

völkerung von 3640 Seelen Z f/

der Wahlkreis Altishofen mit einer

Bevölkerung von 3879 Seelen 3 f/

der Wahlkreis Dagmerſellen mit

einer Bevölkerung von 3680 Seelen 3 fy

der Wahlkreis Entlebuch mit einer

Bevölkerung von 6688 Seelen 5 f/

der Wahlkreis Schüpfheim mit einer

Bevölkerung von 4576 Seelen 3 y

der Wahlkreis Eſcholzmatt mit einer

Bevölkerung von 4902 Seelen 4 /

Zuſammen 100 Repräſentanten.

II. In Folge dieſer neuen Vertheilung treten folgende

Beſtimmungen ein:

1.

2.

3.

5.

der Wahlkreis Luzern wählt im Jahr 1860 an die

Stelle der austretenden vier Repräſentanten deren fünf;

der Wahlkreis Weggis wählt im Jahr 1860 nicht;

der Wahlkreis Kriens wählt im Jahr 1860 an die

Stelle der zwei austretenden Repräſentanten deren drei;

der Wahlkreis Aeſch wählt im Jahr 1860 nicht;

der Wahlkreis Sempach wählt im Jahr 1860 nicht;

der Wahlkreis Surſee wählt im Jahr 1860 an die

Stelle des austretenden einen Repräſentanten keinen

mehr;

der Wahlkreis Schüpfheim wählt im Jahr 1860 eben

falls an die Stelle des austretenden einen Repräſentanten

keinen mehr;
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8. die übrigen Wahlkreiſe wählen ſo viele Repräſentanten,

als ſich in jedem derſelben im Austritte befinden.

III. Gegenwärtiges Dekret iſt mit den gewohnten Unter

ſchriften und dem Staatsſigill verſehen in das Staatsarchiv

niederzulegen, ſowie dem Regierungsrathe zur Bekanntmachung

mitzutheilen.

Luzern, den 7. März 1860. -“

Der Präſident:

M. Dula.

Namens des Großen Rathes, ..

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

– - - - - Joſt Peyer. - -

- * - A. Vonwyl. - -

Wir Schultheiß und Megierungsrath

des Kantons Luzern
- e -

v er ordnen:-

-

Vorſtehendes Dekret über die Vertheilung der Mitglieder

des Großen Rathes auf die 25 Wahlkreiſe nach der Volks

zählung vom Jahr 1860 ſoll der Geſetzesſammlung beigerückt

und dem Volke durch Ableſung in allen Pfarrkirchen des Kan

tons zur Kenntniß gebracht werden.

Luzern, den 9. März 1860.

Der Statthalter:

J. Stocker.

Namens des Regierungsrathes,

Der Staatsſchreiber:

Zingg.
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- -
-

-

Befreiung der Handelsreiſenden

von

Entrichtung der Patenttaxen.

In Folge des Großrathsdekretes über Abänderung der

§§ 14 und 15 des Geſetzes über den Markt- und Hauſir

verkehr vom 10. Chriſtmonat 1859 (ſiehe Seite 281 u. 282)

haben laut Schreiben des h. ſchweiz. Bundesrathes vom 6.

und 9. Jänner und 1. März abhin das K. Württember

giſche Miniſterium mit Note vom 2. Jänner, Bürgermeiſter

und Rath, der freien Stadt Frankfurt mit Note vom 6. Jän

ner, die Sardiniſche Geſandtſchaft mit Note vom 29. Februar

und die Großherzogl. Badiſche Geſandtſchaft mit Note vom

4. März 1860 die Erklärung abgegeben, daß in den dortigen

Staaten die luzerniſchen Handelsreiſenden fortan von Patent

abgaben befreit ſeien. -

*. Namens der Staatskanzlei des Kantons Luzern,

z- - -

- Der Staatsſchreiber:

I. Zingg.
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- -
-

- -

: - ",

- Beſchluſſ

. . . " betreffend

Friſtverlängerung für den Eiſenbahnbau

Rankhof-Zug.

(Vom 4. Juni 1860)

-Geº

Mir Präſident und Großer Math

- des Kantons Luzern,

Nach Kenntnißnahme von einem neuerlichen Anſuchen der

Direktion der ſchweiz. Oſtweſtbahn vom 8. Mai abhin um

Verlängerung der Vollendungsfriſt der Bahnlinie Rankhof bis

zur Zugergrenze bis Ende Juli 1860;

Auf den Bericht und Antrag des Regierungsrathes;

Mit Hinſicht auf den 2. Abſatz des Art. 7 der Konzeſſions

akte vom 10. Dezember 1857;

- beſchließen: -

I. Die Friſt zur Vollendung der Bahnſtrecke Rankhof bis

zur Zugergrenze wird hiemit bis Ende Juli 1860 verlängert.

II. Gegenwärtiger Beſchluß iſt dem Regierungsrathe zur

Vollziehung mitzutheilen und urſchriftlich ins Staatsarchiv

niederzulegen. - -

. ... Luzern, den 4. Juni 1860.

,

Der Präſident:

M. Dula. -

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

A. Willimann,

51
'

III. Bd.
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Beſchluſs

betreffend

Verlängerung der Friſten für den Eiſenbahnbau

“ von Kröſchenbrunnen nach Luzern.

(Vom 4. Juni 1860)

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

Nach Kenntnißnahme von dem durch den Regierungsrath

in empfehlendem Sinne begutachteten Geſuche der Direktion der

ſchweiz. Oſtweſtbahngeſellſchaft vom 30. Mai 1860, es möch

ten die für den Bau der Eiſenbahn von Kröſchenbrunnen nach

Luzern aufgeſtellten Friſten, welche durch Großrathsbeſchlüſſe

vom 10. Juni 1858 und 9. Juni 1859 verlängert worden

ſind, noch um ein weiteres Jahr verlängert werden;

In Berückſichtigung der gegenwärtigen politiſchen Verhältniſſe;

Auf den Antrag des Regierungsrathes;

beſchließen: - -

I. Die durch den hierſeitigen Beſchluß vom 9. Juni 1859

hinſichtlich der Erſtellung einer Eiſenbahn von Kröſchenbrunnen

nach Luzern feſtgeſetzten Friſten werden noch um ein Jahr ver

längert, ſo daß die Kautionslegung bis zum 23. Juni 1861

und der Anfang der Erdarbeiten und der Kapitalausweis bis

zum 23. Dezember 1861 erfolgen ſoll.

II. Für dieſe Friſtverlängerung iſt die Genehmigung der

Bundesbehörden einzuholen. -

III. Gegenwärtiger Beſchluß iſt dem Regierungsrathe zur

Vollziehung mitzutheilen und urſchriftlich in's Staatsarchiv

niederzulegen.

Luzern, den 4. Juni 1860,

Der Präſident:

M. Du la.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

A. Willimaun,
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- Bundesbeſchluß

vom 17. Juli 1860.

Die Bundesverſammlung

der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft,

Nach Einſicht:

1. Eines Schreibens der Regierung des Kantons Luzern

an den ſchweiz. Bundesrath vom 8. Juni 1860, aus welchem

hervorgeht, daß der Große Rath des Kantons Luzern unter'm

4. Juni lauf Jahres die durch den Konzeſſionsvertrag vom

7. Juni 1857 und den Bundesbeſchluß vom 23. Dezember

1857 für den Beginn der Erdarbeiten an der Eiſenbahn Krö

ſchenbrunnen - Luzern und für den Ausweis über die Finanz

mittel zur Ausführung des Unternehmens auf 23. Dezember

1858 feſtgeſetzte, durch die Bundesbeſchlüſſe vom 24. Juli 1858

und 7. Juli 1859 jeweilen um ein Jahr, nämlich auf 23. De

zember 1860 ausgedehnte Friſt unter Vorbehalt der Bundes

genehmigung bis 23. Dezember 1861 verlängert hat;

2. Eines ſachbezüglichen Berichts des ſchweiz. Bundes

rathes vom 18. Juni 1860;

beſchließt:

1. Die im Art. 3 des Bundesbeſchluſſes vom 23. Dezem

ber 1857 über Genehmigung der vom Kanton Luzern der

Oſtweſtbahngeſellſchaft ertheilten Konzeſſion zum Bau und Be

trieb einer Eiſenbahn von Kröſchenbrunnen nach Luzerrn für

den Beginn der Erdarbeiten und den Ausweis über die Mittel

zur gehörigen Fortführung des Unternehmens auf 23. Dezem

ber 1858 feſtgeſetzte, durch Bundesbeſchlüſſe vom 24. Juli

1858 und 7. Juli 1859 je um ein Jahr ausgedehnte Friſt

wird um weitere zwölf Monate, alſo bis 23. Dezember 1861

verlängert. -

2. Alle übrigen Beſtimmungen des genannten Bundes

beſchluſſes vom 23. Dezember 1857 verbleiben in Kraft und
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es ſoll denſelben durch gegenwärtigen Beſchluß keinerlei Ein

trag geſchehen.

3. Der Bundesrath iſt mit der Vollziehung und üblichen

Bekanntmachung dieſes Beſchluſſes beauftragt.

Alſo beſchloſſen vom ſchweiz. Ständerathe,

Bern, den 6. Heumonat 1860.

Der Präſident:

* * * Welti.

. . . . . . Der Protokollführer:

J. Kern-Germann.

Alſo beſchloſſen vom ſchweiz. Nationalrathe,

Bern, den 17. Heumonat 1860.

Der Präſident:

- Dr. Weder.

Der Protokollführer:

Schieß. -

-

- - - -

*.

Befreiung der Handelsreiſenden

- - HON -

Entrichtung der Patenttaxen.

(Nachtrag zur Erklärung auf Seite 298)

. .

Laut Schreiben des Bundesrathes vom 30. April 1860 hat

nun auch die königl. Preußiſche Regierung und laut

Schreiben vom 2. Mai die königl. Bayer'ſche Geſandt

ſchaft, ferner laut Schreiben vom 25. Mai und 15. Juni die

freien Hanſeſtädte Hamburg, Lübeck und Bremen die

Zuſicherung abgegeben, daß die Luzerner Handelsreiſenden fortan

in den dortigen Staaten von Patentabgaben befreit ſein ſollen.

Staatskanzlei,
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« - -

- -

- -

-

Dekret

. - - über -

die Wahl der Nationalräthe des Kantons Luzern,

- (Vom 14. Herbſtmonat 1860.)
- * -

*** - - -
- «

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

In Vollziehung der Art. 12 und 25 des Bundesgeſetzes,

betreffend die Wahl der Mitglieder des Nationalrathes vom

21. Chriſtmonat 1850; und *

In Abänderung des Dekrets vom 9. Weinmonat 1851;

Auf den Antrag des Regierungsrathes und das Gut

achten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

beſchließen: " .

- „ .

- - - - -
*

- §. 1. - * -

Die durch das Bundesgeſetz für den Kanton Luzern auf

geſtellten drei Wahlkreiſe ſind folgende:

a. der erſte (eilfte eidgenöſſiſche) Wahlkreis begreift

das Amt Luzern, ohne die Gemeinden Buchenrain,

Dierikon, Ebikon, Giſikon, Honau, Meierskappel und

Root; das Amt Entlebuch ohne die Gemeinden Dopple

ſchwand, Romoos und Schachen, mit 38,901 Seelen

und wählt zwei Mitglieder des Nationalrathes;

b. der zweite (zwölfte eidgenöſſiſche) Wahlkreis be

greift die dem erſten Kreiſe nicht zugetheilten Gemein

III. Bd. - 52
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c.

den der Aemter Luzern und Entlebuch; das Amt Hoch

dorf ohne die Gemeinden Aeſch, Altwis, Ermenſee,

Gelfingen, Herlisberg, Hitzkirch, Hochdorf, Moſen,

Retſchwil und Richenſee; das Amt Surſee ohne die

Gerichtskreiſe Münſter, Surſee und Triengen und ohne

die Gemeinde Großwangen; und vom Amte Williſau die

Gemeinden Luthern und Menznau, mit 38,238 Seelen

und wählt zwei Mitglied er des Nationalrathes;

der dritte (dreizehnte eidgenöſſiſche) Wahlkreis be

greift das Amt Williſau ohne die Gemeinden Luthern

und Menznau, und die dem zweiten Wahlkreiſe nicht

zugetheilten Gerichtsbezirke und Gemeinden der Aemter

Hochdorf und Surſee, mit 55,650 Seelen und wählt

drei Mitglieder des Nationalrathes.

s. 2.

Der erſte Wahlkreis (§ 1, a) trifft ſeine Wahlen in

nachſtehenden Wahlverſammlungen:

1.

2.

3.

4.

Wahlverſammlung Luzern, beſtehend aus der Ge

meinde Luzern; * - - -

Wahlverſammlung Weggis, beſtehend aus den Ge

meinden Greppen, Vitznau und Weggis;

Wahlverſammlung Udligenſchwil, beſtehend aus den

Gemeinden Meggen, Adligenſchwil und Udligenſchwil;

Wahlverſammlung Kriens, beſtehend aus den Ge

meinden Kriens, Horw und Littau;

5.

W

* -

6.

Wahlverſammlung Malters, beſtehend aus den Ge

meinden Malters und Schwarzenberg;

Wahlverſammlung Entlebuch, beſtehend aus den

Gemeinden Entlebuch und Hasle;

7. Wahlverſammlung Schüpfheim, beſtehend aus den

8.

- -

s

Gemeinden Schüpfheim und Flühli;

Wahlverſammlung Eſcholzmatt, beſtehend aus den

Gemeinden Eſcholzmatt und Marbach. -
--
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-
§. 3.

Der zweite Wahlkreis (S. 1, b) trifft ſeine Wahlen

in nachſtehenden Wahlverſammlungen:

1. Wahlverſammlung Root, beſtehend aus den Gemein

den Buchenrain, Dierikon, Ebikon, Giſikon, Honau,

Meierskappel und Root; -

2. Wahlverſammlung Müswangen, beſtehend aus den

Gemeinden Hämikon, Müswangen, Schongau und Sulz;

3. Wahlverſammlung Ballwil, beſtehend aus den Ge

meinden Ballwil, Hohenrain, Lieli und Römerſchwil;

4. Wahlverſammlung Rothenburg, beſtehend aus den

Gemeinden Emmen, Eſchenbach, Inwil, Rain und

Rothenburg;

5. Wahlverſammlung Ruswil, beſtehend aus den Ge

meinden Buttisholz und Ruswil; - "

6. Wahlverſammlung Sempach, beſtehend aus den Ge

meinden Eich, Hildisrieden, Neuenkirch, Nottwil und

Sempach;

7. Wahlverſammlung Wohlhuſen, beſtehend aus den

Gemeinden Doppleſchwand, Menznau, Romoos, Scha

chen, Werthenſtein und Wohlhuſen;

8. Wahlverſammlung Luthern, mit der Gemde. Luthern.

§ 4.

Der dritte Wahlkreis (§. 1, c) trifft ſeine Wahlen in

nachſtehenden Wahlverſammlungen:

1. Wahlverſammlung Hitzkirch, beſtehend aus den Ge

meinden Aeſch, Altwis, Ermenſee, Gelfingen, Herlis

berg, Hitzkirch, Hochdorf, Moſen, Retſchwil und

Richenſee; -

2. Wahlverſammlung Münſter, beſtehend aus den Ge

meinden Gunzwil, Münſter, Neudorf, Pfeffikon, Ricken

bach und Schwarzenbach; - - -
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3. Wahlverſammlung Surſee, beſtehend aus den Ge

meinden Geuenſee, Knutwil, Mauenſee, Oberkirch,

Schenkon und Surſee; - -

4. Wahlverſammlung Triengen, beſtehend aus den Ge

meinden Büron, Kulmerau, Schlierbach, Triengen,

Wilihof und Winikon;

5. Wahlverſammlung Reiden, beſtehend aus den Ge

meinden Langnau, Reiden und Wikon;

6. Wahlverſammlung Pfaffnau, beſtehend aus den Ge

- meinden Pfaffnau, Roggliswil und Richenthal;

7. Wahlverſammlung Dagmerſellen, beſtehend aus den

Gemeinden Buchs, Dagmerſellen, Uffikon und Wauwil;

8. Wahlverſammlung Altishofen, beſtehend aus den

Gemeinden Altishofen, Eberſecken, Egolzwil, Nebikon

und Schötz; - -

9. Wahlverſammlung Ettiswil, beſtehend aus den Ge

- meinden Alberswil, Ettiswil, Großwangen u. Kottwil;

10. Wahlverſammlung Williſau, beſtehend aus den Ge

meinden Gertnau, Hergiswil, Niederwil und Williſau

Stadt- und Landgemeinde; -

11. Wahlverſammlung Zell, beſtehend aus den Gemeinden

Altbüron, Fiſchbach, Großdietwil, Ufhuſen und Zell.

§. 5. - - - - -

Zur Vornahme der Geſammterneuerung der National

räthe treten die Wahlverſammlungen alle drei Jahre jewei

len am letzten Sonntag im Weinmonat, Nachmittags 1 Uhr

an den genannten Wahlorten zuſammen. - - -

Zur Vornahme von Erſatzwahlen - werden die Wahlver

ſammlungen von dem Regierungsrathe beſonders zuſammen

berufen. - - -

§. 6. -

Bei dieſen Wahlen ſind alle Kantonsbürger und alle

Schweizerbürger, die im Kantone ihren Wohnſitz haben, ſtimm

berechtiget, ſofern ſie das zwanzigſte Jahr zurückgelegt haben,
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weltlichen Standes ſind, und nicht laut §. 27 zweiten Abſatzes

der Kantonsverfaſſung von der Stimmfähigkeit ausgeſchloſſen

ſich befinden. - - - - - - »

Jeder Stimmfähige hat in der Wahlverſammlung ſeines

Wohnortes zu ſtimmen. - .

- * - - § 7. -

Wahlfähig als Mitglied des Nationalrathes iſt jeder

ſtimmberechtigte Schweizerbürger weltlichen Standes,

Naturaliſirte Schweizerbürger müſſen, um wahlfähig zu

ſein, das erworbene Bürgerrecht ſeit wenigſtens fünf Jah

ren beſitzen.

§. 8.

Die Gemeinderäthe haben das Verzeichniß der ſtimmbe

rechtigten Bürger anzufertigen und dasſelben jeweilen acht

Tage vor der Wahl bereinigt und ergänzt in der Gemeinde

rathskanzlei zur Einſicht der Bürger aufzulegen.

Wer nicht auf dem Stimmregiſter ſich befindet, aber glaubt

auf dasſelbe zu gehören, hat ſeinen Anſpruch dem Gemeinde

rathe ſeines Wohnortes vorzutragen, welcher darüber ſeinen

Entſcheid gibt. Fällt dieſer verneinend aus, ſo kann der Ab

gewieſene ſeine Reklamation beim Büreau der Wahlverſamm

lung anbringen. - *

- §. 9.

Die Gemeindeammänner haben den Wahltag nebſt Ort

und Stunde der Verſammlung entweder am Sonntag vor

her öffentlich in der Kirche auszukünden, oder aber drei Tage

vorher perſönlich von Haus zu Haus den Stimmberechtig

ten anzuzeigen.

Jeder Gemeindeammann hat das nach §.8 bereinigte

Stimmregiſter ſeiner Gemeinde an die Verſammlung mit

zubringen.

. . . . . * §. 10. . - - - " -

Der Gemeinderathspräſident des Verſammlungsortes er

öffnet die Verſammlung mit der Anzeige des vorzunehmen
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den Wahlgeſchäfts, läßt die §§. 6 und 7 des gegenwärtigen

Dekrets, den § 27 Abſatz 2 der Staatsverfaſſung, handelnd

von denjenigen, die von der Stimmfähigkeit ausgeſchloſſen

ſind, ſowie die §§. 44, 45 und 46 des Polizeiſtrafgeſetzes

laut und vernehmlich verleſen und fordert allfällig anweſende

nicht ſtimmfähige Perſonen auf, ſich aus der Verſammlung

zu entfernen.

Der Gemeinderathsſchreiber des Verſammlungsorts ver

ſieht die Stelle eines proviſoriſchen Schreibers.

Als proviſoriſche Stimmenzähler bezeichnet der die Ver

ſammlung eröffnende Präſident zwei Beamtete.

§. 11.

Hierauf ſchreitet die Verſammlung zur Wahl eines de

finitiven Wahlbüreau, nämlich eines Präſidenten, zweier

Stimmenzähler und zweier Schreiber. - -

Der proviſoriſche Präſident fordert die Verſammlung

auf, Vorſchläge zu machen. z

Die Wahl erfolgt durch offenes abſolutes Mehr. Die

Vorſchläge werden zu dieſem Ende in der durch das Loos

beſtimmten Reihenfolge vom proviſoriſchen Präſidenten laut

in Abſtimmung geſetzt. -

Jeder der Stimmenden darf ſeine Stimme nur Einem

der Vorgeſchlagenen geben. -

Die Stimmenzähler zählen die Stimmenden jedesmal

laut ab und zeigen das Ergebniß dem Präſidenten an, wel

cher es durch den Schreiber aufzeichnen läßt und der Ver

ſammlung eröffnet. - *

Sobald ein Vorgeſchlagener die abſolute Mehrheit der

Stimmen erhält, ſo iſt er gewählt und die noch übrigen Vor

geſchlagenen werden nicht weiter ins Mehr geſetzt.

§. 12.

Wenn bei einer Abſtimmung augenſcheinlich die überwie

gende Mehrheit ſich für einen Vorgeſchlagenen ausgeſprochen

hat, worüber die Stimmenzähler entſcheiden, ſo kann eine
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förmliche Abzählung der Stimmen unterbleiben, jedoch muß

das Gegenmehr derjenigen, welche für den Vorgeſchlagenen

nicht geſtimmt haben, aufgenommen werden. Würde durch

das Gegenmehr die Abſtimmung irgendwie zweifelhaft, ſo

muß die Abzählung ſtatthaben. - -

§. 13.

Sowie ein Mitglied in das Büreau gewählt iſt, tritt es

ſofort ſeine Verrichtungen an.

§. 14.

Iſt das Büreau beſtellt, ſo nennt der Präſident der Ver

ſammlung laut und deutlich die Namen der austretenden

Nationalräthe, deren Stellen neu zu beſetzen ſind.“

Hierauf wird zur Wahl geſchritten, welche geheim iſt.

Die Verſammlung ſöndert ſich zu dieſem Ende gemeinde

weiſe (im Wahlkreiſe Luzern quartierweiſe) ab.

Der Gemeindeammann jeder Gemeinde (im Wahlkreiſe

Luzern ein Mitglied des Gemeinderathes oder ein Stellver

treter desſelben für jedes Quartier) ruft die Bürger beim

Namen auf und verzeichnet die Abweſenden. - - - -

Während dieſes Namensaufrufs theilt ein vom Büreau

bezeichneter Beamteter die Stimmzeddel aus, welche auf

Koſten des Staates nach einer gleichmäßigen Form zu ver

fertigen und von der Staatskanzlei an die Gemeinderaths

präſidenten der Wahlorte zu verſenden und durch dieſen dem

Büreau verſiegelt zuzuſtellen ſind. Dieſe Stimmkarten ſollen

geſtempelt ſein und die Worte gedruckt enthalten „Stimm

karte für die Nationalrathswahlen vom . . . . . . -

Nach vollendetem Namensaufrufe werden keine Stimm

zeddel mehr ausgetheilt; die übriggebliebenen Zeddel werden

dem Wahlbüreau zurückgeſtellt.

. . . " - §. 15.

Während des Namensaufrufs und der Austheilung der

Stimmzeddel erledigt das Wahlbüreau die demſelben zum Ent

ſcheide vorgelegten Anſtände bezüglich des Stimmrechts.
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Wird von dem Wahlbüveau-Jemand die Stimmfähigkeit

zuerkannt, ſo erhält derſelbe ſogleich von dem Büreau einen

Stimmzeddel.
-

Das Büreau führt über ſeine Entſcheidungen ein Pro

tokoll, welches in die Wahlurkunde eingetragen wird.

§. 16.

Jeder Stimmende ſchreibt die Namen derjenigen, wel

chen er ſeine Stimme geben will, deutlich auf den erhalte

nen Stimmzeddel.
-

Er ſoll gerade ſoviel Namen auf den Zeddel tragen, als

im betreffenden Kreiſe Nationalräthe zu wählen ſind. Die

Namen ſind ſo zu bezeichnen, daß ſie von Andern, die den

gleichen Namen tragen, leicht zu unterſcheiden ſind.

. Wer nicht ſchreiben kann, muß die Namen derjenigen,

welchen er ſeine Stimme geben will, von einem Mitgliede

des Wahlbüreau auf den Stimmzeddel ſetzen laſſen. Anders

wo geſchriebene Stimmzeddel ſind ungültig. . J *

Hernach legt jeder Stimmende ſeinen Stimmzeddel per

ſönlich unter Aufſicht der Stimmenzähler in eine beim Büreau

aufgeſtellte, hiezu beſtimmte Schachtel.

§. 17. - -

Iſt die Einlegung der Stimmzeddel vollendet, ſo erklärt

das Präſidium das Scrutinium für geſchloſſen. Hernach

ſchreitet das Büreau zur Verleſung der Stimmzeddel.

Einer der beiden Stimmenzähler übergibt dem Präſiden

ten die Stimmzeddel, welcher jeden insbeſondere laut abliest,

und ihn dem andern Stimmenzähler zur Erwahrung übergibt.

Die beiden Schreiber zeichnen die Zahl der für jeden Bürger

gefallenen Stimmen ſofort auf. - - * -

Die Frage, ob ein Stimmzeddel als eine verlorne Stimme

zu betrachten ſei oder nicht, wird von den Mitgliedern des

Büreau durch Stimmenmehrheit entſchieden. - -

- Verlorne Stimmen ſind ſolche Zeddel, welche entweder

gar keinen Namen tragen, oder den Namen eines Solchen,
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der nicht ſtimmfähig iſt, oder endlich einen undeutlich geſchrie

benen Namen, ſo daß er entweder von einem ſtimmfähigen

Mitbürger gleichen Namens nicht unterſchieden oder nicht

geleſen werden kann. *,

Nach Ableſung ſämmtlicher Stimmzeddel tragen die

Schreiber das Ergebniß der Abſtimmung zuſammen, wel

ches der Präſident der Verſammlung eröffnet. * - ,

- §. 18. „

Der Präſident handhabt die Polizei bei der Wahlver

ſammlung. Ihm ſtehen die Polizeidiener zu Gebot. Er iſt

berechtigt, Ruheſtörer aus der Verſammlung führen zu laſ

- ſen. Bei andauernder Unordnung kann er im Einverſtänd

niſſe mit dem Büreau die Wahlverſammlung auflöſen.

In letzterm Falle erſtattet er Bericht an den Regierungs

rath, der einen neuen Wahltag anſetzt und nöthigenfalls

einen Abgeordneten dahin ſendet, welcher der Verſammlung

von Anfang bis zum Ende vorſteht und ſie leitet. Die Ver

ſammlung gibt ihm durch geſetzliche Wahl die beiden Stim

menzähler und Schreiber bei. - - '

§. 19.

Ueber die geſammte Wahlverhandlung iſt ein genaues

Protokoll aufzunehmen, das vor dem Schluſſe der Wahl

verſammlung öffentlich abzuleſen und vom Büreau als wahr

heitsgetreu abgefaßt zu unterzeichnen iſt. -

Dieſes Protokoll wird unverzüglich dem Regierungsrathe

übermittelt. Ein Doppel davon bleibt in den Händen des

Wahlpräſidenten zurück. -

- * . §. 20. -,

Der Regierungsrath ſtellt das Ergebniß der Abſtimmun

gen der einzelnen Wahlverſammlungen jeden Kreiſes zuſam

men und erklärt mittels eines öffentlichen Erlaſſes diejenigen

für gewählt, auf welche ſich die abſolute Mehrheit der Stim

menden des ganzen Kreiſes vereinigt hat. -

III. Bd. 53
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Im Uebrigen beobachtet er, was der Art. 22 des be

züglichen Bundesgeſetzes vorſchreibt.

§. 21.

- Hat ſich im erſten Wahlgange die abſolute Mehrheit nicht

auf ſo viele Perſonen vereiniget, als zu wählen ſind, ſo be

ſtimmt der Regierungsrath zur Fortſetzung der Wahlen einen

neuen Tag, und ſo fort, bis die erforderliche Zahl der Natio

nalräthe gewählt iſt, wobei nach Art. 18, 19 und 20 des

Bundesgeſetzes verfahren wird.

-

§. 22. - --

Wäre bei einem Wahlgange die Zahl derjenigen, welche

die abſolute Mehrheit auf ſich vereinigt haben, größer aus

gefallen, als die Zahl der zu Wählenden, ſo gelten diejeni

gen als gewählt, welche die meiſten Stimmen auf ſich ver

einiget haben. - * * - .

. . §. 23. -

Bezüglich der Erhebung von Kaſſationsbeſchwerden ge

gen vorgenannte Wahlverhandlungen gelten folgende Be

ſtimmungen:

a. Wollen ſchon vor der im § 20 erwähnten öffentlichen

Bekanntmachung des Wahlergebniſſes in einem Wahl

kreiſe Einſprachen gegen eine Wahlverhandlung gemacht

werden, ſo ſind dieſelben binnen drei Tagen, von der

beſtrittenen Wahlverhandlung an gerechnet, der Regie

rung ſchriftlich einzureichen.

Der Entſcheid darüber kömmt der Regierung zu,

falls die Geſammtverhandlungen eines Wahlkreiſes –

die Gültigkeit derſelben vorausgeſetzt – noch zu kei

- nem abſchließlichen Ergebniß geführt haben; im ent

gegengeſetzten Fall entſcheidet der Nationalrath.

b. Wollen hingegen nach Bekanntmachung des Wahler

gebniſſes eines Wahlkreiſes Einſprachen gegen die Gül

tigkeit dieſes Ergebniſſes erhoben werden, ſo ſind die

. - *
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ſelben binnen einer Friſt von ſechs Tagen, welche mit

dem Tage der Bekanntmachung des Wahlergebniſſes zu

laufen beginnt, vermittelſt ſchriftlicher Eingabe beim

Regierungsrathe zu Handen des Nationalraths geltend

zu machen, welch' letzterm der Entſcheid über dieſe

Einſprachen zukömmt. - - - -

Zum Gegenſtande ſolcher Einſprachen kann Alles, was

beim Verlaufe der Wahlverſammlungen des betreffenden Wahl

kreiſes formwidrig vorgefallen iſt, Entſcheidung über das

Stimmrecht Einzelner, Beſchlüſſe des Regierungsrathes über

Wahlbeſchwerden der erſten Art u. ſ. w. gemacht werden.

§. 24.

. Durch gegenwärtiges Dekret iſt dasjenige vom 9. Wein

monat 1851 außer Kraft erklärt.

- A §. 25.

Gegenwärtiges Dekret ſoll dem Regierungsrathe zur

Bekanntmachung und Vollziehung mitgetheilt und urſchriftlich

ins Staatsarchiv niedergelegt werden.

Gegeben, Luzern den 14. Herbſtmonat 1860.

Der Präſident:

M. Dula.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

A. Willimauu.
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- - - - -
- - - * -

Mir Fchultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern

b eſ cb ließ en: . . -

Vorſtehendes Dekret über die Wahl der Nationalräthe

des Kantons Luzern iſt der Geſetzesſammlung beizurücken

und dadurch öffentlich bekannt zu machen.“ *

-- Luzern, den 15. Herbſtmonat 1860. -

* - - Der Schultheiß:

J. Winkler.

Namens des Regierungsrathes,

Der Staatsſchreiber:

Dr. Willi.
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D e r et

über

Beſoldung der Beamten und Angeſtellten des

Staates.

(Vom 30. Wintermonat 1860.)

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

Nach Einſicht eines Vorſchlages des Regierungsrathes und

das Gutachten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

Mit Hinſicht auf den § 54 der Staatsverfaſſung,

beſchließen:

I. Vollziehende Gewalt.

A. Großer Rath.

- §. 1.

Die Mitglieder des Großen Rathes beziehen für ihre Theil

nahme an den Großrathsverhandlungen eine jährliche Entſchä

digung von Fr. 171 (§. 56 der Staatsverfaſſung).

B. Regierungsrath.

§. 2.

Jedes Mitglied des Regierungsrathes bezieht eine jährliche

Beſoldung von 4 d Fr. 2800

§. 3.

Der Schultheiß bezieht als ſolcher eine Zulage von Fr. 200

III. Bd. 54
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§. 4.

Jedem Mitgliede des Regierungsrathes, ſowie den vom

Regierungsrathe Delegirten ſteht das Recht zu, alle erforder

lichen Auslagen bei den in ihren Geſchäftskreis einſchlagenden

Vorkommenheiten, ſei dieſes für Pferde, Wagen, und vom

Regierungsrathe angeordnete Ehrenauslagen in Rechnung zu

bringen.

§. 5.

Die Sekretäre des Regierungsrathes werden jährlich wie

folgt beſoldet:

Der Staatsſchreiber mit e 0 « Fr. 2600

Der Rathsſchreiber, welcher zugleich die Stelle

eines Oberſchreibers auf einem Departemente be

ſorgt, mit « «d 4. «» «. 0 . „ 2000

C. Departement des Aeußern.

§. 6.

Die Kanzleibeamten und Angeſtellten, ſowie die Standes

weibel, welche dem Departement des Aeußern unterſtellt ſind,

erhalten folgende jährliche Beſoldung:

Der erſte Archivar 4. d 49 60 . Fr. 2000

Der zweite Archivar . 49 4 - . „ 1400

Jeder der fünf Oberſchreiber . . Fr. 1600 – „ 1800

Der Erpeditionschef auf der Staatskanzlei . „ 1700

- Der Regiſtrator . . . . . . „ 1500

- Der Protokollskopiſt • d . „ 1300

Jeder Kanzliſt . G d . Fr. 1000 – „ 1200

Jeder Standesweibel . «h «» d . „ 800

§. 7.

Der Regierungsrath iſt ermächtigt, einem jeden Oberſchrei

ber und Kanzliſten die definitive Beſoldung nach Maßgabe ſei

ner Fähigkeiten und ſeiner wirklichen Leiſtungen innerhalb der

im § 6 dieſes Dekretes bezeichneten Grenzen feſtzuſetzen.
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D. Departement des Innern.

§. 8.

1. Die Forſtbeamten, welche dem Departement des Innern

unterſtellt ſind, erhalten folgende jährliche Beſoldung:

a. Der Kantonsoberförſter . h e . Fr. 2000

Nebſtdem bezieht er bei amtlichen Reiſen und Beaugen

ſcheinigungen von den betreffenden Waldbeſitzern für Verköſti

gung c. als Entſchädigung:

für einen ganzen Tag Fr. 6,

- für einen halben Tag Fr. 3.

b. Hinſichtlich der Forſtaufſeher wird jeweilen bei Berathung

des Büdgets feſtgeſetzt werden, welche Summe als Beſoldung

denſelben zu ertheilen iſt. Dieſe ſoll indeſſen, vorbehältlich der

Reorganiſation des Forſtperſonals, im Geſammten Fr. 2000

nicht überſteigen.

2. Der Sekretär der Handelskammer bezieht eine jährliche

Beſoldung von . • • s d . . Fr. 450

E. Departemente des Innern und des Armen -

und Vormundſchaftsweſens.

- §. 9.

Dieſen beiden Departementen ſind die Amtsgehülfen unter

ſtellt, welche eine jährliche Beſoldung wie folgt beziehen:

Der Amtsgehülfe von Luzern . d Fr. 900,

f/ f „ Hochdorf . . . „ - 900,

m. - m. „ Surſee . . . „ 1300,

/ f/ „ Williſau . . . . . „ 1300,

ſ f/ „ Entlebuch. . . . 900.

Für Reiſen, die ſie im Auftrage ihrer Vorgeſetzten machen,

erhalten ſie eine beſondere Entſchädigung, und zwar für einen

ganzen Tag Fr. 6 und für einen halben Tag Fr. 3.

- - - - - - - - - - w,
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F. Departement des Kirchenweſens.

§. 10.

Die Beamten des Kirchendepartements beziehen folgende
jährliche Beſoldung: d

Der Rechnungsführer der geiſtlichen Fonds und des Erzie

hungsfonds für alle Verrichtungen, welche ihm vom Re

gierungsrathe übertragen ſind . « » Fr. 2100

Der Verwalter der Chorſtift in Münſter. . „ 1900

Der erſte Gehülfe. 4 . „ 1500

Der zweite Gehülfe . - - „ 1200

Der Verwalter des Kloſters Eſchenbach bezieht, nebſt freier

Wohnung und Holz, aus der Verwaltungs

kaſſa eine Beſoldung von . - . „ 1000

G. Polizeidepartement.

§. 11.

Die Beamten und Bedienſteten des Polizeidepartements ſind

wie folgt beſoldet:

1. Landjägerkorps.

Der Lieutenant erhält täglich . - . Fr. 3 Rp. 50

„ Feldweibel „ / 4 - . v 2 m, 60

„ Wachtmeiſter „ f/ • s . . 2 m 10

„ Korporal „ „ . . . m 2 m –

„ Gemeine f/ f/ - . „ 1 „ 80

2. Beamte und Bedienſtete der Strafanſtalt.

Der Direktor bezieht jährlich. . . . Fr. 2000

nebſt freier Wohnung, Holz, Licht und Waſche

für ſich und ſeine Familie.

Der Strafhauspfarrer . 4 - .. m, 1700

„ Strafhausarzt . . . . . . . . 500

„ Obermeiſter . . . - 700 bis „ 800

„ Meiſterknecht auf dem Sedelhof . bis „ 600
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Dieſe zwei Letztern haben zugleich freie Koſt und Wohnung.

Die Beſoldung der fernern Bedienſteten dieſer Anſtalt wird

vom Regierungsrathe innerhalb den Grenzen des § 54 der

Staatsverfaſſung feſtgeſetzt.

H. Militärdepartement.

§. 12.

Nachſtehende Beamte und Angeſtellte des Militärdeparte

ments haben folgende Jahresgehalte, ohne anderweitige ordent

liche Entſchädigung, zu beziehen:

Der Kriegskommiſſär . s - . Fr. 2000

„ Zeughausverwalter » - . „ 2000

„ Gehülfe des Zeughausverwalters . . „ 650

„ Zeugwart . d > d . „ 1000

„ Kaſernier . h «p d . „ 600

Jeder Bezirkskommandant . e - . „ 600

„ Bezirksadjutant . «G . . . . „ 200

„ Sektionschef d «d • • . „ 150

§. 13.

Der Oberinſtruktor hat einen Jahresgehalt von Fr. 2000

zu beziehen und nebenbei für Anſchaffung von Pferden, deren

Unterhalt und Wartung, ſowie für Verköſtigung bei Anlaß

von Uebungs- und Ergänzungsmuſterungen eine Zulage von

Fr. 300, nebſt der im §. 154 des Militärgeſetzes beſtimmten

Pferdeentſchädigung von Fr. 80 jährlich zu beziehen. Ihm

wird auch für das effektiv gehaltene Dienſtpferd die Schatzung

und allfällige Entſchädigung für im Dienſte demſelben zuge

ſtoßenen Werthabgang zugeſtanden.

§. 14.

Was die Beſoldung der Unterinſtruktoren betrifft, ſo iſt

dem Regierungsrathe Ermächtigung ertheilt, jedem derſelben je

nach ſeinem Grade, ſeiner Fähigkeit und ſeiner wirklichen Lei

ſtungen eine jährliche Beſoldung von Fr. 800– 1400 feſtzu

ſetzen, wogegen alle bisher bezogenen weitern Entſchädigungen

und Emolumente wegfallen.
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J. Finanzdepartement.

§. 15.

Die Beamten des Finanzdepartements erhalten folgende

jährliche Beſoldung:

1. Rechnungskanzlei.

Der Staatskaſſier . s «d «. e . Fr. 2100

Deſſen Gehülfe . h e «. 6 . „ 1600

Der Staatsbuchhalter, ſo lange er die bisherige

Zulage als Verwalter der Schuldentilgungskaſſa zu

beziehen hat . 4 - - 9 . „ 1600

2. Verwaltung der Einzinſerkaſſa.

Der Verwalter . «. €. e «. . Fr. 2500

„ Kaſſier und Buchhalter . e . . „ 1800

3. Ohmgeldbeamte.

Der Oberohmgeldner.in Luzern . . . . . Fr. 1700

„ Ohmgeldeinnehmer in Luzern . . . „ 800

/ f/ „ Reiden . e . „ 1400

f/ f „ Maihuſen . . „ 600

m m , „ Hüswil « . „ 700

f/ „ „ Wyßenbach . . . „ 600

n Triengen d . . „ 700/ f/ -

Was die Ohmgeldeinnehmer von Aeſch, Giſikon, Meggen,

St. Urban, Moſen, Müswangen, Ottenhuſen, Winkel und

Luzern am Schwanenquai betrifft, ſo iſt dem Regierungsrathe

Ermächtigung ertheilt, denſelben eine angemeſſene Beſoldung

feſtzuſetzen, welche jedoch die Grenzen des § 54 der Staats

verfaſſung nicht überſchreiten darf.

K. Baudepartement.
-

,

* - §. 16. -

Der Kantonsbauinſpektor erhält eine jährliche Beſoldung

von Fr. 1600; ſofern die Stelle eines Oberſchreibers auf dem

Baudepartemente damit verbunden werden kann, Fr. 2500.

- ,
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Bei Reiſen im Auftrage des Regierungsrathes oder des

Baudepartements erhält der Kantonsbauinſpektor als Entſchädi

gung für Verköſtigung c: -

für einen ganzen Tag Fr. 6,

m m halben „ „ 3.

L. Statthalterämter.

§. 17. - - -

Die Amtsſtatthalter und Amtsſchreiber erhalten eine Jah

resbeſoldung wie folgt: - - -

Amtsſtatthalter von Luzern. d «. . Fr. 900

Amtsſchreiber „ „ «. «. . . „ 900

Amtsſtatthalter „ Hochdorf . «. « . „ 860

Amtsſchreiber „ f/ «d «. . . „ 800

Amtsſtatthalter „ Surſee . «h «d . „ 900

Amtsſchreiber „ / « «. «d . „ 900

Amtsſtatthalter „ Williſau - «) « . „ 900

Amtsſchreiber „ d d . . „ 900

Amtsſtatthalter „ Entlebuch. «» «h . „ 860

Amtsſchreiber / f/ «d «d «d . „ 800

Ueberdieß beziehen dieſe Beamten die im Sportelngeſetze

für ihre Verrichtungen ausgeſetzten Sporteln.

Für Beheizung, Beleuchtung und Anſchaffung der Kanzlei

bedürfniſſe erhalten die Amtsſchreiber von Luzern, Surſee und

Williſau eine Entſchädigung von Fr. 150, und diejenigen von

Hochdorf und Entlebuch eine ſolche von Fr. 100.

II. Richterliche Gewalt.

A. Obergericht.

§. 18.

Jedes Mitglied des Obergerichts erhält eine jährliche Be

ſoldung von Fr. 2000.

§. 19.

Der Präſident bezieht als ſolcher und als Mitglied der

Juſtizkommiſſion eine jährliche Zulage von Fr. 800. -
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Jedes der zwei übrigen Mitglieder der Juſtizkommiſſion

erhält eine jährliche Zulage von Fr. 500.

§. 20.

Die Suppleanten des Obergerichts ſind, ſofern Mitglieder

desſelben, für welche ſie einberufen werden, in geſetzlichem

Ausſtande ſich befinden oder wegen erwieſener Krankheit oder

amtlichen Geſchäften oder Militärdienſt von der Sitzung aus

bleiben müſſen, aus der Staatskaſſa und zwar mit Fr. 8 für

jeden Sitzungstag und mit Fr. 8 für jeden Leſetag zu bezahlen.

Ferner iſt ihnen eine Reiſeentſchädigung von Rp. 60 per

Stunde ſowohl für Hin- und Herreiſe ebenfalls aus der Staats

kaſſa zu entrichten.

§. 21.

Der Oberſchreiber des Obergerichts bezieht eine jährliche

Beſoldung von d s 4. « «9 . Fr. 2300

Der Unterſchreiber eine ſolche von . «. . „ 1500

Jeder Kanzliſt eine ſolche von . Fr. 1000 – „ 1200

Innerhalb dieſer Grenzen ſetzt der Regierungsrath auf das

Gutachten des Obergerichts die definitive Beſoldung der Kanz

liſten feſt.

Der Weibel erhält jährlich Fr. 800.

B. Kriminalgericht.

§ 22.

Der Präſident des Kriminalgerichts bezieht eine jährliche

Beſoldung von Fr. 2000, und jedes Mitglied dieſer Behörde

eine ſolche von Fr. 1300.

s

§. 23.

Die Beſtimmungen des § 20 des gegenwärtigen Dekretes

betreffend Entſchädigung der Erſatzmänner des Obergerichts

finden auch auf die Erſatzmänner des Kriminalgerichts An

wendung.
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§. 24.

: Der Oberſchreiber des Kriminalgerichts erhält eine jährliche

Beſoldung von Fr. 1700. . . . . . . .

Der Kanzliſt hat eine ſolche von Fr. 1000– 1200, welche

der Regierungsrath auf das Gutachten des Kriminalgerichts

definitiv feſtſetzt. . . . . . . . . . . . . . . >

Der Weibel erhält jährlich Fr. 800.

- FC. Verhörämter.

S. . . .“ - - §. 25.

Der I. Verhörrichter bezieht. 4. . Fr. 2500

- „ II. „ . . . . . . . . 2200

als jährliche Beſoldung.

§ 26.

Ein jeder Beiſitzer der Verhörämter, mit Ausnahme des

Präſidenten des Änagerss, bezieht jährlich eine Entſchä

digung von Fr. 250. * * * * * *

z: 8 27.tº 2 :

i Der Aktuar des I. Verhöramts erhält eine jährliche Beſol

dung von Fr. 1300, und derjenige des II. Verhöramts eine
vºr - - . 120 . - - - - . . . . . .

ſolche von Fr 1200 . . . . . . . . . .

D. Staatsanwalt und öffentlicher Vertheidiger.

2 : *D S. 28.

Die jährliche Beſoldung des Staatsanwalts beſteht in

t...: 2 :: ? Fr. 2600,

und diejenige des öffentlichen Vertheidigers in . „ 1100.

-

III. Allgemeine Beſtimmungen.

§. 29.

Alle früher erlaſſenen Dekrete betreffend die Beſoldung und

Entſchädigung der im gegenwärtigen Dekrete aufgeführten Be

amten und Angeſtellten treten hiemit außer Kraft.

III. Bd. 55
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§ 30.

Gegenwärtiges Dekret, welches mit dem 1. Jänner 1861

in Kraft tritt, iſt in Urſchrift in's Staatsarchiv niederzulegen

añd in Abſchrift dem Regierungsrathe zur Vollziehung mit

zutheilen. - - - - - -

So beſchloſſen, Luzern den 30. Wintermonat 1860.

Der Präſident:

- M. Dula.

Namens des Großen Rathes,

2. Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

- A. Vonwyl.

A. Willimann. - ,

--

-

---

- - - - - - - - - - - - - - -

wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern

beſchließen: . . . . .
. z

- - - - - - - - - - - -

Vorſtehendes Dekret über die Beſoldung der Beamten und

Angeſtellten des Staats iſt der Geſetzesſammlung beizurücken.

Luzern, den 3. Chriſtmonat 1860. 2. . . . . . .

8. Der Schultheiß:

i' ... ... 3. Winkler. ?
-

*-

5 - Namens des Regierungsrathes,

* * * * Der Staatsſchreiber:

. . . Dr. Willi,

ºn . .“ “

. .

tºt:

3. i...: . . . . . . . . . .)

tºt, eſ ... ::::::::::::::

- - - ?
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Kriminal-Strafgeſetz.

- (Vom 29. Wintermonat 1860.)

In Kraft getreten den 28. Jänner 1861.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern,

In Reviſion des Kriminal-Strafgeſetzes vom 12. März

1836;

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes und das Gut

achten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

beſchließen:

Allgemeiner Theil.

I. Titel.

Von Verbrechen und Strafe überhaupt.

§. 1.

Handlungen oder Unterlaſſungen, welche in dieſem Geſetze Verbrechen und
mit einer Kriminalſtrafe bedroht werden, ſind Verbrechen. Vergehen,

Andere ſtrafbare Handlungen oder Unterlaſſungen ſind als

Polizeivergehen zu behandeln.

§. 2.

Nach den Vorſchriften dieſes Geſetzes werden beurtheilt: "Ä º“
a. alle auf dem Gebiete des Kantons Luzern verübten Ver- d

brechen;

b. die von Angehörigen des Kantons außer deſſen Gebiete

verübten gemeinen Verbrechen, wenn von der zuſtändigen

auswärtigen Behörde die Auslieferung verlangt, dieſe

aber hierſeits verweigert wird.

III. Bd. 56
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Iſt das Strafgeſetz des Staates, wo das Verbrechen

verübt wurde, erwieſenermaßen milder als das hieſige, ſo

kommt das mildere Geſetz zur Anwendung.

c. Verbrechen, welche außer dem hierſeitigen Gebiete gegen

den Kanton, deſſen Angehörige oder Einwohner verübt

und am Begehungsorte nicht ſchon beſtraft worden ſind,

Vorbehalten ſind Ausnahmen, die durch die Bundes

geſetze, völkerrechtliche Grundſätze, Staatsverträge oder

beſondere Uebereinkunft feſtgeſetzt werden.

§. 3.

Fortſetzung. Wo ein Straffall unter das Bundesſtrafrecht fällt, die

Unterſuchung und Beurtheilung aber den Kantonalgerichten

überlaſſen wird, kommen die Vorſchriften der Bundesgeſetzgebung

zur Anwendung.

§. 4.

Strafgattungen. Die gegen Kriminalverbrechen anzuwendenden Hauptſtrafen

, ſind:

Todesſtrafe,

Kettenſtrafe,

. Zuchthausſtrafe,

Einſperrungsſtrafe,

Landesverweiſung,

Körperliche Züchtigung,

7. Geldſtrafe.

A §. 5.

Todesſtrafe. Die Todesſtrafe wird öffentlich durch Enthauptung mit

telſt Fallbeil oder Schwert vollzogen.

Der Leichnam eines Hingerichteten wird in der Stille be

erdigt. Derſelbe ſoll zu dieſem Behufe ſeiner Familie, wenn

ſie es begehrt, ausgeliefert werden. -

Bei politiſchen Verbrechen iſt die Todesſtrafe ausgeſchloſſen,

(§. 54 der Bundesverfaſſung) -

§. 6.

Kettenſtrafe. Die Kettenſtrafe beſteht darin:

*
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a. daß die Sträflinge Ketten und eine von den übrigen Sträf

lingen ſie auszeichnende Kleidung tragen;

b. in oder außer der Anſtalt zu ſchwerer Arbeit angehalten

und reglementariſch beköſtigt werden.

§. 7.

Die Kettenſtrafe darf nicht unter fünf Jahren, kann aber Dauer derſelben.

bis auf Lebenszeit verhängt werden. -

§. 8. d

Die Zuchthausſtrafe beſteht darin, daß die dazu Ver-Zuchthausſtrafe.

urtheilten – ohne Feſſeln – in der Strafanſtalt, ſo viel mög

lich von den Kettenſträflingen abgeſöndert, verwahrt, reglemen

tariſch bekleidet und beköſtiget und in oder außer der Anſtalt

beſchäftigt werden.

§ 9.

Die Dauer der Zuchthausſtrafe iſt mindeſtens vier Monate, Dauer.

höchſtens fünfzehn Jahre, ausgenommen die Fälle des §. 82,

Ziffer 3 und 4, und bei politiſchen Verbrechen, wo ſie die

Kettenſtrafe vertritt.

§. 10.

- Der Richter kann im Urtheile beſtimmen, daß ein zu Ket-Abſonderung.

ten- oder Zuchthausſtrafe Verurtheilter wegen ſeiner Jugend

oder aus andern Gründen während der ganzen Strafzeit oder

während eines Theiles derſelben abgeſöndert gehalten werden ſoll.

§. 11.

Die Einſperrungsſtrafe beſteht darin: Einſperrung.

a. daß der Verurtheilte in einer öffentlichen Strafanſtalt

abgeſöndert verwahrt wird;

b. inſofern er die Koſten zu beſtreiten vermag, ſteht ihm

frei, eine angemeſſene, jedoch mäßige Nahrung zu bezie

hen; ſonſt erhält er die gewöhnliche Gefangenkoſt;

c. er kann beliebige Kleider tragen;

d. er hat die ihm angewieſene Arbeit im Innern der

Strafanſtalt zu verrichten. Falls aber ſein Vermögen
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- ausreicht, die Koſten ſeines Unterhaltes zu beſtreiten,

ſo wird ihm die Auswahl der Beſchäftigung überlaſſen,

Dieſe Strafe kann bis auf ſechs Wochen durch

Faſten verſchärft werden.

Ihre Dauer iſt drei Monate bis zwei Jahre.

§. 12.

Ä Ä Der zU Ketten, Zuchthaus oder Einſperrungsſtrafe Ver

Strafanſtalt, urtheilte hat die Koſten ſeines Unterhaltes während der Straf

- - dauer aus eigenen Mitteln zu beſtreiten, wenn er Vermögen be

ſitzt und die Leiſtung geſchehen kann, ohne ſeiner Familie das

Nöthige zu entziehen.

Inwieweit hierbei der Arbeitsverdienſt eines Sträflings an

dieſe Unterhaltungskoſten abzurechnen iſt, wird das Strafhaus

reglement beſtimmen.

§. 13.

Einſtellung in der Dem zu Ketten-, Zuchthaus- oder Einſperrungsſtrafe Ver

Ä. urheilten iſt bis nach erſtandener Strafe die eigene Vermögens

verwaltung entzogen.

Ihm iſt demnach auf die Dauer der Strafzeit in geſetzlicher

Form ein Vormund zu beſtellen, der ſeine Vermögensangelegen

heiten zu beſorgen hat.

§. 14.

sº uns Bei den Freiheitsſtrafen wird ein Tag zu vier und zwan

Freiheitsſtrafen. zig Stunden, eine Woche zu ſieben Tagen, ein Monat zu

dreißig Tagen, ein Jahr aber nach dem Kalender und die

Strafzeit vom Tage des Eintrittes in den Strafort gerechnet.

§. 15.

Ä Die genauern Vorſchriften über die innere Einrichtung und

"Ä“ Beaufſichtigung der Strafanſtalten, für die Vollziehung der ver

ſchiedenen Arten der Freiheitsſtrafen u. ſ. w. ſind in beſondern

Verordnungen und Reglementen enthalten, welche dem Großen

Rathe zur Genehmigung vorzulegen ſind.
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§. 16.

Die Landesverweiſung beſteht entweder in VerweiſungÄ.

* aus dem Kanton oder aus der ganzen Eidgenoſſenſchaft. Die

Verweiſung darf nur gegen Kantonsfremde ausgeſprochen wer

*den. Verbrecher, die keine Schweizer ſind, ſollen nicht anders,

als aus der ganzen Eidgenoſſenſchaft verbannt werden.

= §. 17.

Die Dauer der Landesverweiſung kann lebenslänglich oder Ä.

auf beſtimmte Zeit, nie aber unter fünf Jahren feſtgeſetzt werden.

T

- §. 18.

Die körperliche Züchtigung beſteht in RuthenſtreichenÄ

auf den entblößten Rücken. Die Anzahl der Streiche iſt nicht

unter fünf – nie über fünfzig richterlich zu beſtimmen.

Die Strafe wird in geſchloſſenem Raume und unter Aufſicht

der Polizei vollzogen.

g §. 19.

Die Geldſtrafe beſteht in einer zu Handen des Staates Geºſtrafe

zu erlegenden Summe Geldes.
r. Dieſelbe darf als Kriminalſtrafe nicht unter 200 Franken

herabſinken.

s. 20.

Die geſetzliche Folge eines jeden Kriminalſtrafurtheils iſtÄ

der Verluſt der bürgerlichen Ehrenfähigkeit bis zur Wiederein-Ä*
ſetzung oder Rehabilitation. (Titel VII.) - ſtrafe.

Der Verluſt der bürgerlichen Ehre bewirkt:

a. Entſetzung von allen Ehrenſtellen, Aemtern und öffent

lichen Bedienſtungen;

b. den Verluſt der Stimm- und Wahlfähigkeit und des

Rechtes, in Gemeindeverſammlungen zu erſcheinen;

c. die Unwürdigkeit, für das Vaterland die Waffen zu

tragen;
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d. die Unfähigkeit zum Zeugniſſe und zur Bekleidung von

Sachwalter-, Kurator- oder Vormundſtellen; *

e. das Verbot des Beſuchs von Wirths- und Schenkhäuſern,

außer Nothfällen.

Der Verluſt der bürgerlichen Ehre und namentlich die Amts

oder Dienſtentſetzung iſt in dem Urtheile ausdrücklich zu erwähnen.

§. 21.

Bekanntmachung Die rechtskräftigen Kriminalſtrafurtheile werden auszüglich

““ im Kantonsblatte bekannt gemacht.

Der Auszug ſoll enthalten: Namen, Heimaths- und Wohn

ort des Sträflings, das Dispoſitiv der Erkanntniß über die

Schuld und das Dispoſitiv der Erkanntniß über die Strafe

nebſt Folgen.

Das Gericht kann beſchließen, daß ein Urtheil ſeinem ganzen

Inhalte nach gedruckt und öffentlich angeſchlagen werden ſoll.

§. 22.

sºººº Die Strafe hebt die zivilrechtlichen Folgen eines Verbrechens

nicht auf.

II. Titel.

Von dem Vorſatze und von der Fahrläſſigkeit.

§. 23. -

Vorſatz. Zu einem Verbrechen wird Vorſatz (dolus) erfordert.

s. 24.

Ausrºttung In den Fällen, welche zur Beurtheilung vor Gericht ge
desſelben. langen, hat der Richter bei einer dem Strafgeſetze äußerlich

zuwiderlaufenden Handlung unter ſorgfältiger Erwägung aller

Umſtände zu entſcheiden, ob ſie mit Vorſatz oder aus bloßer

Fahrläßigkeit (culpa) begangen worden ſei. -

§. 25.

Fahrläßigkeit. Wer aus Fahrläßigkeit eine verbotene Handlung begeht,

oder eine Handlung, zu der er rechtlich verpflichtet iſt, unter

läßt, hat eine korrektionelle Strafe nach Anleitung des Polizei

ſtrafgeſetzbuches verwirkt.
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§. 26.

Als Fahrläßigkeit iſt es indeſſen nicht zu betrachten, ſon-Fortſetzung.

dern als abſichtliche Uebelthat, wenn der eingetretene rechts

widrige Erfolg einer Handlung von dem Thäter als möglich

vorausgeſehen wurde, er aber die That verübte, indem es ihm

gleichgültig war, ob dieſer, oder ein anderer Erfolg eintrete.

III. Titel.

Von Vollendung und dem Verſuch des Verbrechens.

§. 27.

Die volle einem Verbrechen geſetzlich angedrohte Strafe Vollendetes Ver
findet nur Anwendung, wenn dasſelbe vollendet iſt. brechen.

Ein Verbrechen iſt als vollendet zu betrachten, ſobald

alles vorliegt, was das Geſetz zu dem Begriffe des Verbre

chens erfordert,

Gehört dazu eine gewiſſe Wirkung der That, ſo iſt das

Verbrechen nicht eher vollendet, als bis dieſe Wirkung eintritt.

Wenn die verbrecheriſche Handlung von der Beſchaffenheit

war, daß ſie nach ihrer Natur zur Hervorbringung des Erfolges

genügte, ſo iſt auch anzunehmen, daß der Erfolg aus ihr

entſtanden ſei, wenn nicht das Gegentheil durch die Unter

ſuchung gewiß oder ſehr wahrſcheinlich wird.

/ §. 28.

Handlungen, wodurch die Ausführung eines beabſichtigtenÄ.

Verbrechens erſt vorbereitet wird, unterliegen, vorbehältlich be

ſonderer Geſetzesbeſtimmungen, keiner Strafe.

Handlungen hingegen, wodurch die Ausführung eines be-Ä
abſichtigten Verbrechens angefangen worden iſt, ſind als • . .

Verſuch desſelben zu beſtrafen.

§. 29.

Iſt zu einem Verbrechen ein beſtimmter Erfolg erforderlich,Ä

ſo wird gegen denjenigen, der alles gethan hat, was von ſeiner

Seite zur Vollendung des beabſichtigten Verbrechens nothwen
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dig war, ohne daß jedoch der Erfolg eingetreten iſt, vorbehält

lich beſondere Strafbeſtimmungen für gewiſſe Fälle, auf zwei

« Drittheile der auf das vollendete Verbrechen geſetzten Strafe

erkennt.

§. 30,

"Ä. Wenn der Thäter ſeinerſeits noch nicht alles gethan hat,

was zur Vollendung des Verbrechens gehört, mag zu demſel

ben ein beſtimmter Erfolg erforderlich ſein oder nicht, ſo iſt

nach der größern oder geringern Entfernung des Verſuchs von

der Beendigung mit Rückſicht auf die Urſache der unfreiwillig

unterbliebenen Vollendung auf einen Zwölftheil bis auf einen

Drittheil derjenigen Strafe zu erkennen, welche in dieſem Falle

das vollendete Verbrechen zu treffen hätte.

§. 31.

ÄÄ. Der Verſuch iſt ſtraflos, wenn die Bollführung der That

nicht aus Zufall oder wegen äußern Hinderniſſen unterblieb,

ſondern der Handelnde freiwillig von dem Unternehmen abge

ſtanden iſt und daß dieſes geſchehen ſei, durch äußere Hand

lungen an den Tag gelegt hat. Sollte aber die Verſuchs

handlung ſchon an ſich irgend eine andere Uebertretung ent

halten, ſo tritt die dadurch verwirkte Strafe ein.

Wurde die Unternehmung mit Theilhabern begonnen, welche

ſie vollenden, ſo iſt der Zurücktretende für die Vollendung ſo

weit verantwortlich, als man annehmen kann, daß ſeine frühere

Thätigkeit die der übrigen verurſachte oder beförderte.

§. 32.

Ä Enthält der Verſuch eines Verbrechens ſchon an ſich ein

vollendetem Ver- anderes vollendetes Verbrechen, ſo ſind hinſichtlich der Beſtra
brechen. º Wº

fung die Beſtimmungen über Zuſammenfluß mehrer Verbrechen

maßgebend. (§. 73 u. f.)

§. 33.

Ä. Die Strafe des Verſuchs wird nicht ausgeſchloſſen, wenn

Mitteln dieſer mißlungen iſt, weil aus Irrthum oder Verwechslung

anſtatt der beabſichtigten, tauglichen Mittel ein untaugliches
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Mittel, oder weil das taugliche in unzureichender oder unzweck

mäßiger Art angewendet worden iſt.

Wenn aber der Verſuch wegen völliger Untauglichkeit der

aus Einfalt für tauglich erachteten angewendeten Mittel miß

lingen mußte, ſo iſt derſelbe bloß korrektionell zu beſtrafen.

§. 34.

Wo der ſtrafbare Verſuch eine härtere Ahndung, als dieÄ

in dieſem Titel bezeichnete, nöthig macht, da wird ſolches bei 3

den einzelnen Verbrechen beſtimmt.

IV. Titel.

Von den Urhebern, Gehülfen und Begünſtigern

eines Verbrechens.

§. 35.

Sämmliche Theilnehmer eines Verbrechens, Urheber, Ge- Strafbarkeit.

hülfen und Begünſtiger, ſind ſtrafbar. -

§. 36.

Urheber iſt, wer durch eigene Handlung beziehungsweiſe urheber.

Unterlaſſung, oder durch Anſtiftung die Haupturſache eines

Verbrechens iſt; ihn trifft die volle, durch das Verbrechen

verwirkte Strafe. *

Wer dem Vollbringer bei der Ausführung in der Abſicht,

daß das ausgeübte Verbrechen entſtehe, eine ſolche Hülfe ge

leiſtet hat, ohne welche die That unter den vorhandenen Um

ſtänden nicht hätte ausgeführt werden können, wird dem Ur

heber eines Verbrechens gleich geachtet. -

§. 37.

Wenn einzelne oder ſämmtliche Mitglieder einer GemeinheitÄ

(Korporation c) ein Verbrechen gemeinſam verüben, ſo iſt nicht“

dieſe, ſondern ſind nur die ſchuldigen Einzelnen ſtrafbar.

§. 38.

Wenn zwei oder mehrere zur Begehung einer beſtimmten Complott.

III. Bd. 57
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Be

(

ſtrafbaren That ſich verabredet und zur Ausführung ſich gegen

ſeitigen Beiſtand zugeſagt haben; desgleichen wenn jemand einer

ſolchen Verabredung nachher beigetreten iſt, ſo iſt jeder Theil

nehmer, welcher auf irgend eine Weiſe mitgewirkt hat, als ein

Miturheber des vollendeten Verbrechens oder des Verſuchs zu

beſtrafen.

§. 39.

Bande. Die vorhergehende Beſtimmung iſt auch auf ſolche Verbin

dungen anzuwenden, welche zu Verübung mehrerer einzelner

noch unbeſtimmter Verbrechen einer gewiſſen Gattung einge

gangen ſind.

§. 40.

Gehülfe. Gehülfe iſt, wer die Ausführung des von einem Andern

ſchon beſchloſſenen Verbrechens vorſätzlich befördert, inſofern er

nicht unter § 36 Abſatz 2 fällt.

- §. 41.

es. Die Strafe des Gehäfen beträgt je nach der Größe ſeiner

verbrecheriſchen Mitwirkung bis auf drei Viertheile der auf das

Verbrechen geſetzten Strafe.

- § 42.

# Der Begünſtigung macht ſich ſchuldig, wer nach vollende

tem Verbrechen dem Thäter in Beziehung auf dasſelbe ohne

vorhergegangenes Einverſtändniß vorſätzlich förderlich iſt, in

dem er z. B. die durch das Verbrechen gewonnenen Sachen

bei ſich aufnimmt, braucht oder Andern verkauft oder dem

Thäter behilflich iſt, um ihn der drohenden Strafe zu ent

ziehen. -4 - - - -

§. 43.

unÄn Begünſtigung iſt es auch, wenn Polizeibeamtete oder Be

Ä. dienſtete ihrer Dienſtpflicht zuwider die Anzeige begangener Ver

brechen vorſätzlich unterlaſſen.

§. 44. - -

Sader Die Strafe der Begünſtigung kann nach Maßgabe des Ver
Begünſtiger.

ſchuldens bis zu einem Viertheil und, wenn die Begünſtigung
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gewerbsmäßig betrieben wurde, bis auf die Hälfte der auf das

Verbrechen geſetzten Strafe beſtimmt werden. -

Dabei iſt in der Regel die Begünſtigung, welche auf Siche

rung des durch das Verbrechen gewonnenen Vortheils gerichtet

iſt, ſtärker zu beſtrafen als diejenige, welche bloße Sicherung

des Uebelthäters zum Zwecke hat.

Straflos ſind: der Ehegatte, Verwandte und Verſchwägerte

in auf- und abſteigender Linie, Geſchwiſter und in gleichem

Grade Verſchwägerte des Verbrechers, wenn ſie dieſem lediglich

zur Flucht behülflich ſind, oder ihn bei ſich verbergen.

§. 45.

Wenn von mehrern Theilnehmern eines Verbrechens der eine ÄÄ

in einem beſondern Pflichtverhältniß zum Beſchädigten ſteht, wel

ches Verhältniß das Verbrechen zu einem qualifizirten macht,

ſo kann nur gegen dieſen Theilnehmer die Strafe des qualifi

zirten Verbrechens ausgeſprochen werden, wenn gleich auch den

Andern dieſes Verhältniß bekannt war.

Wenn hingegen Jemand als Begünſtiger oder Hehler erſt

nach vollbrachter That an einem Verbrechen Theil nimmt, wel

ches durch ſeine beſondere Beſchaffenheit (z. B. durch Einbruch,

Einſteigen u. ſ. w.) zu einem qualifizirten wird, ſo fällt er nur

dann nicht unter die Strafe des qualifizirten Verbrechens, wenn

er bei der Begünſtigung von der Qualifikation des Verbrechens

nichts wußte.

- - - §. 46.

Wo die Theilnahme an Verbrechen mit einer härtern als##

in dieſem Titel bezeichneten Strafe zu belegen iſt, wird ſolches Teilnahme

bei den einzelnen Verbrechen beſtimmt.
- -

§. 47.

Mehrere Mitſchuldige haften insgeſammt (ſolidariſch) für ###

den Schadenerſatz; die Vertheilung des Erſatzes unter ihnen Teilnehmer:

ſoll aber nach dem Grade der Theilnahme und der Schuld

eines jeden an der ſtrafbaren Handlung beſtimmt werden.



336 Kriminalstraſseez,

- - - - - - V. Titel. - -

Von den Gründen, welche die Strafbarkeit be

dingen und ausſchließen oder tilgen.

§. 48.

„Ä. Die Strafbarkeit einer an ſich verbrecheriſchen Handlun

Ä“ſetzt Vernunft und Willensfreiheit des Thäters zur Zeit ihrer

Verübung voraus. - -

§. 49.

#Ä Kindern vor zurückgelegtem zehnten Jahr kann eine mit
• A- - wo Strafe bedrohte Handlung nicht zugerechnet werden. Jedoch

iſt es Sache der Polizeibehörde, in ſolchen Fällen häusliche

Züchtigung und Ergreifung von Vorſichtsmaßregeln für die

Zukunft zu veranſtalten und nöthigenfalls beides zu beauf

ſichtigen.

§. 50. -

Fortſetzung. Wenn eine Perſon, welche über zehn aber noch nicht volle

achtzehn Jahre alt iſt, eine durch das Kriminalgeſetz verbotene

Handlung begangen hat, ſo ſoll das Kriminalgericht bei der

Endbeurtheilung, nachdem es gefunden hat, daß die That

wirklich begangen wurde, die Frage entſcheiden: ob die That

nach Maßgabe der obwaltenden Umſtände mit oder ohne hin

längliche Unterſcheidungskraft begangen worden ſei.

Entſcheidet das Kriminalgericht, der Angeſchuldigte habe

die That ohne hinlängliche Unterſcheidungskraft begangen, ſo

wird er von der Kriminalſtrafe freigeſprochen, aber mit einer

korrektionellen Strafe belegt.

Entſcheidet hingegen das Kriminalgericht: der Angeſchul

digte habe die That mit hinlänglicher Unterſcheidungskraft ver

übt, ſo tritt die ordentliche Strafe ein. -

- §. 51.

##Ä Denjenigen, welche eine Handlung begangen haben in

nunftthätigkeit einen Zuſtande, wo ſie des Gebrauchs ihrer Vernunft nicht

mächtig waren, kann dieſe That nicht zugerechnet werden. Da

hin gehören: - - -
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1. Raſende, Wahnſinnige und überhaupt ſolche Perſonen,

die zur Zeit, als die geſetzwidrige That von ihnen ver

übt wurde, des Gebrauchs ihres Verſtandes beraubt

-- waren; -

2. ſolche, die aus Blödſinn völlig außer Stand Waren,

die Folgen ihrer Handlungen richtig zu beurtheilen oder

deren Strafbarkeit einzuſehen;

3. diejenigen, welche die That vollbracht haben in einer

unverſchuldeten Verwirrung der Sinne oder des Ver

ſtandes, worin ſie ſich ihrer Handlung oder deren

Strafbarkeit nicht bewußt waren; dahin gehört auch

eine erwieſen unverſchuldete, volle Berauſchung oder -

Trunkenheit. -

Die unter Ziffer 1 und 2 bezeichneten Perſonen, wenn ſie

eine an ſich ſtrafbare Handlung begangen haben, ſollen nach

Maßgabe der Umſtände und Verhältniſſe entweder ihren Fa

milien zu angemeſſener Beſorgung und Verwahrung übergeben

oder durch obrigkeitliche Verfügung unſchädlich gemacht werden.

s. 52. -

Wenn aus allen Umſtänden klar und unzweifelhaft her"Äs

vorgeht, daß zwar die Vernunftthätigkeit nicht ganz ausge- hätigkeit
ſchloſſen, jedoch in ſehr hohem Grade weſentlich geſtört und z

gemindert iſt, ſo kann auf eine geringere, als die geſetzliche

Strafe erkannt und zwar kann im Verhältniſſe des Grades

der erwieſenen Störung der Zurechnungsfähigkeit die Strafe

bis auf einen Viertheil gemildert werden. -

§. 53.

no: Unwiſſenheit des Geſetzes ſchließt die Zurechnung nicht aus. Ä.

rr. Wer in Unwiſſenheit oder Irrthum in Anſehung von That-"

ſachen ſtund, welcher ein Verbrechen in der betreffenden Hand

lung nicht erkennen ließ, der iſt ſtraflos. Hat er jedoch die

Handlung mit Vernachläßigung der ſchuldigen Vorſicht und

möglichen Belehrung unternommen, ſo kann ſie ihm zur Fahr

läßigkeit zugerechnet werden. “,

--

2 :
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§. 54.

«Sº rise. Die Zurechnung wird durch die Meinung, dasjenige, was
Meinung

die Geſetze unter Strafe verbieten, ſei nach dem Gewiſſen oder

nach der Religion oder nach der Beſchaffenheit des Endzwecks

oder des Beweggrundes erlaubt, nicht ausgeſchloſſen.

§. 55.

5. Bei mangeln. Handlungen, zu welchen Jemand durch unwiderſtehliche
der Freiheit.

Gewalt genöthigt worden, ſind demſelben nicht zuzurechnen.

§. 56.

Fortſetzung. Der bloße Befehl zur Begehung einer ſtrafbaren Hand

- - -

"Ä Wer ſich gegen einen begonnenen oder unmittelbar drohen

lung macht den Vollbringer nicht ſtraflos.

Wenn aber ein Staatsbeamter oder eine öffentliche Behörde

innerhalb der Grenzen ihres Geſchäftskreiſes in der geſetzlich

vorgeſchriebenen Form ihren untergebenen Beamten, Dienern

und untergeordneten Behörden eine ſolche Handlung befohlen

hat, welche bloß als Mißbrauch oder Ueberſchreitung der Amts

pflicht ſtrafbar iſt, ſo wird der befehlende Theil verantwortlich,

nicht der Gehorchende.

§. 57.

“den, rechtswidrigen Angriff auf ſeine Perſon oder Güter bei

Abgang oder Unzulänglichkeit obrigkeitlicher Hülfe, durch eigen

mächtige Gewalt zu ſchützen ſucht, iſt wegen der Folgen der in

ſolcher Nothwehr vorgenommenen Handlungen ſtraflos, ſofern

er hiebei offenbar die Grenzen der Abwehr nicht ſchuldhaft über

ſchritten hat. - *

Das Gleiche gilt von demjenigen, der auf der Stelle von

dem auf der That betroffenen, oder auf der Flucht begriffenen

Räuber, Dieb oder andern Angreifer das widerrechtlich ihm

Abgenommene wieder zu erlangen ſucht. - ..

Der Fall der Nothwehr muß erwieſen oder aus den Um

ſtänden der Perſonen, der Zeit und des Orts mit Grund zu

ſchließen ſein.
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§. 58.

Wer einem Andern, welcher ſich in erlaubter Nothwehr Fortſetzung

befindet, mit thätlicher Hülfe beiſteht, hat alle Rechte der Noth

wehr, wie der Angegriffene ſelbſt.

§. 59.

Die Ueberſchreitung der Grenzen der Abwehr iſt nicht als Fortſetzung

ſchuldhaft zu erachten, wenn ſich aus der Beſchaffenheit des

Orts, der Zeit, der Perſönlichkeit der Betheiligten, aus der Art

des Angriffs oder aus andern Umſtänden ergibt, daß der An

gegriffene aus Ueberraſchung, Furcht, Schrecken, oder überhaupt

im Zuſtande geſtörter Beſonnenheit jene Ueberſchreitung began

gen habe.

- §. 60.

Hat der Betreffende die Grenzen der Abwehr ſchuldhaftÄs

überſchritten, ſo iſt nach den Umſtänden zu beurtheilen, ob ihm -

dieſe Ueberſchreitung zur Fahrläßigkeit oder zum rechtswidrigen

Vorſatze anzurechnen und ob er demnach korrektionell oder kri

minell zu beſtrafen ſei.

§. 61.

Wer in der Nothwehr einen Andern verwundet oder ge- Anzeige.

tödtet hat, iſt ſchuldig, den Vorfall der nächſten Polizeiſtelle

ſofort anzuzeigen.

Die ſchuldbare Unterlaſſung dieſer Anzeige wird, auch wenn

der Fall der Nothwehr erwieſen wird, korrektionell beſtraft.

§. 62.

Die Frage, ob und in wie weit aus den im gegenwärtigen Entſcheidung:

Titel angegebenen Gründen die Zurechnung einer an ſich ſtraf-"Ä“

baren Handlung aufgehoben werde, und in Folge deſſen die

Strafe oder die Unterſuchung und Strafe wegfalle, iſt von der

kompetenten, richterlichen Behörde zu entſcheiden. In den ge

eigneten Fällen iſt zuvor ein Gutachten von Sachverſtändigen

einzuholen.
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§. 63.

Erlöſung der - Mit dem Tode des Verbrechers erlöſcht deſſen Strafbarkeit.

sº Eine Unterſuchung wird dann in Beziehung auf ſeine Perſon

nicht mehr angehoben und eine angehobene nicht weiter fort-

geſetzt. Jedoch mag bei einer angehobenen Unterſuchung durch

die zuſtändige Behörde über die bisher erlaufenen Koſten ent-

ſchieden werden.

Auch werden Geldſtrafen und Unterſuchungskoſten, auf

welche bereits bei Lebzeiten des Verbrechers erkannt worden

iſt, an ſeinem Nachlaſſe oder gegen ſeine Erben vollſtreckt.

Dieſen ſtehen jedoch, wenn das Strafurtheil die Rechtskraft

noch nicht beſchritten hat, die geſetzlichen Rechtsmittel zu.

Ebenſo geht die Haftbarkeit für Wiedererſtattung und Scha

denerſatz auch nach dem Tode auf ſeinen Nachlaß über.

§. 64.

"Ä* Die Verjährung findet ſowohl in Beziehung auf Straf

verfolgung als hinſichtlich der zuerkannten Strafe auf alle Ver

brechen Anwendung, mit Ausſchluß der mit Todesſtrafe bedroh

ten Verbrechen. -

Bei todeswürdigen Verbrechen tritt jedoch nach Ablauf

von zwanzig Jahren Kettenſtrafe an die Stelle der verwirkten

Todesſtrafe nach Maßgabe des §. 83 Ziffer 1 in Verbindung

mit § 82 Ziffer 4. - -

- §. 65.

ººs“ Die zur Verjährung erforderlichen Friſten ſind:

a. zwanzig Jahre bei den mit Kettenſtrafe bedrohten Ver

brechen;

b. zehn Jahre bei den übrigen Verbrechen.

- - §. 66.

*## - Die Verjährung kommt aber nur demjenigen zu ſtatten, der:

Verjährung. a. von dem Verbrechen keinen Nutzen mehr in Handen,

b. auch inſoweit es die Natur des Verbrechens zugibt,

Wiedererſtattung geleiſtet hat.
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§. 67.

In Beziehung auf die Strafverfolgung wird die Ver-Ä

jährung von dem Augenblicke an gerechnet:

a. wo das begangene Verbrechen als vollendet erſcheint;

b. bei dem verſuchten Verbrechen von dem Augenblicke

der letzten Verſuchshandlung.

Unterbrochen wird dieſelbe:

a. durch jeden Akt der gerichtlichen Verfolgung. Wird

letztere aber nicht fortgeſetzt, ſo beginnt die Berechnung

der Verjährung neuerdings vom Tage der letzten Un- -

terſuchungshandlung; -

b. durch Verübung eines neuen Verbrechens.

sº §. 68.

Die Verjährung der erkannten Strafe wird von dem Fortſetzung.

Tage an gerechnet, an welchem die Strafzeit ausgelaufen wäre.

Sie wird unterbrochen durch ein neues Verbrechen des Ver

urtheilten dergeſtalt, daß von dem neuen Verbrechen an die

frühere Strafzeit auf's neue zu zählen anfängt.

§. 69.

Beide Arten der Verjährung üben auf Zivilanſprüche Drit

ter keinerlei Einfluß.

Auch ſchließt die Strafverjährung die Rehabilitation nicht

in ſich.

VI. Titel.

Von der Strafzumeſſung und Strafverwandlung.

§. 70.

Bei Zumeſſung der Strafe hat der Richter Rückſicht zuÄ.

nehmen:

a. auf den Grad der Schädlichkeit und Gefährlichkeit der

zu beſtrafenden Handlung;

b. auf die Geſinnung und Willensbeſchaffenheit des Thäters.

Je nach den in angegebener Beziehung vorliegenden Mil

derungs- oder Erſchwerungsgründen wird die dem Verbrechen

III. Bd. 58
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entſprechende Strafe innert den geſetzlich firirten Gren

zen verhältnißmäßig erhöht oder gemindert.

§. 71.

Ä Bei unverſchuldeter oder über Verhältniß erduldeter Unter
ß ſuchungshaft findet ein angemeſſener Strafabzug ſtatt.

§. 72.

Ä Ausnahmsweiſe iſt eine Abweichung von der geſetzlich an

"gºº gedrohten Strafe in folgenden Fällen begründet:

1. Die Befugniß, unter das geſetzliche Strafmaß bis auf

einen Viertheil herabzugehen, iſt begründet:

a. bei geminderter Zurechnung (§. 52);

b. wenn wegen Menge und Wichtigkeit zuſam -

mentreffen der mildernder Umſtände ſelbſt der

- geringſte Grad der geſetzlichen Strafe nach vernünfti

gem richterlichem Ermeſſen mit dem Grade der Straf

barkeit des beſondern Falles in keinem Verhältniſſe

ſtehen würde. Ein ſolches Urtheil muß aber jedesmal

durch genaue Anführung der vorhandenen außerordent

lichen Umſtände gerechtfertigt werden.

2. Eine Erhöhung über das angedrohte Strafmarimum kann

eintreten:

a. wegen Zuſammenfluß mehrerer Verbrechen;

b. wegen Rückfall.

§. 73.

Ä Beim Zuſammenfluß von Verbrechen ſind mit Rückſicht auf
die Strafzumeſſung folgende Fälle zu unterſcheiden: V

1. formales Zuſammentreffen von Verbrechen, wenn

ein und dieſelbe Handlung zugleich mehrere ſelbſtſtändige

Verbrechen enthält;

2. reales Zuſammentreffen von Verbrechen, wenn die

mehrern Verbrechen auch durch mehrere Handlungen

bewirkt werden;

3. fortgeſetztes Verbrechen, wenn mehrere aufeinander

folgende ſtrafbare Handlungen derſelben Art entweder
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nur als fortſchreitende Ausführung eines und desſelben

verbrecheriſchen Entſchluſſes erſcheinen, z. B. fortgeſetztes

Münzfälſchen, oder mit Beziehung auf ein und dasſelbe

andauernde Verhältniß begangen ſind, z. B. mehrere

Diebſtähle eines Dienſtboten an der Herrſchaft, in wel

chen Fällen die verſchiedenen Handlungen nur als eine

That betrachtet werden. -

§. 74.

Bei dem formalen Zuſammentreffen mehrerer VerbrechenÄ

wird die auf das ſchwerſte Verbrechen geſetzte Strafe um einÄ

Viertheil verſchärft. Bei dem realen Zuſammentreffen von Ver- Verbrechen.

brechen werden die ſämmtlich verwirkten Strafen vereint zuerkannt.

In beiden Fällen geſchieht dieß, wenn nöthig, nach vor

heriger Verwandlung der mildern in eine höhere Strafart.

(§. 82, Ziff. 6 u. §. 83.)

§. 75.

Treffen mit einem Verbrechen noch ein oder mehrere Ver-Ä

gehen zuſammen, ſo fallen Letztere nur als Straferſchwerungs- und Vergehen

grund in Betracht. (§. 70.)

§. 76.

- -

Bei dem in Fortſetzung verübten Verbrechen iſt die ordent-Ä

liche Strafe um einen Sechstheil zu verſchärfen. WÄ

- - - §. 77.

Ein Rückfall iſt dann vorhanden, wenn der im In- oderÄ

Ausland wegen eines Verbrechens Beſtrafte nachher wieder

dasſelbe oder ein gleichartiges Verbrechen verübt.

§. 78.

Als gleichartig ſind zu betrachten folgende unter den ein-*#“

zelnen Ziffern zuſammengeſtellten Verbrechen: -

1. Diebſtahl, Unterſchlagung, Betrug, Raub und Erpreſ

ſung; - –

2. Münzfälſchung und Fälſchung öffentlicher Urkunden, Sie

- sºgel und Stempel; - .

. . . . . . . -
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3. falſches Zeugniß, Meineid und falſche Anklage;

4. Nothzucht, Schändung, Blutſchande, Unzucht gegen die

Natur und Verführung zur Unzucht;

5. Tödtung und Körperverletzung;

6. Menſchenraub, Entführung und widerrechtliches Gefan

genhalten;

7. vorſätzliche Brandſtiftung und böswillige Eigenthums

beſchädigung;

8. Aufſtand, Aufruhr und Widerſtand gegen die Obrigkeit.

- - - - s. 79. -

sacrfallsſtrafe. Die Wirkung des Rückfalls iſt – vorbehältlich beſonderer

Beſtimmungen – ein Strafzuſchlag: -

a. im erſten Rückfall bis auf die Hälfte;

b. im zweiten Rückfall bis auf drei Viertheile;

c. im dritten Rückfall bis auf's Doppelte der für das

neue Verbrechen – vorausgeſetzt, daß es das erſte

wäre – verwirkten Strafe u. ſ. w. dergeſtalt, daß bei

jedem weitern Rückfalle in eben dem Maße, d. h. bis

auf einen weitern Viertheil, die Strafe verſchärft wer

den kann, nöthigenfalls nach vorhergegangener Umwand

lung der mildern in die ſchwerere Strafart.

§. 80.

Dieſe Beſtimmungen über Zuſammenfluß und Rückfall kom

men jedoch in allen Fällen nicht in Anwendung, wo das Geſetz

den Zuſammenfluß oder den Rückfall in Beziehung auf Straf

erhöhung ſchon berückſichtigt hat. - - - - - -

§ 81.

Ä Durch die ºdesſtrafe werden alle außerdem verwirkten

Strafen aufgehoben. “

§. 82.

sº Strafumwandlungen finden in folgenden Fällen ſtatt:

1, bei verwirkter körperlicher Züchtigung, wenn

die Vollziehung wegen konſtatirter Schwächlichkeit oder

Gebrechen mit Gefahr oder Nachtheil für die Geſundheit

«
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verbunden wäre, iſt dieſelbe nachträglich durch das zuletzt

urtheilende Gericht in Zuchthaus oder verſchärfte Ein

ſperrungsſtrafe umzuwandeln;

2. Geldſtrafen, welche wegen Armuth nicht geleiſtet wer

den können, ſind nach Maßgabe des §.83 in Zuchthaus

oder Einſperungsſtrafe umzuändern;

. bei zur Zeit der Beurtheilung minderjährigen Ver

brechern (§ 79 des bürgerlichen Geſetzbuches) wird die

verwirkte Kettenſtrafe in Zuchthausſtrafe von gleicher

Dauer umgewandelt, und ebenſo tritt an die Stelle der

Todesſtrafe nach Beſchaffenheit des Falles zeitliche(§.83)

oder lebenslängliche Zuchthausſtrafe;

bei Weibsperſonen überhaupt und bei Mannsperſonen,

die ſiebenzig Jahre zurückgelegt haben, wird bei verwirk

ker Kettenſtrafe dieſelbe ebenfalls in Zuchthausſtrafe von

gleicher Dauer umgewandelt. -

Wenn eine zu Kettenſtrafe verurtheilte Mannsperſon

das ſiebenzigſte Jahr zurückgelegt hat, ſo ſind ihr die

Ketten abzunehmen;

bei Nichtkantonsangehörigen, insbeſonders bei Auslän

dern, kann die verwirkte Ketten- oder Zuchthausſtrafe

nach richterlichem Ermeſſen ganz oder zum Theil in Lan

desverweiſung in Verbindung mit körperlicher Züchti

gung oder Einſperrung umgewandelt werden, in erſterem

Falle jedoch immerhin in Verbindung mit Einſperrung

oder körperlicher Züchtigung; -

. wenn gegen einen Verbrecher wegen verſchiedener Ver

brechen verſchiedenartige Strafen zu erkennen wären,

oder wenn wegen Rückfall c. das geſetzlich höchſte Maß

einer Strafart überſchritten werden müßte, ſo wird die

leichtere Strafe in die nächſtſtehende härtere nach Maß

gabe des § 83 umgewandelt; - -

7. wenn die wegen Verſuch, Theilnahme an Verbrechen MC.

zu erkennende Strafe unter das geſetzlich tiefſte Maß

der betreffenden Strafart ſinken würde, ſo wird die ihr
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nächſte mildere Strafart unter verhältnißmäßiger Er

höhung im Sinne des § 83 angewendet.

Würde aber dergeſtalt die zu erkennende Freiheitsſtrafe

unter 3 Monate Einſperrung herabſinken, ſo tritt korrek

tionelle Beſtrafung ein.

§. 83.

Maßſtab der Wo die Umwandlung einer Strafe in eine andere noth
Umwandlung. ... º

wendig wird, gilt folgender Maßſtab:

1. an die Stelle der Todesſtrafe wird vierundzwanzigjährige

Kettenſtrafe geſetzt; -

2. wenn an die Stelle von Kettenſtrafe Zuchthaus tritt,

oder an die Stelle der letztern Kettenſtrafe, werden acht

Monate Kettenſtrafe zu einem Jahr Zuchthaus und ein

Jahr Zuchthaus zu acht Monaten Kettenſtrafe berechnet;

3. bei der Umwandlung von Zuchthausſtrafe in Einſper

rungsſtrafe und umgekehrt werden neun Monate Zucht

haus zu ein Jahr Einſperrung, beziehungsweiſe ein Jahr

- Einſperrung zu neun Monaten Zuchthaus berechnet;

4. wenn ſtatt Kettenſtrafe Verweiſung eintritt, ſo wird dieſe

in der Regel auf Lebenszeit ausgeſprochen; wenn an die

Stelle von Zuchthaus, ſo beträgt ſie unter Beachtung

-, des geſetzlichen Minimums (§. 17) die doppelte Zeit der

Strafe; - -

5. bei Umwandlung der Geldſtrafe ſind je ſechs Franken

gleich einem Tage Zuchthaus, oder vier Franken gleich

einem Tage Einſperrung zu ſetzen.

VII. Titel.

Von der Wiedereinſetzung in die bürgerliche Ehre.

- (Rehabilitation.) . .

s. 84. - -

segriff. Die Wiedereinſetzung (Rehabilitation) in die durch §. 20

entzogenen Ehrenrechte hebt alle daſelbſt bezeichneten Folgen des

Kriminalſtrafurtheils auf. -

-
-

“: - - - -
- - -
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§. 85.

Die Wiedereinſetzung kann unter folgenden Bedingungen Bedingungen.

gewährt werden: -

a. wenn von überſtandener Strafe oder erhaltener Begna

digung bei Kettenſtrafen zehn Jahre, in allen übrigen

Fällen fünf Jahre verfloſſen ſind;

Bei Strafen wegen Körperverletzung kann eine Wie

dereinſetzung auch nach drei Jahren erfolgen.

Bei ſogenannten politiſchen Verbrechen iſt die Re

habilitation an keine Zeitfriſt gebunden.

b. auf befriedigende Zeugniſſe des Wohlverhaltens ſeit Er

ſtehung der Strafe, und

c. nach geleiſtetem Ausweis über Erſatz des durch das Ver

brechen geſtifteten Schadens und der verurſachten Koſten.

§. 86.

Die Wiedereinſetzung in den Genuß der bürgerlichen Ehre Verfahren.

iſt beim Obergerichte nachzuſuchen.

Das Obergericht wird nach ſorgfältiger Prüfung der Um

ſtände und Akten entſcheiden, ob dem Geſuche zu entſprechen ſei.

Wird entſprochen, ſo iſt dem Verurtheilten eine Urkunde über

ſeine Wiedereinſetzung in die bürgerlichen Ehrenrechte zuzuſtellen.

VIII. Titel.

Von der Begnadigung, Amneſtie und Abolition.

§. 87.

Die Begnadigung iſt die ganze oder theilweiſe Nachlaſſung Begnadigung.

oder mildernde Umwandlung einer durch rechtskräftiges richter

liches Urtheil ausgeſprochenen Strafe. - -

Der Große Rath ertheilt Begnadigung, ſoweit nicht Bun

desgeſetze die Begnadigung den Bundesbehörden vorbehalten.

Ueber die Ausübung des Begnadigungsrechts verfügt ein

beſonderes Geſetz.

§. 88.

In außerordentlichen Fällen, z. B. bei politiſchen Verbrechen,

kann der Große Rath von ſich aus, bevor eine Unterſuchung

:
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angehoben iſt, mit oder ohne Ausſchluß einzelner Betheiligter,

Vergeſſenheit (Amneſtie) ausſprechen oder, wenn die Unter

ſuchung bereits begonnen hat oder zu Ende geführt iſt, vor der

Beurtheilung die Niederſchlagung (Abolition) des Prozeſſes

beſchließen. -

In ſolchen Fällen kann er auch von ſich aus eine bereits ver

hängte Strafe nachlaſſen oder aufheben.

§. 89.

Jede ſolche Verfügung wird durch ein beſonderes Dekret

ausgeſprochen.

Beſonderer Theil.

I. Titel.

Verbrechen gegen den Staat.

s. 90.

*. So verrath. Ein Unternehmen, welches darauf abzielt:

a. in rechtswidriger Weiſe das Kantonsgebiet ganz oder

theilweiſe einem fremden Staate einzuverleiben,

b. die Saatsverfaſſung gewaltſam zu ändern oder zu ſtürzen,

. c. die oberſten Kantonsbehörden (Großer Rath, Regier.

Rath und Obergericht) mit Gewalt aufzulöſen oder in

ihrer geſetzlichen Wirkſamkeit zu behindern –,

iſt Hochverrath und wird mit zehnjähriger bis lebenslänglicher

Zuchthausſtrafe beſtraft. (§ 9) -

, §. 91.

2. Landesverrath. Des Landesverraths macht ſich ſchuldig, wer vorſätzlich,

jedoch ohne hochverrätheriſche Abſicht:

a. eine auswärtige Macht zu einem Kriege gegen das
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Vaterland anreizt, oder nach ausgebrochenem Kriege

den Feind auf irgend eine Weiſe unterſtützt;

b. eine fremde Regierung zu einer für das Vaterland

nachtheiligen Einmiſchung in deſſen Angelegenheiten ver

anlaßt, oder bei einer ohne ſein Zuthun ſtattfindenden

Einmiſchung auf irgend eine Weiſe unterſtützt;

c. wer die Waffen gegen das Vaterland trägt;

d. wer diplomatiſche, militäriſche oder andere Staatsgeheim

niſſe, die ihm von Amtswegen anvertraut ſind, mit

Verletzung der Pflicht der Geheimhaltung oder irgend

eine ihm aufgetragene Unternehmung verrätheriſcherweiſe

den Agenten einer fremden Macht oder im Falle eines

Krieges dem Feinde entdeckt; -

e. wer die Staatsgrenzen abſichtlich verrückt oder ungewiß

macht.

Die Strafe iſt diejenige des Hochverraths.

§. 92.

Das Verbrechen des Hoch- und Landesverraths iſt vollendet,

ſobald der Verbrecher alles zum Erfolge Erforderliche gethan

hat, auch wenn dieſer ſelbſt nicht eingetreten iſt.

§. 93.

Landfriedensbruch liegt vor, wenn mehrere hiezu ver-3.sº."

einigte Perſonen widerrechtlich von dem Gebiete eines andern

Kantons aus in das Gebiet des Kantons Luzern einfallen, oder

umgekehrt von hieſigem Gebiet aus das Gebiet eines andern

Kantons verletzen, ohne daß hierdurch ein beſonderes, ſchwereres

Verbrechen verübt wird.

Die Strafe des Landfriedensbruchs iſt Einſperrung bis auf

zwei Jahre.

§. 94.

Wenn mehrere Perſonen ſich öffentlich zuſammenrotten, um 4. Aufſtand.

ſich der Vollziehung eines Geſetzes oder eines obrigkeitlichen

Befehlsthätlich zu widerſetzen, oder mit vereinter Gewalt etwas

von einer Staatsbehörde zu erzwingen, oder wegen einer

III. Bd. 59
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Amtshandlung Rache an derſelben zu üben, ſo machen ſie ſich

des Aufſtandes ſchuldig.

§. 95.

Jeder öffentliche Beamte, Gemeindevorgeſetzte und Polizei

diener ſoll die in einem Aufſtande begriffenen Perſonen im Na

men des Geſetzes und der Obrigkeit mit lauter Stimme zur Ruhe

und zum Auseinandergehen auffordern.

- s. 96.

Legt ſich auf dieſe Aufforderung der Aufſtand ſogleich, ſo

ſind die Anſtifter und Rädelsführer und die thätigſten Theilneh

mer mit einer korrektionellen Strafe zu belegen. Hiebei ſind

jedoch die Strafen für Verletzungen anderer Rechte, die ſich

dabei zugetragen haben, ausdrücklich vorbehalten.

§. 97.

5. Aufruhr. Wenn zur Unterdrückung des Aufſtandes das Einſchreiten

der bewaffneten Macht oder Anwendung von Gewalt überhaupt

erforderlich iſt, ſo machen ſich die Theilnehmer des Verbrechens

des Aufruhrs ſchuldig.

§. 98.

sº - ſt F Anſtifter des Aufruhrs werden folgendermaßen be

raft: -

«* - a. wenn kein erheblicher Schaden verurſacht worden, mit

Zuchthaus bis auf ſechs Jahre; " - -

b. wenn Jemand dabei ſein Leben verloren, oder an ſeinem

Leibe oder an ſeinen Gütern bedeutenden Schaden erlit

ten, mit Zuchthaus von ſechs bis fünfzehn Jahren.

Die Strafe wird vorzüglich erhöht, wenn der Aufruhr mit

bewaffneter Hand ſtattfand.

§. 99.

Strafe der Theil. Die Theilnehmer an dem Aufruhr ſind nach dem Grade
nehmer. ihres Verſchuldens mit Zuchthaus oder Einſperrung bis auf zwei

Jahre, oder mit einer Geldſtrafe bis zweitauſend Franken zu be

legen, -
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§. 100.

Wenn ein Anſtifter oder Theilnehmer des Aufruhrs dabei

noch andere Verbrechen verübt (Mord, Brandſtiftung, Raub,

Diebſtahl. c.), ſo ſind auf denſelben die allgemeinen Beſtim

mungen über Zuſammentreffen von Verbrechen (§. 73 u. f.) an

zuwenden.

§. 101.

Wer den Befehlen und Anordnungen einer vorgeſetzten Be-sº Ä..

hörde gewaltſam ſich widerſetzt, wer einen Beamten während gewalt.

der Vornahme einer Amtshandlung angreift oder demſelben

durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben,

oder durch Gewalt Widerſtand leiſtet, oder ihn zur Vornahme

oder Unterlaſſung einer Amtshandlung nöthigt, oder an dem

ſelben wegen einer Amtshandlung auf thätliche oder gewaltſame

Weiſe Rache zu nehmen ſucht, der iſt – vorausgeſetzt, daß dieſe

Handlungen nicht das Merkmal des Aufruhrs an ſich tragen

– des gewaltſamen Widerſtandes gegen die Obrigkeit ſchuldig.

§. 102.

Dieſes Verbrechen wird nach folgenden Abſtufungen beſtraft: Strafe.

a. wenn es weiter nicht beſchwert iſt, mit Einſperrung bis

auf ein Jahr, oder Geldbuße bis fünfhundert Franken;

b. wenn dabei Waffen gebraucht wurden oder thätliche Miß

handlungen einer Amtsperſon ſtattgefunden, mit Zucht

haus bis auf ſechs Jahre;

c. wenn eine amtliche Perſon ſchwer verwundet (§. 169 b, c)

oder unvorſätzlich getödtet wurde, mit Zuchthaus von

vier bis auf fünfzehn Jahre.

Bei vorſätzlicher Tödtung tritt je nach der Willensrich

tung des Thäters die Strafe des Mordes oder Todtſchlages

in Anwendung.

In geringfügigen Fällen kann eine korrektionelle Strafe

verhängt werden.

§. 103.

Die im S. 102 bezeichneten Strafen verwirkt, wer ſich der
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Vollziehung von obrigkeitlichen Verfügungen gegen Civil- und

Militärbedienſtete, welche die Vollziehung zu bewirken haben,

mit Gewalt widerſetzt.

§. 104.

zººsa Wer gewaltſam eine ordentlicherweiſe zuſammenberufene Ge

unterbehörden meindeverſammlung oder eine untergeordnete verfaſſungsmäßige

Verwaltungs- oder richterliche Behörde auflöst oder ihren Zu

ſammentritt gewaltſam verhindert, wird mit Einſperrungs- oder

Zuchthausſtrafe bis auf zwei Jahre belegt.

- §. 105.

**##“ Wer einer in geſetzlicher Weiſe verhafteten Perſon zum

Entweichen behülflich iſt, hat folgende Strafe verwirkt:

a. geſchah die Befreiung ohne Anwendung von Gewalt,

Einſperrung bis ein Jahr;

b. wenn die Befreiung des Gefangenen auf gewaltſame Art,

durch Uebermannung der Bewachung oder durch Erbre

chung des Gefängniſſes erfolgte, vorausgeſetzt, daß damit

kein ſchwereres Verbrechen in Verbindung ſteht, Zucht

haus bis ſechs Jahre. (§. 251 f.)

Gleiche Strafe trifft diejenigen, welchen die Verhaftung,

Bewachung oder Verwahrung einer Perſon aufgetragen iſt,

wenn ſie vorſätzlich zur Entweichung mitwirken.

Bei der Strafzumeſſung iſt vorzüglich der Grad der ange

wendeten Gewalt oder Liſt und die Schwere des Verbrechens,

wegen weſſen der Befreite verhaftet war, zu beachten.

In geringfügigen Fällen kann eine korrektionelle Strafe

verhängt werden.

§. 106.

9,# eines Wer durch ein kriminelles Strafurtheil aus dem Lande ver
Verwieſenen. g Ps -

wieſen worden iſt und unter was immer für einem Vorwande

vor abgelaufener Verbannungszeit freiwillig dahin zurückkehrt,

hat eine Strafe verwirkt, welche in Einſperrung oder Zucht

haus bis auf höchſtens zwei Jahre oder körperlicher Züchtigung

beſteht; letztere Strafe kann auch mit einer der beiden erſtern

verbunden werden.
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Nach überſtandener Strafe hat er die Verweiſung wieder

anzutreten und zwar dergeſtalt, daß ihm die neue Strafe hin

ſichtlich der noch nicht ausgehaltenen Verbannungszeit nicht zählt.

Das Gericht, wenn es eine Landesverweiſung ausſpricht,

muß bei Eröffnung des Urtheils den Verurtheilten mit den

Folgen genau bekannt machen, welche ſeine Rückkehr nach

ſich zieht.

II. Titel.

Gemeingefährliche Verbrechen.

§. 107.

Des Verbrechens gemeingefährlicher Vergiftung macht ſich Ä Ä
ſchuldig, wer Brunnen oder öffentlich verkäufliche Waaren, giftung.

Lebensmittel oder Getränke, oder wer überhaupt ſolche Sachen,

wodurch eine unbeſtimmte Anzahl Menſchen Leben oder Ge

ſundheit verlieren kann, vorſätzlich vergiftet.

§. 108.

Dieſes Verbrechen wird beſtraft:

a. wenn ein Menſch dabei ſein Leben verloren, mit dem

Tode;

b. wenn ein Menſch dadurch Schaden an ſeiner Geſund

heit erlitten hat, mit zehnjähriger bis lebenslänglicher

Kettenſtrafe;

c. wenn Niemand dadurch beſchädigt wurde, mit Ketten

ſtrafe bis auf zwanzig Jahre.

§. 109“

Wer vorſätzlich fremdes Eigenthum, oder ſein Eigenthum 2. Brandſtiftung.

mit Gefahr für Perſonen oder das Eigenthum Anderer, oder

in betrüglicher Abſicht in Brand ſetzt, macht ſich des Verbre

chens der Brandſtiftung ſchuldig.

Das Verbrechen gilt als vollendet, ſobald der Gegenſtand

in Brand gerathen iſt.

§.. 110.

Die Brandſtiftung an bewohnten Gebäuden und andern
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Aufenthaltsorten von Menſchen, oder an ſolchen Gegenſtänden,

welche menſchlichen Wohnungen und Aufenthalsorten nahe ſind,

und dieſen das Feuer mittheilen konnten, wird in nachſtehen

der Weiſe beſtraft:

a. wenn dabei ein Menſch durch den Brand das Leben

verloren hat, mit dem Tode;

b. mit zehnjähriger bis lebenslänglicher Kettenſtrafe, wenn,

ohne daß dabei ein Menſch das Leben einbüßt, einer

der nachfolgenden Umſtände eintritt:

1.

2.

wenn ein Menſch gefährlich beſchädigt worden iſt;

wenn die Brandſtiftung erfolgt zu einer Zeit, wo

die Bewohner der betreffenden Gebäude gewöhnlich

im Schlafe liegen, oder unter beſondern, die Ret

tung der Menſchen oder die Löſchung des Feuers er

ſchwerenden und dem Thäter bekannten Umſtänden;

wenn der Brand erregt worden an Orten, wo eine

große Anzahl Menſchen der Gefahr der Beſchädi

gung ausgeſetzt war;

. wenn der Verbrecher in Städten oder Dörfern an

verſchiedenen Orten Brand gelegt hat und das Feuer

wenigſtens an einem Orte ausgebrochen iſt;

wenn die Brandſtiftung begangen wurde bei Auf

ruhr, Feuer-, Waſſer- oder Kriegsnoth;

wenn der Brand an Orten gelegt wurde, in welchen

Pulvervorräthe verwahrt werden, oder an Orten,

in deren Nähe ſich ſolche Vorräthe befinden, vor

ausgeſetzt, daß der Thäter hievon Kenntniß hatte;

- wenn der Brand gelegt wurde, damit unter deſſen

Begünſtigung Mord, Raub, Diebſtahl oder ein an

deres ſchweres Verbrechen von dem Brandſtifter

ſelbſt oder einem Andern begangen werden möge;

.. wenn der Verbrecher ſchon vorher mehrere Brand

ſtiftungen verübt hat, oder ſchon einmal wegen Brand

ſtiftung beſtraft worden iſt.
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§. 111.

Eine zwar mit Gefahr für die Perſon Anderer, jedoch

ohne einen der im vorhergehenden Paragraphen aufgezählten

erſchwerenden Umſtände begangene Brandſtiftung ſoll mit Ket

tenſtrafe bis zehn Jahre belegt werden.

§. 112.

Wer ohne Gefahr für Menſchen und deren Wohnungen

eine Brandſtiftung an dem Eigenthum Anderer oder an ſeinem

Eigenthume begeht, aus welcher ein Schaden von wenigſtens

ſechshundert Franken entſtanden iſt, wird mit zweijährigem

Zuchthaus bis zwölfjähriger Kettenſtrafe belegt.

§. 113.

Eine Brandſtiftung, welche unter keinen der vorhergehenden

Artikel fällt, wird mit Zuchthausſtrafe bis auf vier Jahre belegt.

In ganz geringfügigen Fällen kann der Richter ſelbſt eine

korrektionelle Strafe erkennen.

§. 114.

Hat der Brandſtifter das Feuer aus freiem Antriebe ſelbſt

wieder gelöſcht, und iſt der entſtandene Schaden nur unbedeu

tend, ſo kann die geſetzliche Strafe bis auf ein Viertheil herab

geſetzt werden. (§§ 31 und 72.)

§. 115.

Wer vorſätzlich an Eiſenbahn-Anlagen, deren Transport-Ä

mitteln oder anderm Zubehör ſolche Beſchädigung verübt, oderÄÄ

auf der Fahrbahn durch Aufſtellen, Hinlegen oder Hinwerfen

von Gegenſtänden, oder durch Verrücken von Schienen, oder

auf andere Weiſe ſolche Hinderniſſe bereitet, daß dadurch der

Transport auf der Bahn in Gefahr geſetzt oder Schaden ver

urſacht wird, ohne daß einer der folgenden Fälle vorhanden

iſt, hat Zuchthaus bis zehn Jahre verwirkt.

Hatte die Handlung einen materiellen Schaden von wenig

ſtens ſechshundert Franken zur Folge, ſo tritt Zuchthausſtrafe

von drei Jahren bis zwölf Jahren ein,
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Hat die Handlung eine ſchwere Körperverletzung eines Men

ſchen zur Folge gehabt, ſo tritt Kettenſtrafe bis auf zwanzig

Jahre ein.

Hat in Folge der Handlung ein Menſch das Leben ver

loren, ſo trifft den Schuldigen die Todesſtrafe.

§. 116.

4. Andere gemein- Nach den vorausgehenden Beſtimmungen wird auch beſtraft,

sºziº- wer vorſätzlich in anderer als der bisher bezeichneten Weiſe

Eigenthum, Geſundheit oder Leben Anderer gemeiner Gefahr

ausſetzt, beſchädigt oder zerſtört, z. B. durch Beſchädigung von

Telegraphenanlagen, öffentlichen Transportmitteln, Brücken,

Dämmen u. dergl.

III. Titel.

Verbrechen gegen die Religion.

§. 117.

1, Gottes. Wer vorſätzlich und mit Bedacht Gott läſtert und dadurch

“öffentliches Aergerniß erregt, iſt mit Zuchthausſtrafe bis auf ſechs

Jahre zu belegen.

§. 118.

2. Heiligtums. Wer aus Haß oder Verachtung der Religion an konſekrir

“ ten Hoſtien oder an Gefäßen, in denen ſolche wirklich aufbe

wahrt ſind, Thätlichkeiten verübt, macht ſich des Verbrechens

der Heiligthumsentweihung ſchuldig und ſoll mit Zuchthaus –

je nach dem geſtifteten Aergerniß – bis auf ſechs Jahre be

legt werden.

IV. Titel.

Verbrechen gegen die öffentliche Sittlichkeit.

§. 119.

1. Blutſchande. Der Beiſchlaf zwiſchen Aszendenten und Deszendenten und

zwiſchen voll- und halbbürtigen Geſchwiſtern mit Bewußtſein

ihres Verwandſchaftsverhältniſſes begründet das Verbrechen der

Blutſchande,
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§. 120.

Das Verbrechen der Blutſchande, wenn die Handlung nicht

in ein ſchwereres Verbrechen übergeht, (§§ 188 und 189) wird

folgendermaßen beſtraft:

1. zwiſchen Aszendenten und Deszendenten mit Zuchthaus

von zwei bis ſechs Jahren;

2. zwiſchen Geſchwiſtern mit Zuchthaus bis auf zwei Jahre.

§. 121.

Unnatürliche Befriedigung des Geſchlechtstriebes mit einem 2. unzust gegen
Menſchen oder mit Thieren iſt, wenn dieſes Verbrechen nicht die Natur,

unter den nachbenannten erſchwerenden Umſtänden verübt wurde,

mit Zuchthaus bis auf fünf Jahre zu beſtrafen.

§. 122.

Wer das Verbrechen verübt mittels Gewalt oder unter nach

theiligen Folgen für die Geſundheit der mißbrauchten Perſon,

oder an einer minderjährigen oder willenloſen Perſon, wird mit

Zuchthaus oder Kettenſtrafe von fünf bis zehn Jahren belegt.

§. 123.

Ein Ehegatte, welcher bei noch fortdauernder gültiger Ehe 3, Mehrfache Ehe

eine neue ſchließt, ſoll, je nachdem einer der nachſtehenden Fälle “

eintritt, folgendermaßen beſtraft werden:

1. mit zwei bis ſechs Jahren Zuchthaus:

a. wenn derſelbe mit einer gleichfalls noch in gültiger

Ehe lebenden Perſon heirathet, und ihm deren ehelicher

Stand bekannt war; oder

b. wenn er der Perſon, mit welcher die neue Ehe abge

ſchloſſen wird, ſeinen Eheſtand verheimlicht hat;

2. außerdem mit ein- bis vierjähriger Zuchthausſtrafe.

§. 124.

Eine unverheirathete Perſon, welche eine andere, die noch in

gültiger Ehe lebt, heirathet, wird wenn ihr dieſes Verhältniß

bekannt war, mit ſechsmonatlicher bis einjähriger Einſperrung

beſtraft. -

III. Bd. 60
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4. Verführung zurÄ Z

5. Geringere Sitt

lichkeitsvergehen,

1, Münzfälſchung.

§. 125.

Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren werden beſtraft:

1. Eltern, welche mit ihren Kindern; Pflegeltern oder Vor

münder, welche mit ihren Pflegbefohlenen; Lehrmeiſter,

Erzieher, Lehrer oder Seelſorger, welche mit ihren Lehr

lingen, Schülern oder Zöglingen unzüchtige Handlungen

vornehmen, oder dieſelben Jemanden zur Unzucht über

laſſen;

2. Beamte, Polizeidiener, an öffentlichen Anſtalten ange

ſtellte Aerzte, Aufſeher und dgl., welche die ihrer Amts

gewalt, Obhut oder Pflege anvertrauten Perſonen zu

unzüchtigen Handlungen verleiten;

3. wer überhaupt Kinder unter fünfzehn Jahren auf irgend

eine Weiſe zu unzüchtigen Werken mißbraucht, ohne daß

die Handlung unter den § 122 oder 189 lit. c fällt.

§. 126.

Geringere Sittlichkeitsvergehen, als die in den vorhergehen

den Artikeln dieſes Titels bezeichneten, werden korrektionell

beſtraft.

V. Titel.

Verbrechen gegen öffentliche Treue und Glauben.

§. 127.

Wer ohne obrigkeitlichen Auftrag im gemeinen oder Handels

verkehr kurſirendes Metall- oder Papiergeld anfertigt, wer ächtem

Metall- oder Papiergelde durch Veränderung an demſelben den

Schein eines höhern Werthes gibt oder verrufenem Metall- oder

Papiergelde durch Veränderung an demſelben das Anſehen eines

noch gültigen gibt, macht ſich des Verbrechens der Münzfälſchung

ſchuldig. -

§. 128.

Dieſes Verbrechen wird je nach der Menge, dem Betrag und

der Gelungenheit des gefertigten oder gefälſchten Geldes, ſowie

nach Maßgabe des dadurch geſtifteten Schadens mit Zuchthaus

bis zehn Jahren Kettenſtrafe beſtraft.
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§. 129.

Dieſelbe Strafe trifft auch denjenigen, welcher im Einver

ſtändniß mit einem Münzfälſcher zum Zwecke der Verbreitung

falſches oder verfälſchtes Geld an ſich bringt.

- §. 130.

Iſt die Verbreitung des verfertigten oder angeſchafften fal

ſchen oder gefälſchten Geldes noch nicht erfolgt, ſo kann die

geſetzliche Strafe bis auf ein Viertheil herabgeſetzt werden.

§. 131.

Wer ächte Münzen durch Beſchneiden, Feilen oder auf an

dere Weiſe in ihrem Werthe verringert, wird mit Zuchthaus

bis auf zwei Jahre beſtraft.

In ganz geringfügigen Fällen kann eine korrektionelle Strafe

verhängt werden.

§. 132.

Anderweitige, geringere Münzvergehen ſind ebenfalls kor

rektionell zu beſtrafen. -

§. 133.

In allen dieſen Fällen tritt neben der Strafe Konfiskation

der falſchen oder verfälſchten Münzen ein, ſowie der zur Fer

tigung derſelben gebrauchten oder dazu beſtimmten Formen,

Stempel oder Werkzeuge,

§. 134.

Wer zu rechtswidrigem Gebrauche Staats- oder öffentliche Ä

Kreditpapiere oder öffentliche Urkunden anfertigt, nachmacht,

oder wer ächte verfälſcht, ſoll nach Maßgabe der Folgen dieſes

Verbrechens mit Zuchthausſtrafe bis zehn Jahren Kettenſtrafe

belegt werden.

Wurde von dem gefälſchten Akte noch kein Gebrauch ge

macht, ſo kann die geſetzliche Strafe bis auf ein Viertheil

gemildert werden. -

§. 135.

Auch derjenige, welcher eine ſolche unächte oder gefälſchte

ffentlicher Ür
kunden.
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3. Fälſchung

öffentlicher Sieg

und Stempel.

Urkunde nicht ſelbſt gefertigt hat, aber von derſelben wiſſent

lich rechtswidrigen Gebrauch macht, verwirkt die im §. 134 an

gedrohte Strafe.

§. 136.

Bei Fälſchung von ſolchen amtlichen Schriften, durch deren

Gebrauch keine Vermögensrechte Dritter oder des Staates ver

letzt werden, z. B. polizeiliche Ausweisſchriften, Wanderbücher,

Päſſe u. dergl, ſowie beim Gebrauche ſolcher falſcher Schriften

kann nach richterlichem Ermeſſen auch nur eine korrektionelle

Strafe verhängt werden.

§. 137.

el Wer zu rechtswidrigem Gebrauche das Amtsſiegel einer

öffentlichen Behörde, oder amtliche Stempel für ſich oder einen

Andern verfertigt oder verfertigen läßt, wird je nach Maßgabe

des dadurch beabſichtigten oder geſtifteten Schadens mit Zucht

haus bis auf zehn Jahre belegt.

Auch auf denjenigen, der ohne ſelbſt Verfertiger oder Beſtel

ler zu ſein, wiſſentlich ſolche falſche Siegel oder Stempel zu

unerlaubtem Zwecke gebraucht, iſt obige Strafbeſtimmung anzu

wenden.

Trifft dieſes Verbrechen mit dem im § 134 bemerkten Ver

brechen zuſammen, ſo iſt der Zuſammenfluß als bloß formaler

zu betrachten und nach § 74 zu behandeln.

§. 138.

Wer ohne Kenntniß der Perſon des Beſtellers oder der

rechtswidrigen Abſicht derſelben, und ohne Auftrag der zuſtän

digen Behörde amtliche Siegel oder Stempel für eine dazu nicht

berechtigte Perſon verfertigt, oder ſolche gehörig beſtellte Siegel

und Stempel an einen Unberechtigten abliefert, unterliegt einer

korrektionellen Strafe.

§. 139.

*### Wer als Zeuge oder Sachverſtändiger in einer Civil- oder

Strafſache wiſſentlich ein falſches Zeugniß ablegt, wird mit

Zuchthausſtrafe bis auf fünf Jahre belegt.
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Wenn er das falſche Zeugniß mit einem Eide bekräftigt, kann

die Strafe bis auf acht Jahre Zuchthaus ausgedehnt werden.

§. 140. *

Die letztere Strafe verwirkt ebenfalls, wer ein falſches Zeug

niß unter Berufung auf den bereits in der Eigenſchaft als Beam

ter, Sachverſtändiger oder Zeuge geleiſteten Eid ablegt.

§. 141.

Iſt das falſche Zeugniß in einer Strafſache zum Nachtheil

eines Angeſchuldigten abgelegt worden, und hat dasſelbe eine

Verurtheilung und Strafvollziehung zur Folge gehabt, ſo trifft

den falſchen Zeugen die an dem Unſchuldigen vollzogene Strafe,

ſofern dieſe höher iſt, als die im vorhergehenden Paragraphen

beſtimmte.

§. 142,

Wer einen ihm zugeſchobenen, zurückgeſchobenen oder auf

erlegten Eid wiſſentlich falſch ſchwört, oder ein Handgelübde an

Eides ſtatt falſch ablegt, wird mit Zuchthaus von ein bis acht

Jahren beſtraft.

§. 143.

Wird die falſche Ausſage, ehe ſie eine Wirkung hatte, aus

eigenem Antriebe widerrufen, ſo tritt in allen Fällen nur eine

korrektionelle Strafe ein.

§. 144.

Wer aus Mangel an pflichtmäßiger Beſonnenheit und Ueber

legung ein unrichtiges Zeugniß vor Gericht ablegt oder ſogar

eidlich erhärtet, wird korrektionell beſtraft.

§. 145.

Wer die Erfüllung einer gültigen Verbindlichkeit durch einen

vor Gericht oder einer andern öffentlichen Behörde abgelegten

Eid angelobt hat, die eidliche Zuſage aber bricht, wird korrektio

nell beſtraft. - -

§. 146.

Wer wiſſentlich einen Unſchuldigen einer Handlung, die mit 5. Falſche Anklage.

Kriminalſtrafe bedroht iſt, bei zuſtändiger Behörde beſchuldigt
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und dadurch eine Unterſuchung gegen ihn veranlaßt, begeht das

Verbrechen der falſchen Anklage.

§. 147.

Dieſes Verbrechen wird nach Maßgabe der dabei angewen

deten Argliſt und des dem Angeſchuldigten dadurch zugefügten

Uebels mit Zuchthaus von ein bis auf acht Jahre beſtraft.

Hat aber die Anklage eine Verurtheilung und Strafvoll

ziehung zur Folge gehabt, ſo tritt die im §. 141 aufgeſtellte Be

ſtimmung in Anwendung. -

§. 148.

Leichtere Fälle, als die in den vorausgehenden Paragraphen

bezeichneten, werden korrektionell beſtraft.

VI. Titel.

Verbrechen gegen das Leben.

§. 149.

Tötung. Wer einen Menſchen widerrechtlich des Lebens beraubt,
A, Ueberhaupt. r

macht ſich der Tödtung ſchuldig.

§. 150.

Um eine Beſchädigung oder Verwundung in rechtlicher

Hinſicht für tödtlich zu halten, wird mehr nicht als die Ge

wißheit erfordert, daß dieſelbe als wirkende Urſache den Tod

hervorgebracht habe. -

Es hat mithin auf die rechtliche Beurtheilung der Tödt

lichkeit der Verletzung keinen Einfluß, ob eine ſolche Verletzung

in andern Fällen durch Hülfe der Kunſt etwa ſchon geheilt

worden ſei; ob der tödtliche Erfolg in dem vorliegenden Falle

durch zeitige, zweckmäßige Hülfe hätte verhindert werden kön

nen; ob die Verletzung unmittelbar oder nur durch andere,

jedoch durch ſie ſelbſt in Wirkſamkeit geſetzte Zwiſchenurſachen

den Tod bewirkt habe; ob die Verletzung allgemein tödtlich,

oder nur wegen der zufälligen Umſtände, unter welchen ſie
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zugefügt wurde, oder nur wegen der eigenthümlichen Leibes

beſchaffenheit des Getödeten, den tödtlichen Erfolg gehabt habe.

§. 151.

Wenn jedoch auf die einem Menſchen rechtswidrig zuge

fügte Verletzung zwar deſſen Tod erfolgt, jedoch die Gewißheit

oder hohe Wahrſcheinlichkeit begründet iſt:

1. daß derſelbe an einer zur Zeit der Verletzung ſchon vor

handenen, durch die Verletzung ſelbſt nicht erſt in Wirk

ſamkeit geſetzten Urſache, geſtorben, oder

2. daß die zugefügte Beſchädigung, welche ihrer Beſchaf

fenheit nach den Tod nicht bewirkt haben würde, durch

eine ſpätere, hinzugetretene Urſache, wie z. B. poſitiv

ſchädliche Arzneien, verderbliche, chirurgiſche Behandlung

u. ſ. w. erſt tödtlich geworden ſei,

dann iſt der Thäter nicht nach den Geſetzen wider die Töd

tung, ſondern nach den Geſetzen über Körperverletzung zu be

ſtrafen. -

Bloße Muthmaßungen über die mögliche Nichttödtlichkeit

der Verletzung reichen aber hiezu nicht hin. -

§. 152.

Wer vorſätzlich und mit Ueberlegung einen Menſchen tödtet, º. Insbeſondere.
º 1. Mord,

begeht einen Mord. - -

§. 153.

Dieſes Verbrechen wird, ob es in Verbindung mit andern

Verbrechen oder einzeln verübt wird, mit dem Tode beſtraft;

vorbehalten bleiben die Beſtimmungen über Kindesmord.

§. 154.

Wer vorſätzlich, jedoch nicht mit Ueberlegung einen Men-2. Todtſchlag

ſchen tödtet, begeht einen Todtſchlag.

§. 155.

Dieſes Verbrechen wird beſtraft:

a. mit Zuchthausſtrafe von zwei bis ſechs Jahren, wenn der

Todtſchläger ohne eigene Schuld durch eine ihm ſelbſt oder

ſeinen Angehörigen zugefügte Mißhandlung oder ſchwere
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Beleidigung vom Getödteten zum Zorne gereizt und da

durch zur That hingeriſſen wurde;

b. außerdem, je nach der geringern oder größern Schuldbar

keit Zuchthaus von acht bis fünfzehn Jahren oder bis zu

zwanzigjähriger Kettenſtrafe.

§. 156.

*Äs Wer den Tod eines Menſchen durch Fahrläßigkeit verſchul

“det, wird, wenn dieſe Handlung nicht mit einem andern Verbre

chen in Verbindung ſteht, korrektionell beſtraft.

§. 157.

Ä Wenn bei einer Schlägerei oder bei einem von Mehrern

verübten Angriff ein Menſch getödtet wird, ſo kommen folgende

Strafbeſtimmungen in Anwendung: -

1. jeder Urheber einer tödtlichen Verletzung wird, je nach der

Willensrichtung, von der Strafe des Mordes, des Todt

ſchlages oder der vorſätzlichen Körperverletzung betroffen;

2. ſind unter den mehrern Verletzungen einzelne tödtlich, an

dere nicht tödtlich, ſo werden die Urheber der erſtern wie

im Falle der Ziff. 1 beſtraft; die andern aber, wenn ihre

Abſicht auf Tödtung gerichtet war, wegen verſuchten

Todtſchlages, oder wenn ein ſolcher Vorſatz nicht vorliegt,

wegen Körperverletzung;

3. ſind mehrern Theilnehmern ſolche Verletzungen zuzuſchrei

ben, welche nicht einzeln für ſich, ſondern nur in ihrer

Geſammtheit den Tod zur Folge gehabt haben, ſo iſt jeder

dieſer Theilnehmer mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren zu

beſtrafen, wobei in der Strafzumeſſung auf den nachgewie

ſenen Antheil jedes Theilnehmers möglichſt Rückſicht zu

nehmen iſt.

W §. 158.

In allen Fällen, wo hienach die Strafe der Körperverletzung

eintritt, iſt der erfolgte Tod als ein Erſchwerungsgrund zu be

trachten.
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§. 159.

Jeder Theilnehmer an einer Schlägerei oder einem Angriff,

wobei ein Menſch getödtet wird, iſt, auch ohne ſchwereres Ver

ſchulden, ſchon wegen dieſer Theilnahme korrektionell zu be

ſtrafen.

§. 160. -

Eine Mutter, welche ihr uneheliches Kind während oder 5. Kindesmord.

gleich nach der Geburt vorſätzlich durch Handlungen oder Un

terlaſſungen tödtet, verübt das Verbrechen des Kindesmordes. ?

§. 161.

Dieſes Verbrechen wird beſtraft:

-

a. mit ſechsjähriger bis vierundzwanzigjähriger Kettenſtrafe .

(im Sinne des §. 82, Ziff. 4), wenn die Mutter den Ent

ſchluß der Tödtung des Kindes ſchon während der

Schwangerſchaft gefaßt hat;

b. mit Zuchthaus von ſechs bis zu zehn Jahren, wenn ſie

den Entſchluß zur Tödtung erſt während oder nach der

Geburt (§. 160) gefaßt hat. .

s. 162.

z

Eine außerehelich Schwangere, welche ſich in eine Lage ver- 6.###

ſetzt, daß ſie zur Zeit der Niederkunft der erforderlichen Hülfe

entbehrt, in der Abſicht, daß in Folge dieſer Hülfloſigkeit der

Tod des Kindes herbeigeführt werde, oder in der Abſicht, ihre

Lage zur Tödtung des Kindes zu benutzen, wird folgendermaßen

beſtraft:

a. mit Zuchthaus bis zu vier Jahren, wenn der Tod des

Kindes nicht erfolgt;

b. mit den im §. 161 bezeichneten Strafen, wenn in Folge

der hülfloſen Niederkunft das Kind um das Leben ge

kommen iſt.

§. 163.

Lag dem Verbrechen abſichtlich hülfloſer Niederkunft keine

gegen das Leben des Kindes gerichtete Abſicht unter, und iſt

III. Bd. 61
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das Kind einzig in Folge der Hülfloſigkeit ums Leben gekom

men, ſo iſt dieſe mit Zuchthaus bis zu vier Jahren zu belegen

§. 164.

r, Verheimlichung Hat eine außerehelich Schwangere heimlich geboren und ihr

***sens Kind verborgen oder bei Seite geſchafft, ſo wird dieſelbe, wenn

- -- nicht zu ermitteln war, ob das Kind lebend oder todt geboren,

oder inſofern es gelebt, ob dasſelbe eines natürlichen Todes

oder durch die Schuld der Mutter geſtorben, mit Zuchthausſtrafe

bis auf ſechs Jahre belegt.

§. 165.

s. Verheimlichung. Die Verheimlichung der Schwangerſchaft und Niederkunft,

“ Ä“ wenn nicht der Begriff eines ſchweren Verbrechens zur Anwen

dung kommt, iſt korrektionell zu beſtrafen.

§. 166.

* Ä“ Eine Schwangere, welche durch äußere oder innere Mittel

ihre Frucht vorſätzlich abtreibt oder im Mutterleibe tödtet, wird

mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren beſtraft.

Derjenige, welcher mit Einwilligung der Schwangern ſolche

Mittel angewendet oder verabreicht hat, wird mit der nämlichen

Strafe belegt.

- §. 167.

Wer die Leibesfrucht einer Schwangern ohne deren Wiſſen

oder Willen vorſätzlich abtreibt oder tödtet, wird mit Zuchthaus

von fünf bis fünfzehn Jahren belegt.

Wird durch das Verbrechen der Tod der Schwangern her

beigeführt, ſo tritt fünfzehnjährige bis lebenslängliche Ketten

ſtrafe ein. -

§. 168.

#Äg Wer ein Kind in einem Alter oder Zuſtande, in welchem es

ſonen" ſich nicht ſelbſt zu helfen vermag, oder wer eine wegen Gebrech

lichkeit oder Krankheit hülfloſe Perſon ausſetzt, oder ein ſolches

Kind, oder eine ſolche Perſon, wenn ſie unter ſeiner Obhut oder
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Pflege ſtehen, in hülfloſer Lage vorſätzlich verläßt, wird folgen

dermaßen beſtraft:

a. mit einer korrektionellen Strafe, wenn für Leben oder

Geſundheit des Ausgeſetzten weder irgend Gefahr vorhan

den, noch auch nachtheilige Folgen wirklich eingetreten

Waren;

b. mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, wenn Leben und Ge

ſundheit des Ausgeſetzten gefährdet war oder derſelbe an

ſeiner Geſundheit Schaden gelitten hat;

c. mit Zuchthaus von fünf bis zehn Jahren, wenn in Folge

der Handlung der Tod der ausgeſetzten oder verlaſſenen

Perſon eingetreten iſt;

d. iſt die Handlung mit dem Vorſatze zu tödten verübt, ſo

tritt die Strafe des Mordes, beziehungsweiſe des Kinds

mordes, oder des Verſuchs dieſer Verbrechen in Anwen

wendung.

VII: Titel.

Verbrechen gegen die Geſundheit.

§. 169.

Wer vorſätzlich einen Andern durch eine widerrechtliche #

Handlung an ſeinem Körper oder an ſeiner Geſundheit verletzt,

wird nach folgenden Grundſätzen beſtraft: -

a. Zuchthaus nicht unter ſechs Jahren bis zu zwanzigjähri

ger Kettenſtrafe, wenn die vorſätzliche Mißhandlung, ohne

Abſicht zu tödten, den Tod des Verletzten zur Folge gehabt.

War die Tödtung beabſichtigt, der Erfolg aber nur eine

Körperverletzung, ſo wird nebſt der auf den eingetretenen

Erfolg geſetzten Strafe auch noch, je nachdem der Ent

ſchluß zu tödten mit Ueberlegung oder im Affekte gefaßt

wurde, die Strafe des verſuchten Mordes oder Todt-,

- ſchlages in Anwendung gebracht; - -

b. Zuchthaus nicht unter vier Jahren bis zu fünfzehnjähriger

Kettenſtrafe, wenn die vorſätzliche Körperverletzung eine

unheilbare Geiſteskrankheit, oder ein unheilbares körper

«-
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liches Siechthum, oder eine ſolche Verſtümmelung zur

Folge hatte, daß der Verletzte bleibend arbeitsunfähig ge

worden, oder wenn der Verletzte vollſtändig des Geſichts,

W. Gehörs, der Sprache oder der Zeugungsfähigkeit beraubt

worden iſt;

c. Zuchthaus bis zu ſechs Jahren, wenn die vorſätzliche

Verletzung den Verlurſt eines Sinneswerkzeuges (z. B.

eines Auges), oder eines weſentlichen Gliedes (Armes

oder Fußes c.), oder eine beträchtliche Verunſtaltung,

oder eine Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit von einer

längern als dreißigtägigen Dauer zur Folge gehabt, oder

wenn die vorſätzliche Körperverletzung, auch abgeſehen

von dieſen Rückſichten, lebensgefährlich war, oder einen

bleibenden Nachtheil an der Geſundheit zur Folge hatte.

§. 170.

Jede auch geringere vorſätzliche Körperverletzung an Ver

wandten in aufſteigender Linie iſt mit der im vorhergehenden

Paragraph litt. c bezeichneten Strafe zu belegen.

§. 171.

Wer vorſätzlich einem Andern Gift oder andere Stoffe bei

bringt, welche die Geſundheit zu zerſtören geeignet ſind, wird,

ohne Rückſicht auf den Erfolg, mit Zuchthaus bis zu zehn Jah

ren beſtraft. --- -

Dieſe Beſtimmung berührt den Fall nicht, wo der Thäter

die Abſicht zu tödten hatte.

- §. 172.

«Ä. Bei der vorſätzlichen Körperverletzung iſt als ſpezieller

"grüne" Schärfungs- oder Erſchwerungsgrund zu berückſichtigen:

a. wenn Waffen oder andere lebensgefährliche Mittel da

bei angewendet worden ſind;

b. wenn die Verletzung mittelſt hinterliſtigen Anfalls zuge

fügt wurde.
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§. 173. - -

Hinwieder iſt als Milderungsgrund in Erwägung zu ziehen: Spezielle Mit
a. wenn der Verletzte den Thäter ohne deſſen Veranlaſ- derungsgründe

ſung unmittelbar vor der That durch Beleidigungen

oder Thätlichkeiten zum Zorn gereizt hat;

b. wenn die Verletzung als Folge einer bloßen Ueber

- ſchreitung des dem Verletzer zuſtehenden Züchtigungs

: rechts erſcheint.

§. 174.

Haben bei einem Schlag- oder Raufhandel mehrere anÄ

den Verwundeten Hand angelegt, ſo iſt:

1. wenn die zugefügten Verletzungen nur durch ihr Zu

ſammentreffen den eingetretenen Erfolg hervorgebracht

haben, jeder, welcher eine Verletzung zugefügt hat, mit

Zuchthaus bis auf acht Jahre zu beſtrafen;

2. wenn es gewiß iſt, daß nur die eine, oder die andere

- - der zugefügten Verletzungen dieſen Erfolg bewirkt haben,

jeder, welcher eine dieſer Verletzungen zugefügt hat, als

Urheber des eingetretenen Erfolgs zu beſtrafen.

Hat es im Falle Ziffer 2 nicht zur Gewißheit gebracht

werden können, von wem dieſe Verletzungen zugefügt worden

ſind, ſo ſollen diejenigen, von welchen es hergeſtellt iſt, daß

ſie keine derſelben zugefügt haben, nach Verhältniß der außer

dem noch gefundenen, geringen Verletzungen, die übrigen aber,

ſtatt der auf den eingetretenen Erfolg geſetzten Strafe, mit der

Hälfte derſelben beſtraft werden.

s. 175.

Vorſätzliche geringe Körperverletzungen, welche nicht unter

die vorausgehenden Beſtimmungen fallen, und fahrläſſige Kör

perverletzungen werden korrektionell beſtraft.

- - -

. § 176.

- Wenn zwei Perſonen wegen einer Beleidigung mit gegen-2. Zweikampf.

ſeitiger Einwilligung einen geregelten Kampf mit lebensgefähr
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lichen Waffen eingehen, ſo machen ſie ſich des Verbrechens

des Zweikampfes ſchuldig -

§. 177.

Der Zweikampf wird beſtraft:

a. mit Zuchthaus, wenn ein Theil getödtet worden iſt;

b. mit Einſperrung von ſechs Monaten bis zwei Jahre,

wenn dabei ein Theil bedeutend verwundet worden;

c. mit Einſperrung bis auf ein Jahr, wenn eine unbe

deutende Verwundung erfolgt iſt;

d. der Zweikampf, bei dem keine Verwundung erfolgt iſt,

wird korrektionell beſtraft.

§. 178.

Diejenigen, welche bei dem Zweikampfe als Zeugen oder

Sekundanten ſich geſtellt haben, ſind korrektionell zu beſtrafen.

§. 179.

Wenn ſich die ſtreitenden Theile und ihre Sekundanten

oder Zeugen zur Ausführung eines im hieſigen Kanton ver

abredeten Zweikampfes außer Landes begeben, und denſelben

auf fremdem Boden vollbringen, ſo ſollen ſie nichts deſto

weniger Alle nach Vorſchrift dieſes Geſetzes behandelt und be

ſtraft werden.

§. 180.

Diejenigen, welche dem Herausgeforderten, der den Zwei

kampf abgelehnt hat, Verachtung gedroht oder bezeugt haben,

werden korrektionell beſtraft. - -

VIII. Titel.

Verbrechen gegen die perſönliche Freiheit.

§. 181,

1. Mºnſanraus. Wer ſich widerrechtlich eines Menſchen wider ſeinen Willen

durch Gewalt oder Liſt, oder vor deſſen zurückgelegtem fünf

zehntem Jahre auch mit ſeinem Willen, jedoch ohne gültige Ein

willigung der Eltern oder Vormünder, dergeſtalt bemächtigt, daß
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er dem Schutze des Staates, oder derjenigen, welche ihn in

rechtmäßiger Gewalt haben, entzogen wird, der iſt des Menſchen

raubes ſchuldig.

§. 182. -

Dieſes Verbrechen wird folgendermaßen beſtraft:

1. mit Kettenſtrafe bis zu zwanzig Jahren:

a. wenn der Geraubte in entfernte Weltgegenden geführt

wurde, um dort ausgeſetzt zu werden, oder als Sklave

oder Leibeigener zu dienen; -*

b. wenn er zum Schiffs- oder Kriegsdienſte eines auswär

tigen Staates genöthigt, oder als Coloniſt in entfernte

Weltgegenden geführt, oder wenn der Raub von Bettlern,

Gauklern u. dgl. an Kindern verübt wurde, um dieſe zu

ihrem Gewerbe zu gebrauchen.

2. in allen übrigen Fällen mit Zuchthaus bis auf zehn Jahre.

§. 183.

Wer eine Frauensperſon durch Liſt oder Gewalt, oder vor 2. Entführung.

deren zurückgelegtem ſechszehntem Jahre auch mit ihrem Willen

entführt, um ſie zur Unzucht zu mißbrauchen, oder zur Ehe zu

bewegen, oder ſie zu ſolchen Zwecken einem Andern zu über

liefern, wird folgendermaßen beſtraft:

a. mit Zuchthaus von vier bis zehn Jahren, wenn Miß

brauch zur Unzucht erfolgt iſt;

b. in andern Fällen mit Zuchthausſtrafe bis auf ſechs Jahre.

§. 184.

Wer eine unverehelichte noch minderjährige Frauensperſon

nach zurückgelegtem ſechszehntem Altersjahr mit ihrem Willen

aus der Gewalt der Eltern oder Vormünder entführt, oder wer

eine verheirathete Frauensperſon mit ihrem Willen dem Manne

entführt, wird korrektionell beſtraft, wofern die That nicht zufolge

beſonderer Verumſtändungen unter einen ſchwerern Strafbegriff

fällt. -

- §. 185. " .

Die Strafverfolgung findet jedoch nur auf Anzeige des ge
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kränkten Theiles (alſo der Entführten ſelbſt oder ihrer Eltern,

beziehungsweiſe ihres Vormundes oder Ehemannes) ſtatt; auch

kann die bereits geſtellte Klage oder Anzeige vor der Beurthei

lung jederzeit mit Erfolg der Einſtellung zurückgezogen werden.

§ 186.

"Ä Wer widerrechtlich einen Menſchen einſperrt oder auf andere

Art ſeiner perſönlichen Freiheit beraubt, wird, inſofern die That

nicht in ein beſtimmtes ſchwereres Verbrechen übergeht, folgen

dermaßen beſtraft:

1. wenn die Freiheitsberaubung nicht über einen Monat

dauerte, mit Einſperrung oder Zuchthaus bis zu vier

Jahren;

2. wenn ſie länger, jedoch nicht über ein Jahr gedauert hat,

mit Zuchthaus von zwei bis acht Jahren;

3. wenn ſie über ein Jahr, jedoch nicht mehr als drei Jahre

gedauert hat, mit Zuchthans von vier bis zehn Jahren;

4. im Falle längerer Dauer – mit Zuchthaus nicht unter

acht Jahren, oder Kettenſtrafe von fünf bis zwanzig

Jahren.

§. 187.

Hatte die Gefangenhaltung einen weſentlichen Nachtheil für

die körperliche oder geiſtige Geſundheit des Gefangenen oder

deſſen Tod zur Folge, ſo kommt dieſer Erfolg, inſofern er dem

Thäter zum Vorſatze oder zur Fahrläſſigkeit zuzurechnen iſt, als

Verbrechen der vorſätzlichen oder fahrläſſigen Körperverletzung,

beziehungsweiſe Tödtung, neben dem Verbrechen widerrechtlicher

Gefangenhaltung in Betracht. (§. 73 u. f.)

§. 188.

4. Notzucht. Wer eine Weibsperſon mit Gewalt oder durch Drohung mit

gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben zur Geſtattung des

Beiſchlafes zwingt, oder durch argliſtige Betäubung ihrer Sinne

außer Stand der Abwehr ſetzt und in dieſem Zuſtande den Bei

ſchlaf vollzieht, macht ſich des Verbrechens der Nothzucht ſchul

dig und wird nach folgenden Abſtufungen beſtraft:
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a. iſt der Tod der Perſon, an welcher das Verbrechen verübt

wurde, dadurch verurſacht worden, tritt lebenslänglich

Kettenſtrafe ein; r

b. wenn dem verletzten Theil eine bedeutende Beſchädigung

an Körper oder Geſundheit zugefügt worden iſt, Ketten

ſtrafe bis zehn Jahre;

c. in den übrigen Fällen Zuchthaus bis zu acht Jahren.

Das Verbrechen iſt für vollendet zu halten, ſobald die

Vereinigung der Geſchlechtstheile erfolgt iſt.

§. 189.

Das Verbrechen der Schändung begeht: 5. Schändung.

a. wer außer dem im §. 188 bezeichneten Falle eine wahn

ſinnige, blödſinnige oder in einem Zuſtande von Be

wußtloſigkeit ſich befindende Perſon zum Beiſchlafe miß

braucht;

b. wer durch vorgeſpiegelte Trauung oder durch einen

andern Betrug eine Weibsperſon in einen ſolchen Irr

thum verſetzt, in welchem ſie ſich zu dem geſtatteten

Beiſchlafe für verpflichtet halten mußte;

c. wer ein Mädchen unter fünfzehn Jahren, ſelbſt mit deſ

ſen Willen, mißbraucht.

§. 190.

Dieſes Verbrechen wird mit Zuchthaus bis zu ſechs Jahren

beſtraft; wenn dasſelbe aber mit nachtheiligen Folgen für das

Leben oder die Geſundheit der mißbrauchten Perſon begleitet iſt,

ſo tritt die auf Nothzucht im § 188 für den Fall der lit. a, be

ziehungsweiſe lit. b angedrohte Strafe in Anwendung.

IX. Titel.

Verbrechen gegen das Eigenthum.

§. 191. -

Wer gegen eine Perſon Gewalt braucht, oder Drohungen 1. Raub.

mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben anwendet, um eine

III. Bd. 62
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fremde bewegliche Sache rechtswidrig ſich anzueignen, verübt –

auch wenn er ſeine Abſicht nicht erreicht – das Verbrechen des

Raubes. -

§. 192. -

Einem Räuber gleich zu achten iſt, wer bei einem Diebſtahl

auf friſcher That betroffen gegen eine Perſon Gewalt übt, oder

Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben an

wendet, um ſich im Beſitz des geſtohlenen Gutes zu erhalten.

§. 193.

Dagegen iſt der Fall, wo Jemand nicht in gewinnſüchtiger

Abſicht, ſondern aus Zorn, Rache oder ähnlichen Beweggründen

eine Perſon durch Gewalt oder gefährliche Drohungen in wehr

loſen Zuſtand geſetzt hat, und – aus nachher entſtandener hab

ſüchtiger Abſicht – nun dieſen Zuſtand zu einer Entwendung

benutzt, nicht als Raub zu behandeln, ſondern die That iſt als

Zuſammenfluß einer thätlichen Mißhandlung oder Körperver

letzung und eines Diebſtahls nach Anleitung der ss. 73 und 74

zu beſtrafen.

§. 194.

Das Verbrechen des Raubes wird nach folgenden Ab

ſtufungen beſtraft:

1. mit dem Tode, wenn bei dem Raube der Tod eines Men

ſchen durch Mißhandlung oder Körperverletzung erfolgt iſt

und nicht beſondere Umſtände dafür ſprechen, daß der Räu

ber bloß eine Mißhandlung und nicht den Tod beabſich

tigt hat;

2. mit lebenslänglicher Kettenſtrafe:

a. wenn bei dem Raube ein Menſch zwar getödtet worden,

jedoch ermittelt iſt, daß der Räuber nicht den Tod, ſon

dern bloß eine Mißhandlung beabſichtigt hat;

b. wenn bei dem Raube ein Menſch ſchwer verletzt worden

(§. 169 b u. c);

c. wenn der Räuber ſchon einmal wegen Raub verur

theilt worden iſt;
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3. mit Kettenſtrafe von acht bis zwanzig Jahren:

a. wenn der Räuber oder einer der Räuber oder Theilneh

mer am Raube Waffen mit ſich führte;

b. wenn zu dem Raube zwei oder mehrere Perſonen als

Urheber oder Theilnehmer mitwirkten, welche ſich zur

fortgeſetzten Verübung von Raub oder Diebſtahl verbun

den hatten;

4. in den übrigen durch keinen der vorbezeichneten Umſtände

beſchwerten Fällen mit Zuchthaus von drei bis zu fünfzehn

Jahren oder mit Kettenſtrafe bis zu zehn Jahren.

§. 195.

Wenn das Verbrechen zur Nachtzeit oder auf öffentlichen

Straßen oder mittelſt Einbruch in ein Gebäude unternommen

wurde, oder wenn der Thäter ſich unkenntlich zu machen geſucht

hat, ſo darf nicht die kürzeſte Dauer angewendet werden.

§. 196.

Wer, um ſich oder Dritten einen rechtswidrigen Vortheil 2, Erpreſſung.

zu verſchaffen, Jemanden durch Thätlichkeiten oder Drohungen

nöthigt, eine entweder Rechte gewährende oder Verbindlichkeiten

tilgende Urkunde auszuliefern, zu vernichten oder umzuändern,

oder einen derartigen Akt zu unterſchreiben oder auszuſtellen,

oder wer Jemanden durch Drohung oder Gewalt zu einer an

dern, das Vermögen beeinträchtigenden Handlung oder Unter

laſſung zwingt, begeht das Verbrechen der Erpreſſung.

- §. 197.

Geſchieht die Erpreſſung durch Drohung mit gegenwärtiger

Gefahr für Leib oder Leben oder durch thätliche Gewalt gegen

eine Perſon, ſo iſt dieſes Verbrechen gleich dem Raube zu be

ſtrafen.

Iſt aber die Erpreſſung nur durch Drohung mit künftiger

Beſchädigung, mit Denunziation, Verläumdung, Ablegung oder

Nichtablegung eines Zeugniſſes oder durch andere derartige Zu

dringlichkeiten geſchehen, ſo iſt der Thäter nach Maßgabe des
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beabſichtigten oder zugefügten Schadens mit Zuchthausſtrafe von

einem bis zu zehn Jahren zu belegen.

§. 198.

*. Diebſtahl. Einen Diebſtahl begeht, wer wiſſentlich eine fremde beweg

liche Sache, ohne Einwilligung des Berechtigten, jedoch ohne

Gewaltthätigkeit an einer Perſon, in ſeinen Beſitz nimmt, um

dieſelbe ſich oder einem Andern rechtswidrig zuzueignen.

Als Diebſtahl wird ebenfalls angeſehen, wenn Jemand die

bewegliche eigene Sache dem Fauſtpfandgläubiger oder ſonſtigem

rechtmäßigem Inhaber in gewinnſüchtiger Abſicht entwendet.

Der Diebſtahl iſt vollendet, ſobald der Dieb die Sache von

ihrer Stelle hinweg zu ſich genommen oder ſonſt in ſeine Gewalt

gebracht hat.

§. 199.

Einteilung. Der Diebſtahl wird zum Verbrechen:

1. durch den Betrag des Entwendeten ohne oder mit be

ſchwerenden Umſtänden (gemeiner und beſchwerter ein

facher Diebſtahl). (§ 202.)

2. ohne Rückſicht auf den Betrag (ausgezeichneter oder quali

fizirter Diebſtahl). (§. 205.)

§. 200.

Äe Der Betrag des Diebſtahls wird nach dem gemeinen Werthe

beſtimmt, den die geſtohlene Sache zur Zeit der Entwendung hatte.

Wo es ſich um bloßen Verſuch handelt, ſoll berückſichtigt

werden, wie bedeutend der Betrag nach den äußern Umſtänden

und der Abſicht des Diebes ungefähr hätte ſein mögen, im

Falle das Verbrechen vollendet worden wäre.
-

§. 201.

Beim Diebſtahl an gemeinſchaftlichen Sachen fällt bei Be
x ſtimmung des Betrages nur der den übrigen Mitberechtigten

zugehörige Theil in Berechnung. . . .

- - - - §. 202. : -

Ä. Der Diebſtahl wird durch den Betrag des Geſtohlenen zum

Verbrechen: - * * - . . .

4.
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1. wenn der gemeine Werth des in Einem Mal oder in meh

rern noch unbeſtraften Fällen Entwendeten auf wenigſtens

ſechszig Franken ſich beläuft.

2. wenn der Diebſtahl wenigſtens zwanzig Franken beträgtÄ

und zugleich verübt worden iſt:

a. in Gebäuden, die dem öffentlichen Gottesdienſt gewidmet

oder an Sachen, die hierzu unmittelbar beſtimmt ſind;

b. bei Gelegenheit eines Brandes, einer Waſſernoth oder

eines andern allgemeinen oder dem Beſtohlenen einzig

zugeſtoßenen Bedrängniſſes; -

c. an Perſonen, denen der Thäter beſonders verpflichtet

iſt, insbeſonders: von Lehrlingen an Lehrmeiſtern, von

Dienſtboten oder Taglöhnern an ihrer Herrſchaft und

umgekehrt, vom Gaſt am Gaſtfreund, von einem Zim

mergenoſſen an andern u. ſ. w.,

d. an befriedeten Sachen, d. i. an ſolchen, welche ihrer

Natur nach oder gemeiner Uebung zufolge im Vertrauen

auf die öffentliche Sicherheit nicht beſonders verwahrt

werden, wie namentlich: Vieh auf der Weide, Bienen

ſtöcke, uneingeſammelte Feld-, Garten- oder Baumfrüchte,

gefälltes oder ungefälltes Holz und Fruchtbäume, Feuer

löſchgeräthſchaften, Bleicheſtücke u. ſ. w.;

e. an Reiſegepäck oder Transportgegenſtänden, welche auf

einem Poſt-, Boten- oder Frachtwagen oder ab einem

Frachtſchiffe verladen, oder welche in einem Poſtgebäude

oder auf einem Eiſenbahnhofe und dem zu ſolchen Ge

bäulichkeiten gehörigen Hofraume niedergelegt ſind;

f. in öffentlichen Wirths- oder Schenklokalen;

g. auf Jahr- oder Wochenmärkten, an öffentlich zum Ver

kaufe ausgeſetzter Waare; -

h. nachdem der Thäter wegen Diebſtahl bereits zweimal

gerichtlich verurtheilt, die Strafe an ihm vollzogen wor

den iſt, und ſeit der letzten Beſtrafung noch nicht zehn

Jahre verfloſſen ſind. -
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ÄÄÄ.

Äoder qua "ſtohlenen einzig durch die Beſchaffenheit der That zum Ver
Diebſt

Di

- §. 203. -

e Strafe des einfachen Diebſtahls iſt:

a. Zuchthausſtrafe bis vier Jahre, wenn der Werth des

Entwendeten ſechshundert Franken nicht erreicht;

b. Zuchthaus von zwei bis zehn Jahren, wenn der Werth

des Entwendeten ſechshundert Franken oder darüber

beträgt.

§. 204.

Wenn mehrere der im vorhergehenden § 202 bezeichneten

Erſchwerungsgründe zutreffen, ſo iſt darauf als Verſchärfungs

grund Rückſicht zu nehmen; ebenſo, wenn auch nur einer der

Erſchwerungsgründe vorhanden iſt, aber ſchon der Betrag des

Diebſtahls dieſen zum Verbrechen machen würde.

§. 205.

Der Diebſtahl wird ohne Rückſicht auf den Betrag des Ge

brechen:

a. wenn der Dieb, oder im Falle des Komplotts einer der

Diebe oder einer der Theilnehmer am Diebſtahle Waffen

bei ſich führt;

.. wenn zu dem Diebſtahl zwei oder mehrere Perſonen als

Urheber oder Theilnehmer mitwirken, welche ſich zu

fortgeſetzter Verübung von Raub oder Diebſtahl ver

bunden haben;

. wenn in einem Gebäude oder in einem verſchloſſenen

Raume vermittelſt Einbruchs oder Einſteigens geſtohlen

wird;

oder wenn der Diebſtahl zur Nachtzeit in fremder Woh

nung verübt wird, wohin der Thäter ſich zuvor einge

ſchlichen hat;

. wenn der Diebſtahl dadurch bewirkt wird, daß zur Oeff

nung eines Gebäudes oder der Zugänge eines geſchloſſe

nen Raumes oder zum Oeffnen der im Innern befind

lichen Thüren oder Behältniſſe falſche Schlüſſel ange

wendet werden. -
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§. 206.

Diebſtahl mit Einſteigen iſt vorhanden, wenn der Thäter

den Eintritt in Gebäude oder umſchloſſene Räume über Dach

werk, Mauern, Wände, oder durch Fenſter, Kellerlöcher oder

durch andere nicht zum Eingange beſtimmte Oeffnungen oder

überhaupt auf einem ungewöhnlichen, die Flucht erſchwerenden

Wege gelangt.

§. 207.

Diebſtahl mit Einbruch iſt vorhanden, wenn eine Entwen

dung verübt wird, entweder:

a. mittels gewaltſamem Oeffnen des gewöhnlichen, aber zur

Zeit der That verſchloſſenen Einganges eines Gebäudes

oder eingefriedeten Raumes; -

b. oder durch Oeffnung eines ungewöhnlichen Zuganges

mittels Durchbrechung von Mauern, Wänden, Gittern,

Fenſtern und Fenſterladen u. dgl.;

c. oder im Innern eines von Außen offen ſtehenden Ge

bäudes durch gewaltthätige Oeffnung von Thüren, Ein

oder Durchgängen, Schränken, Kiſten oder andern Be

hältern.

§. 208.

Unter falſchen Schlüſſeln werden verſtanden: nachgemachte,

veränderte oder ſolche Schlüſſel, welche für das Schloß, bei

welchem der Thäter ſie anwendet, nicht beſtimmt ſind, ſowie

Dietriche, Haken oder andere zum Oeffnen von Schlöſſern dien

liche Werkzeuge. -

§. 209. -

Die Strafe des qualifizirten Diebſtahls iſt:

a. Zuchthausſtrafe von ſechs Monaten bis acht Jahre oder

fünfjährige Kettenſtrafe, wenn der Werth des Geſtohlenen

unter ſechshundert Franken ſteht;

b. Zuchthaus von fünf bis fünfzehn Jahren oder Ketten

ſtrafe bis zu zwölf Jahren, wenn der Werth des Entwen

deten ſechshundert Franken oder darüber beträgt.

Strafe d

zirten D

liſ

Ä
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§. 210.

„Ä, Wenn mehrere der im §. 205 bezeichneten Qualifikationen

#Ä zuſammentreffen, ſo iſt darauf als Verſchärfungsgrund Rückſicht

zu nehmen.

§. 211.

Treffen mehrere einzelne einfache oder mehrere einzelne quali

fizirte Diebſtähle zuſammen, ſo iſt der Betrag jeder dieſer bei,

den Gattungen zuſammenzurechnen und darnach die Strafe zu

beſtimmen.

Treffen einfache und qualifizirte Diebſtähle zuſammen, ſo iſt

der Betrag der einfachen Diebſtähle zu dem Betrage der qualifi

zirten, oder umgekehrt nur dann hinzuzurechnen, wenn ſich aus

dieſer Zuſammenrechnung eine mildere Beſtrafung ergeben ſollte,

§. 212.

Familiendiebſtahl. Wer ſich eines Diebſtahls an ſeinem Ehegatten, gegen Eltern

oder Großeltern, Schwieger- oder Stiefeltern, gegen Geſchwiſter,

ebenſo gegen Pflegeeltern, Vormünder oder Erzieher ſchuldig

macht, iſt nur auf Antrag des Verletzten zur Unterſuchung zu

ziehen. -

Dieſe Beſtimmung findet keine Anwendung auf andere,

außer der Familie ſtehende Perſonen, welche Theilnehmer oder

Hehler des Verbrechens ſind.

§ 213.

Diebſtähle, welche weder durch ihren Betrag, noch durch

ſie begleitende Umſtände zum Verbrechen ſich eignen, werden

korrektionell beſtraft.

§. 214.

esÄ. Wer vorſätzlich oder rechtswidrig fremde Sachen beſchädigt

oder zerſtört, ſo zwar, daß dadurch ein Schaden im Betrage von

mindeſtens hundert Franken entſteht, wird, inſofern die That

nicht in ein anderes Verbrechen übergeht, nach den Beſtimmun

gen des § 203 beſtraft.

Wird feſtgeſtellt, daß mildernde Umſtände vorhanden ſind,

ſo kann an der Stelle der Zuchthausſtrafe Einſperrung oder
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Geldſtrafe im zwei- bis vierfachen Betrage des Schadens feſt

geſetzt werden.

§. 215.

Als Schärfungs- oder Erſchwerungsgrund iſt zu betrachten,

wenn die Schädigung verübt wird: --

a. an Gegenſtänden, die dem Gottesdienſte oder der öffent

lichen Andacht gewidmet ſind;

b. an Kirchhöfen, Gräbern, Grabmälern c.; . .

c. an öffentlichen Denkmälern oder in öffentlichen Sammlun

gen, an Gegenſtänden der Kunſt, Wiſſenſchaft c.;

d. auf öffentlichen Wegen oder in Anlagen an Gegenſtänden

zum allgemeinen Nutzen oder zur Verſchönerung;

e. an öffentlichen Beleuchtungsanſtalten und Feuerlöſchge

räthſchaften;

f, im Freien an Baum- und andern Pflanzungen, an Acker

geräthſchaften, Feld-, Baum- und Gartenfrüchten oder an

dergleichen befriedeten Sachen (§ 202 d).

§. 216.

Wer widerrechtlich einem Andern zugehörige Eigenthums- „Insbeſondere

titel, Schuldſchriften, Wechſelbriefe, Quittungen, Kontrakte ver-"#"

nichtet, ſoll zu Zuchthausſtrafe bis auf acht Jahre verurtheilt

werden, vorbehalten, daß ihn nicht laut §. 219 und 252 eine

härtere Strafe treffe.

X. Titel.

Vermögensverletzung durch Unterſchlagung und

betrügliche Handlungen.

§. 217.

Des Verbrechens der Unterſchlagung macht ſich ſchuldig, wer 1.ujºs
eine fremde bewegliche Sache, im Werthe von wenigſtens ſechszig, h

beziehungsweiſe zwanzig Franken (§. 219, Ziff. 2 litt. b), deren

Beſitz oder Gewahrſam er zufällig oder mit der Verpflichtung

III. Bd. 63



382 Kriminal-Strafgeſetz,

erlangt hat, ſie zu verwahren, zu verwalten, zurückzugeben

oder abzuliefern, widerrechtlich zum Nachtheil des Eigenthümers,

Beſitzers oder Anſpruchsberechtigten überhaupt ſich oder andern

zueignet, ganz oder theilweiſe verbraucht, veräußert, verpfän

det oder bei Seite ſchafft.

Hat der Betreffende auf erfolgte Aufforderung die gänz

liche Zufriedenſtellung des Berechtigten binnen vierundzwanzig

Stunden bewirkt, und iſt die Sache eine vertretbare, ſo findet

keine Beſtrafung ſtatt.

- §. 218.

Des gleichen Verbrechens macht ſich ſchuldig, wer eine

fremde bewegliche Sache im Werthe von wenigſtens ſechszig

Franken gefunden hat, und, um dieſelbe ſich zuzueignen, ent

weder dem ſich meldenden Eigenthümer oder Verlierer ſeinen

Fund verſchweigt oder es unterläßt, innerhalb acht Tagen die

Behörde oder das Publikum davon in Kenntniß zu ſetzen.

§. 219.

Strafe: Das Verbrechen der Unterſchlagung wird beſtraft:

ijÄ 1. mit Einſperrung oder Zuchthaus bis vier Jahre, wenn

der Werth des Unterſchlagenen die Summe von ſechshun

dert Franken nicht erreicht; -

2. mit Zuchthaus von zwei bis acht Jahren,

a. wenn das veruntreute Gut ſechshundert Franken oder

darüber beträgt:

"Ä b. bei einem Betrage von mindeſtens zwanzig Franken,

wenn das Verbrechen von einem erſchwerenden Um

ſtande der nachbezeichneten Art begleitet iſt:

aa, wenn die Unterſchlagung von Poſtführern oder

öffentlichen Boten, Frachtführern, Schiffern, von

Vormündern oder Pflegern, Verwaltern, Für

ſprechern, Geſchäftsagenten, Kuratoren, Depoſito

ren, Privatrechnungsführern, Bevollmächtigten, von

Dienſtboten oder andern in einem beſonders ver

pflichtenden Verhältniſſe ſtehenden Perſonen an Ge

Fund

unterſchlagung
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genſtänden ihrer Verwaltung oder Verwahrung ver

übt wird;

bb. oder wenn die Unterſchlagung an Sachen verübt

wird, deren Hinterlegung durch Feuersbrunſt oder

eine andere Noth veranlaßt wurde. -

§. 220.

Bei mehrern noch unbeſtraften Unterſchlagungen wird die

Strafe nach der Geſammtſumme der unterſchlagenen Beträge

feſtgeſetzt (§. 211).

§. 221.

Die Beſtimmungen des §. 212 (betreffend Beſchränkung der

Strafverfolgung bei Entwendung unter Familiengenoſſen c.)

finden auch auf derartige Unterſchlagungen ihre Anwendung.

§. 222. - .

Unterſchlagungen unter dem Betrage von ſechszig, bezie

hungsweiſe zwanzig Franken (§. 219, Ziff. 2 litt. b) werden

korrektionell beſtraft.

§.-223;

Die zum Nachtheil der Vermögensrechte eines Andern in 2, Betrug,

was immer für einer Abſicht unternommene Täuſchung, ſie

mag durch argliſtige Entſtellung der Wahrheit, oder durch vor

ſätzliche rechtswidrige Vorenthaltung derſelben geſchehen ſein,

iſt Betrug.

Der Betrug wird, ohne Rückſicht darauf, ob der beabſich

tigte Schaden wirklich eingetreten, als vollendet betrachtet, ſo

bald die täuſchende Handlung beendigt iſt.

§. 224.

Wer von fremdem Betruge wiſſentlich und widerrechtlich

Gebrauch macht, iſt gleichfalls als Betrüger zu betrachten.

§. 225. - -

Wo in Vertragsverhältniſſen nach zivilrechtlichen Grund-Ä

ſätzen wegen rechtswidriger Täuſchung auf Aufhebung des

Geſchäfts oder auf Schadenerſatz geklagt werden kann, tritt
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die Strafverfolgung erſt auf Klage des Beſchädigten ein, und

zwar ſelbſt dann nur in dem Falle, wenn die Täuſchung unter

Umſtänden bewirkt worden iſt, aus denen hervorgeht, daß der

Täuſchende ſich zugleich den Entſchädigungsanſprüchen des An

dern zu entziehen ſuchte, oder daß er doch ſein Unvermögen

zur Entſchädigungsleiſtung bei künftiger Erhebung einer Klage

vorgeſehen haben müſſe.

§. 226.

Der Betrug wird zum Verbrechen:

a. durch den Betrag (einfacher Betrug);

- b. durch die Beſchaffenheit der That (ſchwerer oder quali

fizirter Betrug).

§. 227.

Ä Durch den Betrag wird der Betrug zum Verbrechen, wenn

der in einem oder mehrern noch unbeſtraften Fällen beabſich

tigte Vortheil auf Seite des Betrügers, oder der Nachtheil

auf Seite des Betrogenen den Werth von mindeſtens ſechszig

Franken erreicht.

§ 228.

Die Beſtimmung des §. 220 kömmt in entſprechenden

Fällen auch hier in Anwendung.

§. 229. -

Strafe. Der einfache Betrug iſt mit der im § 203 auf einfachen

Diebſtahl geſetzten Strafe zu belegen.

Wird feſtgeſtellt, daß mildernde Umſtände vorhanden ſind,

ſo kann die Zuchthausſtrafe nach den Beſtimmungen des §. 83

in Einſperrung oder Geldſtrafe umgewandelt werden.

§. 230.

Qualifizrter Der Betrug wird ohne Rückſicht auf den Betrag zum
etrug.

Verbrechen:

-Ä a. wenn zum Zwecke der Täuſchung eine Privaturkunde,

- 9. welche zum Beweiſe von Verträgen, Verpflichtungen,

Befreiungen oder überhaupt von Rechten oder Rechts
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verhältniſſen dienlich iſt, verfälſcht oder fälſchlich ange

fertigt, oder wiſſentlich von einer ſolchen falſchen oder

verfälſchten Urkunde Gebrauch gemacht wird;

.. wer Grenzſteine oder andere zur Bezeichnung einer Grenze sººº

beſtimmte Merkmale zum Nachtheile eines Andern weg

nimmt, vernichtet, unkenntlich macht oder fälſchlich ſetzt;

c. wenn der Thäter wegen Betrug bereits zweimal krimi- Dritter Betrug.

nell oder korrektionell verurtheilt und die Strafe an ihm

vollzogen worden iſt.

Letztere Beſtimmung tritt jedoch nicht in Anwendung, wenn

ſeit dem Zeitpunkte, an welchem die Strafe des zuletzt began

genen frühern Verbrechens oder Vergehens abgebüßt oder er

laſſen worden iſt, zehn Jahre verfloſſen ſind. -

z

-

§. 231.

Die Strafe des qualifizirten Betrugs iſt die des qualifizir- Strafe.

ten Diebſtahls. (§. 209.) ,

§. 232.

Wer ſeine Zahlungen eingeſtellt hat oder wer ſeine Inſol-Ä

venz zu erklären im Falle war, macht ſich, ſelbſt wenn der

Konkurs über ihn noch nicht erkannt iſt, des betrüglichen

Banquerotts in folgenden Fällen ſchuldig:

a. wenn er ſein Vermögen ganz oder theilweiſe verheimlicht

oder bei Seite ſchafft;

b. wenn er Schulden oder beläſtigende Rechtsgeſchäfte aner

kannt oder abgeſchloſſen hat, welche ganz oder theilweiſe

erdichtet ſind;

c. wenn er ſeiner Zahlungsunfähigkeit bewußt andere als

die zur Zahlung zunächſt berechtigten Anſprecher durch

Hypothekarverſchreibungen, Ueberlaſſung von Waaren an

Zahlungsſtatt oder in anderer Weiſe befriedigt und ſie

dergeſtalt begünſtigt; *

- d. wenn er in der Abſicht, ſeine Gläubiger zu benachthei

ligen, die geſetzlich vorgeſchriebenen oder nach der Be

-
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ſchaffenheit des Geſchäfts erforderlichen Bücher zu führen

unterlaſſen; :

e. wenn er zum Nachtheil ſeiner Gläubiger ſeine Bücher

verheimlichet, oder weggeſchafft, oder ſo geführt oder ver

ändert hat, daß dieſelben keine oder eine falſche Ueberſicht

des Vermögensbeſtandes gewähren;

f, wenn er Gelder, oder geldwerthe Waaren, oder Pa

piere, welche ihm in Beziehung auf ſein Geſchäft an

vertraut ſind, unterſchlagen hat;

g. wenn er zur Zeit im Falle geweſen wäre, in's Firmaregiſter

ſich eintragen zu laſſen, und ſolches in betrügeriſcher Ab

ſicht unterlaſſen hat;

h. wenn er in den letzten ſechs Monaten vor Einſtellung

ſeiner Zahlungen beträchtliche Summen an Geld oder

Waaren eingenommen hat und deren Verwendung nicht

nachzuweiſen im Stande iſt.

§. 233.

Strafe. Die Strafe des betrüglichen Banquerotts iſt je nach Maß

gabe des beabſichtigten oder geſtifteten Schadens c. Zuchthaus

ſtrafe bis auf zehn Jahre.

In geringfügigen Fällen kann eine korrektionelle Strafe

ausgeſprochen werden.

§. 234.

Der Betrug, welcher ſich weder durch den Betrag, noch

durch die Beſchaffenheit der That zum Verbrechen eignet, ſowie

der leichtſinnige Banquerott werden korrektionell beſtraft.

XI. Titel.

Von betrüglichen Handlungen zur Beeinträchtigung

fremder Amts- und Standesrechte.

§. 235.

ºÄ Wer in der Abſicht, den Staat oder Dritte zu ſchädigen,

die Ausübung eines ihm nicht übertragenen Amtes ſich an

maßt, oder wer zum Nachtheile des Staates oder Dritter un
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befugt ſolche Handlungen vornimmt, die nur Kraft eines öffent

lichen Amtes vorgenommen werden dürfen, ſoll, wofern dieſe

Handlung nicht in ein anderes ſchwereres Verbrechen übergeht,

mit Einſperrung oder Zuchthaus bis zu zwei Jahren beſtraft

werden. - -

In geringfügigen Fällen und wenn mildernde Umſtände

vorhanden ſind, kann das Gericht eine korrektionelle Strafe

erkennen.

§. 236.

. Wer ein Kind unterſchiebt oder vorſätzlich verwechſelt und Äs

ſo oder auf andere Weiſe den herkömmlichen Zivilſtand eines "ſtandes

Andern unterdrückt oder widerrechtlich verändert, ſoll mit Zucht

haus von ein bis zehn Jahren belegt werden.

§ 237.

Wer ſich ſelbſt oder einem Andern in rechtswidriger Ab-Ä
ines fremden

ſicht die Zivilſtandsrechte einer fremden Familie beilegt, ſollÄs.

bei erſchwerenden Umſtänden mit Zuchthaus von ein bis acht ::

Jahren, in leichtern Fällen mit Einſperrung beſtraft werden.

XII. Titel.

Von den Amtsverbrechen.

§ 238.

Die Beſtimmungen dieſes Titels gelten, wo nicht ausdrück-Äs.

lich etwas Anderes geſagt wird, für alle im hieſigen Kantone

verfaſſungsgemäß oder geſetzlich aufgeſtellten Behörden, Beam

ten oder Bedienſteten der Kirche, des Staates oder einer Ge

meinde, ſowie die von zuſtändiger Behörde geſetzten Stellver

treter oder Gehülfen; auch iſt es hier gleich bedeutend, ob die

Anſtellung eine nur proviſoriſche oder definitive, von beſtimm

ter oder unbeſtimmter Amtsdauer und ob ein Dienſteid geleiſtet

ſei oder nicht. -

§ 239.

Das Verbrechen des Amtsmißbrauchs liegt vor, wenn ein Amtsmißbrauch.

öffentlicher Beamter oder Angeſtellter irgend eine willkürliche,“ Ä“
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geſetzlich nicht gerechtfertigte, entweder die Verfaſſung, die

individuelle Freiheit, oder die ſtaats- oder gemeindebürger

lichen Rechte eines oder mehrerer Bürger verletzende Hand

lung befohlen oder ſelbſt vollführt hat.

Dieſes Verbrechen wird, inſofern die Handlung nicht in

ein anderes Verbrechen übergeht, in ſchwerern Fällen mit

Zuchthaus, in leichtern Fällen mit Einſperrung nebſt Amts

entſetzung beſtraft.

§ 240.

In ganz geringfügigen Fällen des Amtsmißbrauchs und

wenn mildernde Umſtände vorhanden ſind, kann eine korrek

tionelle Strafe erkennt werden.

§. 241.

Wenn Jemand aus Fahrläſſigkeit oder Unwiſſen

heit von ſeiner Amtsbefugniß ungehörigen Gebrauch macht,

ſo tritt disziplinariſche Strafe ein.

B, *# §. 242.

Des Verbrechens der Beſtechung macht ſich ſchuldig, wer

als Mitglied einer Behörde oder als öffentlicher Beamter

bei Dienſtverleihungen, Wahlen oder bei Entſcheidungen über

öffentliche oder Privatangelegenheiten ſeine Stimme verkauft

oder Geſchenke mittel- oder unmittelbar vor oder nach der

Amtshandlung annimmt, oder ſich überhaupt Vortheile in

Beziehung auf ſeine Amtsverbindlichkeit geben oder verſpre

chen läßt.

Hiebei fällt nicht in Betracht, ob das Geſchenk die Nicht

erfüllung einer Amtshandlung bezweckt habe, oder ob es

angenommen worden ſei, um die Amtsverbindlichkeit wirk

lich zu erfüllen.

§ 243.

- Der Verſuch zur Beſtechung wird dem Beſtechenden als

vollendetes Verbrechen angerechnet.

§ 244.

Der Beſtochene ſowohl als der Beſtechende wird für dieſes
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Verbrechen mit Zuchthaus bis fünf Jahre, oder mit Ein

ſperrung, oder mit einer Geldſtrafe und erſterer zudem mit

Amtsentſetzung beſtraft.

§. 245.

Bei Beſtechung und unerlaubter Geſchenknahme fallen die

gegebenen Geſchenke oder deren Werth dem Fiskus anheim

§ 246.

Ein Beamter macht ſich des Verbrechens der Erpreſſung 2. Erpreſſung

ſchuldig, wenn er zur Erlangung eines rechtswidrigen Vor

theils durch Anwendung der Amtsgewalt oder Drohung mit

derſelben Jemanden zu einer Handlung, Duldung oder Unter

laſſung nöthigt, wodurch das Vermögen oder andere Rechte

dieſes Letztern beeinträchtigt werden.

Die Strafe, wofern die That nicht in ein ſchwereres

Verbrechen übergeht, iſt Zuchthaus von ein bis zehn Jahren

nebſt Amtsentſetzung.

§. 247.

Ein Beamter, welcher Gebühren oder andere VergütungenÄ erfor

für amtliche Verrichtungen zu ſeinem Vortheile zu erheben hat,

macht ſich, wenn er Gebühren oder Vergütungen erhebt, oder

zu erheben verſucht, von denen er weiß, daß der Zahlende ſie

gar nicht oder nur in geringerm Betrage ſchuldet, der betrüg

lichen Tapenüberforderung ſchuldig (§. 19 des Verantwort

lichkeitsgeſetzes vom 20. November 1842).

§ 248.

Dieſe Handlung wird zum Verbrechen, wenn das rechts

widrig Erhobene oder zuviel Geforderte hundert Franken

oder mehr beträgt.

- §. 249.

Die Strafe dieſes Verbrechens iſt außer Amtsentſetzung

Zuchthaus bis zu vier Jahren oder eine Geldſtrafe vom

höchſtens fünffachen Betrage des beabſichtigten Vortheils

oder bewirkten Schadens.

III. Bd. 64

Betrügliche

derung.
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§. 250.

In geringfügigen Fällen vorſätzlicher Tarenüberforderung

tritt eine korrektionelle oder beziehungsweiſe auch nur dis

ziplinariſche Beſtrafung ein.

§. 251.

“Ä Der Mißbrauch der richterlichen oder Vollziehungsgewalt

#Fs“ durch widerrechtliche

a. Anwendung von Gewaltthätigkeiten;

b. Einleitung einer ſtrafrechtlichen Unterſuchung;

c. Vornahme einer Hausſuchung oder Beſchlagnahme von

Briefen c.;

d. Verhaftung oder Verhaftsverlängerung, namentlich

wenn der Beamte, welchem die Unterſuchung gegen

einen verhafteten Angeſchuldigten obliegt, die Sache

pflichtwidrig länger als zwanzig Tage völlig hat ruhen

laſſen;

e. Begünſtigung von Angeſchuldigten in der Unterſuchung;

f. Begünſtigung der Entweichung oder Befreiung eines

Gefangenen,

wird, je nach Wichtigkeit des Falles, mit Einſperrung oder

Zuchthaus nebſt Amtsentſetzung beſtraft. -

§ 252.

"Ä Ein Beamter, welcher, um ſich oder Andern Gewinn zu

amtºuch- verſchaffen, oder um Andern zu ſchaden, Urkunden, deren Auf

nahme oder Ausſtellung ihm vermöge ſeines Amtes obliegt,

unrichtig ausſtellt, oder richtige Urkunden, welche ihm vermöge

ſeines Amtes anvertraut worden, oder zugänglich ſind, ver

fälſcht oder in der vorhin bezeichneten Abſicht vernichtet, oder

– bei Seite ſchafft, wird neben der Amtsentſetzung mit Zucht

haus bis zu fünfzehn Jahren beſtraft.

§. 253.

6, Veruntr e d

Ä. Wenn ein Beamter oder Angeſtellter Gelder, welche er
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einzuziehen oder zu verwalten hat, ſich zueignet, in ſeinen

Nutzen verwendet, unterſchlägt, oder ſtatt ſie in der Kaſſe

zu haben verbraucht, begeht das Verbrechen der Verun

treuung öffentlichen Guts.

§. 254.

Dieſes Verbrechen wird nach folgenden Abſtufungen be

ſtraft: - -

1. ohne Rückſicht auf einen Betrag – mit Zuchthaus oder"Äs

Kettenſtrafe von fünf bis fünfzehn Jahren, wenn in mit Fälſchung.

Beziehung auf die Unterſchlagung die zur Eintragung

oder Kontrole der Einnahmen oder Ausgaben beſtimm

ten Rechnungen, Regiſter oder Bücher vorſätzlich un

richtig geführt, verfälſcht oder beſeitigt, oder zu denſel

ben unrichtige Belege vorgelegt, oder andere Täuſchun

gen verübt worden ſind;

2. wenn mit der Veruntreuung keine Fälſchung oder Täu-„ Einfache
e Veruntreuung,

ſchung verbunden iſt:

a. mit Zuchthaus von zwei bis acht Jahren, wenn der

Betrag des in einem oder mehrern Malen Veruntreu

ten den Betrag von ſechshundert Franken überſteigt;

b. mit Zuchthaus von ein bis ſechs Jahren, wenn das

Veruntreute ſechshundert Franken oder weniger be

trägt. -

In allen Fällen iſt neben obiger Strafe die Amtsentſetzung

auszuſprechen.

§. 255.

Wenn jedoch gewiß iſt, daß der Beamte ohne die Ab

ſicht, das Anvertraute zu veruntreuen, und ohne Gefahr

für den Staat oder einen Privaten, auch ohne dabei einen

Betrug zu begehen, die ihm anvertrauten Gelder oder Ef

fekten zu ſeinem Privatvortheile benutzte, ſo iſt er nebſt der

Amtsentſetzung bloß mit einer Geldſtrafe bis auf tauſend

Franken zu belegen.
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Schlußbeſtimmung.

§. 256.

Gegenwärtiges Geſetz tritt in Kraft mit dem Tage, an

welchem die für das Veto anberaumte Friſt abgelaufen iſt,

und kömmt auch bezüglich ſolcher ſtrafbarer, noch unbeur

theilter Handlungen in Anwendung, welche vor deſſen In

krafttretung verübt worden ſind, wofern es dießfalls mildere

Beſtimmungen enthält.

Mit obigem Zeitpunkte werden außer Wirkſamkeit geſetzt:

1. das Kriminalſtrafgeſetz vom 12. März 1836;

2. das Geſetz über die Wiederherſtellung des Strafgeſetzes

von 1836, vom 25. Weinmonat 1848, in Kraft ge

treten den 31. Chriſtmonat 1848,

und überhaupt alle dem gegenwärtigen Kriminalſtrafgeſetze

widerſprechenden Beſtimmungen.

§. 257.

Dasſelbe iſt dem Regierungsrathe zur Bekanntmachung

und Vollziehung zuzuſtellen und urſchriftlich ins Staatsarchiv

niederzulegen.

So beſchloſſen, Luzern den 29. Wintermonat 1860,

Der Präſident:

- - M. Dula.

- Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

A. Willimann.
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Geſetz

über

das Begnadigungsweſen.

(Vom 29. Wintermonat 1860.)

In Kraft getreten den 3. Februar 1861.

wir Präſident und Großer Rath

- des Kantons Luzern

In der Abſicht, die Ausübung des dem Großen Rathe

verfaſſungsgemäß zuſtehenden Begnadigungsrechtes angemeſ

ſen zu regeln; * -

Auf den Antrag unſerer zu Prüfung des Entwurfs eines

Strafgeſetzbuches niedergeſetzten Kommiſſion;

beſchließen:

A. Von der Begnadigung überhaupt.

§. 1.

In der Regel oder ordentlicherweiſe ertheilt der Große

Rath nur nach theilweiſe ausgehaltener Strafe Begnadigung.

In ganz außerordentlichen Fällen macht er von ſeinem

Begnadigungsrechte auch dann, wenn die Strafe nicht theil

weiſe ausgehalten iſt, Gebrauch.

§. 2.

Begnadigungsgeſuche können nur bezüglich in Rechtskraft

erwachſener Strafurtheile eingereicht werden.

Die Geſuche müſſen von den Verurtheilten ſelbſt geſtellt

ſein oder dieſe müſſen ſich wenigſtens damit einverſtanden

erklären.

§. 3.

Die Begnadigung beſchlägt nur die ausgefällte Strafe,

hebt aber die geſetzlichen und privatrechtlichen Folgen nicht auf.

III. Bd. 65
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§. 4.

- Ein Begnadigungsgeſuch hemmt die Vollziehung der Straf

nicht, ausgenommen bei der Todesſtrafe. -

Bei Strafurtheilen über Verbrechen oder Vergehen po

litiſcher Natur iſt jedoch in Abweſenheit des Großen Rathes

der Regierungsrath befugt, wo er es begründet findet, die

Strafvollziehung zu ſuspendiren, bis der Große Rath ſich

verſammelt.

B. Von der ordentlichen Begnadigung.

§. 5.

Wer zum erſten Mal verurtheilt iſt, kann nach Ablauf

der Hälfte der Strafzeit bei dem Großen Rathe um Nach

laß oder mildernde Umwandlung einkommen, wenn derſelbe

während jener Zeit nach dem Zeugniſſe der Aufſichtsbehörde

ſich unklagbar aufgeführt hat.

§. 6.

Wer zum zweiten Mal ſich verurtheilt befindet, kann

unter obiger Bedingung erſt, nachdem er zwei Drittheile der

Strafe ausgehalten hat, der Wohlthat des Nachlaſſes oder

der mildernden Umwandlung theilhaftig werden.

§. 7.

Der zum dritten Mal Verurtheilte kann erſt dann um

Begnadigung einkommen, wenn er drei Viertheile der Strafe

ausgehalten hat.

- §. 8.

Ein Kettenſträfling kann um mildernde Umwandlung in

Zuchthausſtrafe einkommen:

a. nach Ablauf von einem Drittheil der Strafzeit, wenn

er zum erſten Male,

b. nach Ablauf der Hälfte der Strafzeit, wenn er zum

zweiten Male, und
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c. nach Ablauf von zwei Drittheilen der Strafe, wenn

er zum dritten Male

verurtheilt worden iſt. §

. 9.

Derjenige, welcher zu einer Geldſtrafe verurtheilt worden

iſt, kann um Nachlaß der Strafe einkommen:

a. wenn er zum erſten Male verurtheilt worden iſt,

nachdem er die Hälfte,

b. wenn er zum zweiten Male verurtheilt worden iſt,

nachdem er zwei Drittheile, und

c. wenn er zum dritten Male verurtheilt worden iſt,

nachdem er drei Viertheile

der Geldſtrafe abgetragen hat.

§. 10. -

Der Große Rath beſchäftigt ſich nur im Anfange ſeiner

ordentlichen Verſammlungen mit Begnadigungsgeſuchen.

Die Geſuche müſſen wenigſtens vierzehn Tage vor der

Verſammlung dem Präſidenten des Großen Rathes einge

reicht werden, welcher dieſelben dem Präſidenten der Be

gnadigungskommiſſion überweist. (§. 13.)

§. 11.

Den Bittſchriften um Begnadigung muß das Strafurtheil

und ein Zeugniß der betreffenden Behörde über das Ver

halten des Bittſtellers ſeit Erlaß des Urtheils beigelegt wer

den, anſonſt dieſelben durch Tagesordnung beſeitigt werden.

§. 12.

Begnadigungsgeſuche betreffend Strafurtheile über Ver

brechen oder Vergehen gegen eidgenöſſiſche Geſetze weist der

Große Rath von der Hand. (§. 74 des Bundesſtrafrechts

vom 3. Hornung 1853.)

§. 13.

Der Große Rath wählt jeweilen in der Frühlingsſitzung

eine Kommiſſion von fünf Mitgliedern zur Begutachtung der

einkommenden Begnadigungsgeſuche.
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- §. 14.

Die Kommiſſion ſcheidet allererſt von den Begnadigungs

geſuchen aus: -

a. diejenigen, hinſichtlich welcher der vorgeſchriebene Theil

der Strafe nicht ausgehalten ſich befindet (§§ 5, 6, 7,

8, 9);

b. diejenigen, bei welchen die oben unter §. 11 vorge

ſchriebenen Akten mangeln;

c. diejenigen, wo die unter §. 10 bezeichnete Friſt nicht

eingehalten iſt, -

und trägt hinſichtlich aller dieſer Geſuche auf Tagesord

nung an.

Hinſichtlich der übrigen trägt die Kommiſſion auf ganze

oder theilweiſe Gewährung oder auf Abweiſung an, je nach

den ſich darbietenden Gründen. -

- - §. 15.

Wenn auf Begnadigung angetragen wird, ſo ſoll dieſer

Antrag mit einem ſchriftlichen motivirten Gutachten begleitet

werden. -

Die Abſtimmung geſchieht offen, mit Ausnahme bei poli

tiſchen Verbrechen, bei welchen geheime Abſtimmung ſtattfindet.

Ein einmal abgewieſenes Begnadigungsgeſuch kann bei

der nächſten darauf folgenden ordentlichen Sitzung und ein

bereits zweimal abgewieſenes Begnadigungsgeſuch vor Ablauf

eines Jahres von der zweiten Abweiſung an nicht wiederholt

werden. -

C. Von der außerordentlichen Begnadigung.

§. 17. ",

Ein außerordentliches Begnadigungsgeſuch muß auf ganz

beſondere Gründe ſich ſtützen.

- Bei Verurtheilung wegen politiſchen Verbrechen und Ver

gehen kann ebenfalls ein außerordentliches Begnadigungs

geſuch geſtellt werden. - -

- - -
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§. 18.

Ein außerordentliches Begnadigungsgeſuch, welchem die

Strafſentenz beizulegen iſt, muß ſich als ein ſolches ankün

digen und wird von dem Großen Rathe an eine Kommiſſion

von fünf Mitgliedern zur Vorunterſuchung gewieſen.

Findet die Kommiſſion, nachdem ſie von dem Urtheil

Kenntniß genommen, das Geſuch nicht ſofort verwerflich,

ſondern zu näherer Unterſuchung geeignet, ſo holt dieſelbe

wenn ſie es nöthig findet, von dem Gerichte, welches das

Strafurtheil zuletzt erließ, einen Bericht zu den Akten ein.

In beiden Fällen hinterbringt ſie einen Antrag an den

Großen Rath.

§. 19.

Der Große Rath wird allererſt die Frage erörtern und

entſcheiden, ob ein außerordentlicher Fall vorhanden ſei oder

nicht. Wird dieſe Frage bejahend entſchieden, ſo wird in

geheimer Abſtimmung beſchloſſen, ob Begnadigung ſtatthaben

ſoll oder nicht.

§. 20.

Ein abgeſchlagenes außerordentliches Begnadigungsgeſuch

kann nicht wiederholt werden.

D. Von der Begnadigung bei ausgefällter Todes

ſtrafe insbeſondere.

§. 21.

Wird die Todesſtrafe ausgeſprochen und Begnadigung

nachgeſucht, ſo iſt der Große Rath ſogleich zu verſammeln,

um über das Geſuch zu entſcheiden.

Es findet in dieſem Falle keine Ueberweiſung ſtatt.

Nachdem das Geſuch und das Urtheil abgeleſen iſt, wird

zuerſt entſchieden, ob man ohne Diskuſſion zur Abſtimmung

ſchreiten oder eine ſolche vorher eröffnen wolle.

Die Abſtimmung über das Begnadigungsgeſuch erfolgt

geheim.
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§. 22.

Wird die Frage bejaht, ſo beſtimmt der Große Rath,

ob und welche Strafe an die Stelle der Todesſtrafe treten ſoll.

§. 23.

Durch gegenwärtiges Geſetz befinden ſich die frühern

Geſetze über Ausübung des Begnadigungsrechts aufgehoben.

§ 24.

Gegenwärtiges Geſetz iſt dem Regierungsrathe zur Be

kanntmachung und Vollziehung zuzuſtellen und urſchriftlich

ins Staatsarchiv niederzulegen.

Luzern, den 29. November 1860.

Der Präſident:

M. Dula.

Namens des Großen Rathes;

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

A. Willimann.
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Gef e tz

Einführung einer Wechſelordnung.

(Vom 30. Wintermonat 1860.)

In Kraft getreten den 3. Februar 1861.

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

In der Abſicht, durch Einführung einer Wechſelordnung

einem dringenden Bedürfniſſe unſers Verkehrs und unſerer In

duſtrie zu entſprechen;

Nach Einſicht und Prüfung des zu Bern im Mai 1856

durch eine Konferenz vereinbarten Entwurfes, und /

Auf den Antrag des Regierungsrathes und das Gutachten

einer von uns beſtellten Kommiſſion;

beſchließen:

Erſter Abſchnitt.

Wechſelfähigkeit.

§. 1.

Wechſelfähig iſt. Jeder, welcher ſich durch Verträge ver- gemeiner
Gründſatz.

pflichten kann. -

§. 2.

Finden ſich auf einem Wechſel Unterſchriften von Perſonen, Folgen der un
terzeichnung

welche eine Wechſelverbindlichkeit nicht eingehen können, ſo hat Ä

dies auf die Verbindlichkeit der übrigen Wechſelverpflichteten kei- -

nen Einfluß.

B weiter Abſchnitt.

Gezogene Wechſel.

I. Form des Wechſels.

§. 3.

Ein gezogener Wechſel muß enthalten:

1. den Ort und die Zeit (Tag, Monat, Jahr) der Ausſtellung; Erforderniſſe.
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2. die in den Contert aufzunehmende Bezeichnung als

Wechſel;

die Verfallzeit;

4. die zu zahlende Summe im Conterte mit Buchſtaben

geſchrieben;

5. den Namen der Perſon oder die Firma, an welche

oder an deren Ordre gezahlt werden ſoll (den Remit

tenten, Wechſelnehmer);

6. die Benennung der Perſon oder die Firma, welche die

Zahlung leiſten ſoll (den Bezogenen, Traſſaten);

7. den Zahlungsort;

8. die Unterſchrift des Ausſtellers (des Traſſanten) eigen

händig oder durch Bevollmächtigte.

3.

§. 4.

Rückſichtlich der Verfallzeit dürfen Wechſel nur ausgeſtellt

werden:

Tagwechſel. auf einen beſtimmten Tag;

Sichtwechſel, auf Sicht oder auf eine beſtimmte Zeit nach Sicht;

Datowechſel. auf eine beſtimmte Zeit nach dem Tage der Ausſtellung;

Ä. auf eine Meſſe oder einen Markt.

§. 5.

Platzwechſel. Es iſt zuläßig, Wechſel auf den Ort der Ausſtellung zahl

bar zu ſtellen.

*#“ Wechſel können auf eine Perſon oder Firma gezogen wer

den, zahlbar im Domizile eines Dritten.

§. 6.

Wechſel an Der Ausſteller kann den Wechſel an ſeine eigene Ordre

eigene Ordre. zi h N.

€)EN.

*# ene Der Ausſteller kann ſich ſelbſt als Bezogenen bezeichnen,

inſofern die Zahlung an einem andern Orte, als dem der Aus

ſtellung geſchehen ſoll.

Wechſel Wechſel können auch für Rechnung eines Dritten gezogen
für Rechnung

eines Dritten werden. -
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§. 7.

Aus einer Schrift, welcher eines der in den §§. 3 und 4 Mangel der

bezeichneten Erforderniſſe fehlt, entſteht keine wechſelrechtlicheGÄ.

Verbindlichkeit; auch haben die auf eine ſolche Schrift geſetzten

Erklärungen (Indoſamente, Accept, Bürgſchaft u. ſ. w.) keine

Wechſelkraft. Es iſt lediglich nach dem Zivilrechte zu entſchei

den, welche rechtliche Wirkungen daraus abzuleiten ſind. -

II. Verpflichtung des Ausſtellers.

§. 8.

Der Ausſteller eines Wechſels haftet für deſſen Annahme

und Zahlung nach Wechſelrecht, gleichviel ob der Wechſel für

eigene Rechnung oder für Rechnung eines Dritten gezogen iſt.

III. Indoſſament.

§. 9.

Der Remittent kann den Wechſel, er mag „an Ordre“Ä

lauten oder dieſen Zuſatz nicht enthalten, durch Indoſament -

an einen Andern übertragen.

Unterſagt jedoch der Ausſteller die Uebertragung durch die

Worte: „nicht an Ordre“ oder einen gleichbedeutenden Aus

druck, ſo hat keines der Indoſſamente wechſelrechtliche Wirkung.

§. 10.

Durch das Indoſſament gehen alle Rechte aus dem Wechſel Wirkung des

auf den Indoſatar über, insbeſondere auch die Befugniß, enºnesien“.

Wechſel weiter zu indoſſiren.

Auch an den Ausſteller, Bezogenen, Acceptanten oder einen

frühern Indoſanten kann der Wechſel indoſſirt und von den

ſelben weiter indoſſirt werden.

§. 11.

Das Indoſſament muß auf den Wechſel, eine Kopie des- Geºnie

ſelben oder auf ein mit dem Wechſel oder der Kopie verbun-Indoffamente.

denes Blatt (Alonge) geſchrieben werden.

Ein Indoſament iſt gültig, wenn der Indoſant auch nur

ſeinen Namen oder ſeine Firma eigenhändig oder durch Be

III. Bd. - - 66
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vollmächtigte auf die Rückſeite des Wechſels oder der Kopie

oder auf die Alonge ſchreibt (Blanko-Indoſſament).

§. 12.

stest der Aus. Jeder Inhaber eines Wechſels iſt befugt, die auf demſelben

"Ä“ befindlichen Blanko-Indoſamente auszufüllen; er kann den

*“ Wechſel aber auch ohne dieſe Ausfüllung weiter indoſſiren.

§. 13.

Haftpflicht der Der Indoſant haftet jedem ſpätern Inhaber des Wechſels
Indofſanten. für deſſen Annahme und Zahlung nach Wechſelrecht.

Hat ein Indoſant jedoch ſeinem Indoſamente die Bemer

kung „ohne Garantie“, „ohne mein Obligo“ oder einen gleich

bedeutenden Vorbehalt beigefügt, ſo iſt er von der Verbindlichkeit

aus ſeinem Indoſſamente befreit.

§. i4.

"Ä Iſt in einem Indoſſamente dem Indoſatar die Weiter

bj. begebung durch die Worte „nicht an Ordre“ oder durch einen

ähnlichen Ausdruck verboten, ſo haben alle Nachmänner dieſes

Indoſſatars gegen den Indoſanten, der die Weiterbegebung

unterſagte, keinen Regreß.

§. 15.

sº Ät. Iſt dem Indoſamente die Bemerkung „zur Einkaſſirung“,

„in Procura“ oder eine andere die Bevollmächtigung aus

drückende Formel beigefügt, ſo überträgt das Indoſſament das

Eigenthum an dem Wechſel nicht, ermächtigt aber den Indoſa

tar zur Einziehung der Wechſelforderung, Proteſterhebung, ſo

wie zur Einklagung der nicht bezahlten und zur Erhebung der

deponirten Wechſelſchuld.

Ein ſolcher Indoſatar iſt auch berechtigt, dieſe Befugniß

durch ein weiteres Procura-Indoſament einem Andern zu über

tragen. Dagegen iſt derſelbe zur weitern Begebung durch

eigentliches Indoſament ſelbſt dann nicht befugt, wenn dem

Procura-Indoſamente der Zuſatz „oder Ordre“ hinzugefügt iſt.
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§. 16.

Wechſel können auch nach der Verfallzeit, beziehungsweiſesºrt

nach der zur Proteſterhebung Mangels Zahlung beſtimmten Verfälzeit.

Friſt (§. 45) indoſſirt werden.

Der Wechſelinhaber erlangt alsdann die Anſprüche gegen

den Bezogenen aus dem etwa vorhandenen Accepte und

1. wenn unterlaſſen wurde, den Wechſel zur Verfallzeit

zur Zahlung zu präſentiren oder Mangels Zahlung

rechtzeitig Proteſt zu erheben, Regreßrechte gegen die

jenigen Indoſanten, welche den Wechſel nach dieſer

Zeit noch indoſſirt haben;

2. wenn der Wechſel rechtzeitig zur Zahlung präſentirt

und Mangels Zahlung proteſtirt wurde, Regreßrechte

gegen den Ausſteller und diejenigen Indoſanten, welche

den Wechſel bis zur Proteſterhebung indoſſirt haben.

IV. Präſentation zur Annahme.

. §. 17.

Der Wechſelinhaber iſt, mit Ausnahme der Sonn- und Berechtigung

Feſttage, jederzeit berechtigt, den Wechſel dem Bezogenen zur Brajation.

Annahme zu präſentiren und bei Nichterlangung derſelben ſo

fort Proteſt Mangels Annahme, unter Beobachtung der in den

§§. 46–48 feſtgeſetzten Beſtimmungen, erheben zu laſſen.

Meß- oder Marktwechſel können jedoch erſt zur Meß- oder

Marktzeit, und inſofern in den betreffenden Meß- oder Markt

ordnungen beſtimmte Präſentationstage feſtgeſetzt ſind, nur an

dieſen zur Annahme präſentirt und Mangels Annahme proteſtirt

werden. -

§. 18.

Wechſel, die auf eine beſtimmte Zeit nach Sicht lauten, Verpflichtung

müſſen bei Verlurſt des wechſelrechtlichen Anſpruches gegen die Peñaten.

Indoſanten und den Ausſteller binnen Jahresfriſt nach der

Ausſtellung zur Annahme präſentirt und bei Nichterlangung

derſelben proteſtirt werden. - -

- Iſt jedoch in dem Wechſel eine beſondere Präſentationsfriſt
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vorgeſchrieben, ſo muß die Annahme innerhalb dieſer Friſt ge

ſucht und in deren Ermanglung Proteſt erhoben werden.

Ebenſo erliſcht, wenn ein Indoſant auf einem Wechſel

dieſer Art ſeinem Indoſſamente eine beſondere Präſentations

friſt beigefügt hat, ſeine wechſelrechtliche Verpflichtung, inſofern

der Wechſel nicht innerhalb dieſer Friſt zur Annahme präſen

tirt wird.

§. 19.

segneten Berechtigt, Wechſel zur Annahme zu präſentiren und Man

Prºfiten gels Annahme Proteſt erheben zu laſſen, iſt Jeder, in deſſen

Händen ſich der Wechſel befindet.

W. Annahme.

§. 20.

Ä Die Annahme muß von dem Bezogenen oder deſſen Be

vollmächtigten ſchriftlich auf dem Wechſel geſchehen.

Die bloße Unterſchrift auf der Vorderſeite des Wechſels

ohne den üblichen Beiſatz: „acceptirt“, „angenommen“, gilt als

unbeſchränkte Annahme.

Die einmal erfolgte Annahme kann nicht wieder zurückge

nommen werden.

§. 21.

tiruna d

ÄÄ Bei der Annahme von Wechſeln, die auf eine beſtimmte

ÄZeit nach Sicht gezogen ſind, hat der Acceptant das Datum

Zeit nach Sicht ſeiner Annahme beizufügen, widrigenfalls Proteſt zu erheben iſt.

§. 22.

"Än. Der Bezogene kann die Annahme auf einen Theil der

Ä. Wechſelſumme beſchränken.

Werden dem Accepte andere Einſchränkungen beigefügt, ſo

wird der Wechſel einem ſolchen gleich geachtet, deſſen Annahme

gänzlich verweigert worden iſt; der Acceptant haftet aber für

den Inhalt ſeines Acceptes nach Wechſelrecht.

§. 23.

Annahme Bei der Annahme domizilirter Wechſel hat der Bezogene,

domizilirter

Wieſe, wenn ſolches nicht ſchon von dem Ausſteller geſchehen iſt, den
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V

Namen des Domizilaten, bei welchem die Zahlung erfolgen

ſoll, ſeinem Accepte beizufügen, widrigenfalls angenommen wird,

daß der Bezogene ſelbſt an dem Orte, wohin der Wechſel domi

zilirt iſt, die Zahlung leiſte.

§. 24.

Die Annahme verpflichtet den Bezogenen wechſelrechtlich Ä.E.

zur Zahlung der acceptirten Summe am Verfalltage.

Auch dem Ausſteller haftet der Bezogene aus dem Accepte

wechſelrechtlich.

Dagegen ſteht dem Bezogenen kein Wechſelrecht gegen den

Ausſteller zu.

WI. Regreß auf Sicherſtellung.

§. 25.

Wird die Annahme eines Wechſels überhaupt nicht oder Berechtigung

nur auf eine geringere Summe erlangt, ſo iſt der Inhaber Sise ung:

berechtigt, von den Indoſanten und dem Ausſteller Sicherſtel

lung zu fordern für die vollſtändige Bezahlung des Wechſels

am Verfalltage, ſowie für die Erſtattung der durch die nicht

erlangte Annahme verurſachten Koſten.

Die begehrte Sicherheit muß ſpäteſtens am erſten Werktage

nach geſchehener Aufforderung gegen Aushändigung des Pro

teſtes geleiſtet werden.

§. 26. '

Der Wechſelinhaber iſt bei dieſem Regreſſe auf Sicher- Regreß

ſtellung nicht an die Reihenfolge der Indoſamente gebunden;“

er kann denſelben gegen die Indoſanten und den Ausſteller

zugleich, oder gegen mehrere derſelben, oder nur gegen einen

Einzelnen geltend machen.

Nimmt er ſeinen Regreß gegen einen frühern Indoſanten,

ſo ſind alle ſpätern Indoſſamente ihrer Verpflichtung zur Sicher

ſtellung entbunden; hält er ſich an den Ausſteller, ſo ſind alle

Indoſanten von der Verbindlichkeit zur Sicherſtellung befreit.

. ::: S. 27.

... Jeder Indoſatar wird durch den Beſitz des Mangels An
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nahme erhobenen Proteſtes zum gleichen Regreſſe gegen die

frühern Indoſanten und den Ausſteller berechtigt, ohne Rück

ſicht darauf, ob er ſelbſt ſeinen Nachmännern Sicherheit ge

leiſtet habe oder nicht. - -

§. 28.

Die beſtellte Sicherheit haftet nicht bloß dem Regreßnehmer,

ſondern auch allen übrigen Nachmännern des Beſtellers.

Dieſelben ſind weitere Sicherheit zu verlangen nur in dem

Falle berechtigt, wenn ſie gegen die Art und Größe der beſtell

ten Sicherheit Einwendungen zu begründen vermögen.

§. 29.

Erlöſchungs- Die geleiſtete Sicherheit muß zurückgegeben werden:

SÄ. 1. wenn der Wechſel nachträglich vollſtändig angenommen

- wird; -

2. ſobald die Zahlung des Wechſels erfolgt;

3. wenn gegen den Beſteller binnen Jahresfriſt vom Ver

falltage an nicht auf Zahlung geklagt worden iſt;

4. wenn die Wechſelkraft durch Verſäumniß der recht

zeitigen Proteſterhebung Mangels Zahlung oder durch

Verjährung der Regreßklagen (§§. 84 und 85) er

loſchen iſt. e

§. 30.

Ä Wenn der Acceptant vor dem Verfalltage ſeine Zahlungen

Äcceptanten einſtellt oder in Konkurs verfällt, ſo iſt der Wechſelinhaber

berechtigt, hierüber Proteſt erheben zu laſſen und Regreß auf

Sicherſtellung zu nehmen. -

- VII. Verfalltag.

- §. 31. . .

Ä. Iſt in dem Wechſel ein beſtimmter Tag als Zahlungstag

en TäÄ“ bezeichnet, ſo tritt die Verfallzeit an dieſem Tage ein.

Ä. Iſt die Zahlungszeit auf die Mitte eines Monats geſtellt,

ſo iſt der Wechſel am 15. dieſes Monats fällig.

– §. 32. - - - -

Sichtwechſel. Ein auf Sicht geſtellter Wechſel iſt bei der Vorweiſung fällig,

Ein ſolcher Wechſel muß bei Verlurſt des wechſelrechtlichen
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Anſpruchs gegen die Indoſanten und den Ausſteller binnen

Jahresfriſt nach der Ausſtellung zur Zahlung präſentirt und

bei Nichterlangung derſelben proteſtirt werden.

Iſt jedoch in dem Wechſel eine beſondere Präſentationsfriſt

vorgeſchrieben, ſo muß die Zahlung innerhalb dieſer Friſt ge

ſucht und in deren Ermanglung Proteſt erhoben werden.

Ebenſo erliſcht, wenn ein Indoſant auf einem Wechſeldie

ſer Art ſeinem Indoſſamente eine beſondere Präſentationsfriſt

hinzugefügt hat, ſeine Wechſelverbindlichkeit, wenn der Wechſel

nicht innerhalb dieſer Friſt zur Zahlung präſentirt wird.

§. 33.

Bei Wechſeln, welche mit Ablauf einer beſtimmten Friſt Wesſel auf

nach Sicht oder nach Dato zahlbar ſind, tritt die Verfallzeit ein:Ä

1. wenn die Friſt nach Tagen beſtimmt iſt, an dem letzten““

Tage der Friſt. – Bei Berechnung dieſer Friſt wird

der Tag, an welchem der nach Dato zahlbare Wechſel

ausgeſtellt iſt, oder der nach Sicht zahlbare zur An

nahme präſentirt wurde, nicht mitgerechnet;

2. wenn die Friſt nach Wochen, Monaten u. ſ. w. beſtimmt

iſt, an demjenigen Tage der Zahlungswoche, des Zah

lungsmonats u. ſºw, der durch ſeine Benennung oder

Zahl dem Tage der Ausſtellung oder Präſentation ent

ſpricht. – Fehlt in Monaten von weniger als 31

Tagen der entſprechende Tag, ſo iſt der letzte Monats

tag der Verfalltag.

Der Ausdruck: „halber Monat“ wird ſtets einem Zeit

raume von 15 Tagen gleichgeachtet. – Iſt der Wechſel auf

einen oder mehrere ganze und einen halben Monat geſtellt, ſo

ſind die 15 Tage zuletzt zu zählen.

§. 34.

Bei Wechſeln auf eine beſtimmte Friſt nach Sicht zahlbar, Weeau
eine beſtimmte

deren Annahme oder Datirung der Annahme nicht erlangt Fºtº
Sicht, deren

wurde, gilt der Tag der Proteſterhebung als Präſentationstag, Äer
Datirung der

von welchem an nach Vorſchrift des § 33 der Verfalltag zuÄÄ

berechnen iſt.
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Iſt die Annahme erfolgt, deren Datirung aber unterlaſſen

und kein Proteſt hierüber erhoben, ſo wird dem Acceptanten

gegenüber die Verfallzeit vom letzten Tage der Präſentations

friſt (§. 18) an berechnet.

§. 35.

zºehſe nach Iſt in einem Lande, in welchem nach altem Style gerechnet
altem Style. wird, ein in den konkordirenden Kantonen zahlbarer Wechſel

nach Dato ausgeſtellt und dabei nicht bemerkt, daß der Wechſel

nach neuem Style datirt ſei, oder iſt derſelbe nach beiden Stylen

datirt, ſo wird der Verfalltag nach demjenigen Kalendertage

neuen Styles berechnet, welcher dem nach altem Style ſich er

gebenden Tage der Ausſtellung entſpricht.

§. 36.

Ä Meß- oder Marktwechſel verfallen an der am Meß- oder

Martiwesſel. Marktorte geſetzlich feſtgeſetzten Zahlungszeit und in Ermang

lung ſolcher Beſtimmungen am Tage vor dem geſetzlichen Schluſſe

der Meſſe oder des Marktes.

Dauert die Meſſe nur einen Tag, ſo tritt die Verfallzeit

an dieſem Tage ein.

§. 37.

Ä. Verfällt ein Wechſel auf einen Sonn- oder Feſttag, ſo gilt

tage fällig der nächſtolgende Werktag als Zahlungstag.

§. 38.

sijs Reſpekttage finden nicht ſtatt.

WIII. Bezahlung.

§. 39.

Legitimation Die Bezahlung der indoſſirten Wechſel geſchieht am Ver
zur Empfang- p

# falltage an den durch EINE zuſammenhängende Reihe von In

doſſamenten legitimirten Inhaber gegen Quittirung und Aus

händigung des Wechſels.

Ausgeſtrichene Indoſamente werden bei Prüfung der Legi

timation als nicht geſchrieben angeſehen.

Die Aechtheit der Indoſamente zu prüfen iſt der Zahlende

nicht verpflichtet; hingegen iſt derſelbe berechtigt, von einem
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unbekannten Inhaber den Nachweis der Identität zu fordern,

und wenn derſelbe nicht beigebracht wird, den Betrag der Wech

ſelſumme bei der zuſtändigen Behörde niederzulegen.

§. 40.

Vor dem Verfalltage iſt kein Wechſelinhaber verpflichtet,Ä

Zahlunganzunehmen; inſofern eine ſolche ſtattfindet, iſt die Zah

lung auf Gefahr des Zahlenden geleiſtet.

§. 41.

Der Wechſelinhaber darf eine theilweiſe Zahlung nicht zu-#

rückweiſen, ſelbſt wenn die Annahme auf den ganzen Betrag -

erfolgt iſt.

Der Bezogene kann jedoch in dieſem Falle nicht die Aus

lieferung des Wechſels fordern, ſondern nur, daß die Theil

zahlung auf dem Wechſel bemerkt und ihm Quittung auf einer

Abſchrift ertheilt werde.

§. 42.

Lautet ein Wechſel auf eine fremde Geldſorte „effektiv“, ſoÄ.

iſt derſelbe in der angegebenen Geldſorte oder Währung zu

bezahlen. Ohne dieſen oder einen gleichbedeutenden Zuſatz iſt

der Bezogene berechtigt, auf fremde Geldſorten lautende Wech

ſel zum Tageskurſe in ſchweizeriſcher Währung zu bezahlen.

Der Regierungsrath beſtimmt auf den Vorſchlag der Han

delskammer den ſchweiz. Handelsplatz, deſſen Tageskurs maß

gebend ſein ſoll. Er kann die Beſtimmung, ſobald es im In

tereſſe des Kantons nöthig gefunden wird, abändern.

§. 43,

Wird die Zahlung am Verfalltage oder am nächſtfolgendenÄ

Werktage nicht gefordert, ſo iſt der Acceptant befugt, den Be-Ä

trag der Wechſelſumme bei der zuſtändigen Behörde auf Gefahr

und Koſten des Wechſelinhabers niederzulegen.

- §. 44.

Gewährt der Wechſelinhaber dem Acceptanten eine Pro-Prolongation.

longation der Verfallzeit, ſo verliert er ſeine Rechte gegen die

jenigen Vormänner, welche zu dieſer Prolongation nicht ein

gewilligt haben,

III. Bd. 67

lung.
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IX. Proteſt.

§. 45.

"Ä* Wird die Bezahlung des Wechſels überhaupt nicht oder

"g nur auf eine geringere Summe erlangt, ſo hat der Wechſel

inhaber, bei Verluſt des Regreſſes gegen die Indoſanten und

den Ausſteller, durch Proteſterhebung am Verfalltage oder ſpä

teſtens am nächſtfolgenden Werktage die Präſentation des Wech

ſels zur Zahlung oder deren Nichterlangung feſtſtellen zu laſſen.

§. 46.

Ä Der Proteſt wird durch einen beeidigten Schreiber einer

Adminiſtrativ- oder Gerichtsbehörde aufgenommen und enthält:

1. eine wörtliche Abſchrift des Wechſels oder der Kopie,

nebſt allen darauf befindlichen Erklärungen;

2. den Namen oder die Firma der Perſonen, für welche

und gegen welche Proteſt erhoben wird; -

3. die geſchehene Präſentation und deren Erfolg;

4. Ort und Datum der Proteſterhebung;

5. die Unterſchrift des Beamten mit Beifügung des Amts

ſiegels, wo letzteres eingeführt iſt.

Die aufgenommenen Proteſte ſind von den betreffenden

Beamten überdies ihrem ganzen Inhalte nach in ihr Protokoll

einzutragen.

§. 47.

Ä Muß die Erfüllung einer wechſelrechtlichen Verbindlichkeit

einem ? von mehreren Perſonen verlangt werden, ſo iſt über die mehr

fache Aufforderung nur eine Proteſturkunde erforderlich.

§. 48.

* * Die vom Ausſteller ausgehende und von ſämmtlichen In

doſſanten wiederholte Aufforderung, kein Proteſt erheben zu

laſſen („ohne Proteſt“, »retour sans frais“), gilt als Erlaß

des Proteſtes, nicht aber als Erlaß der Pflicht zur rechtzeitigen

Präſentation. Der Wechſelverpflichtete, welcher dieſe Aufforde

rung ſeiner Unterſchrift beigefügt hat, muß die Beweislaſt über

nehmen, wenn er die rechtzeitig geſchehene Präſentation in Ab

rede ſtellt.
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Diejenigen Wechſelverpflichteten, welche dieſe Klauſel nicht

wiederholen, ſind nur inſofern regreßpflichtig, als rechtzeitig

Proteſt erhoben wurde, und auch die übrigen Wechſelverpflich

teten ſchützt jene Aufforderung nicht von der Pflicht zum Er

ſatze der Proteſtkoſten.

§. 49.

Wird bei domizilirten Wechſeln die rechtzeitige Proteſterhebung«Äs

Mangels Zahlung bei dem Domiziliaten verſäumt, ſo geht nichtÄ

allein der wechſelrechtliche Anſpruch gegen die Indoſanten und

den Ausſteller, ſondern auch gegen den Acceptanten verloren.

X. Regreß Mangels Zahlung.

§. 50.

Der Regreß Mangels Zahlung kann gegen die Indoſanten#

und den Ausſteller, und zwar gegen alle oder mehrere zugleich,

oder gegen einen derſelben ergriffen werden, und iſt an die

Reihenfolge der Indoſamente nicht gebunden.

Wird einer der frühern Indoſanten in Anſpruch genom

men, ſo ſind die überſprungenen Nachmänner desſelben von

ihrer Verbindlichkeit befreit; hält der Regreßnehmer ſich an den

Ausſteller, ſo ſind ſämmtliche Indoſamente ihrer Verpflichtun

gen entbunden.

§. 51.

Die Regreßanſprüche des Inhabers, welcher den Wechſel„Ä„

Mangels Zahlung hat proteſtiren laſſen, begreifen: Ä.

1. die nicht bezahlte Wechſelſumme, nebſt 5% jährlicher

Zinſen vom Verfalltage an;

2. die Proteſtkoſten und andern Auslagen;

3. eine Proviſion von 1/3 %o. -“ -

Wohnt der Regreßpflichtige nicht am Zahlungsorte, ſo

müſſen dieſe Beträge zu demjenigen Kurſe bezahlt werden, wel

chen ein von dem Zahlungsorte an den Wohnort des Regreß

pflichtigen gezogener Wechſel auf Sicht hat.

§. 52.

Der Indoſant, welcher den Wechſel eingelöst hat, iſt von einem „ÄÄanſprüche des

frühern Indoſanten und von dem Ausſteller zu fordern berechtigt Ineſſant"
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1. die von ihm bezahlte Summe nebſt 59/o jährlicher

Zinſe vom Tage ſeiner Zahlung an;

2. die ſonſtigen ihm erwachſenen Unkoſten.

Die vorſtehenden Beträge müſſen zu demjenigen Kurſe be

zahlt werden, welchen ein vom Wohnorte des Regreßnehmers

an den Wohnort des Regreßpflichtigen gezogener Wechſel auf

Sicht hat. -

§. 53.

"Fºº Durch die Beſtimmungen der §§. 51 und 52 werden beim

konkordirenden Regreß auf einen nicht in den konkordirenden Kantonen woh

“ nenden Regreßpflichtigen die Berechnung höherer dort zuläſſiger

Sätze nicht ausgeſchloſſen.

§. 54.

Rººſe. Jedem Regreßnehmer ſteht es zu, für den Betrag der Re

tourrechnung einen Rückwechſel auf den Regreßpflichtigen zu

ziehen.

Der Forderung treten in dieſem Falle noch die etwaigen

Stempelauslagen und Mäcklergebühren für Negozirung des

Rückwechſels hinzu.

Der Rückwechſel muß auf Sicht zahlbar gezogen und direkt

zum Inkaſſo geſandt werden.

§. 55.

Verpflichtung Der Regreßpflichtige iſt wechſelrechtlich verbunden, ſpäteſtens
zur Zahlung.am erſten Werktage nach geſchehener Aufforderung dem Regreß

nehmer gegen Auslieferung des Wechſels, des Proteſtes und

einer quittirten Retourrechnung Zahlung zu leiſten.

§. 56.

Berechtigung Jeder Indoſant, der einen ſeiner Nachmänner befriedigt
zum ſº r p

Ä hat, kann ſein und ſeiner Nachmänner Indoſament ausſtreichen,

§. 57.

Ä. Sind Regreßpflichtige in Konkurs gerathen, ſo iſt der Rein Konkurs ge- p ?

ÄÄ greßnehmer berechtigt, bei jeder Konkursmaſſe ſeine ganze For

e derung an Kapital, Zinſen, Auslagen u. ſ. w. geltend zu

machen. Er muß jedoch dasjenige, was er aus einer Maſſe
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erhält, der andern in Abzug bringen. – Den Wechſel, den

Proteſt und die quittirte Retourrechnung iſt er erſt derjenigen

Maſſe auszuliefern verbunden, welche den Reſt ſeiner Regreß

ſumme bezahlt.

§. 58.

Die Regreßnahme gegen die Indoſanten oder den AusſtellerÄ

hebt die Verbindlichkeit des Acceptanten nicht auf.

XI. Intervention.

1. Ehren an nahm e.

§. 59.

Befinden ſich auf den Zahlungsort lautende Nothadreſſen an Äurs

auf einem Mangels Annahme oder wegen Inſolvenz des Accep-Mººſe"

tanten (§. 30) proteſtirten Wechſel, ſo muß, ehe Regreß auf

Sicherſtellung genommen werden kann, von dieſen ſämmtlichen

Adreſſen die Ehrenannahme gefordert und der Erfolg im Pro

teſte oder in einem Anhange bemerkt werden.

Unter mehreren, welche ſich zur Ehrenannahme erklären,

gebührt demjenigen der Vorzug, durch deſſen Dazwiſchenkunft

die meiſten Verpflichteten befreit werden.

§. 60.

Die Ehrenannahme ſonſtiger auf dem Wechſel als Inter-enºrs

venienten nicht bezeichneter Dritter zuzulaſſen, ſteht in dem Er-ſe Ä

meſſen des Wechſelinhabers.

§. 61.

Die Ehrenannahme muß auf dem Wechſel ſelbſt geſchehen.Ä.

Iſt nicht erſichtlich, zu weſſen Ehren dieſelbe ſtattfand, ſo wird

der Ausſteller als Honorat angeſehen.

§. 62.

Der Ehrenacceptant hat ſich den Proteſt, auf welchem die "#“

Ehrenannahme ebenfalls bemerkt werden muß, gegen Erſtattung annahme an
. e denHonoraten.

der Koſten ausliefern zu laſſen und den Honoraten ſpäteſtens

am erſten Werktage nach der Proteſterhebung, unter Ueberſen

dung dieſes Proteſtes, von der geſchehenen Intervention zu be
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nachrichtigen, widrigenfalls er für den entſtandenen Schaden

haftet.

§. 63.

”Ä“ Durch die Ehrenannahme wird der Ehrenacceptant dem

" Wechſelinhaber und den Nachmännern des Honoraten für die

Bezahlung des Wechſels wechſelrechtlich verpflichtet.

Dieſe Verpflichtung erlöſcht jedoch, wenn von demſelben

nicht ſpäteſtens am erſten Werktage nach dem Verfalltage die

Zahlung des Wechſels gefordert wird.

§. 64.

Ä. Iſt der Wechſel von einer Nothadreſſe oder einem ſonſtigen

"Intervenienten zu Ehren angenommen, ſo können der Wechſel

inhaber und die Nachmänner des Honoraten keinen Regreß auf

Sicherſtellung geltend machen, ſondern nur der Honorat und

deſſen Vormänner.

2. Ehrenzahlung.

§. 65.

Ä Befinden ſich auf einem Mangels Zahlung proteſtirtenEhrenza lu

ÄWechſel auf den Zahlungsort lautende Nothadreſſen oder ein
adreſſen u. dem

„Ä„ Ehrenaccept, ſo muß der Wechſel ſpäteſtens am erſten Werk

zuf". tage nach dem Verfalltage den ſämmtlichen Nothadreſſen und

dem Ehrenacceptanten zur Zahlung präſentirt und der Erfolg

im Proteſte oder in einem Anhange bemerkt werden.

Unterläßt der Wechſelinhaber dies, ſo verliert er den Regreß

gegen den Adreſſanten oder Honoraten und deren Nachmänner.

Weist der Inhaber eine von einem ſonſtigen Intervenien

ten angebotene Ehrenzahlung zurück, ſo verliert er den Regreß

gegen die Nachmänner des Honoraten.

§. 66.

Ä. Unter Mehreren welche ſich zur Ehrenzahlung erbieten,

gebührt demjenigen der Vorzug, durch deſſen Zahlung die mei

ſten Wechſelverpflichteten befreit werden.

Ein Intervenient, welcher zahlt, obgleich aus dem Wechſel

oder Proteſte erſichtlich iſt, daß ein Anderer, dem er nachſtehen
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müßte, den Wechſel einzulöſen bereit war, hat keinen Regreß

gegen diejenigen Indoſanten, welche durch die von dem Andern

geleiſtete Zahlung befreit worden wären.

§. 67.

Dem Ehrenzahler muß der Wechſel und der Proteſt Man-"Ä.der

gels Zahlung gegen Erſtattung der Koſten ausgehändigt werden. zahlung.

Er tritt durch die Ehrenzahlung in die Rechte des Inhabers

(§§. 51 und 53), gegen den Honoraten, deſſen Vormänner

und den Acceptanten.

XII. Wechſelbürgſchaft.

§. 68.

Wer „als Bürge »per aval“ oder durch bloße Unter-Ä

ſchrift für den Ausſteller, einen Indoſanten, oder den Accep- bürgen

tanten den Wechſel mitunterzeichnet, haftet wechſelrechtlich aus

ſeiner Unterſchrift, ohne auf die Einrede der Vorausklage gegen

- den Hauptſchuldner, noch auf die Rechtswohlthat der Theilung

Anſpruch zu haben.

§. 69.

Der Bürge, welcher den Wechſel einlöst, erlangt die An- Ära.

ſprüche und Regreßrechte, welche demjenigen zuſtanden, für bürgen.

welchen er ſich verbürgt hat.

XIII. Vervielfältigung der Wechſel.

1. Wechſelduplikate.

§. 70.

Der Ausſteller eines gezogenen Wechſels iſt verpflichtet, Ä

dem Remittenten auf Verlangen mehrere gleichlautende Erem

plare des Wechſels zu liefern, die im Conterte als Prima,

Secunda, Tertia u. ſ. w. bezeichnet ſein müſſen, widrigenfalls

jedes Eremplar als ein für ſich beſtehender Wechſel (Sola

Wechſel) betrachtet wird,

Auch ein Indoſatar kann ein Duplikat des Wechſels ver

langen. Er muß ſich deßhalb an ſeinen unmittelbaren Vor
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Angabe,wodas

zum Accepte

verſandte

Exemplar ſich

befindet.

Regreß des

Inhabers des

Duplikats.

Indofſament

oder Accept

mehrerer

Exemplare.

mann wenden, welcher wieder an ſeinen Vormann zurückgehen

muß, bis die Anforderung an den Ausſteller gelangt. Jeder

Indoſator kann von ſeinem Vormanne verlangen, daß die

frühern Indoſamente auf dem Duplikate wiederholt werden.

§. 71.

Wer eines von mehreren Eremplaren eines Wechſels zur

Annahme verſandt hat, muß auf den übrigen Eremplaren be

merken, bei wem das von ihm zur Annahme verſandte Erem

plar anzutreffen iſt. Das Unterlaſſen dieſer Bemerkung ent

zieht jedoch dem Wechſel nicht die Wechſelkraft.

Der Verwahrer des zum Accepte verſandten Eremplars iſt

verpflichtet, dasſelbe demjenigen auszuliefern, der ſich als In

doſſatar (§. 39) oder auf andere Weiſe zur Empfangnahme

legitimirt.

§. 72.

Der Inhaber eines Duplikates, auf welchem angegeben iſt,

bei wem das zum Accepte verſandte Eremplar ſich befindet,

kann Mangels Annahme desſelben den Regreß auf Sicher

ſtellung und Mangels Zahlung den Regreß auf Zahlung nicht

eher nehmen, als bis er durch Proteſt hat feſtſtellen laſſen:

1. daß das zum Accepte verſandte Eremplar ihm vom

Verwahrer nicht verabfolgt worden iſt, und

2. daß auch auf das Duplikat die Annahme oder die Zah

lung nicht zu erlangen geweſen, -

§. 73.

Durch Bezahlung eines Eremplars verlieren die übrigen

ihre Kraft.

Hat jedoch ein Indoſant mehrere Eremplare desſelben

Wechſels an verſchiedene Perſonen indoſſirt, ſo bleibt derſelbe,

ſowie alle ſpätern Indoſanten aus ihren Unterſchriften auf

den bei der Zahlung nicht ausgehändigten Eremplaren wechſel

rechtlich verbindlich. -

Ebenſo haftet der Bezogene, welcher mehrere Eremplare

desſelben Wechſels aeceptirt hat, aus ſeinem Accepte auf den

bei der Zahlung nicht zurückgegebenen Eremplaren.
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2. Wechſelkopien.

§. 74.

Wechſelkopien müſſen eine Abſchrift des Wechſels und derÄ#x

darauf befindlichen Indoſſamente und Vermerke enthalten und

mit der Erklärung „bis hieher Kopie“ oder einer gleichbedeu

tenden Bezeichnung verſehen ſein. In der Kopie iſt zu be

merken, bei wem das zur Annahme verſandte Original zu

finden iſt.

Das Unterlaſſen dieſer Bemerkung entzieht jedoch der in

doſſirten Kopie nicht die Wechſelkraft.

§. 75.

Jedes auf einer Kopie befindliche Originalindoſſament ver-Inboſſamente

pflichtet den Indoſanten ebenſo, als wenn es auf einem Ori-"““

ginalwechſel ſtände.

§. 76.

Der Verwahrer des Originalwechſels iſt verpflichtet, den-Ä

ſelben demjenigen auszuliefern, der ſich als Indoſatar der“Ä“

Kopie oder auf andere Weiſe zur Empfangnahme legitimirt.

Wird der Originalwechſel vom Verwahrer nicht ausgelie

fert, ſo iſt der Inhaber der Kopie berechtigt, hierüber Proteſt

erheben zu laſſen und Regreß auf Sicherſtellung, ſowie nach

Eintritt des Verfalltages Regreß auf Zahlung gegen diejeni

gen Indoſanten zu nehmen, deren Originalindoſſamente auf

der Kopie befindlich ſind.

XIV. Abhanden gekommene Wechſel.

§. 77.

Derjenige, dem ein Wechſel abhanden gekommen, kann Amorti

bei dem Gerichtspräſidenten desjenigen Bezirks, wo die Bezah-Än.

lung geleiſtet werden ſoll, die Amortiſation des Wechſels be

antragen.

Erachtet die betreffende Behörde den Nachweis über den

Beſitz und Verluſt des Wechſels als genügend, ſo wird die

ſelbe dem Bezogenen die Zahlung unterſagen, und durch öffent

liche Bekanntmachung den unbekannten Inhaber auffordern,

III. Bd. 68
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binnen einer beſtimmten, den Verfalltag höchſtens um einen

Monat überſchreitenden Friſt, den Wechſel vorzulegen, bei Ver

meidung der Amortiſation.

Meldet ſich kein Inhaber binnen dieſer Friſt, ſo wird der

Wechſel als kraftlos erklärt.

§. 78.

Ä. Meldet ſich dagegen ein nach §. 39 legitimirter Inhaber,

# ſo kann derſelbe nur dann zur Herausgabe des Wechſels an

gehalten werden, wenn ihm bei der Erwerbung desſelben böſer

Glaube oder grobe Fahrläßigkeit zur Laſt fällt.

§. 79.

Ä. War der Fabhanden gekommene Wechſel acceptirt, ſo kann

Äderjenige, welcher das Amortiſationsverfahren eingeleitet hat,

von dem Acceptanten Zahlung fordern, gegen Sicherſtellung

bis zum Ablaufe der Amortiſationsfriſt.

Ohne eine ſolche Sicherſtellung iſt der Acceptant nur zur

Depoſition der aus dem Accepte ſchuldigen Summe verpflichtet.

XV. Wechſelfälſchung und mangelhafte Unter

ſchriften.

§. 80.

Ä# Falſche oder verfälſchte Unterſchriften auf einem Wechſel

unterſchriften ſind ohne Einfluß auf die Wechſelkraft der darauf befindlichen

ächten Unterſchriften.

> §. 81.

Ä Aus einem Wechſel, deſſen urſprüngliche Summe, Verfall

Ä zeit u. ſ. w. verfälſcht iſt, haftet jeder Indoſant für diejenige

“Summe, Verfallzeit u. ſ. w., für welche er den Wechſel wei

ter begeben hat.

Wird der Wechſel nach ſtattgefundener Verfälſchung accep

tirt, ſo haftet der Acceptant aus ſeinem Accepte.

Iſt jedoch nicht erweislich, ob die Annahme oder Ehren

annahme vor oder nach der Verfälſchung erfolgte, ſo wird

angenommen, daß ſie vor der Verfälſchung ſtattfand.
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§, 82.

Wer eine Wechſelerklärung als Bevollmächtigter (per pro-Ä #.

cura u. ſ. w.) unterzeichnet, ohne hiezu Vollmacht zu haben,

haftet perſönlich in gleicher Weiſe, wie der Vollmachtgeber

gehaftet haben würde, wenn die Vollmacht ertheilt geweſen

wäre. -

XVI. Wechſelverjährung.

§. 83.

Die wechſelrechtliche Verbindlichkeit des Acceptanten ver- Verährung b.
p Anſprüche ge

jährt innerhalb eines Jahres vom Verfalltage an. näÄn.

Iſt der Wechſel prolongirt worden, ſo wird die Verjäh

rungsfriſt von dem Tage der abgelaufenen Prolongation an

berechnet.

§. 84.

Die Regreßanſprüche des Inhabers (§. 51) gegen die In- Verjährung

doſſanten und den Ausſteller erlöſchen: sij U.

1. binnen Monatsfriſt, wenn der Wechſel in der Schweiz »

zahlbar war;

2. in drei Monaten, wenn der Wechſel an einem andern

Orte Europas, außerhalb der Schweiz, zahlbar war;

3. in zwölf Monaten, wenn der Wechſel an einem außer

europäiſchen Orte zahlbar war.

Die Verjährung beginnt mit dem Tage der Proteſterhebung.

§. 85.

Die Regreßanſprüche des Indoſanten (§ 52) gegen ſeine

Vormänner und den Ausſteller verjähren:

1. binnen Monatsfriſt, wenn der Regreßnehmer in der

Schweiz wohnt;

2. in drei Monaten, wenn der Regreßnehmer an einem

Orte Europas, außerhalb der Schweiz, wohnt;

3. in zwölf Monaten, wenn der Regreßnehmer in einem

außereuropäiſchen Lande wohnt.

Dieſe Friſten werden von dem Tage an berechnet, an wel

chem der Regreßnehmer freiwillig den Wechſel eingelöst hat
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Unterbrechung

der

Wirkung der

Verjährung

Erforderniſſe.

oder an welchem gegen ihn auf Einlöſung des Wechſels Klage

erhoben wurde.

§. 86.

Die Verjährung wird durch Behändigung der Klage un

*" terbrochen, aber nur in Beziehung auf denjenigen, gegen wel

chen die Klage gerichtet iſt.

Verkündigt jedoch der Beklagte andern Wechſelverpflichte

ten den Streit, ſo iſt die Verjährung auch gegen dieſe unter

brochen.

§. 87.

Durch Verjährung oder durch Verſäumniß einer zur Er

oder Fan- haltung des Wechſelrechtes vorgeſchriebenen Friſt oder Form

erlöſchen die wechſelrechtlichen Verbindlichkeiten ſämmtlicher aus

dem Wechſel Verpflichteten.

Der Acceptant und der Ausſteller bleiben jedoch im ge

wöhnlichen Prozeſſe dem Wechſelinhaber inſoweit verbindlich,

als ſie ſich mit deſſen Schaden bereichern würden. War der

Wechſel für Rechnung eines Dritten gezogen, ſo haftet der

Dritte aus der Bereicherung.

Gegen die Indoſanten, deren wechſelrechtliche Verbindlich

keit erloſchen iſt, findet ein ſolcher Anſpruch nicht ſtatt.

Dritter Abſchnitt.

Eigene Wechſel.

§. 88.

Ein eigener Wechſel muß enthalten:

1.

2.

3.

den Ort und die Zeit, (Tag, Monat, Jahr) der Aus

ſtellung;

die in den Contert aufzunehmende Bezeichnung als

Wechſel;

die Verfallzeit;

die zu zahlende Summe im Conterte mit Buchſtaben

geſchrieben;

den Namen der Perſon oder die Firma, an welche

oder an deren Ordre gezahlt werden ſoll; - -
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6. die Unterſchrift des Ausſtellers, eigenhändig oder durch

Bevollmächtigte.

Der Ort der Ausſtellung gilt als Zahlungsort, inſofern

nicht ein anderer Zahlungsort ausdrücklich bezeichnet iſt,

§. 89.

Nachſtehende im zweiten Abſchnitte dieſes Geſetzes überÄn

gezogene Wechſel gegebene Vorſchriften gelten auch für eigene Ä

Wechſel:

§§ 4 und 7, über die Form des Wechſels;

§§. 9–16, über Indoſament;

§§. 18 u. 21, über Präſentation zur Annahme der Wechſel auf

eine beſtimmte Zeit nach Sicht, mit der Maß

gabe, daß die Präſentation dem Ausſteller ge

ſchehen muß;

§. 30, über den Regreß auf Sicherſtellung mit der Maß

gabe, daß derſelbe im Falle der Inſolvenz des

Ausſtellers ſtattfindet;

§§. 31–38, über den Verfalltag;

§§. 39–44, über Bezahlung, nach Maßgabe der durch die

- Identität des Ausſtellers und des Zahlungs

pflichtigen bedingten Modifikationen;

§§. 45–49, über Proteſt;

§§. 50–57, über Regreß Mangels Zahlung gegen die In

dofſanten;

§§. 65–67, über Ehrenzahlung;

§§. 68–69, über Wechſelbürgſchaft;

§§. 74–76, über Wechſelkopien;

§§. 77–79, über abhanden gekommene Wechſel, mit der

Maßgabe, daß im Falle des § 79 die Zahlung

durch den Ausſteller geſchehen muß;

§§. 80–82, über Wechſelfälſchung und mangelhafte Unter

fchriften;

§§. 84–87, über Verjährung der Regreßanſprüche gegen die

Indoſanten und Wirkung der Verjährung oder

Verſäumniſſe.
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-

§. 90.

Verfahrung. Der wechſelrechtliche Anſpruch gegen den Ausſteller eines

eigenen Wechſels verjährt binnen Jahresfriſt vom Verfall

tage an.

- Iſt der Wechſel prolongirt worden, ſo wird die Verjäh

rungsfriſt vom Tage der abgelaufenen Prolongation an be

rechnet.

Vierter Abſchnitt.

Anweiſungen.

§. 91.

Gleichſtellung Anweiſungen, welche im Conterte als ſolche bezeichnet,

"Ä“und im Uebrigen in der in den §§. 3 und 4 vorgeſchriebenen

Form ausgeſtellt ſind, ſtehen bis auf nachfolgende Ausnahme

den gezogenen Wechſeln gleich.

§. 92.

Ausnahme. Es beſteht keine Verpflichtung für den zur Zahlung An

gewieſenen, ſich vor der Verfallzeit über die Annahme zu er

klären, und der Inhaber iſt nicht berechtigt, wegen Mangels

Annahme Proteſt erheben zu laſſen und Regreß zu nehmen.

Wird jedoch eine Anweiſung acceptirt, ſo entſteht für den

Acceptanten dieſelbe Verpflichtung, wie aus der Annahme eines

gezogenen Wechſels.

Fünfter Abſchnitt.

Geſetzgebung anderer Kantone und des Auslandes.

§. 93.

Ä Angehörige der Kantone, welche dem Konkordate nicht bei

9 getreten, ſowie Ausländer werden bei Uebernahme von Wechſel

verbindlichkeiten in den konkordirenden Kantonen als wechſel
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fähig betrachtet, inſofern ſie ſich nach den ihre Vertragsfähig

keit beſtimmenden Geſetzen durch Verträge verpflichten können.

§. 94.

Die weſentlichen Erforderniſſe eines in einem nicht konkor-Ä.

direnden Kantone oder im Auslande ausgeſtellten Wechſels, Ä.

ſowie jeder andern Wechſelerklärung (Indoſament, Accept u. ſ. w.)

werden nach den Geſetzen des Ortes beurtheilt, wo jeder ein

zelne verpflichtende Akt erfolgt iſt.

§. 95.

Ueber die Form der mit einem Wechſel in einem nicht kon- Fans

kordirenden Kantone oder im Ausland zur Ausübung und Er-Äſ

haltung des Wechſelrechtes vorzunehmenden Handlungen ent

ſcheidet das dort geltende Recht.

I e chster Abſchnitt.

Wechſelexekution und Wechſelprozeß.

§. 96.

Wer einen Wechſelſchuldner zur Erfüllung ſeiner Verbind-"#"

lichkeit nach Wechſelrecht anhalten will, hat bei dem Gerichts- exekution.

präſidenten, in deſſen Bezirk der Schuldner wohnt, ſein Be

gehren zu erheben, unter Einlegung des Wechſels oder der

Anweiſung und der ſonſtigen zur Begründung des Anſpruchs

dienenden Urkunden.

Als Wechſelſchuldner iſt zu betrachten derjenige, der einen

Wechſel ausgeſtellt (traſſirt), acceptirt oder indoſſirt hat, oder

demſelben durch ſeine Unterſchrift als Wechſelbürge beigetreten

iſt; ferner der Ausſteller von eigenen Wechſeln (§. 88), ſowie

der Acceptant einer Anweiſung (§. 92).

Hat der Schuldner ein von ſeinem Wohnorte verſchiedenes

Wechſeldomizil erwählt, ſo ſteht es in der Wahl des Wechſel

gläubigers, an welchem von dieſen beiden Orten er ſeinen An

ſpruch geltend machen will.
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§. 97.

"Ä. Der Wechſelſchuldner iſt auf ein ſolches Begehren hin ſo

Bººt fort amtlich aufzufordern, ſpäteſtens am nächſtfolgenden Werk

Ätage ſeine Verbindlichkeit zu erfüllen, oder im Falle der Be

wendungen ſtreitung derſelben den geforderten Betrag beim Gerichtspräſi

denten zu hinterlegen.

Entſpricht er dieſer Aufforderung nicht binnen der bezeich

neten Friſt, oder deponirt er im Falle von Einwendungen nicht

innerhalb dieſer peremtoriſchen Friſt den Betrag des Anſpruchs

nebſt Koſten, ſo kann der Anſprecher gegen den Schuldner das

Aufrechnungsbegehren ſtellen. Jedoch kann der Botenweibel

in einem ſolchen Falle den Tag zur Vollziehung der Aufrech

nung nicht früher als in die dritte Woche (vom Tage der

Stellung des Aufrechnungsbegehrens an gerechnet) anſetzen.

§. 98.

# Hinterlegt der Wechſelſchuldner, unter Nichtanerkennung des

tſcheidung Anſpruches, den Betrag der Forderung nebſt Koſten, ſo iſt

hievon unverzüglich dem Wechſelgläubiger Kenntniß zu geben,

ihm überlaſſend, die Klage auf Erfüllung der Wechſelverbind

lichkeit im Wege des Wechſelprozeſſes geltend zu machen.

„Ä. Dieſer Verpflichtung zur Depoſition kann der Schuldner

fitionspflicht, jedoch entbunden werden:

1. wenn der Wechſelgläubiger bloße Sicherſtellung Man

gels Annahme des Wechſels (§§. 25, 27 und 28) oder

wegen Inſolvenz des Aceeptanten vor dem Verfalltage

(§. 30) fordert;

2. wenn der Wechſelſchuldner die geforderte Zahlung wegen

Wechſelfälſchung (§§. 80–81) beſtreitet und die zu

ſtändige Behörde dieſe Einwendung als glaubwürdig

erachtet.

§. 99.

Klage. - Die Klage iſt unter Einlegung des Wechſels oder der An

weiſung und der ſonſtigen zur Begründung des Anſpruchs die

nenden Urkunden unmittelbar bei der zuſtändigen Gerichtsſtelle

des Beklagten (§§ 43 und 80 des Geſetzes über das Zivil
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rechtsfahren) zu erheben, mit dem Begehren, den Beklagten nach

Wechſelrecht zur Erfüllung ſeiner Verbindlichkeit anzuhalten.

§. 100.

Zur Verhandlung und Entſcheidung muß auf den nächſtenÄ“

Gerichtstag oder ſpäteſtens innerhalb acht Tagen ein Termin

anberaumt und der Kläger oder deſſen Bevollmächtigter bei

Androhung der Ausſchließung vom wechſelrechtlichen Verfahren

und Zurückgabe der deponirten Summe, der Beklagte unter

Androhung der Anerkennung der Klage zu demſelben geladen

Werden.

Auf Begehren beider Parteien kann das Gericht dieſen

Termin auf eine weitere Friſt verlängern.

- §. 101.

Die Parteiverhandlungen in derartigen Streitigkeiten ſind Verfahren.

mündlich und es werden dabei bloß die weſentlichen thatſäch

lichen Anbringen und die Schlüſſe zu Protokoll geſtellt.

§. 102.

Außer den Einwendungen, welche die Kompetenz des Ge-Ä

richtes oder ſonſtige weſentliche Mängel des Verfahrens betref-

fen, kann der Beklagte gegen das Recht des Klägers aus dem

Wechſel oder der Anweiſung nur ſolcher Einreden ſich bedienen,

welche auf einer Beſtimmung dieſer Wechſelordnung beruhen.

Alle übrigen nicht aus dem Wechſelrechte entſpringenden

Einreden ſind unſtatthaft, mit der einzigen Ausnahme, daß der

Beklagte die Tilgung ſeiner Verbindlichkeit durch Zahlung oder

Erlaß geltend zu machen berechtigt iſt, inſofern dieſe Einreden

ihm unmittelbar gegen den Kläger zuſtehen.

Der Einwand der Simulation oder Compenſation, ſowie

Widerklagen dürfen niemals ſtattfinden.

Im Uebrigen kommen rückſichtlich der Prozeßverhandlung

und der Urtheilsfällung die Vorſchriften des Geſetzes über das

Zivilrechtsverfahren zur Anwendung.

§ 103.

Das Urtheil iſt unverzüglich nach den Parteiverhandlungen urtheil.

III. Bd. 69
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Rechtsmittel.

Keine Rechts

ſtillſtände.

Berechtigun
der Kantonal

geſetzgebung
u einem

Äerfahren.

und der Beweisführung zu fällen und mit Entſcheidungsgrün

den ſpäteſtens binnen drei Tagen zu eröffnen.

Wird der Beklagte verurtheilt, ſo iſt dem Kläger die de

ponirte Summe zu behändigen, oder inſofern nach §. 98 nicht

deponirt wurde, dem Beklagten aufzugeben, ſpäteſtens am nächſt

folgenden Werktage den Kläger zu befriedigen, widrigenfalls

die Vollſtreckung nach Vorſchrift des § 97, letzten Abſatz,

erfolgt.

- §. 104.

Gegen das Urtheil finden die überhaupt zuläſſigen Rechts

mittel ſtatt. Die Appellation iſt jedoch nur dann zuläßig, wenn

der Streitgegenſtand einen Werth von mehr als 300 Frk. hat.

§. 105.

Urtheile, gegen welche binnen zehn Tagen keines der

zuſtändigen Rechtsmittel ergriffen wird, treten in Rechtskraft.

Jedoch iſt ein erſtinſtanzliches Urtheil, ungeachtet des dagegen

rechtzeitig angerufenen Rechtsmittels, ſofort vollziehbar, wenn

die obſiegende Partei der unterliegenden für den Fall der letzt

inſtanzlichen Abänderung des Urtheils gehörige Sicherheit leiſtet.

Das Gericht, welches den Fall erſtinſtanzlich entſchieden hat,

beſtimmt endgültig ſowohl den Betrag der Sicherheit als die

Friſt, innerhalb welcher ſie geleiſtet werden muß. Dasſelbe

beurtheilt ebenfalls die Zulänglichkeit der geleiſteten Sicherheit.

Wird Letztere nicht innerhalb der anberaumten Friſt oder in

unzulänglicher Weiſe geleiſtet, ſo findet die Vollziehung erſt

nach dem definitiven Endurtheile ſtatt.

§. 106.

Bei der Wechſelerekution und im Wechſelprozeſſe gibt es

keine Rechtsſtillſtände.

§. 107.

Der Kantonalgeſetzgebung jedes konkordirenden Standes

bleibt unbenommen, für die Erekution unbeſtrittener Wechſel

ſchulden (§. 97), ſowie für die Vollſtreckung gerichtlicher Ur

theile in Wechſelſachen (§, 103) ein ſchnelleres Verfahren durch
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ſofortige Pfändung, Konkurseröffnung und dergleichen einzu

führen, inſofern ſie nicht ſchon ein ſolches beſitzt,

Schlußbeſtimmung.

§. 108.

Durch gegenwärtiges Geſetz iſt der §.801 des bürgerlichen

Geſetzbuches aufgehoben.

Dasſelbe iſt dem Regierungsrathe zur Bekanntmachung und

Vollziehung mitzutheilen und urſchriftlich in's Staatsarchiv

niederzulegen.

So beſchloſſen, Luzern den 30. Wintermonat 1860.

Der Präſident:

M. Dula.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Willimann.

Joſ. Meyer.
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Nr. 1. Formluar eines Proteſts Mangels Annahme.

Bemerkung. In der Regel iſt der Inhaber zwar berechtigt,

nicht aber verpflichtet, den Wechſel zur Annahme zu präſentiren.

Wechſel dagegen, welche auf eine beſtimmte Friſt nach Sicht lauten,

müſſen zur Annahme präſentirt werden (§ 18 der Wechſelord

nung), weil hier der Verfalltag erſt durch die Präſentation zur An

nahme fixirt wird. Das nachſtehende Formular hat einen ſolchen

Fall im Auge.

Wechſelproteſt.

Heute den 11. Mai Eintauſend achthundert und ſechszig, Mor

gens zehn Uhr, erſchien vor mir N. N., Sekretär der Handelskam

mer in Luzern, Herr Wilhelm Krell und überreichte folgenden Wechſel:

„Baſel den 16. April 1860.

„Gut für 1000 Frkn.

„Vierzehn Tage nach Sicht zahlen Sie gegen dieſen Prima

„Wechſel an die Ordre des Herrn A. L. Winter die Summe von

„tauſend Franken. Den Werth in Rechnung und Sie ſtellen ſolchen

„auf Rechnung laut Bericht

„Herrn R. Brun J. G. Heimlicher.

in Luzern.“

Auf der Rückſeite:

„Für mich an die Ordre des Herrn Wilhelm Krell Werth in

„Rechnung.“

„Baſel den 28. April 1860.

„A. L. Winter.“

mit dem Erſuchen, dieſen Wechſel dem R. Brun zu präſentiren und

wenn er die Annahme (Acceptation) verweigern würde, den Proteſt

darüber aufzunehmen.

Ich verfügte mich ſofort zu dem genannten, mir von Perſon

wohlbekannten R. Brun und forderte ihn unter Präſentation des

Wechſels auf, ſich darüber zu erklären, ob und in welcher Art er den

Wechſel acceptiren wolle.

Derſelbe erwiederte: daß er dieſen Wechſel nicht acceptire, wei

gerte ſich auch, den Grund davon anzugeben.

Ich habe hierauf wegen nicht erfolgter Annahme proteſtirt und

dem Requirenten ſeine Rechte aus dem Wechſel wegen Kapital, Zin

ſen, Koſten und Schaden vorbehalten.
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Auf Erſuchen iſt darüber zur Beglaubigung der gegenwärtige

Proteſt auf den Grund eines beſonders aufgenommenen Protokolls

für den Herrn Wilhelm Krell ausgefertigt.

Luzern datum'ut supra.

N. N.

(L. S.) Sekretär der Handelskammer.

Nr. 2. Formular eines Proteſts Mangels Acceptation

reſp. Zahlung.

Wechſelproteſt.

Im Jahre Eintauſend achthundert und ſechszig, Mittwoch den

achtzehnten April zu Luzern.

Aus Auftrag des Herrn N. N. habe ich unterzeichneter beeidig

ter (Aktuar der Handelskammer des Kantons Luzern) dem Herrn

N. N. untenſtehenden Wechſel zur Zahlung vorgewieſen und von

demſelben zur Antwort erhalten: „Er bezahle dieſen Wechſel nicht,

„weil er die Waarenſendung dem Ausſteller zur Verfügung geſtellt

„habe.“ Daher hat vorgemeldter Requirent zur Wahrung ſeiner

Rechte wider alle und jede, ſo hiebei verbunden, ſowohl wegen nicht

erfolgter Zahlung (Acceptation) als auch wegen Intereſſen, Scha

den, Koſten, Rückwechſel u. ſ. w., um ſich für Alles nach Wechſel

recht erholen zu können, durch mich unterzeichneten Aktuar proteſtirt

und mich erſucht, dieſe Urkunde hierüber auszufertigen.

(Vollſtändige Copie des fraglichen Wechſels ſammt Acceptationen und

Nothadreſſen.)

Jndoſſament.

(Vollſtändige Kopie der Indoſſamente.)

Luzern den 18. April 1860.

(L. S.) (Unterſchrift des Beamten.)
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Gebühren-Tarif

für die in dieſem Geſetze vorkommenden amtlichen Verrichtungen.

Für Proteſterhebung und Protokollirung, inbegriffen Stempel

gebühr, dem Schreiber - e - 2 Fr.

Falls er ſich zu dieſem Ende vom Wohnorte ent

fernen muß, überdies eine Entſchädigung pr. Weg

ſtunde hin und zurück von . . . - s d 1 »

Verköſtigung inbegriffen.

Für eine Aufforderung nach § 97 dem Gerichts

präſidenten . - - - 2 „

die Verrichtungskoſten und die Empfangsbeſcheinigung an den Re

quirenten inbegriffen. -

Für die übrigen Amtshandlungen finden die entſprechenden

Sportelnanſätze des Zivilrechtsverfahrens und des Schuldbetreibungs

geſetzes ihre Anwendung. -
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D e . P et

über

Abänderung der §§ 14 und 15 des Geſetzes

über den Markt- und Hauſierverkehr.

(Vom 9. März 1861.)

-G

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern

Auf den Bericht und Vorſchlag des Regierungsrathes;

Mit Hinſicht auf ein Kreisſchreiben des Bundesrathes an

ſämmtliche eidgenöſſiſche Stände vom 24. Chriſtmonat 1860;

beſchließen:

I. Die §§. 14 und 15 des Geſetzes über den Markt- und

Hauſierverkehr vom 5. Brachmonat 1855 erhalten folgende

Faſſung:

§. 14.

Das Aufnehmen von Beſtellungen ohne Vorweiſung oder

Mitführen von Waaren oder Waarenmuſtern bedarf keiner

obrigkeitlichen Bewilligung.

Schweizeriſche Handelsreiſende und die Handelsreiſenden

ſolcher Staaten, deren Angehörige laut beſtehenden Verträgen

in Verkehrsverhältniſſen den Schweizern gleich zu halten ſind,

bedürfen auch dann, wenn ſie Beſtellungen mit unverkäuflichen

Muſtern bei Handels- und Gewerbsleuten oder bei Privaten

von Haus zu Haus aufnehmen wollen, keiner Bewilligung.

Führen ſie aber verkäufliche Waaren mit ſich, ſo dürfen ſie

ſolche nur an Handels- und Gewerbsleute verkaufen und haben

dafür eine Verkaufsbewilligung nach §. 10 des Geſetzes nöthig.

§. 15.

Den Handelsreiſenden ſolcher Staaten gegenüber, mit denen

die Schweiz in keinen den freien Handelsverkehr betreffenden

III. Bd. 70
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Vertragsverhältniſſen ſteht, wird der Grundſatz des Gegenrechts

anerkannt, und es ſollen daher die Angehörigen ſolcher Staaten

gleich den Schweizern behandelt werden, wenn nachgewieſen

wird, daß auch die ſchweizeriſchen Handelsreiſenden in jenen

Staaten keiner Patentabgabe unterworfen ſind.

II. Das Dekret vom 10. Chriſtmonat 1859 über Ab

änderung der §§. 14 und 15 des Geſetzes über den Markt

und Hauſierverkehr iſt aufgehoben.

III. Gegenwärtiges Dekret iſt dem Regierungsrathe zur

Bekanntmachung mitzutheilen und urſchriftlich ins Staatsarchiv

niederzulegen. - **

So beſchloſſen, Luzern den 9. März 1861.

- Der Präſident:

Kaſimir Pſyffer, Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

A. Willimann.

Wir Schultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern

beſchließen:

Vorſtehendes Dekret über Abänderung der §§. 14 und 15

des Geſetzes über den Markt- und Hauſierverkehr iſt der Ge

ſetzesſammlung beizurücken und dadurch öffentlich bekannt zu

machen.

Luzern, den 11. März 1861.

Der Schultheiß:

Renward Meyer.

Namens des Regierungsrathes,

- Der Staatsſchreiber:

- Dr. Willi,
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'' ſ - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - >

- - - - - - 3.

Sportelngeſetz.

(Vom 7. März 1861)

In Kraft getreten den 1. Juni 1861.

wir Präſident und Großer Math S
. .

des Kantons Luzern,

In Reviſion des Sportengeſees vom 4. Brachmonat 1843

und der ſeither erlaſſenen Sportelndekrete;

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes und das Gut

achten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

beſchließen:

. . §. 1.

Die Gebühren (Sporteln), welche die Behörden, Beamten

und Bedienſteten für ihre amtlichen Verrichtungen zu ihren

oder des Staates Handen zu beziehen haben, und die Gebüh

ren, welche den Streitparteien angerechnet werden dürfen, ſowie

diejenigen, welche Vormünder zu beziehen haben, ſind folgende:

- ;

I. Abſchnitt. . . .

Kantonal-, Vollziehungs- und Verwaltungs

behörden. R

1. Großrathskommiſſionen.

- §. 2. -

Die Mitglieder von Großrathskommiſſionen werden für

Zuſammenkünfte, welche außer der Verſammlungsdauer des

Großen Rathes ſtattfinden, mit einem Sitzungsgelde von 6 Fr.

per Tag, und diejenigen, welche weiter als eine Stunde von

III. Bd. 71
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dem Hauptorte wohnen, mit einem Reiſegelde von 60 Rp. per

Stunde ſowohl für Hin- als Herreiſe entſchädigt.

Bei Augenſcheinskommiſſionen bezahlt der Staat beinebens

die Verköſtigung und Reiſeauslagen. - -

2. Regierungskanzleien und Bedienſtete.

- §. 3.

–a. Staatskanzlei.

Die Sporteln, welche der Staatskanzlei zu Handen des

Staates entrichtet werden müſſen, ſind: * Fr. R

--- - - . .“ d p.

Für die Ausfertigung einer Erkanntniß oder eines Be

ſchluſſes: für die erſte Folioſeite . . . – 60

für jede folgende Folioſeite . . – %

Für Abſchriften und Auszüge für jede Folioſeite . – 30

Für eine Beglaubigung (Legaliſation) . . . – 50

Für Nachſchlagen in den Protokollen, nach Maßgabe

der Zeitverſäumniß . . . . 30 Rp. bis 1 –

Für ſchriftliche Bemühungen der Staatskanzlei für

13 1 Privaten « - - - - - .50 Rp. bis 150

Für Ausſtellung eines Zeugniſſes über Eingabe eines

2. Rekurſes oder für eine andere Beſcheinigung . . – 50

Für einen Rekursentſcheid des Regierungsräthes, aus-,

genommen in Armenſachen. 1 Fr. 50 Rp. bis 6

Für eine Eheeinſegnungsbewilligung oder einen bür

s4gerlichen Verkündſchein . . . . . . . . . n- 50

Für Konzeſſion eines Waſſerrechts oder eine ähnliche

Urkunde . . . * * , „*r. 5 Fr. bis 100 -

Für Genehmigung einer anonymen oder Aktiengeſel

ſchaft . . . . . . . . 5 Fr. bis 100

Für Kompetenzzeugniſſe von Regierungsſekretären, Ar-

* chivbeamten, Amtsſchreibern, Gemeinderathsſchrei-

Gºbern und Wahlfähigkeitszeugniſſe von Geiſtlichen -

n: Sº ist er 1 Fr. bis 5

- & II

-
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. . . Fr. Rp.

Für eine Holzſchlagbewilligung . . 1 Fr. bis , 4 –

Für eine Niederlaſſungsbewilligung (§§. 46 und 47

des Geſetzes über Fremdenpolizei und Nieder

laſſungsweſen):

a. für Schweizer und Angehörige ſolcher Staa- -

ten, welche mit der Schweiz in einem Nie- ..

* derlaſſungsvertrage ſtehen, ſofern der Ver

trag nichts Anderes vorſchreibt . .

- Bei Ueberſiedlung in eine andere Ge

T meinde des Kantons während der Dauer

der Niederlaſſungsbewilligung iſt die Hälfte

der Gebühr zu bezahlen. (Bundesgeſetz vom

10. Dezember 1849.)

. . .,

-

- -

- ºb. für Angehörige von fremden Staaten, mit

denen die Schweiz in keinem Niederlaſſungs-,

vertrage ſteht . . . .20 Fr. bis 100

Die Hälfte der Niederlaſſungsgebühren

fällt dem Staate, die andere Hälfte der Ge

. . >

s?

- meinde zu, für welche die Niederlaſſung be- º

willigt wird. . . .

ºb. Archivkanzlei. ..

Für Nachſchlagungen in den Akten und Protokollen,

1 :

nach Maßgabe der Zeitverſäumniß. 30 Rp. bis - 1 -

Für Abſchriften und Auszüge von Archivſchriften, je.

nach der Schwierigkeit der Kopie, für jede Folio-

ſeite : . . . . . . . . . 30 Rp. bis 1 –

– L & c Departemente. - -

Für Abſchriften, Auszüge, Nachſchlagen in den Pro

– tokollen, Beſcheinigungen, ſind den Departements

Wº der Staatskanzlei. . - -

Für Ausſtellung einer Holzſchlagbewilligung unter 25

T

º,
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r Fr. Rp.

– 8 Klaftern, der Kanzlei des Departements des 2.

Innern . . . . . . . . . . . . . - 60

Für Ausfertigung und Ertheilung eines Wanderbuches, zºg

der Kantonspolizei (§. 14 des Fremdenpolizei-:

geſetzes) - . . . . . . . . . . zzi. s 1 50

Für das Viſiren eines Paſſes oder Wanderbuches, der

Kantonspolizei . . . . . . - . . . – 15

Für Eintragung einer Quittung betreffend den Zehnt

loskauf, von jedem hundert Franken dem Finanz

departement . . . . . . . . . . . . . - 30

: . . . d. Standesweibel. . . .

Für eine Erekutionsvollziehung für jeden Tag dem

Vollziehungsboten nebſt 40 Rp. Stundengeld ſo

wohl für Hin- als Herreiſe . . . . . . 5 –

Sämmtliche vorgenannte Gebühren, mit Ausnahme derjeni

gen für die Standesweibel und Vollziehungsboten, fallen in die

Staatskaſſa,

Die Archivs- und Departementskanzleien haben die einge

gangenen Gebühren vierteljährlich der Staatskanzlei zu Han

den der Staatskaſſa abzuliefern. -

3. Handelskammer.

r: §. 4. Fr. Rp.

Ein jedes Mitglied bezieht für jeden Sitzungstag. . . 3 –

Für Einſchreibung einer Firma im Firmaregiſter, für

den daherigen Unterſuch und Ertheilung der Er-

kanntniſſe, je nach der Klaſſe, in welcher ſie ein

getheilt ſind, wird bezahlt:

für die erſte Klaſſe . . 1 Fr. 50 Rp. bis 3 –

„ „zweite „ . . 3„ – „„ 6 –

„ „dritte „. . 4 „50 m „ 9 –

Wo mehrere Aſſocirte ſind, zahlt überhin

Jeder . . . . . . . 1 50

Für einen Auszug aus dem Firmaregiſter . . 150
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. . .“ Fr. Rp.

Für einen Vorſtand in Handelsſachen, nach Umſtän- .

den . . . . . . . . . . . . . 3 Fr. bis 6

Für Ausfertigung der Erkanntniſſe, von jeder Folioſeite –

Für das Einprotokolliren derſelben, von jeder Folioſeite –

Für ein rechtliches Gutachten in Handelsſachen, ſowie

es ein ſolches in Sachen von anonymen Geſell-2.

ſchaften «- - - d . . 3 Fr. bis 20

Für die Ausfertigung desſelben, von jeder Folioſeite. –

Für die Einprotokollirung desſelben, von jeder Folioſeite –

Für eine Vermittlung, je nach Umſtänden - -

* - 1 Fr. 50 Rp. bis 4

Für Ausfertigung eines Vergleichs, von jeder Folioſeite –

Für Einprotokollirung, von jeder Folioſeite ... –

Dem Weibel für Abwart von jeder Partei . . –
:

* - §. 5. - - >e -

Für Abhaltung einer Kommiſſion bezieht jedes Mitglied 4

, –

s. 6. - - - - - - - -

Für die Eichung und Anzeichnung eines Längenmaßes

in Holz (als: Fuß, Elle, Stab und Klafter) mit
–

der gewöhnlichen Unterabtheilung . . .

Für die bloße Unterſuchung eines ſolchen Maßes.

Für die Unterſuchung und Anzeichnung einer Meßkette

Sollten bedeutende Unrichtigkeiten in einzelnen

Gliedern der Kette ſich vorfinden, ſo wird die

Berichtigung derſelben nach Verhältniß der Ar

beit bezahlt. . . .

Für die Eichung und Anzeichnung des Viertels . –

Für die Eichung und Anzeichnung des Halbviertels. –

2

Für die Eichung und Anzeichnung des Viertelsviertels –

Für die Eichung und Anzeichnung eines kleinern Hohl

4. Maß- und Gewichtskommiſſion. -

5. Amtseichmeiſter. -

30

30.

30

30

50

30

30

30

r

-

30

10

60

50

30



438 Sportengeſetz,

Fr. Rp.

maßes für trockene Gegenſtände . . . . . - 20

– Für eine bloße Unterſuchung dieſer Hohlmaße :

wird die Hälfte der angeſetzten Gebühr bezahlt. .

Für die Eichung und Anzeichnung eines hölzernen Ge- ..

fäßes, für die Maas und ihre Unterabtheilungen.

(für Milch, Branntwein, Eſſig u. ſ. w.). . - 20

Für die Eichung und Anzeichnung eines Blechgefäßes, + - -

die Maas und Halbmaas, ferners eines Gefäßes

für 1 Pfund oder / Pfund Oel . . – 20

Für die Eichung und Anzeichnung eines kleinern Maßes – 15

Für die Eichung und Anzeichnung der Maas oder

ihrer Unterabtheilungen von Glas . . . – 4

? Für die bloße Unterſuchung eines ſolchen Maßes

wird die Hälfte der Gebühr bezahlt. - , . .

Für die Eichung und Anzeichnung einer Weinbütte von

Holz mit gewöhnlicher Abtheilung von 5 zu 5

Maas . . . . . . . . – 60

Sollen beſondere Unterabtheilungen gemacht

werden, ſo wird verhältnißmäßig mehr bezahlt.

Für eine bloße Unterſuchung wird die Hälfte

der Gebühr bezahlt. . . . . . . . . . .

Für die Eichung und Anzeichnung einer Milchbränte ,

o mit einem Stabe von Maas zu Maas mit Unter-,

uabteilungen derſelben, für jede Maas . . – 5.

- Sollen für eine Bränte mehrere Eichſtäbe ver-„a

fertigt werden, ſo wird für jeden derſelben der

dritte Theil obiger Gebühr bezahlt.

Für die bloße Unterſuchung einer Milchbränte 4

mit einem Stab wird die Hälfte der Eichgebühr

o, bezahlt. . . . . . . . . . . 3

Für das Sinnen und Anzeichnen eines Faſſes von

es einem Inhalte von 100 Maaßen oder darunter – 3.

Von 100 bis 200 Maaßen . . . . . . . . . . - 50.
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3 Fr. Rp.

Geht der Inhalt eines Faſſes über zwei Säume, ſo

wird für jeden Saum mehr bezahlt h . – 15

Für die Eichung und Anzeichnung des Gewichts von

einem Pfunde oder darunter . . . . – 10

Für die Eichung und Anzeichnung eines Gewichtſtückes

von mehr als einem Pfunde wird für jedes Pfund

mehr bis auf 50 Pfund eine Zulage bezahlt von – 2

Für die Eichung und Anzeichnung eines Gewichtſtückes

-

-

von 100 Pfunden . . . . 1 20

Für die Eichung und Anzeichnung eines Einſatz- oder

Cylindergewichts von Meſſing, von einem Pfunde

mit Unterabtheilungen . . . 1 30

Für die Eichung und Anzeichnung eines Gewichts von

einem halben Pfunde mit Unterabtheilungen . 1 –

*** Für die bloße Unterſuchung der Gewichte wird

der vierte Theil der Eichgebühren bezahlt.

. – Die Gebühren für die Eichung der Gewichte -

z, für wiſſenſchaftlichen Gebrauch, ſowie für Berich- T.

s: tigung einer Waage werden nicht beſtimmt. Es

12 wird für dieſe Eichung und Berichtigung nach -

Verhältniß der Arbeit bezahlt. . . . . . . . .

Hat der Eichmeiſter nebſt der Eichung und

Anzeichnung noch beſondere Arbeiten zu verrichten

oder Zuthaten zu machen, z. B. Blei in Gewichte

7 zu gießen, ſo werden dieſelben beſonders bezahlt.

Für eine Unterſuchung der Verkehrsmaße und Gewichte -

sº im Amtsbezirke bezieht der Amtseichmeiſter, Ver- .

sº köſtigung inbegriffen: für einen ganzen Tag. 6–

- er: für einen halben Tag : . 3 –

Derjenige Sachkundige, welcher im Auftrage der 3

Maß- und Gewichtskommiſſion die Eichſtätten zu

sº beſuchen, die Geräthſchaften zu unterſuchen oder

einer Uebergabe beizuwohnen hat, bezieht für jeden :

Tag, Verköſtigung inbegriffen . . . ."). 10 –
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... 6. Forſtbeamte und Angeſtellte.

- H:
- §. 7.
G –– . . .“ -- - - - - - -

a. Oberförſter - - Fr. Rp.

Für Beaugenſcheinigung von Korporations- und Pri

vatwaldungen, Verköſtigung inbegriffen: -- -- - -

für einen ganzen Tag . . .: 6 –

für einen halben Tag - - 3 –

Für Ausarbeitung des Entwurfes eines Wirtſchafts-,

regulativs für Gemeinde- und Privatwaldungen

- - - - - 2 Fr. bis 12 «

b. Forſtaufſeher.

Für Beaugenſcheinigung von Korporations- und Pri

vatwaldungen, Verköſtigung inbegriffen:

für einen ganzen Tag . . . . . . . . . , 5 –

für einen halben Tag . . . . . . 250

- c. Bannwarte.

Für vorſchriftsgemäße Verleidung eines Frevlers . . – 50

Die Gebühren für den Oberförſter und die Forſtaufſeher

müſſen von den betreffenden Waldbeſitzern, diejenigen für die

Bannwarte von den Fehlbaren und im Falle dieſe unzahlbar

ſein ſollten, vom Staate bezahlt werden. -

: “:
-

7. Prüfungskommiſſionen.

- S. 8., . ..

Für Prüfung der Bewerber um die Kompetenzfähigkeit für

Bekleidung der Stelle eines Regierungsſekretärs, Archivbeamten,

Amtsſchreibers oder Gemeinderathsſchreibers bezieht jedes Mit

glied der Prüfungskommiſſion, welches nicht im Stadtbezirke

wohnt, ein Taggeld von 10 Fr., Verköſtigung inbegriffen.

Jedes Mitglied, welches im Stadtbezirke wohnt, bezieht ein

Taggeld von 5 Fr. . . . . . . . . .

Jeder Bewerber hat an die Staatskaſſa eine Prüfungstare

von 4 Fr. und an den Abwart 30 Rp. zu bezahlen. -

Dieſe Gebühr iſt zum Voraus zu entrichten. -
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- 8. Sanitätsbehörden.
-- :

a. Sanitätskollegium und Sanitätskommiſſion, 3 -

§. 9. - - - Fr. Rp.

Ein jedes Mitglied für jeden Sitzungstag des Sani

- Etätskollegiums e . . . . . . . 5 –

Bei Prüfungen hingegen . . . . . 8 -

Sowohl für die Her- als für die Hinreiſe von der 2

Stunde Entfernung ein Reiſegeld von . . . . . – 60

Ein jedes in der Sitzung anweſende Mitglied der ?

Sanitätskommiſſion aus der Stadt für jeden

Sitzungstag. Eh • • • - - - - - - -

Für ein außer der Stadt wohnendes Mitglied nebſthin

ſowohl für die Hin- als für die Herreiſe von

der Stunde Entfernung ein Reiſegeld von . . – 60

Für einen Militärunterſuch jedem anweſenden Mitglied

für jeden Sitzungstag . . . . . . . 6 –

Für Abordnung eines Mitgliedes des Sanitätskolle

giums oder Sanitätskommiſſion und der chemi- -

ſchen Unterſuchungskommiſſion, Verköſtigung in- -

begriffen: für einen ganzen Tag . e . 12 –

- - für einen halben Tag . . . 6 –

Bei Abordnung des Hebammenkehrers zu den "

Reviſionsprüfungen der Hebammen, Verköſtigung

- inbegriffen, per Tag“ . . . . . 15 –

Den Amtsärzten bei dergleichen Abordnungen . . 6 –

Die Sitzungs- und Reiſegelder werden aus der Staatskaſſa

abgereicht. . . . . . . .

– . §. 10. . . . . . Fr. Rp.

Für ein Gutachten der Sanitätskommiſſion in Privat

- ſtreitigkeiten . . . . . 3 Fr. bis 6–

Für ein ſolches Gutachten des Sanitätskollegiums

6 Fr. bis 12 –

Für einen einſeitigen Vorſtand vor der Sanitätskom

- miſſion . . . . . . . . " 1 50

III. Bd. 72



442 Spºrtelngeſetz,

Für einen ſolchen Vorſtand vor dem Sanitätskollegium

Für einen Vorſtand der Parteien und daherige Ent

ſcheidung vor der Sanitätskommiſſion

Für einen ſolchen Vorſtand ſammt Entſcheid vor dem

Sanitätskollegium . . . - -
«

Für Unterſuchung und Feſtſetzung eines Konto von

einem Arzte, Wundarzte, Hebarzte oder Thierarzte

–vor der Sanitätskommiſſion . . . 3 Fr. bis

Für das Gleiche vor dem Sanitätskollegium 10 Fr. bis

Bei den zwei letzten Anſätzen wird in Armen

ſachen nur die Hälfte bezogen. - -

Für den Unterſuch eines Milizpflichtigen rückſichtlich

ſeiner Tauglichkeit zum Militärdienſte:

a. bei einer Entlaſſung für immer

b. bei bloßer einſtweiliger Entlaſſung.

Fr. Rp.

3 –

12 –

20 –

4 –

2 –

Solche Milizpflichtige, welche gehörige Armuthſcheine vor

weiſen, entrichten keine Gebühren.

Alle in dieſem Paragraph aufgezählten Gebühren fallen in

die Staatskaſſa.

. §. 11.

Für die vollſtändige Prüfung und Patentirung eines

Arztes • « d «' " •* * * * «

Für die Prüfung und Patentirung einer Hebamme .

Für die Prüfung und Patentirung eines Thierarztes.

Für die Prüfung und Patentirung eines Apothekers,

nebſt der Vergütung der beſondern Umkoſten für

Bereitung von Präparaten . «» d «d

Für diejenige eines Proviſors einer Apotheke . «d

Für Prüfung und Patentirung eines Zahnarztes.

Für Prüfung und Patentirung eines Baders . .

Für eine Bewilligung zur einsweiligen Ausübung ſei

ner Kunſt einem herumreiſenden Augenarzte oder

Zahnarzte . . . . . . . . . . 20 Fr. bis

- - -

- - - -

Fr. Rp.

so –

6 –-

20 –

60 –

30 –

30 –

15 –

*

60 –

:
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** Die Prüfungsgebühren müſſen vor der Prüfung entrichtet

werden. Sie fallen in die Staatskaſſa.

Wird die Prüfung von den Betreffenden nicht ſo beſtan

den, daß ſie patentirt werden, ſo wird die Hälfte der im gegen

wärtigen Paragraph aufgezählten Gebühren wieder zurückerſtattet.

. . . §. 12.:

Der Aktuar bezieht bei den Sitzungen des Sanitätskolle

giums und der Sanitätskommiſſion, bei den Prüfungen und

Militärunterſuchungen die gleichen Sitzungsgelder wie die Mit

glieder. Ferner bezieht er: - - - - - - - Fr. Rp.

Für die Ausfertigung eines Patents, eines Gutachtens

oder einer Erkanntniß des Sanitätskollegiums

- oder der Sanitätskommiſſion . . . . 150

Für einen Protokollsauszug . . . . . . . . – 60

Für eine Vorladung oder einen Befehl auf Verlangen -

* eines Partikularen .. e - – 50

Für die Anfertigung eines Gutachtens, dem Aktuar

oder den Mitgliedern des Sanitätskollegiums oder

der Sanitätskommiſſion . . . . . . . 4 –

Dem Abwart ſind zu entrichten:

Bei Vorſtänden von jeder Partei . e « . – 30

Bei Militärvorſtänden . «d e e h . – 15

Bei Prüfungen von jedem Geprüften . d . – 80

Für Ausrichtung eines Befehls an Partikularen ... – 50

b. Amtsärzte und Amtswundärzte.

§. 13.

Für amtlichen Augenſchein und Unterſuch, ohne Sek

tion, dem Amtsarzt und Amtswundarzt: -

für einen ganzen Tag . . Fr. 10 bis 14 –

* für einen halben Tag . . „ 5 „ 7 –

Verköſtigung inbegriffen. - - - - - - - - -

Für amtlichen Augenſchein und Unterſuch mit Sek- *

tion verbunden: *
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für einen ganzen Tag . Fr. 12 bis -

für einen halben Tag - d " 6 - . 8 –

Verköſtigung inbegriffen.

Für den Befund (visum et repertum). „ 2 „ 8 –

Für einen Befundſchein in mediziniſch-polizeilichen Fäl

len dem Amtsarzte und Amtswundarzte

-, von Fr. 1.50 bis 3 –

Bei Abordnung eines Amtsarztes oder Amtswund

arztes zu Erfüllung eines Auftrages in medi

ziniſch-polizeilichen Fällen demſelben für Unter

ſuchung und Verköſtigung: ::::

für einen ganzen Tag . .-Fr. 8 bis 10 –

- für einen halben Tag . . „ 4 „ 5 –

Für einen daherigen Befundſchein . „ 2„ : 4 –

Dieſe Gebühren werden nur bei beſcheinigter Unvermögen

heit der betreffenden zahlungspflichtigen Perſonen aus der Staats

kaſſe vergütet, " . . . -

Hingegen fallen diejenigen Gebühren, welche die Folge einer

von Staatspolizei wegen ſtattgehabten Abordnung oder Unter

ſuchung ſind, immerfort der Staatskaſſe zur Laſt, ... -

--- C. Impfärzte - - -

* - ..

(e“ - §. 14. - -

Der Impfarzt bezieht für jede gelungene Impfung 50 Rp.

aus der Staatskaſſe.

:: :

d. Hebammen.

- - §. 15

Das Wartgeld, einer Hebamme wird von Seite der Sani

tätsbehörde von 50 bis 80 Fr. feſtgeſetzt. - -

Ferners ſollen denjenigen Hebammen, welche bei den vor

zunehmenden Wiederholungsprüfungen auf eine befriedigende

Weiſe ſich über ihre Kenntniſſe ausweiſen, Preiſe von 10 bis 35

Franken aus der Staatskaſſe abgereicht werden.
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Außerdem haben die Hebammen das Recht, folgende Ge
-

bühren zu beziehen: .. -

Für eine einfache regelmäßige Geburt: Fr. Rp.

von einer Bemittelten G. d e . 5 –

„ „ minder Bemittelten . 3 –

„ „ Armen . . o 2 –

Für eine Zwillingsgeburt: - - - - -

von einer Bemittelten . . . . 7

„ „ minder Bemittelten . . . . . 5

3„“ „ Armen . . . . .

Für eine regelwidrige Geburt:

von einer Bemittelten . . . 10 –

von einer minder Bemittelten . . . 8 –

„ „ Armen . . . -- 5 –

Die Gebühren für die Armen werden von der Armenbehörde

bezahlt. –

Außergewöhnliche Fälle und Entfernungen, die eine lange

Zeitverſäumniß erfordern, werden von der Gebärenden beſon

ders bezahlt. - - - - - -

e. Amtsthierärzte.

§ 16.

Bei allen Abordnungen der Amtsthierärzte, wie bei epi

zootiſchen oder anſteckenden Krankheiten unter den Thieren,

haben dieſelben zu beziehen: 4 :

Für Unterſuch und nöthige medizinalpolizeillche Anord

nung, Verköſtigung inbegriffen: „Fr. Rp.

- für einen ganzen Tag . . . . . . . . 6 Tº

für einen halben Tag . . . . . . . 3

Nebſtdem für Unterſuch und Obduktion eines tollwüthi- -

gen Thieres e d «d .. -. - 6

eines nicht tollwüthigen Thiere e . . . 3.

Für Abfaſſung eines ausführlichen ſchriftlichen Berichts ſº

an Behörden nach einer Abordnung und amt-

lichen Unterſuchung . . . . . . . 2 bis 4 –
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sº 3: ::: Fr. Rp.

Für einfache Zeugniſſe und Beſcheinigungen in vor- nº!

. . . kommenden mediziniſch-polizeilichen Fällen. . . - 50

-- - r,“ . . . . .

– f. Fehſhaner,

- L §. 17.

Der Fleiſchſchauer hat vom Eigenthümer des geſchlachteten

-

Viehes zu beziehen: -- Fr. Rp.

Für den Unterſuch und Entſcheid, ob das Fleiſch ab

zuſchlachtender Thiere zum Verkaufe und Genuſſe

geſtattet werde oder nicht:

- für ein Stück Großvieh . . . . . – 50

- für ein Stück Schmalvieh, als: Schwein,

Ziege, Kalb, Schaf . . . . . . . . – 20

Ueberhin iſt jedem Fleiſchſchauer von einer Stunde

Entfernung von ſeinem Wohnorte zu entrichten . . . – 50

An denjenigen Orten, wo mehrere Schlachtbänke ſich vor

finden, kann der Regierungsrath dieſe Gebühren auch herabſetzen.

g: Waſenmeiſter

§ 18. Fr. Rp.

Wenn ein Stück Hornvieh gefallen iſt, oder wenn

eines geſchlachtet werden muß, und in beiden Fäl

len das Fleiſch nicht genoſſen werden darf, be

zieht der Waſenmeiſter von dem Eigenthümer für

* Abhäutung und Verlochung: - -

Von einem Stück Hornvieh von mehr als zwei Jahren 3 –

Von einem Stück Hornvieh unter zwei Jahren 2 –

Von einem Stück Schmalvieh . . . . . . 1 50

Von einem Pferd - . . . . . . 4 50

Von einem Füllen . . . . . . . . . . . 250

Für Wegſchaffung eines tollwüthigen Thieres. . 5 –

Wenn ein Thier auf Anordnung einer polizeilichen

oder richterlichen Behörde oder des Amtsarztes
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Fr. Rp.

geöffnet werden muß, ſo gehören dem Waſen-

0 –meiſter für eine ſolche Oeffnung . . . S. 2 –

Bei Unvermögenheit des Eigenthümers zahlt die Gemeinde,

bei herrenloſen Thieren der Staat dem Waſenmeiſter die Ge

bühren.

-- ?

-- 2

9. Amtsſtatthaltereien.

a. Amtsſtatthalter.
-

- -

- s. 19. Fr. sv.

Für Ausſtellung eines Reiſepaſſes. - e . – 30

Für eine Aufenthaltsbewilligung . - . – 70

Für einen Befehl, eine Weiſung, eine Bewilligung,

ein Zeugniß u. dgl. . . . . . – 30

Für eine Beglaubigung (Legaliſation) . . . – 20

Für Reiſen in Aufträgen der Regierung, Verköſtigung

inbegriffen:
-

für einen ganzen Tag . . . . . 8 –

für einen halben Tag . . . . 4 –

Für den Bezug der Tanzgebühren kann er 2 von 100, für

den Bezug der Jagdpatenttaren 3 von 100 und für die mo

natlich bezogenen Geldſtrafen 5 von 100 des Betrages in

Abzug bringen.

. . . aa. In Polizeifachen. Fr. Rp.

Für eine Vorladung, einen Vorführungs- oder Ver

Für ein Verhör . . . . . . . – 70

Für einen Augenſchein oder eine Hausdurchſuchung, -

nebſt beſcheidener Verköſtigung . . . 250

Für eine Erkanntniß zur Abwandlung eines geringern

Polizeiſtraffalles . . . . . . . . . – 75

bb. In Kriminalſachen. “ : . -

Für Bildung einer Informativprozedur in Kriminal

ſachen unter 8 Seiten . „. . . . . . 6
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. . Fr. Rp.

Wenn die Prozedur 8 Seiten überſteigt, für jede fol

sgende Seite noch . . . . . . . . " . . – 30

Für einen Augenſchein oder eine Hausdurchſuchung in

Kriminalfällen, nebſt beſcheidener Verköſtigung ... 450

b. Amtsgehülfen.

§. 20.

Bei nothwendigen Reiſen, Verköſtigung inbegriffen:

für einen ganzen Tag . d d «d . 6 –

„ „ halben „ . . «d d . 3 –

{ - c. Amtsſchreiber.

r - - §. 21.

# Ausſtellung eines Reiſepaſſes. . – 30

ür Ausfertigung einer Aufenthaltsbewilligung . – 70

Für Ausfertigung eines Befehls, einer Weiſung einer

Bewilligung eines Zeugniſſes ſammt Kontrolirung – 30

Für eine Beglaubigung (Legaliſation) . . . . . . – 20

Für Reiſen in Aufträgen der Regierung, Verköſtigung

'' inbegriffen: :

für einen ganzen Tag . . . . . 8 –

für einen halben Tag - . . . . . . . 4 –

Für Einprotokollirung, von jeder Folioſeite . . . – 30

Für Abfaſſung von Schreiben und Erkanntniſſen aller

Art auf Verlangen von Partikularen oder Parteien:

für die erſte Folioſeite . . . . – 45

T für jede folgende Folioſeite . . . . – 30

Für das Nachſchlagen in den Protokollen 15 Rp. bis – 30

für Abſchreibgebühr für jede Folioſeite . . . – 30

ür das Viſiren eines Paſſes, Wanderbuches oder

F- einer Marſchroute von Durchreiſenden ... – 15
(Geſetz v. 9. März 1859. §. 27.)

Erwieſenen Armen iſt nichts dafür abzunehmen.

Für den Verkauf von Hundszeichen kann er 4 von 100 des

-

Ertrages in Abzug bringen. . . . -
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aa. In Polizeiſachen. Fr. Rp.

Für ein Verhör . - - 6 e s . – 70

Für Niederſchreiben eines Verhörs und andere Schrei

bereien für jede Folioſeite . . «. . – 30

Für einen Augenſchein oder eine Hausdurchſuchung,

- nebſt Verköſtigung e « » e . 2 50

bb. In Kriminalſachen. Fr. Rp.

Für Bildung einer Informativprozedur in Kriminal-

- ſachen unter 8 Seiten . . . . . 6 –

Für jede Seite mehr . . . . . . . . – 40

Für einen Augenſchein oder eine Hausdurchſuchung in

Kriminalfällen, nebſt Verköſtigung . . . 456

d. Amtsweibel.

§. 22.

on jeder Partei bei einem Vorſtande oder Verhör

vor der Amtsſtatthalterei . . . . – 30

Für jede Vorladung einer Perſon, wenn die Entfer

nung nur eine Stunde beträgt . . . – 30

Von jeder Stunde weiterer Entfernung . . . – 45

Jedoch wird das Stundengeld nur einfach und

nicht doppelt für den Hin- und Hergang berech

net. Auch darf für eine Vorladung neben dem

Stundengeld keine beſondere Verrichtungsgebühr

bezogen werden. - -

Die Vorladungen ſollen ſo viel möglich mit

telſt Schreiben an die Gemeindeammänner durch

die Poſt geſchehen.

Bei Augenſcheinen und Hausdurchſuchungen, nebſt

Verköſtigung «9 • • • d . .156

Als Vollziehungsbote für jeden Ta d «) . 5 –

-

III. Bd. 73
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II. Abſchnitt. -

Gerichtsbehörden. -

- 1. Obergericht. - -

- - §. 23. Fr. Rp.

Für die Einſchreibung einer Appellation, eines Rekur

ſes, eines Kaſſations- oder Reviſionsbegehrens. – 75

Für Einſchreibung einer Abſtandserklärung oder Er

º. ſitzung. d « «. d « - - – 75

Für Mittheilung derſelben an die Gegenpartei. . – 75

Für eine Vorladung, Aufforderung oder Mittheilung – 75

Die Verrichtung ſoll vielmöglichſt durch die

Gemeindeammänner, welchen die Vorladungen c.

durch die Poſt zuzuſchicken ſind, geſchehen.

Für einen einſeitigen Vorſtand nebſt dem darauf fol

genden Beſcheid oder Erkanntniß • •

Für einen Vorſtand in Rede und Widerrede nebſt er

folgendem Beſcheide in Zivilſtreitſachen:

a. über eine Vor- oder Zwiſchenfrage . . 9 –

b. in der Hauptſache . . . . . 18 –
Für Verifikation der in Zivilprozeſſen aufzulegenden

Akten, mit Ausnahme von Urtheilen und Prozeß

verhandlungen, von jedem Aktenſtücke – 15

Für die Koſtenbeſtimmung beim Endurtheile . . 1 50

Für eine Erkanntniß, welche ohne Parteivorſtand er

laſſen wird . . . . . . . . . .

Für Abhaltung einer Kommiſſion, jedem Richter und

dem Aktuar . e • • • . . 4 -

Für das Kommiſſionalgutachten . . . . . . 6 –

Die Kommiſſionsgebühren werden, wenn das

Gutachten auch in der erſten Sitzung nicht zu

• Stande kömmt, nur einfach berechnet.

Für einen Augenſchein, die Verköſtigung inbegriffen,

erhält jeder Richter und der Aktuar überhin . 8 –
- - -

7 50
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Muß hiefür mehr als ein Tag verwendet werden, für

jeden Tag mehr . . . . . .

Das Fuhrwerk wird von den Parteien bezahlt.

Für jedes Haupturtheil in Polizeifachen ſammt

Beſtimmung der Prozeßkoſten und für jedes Haupt

urtheil in Kriminalſachen . 8 bis

Für die Ausfertigung eines Beſcheides, einer Erkannt

niß oder eines Urtheils, ſammt Einprotokollirung

Enthält die Ausfertigung mehr als 4 Folioſeiten, ſo

- wird überhin für jede weitere Seite bezahlt

Für Protokollauszüge und anderweitige Abſchriften per

Folioſeite . « - sº «d / « «

Für die Advokatenprüfung, inbegriffen die Zutritts

- bewilligung und Ausfertigung e" -

Für die Geſchäftsagentenprüfung, inbegriffen die Zu

tritsbewilligung und Ausfertigung . . .

Für die Zuerkennung und Ausfertigung nebſt Publi

lation des Advokaten - oder Geſchäftsagenten

patents mit oder ohne vorhergegangene Prüfung

Fr. Rp.

1 80

10 –

10 –

Für die Nichtfähigkeitserklärung u. dergl. werden die .

betreffenden geſetzlichen Sporteln bezogen.

Für Prüfung und die Kompetenz- reſp. Nichtkompe

tenzerklärung von Bewerbern um Gerichtsſchrei

berſtellen . e « «h 4. d

Dem Obergerichts weibel für eine Vorladung:

a. bis zu einer Stunde Entfernung . .-

b. bei weiterer Entfernung für jede Stunde

Die Vorladungen ſollen aber ſo viel möglich

an die Gemeindeammänner zu Handen der Par

teien durch die Poſt erfolgen.

Für Abwart bei Gerichtsverhandlungen von jeder Partei

Für Abwart bei Kommiſſionen von jeder Partei

Bei Augenſcheinen erhält er, die Verköſtigung inbe

griffen, ein Taggeld von
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Bei Geſchäften, die mit keinen Vorſtänden verbunden ſind,

bezieht er für Abwart und Verrichtungen von den betreffenden

Parteien die gewöhnlichen Abwartgebühren.

Obige Gebühren des Obergerichts, mit einziger Ausnahme

der Kommiſſions- und Augenſcheinsgelder und der Weibel

gebühren, fließen in die Staatskaſſe. Die Kommiſſional- und

Augenſcheinsgelder fallen den Kºmmiſſionsmitgliedern die Wei

belgebühren dem Weibel zu.

2. Juſtizkommiſſion.

- §. 24. Fr. Rp.

Für eine Verfügung oder Erkanntniß 1 Fr. 50 Rp. bis 3 –

Für Ausfertigung derſelben ſammt Einprotokollirung . 150

Enthält die Ausfertigung mehr als 3 Folioſeiten, ſo

wird überhin für jede weitere Seite bezahlt . . – 35

Für Schreiben oder Beſcheide, welche in Form eines

Schreibens im Intereſſe einer Partei erlaſſen wer--

den, für jede Folioſeite . . . . . . . – 35

* -

. . . . . g

- - - - 3. Kaſſationsgericht. - -

- - §. 25. - -

Bei dem Kaſſationsgericht werden die gleichen Gebühren

bezogen, wie bei dem Obergerichte.

. . . 4. Kriminalgericht.

§. 26. Fr. Rp.

Für ein Haupturtheil . 8 Fr. bis 18 –

Für jeden Nebenentſcheid . . . . . 450

Für Protokollauszüge und Abſchriften an Privaten per

Folioſeite . . . . . . . . – 30

Die Weibelgebühren ſind denjenigen für den Weibel des

Obergerichtes gleich, mit Ausnahme des Anſatzes bei Augen

ſcheinen, wo der Staat die Koſtenbeſtreitung übernimmt.

Die Gebühren für das Kriminalgericht fallen in die Staats

kaſſe. - - - - - - - - -

-

>
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5. Kriegsgericht

s. 27.

Bei dem Kriegsgerichte werden die gleichen Gebühren be

zogen, wie bei dem Kriminalgerichte.
»T - - - - - - -

. . . 6. Staatsanwaltſchaft. -

§. 28. sº s.

Für eine Anklage vor Bezirksgericht . . . 6 –

Für eine Anklage vor Kriminalgericht oder vor Ober

gericht. . . . . . 10 Fr. bis 18–

Für eine allfällige Vorunterſuchung hat der Staatsanwalt

die nämlichen Gebühren zu beziehen, welche der Amtsſtatthalter

für eine ſolche bezieht. -

. . Die Gebühren für den Staatsanwalt fallen in die Staatskaſſa.

Dieſelben Gebühren ſind auch für die Vorträge des öffent

lichen Vertheidigers zu beziehen. . . .

. . . :: ..:: ...i.

-, 7. Kriminalverhöramt. - -

– §. 29. - Fr. Rp.

Für Bildung der Prozedur bis auf 10 Seiten. 15–

Für jede Seite des Verhörprotokolls mehr . . – 70

Die Entſchädigungen an Zeugen und Sach-

kundige ſind noch beſonders zu entrichten.

Für eine Korreſpondenz per Seite . . . . – 40

Für eine allfällige Vorunterſuchung hat das

Verhöramt die nämlichen Gebühren zu berechnen,

wie der Staatsanwalt oder die Amtsſtatthalter.

Für einen Augenſchein oder eine Hausdurchſuchung. 14 –

nebſt Vergütung der Auslagen *

Die Gebühren des Weibels ſind gleich denjenigen des Wei

bels am Obergerichte, mit Ausnahme des Anſatzes bei Augen

ſcheinen, wo der Staat die Auslagen beſtreitet.

Die Gebühren für das Kriminalverhöramt fallen in die

Staatskaſſa. - ---
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8. Prüfungskommiſſion.

§ 30.

Bei Advokaten-, Geſchäftsagenten- und Gerichtsſchreiberprü

fungen bezieht jedes Mitglied der Prüfungskommiſſion, welches

nicht im Stadtbezirke wohnt, ein Taggeld von 10 Fr., Ver

köſtigung inbegriffen. Jedes Mitglied, welches im Stadtbezirke

wohnt, bezieht ein Taggeld von 5 Fr.

Der Bewerber hat die im §. 23 ausgeworfenen Prüfungs

taren an die Staatskaſſe und 30 Rp. an den Abwart zu be

zahlen. Die Tare iſt im Voraus zu entrichten.

9. Bezirksgerichte.

§. 31.

- a. In Zivil-Rechtsſtreitigkeiten. Fr. Rp.

Für einen einſeitigen Vorſtand nebſt dem darauf fol

genden Beſcheid oder Erkanntniß . 2 Fr. bis 4

Für einen Vorſtand in Rede und Widerrede, ſammt

der Erkanntniß über eine Vor-, Zwiſchen- oder

Nebenfrage . «. e d . Fr. 4 bis 6 –

Für Ausfällung eines Endurtheiles . „4 m 8

Für Abhörung eines Zeugen über Anſinnen und Gegen

anſinnenu. allfällige Erläuterungsfragen,zuſammen 150

Für Beeidigung eines Zeugen überhin . « . 1 50

Für Beeidigung einer Partei. . 1 50

--

Für Beſtimmung der Prozeßkoſten beim Endurtheile. 150

Für Abhaltung einer Kommiſſion, Verköſtigung inbe

griffen, jedem Mitgliede: - - - - - - -

für einen ganzen Tag . . . . 6

für einen halben Tag . . . . . 3 –

- Iſt ein Augenſchein damit verbunden, ſo iſt

überhin jedem Mitgliede zu bezahlen . . ., 150

Muß der Augenſchein außerhalb des Ge

richtskreiſes abgehalten werden, ſo hat jedes

Mitglied überdieß per Tag zu beziehen . . . 5 S.
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2. . . . . . . . . - Fr. sep.

Für eine auf Verlangen einer Partei gehaltene außer-,

ordentliche Gerichtsſitzung, jedem Mitgliede des

Gerichts . . . . . 6 –

Iſt ein Augenſchein damit verbunden, ſo be- -

zieht ein jedes Mitglied annoch. d . 150

Die Weibelgebühren ſind: “

Für Verrichtung einer Vorladung, Kundmachung, Mit

theilung, Befehles, Verbotes, Provokation, Ar

* reſtes c.:

a. bis zu einer Stunde Entfernung . . – 50

b. bei weiterer Entfernung für jede Stunde. – 50

„ Jedoch wird das Stundengeld nur einfach und

nicht doppelt für den Hin- und Hergang berech

net. Auch darf neben dem Stundengelde keine be

ſondere Verrichtungsgebühr gefordert werden.

. Wird die Verrichtung außer dem Gerichtsbezirke

durch den betreffenden Gemeindeammann beſorgt -

(s. 86 des Zivil-Rechtsverfahrens), ſo bezieht

derſelbe die oben ausgeſetzten Gebühren.

Für Abwart bei gerichtlichen Verhandlungen von jeder
Partei * - - • . . . « d • – 30

Für Abwart bei Kommiſſionen, Augenſcheinen und -

außerordentlichen Gerichtsſitzungen, Verköſtigung -

– inbegriffen: - . . .

- - für einen ganzen Tag . «h . 4 –

für einen halben Tag . . . . . . . 2 –

s. Bei Kommiſſional- und außerordentlichen Gerichtsſitzungen

dürfen von den Richtern und dem Gerichtsweibel keine weitern

Gebühren als die Sitzungs- und die Augenſcheinsgelder und

die Weibelgebühren bezogen werden.

Wird ein Vorſtand von dem Kläger nicht früher als drei

Tage vor dem Erſcheinungstermine abgeſagt, oder von dem

Beklagten ein allfälliger Abſtand nicht früher erklärt, ſo hat
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der Betreffende die Hälfte derjenigen Gebühr zu bezahlen, welche

hätte bezahlt werden müſſen, wenn der Vorſtand abgehalten

worden wäre. :

- - - - b. In Strafſachen. - Fr. Rp.

In Strafſachen beziehen die Bezirksgerichte die glei

chen Sporteln wie in Zivil-Rechtsſtreitigkeiten.

Jedem Bezirksrichter für Beiwohnung bei Verhören

und für Vollſtändigkeitserklärung einer Kriminalpro

zedur bei dem Statthalteramte, für jede Stunde . – 70

Dem Gerichtsweibel kommen die gleichen Gebühren zu, wie

in den Zivil-Rechtsſtreitigkeiten.

- - - - - - 10. Konkursoffizium.

im § 32 - -

Für Abhaltung eines Konkurſes, jedem Beamten und

dem Gerichtsſchreiber, Verköſtigung inbegriffen:

für einen ganzen Tag - * * 6 –

für einen halben Tag . . . . 3

Für Unterſuchung und Genehmigung oder Verwerfung

eines Akkommodements, Vornahme einer Kon

kursreviſion, Wiedereinſetzung eines Falliten in

den vorigen Zuſtand . . . 3 Fr. bis 7 –

Bei Behandlung der in ſeine Kompetenz fallenden

Prozeſſe bezieht es die gleichen Gebühren, wie das

Friedensgericht, nur daß der Gerichtsſchreiber bei einem

Vorſtande gleich einem Richter erhält . « . 1 –

Der Gerichtsweibel bezieht die gewöhnliche Zitationsgebühr.

- Die Ausfertigung von Abſchriften c. für den Konkurſiten

behufs Bewerkſtelligung eines Akkommodements hat der Kon

kurſit zu tragen.
-

11. Präſident des Bezirksgerichts.

§. 33.

Für Eintragung einer Klage in die Kontrolle und Zu

ſtellung derſelben an den Beklagten, nebſt Auf

Fr. Rp.
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. . . . . Fr. Rp.

* forderung zur Verantwortung (s. 81 des Zivil

Rechtsverfahrens), vom Kläger zu bezahlen. – 45

Für die zweite Aufforderung nebſt Verhängung der

Ordnungsbuße (§ 82 des Zivil-Rechtsverfah- iF

rens), vom Beklagten zu bezahlen . . . . . . . 1 –

Für Eintragung einer Antwort in die Kontrolle und -

9-Mittheilung derſelben (§ 83 des Zivil-Rechts

98 verfahrens), vom Beklagten zu bezahlen . . . – 45

Für die Kundmachung an den Kläger, wenn eine -

zweite Aufforderung an den Beklagten fruchtlos,

war (§ 84 des Zivil-Rechtsverfahrens), vom #

Kläger einſtweilen zu zahlen . . . . . – 70

Für eine Vorladung . . . . . . – 45

Für Abfaſſung eines Erſuchſchreibens (Rogatoriums)

– ſammt Ausfertigung . . . . . – 75

Für Bewilligung einer Vorladung in Folge eines Ro

z, gatoriums . . . . . . . – 45

Für eine Kundmachung, welche auf Verlangen einer - - -

Partei erlaſſen wird (Intimation) . . . – 45

Für einen Befehl oder ein Verbot, ſowie die Auf- *

hebung eines ſolchen . . . . . . . . . – 75

Für eine einsweilige (proviſoriſche) Verfügung . 2 –

Für einen Abſchlag . . . . . . . . . . . 2 –

Für einen Augenſchein, den er allein vorzunehmen hat,

C – Verköſtigung inbegriffen: . . . . . . .

für einen ganzen Tag . . . . . . 6 -

für einen halben Tag d . . . . . 3 –

Für eine Provokation . . . . . . . . . . – 75

Für Anweiſung einer unparteiiſchen Gerichtsſtelle (§.58

GF des Zivil-Rechtsverfahrens). . . . . – 45

Für Ertheilung einer Friſtverlängerung . . . – 30

Für die Anzeige hievon an die Gegenpartei . . – 30

Für eine einfache Beſcheinigung . . . . – 30

III. Bd. - 74
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. . . .? Fr. Rp.

Für Beſieglung und Unterſchrift eines Rezeſſes zuſammen – 40

Für Beglaubigung (Legaliſation) mit Siegel und Un-35

terſchrift: . . . . . . . . . . . .– 30

Für eine Erkanntniß in Betreibungsſachen, eine Aus- - -

– fertigung inbegriffen . . . . . . . . . . . -- 1 –

Für jede weitere Ausfertigung und ebenſo Protokol-, 7.

lirung bis auf eine Folioſeite . . . . . - 30

Von jeder weitern Folioſeite . . . . . . . . . . :- 30

Für Kontrollirung einer Aufrechnung . . . – 45

Für Aufhebung einer Aufrechnung. . . . . . . . . – 50

Für Bewilligung eines Schuldenrufes (beneficium -

or – inventari), ſammt Beſtellung eines Maſſaver

z: –walters u. ſ. w. . . . . . . . . . . 1 –

FürAusſtellungenes Arreſtbefehlesodereines Abſchlages – 75

Für beſondere Anzeige des gelegten Arreſtes an den

Schuldner . . . . . . . . . . – 45

Für die Rechtlichmachung eines Arreſtes nebſt Anzeige »

an den Arreſtleger . . . . . – 45

ür Ausſtellung einer Unzahlbarkeitsurkunde . . – 75

# den Befehl auf den Botenweibel, die Verrichtungs-

koſten und die Empfangsbeſcheinigung an den An

ſprecher inbegriffen, welche Tare der Gerichtsprä

Tſident von dem ſäumigen Beamten zu beziehen hat – 75

Für die Publikation des Konkurſes, ſowie jedes an-

dern Erlaſſes in Konkursſachen, nebſt Vergütung

der Druckkoſten . . . . . . . – 30

Für Abnahme von Liquidationen, Verköſtigung inbe

griffen: - -

- - für einen ganzen Tag . . . . . . . . . 6

für einen halben Tag - - - . . 3

Für eine Beſieglung oder Entſieglung . . . . . . 1 50

Für eine Inventur, je nach Größe Fr. 1 50. bis 3"r

In beiden Fällen noch für jede Stunde Entfernung <

vom Wohnorte . . . - - - - - - "

..
. . .?

• ..
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T.

Für dieÄ von Hypothekar- F *

verſchreibu auf- und Tauſchbriefen und

Erbszahlung mit den Protokollen, je nach

Weitläufigkeit der Arbeit . . 50 Rp. bis 17

Für Aufnahme der Anzeige in Paternitätsfällen, Vor

ladung der Klägerin und des Beklagten zum Ver-

* hör und Aufnahme der Verhöre nebſt Confron-,

tation, Anzeige und Verſendung der Akten, zu-

.. fammen « - « . • « .. - 33 -

Wenn nur die Geſchwängerte verhört wird, zuſammen. 159

F - - - - - -

sº: 12. Ortsrichter, iſt?

§. 34.FF – . . .

Für die Aufrechnung, mit Inbegriff der Gantwürdi- 13

gung, Verköſtigung inbegriffen:

– für einen ganzen Tag . . . . . :

o, für einen halben Tag , , 1 50-

...

Kann die Aufrechnung aus unvorhergeſehenen Urſachen,

nicht vollzogen werden, oder iſt kein liegendes,
o oder fahrendes Guthaben vorhanden . . . . . 7 so

Für eine Liegenſchaftsſteigerung, Verköſtigung inbegriffen 4 –

Für"Ä. Verköſtigung inbegriffen: ,

Än? ºß- - - - 1.6 -

für einen alben Äg - - - 8 -

Für eine einsweilige Arreſtbewilligung . . . – 45

13. Gerichtsſchreiber.

- 3: § 35. ..::::::::::it

Der Gerichtsſchreiber bezieht für das Verſchreiben des

Manuals gleich einem Richter den Antheil der für das Gericht

ausgeworfenen Gebühren. Derſelbe hat den Bezug der Sporteln

für die Ri ter und deren quartalweiſe Vertheilung zu beſor

Er bezieht überdies: "Eſ
Für einen Schriften ſammt Ausfertigung von
"* jeder Folioſeite . . . . . . – 40
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- r. Rp.

Für Abfaſſung eines Kommiſſionalgutachtens im Zivil- -
prozeſſe mit Inbegriff allfälliger Reinſchrift be-

hufs Vorlage an die Behörde überhin . . . 4 -

Für Viſiren der bei Zivilprozeſſen aufgelegten Beweis

akten per Stück. . . . . . . . . . . - 19

Für Auszüge, Abſchreiben von Akten oder Einproto

kolliren, für jede Folioſeite . . . . . . . - 30

Für Nachſchlagen in den Protokollen auf Verlangen:

- geines Partikularen «h « - «. . . . – 30

Für jeden Zivilprozeß am Ende für Sammlung und ..."

Aufbewahrung der Akten «. H d . – 75

Für Vormerkung des Aufrechnungstages in ſeine Kon

trolle, durch den Botenweibel zu beziehen . – 15

Für die Aufrechnung mit Inbegriff der Gantwürdi

gung, Verköſtigung inbegriffen:

für einen ganzen Tag . . . . . 3 –

*** für einen halben Tag . . . . . 150

Ueberhin von jeder Stunde Entfernung . . – 50

Für die Ausfertigung der Aufrechnung von jeder

Folioſeite . . . . . . . . . – 30

Wo es ſich um eine Aufrechnung bloß im Fahren

den handelt, hat der Anſprecher, wenn es ver

--- langt wird, ſechs Franken auf Rechnung der

Aufrechnungskoſten zu erlegen, welche Koſten,

** wenn mehrere Gläubiger die Aufrechnung be-

gehrten, immerhin nur einfach zu berechnen ſind.

Für eine Bekanntmachung im Kantonsblatt, nebſt Ver

- -ÄÄ - e - - - - - T 60

Für deſ wiftliche nzeige an einen Anſprecher im , ſº

Liegenden und an einen ſolchen auswärts woh

nenden im Fahrenden . . . . . . . – 30

ür eine Konkurseingabe, aus der Maſſe zu entheben –

ür die Eingabe eines Anſprechers bei Benefizien-,

4. – Inventari und Schuldenrüfen . . ::: :: T

-
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A

Für Ausfertigung der Verhandlungen, inſofern ſolche

nothwendig wird, von jeder Folioſeite ...

e – 30Desgleichen für die Einprotokollirung - :

Für eine Liegenſchaftsſteigerung, Verköſtigung und

Scriptur (Manual) inbegriffen «

Ueberhin von jeder Stunde Entfernung vom Wohnorte

Fr. Rp.

– 30

4 –

– 50

Für eine Fahrhabsſteigerung, Verköſtigung und Scriptur

– (Manual) inbegriffen:

für einen ganzen Tag 6 –

für einen halben Tag - e . 3 –

Für Abnahme von Liquidationen, Verköſtigung inbe-

griffen:

für einen ganzen Tag • • .: 6 –

für einen halben Tag - 4. . . . 3 -

Für Einprotokollirung derſelben von jeder Folioſeite . . – 30

Für Ausſtellung eines Collokationstitels: : ,

auf einem Oktav- oder Quartblatt - -. – 30

–- auf einem halben Bogen . . . . . . . – 60

Für Ausfertigung von Hypothekarverſchreibungen, für

jede Folioſeite - - - . . – 40

Für Vergleichung einer Hypothekarverſchreibung, eines

Kauf- oder Tauſchbriefes oder eines Erbsaus-

zuges um Liegendes mit dem Protokolle, je nach . . .

Weitläufigkeit der Arbeit von . 50 Rp. bis 1 –

Für Herabſetzung (Transfirirung) einer Gült ſammt

Vormerkung im Protokoll z. – 70

Für Vernichtung (Dekanzellirung) einer Gült ſammt -

Vormerkung im Protokoll . . . . . .

Wenn die Transfirirung in Folge des Einzinſergeſetzes

- ſtattfindet, ſo hat es bei bem bezüglichen Anſatze

jenes Geſetzes (§. 35) ſein Bewenden.

Für Beiwohnung bei einer Beſieglung oder Entſieglung

Für Aufnahme einer Inventur, Verköſtigung und Scrip

: tur inbegriffen: - -

F

– 50

f

150
-

-

>
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. . . . -

– inFaziº
für einen halben Tag... 3 –

In beiden Fällen (bei Beſiegung oder Inventur) noch

für jede Stunde Entfernung vom Wohnorte . –

Für Niederſchreibung eines Paternitätsverhörs mit der

, Geſchwächten . . . . . . . . 150

Für Niederſchreibung eines Paternitätsverhörs mit dem

Beklagten . . . . . . . 1 –

– 14. Friedensgericht.

--- . . §. 36. -

Für eine Vorladung ſammt Verrichtung. – 50

Und wenn die Entfernung mehr als eine Stunde

- beträgt, noch fernere . . . . . . – 30

Für einen Vorſtand ſammt Entſcheid des Friedens

gerichts, jedem Richter. - . . .

Für Aufnahme einer Kundſchaft, dem Gerichte. 1

Für Abnahme des Handgelübdes (§ 13 des Zivil

rechtsverfahrens) . . . . . – 75

Für Vornahme eines Augenſcheins, jedem Richter. 150

Für Einprotokollirung der Rechtsbegehren, von jeder

Folioſeite dem Friedensrichter . . . . . –

Für Verſchreibung des Manuals iſt nichts zu berechnen.

Für Ausfertigung eines Entſcheides auf Verlangen,

von jeder Folioſeite . . . . . . . . – 50

15. Friedensrichter. - , .F – F ºts er

Für eine Vorladung ſammt Verrichtung – 50

Für einen Vorſtand ſammt Einprotokollirung eines - -

gütlichen Vergleichs oder Ausſtellung eines Acceß

ſcheins vom Kläger zu beziehen 90 Rp. bis 150

Für eine Ausfertigung des gütlichen Vergleich auf -

"allfälliges Verlangen . . . . . . . – 75

Für Verzeigung der wegen Ausbleiben in Strafe Ver

fällten an das Statthalteramt . . . –

1.

–
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º . III. Abſchnitt.
5. - - - - - - -

::: - 13

- - Gemeindebehörden. 3:::

§ 38. - - - - - :

Üº – . . . . . .

1. Gemeinderath. . . .

Die Gemeinden können den Mitgliedern des Gemeinderaths

für ihre Verrichtungen Jahresbeſoldungen feſtſetzen. Wenn ſich

hierüber Anſtände erheben, ſo entſcheidet der Regierungsrath.

– Wo keine Beſoldungen ausgeworfen ſind, können die Mit

glieder die in amtlichen Gemeindegeſchäften verwendeten Tage

in Berechnung bringen und für jeden dieſer Tage von der

Gemeinde fordern: Fr. Rp

Im Innern der Gemeinde, Verköſtigung inbegriffen:

– 8 für einen ganzen Tag . . . . . 3 –

für einen halben Tag - - . . . 150

Für Verrichtungen außer der Gemeinde, Verköſtigung.

FT inbegriffen: - - - - - - - - -

G. 1 für einen ganzen Tag . . . . . . 5 –

dº s für einen halben Tag - 2 50

) Im Uebrigen hat der Gemeinderath zu beziehen:

Für eine einfache Erkanntniß, Bewilligung, Abſchlag,

– Genehmigung, Gutachten, einen Heimathſchein c.

u; dem geſamten Gemeinderath . . - . – 75

Für einen motivirten Beſchluß je nach Weitläufigkeit

90 Rp, bis 150

Für Ausſtellung einer Bürgerrechtsurkunde . . . 24 –

Für eine außerordentliche Sitzung des Gemeinderaths, »

jedem Mitgliede . . . . . . . . ?1 –

Für einen Augenſchein jedem Mitgliede, Verköſtigung

inbegriffen: -

für einem ganzen Tag . . . . . . 4 –

für einen halben Tag. Er . . . . . . 2 -

Für Ausſtellung eines Zeugniſſes, eines Scheines
*

- - - . . -

u. ſ w. ſammt Beglaubigung
- . -

. . . . . . . .
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. . . . 7

Für Einlegung eines Heimathſcheines eines Nieder

gelaſſenen, dem betreffenden Beamten ſammt Aus

ſtellung des Empfangsſcheines und Einregiſt

rirung*) . e 4

Die Herausgabe des Heimathſcheines geſchieht

- unentgeltlich.“ : 23

Für die Beaufſichtigung einer freiwilligen Liegenſchafts

ſteigerung, Verköſtigung inbegriffen, dem betref-

ifenden Mitgliede . . . . . . -4 –

Für die Beaufſichtigung einer freiwilligen Fahrhabs

tſteigerung, Verköſtigung inbegriffen, dem be

Fr. Rp.

– 70

treffenden Mitgliede:

für einen ganzen Tag . . . . 6 –

– für einen halben Tag ...--. 3 –

Für die Abnahme einer Vogtrechnung dem geſammten

Gemeinderathe: . . .

von einer Vogtrechnung bis auf 1500 Fr. n. W. – 75

– von Fr. 1501–3000 1 50

3: 3- 3001– 6000 3 75

:: 6001 - 9000 6 –

- 9001–15000 - 9–

- 15000–20000 12 –

ö –
- - von jedem Tauſend mehr ... – 30

jedoch in keinem Falle mehr als Fr. 20.:

06. Wenn der Gemeinderath im Falle iſt, einem

- Beiſtande die Rechnung abzunehmen, ſo bezieht

er die gleichen Gebühren, wie für Abnahme einer

- Vogtrechnung. - -

Für Abnahme eines Vermögensberichtes (§ 179

des bürgerlichen Geſetzbuches) iſt nur die Hälfte

- der Gebühren zu entrichten. Das Minimum

- ſoll jedoch nicht unter 75 Rp. ſtehen.

*) Siehe s 59 des Giftes aber Fremdenpolizei und Niederlaſſungs

weſen vom 9. März 1859. - -
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. .

Dieſe Gebühren werden hinſichtlich des fahren

den Guthabens von dem reinen Vermögen, hin

ſichtlich des liegenden von der Kataſterſchatzung

5 : ohne Abzug der Paſſiven berechnet. -

Für die Einlage von Guthaben in die Depoſitalkaſſe

oder für die ſammthafte oder theilweiſe Heraus

nahme von ſolchem, ſammt Eintragung in die

Kaſſabücher, unter und bis auf 1000 Fr.

annoch

ſteuern, Kapitalzinſen e. dürfen keine Taggelder

oder ſonſtige Entſchädigungen angerechnet wer

den. Hingegen erhalten die betreffenden Beam

ten in denjenigen Gemeinden, wo denſelben keine

beſtimmte Gehalte ausgeſetzt ſind:

für den Bezug von Gemeinde- und Brand
- - -

- - - -

ſteuern:

a. wenn per Tauſend bis auf 2 Fr. Steuer

- - bezogen wird, 2 vom 100;

b. wenn darüber bezogen wird, 1 vom 100;

für den Bezug von Kapitalzinſen 1 vom 100 und

für denBezugvonfernernEinnahmen/2vom 100.

Für die Vergleichung eines Hypothekaraufſatzes (Gül

ten, Aufſchläge, Kaufzahlungsbriefe und Erbs

auszüge um Liegendes) mit den Protokollen, je

nach Weitläufigkeit der Arbeit . 70 Rp. bis

Für Eintragung eines Hypothekarbegehrens dem Ge-

meinderathspräſidenten . d d S

Für Ausſtellung einer daherigen Beſcheinigung

Für ſchriftliche Einladung zur Geſchäftsvornahme dem

ſelben . . . º

Für die Würdigung einer Liegenſchaft -

III. Bd. 75

Für den Bezug der Gemeindeſteuern, Brand

Fr. Rp.

Was 1000 Fr. überſteigt, von jedem 100 Fr.

-

60

5

-,

/
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sº .. Fr. Rp.

Zur Errichtung von Hypothekarinſtrumenten

jedem Würdiger, wenn der Werth des abgeſchätz-

ten Unterpfandes bis auf 3000 Fr. geht . . . – 75

von 3001 - 6000 „ . . . . . 1 50

- „ 6001–12000 „ . . . 225

- „ 12001–24000 „ . . . 3 –

Von jedem 1500 mehr . . . – 15

.. Wenn auf eine und dieſelbe Liegenſchaft meh

rere Hypothekarinſtrumente gleichzeitig errichtet

F werden, ſo ſind obige Sporteln für Vergleichung

und Würdigung nur einmal zu beziehen.

Für Vergleichung des Kaufsaufſatzes mit den Proto

kollen, die Kaufsabrechnung inbegriffen, je nach

Weitläufigkeit der Arbeit, von 70 Rp. bis 150

Für die Fertigung einer Liegenſchaft im Werthe

bis auf 900 Fr. . . . . . – 75

von 901 „ „ 3,000 m : . . . . . 1 50

„ 3,001 m „ 6,000 m, . . . . 2 –

:: m, 6,001 „ „ 12,000 m, - - 3 75

„ 12,001 m „18,000 m . . . 4 50

von 18,001 und darüber . 6 –

Für Beſieglung oder Entſieglung bei Todfällen, dem

Gemeinderathspräſidenten . . . . . . 1 50

Für eine Erbstheilung, Verköſtigung inbegriffen, dem ..

Theilungsbeamten:

für einen ganzen Tag - * - - - - - . 5 –

für einen halben Tag • - - - - - - - - * -

Für eine Inventur ſammt Schatzung behufs Errichtung

einer Einſatzung im Werth bis auf 300 Fr. . 150

von 301 Fr. bis auf 570 Fr. e --

über 570 Fr. . . . . . . 4 –

Für Ausſtellung einer Quittung für Vogt- und Frauen

- gut, je nach der Größe der Summe jedem Mit

gliede . . . . . . . 15 Rp. bis – 70

C - . . . .

K
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Fr. Rp.

Für Beglaubigung von Akten mit Siegel und Unter- :

ſchrift, dem Gemeinderathspräſidenten. .. . . rt- 20

Für den Bezug der Verbrauchsſteuer von inländiſchem :

Getränke 3 vom 100 des Ertrages.

Für den Bezug der Erbsgebühren hat der Gemeinde

rathspräſident 2 vom 100 des Ertrages in Ab

zug zu bringen. -

2. Gemeinderathsſchreiber.

§. 39. --- ,

Die Gemeinde kann dem Schreiber für waiſenamtliche und

polizeiliche Scripturen eine fire Beſoldung ausſetzen. Wenn ſich

dabei Anſtände ergeben, ſo entſcheidet der Regierungsrath. Fr. Rp.

Für Abfaſſung eines Kaufs- und Gültkonzeptes, die - - >

Kaufsabrechnung inbegriffen, von jeder Folioſeite - 40

Für Protokolliren der Käufe und Gülten, ſowie für

Abfaſſung ſammt Ausfertigung und Protokolliren

von Schriften jeder Art, per Seite, ſowie für ein

Zeugniß . . . . . . . . – 30

Für Ausfertigung und Protokollirung eines Heimath

ſcheines . - - - . – 45

Für Ausfertigung ſammt Protokollirung einer Bürger- :,

rechtsurkunde - - - . . . 3 –

Für eine außerordentliche Sitzung des Gemeinderaths 1 –

Für einen Augenſchein, Verköſtigung inbegriffen: ?

für einen ganzen Tag . . . . . . . 4“

für einen halben Tag. . . . . . . 2 -

Für Beiwohnung bei einer freiwilligen Liegenſchafts-

(º ſteigerung, Scriptur (Manual) und Verköſtigung

inbegriffen . . . . . . . . . . .: 4"

Für Beiwohnung bei einer freiwilligen Fahrhabsſteige- - -

rung, Scriptur (Manual) und Verköſtigung in

tz begriffen: - : i::.. .

für einen ganzen Tag ..., ... :6++

für einen halben Tag . . . . . . . . 3 –
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Für Beiwohnung bei einer Beſieglung oder Entſieg- s p

Llung bei Todfällen -- - - - - -

Für Beiwohnung bei einer Erbstheilung, Scriptur:

(Manual) und Verköſtigung inbegriffen:

für einen ganzen Tag - - - . . 5 –

für einen halben Tag . . . . . . - . : 2 50

Für Eintragung der Fertigung in den Kaufbrief und

das Protokoll zuſammen d - • 6

Für das Protokolliren eines gerichtlich vorgenommenen

..: Transfires oder einer Zernichtung . . . . – 30

Bei einem Transfir, welches in Folge des Einzinſergeſetzes

ſtattfindet, hat es bei dem bezüglichen Anſatze jenes Geſetzes

(§. 35) ſein Bewenden.

An den für den Gemeinderath beſtimmten Gebühren hat der

Gemeinderathsſchreiber keinen Antheil, ſofern er nicht gleich

zeitig Mitglied des Gemeinderathes iſt. " -

1 50

– 50

* - - - 3. Gemeindeammann. .

- §. 40. : Fr. Rp.

Für eine Vorberufung, Vorladung, Intimation oder

Klage, Erkundigung in Strafſachen, Ausfertigung

eines Befehles, Abſchlags oder Empfangſcheines,

Regreßanzeige, Kundmachung, Aufkündung, Ar-

reſt, Verbot c. . 4. d . . . - 30

Für eine einſtweilige Arreſtbewilligung . . . – 45

Für eine Inventur behufs Vollziehung eines Ar

reſtes c.: für einen ganzen Tag . s .: 3 –

für einen halben Tag . . . . . 1 50

Für einen Augenſchein, mit Inbegriff des Berichts

und der Auslagen: . - -

für einen ganzen Tag . . . . . . 3 –

für einen halben Tag d d 1 50

Für Ausſtellung eines Zeugniſſes zur Erhaltung eines

Reiſepaſſes, Wanderbuchs, Patents c., für Aus
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.. ..

ſtellung eines Empfangſcheines wegen eingelegten

Gé Schriften (Heimathſchein c.) .: 2:. .. -- 15

Für Ausſtellung eines Geſundheitsſcheines für Vieh .

Fr. sp

- ſammt Kontrollirung . - * - - - – 10

Für Ausſtellung eines Urſprungsſcheines von inlän

diſchen Getränken . - - - – 10

Für Ausſtellung und Kontrollirung eines Bewilligungs-

aktes für Ein- und Ausfuhr von Sägeſtämmen – 20

- (Verordnung vom 22. März 1858.)

Für Unterſuchung der Feuerwerke in den Gemeinden,

Verköſtigung inbegriffen: - - - - - -

für einen ganzen Tag . . . . . 350

- für einen halben Tag . . . . 2 –

Für das Warnungsbot. - - - . – 20

Für den Rechtsdarſchlag nebſt Anzeige . . . – 20

Für das Aufrechnungsbot . . . . . – 30

Für eine Rückanzeige, daß dem Schuldner das Rechts

“ bot nicht habe verrichtet werden können, oder dem

Heimathsverwalter reſp. dem zuſtändigen Boten

weibel frankirt zugeſtellt worden ſei, nebſt Nach

nahme der Frankaturauslagen 4 - . – 20

Für einen Zahlungsabſchlag, den erſten auf einen

Schuldner . . . . . . . . . – 75

Für jeden folgenden, der bloß geſtützt auf einen frü

“ hern ausgeſtellt wird . . . . . – 45

Für das Begehren zur Vollziehung der Aufrechnung oder *

eines Zahlungsabſchlages mit Inbegriff der Anzeige

an die Aufrechnungsbeamten und die Anzeige an

den Anſprecher über den Empfang des Aufrech- -

nungsbegehrens u. über die vollzogene Aufrechnung – 75

Für die Aufrechnung mit Inbegriff der Gantwürdi

gung, Verköſtigung inbegriffen:

-- 3 für einen ganzen Tag . . . . . . . . 3 -

G für einen halben Tag . . . . . . . . . 1 50
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. Rp.Für die Anſchreibung eines Aufſchubs oder der Be- v p

º ſeitigung eines Rechtsdarſchlags . . . . . - 20

Für Vornahme der Pfandſteigerung, Verköſtigung in-

begriffen: für einen ganzen Tag . . . . 450

für einen halben Tag . . . . 3 -

. Für allfällige Herbeiſchaffung von Pfändern

werden die Auslagen vergütet. -

Für jede Beſcheinigung, welche auf den Schuldentrieb -

Bezug hat, und in obigen Gebühren nicht ſchon

benannt iſt . d- S «h • • d

Enthält ein Akt die Beſcheinigung mehrerer Betrei

bungshandlungen, ſo bezieht derſelbe für jede

Folioſeite . . . . . - . . . – 70

Für Hinterlegung von Geld oder Geldeswerth, viertel

jährlich von Fr. 1.50 – Fr. 15. . . – 15

" . „ „ 16 – „ 75 . . . – 20

„ „76 – „105 . . . . . – 30

„ jedem Fr. 150 mehr . . . – 15

Für Aufnahme eines Genießverhörs ſammt Ausferti- -

gung desſelben und Mittheilung an die betref

- fende Behörde, je nach Zeitverſäumniß

Fr. 1.50 bis 3 –

- Für den Bezug der Militärentlaſſungstaren hat der Ge

meindeammann 5 vom 100, für den Verkauf von Hundszeichen

4 vom 100 und für den Bezug der Verehelichungsgebühr 2 vom

100 des ganzen Betrages in Abzug zu bringen. -

4. Korporationsgüterverwaltung.

: S. 41. - Fr. Rp.

Wo die Korporationsgemeinden für die Mitglieder

- ihrer Verwaltung keine Jahresbeſoldung feſtge

ſetzt haben, kann jedes Mitglied für Geſchäfte -

derſelben beziehen, Verköſtigung inbegriffen: -

– 8 für einen ganzen Tag . . . . . . . . . . 3 –

5 t für einen halben Tag . . . . . . . . 1 50
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- - - - - Fr. Rp.

Für Verrichtungen außer der Gemeinde, Verköſtigung:

inbegriffen, ein Taggeld von .. - .5 –

Sind bei Korporationsverwaltungen eigene

- Schreiber angeſtellt, ſo haben dieſelben zu be

ziehen:

Für Abfaſſung ſammt Ausfertigung, für Protokollirung

e: einer Erkanntniß, einer Bewilligung, eines Ab

ſchlages, eines Gutachtens, überhaupt für jede

Ausfertigung oder Abſchrift, für jede Folioſeite. – 30

E - 5. Kirchenverwaltung.

- §. 42.

Die Verrichtungen der Mitglieder der Kirchenverwaltung

ſind in der Regel unentgeltlich. Doch kann dem Kirchmeier,

ſowie dem Pfleger von Kapellen- oder Bruderſchaftsgut eine

verhältnißmäßige jährliche Entſchädigung von der Kirchenver

waltung beſtimmt werden, welche aber den Betrag von 60 Fr.

nicht überſteigen darf. Fr. Rp.

- Mitglieder der Kirchenverwaltung, welchen Bauten

übertragen werden, beziehen für ihre Verrichtun

gen, Verköſtigung inbegriffen:

für einen ganzen Tag . - . . 2 –

für einen halben Tag • - - . 1 –

Für Verrichtungen außer der Gemeinde, mit Inbegriff

der Verköſtigung . . . . . . f . 350

-

IV. Abſchnitt.

Bedienſtete. - -

- - - - - > ----- - ,

– 1. L an diäger.

- - . §. 43. . . . . . Fr. Rp.K- -

Für die Arreſtation eines aus dem Strafhauſe oder

obrigkeitlichen Gefängniſſe Entwichenen oder ſonſt

Ausgeſchriebenen . . . . . . . . . 6 –
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Für die Entdeckung eines Kriminalverbrechens, für

welches der Thäter noch nicht angeklagt iſt, und

das ſich in Folge des über ihn verhängten Pro

zeſſes erwahrt. - - . .

Für jeden, der mit nicht auf ihn gültigen oder mit

falſchen oder mit verfälſchten Papieren reiſend

angetroffen wird . . s - - «.

Für die Arreſtation einer heimathloſen oder ſonſt her

umvagirenden, nicht kantonsangehörigen einzelnen

Perſon . s º e

Für die Arreſtation einer ſolchen Familie von

1 Fr. 50 Rp. bis

Für die Arreſtation eines Bettlers und Transport

desſelben zum Gemeindeammann und allfällig

über die Gemeindegrenze hat dieſer dem Land

jäger zu bezahlen. «p - - d s

(§ 64 des Armengeſetzes.

Für den Transport eines nichtkantonsangehörigen Bett

lers vor das Statthalteramt oder über die Kan

tonsgrenze vergütet der Staat dem Landjäger für

je eine Stunde Transport e -

(§ 70 des Armengeſetzes.)

Für den Transport von Arreſtanten im Innern des

Kantons von jeder Stunde Hinreiſe

Für die Rückreiſe wird nichts vergütet.

Für den Transport von Gefangenen außer den Kan

ton: für einen ganzen Tag . . . .

für einen halben Tag. 4 G

Für Unterhalt eines Gefangenen für einen Tag und

eine Nacht . - e

Ditto für den Tag allein . . . .

(Allfällige Auslagen für Schifflohn, Verpfle

gung kranker Arreſtanten u. dergl. werden beſon

ders bezahlt.)

30

75

25

30

30

30
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--- . Fr. Rp.

Für Beiwohnung bei einem Augenſchein, einer Haus-

durchſuchung oder einem andern Anlaſſe, wo eine

Bewachung nothwendig iſt: -

** - für einen ganzen Tag oder eine ganze Nacht 150

für einen halben Tag «d - . – 75

Für einen Wachedienſt bei einer öffentlichen Ausſtel

lung, bei einem zum Tode Verurtheilten oder

bei deſſen Hinrichtung . « 4 - e

Für die Einbringung einer in einer Gemeinde einge

grenzten und außer derſelben betroffenen Perſon 3 –

Für Verleidung von Polizeivergehen kommt dem Landjäger

der Viertel der erlegten Geldſtrafe zu.

– 75

2. Gefangenwärter.

§. 44.

a. In der Hauptſtadt. Fr. Rp.

Für jeden Gefangenen, Abwartlohn für den Tag . – 30

Sind viele Gefangene vorhanden, ſo darf die

Abwartgebühr 3 Fr. für den Tag nicht über

ſteigen.

Sind aber deren nur wenige vorhanden, ſo

darf dieſe nicht unter 2 Fr. herabſinken.

Für das Einheizen eines Ofens, mit Inbegriff des

Holzes, für jeden Tag. 4 - -

Die Nahrung erhalten die Gefangenen auf

Anordnung der von der Regierung dießfalls be

auftragten Behörde. :

Solchen, welche aber außer der gewöhnlichen Eſſens-

zeit in Verhaft kommen oder fortgehen, kann

der Thurmwart eine Suppe abreichen und dafür

anrechnen . s - e -

Für die Kranken ordnet der Gefängnißarzt die

angemeſſene Koſt im Einverſtändniſſe mit der Be

hörde an.

III. Bd. 76

-

- - -

– 15
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. . . b. Auf der Landſchaft. - Fr. Rp.

Für Abwart eines Gefangenen, auf den Tag . . – 45

Für die Nahrung eines Gefangenen auf den Tag, in

drei nahrhaften Suppen nebſt Brod beſtehend . – 45

Dem Regierungsrathe iſt jedoch überlaſſen, die

Entſchädigung der Thurmwarte der Landſchaft -

für Suppen und Brod je nach dem jeweiligen

- Preiſe der Lebensmittel zu beſtimmen.

Für bloß auf dem Transport durchpaſſirende Gefan

- gene, die nicht in Unterſuchung ſich befinden,

kann für ein Nachtquartier, Abend- und Mor

genſuppe ſammt Abwart mehr nicht angerechnet

werden als im Ganzen für jeden Gefangenen . – 55

Bleiben ſelbe aber einen ganzen Tag in Ver

haft, ſo tritt die gewöhnliche Gebühr ein.

Für ſolche Gefangene aber, die auf dem Durch

transport begriffen, bloß über Mittag in Haft

ſind, ſoll von den Thurmwarten gar nichts an

gerechnet werden, da der transportirende Land

jäger die Verköſtigung des Gefangenen auszu

halten und zu verrechnen hat.

Für Kranke kann auf Veranſtaltung des Amts

ſtatthalters eine beſondere Koſt angewieſen werden.

Für das Einheizen eines Ofens, mit Inbegriff des

Holzes, für jeden Tag . - º . – 45

Den Thurmwarten liegt die Pflicht ob, auf ihre Koſten

die nöthigen Bettgeräthe, Hemden und Mobiliar nach Anwei

ſung der Gefängnißkommiſſion anzuſchaffen, zu unterhalten und

für deren Reinlichkeit zu ſorgen.

Außer dieſen Gebühren haben die Thurmwarte in der

Hauptſtadt und auf der Landſchaft durchaus keine weitern

Sporteln zu beziehen. -
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- 3, Kaminfeger.
: g. 2

{} - - §. 45. . Fr. Rp.

Dem Kaminfeger für das Auskehren eines Kamins. – 45

Für das Auskehren eines Kaminarms oder für ein

C: einzelnes Kamin, durch welches der Kaminfeger

nicht hinaufſteigen kann. . . . . . – 25

Für das Rußen von Eiſenrohren unter 25 Fuß Länge – 25

m | n m- u über 25 Fuß Länge – 50

Für das Reinigen eines gewöhnlichen Kunſtofens. – 25

fy / f/ -- „ großen Kunſtofens. . – 40

Für das Ausputzen eines franzöſiſchen Kochheerdes. – 40

Für das Reinigen einer Hurde . - . . . – 25

– Dieſe Gebühren ſind von den Hausbewohnern

& zu bezahlen. ..

Dem Kaminfeger für Beiwohnung bei der Feuerſchau,

3. Verköſtigung inbegriffen: :

für einen ganzen Tag s - * - . 350

für einen halben Tag . . . . . 2 –

Dem zur Feuerſchau beigezogenen Maurermeiſter, Ver

köſtigung inbegriffen:

für einen ganzen Tag . . . . . 4 –

für einen halben Tag - . . . 2 50

Die Gebühren für die Feuerſchauer ſind von den Ge

meinden zu bezahlen.
- - - .

- -

# V. Abſchnitt. - - -
ſ . .

Zeugen und Sachverſtändige.

- - - - - - §. 46. - --

Jedem Zeugen, wenn das Gericht nicht eine andere L 5

Verfügung erläßt (§ 139 des Zivilrechtsverfah

Sº rens) für eine Erſcheinung mit oder ohne Ab

hörung . . . . . . . .

Im Falle der Beeidigung annoch . . . . . .“ 150

-

-
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- - - Fr. Rp.

Den Zeugen überhin von jeder Stunde Entfernung

.: von dem Wohnorte . . . e . – 50

. . – Wenn er mehr als einen Tag verwenden muß,

ſoll ihm auch für jede Stunde der Heimreiſe be-

zahlt werden - s . . . . . . - 50

: –- Für eine Entfernung von weniger als einer ...:

:: Stunde wird kein Stundengeld vergütet. " . - -

Einem Zeugen bei Aufnahme eines Genießverhörs . . 1 –

Einem Sachverſtändigen, wenn das Gericht nicht eine ...

beſondere Verfügung erläßt (§ 170 des Zivil-

rechtsverfahrens): - - - - -

E.: -- für einen ganzen Tag : . . . s . . 6 -

für einen halben Tag und weniger 75 Rp. bis 3 –

Für die Ausfertigung des Gutachtens von jeder Folioſeite – 75

Erſcheint obige Entſchädigung der Zeugen nach den obwal

tenden Verhältniſſen nicht als zureichend, ſo wird das Gericht

dieſelbe angemeſſen beſtimmen. - -

.

VI. Abſchnitt. - -

2. Sachwalter und Parteien.

L 1. Geſchäftsagenten und Gläubiger,

s: §. 47. Fr. Rp.

Für das Warnungsbot dem Anſprecher . . . – 20

Für das Aufrechnungsbot dem Anſprecher e . – 30

Für das Begehren zur Vollziehung der Aufrechnung

oder eines Zahlungsabſchlages dem Anſprecher – 30

Für Beſchwerde bei dem Gerichtspräſidenten wegen

Verzögerung in Betreibungsſachen dem Anſprecher – 45

Für Erſcheinung bei der Steigerung dem Anſprecher – 75

Nebenbei von jeder Stunde Entfernung dem

Anſprecher . . . . . . . . . . – 45

Für Erhebung des Befehls auf den Botenweibel, dem

Cº., Anſprecher . . . . . . . . . . . . . ." 45
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- - - - T.Für die Anverlangung eines neuen Steigerungs- oder s Rp

. Aufrechnungstages, wo dieſes von einem dem :

Schuldner vom Gläubiger vergünſtigten Rechts

aufſchub herrührt, dem Anſprecher . . . . . . -- 30

Für eine Erekutionsabordnung dem Erekutionsboten 1.

von einem Tag . . . . . . . . 3 –

Nebenbei von jeder Stunde Entfernung . - 45

Wohnt der Anſprecher in der Gemeinde des Schuldners

ſo hat er für das erſte und zweite Bot nichts zu beziehen,

hingegen ſeinem Geſchäftsbeſorger diejenigen Gebühren zu ver

güten, welche ein Anſprecher von einem außer der Gemeinde

wohnenden Schuldner zu fordern hat. ... ?

Bei abgetretenen fahrenden Forderungen können nicht mehr

Gebühren in Anrechnung gebracht werden, als der urſprüng

liche Anſprecher bei der Betreibung zu fordern berechtigt wäre.

- - - -

. . .
-

2. Gewinnende Partei.

, S. 48. . . . . . . . 3

Die verlierende Partei hat der obſiegenden zu bezahlen:

– : ? :
- - -- Fr. Rp.

Für den Vorſtand vor dem Friedensrichter . . . . . – 75

Für einen Vorſtand vor dem Friedens- oder Konkurs

ſº gericht, - - - - - - - -

Für einen Vorſtand vor dem Bezirksgericht oder einer

Kommiſſion desſelben . . . . . . 3 –

Für einen Vorſtand vor dem Kriminalgerichte, dem 23

Obergerichte oder einer Kommiſſion desſelben, 6 –

Stundengeld bei Anlaß der Vorſtände von jeder Stunde

e: Entfernung, jedoch nur einfach berechnet . . . . - 50

– Wenn eine Partei mehr als einen Tag hiezu ..

ez verwenden muß, wird auch für jede Stunde der 13

Heimreiſe bezahlt. 2., . . . . . . . - 50

Für einen Gang, um eine Vorladung zu begehren -

– oder eine Schrift zu entheben, die am Gerichte:

1 50
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Fr. Rp.

aufgelegt wird, von jeder Stunde Entfernung

vom Wohnorte . h -h . . . – 50

Dieſes Stundengeld darf jedoch in dem glei

{ chen Geſchäfte und an den gleichen Ort hin nur

für einen einzigen Gang angerechnet werden.

-- Für den Gang zum Advokaten, der jedoch nur einmal im

ganzen Prozeſſe zu vergüten iſt, ſind die gewöhnlichen Stunden

gebühren in Anrechnung zu bringen.

Neben den obigen Gebühren hat die obſiegende Partei an

der unterliegenden zu fordern die gehabten Auslagen für Ge

richts- und Schreibgebühren, Enſchädigung von Zeu

gen und Sachkundigen und die tarifmäßigen Sach

waltergebühren laut nachfolgendem §. 49, lit. A.

3. Advokaten oder Sachwalter.

$. 49. Fr. Rp.

A. Rechtsſchriften, Vorſtände und Stundengelder.

Für Abfaſſung einer Klage, Antwort, Replik, Duplik,

Rekursſchrift, eines Kaſſations- und Reviſions

begehrens . e e s . Fr. 5 bis 12 –

In außerordentlichen Fällen kann das ur

theilende Gericht die Gebühr höher beſtimmen.

Für Abſchrift derſelben, bis auf 5 Seiten, per Folioſeite – 30

Es iſt jedoch nur eine Abſchrift zu berechnen,

wo nicht das Geſetz eine mehrfache Zuſtellug fordert.

Für andere Scripturen wie Zeugenanſinnen, Streit

verkündungen, Provokationen u. ſ. w. per Seite

s Fr. 2 bis 5 –

Für Koſtennote von einer halben Seite. – 50

Für Koſtennote von einer ganzen Seite . 1 –

Für eine Aktenverſendung an Behörde . . – 50

Für Erklärung des Rekurſes, der Appellation c. bei

der zweiten Inſtanz reſp. Obergericht nebſt all

fälligem Begleitſchreiben . . . . . . . 1 –
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Für

Für

Für

Für

Hiebei und bei Einreichung von Rechtsſchriften

und Akten wird nur die Poſtgebühr und keine

Stundengebühr vergütet.

Für Vorſtände, wo ſie zuläſſig ſind, vor dem

Friedens- oder niedern Konkursgerichten ſind nur

die für die Parteien ausgeworfenen Gebühren

und zwar einfach zu berechnen

einen Vorſtand vor Bezirksgericht oder einer Kom

miſſion desſelben . d e . Fr. 5 bis

einen Vorſtand vor Obergericht oder einer Kom

miſſion desſelben . « «h . Fr. 10 bis

Wenn der Advokat zugleich als Bevollmäch

tigter für ſeine ganze Partei handelt, kann er

für jeden Vorſtand eine Mehrgebühr von 3 Fr.

fordern.

Alle Vorſtände im gleichen Geſchäfte (wenn

auch mehrere Perſonen dabei betheiligt ſind und

vertreten werden), welche am gleichen Tage und

vor gleicher Behörde gehalten werden, gelten für

einen einzigen Tag.

die Einſichtnahme der Akten der Gegenpartei auf

der Gerichtskanzlei (§§ 80 u. 81 des Zivilrechts

verfahrens) hat der Advokat, jedoch nur einmal

in der nämlichen Streitſache neben allfälliger

Stundengebühr noch eine Vergütung zu beziehen

PON :

für einen ganzen Tag h 4 s «

für einen halben Tag e «h 49 «h

Verköſtigung und Reiſen darf nichts anders be

zogen werden, als zum Gericht, mit Inbegriff der

Rückreiſe:

a. pr. 1"Stunde Entfernung vom Wohnorte

b. pr. volle 2 Stunden bis 3 Stunden Entfer

nung . * «. 4 : 4 4 d

Fr. Rp.

:*

-10
*

20-’.
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« - Fr. Rp.

c. pr. 4 und mehr Stunden Entfernung, für

jede Stunde. h . . . 2 –

:: B. Anderweitige Gebühren.

Wenn ein Advokat neben den Rechtsſchriften und Vor

ſtänden noch Verrichtungen Namens der Parteien beſorgt, die

eigentlich dieſen letztern zuſtänden, ſo werden nur die Partei

gebühren gegen-über der Gegenpartei berechnet und hat zwiſchen

der Partei und ihrem eigenen Advokaten eine Abfindung reſp.

Koſtenfeſtſetzung ſtattzufinden. -

Ebenſo verhält es ſich mit allfälligen anderen beſondern

Bemühungen.

4. Vögte und Beiſtände.

§. 50. Fr. Rp.

Einem Vogt von jedem 100 Fr. vorfindlichen Kapital
.

zum Jahr . . . • 4. « 6.

Für Abfaſſung der Vogt- oder Beiſtandrechnung, je

nach Ermeſſen der rechnungsabnehmenden Behörde

von 75 Rp. bis 9 –

Taggelder darf ein Vogt in der Regel keine beziehen; für

außerordentlche Fälle können die Rechnungsabnehmer ihm nach

Billigkeit und Beſcheidenheit ſolche ausſetzen, jedoch dürfen

dieſelben die für die Gemeinderäthe feſtgeſetzten Taggelder nicht

überſteigen. Ebenſo, wenn der Vogt eine Liegenſchaft zu be

ſorgen hat, haben die Rechnungsabnehmer eine billige Ent

ſchädigung auszuwerfen. -

Falls dem Beiſtande einer unbevogteten Weibsperſon von

dieſer der Bezug ihrer Zinſe überlaſſen wird, hat er die gleichen

Gebühren zu fordern, wie ein Vogt.

- Jede Vogt- und Beiſtandrechnung, bei welcher das Guthaben

nicht fünfzehnhundert Franken überſteigt, ſoll auf ungeſtempeltes

Papier geſchrieben werden. -

– 10
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5. Maſſakuratoren.

§. 51. -

Die Konkursbehörde hat die Koſtenforderungen der Maſſa

verwalter zu unterſuchen, und im Verhältniſſe ihrer Verrichtungen

und der daherigen Zeitverſäumniſſe nach Billigkeit zu beſtimmen.

6. Gantrufer.

§. 52. -

Bei gerichtlichen Fahrhabsſteigerungen hat der Gantrufer

als Lohn zu fordern:

für einen ganzen Tag. e - « Fr. 6

für einen halben Tag . e 4. «. «) „ 3

Bei freiwilligen Fahrhabsſteigerungen ſteht dem Gantgeber

frei, den Lohn zu erhöhen.

Abloſungen aber dürfen überhaupt nicht bezogen werden.

VII. Abſchnitt.

Verſchiedene Beſtimmungen.

§. 53.

Andere als die bezeichneten Gebühren dürfen von den in

dieſen Geſetzen benannten Behörden, Beamteten, Bedienſteten,

Streitparteien, Anwälten und Vormündern nicht bezogen werden.

Wo von denſelben andere Gebühren bezogen oder das in dem

Geſetze vorgeſchriebene Maß nicht beobachtet wird, tritt die

Rückerſtattung und Beſtrafung nach § 19 des Verantwortlich

keitsgeſetzes ein *).

*) Jede Partei iſt berechtiget, für die bezahlten Gebühren einen ſpe

ziſzirten Empfangſchein zu fordern. Vierzehn Tage nach Zuſtellung dieſes

Empfangſcheines oder eines Koſtenverzeichniſſes kann ſie bei der betreffenden

Behörde oder bei dem betreffenden Beamten das, was zuviel gefordert

worden, wieder zurückverlangen. Wird die Rückerſtattung nicht geleiſtet,

ſo kann die Partei ſpäteſtens am 14ten Tage nach der Eingabe der Rück

forderung bei der betreffenden vorgeſetzten Behörde Beſchwerde einreichen.

Wird die Beſchwerde als begründet erklärt, ſo hat die Partei das

Recht, das zuviel Geforderte, ſowie die der Rückforderung wegen erlaufe

nen Koſten durch Legung eines Schatzungsbotes von dem Ueberforderer ein

zutreiben. Derſelbe ſoll überhin zu einer Ordnungsbuße verfällt, oder je

III. Bd. 77
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Die bezogenen Gebühren ſollen jedesmal auf den betref

fenden Akten verzeichnet werden.

- § 54.

Diejenige Behörde, bei der eine Sache zuletzt rechtskräftig

anhängig war, iſt die Moderationsbehörde. Bezüglich der

Gebühren, welche die Moderationsbehörde ſich ſelbſt feſtſetzt, kann

auf dem Wege der Beſchwerde an die übergeordnete Behörde

gelangt werden. Bei Streitſachen, die ihre Erledigung finden,

bevor ſie an eine Behörde gelangen, moderirt das Offizium der

Behörde, an welche die Sache ohne die vorherige Erledigung

gelangt wäre. Die Koſten der Moderation kann die Mode

rationsbehörde entweder der betroffenen Partei, oder ihrem

Koſtenforderungsſteller überbinden.

v, - §. 55.

Wenn Verträge mit andern Staaten die Verrichtung von

Handlungen oder Mittheilung von Schriften unentgeltlich ver

langen, ſo haben die betreffenden Beamten denſelben nachzu

leben; allfällige nothwendige Auslagen, die nicht auf den be

treffenden Behörden oder Privaten bezogen werden können

ſind vom Staate zu vergüten.

§. 56.

Unter den im gegenwärtigen Geſetze aufgezählten Gebühren

ſind die Stempel- und Poſtgebühren nicht inbegriffen; die

ſelben werden jedesmal noch beigerechnet und beſonders vergütet.

Bei Berechnung der Schreibgebühren muß genau darauf

gehalten werden, daß jede Seite eines Bogens wenigſtens acht

und zwanzig Linien und jede Linie wenigſtens vierzig Buch

ſtaben enthalten. -

Wo dieſes Maß nicht beobachtet wird, tritt die Rücker

ſtattung und Beſtrafung nach § 19 des Verantwortlichkeits

geſetzes ein. -

nach Umſtänden als Betrüger dem Strafrichter überwieſen werden. Das

gleiche Verfahren ſoll ebenfalls ſtattfinden, wenn eine vorgeſetzte Behörde

von ſich aus, ohne eingereichte Beſchwerde, ſolche Ueberforderungen wahr

nimmt. (§. 19 des Verantwortlichkeitsgeſetzes.)
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In Armenſachen dürfen von keiner Behörde und von kei

nem Beamten Gebühren gefordert werden.

Bei Gerichtskoſten in Strafſachen vergütet der Staat,

falls der Straffällige unzahlbar iſt, oder dem Staate die

Koſten überbunden worden ſind, dem Amtsſtatthalter und

dem Gerichte neben den Auslagen die Hälfte der Gebühren, mit

Ausnahme derjenigen des Kriminal- und Obergerichts und der

Koſten bei Privatehrenſtreitigkeiten, wofür im Falle der Un

zahlbarkeit des Straffälligen keine Vergutung ſtattfindet.

Jeder Strafunterſuchung wird vom Statthalteramt und

jedem Urtheile in Strafſachen wird vom Bezirksgerichte am

Ende das Verzeichniß der Koſten, ausgeſchieden in Gebühren

und Auslagen, nachgetragen. Die Staatsanwaltſchaft wird,

wie die Unterſuchungsakten oder das Urtheil an ſie einlangen,

die Koſtenverzeichniſſe unterſuchen und die nöthig findenden

Ermäßigungen anſetzen, welche, wenn nicht von der koſtenfor

dernden Behörde innert Monatsfriſt vom Empfang der Mode

rationsanzeige an der Entſcheid des Obergerichtes angerufen

wird, rechtskräftig werden.

Wenn jedoch die Rechnung jener Gerichtskoſten nicht auf

den 31. Dezember jeden Jahres abgeſchloſſen und bis Ende

des darauffolgenden Jänners der Staatsanwaltſchaft zur Prü

fung und allfälligen Berichtigung eingeſendet wird, ſo iſt jeg

licher Anſpruch auf Vergütung durch den Staat für immer

verwirkt und wird die Rechnung nicht etwa bei einer künfti

gen Jahresrechnung berückſichtiget.

§. 58.

Die Amtsſchreiber und die Gerichtsſchreiber haben für die

Anſchaffung der Protokolle, des Schreibmaterials und der

übrigen Kanzleibedürfniſſe auf ihre Koſten zu ſorgen.

Die Gemeinderathsſchreiber ſorgen für Anſchaffung des

Schreibmaterials ebenfalls auf ihre Koſten; die Anſchaffung

der Protokolle hat auf Koſten der Gemeinde zu erfolgen.
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§. 59.

Die den richterlichen Behörden, Beamteten und Bedienſte

ten zufallenden Gebühren müſſen ihnen auf Verlangen von den

Parteien ſogleich entrichtet werden.

§. 60.

Der Regierungsrath und das Obergericht ſind ermächtigt,

falls ſich über die Auslegung einzelner Beſtimmungen dieſes

Geſetzes Anſtände erheben ſollten, je nach Beſchaffenheit der

Fälle, im Sinne und Geiſte des ganzen Geſetzes darüber innert

ihren Geſchäftskreiſen die nöthigen Weiſungen zu ertheilen.

§. 61.

Durch gegenwärtiges Geſetz ſind aufgehoben und treten

außer Kraft:

1. das Sportelngeſetz vom 4. März 1843;

2. der Sportelntarif zum Schuldbetreibungsweſen vom Jahr

1849; -

3. der Sportelntarif zum Konkursweſen vom Jahr 1849;

4. das Sportelndekret zum Zivilrechtsverfahren, vom 23.

Weinmonat 1850;

5. das Dekret, betreffend Umwandlung in neue Währung

vom 8. März 1854;

6. die zwei letzten Abſätze des §. 26 der Geſchäftsordnung

für den Großen Rath, vom 4. Chriſtmonat 1855.

§. 62.

Gegenwärtiges Geſetz, welches mit dem 1. Juni 1861 in

Kraft tritt, iſt dem Regierungsrathe zur Bekanntmachung und

Vollziehung zuzuſtellen und urſchriftlich ins Staatsarchiv nie

derzulegen.

So beſchloſſen, Luzern den 7. März 1861.

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer, Dr. J. U.

Namens des Großen Rathes;

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

A. Willimann,
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D e E r et

betreffend -

Berichtigung eines Fehlers des § 49

des Sportelngeſetzes.
-

S : . .
-

- -

sº - - :

Wir Präſident and Großer Math

des Kantons Luzern,

In Folge Wahrnehmung, daß ſich im §. 49 des Sporteln

geſetzes ein Fehler eingeſchlichen hat;

beſchließen:

I. Im dritten Sportelnanſatze des §. 49 des Sporteln

geſetzes fallen die Worte „per Seite“ weg, ſo daß jener Anſatz

folgendermaßen lautet:

„Für andere Scripturen wie Zeugenanſinnen, Streit

„verkündungen, Provokationen u. ſ. w. Fr. 2 bis Fr. 5.“

II. Gegenwärtiges Dekret ſoll dem Regierungsrathe zur

Bekanntmachung mitgetheilt und urſchriftlich in's Staatsarchiv

niedergelegt werden.

Luzern, den 3. Juni 1861.

- Der Präſident:

Kaſimir Pſyffer, D. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

A. Willimaun.

III. Bd. - 78
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A

3. - - - - - -

- - - - -

Wir Tchultheiß und Regierungsrath

des Kantons Luzern,

- beſchließen: -,

Vorſtehendes Dekret, betreffend Berichtigung eines Fehlers

im §. 49 des Sportelngeſetzes, iſt der Geſetzesſammlung bei

zurücken und dadurch öffentlich bekannt zu machen. - -

Luzern, den 10. Juni 1861. *

- - - - - Der Schultheiß:

- - - - . . Renward Meyer.

Namens des Regierungsrathes,

Der Staatsſchreiber:

- - - - - - - Dr. Willi.

. . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - - -

- - - -
- ?

-
- - -, - - - - - - - - - - -

------- -

::

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . .it

X . . . . . . . . . .

- - - - - - - - -

: * : T.

- - - - -
- - - - - -

::

. - - - - - - - - -
-

. . . . . . . . . . . . .

- - - - - * - - -
-

3 . . . . . . .

: 6 : .

- - - - - -

. . . . . . . .
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-

Polizeiſtrafgeſetz.

(Vom 6. Brachmonat 1861.)

In Kraft getreten den 11. Augſtmonat 1861.

Wir Präſident und Großer Math

des Kantons Luzern,

In Reviſion des Polizeiſtrafgeſetzes vom 23. März 1836;

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes und das Gut

achten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

beſchließen:

Allgemeine Beſtimmungen.

§. 1.

Handlungen oder Unterlaſſungen, welche in dieſem oder

einem beſondern Geſetze oder durch eine gültige Verordnung

mit Polizeiſtrafe bedroht werden, ſind Polizeivergehen.

§. 2.

In allen Materien, worüber das vorliegende Polizei- Geſetzes
ſtrafgeſetz keine Beſtimmungen enthält, ſind die dießfalls anwendung.

beſtehenden beſondern Geſetze maßgebend.

Bei Uebertretung von Bundesgeſetzen kommen dieſe

zur Anwendung, inſofern deren Beurtheilung den kanto

nalen Polizeigerichten anheimfällt.

§. 3.

fen Ä sº Polizeivergehen anzuwendenden Hauptſtra-Ä

Arbeitshausſtrafe,

Gefängnißſtrafe,

. Kantonsverweiſung,

. Gemeindeeingrenzung,

Körperliche Züchtigung,

. Geldſtrafe.

III. Bd. 79

päÄ.
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§. 4.

h. Nebenſtrafen. Außerdem treten in den geſetzlichen Fällen noch folgende

Nebenſtrafen in Anwendung:

1. Verlurſt des Gewerbes,

2. Amtsentſetzung,

3. Amtsſuspenſion,

4. Einſtellung im Aktivbürgerrecht,

5. Konfiskation einzelner Gegenſtände.

§. 5.

"Ät. Die Arbeitshausſtrafe beſteht darin, daß der dazu

Verurtheilte in einer Strafanſtalt, abgeſöndert von den

Kriminalſträflingen, verwahrt, reglementariſch bekleidet und

beköſtigt und im Innern oder außer der Anſtalt beſchäftigt

wird.

Die Dauer der Arbeitshausſtrafe ſoll mindeſtens einen

Monat, höchſtens fünf Jahre betragen.

Das angegebene Minimum findet keine Anwendung, mo

die Arbeitshausſtrafe in Folge Umwandlung an die Stelle

der Geld- oder Gefängnißſtrafe tritt. (§§. 7 u. 16.)

§. 6.

Die Gefängnißſtr afe beſteht darin, daß der Verur

theilte in einem öffentlichen Verhaftsorte eingeſchloſſen wird.

Er kann ſich mit zuläßigen Arbeiten beſchäftigen.

Der zu Gefängniß Verurtheilte kann, ſofern er die

- Koſten zu beſtreiten vermag, eine angemeſſene, jedoch mäßige

Nahrung beziehen. Sonſt erhält er die gewöhnliche Ge

fangenkoſt.

G Fi

§. 7.

Ä Die Gefängnißſtrafe kann, inſofern nicht in beſondern

Fällen das Geſetz ein Anderes beſtimmt, nicht länger als

auf drei Monate verhängt werden.

Müßte ſie wegen Zuſammenfluß oder Wiederholung von

Vergehen auf längere Zeit ausgeſprochen werden, ſo wird
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an ihre Stelle Arbeitshausſtrafe mit Ermäßigung bis auf

die Hälfte geſetzt, ſo daß zwei Tage Gefängniß einem Tage

Arbeitshaus gleichkommen.

§. 8.

Die Gefängniſſtrafe kann in allen Fällen nach ErmeſſenÄ.

des Richters bis auf vier Wochen durch Faſten verſchärft *

werden, dergeſtalt, daß dem Verurtheilten nichts als Waſſer

und Brod und je am zweiten Tage eine warme Suppe

abgereicht wird.

§. 9.

Der zu Arbeitshaus- oder Gefängnißſtrafe Verurtheilte"Ä.“

hat die Koſten ſeines Unterhalts während der Strafdauer Ä“

aus eigenen Mitteln zu beſtreiten, wenn er Vermögen be

ſitzt und die Leiſtung, ohne ſeiner Familie das Nothwen

dige zu entziehen, geſchehen kann. Inwieweit hiebei der

Arbeitsverdienſt des Sträflings von den Unterhaltungs

koſten abzuziehen ſei, beſtimmt das Strafhausreglement.

§. 10.

Bei der nach Tagen, Wochen oder Monaten beſtimm-Ä t.

ten Freiheitsſtrafe wird der Tag zu 24 Stunden, die Woche

zu 7 Tagen, der Monat zu 30 Tagen berechnet.

Die Dauer einer Freiheitsſtrafe ſoll mindeſtens einen

Tag betragen.

- §. 11.

Die Verweiſung aus dem Kantone beſteht in dem Verweiſung.

Verbot, während einer beſtimmten Zeit den Boden des

Kantons zu betreten.

Dieſelbe wird gerichtlich nur gegen Ausländer (Nicht

ſchweizer) ausgeſprochen, und zwar auf die Dauer von ein

bis zehn Jahren. Dagegen bleibt den Polizeibehörden das

Recht geſichert, kantonsfremde Schweizer und Ausländer

auch durch polizeiliche Verfügung aus geſetzlichen Gründen

auszuweiſen.
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Mit der Verweiſung kann vorheriges Gefängniß mit

Faſten verſchärft bis auf vier Wochen oder körperliche

Züchtigung (§§. 13 u. 42) verbunden werden.

§. 12.

Eingrenzung. Die Strafe der Eingrenzung beſteht darin, daß der

hiezu Verurtheilte während einer beſtimmten Zeit die Gren

zen ſeiner Gemeinde nicht überſchreiten darf.

In der Regel iſt der Straffällige in ſeine Heimaths

und Pfarrgemeinde einzugrenzen. Wenn er aber ſelbſt

oder der Gatte oder Vater desſelben in einer andern Ge

meinde auf Eigenthum wohnt, ſo kann er mit Zuſtimmung

der Ortsbehörde in dieſe eingegrenzt werden.

Die Eingrenzungsſtrafe kann auf die Dauer von einem

bis zwei Jahren erkannt werden und hat zur Folge:

3. daß der Verurtheilte polizeilich in die Eingrenzungs

gemeinde abgeführt und allda dem Gemeindeammann

zur Aufſicht übergeben wird;

daß der Sträfling gehalten iſt, ſich vor dem Gemeinde

ammann der Eingrenzungsgemeinde, ſo oft es von

dieſem verlangt wird, jedenfalls einmal wöchentlich

zu ſtellen;

Unterläßt der Sträfling die Stellung und iſt ſein

Aufenthalt in der Gemeinde nicht ermittelt, ſo ſoll

der Gemeindeammann dem Statthalteramte davon

Anzeige machen und dieſes ſogleich auf den Ab

weſenden fahnden.

auch kann dem Verurtheilten der Aufenthalt an

einzelnen beſtimmten Orten oder der Beſuch gewiſſer

Häuſer von der Ortspolizei unterſagt werden;

ferner iſt ihm während der Dauer ſeiner Strafzeit

der Beſuch der Schenk- und Wirthshäuſer unterſagt;

endlich iſt der Eingegrenzte während der Dauer

dieſer Strafe auch in der Ausübung ſeines Aktiv

bürgerrechts eingeſtellt.
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§. 13. - -

Die Strafe der körperlichen Züchtigung beſtehtÄ

in Ruthenſtreichen auf den entblößten Rücken. Die Zahl

der Streiche darf dreißig nicht überſteigen.

Dieſe Strafart iſt vorzüglich dann anzuwenden, wenn

dem Vergehen jugendliche Bosheit, Unſittlichkeit oder be

harrliche rechtswidrige Geſinnung zu Grunde liegen.

Die Strafe ſoll nicht öffentlich, jedoch unter Aufſicht

vollzogen werden.

In zweifelhaften Fällen hat eine Erklärung des Arztes,

daß die Strafe dem Geſundheitszuſtande des Sträflings

unnachtheilig ſei, voranzugehen.

§. 14.

Die Geldſtrafe beſteht in einer zu Handen des Geldſtrafe.

Staates baar zu erlegenden Summe. Iſt ein Leider vor

handen, ſo wird demſelben ein Viertheil der erlegten

Geldſtrafe verabfolgt. Dieſe Beſtimmung gilt auch da,

wo in beſondern Geſetzen bezüglich des Leiderantheils eine

abweichende Beſtimmung vorkömmt.

§. 15.

Eine Geldſtrafe darf nicht unter ſechs Franken ausge

fällt werden, ausgenommen wo das Geſetz dieſes ausdrück

lich zuläßt. «- -

Bei den vor Inkrafttreten des eidgenöſſiſchen Münz

fußes erlaſſenen noch gültigen Strafgeſetzen, iſt der darin -

feſtgeſtellte Betrag der Geldbuße in der Weiſe in neue

Währung umzuwandeln, daß ein allfällig hiebei ſich er

gebender Frankenbruch aufwärts auf einen vollen Franken

abzurunden iſt.

§. 16.

Die Geldſtrafe ſoll von dem Richter in Gefängnißſtrafe"Ä“

umgewandelt werden, wenn ihm bekannt iſt, daß der Geld-Ä.
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Gewerbs

entziehung.

Amtsentſetzung.

Amtsſuspenſion.

“

betrag entweder gar nicht oder nicht ohne erheblichen Nach

theil der Familie des Verurtheilten einbringlich iſt.

Wo der Richter über dieſe Verhältniſſe im Zweifel iſt,

wird er im Urtheile beſtimmen, daß im Falle der Unver

mögenheit Gefängnißſtrafe an die Stelle der Geldſtrafe zu

treten hat,

Bei dieſer Umwandlung ſind je drei Franken gleich

einem Tag Gefängniß zu ſetzen.

Der gleiche Maßſtab gilt auch für den Fall, wo das

Geſetz neben der Gefängnißſtrafe eine angemeſſene Geld

ſtrafe oder umgekehrt androht.

Wenn bei der Umwandlung mehr als zwanzig Tage

Gefängnißſtrafe angewendet werden müßten, ſo wird an

deren Stelle Arbeitshausſtrafe mit Ermäßigung bis auf

die Hälfte geſetzt.

§. 17.

Verlurſt des Gewerbes findet in den geſetzlich be

zeichneten Fällen auf beſtimmte Zeit oder für immer ſtatt.

§. 18.

Die Amtsentſetzung zieht den Verlurſt des Amtes

oder öffentlichen Dienſtes nach ſich. Mit derſelben iſt die

Unfähigkeit zu neuer Uebernahme von öffentlichen Aemtern

oder öffentlichen Bedienſtungen für eine richterlich zu be

ſtimmende Zeit von zwei bis fünf Jahren verbunden.

Iſt gleichzeitig auf eine Freiheitsſtrafe erkannt, ſo wird

die Dauer der zeitweiſen Amts- oder Dienſtunfähigkeit von

dem Tage an berechnet, an welchem die Freiheitsſtrafe ab

gebüßt oder Begnadigung eingetreten iſt.

§. 19.

Die Suspenſion in Verwaltung eines Amtes

oder öffentlichen Dienſtes iſt ſtets mit Entziehung

des Gehaltes und der Dienſteinkünfte verknüpft. Sie kann

höchſtens auf ein Jahr erkannt werden.
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§. 20.

Die Einſtellung 111 Aktivbürgerrechte beſtehtÄ.

darin, daß der hiezu Verurtheilte von dem Genuſſe und

der Ausübung aller ihm zuſtehenden politiſchen Rechte aus

geſchloſſen und unfähig iſt, eine öffentliche Stelle oder

Bedienſtung zu bekleiden. Sie wird von zwei bis auf fünf

Jahre verhängt.

*

§. 21.

Die Konfiskation einzelner Sachen kömmt nur Konfiskation.

in den geſetzlich beſtimmten Fällen zur Anwendung und iſt

auf die im Geſetze bezeichneten Gegenſtände beſchränkt.

§. 22.

In allen Fällen, in welchen das Geſetz die Wahl läßt Vereinigung meh
zwiſchen Freiheitsſtrafen oder Geldbußen, bleibt es dem rerer Strafarten.

Richter überlaſſen, nach Maßgabe der Umſtände entweder

bloß Freiheitsſtrafe oder bloß Geldſtrafe, oder beide vereint

anzuwenden.

Hat ein Ausländer (Nichtſchweizer) eine Geldſtrafe von

mehr als fünfzig Franken oder eine Freiheitsſtrafe von

mehr als zwei Wochen verwirkt, ſo kann das Gericht nach

Ermeſſen mit dieſer Strafe die Verweiſung aus dem Kan

tone verbinden, oder auch an die Stelle der ganzen Strafe

oder eines Theils derſelben Verweiſung ſetzen.

§. 23.

Das Gericht kann die öffentliche Bekanntmachung eines Ä
Polizeiſtrafurtheils verfügen. veröffentlichung.

§. 24.

Die Strafe eines Polizeivergehens, wenn ſie überſtan- Nistenterung.

den iſt, hat ſonſt keine weitere Wirkung und führt keine

Entehrung mit ſich.

Jedoch hebt ſie privatrechtliche Folgen und die Ver

pflichtung zum Schadenerſatz nicht auf.
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§. 25.

Zurechnung. Eine geſetzwidrige Handlung oder Unterlaſſung wird

zum Polizeivergehen nur, wenn ſie dem Vorſatze oder der

Fahrläßigkeit des Thäters kann beigemeſſen werden.

In Fällen, wo eine That oder Unterlaſſung aus gänz

lichem Abgange der Urtheilskraft oder freier Wahl nicht

zum Verbrechen kann angerechnet werden (§§. 49 u. 51 des

Kriminalſtrafgeſetzes) findet auch keine Zurechnung zum Po

lizeivergehen ſtatt.

§. 26.

Strafloſigkeit Die ſtrafbaren Handlungen von Minderjährigen bis
Minderjähriger.

nach zurückgelegtem zehntem Jahre werden denſelben nicht

zugerechnet und ſind der häuslichen Züchtigung und poli

zeilichen Vorſorge überlaſſen. (§. 49 des Kr.-Strafgeſ)

§. 27.
f

Strafe gemin: Gegen eine Perſon, die über zehn, aber noch nicht
derterÄ
im Falle

des

Beſtrafun

im Falle des §.82

des §. 50

Kr.-St.-G
volle achtzehn Jahre alt iſt und bezüglich welcher das Kri

d minalgericht entſchieden hat, daß dieſelbe bei Verübung der

verbrecheriſchen That nicht mit hinlänglicher Unterſcheidung

der Strafbarkeit gehandelt habe, iſt auf einwöchentliche bis

dreimonatliche Gefängnißſtrafe oder körperliche Züchtigung

zu erkennen.

In ſolchen Fällen ſteht es dem Kriminalgerichte frei,

die Strafe ſelbſt auszuſprechen, oder die Beurtheilung dem

korrektionellen Richter zuzuweiſen.

§. 28.

In den Fällen, wo wegen Umwandlung an die Stelle

des Ä-StG der kriminellen Strafe, weil dieſe unter dreimonatliche

Einſperrung herabſinken würde, korrektionelle Beſtrafung

tritt, iſt vierzehntägige Gefängnißſtrafe bis zweimonatliche

Arbeitshausſtrafe, oder unter Umſtänden auch Eingrenzung

zu verhängen. »
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§ 29.

In den Fällen, wo der Verſuch eines Kriminalver-Ä.

brechens wegen völliger Untauglichkeit der aus Einfalt füv Ä;

tauglich erachteten Mittel mißlingen mußte und deßwegen Kr-St.-G.)

eine korrektionelle Strafe eintritt, wird auf Gefängnißſtrafe

oder Eingrenzung erkannt.
- u.

§. 30.

Bei Zumeſſung der Strafe innerhalb der durch das Strafzumeſſung,

Geſetz beſtimmten Grenzen hat der Richter Rückſicht zu

nehmen auf die vorhandenen Milderungs- oder Erſchwe

rungsgründe (§§. 70 u. folg des K.-St.-G.)

Bei fahrläßiger Handlung wird der Richter Rück

ſicht nehmen, ob eine grobe oder geringe Fahrläßigkeit vor

handen ſei.

§. 31.

Bei unverſchuldeter oder über Verhältniß erduldeter

Unterſuchungshaft findet bei den Freiheitsſtrafen ein an

gemeſſener Strafabzug ſtatt.

§. 32.

Hinſichtlich der Vollendung und des Verſuches der Ur

heberſchaft und Theilnahme an Polizeivergehen, des Zu

ſammenfluſſes mehrerer und des Rückfalls in gleichartige

Vergehen gelten die im Kriminalſtrafgeſetze hierüber auf

geſtellten Grundſätze.

§. 33.

Vorbehalten beſondere geſetzliche Beſtimmungen ver- Verjährung.

jährt die Strafbarkeit eines Polizeivergehens, wenn -

vom Tage des verübten Vergehens an innert zwei Jahren

nicht geklagt oder die ſtrafrechtliche Unterſuchung angehoben

worden iſt. -

Eine wegen eines Polizeivergehens erkannte Strafe

verjährt ebenfalls nach Ablauf von zwei Jahren.

III. Bd. 80
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Die Verjährung wird bei Geldſtrafen und körperlicher

Züchtigung von dem Tage des ausgefällten rechtskräftigen

, Urtheils angerechnet; bei den übrigen Strafen aber von

dem Tage an, an welchem die Strafzeit ausgelaufen iſt.

Bei denjenigen, welche in contumaciam verurtheilt

worden ſind, wird die Verjährungsfriſt erſt vom Tage

ihrer Rückkehr in den Kanton an gerechnet.

Beide Arten der Verjährung kommen aber nur dem

- -jenigen zu ſtatten, welcher, inſofern es die Natur des

Vergehens zuläßt, Wiedererſtattung geleiſtet und kein neues

Vergehen in der Zwiſchenzeit verübt hat. -

§ 34. -

Beide Arten der Verjährung heben die privatrecht

lichen Folgen des Vergehens nicht auf.

§ 35.

Begnadigung. Ueber Begnadigung verfügt ein beſonderes Geſetz.

Beſonderer Theil.

#Von den verſchiedenen Polizeivergehen.

-

I. Titel.

Vergehen gegen den Staat.

§ 36.

"Än Wer gegen Landesgeſetze oder obrigkeitliche Verord

Ä nungen, auf deren Uebertretung keine beſtimmten Strafen

“ausgeſetzt ſind, ſich verfehlt, ſoll mit einer Geldſtrafe bis

auf hundertfünfzig Franken oder Gefängniß von einem bis

fünfzig Tagen beſtraft werden. -

In gleiche Strafe verfällt, wer einem Befehle, den

eine Behörde oder ein Beamter der Regierung in amtli
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chem Wirkungskreiſe erläßt, nicht Folge leiſtet, ohne deſſen

Aufhebung beizuſtändiger Behörde erwirkt zu haben.

§. 37.

Geringfügige Fälle von Befreiung von Gefangenen"Ä“

(§. 105 des Kriminalſtrafgeſetzes) werden mit Gefängniß -

bis zu drei Monaten oder Geldſtrafe bis dreihundert Fran

ken beſtraft.

§. 38.

Wer einem aus geſetzlicher Haft oder Strafe Entwi- des Fuss.

chenen wiſſentlich zur Flucht oder Verheimlichung vor der Entwichenen.

nachforſchenden Obrigkeit thätig Hülfe oder Vorſchub lei

ſtet, iſt je nach der Gefährlichkeit des Entwichenen mit

einer Geldſtrafe von dreißig bis zweihundert Franken oder

mit Gefängniß von zehn bis ſechszig Tagen zu beſtrafen.

Von dieſer Strafbeſtimmung ſind ausgenommen: Der

Ehegatte oder Verwandte und Verſchwägerte in auf- und

abgehender Linie; ferner Geſchwiſter und in gleichem Grade

Verſchwägerte des Entwichenen. (§. 44 des Kriminalſtraf

geſetzes.) -

§. 39.

Gewaltthätige Entweichung Gefangener wird, ſofern"Äe

dieſe Handlung nicht in ein ſchwereres Vergehen oder Ver

brechen übergeht, von der zuſtändigen Aufſichtsbehörde mit

körperlicher Züchtigung oder mit durch Faſten verſchärftem

Arreſt bis auf acht Tage geahndet.

Strafgefangene, welche auch ohne Anwendung von Ge

walt entweichen, ſind nach Maßgabe der beſtehenden Regle

mente zu beſtrafen. -

§. 40.

Läßt ein Aufſeher, Gefangenwärter e. einen Gefange-Ä Ä.

nen, deſſen Verwahrung, Begleitung oder Bewachung ihm aufſehern,

anvertraut iſt, aus Fahrläßigkeit entweichen, ſo iſt der

fehlbare Bedienſtete mit Gefängniß oder einer angemeſſe

nen Geldſtrafe zu belegen.
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In Fällen grober Fahrläßigkeit oder bei Wiederholung

kann damit Dienſtentſetzung verbunden werden.

§. 41.

unerlaubter Wer ohne Erlaubniß der Aufſichtsbeamten mit Gefan

Ägenen in Verkehr tritt, oder denſelben etwas zubringt,

unterliegt einer Geldſtrafe bis zu fünfzig Franken oder

einer Gefängnißſtrafe bis vierzehn Tage. -

– - - - §. 42.

Ä Wenn ein zur Verweiſung aus dem Kanton oder zur

F# Eingrenzung Verurtheilter vor Ablauf der Strafdauer

Ä. unbefugt die verbotene Grenze überſchreitet, ſo ſoll derſelbe

durch das Statthalteramt bei der erſten Ueberſchreitung

mit Gefängniß durch Faſten verſchärft auf ein bis vier

Wochen, und im erſten Wiederholungsfalle mit Arbeits

haus bis auf zwei Monate beſtraft werden.

Bei der dritten Ueberſchreitung wird der Fehlbare dem

Polizeigericht überwieſen und mit Arbeitshausſtrafe von

drei bis ſechs Monaten belegt werden. -

Mit der Gefängniß- oder Arbeitshausſtrafe kann nach

" . . . Ermeſſen auch körperliche Züchtigung verbunden werden.

Die Gerichtsſtelle, welche eine Verweiſung oder Ein

grenzung ausſpricht, muß bei Eröffnung des Urtheils den

Verurtheilten jeweilen mit den Folgen der Uebertretung

dieſer Strafe genau bekannt machen. -

- §. 43.

eilnahme an Die Anſtifter und thätigſten Theilnehmer eines Auf

Ä” ſtandes, der ſofort auf obrigkeitliche Aufforderung hin ſich
Aufruhr. gelegt hat (§. 96 des Kriminalſtrafgeſetzes), ſind mit Ar

beitshausſtrafe bis auf ſechs Monate oder mit einer Geld

ſtrafe bis eintauſend Franken zu beſtrafen, -

§ 44. -

Aufreizung. Mit Gefängniß oder Geldbuße bis dreihundert Fra

wird beſtraft: wer ſchriftlich oder mündlich zum Ungehor
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ſam wider die beſtehenden Geſetze und Verordnungen oder

wider die Obrigkeit auffordert oder aufreizt.

Religionsdiener oder andere Beamte, welche der be

zeichneten Handlung in der Ausübung ihres Amtes oder

in öffentlicher Verſammlung ſich ſchuldig machen, ſind nebſt

obiger Strafe ihres Amtes zu entſetzen.

- §. 45.

Wer falſche zur Beunruhigung der Bürger und Stö

rung des öffentlichen Vertrauens geeignete Gerüchte oder

Nachrichten, ohne zureichenden Grund, dieſelben für wahr

halten zu können, ausſtreut oder weiter verbreitet, unter

liegt einer Geldſtrafe bis auf hundert Franken oder in ſchwe

ren Fällen einer Gefängnißſtrafe von acht bis vierzig Tagen,

§. 46.

Mit Gefängniß yon einer Woche bis zu ſechs Mona

ten Arbeitshaus wird beſtraft:

a. wer ein amtliches Siegel, welches zur Verwahrung

von Schriften oder andern Gegenſtänden von einer

öffentlichen Behörde oder einem öffentlichen Beam

ten angelegt iſt, ohne Befugniß vorſätzlich erbricht,

ablöst oder beſchädigt;

b. wer Urkunden, Regiſter, Akten oder ſonſtige Gegen

Verbreitung

beunruhigender

Gerüchte.

Ä amt

licher Siegel und

Vernichtung

amtlicher Akten c.

ſtände, welche ſich an einem öffentlichen Verwah- .

rungsorte aufbewahrt befinden, oder einem Beamten,

zu deſſen Amte die Verwahrung derſelben gehört,

in amtlicher Eigenſchaft übergeben worden ſind, vor

ſätzlich vernichtet oder bei Seite ſchafft, vorausge

ſetzt, daß die That nicht in das im §. 216 des Kri

minalſtrafgeſetzes bezeichnete Verbrechen übergeht.

§. 47.

Die Werbung und der unbefugte Eintritt in fremden

Kriegsdienſt unterliegen beſondern Strafbeſtimmungen.

(Bundesgeſetz vom 30. Heumonat 1859.)

Werbung und un

befugter Eintritt
- mdenin fre

Kriegsdienſt.
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- - - §. 48.: -

Ä ## Mit einer Geldſtrafe von dreißig bis hundert Franken

wird belegt: -

a. wer ein Gewerbe, zu deſſen Ausübung obrigkeitliche

Berechtigung erfordert wird, ohne dieſe Berechti

gung betreibt;

b. wer in Ausübung eines Gewerbes, wozu er befugt

iſt, die Grenzen ſeiner Befugniß überſchreitet.

Hierbei bleiben abweichende, in beſondern Geſetzen ent

haltene Strafbeſtimmungen vorbehalten.

§. 49.

Ä Wer, außer den geſetzlich erlaubten Fällen, für eine

vermeinte oder wirkliche Rechtsverletzung ſich eigenmächtig

Recht ſchafft, oder einen vermeinten oder wirklichen Rechts

anſpruch eigenmächtig in Vollzug ſetzt, iſt auf Klage des

Betheiligten mit einer Geldſtrafe bis hundert Franken oder

mit Gefängniß bis auf einen Monat zu beſtrafen.

Wenn aber hierbei an einer Perſon Gewaltthätig

keiten verübt worden, ſo iſt die Strafe einwöchentliches

Gefängniß bis drei Monate Arbeitshaus.

§ 50.

unterlaſſene An- Mit einer Geldbuße bis zweihundert Franken oder mit

Ä d. Nothwehr - -

Äus Gefängniß wird beſtraft:

a. wer in der Nothwehr einen Andern, verwundet oder

getödet hat und den Vorfall nicht ſofort der nächſten

Amtsſtelle anzeigt (§. 61 des Kriminalſtrafgeſetzes.);

b. wer die Grenze der Nothwehr ſchuldhaft, jedoch aus

bloßer Fahrläßigkeit überſchritten hat (§. 60 des Kri

minalſtrafgeſetzes).

- §. 51.

NachläßigeÄ Die mit Führung der Zivilſtandsregiſter betrauten Be
rung oder Aufbe- - -- - - - ** -

ÄÄ amten, welche dieſe Führung unterlaſſen, vernachläßigen,
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hiebei die vorgeſchriebenen Formen nicht beobachten und

dieſe Regiſter gegen Mißbrauch oder Verſchleppung nicht

ſorgfältig verwahren, ſind mit einer Geldſtrafe bis fünf

hundert Franken zu belegen, womit in ſchwerern Fällen

Amtsentſetzung verbunden werden kann.

§. 52.
---

-

- Diejenigen, welchen die Anzeige von Geburten und Äteria

Todesfällen an Behörden obliegt, haben, wenn ſie dieſeÄ'é#

Anzeige unterlaſſen, eine Geldbuße bis einhundert Fran

ken verwirkt. - -

§. 53.

Ein Kantonsangehöriger, welcher ohne Heirathsbewil-unbefugte Ehe

ligung der zuſtändigen Behörde in oder außer dem Kan

ton eine Ehe eingeht, wird mit Gefängniß oder Arbeits

haus beſtraft. - - -

Hat die Eingehung der Ehe im Auslande ſtattgefun

den, ſo zählt die Verjährungsfriſt erſt vom Tage der

Rückkehr des Uebertreters in ſeinen Heimathkanton.

Geiſtliche oder weltliche Beamte, welche zu einer unbe

fugten Ehe mitwirken oder den Vorſchriften des Geſetzes

über die Ehebewilligungen zuwiderhandeln, ſind mit Gefäng

niß oder Geldbuße zu beſtrafen und können überhin ihrer

Stelle entſetztFeren

§. 54.

Die unbefugte Ausübung eines öffentlichen Amtes Amtsanmaßung.

oder einer amtlichen Verrichtung iſt, ſofern dieſe Hand

lung ſich nicht zum Verbrechen qualifizirt (§. 235 des Kri

minalſtrafgeſetzes) oder auch in letzterm Falle, wenn wegen

Geringfügigkeit und mildernden Umſtänden eine korrektio

melle Strafe erkannt wird, mit Geldbuße bis zu vierhun

dert Franken oder mit Gefängniß, oder mit Arbeitshaus

bis zu vier Monaten zu belegen.
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§. 55.

Ä.Ä. Mit Geldſtrafe bis eintauſend Franken, oder mit Gefäng

Ä niß oder Arbeitshaus bis drei Monate, womit zeitige Ein

ſtellung im Aktivbürgerrechte zu verbinden iſt, ſoll beſtraft

werden:

a. wer auf das Ergebniß einer verfaſſungsmäßigen

Wahl oder einer andern politiſchen Verhandlung

durch Wegnahme oder Fälſchung ächter oder durch

- Beifügung falſcher oder Einlegung mehrerer Stimm

zeddel, durch falſches Abzählen der Stimmen oder

auf andere rechtswidrige Weiſe einwirkt;

b. wer eine Wahlſtimme kauft oder verkauft, oder auf

die an der Verhandlung .theilnehmenden Bürger

durch Drohungen Einfluß auszuüben ſucht;

c. wer unbefugter Weiſe an einer ſolchen Wahl oder

an deren Verhandlung Theil nimmt;

d. wer ſolche Verſammlungen durch Tumult oder ge

waltthätig ſtört, oder Stimmbefähigte an der Aus

übung ihrer daherigen Rechte durch Gewalt oder

Drohung verhindert.

Macht ſich ein Mitglied des Büreau der Verſammlung

oder ein mit der Abzählung der Stimmen oder Samm

lung der Wahl- oder Stimmzeddel Beauftragter einer der

unter litt. a bezeichneten Handlungen ſchuldig, ſo iſt die

Strafe zu verdoppeln. - -

A II. Titel.

Vergehen gegen die Amtsehre.

§. 56.

Ä Ä: Wer einer Bedrohung, Verleumdung oder Beleidigung

ſei Behörde der oberſten Kantonsbehörden durch Wort, Schrift, Druck,

Zeichen, bildliche oder andere Darſtellungen ſich ſchuldig

macht, wird mit Gefängniß von mindeſtens vierzehn Tagen



vom 6. Brachmonat 1861. 503

oder mit Arbeitshaus von drei Monaten bis auf ein

Jahr beſtraft.

Mit dieſer Strafe kann Einſtellung im Aktivbürger

rechte verbunden werden. * -

In geringern Fällen kann Geldſtrafe von fünfzig bis

fünfhundert Franken ausgeſprochen werden. -

* - §. 57.

Bedrohungen, Verleumdungen, oder Beleidigungen un-Ä.

terer Behörden werden mit der Hälfte der im §.56 be-“Ä“

zeichneten Freiheitsſtrafe oder mit einer Geldbuße von

fünfundzwanzig bis dreihundert Franken belegt.

§. 58.

Wer einen öffentlichen Beamten während der Amts-Ä.

ausübung oder in Bezug auf das Amtsverhältniß durch

Worte oder Handlungen beleidigt, ſoll mit Gefängniß von

mindeſtens einer Woche bis dreimonatlicher Arbeitshaus

ſtrafe oder mit einer Geldbuße bis auf dreihundert Franken

beſtraft werden.

Hat die Beleidigung den Charakter der Verleumdung,

ſo. iſt die Strafe Gefängniß von vierzehn Tagen bis ſechs

Monate Arbeitshaus.

§. 59.

Wer Wachen auf ihrem Poſten, oder obrigkeitliche Be-Ä.

dienſtete in ihren Dienſtverrichtungen durch Worte oder feiäten Dienerſ.

Handlungen beleidigt, iſt mit Gefängniß oder mit einer

Geldſtrafe bis zweihundert Franken zu beſtrafen.

- - - - - §. 60.

Gleiche Strafe verwirkt, wer gegen einen öffentlichenF Ä.

Beamten oder Amtsdiener wegen ausgeübten oder auszu- "Än
übenden Amtshandlungen Drohungen gebraucht. Bedienſteten,

* Wenn hierbei Thätlichkeiten verübt werden, ſo iſt die

Strafe zu verdoppeln.

III. Bd. 81
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- §. 61.

Ä. Wenn Bedrohungen oder Thätlichkeiten bei den vor

ausgehenden Fällen in eigentlichen Widerſtand gegen die

Staatsgewalt oder in ein anderes Verbrechen übergehen,

ſo treten die hierauf bezüglichen Strafbeſtimmungen (§. 101

des Kriminalſtrafgeſetzes) in Anwendung.

Wird wegen gewaltſamen Widerſtandes gegen die Staats

gewalt nur auf eine korrektionelle Strafe erkannt (§. 102 des

Kriminalſtrafgeſetzes), ſo iſt eine Geldbuße bis dreihundert

Franken oder Gefängniß zu verhängen.

§. 62.

Ä. Wer Wappen oder andere Abzeichen des Staates be

Ä ſchimpft; wer die zur öffentlichen Bekanntmachung ange

ſchlagenen Geſetze, Verordnungen, Erkanntniſſe, Befehle

oder Anzeigen öffentlicher Behörden oder Beamten vorn

ſätzlich abreißt, beſchädigt, befleckt oder verunſtaltet, iſt mit

Gefängniß bis vier Wochen oder Geldbuße bis auf hundert

Franken zu beſtrafen.

III. Titel.

Vergehen gegen öffentliche Treu und Glauben.

§. 63.

Einwechſeln und Wer falſches oder verfälſchtes Geld zum Zwecke der

Tºººr Verbreitung an ſich bringt, wird, ſofern dies nicht im

* Einverſtändniß mit Münzfälſchern geſchehen iſt, mit Ar

beitshaus von drei Monaten bis zu fünf Jahren beſtraft.

In geringfügigen Fällen oder bei mildernden Umſtän

den iſt die Strafe Gefängniß oder eine Geldbuße bis drei

hundert Franken.

-

§. 64.

wºrfallseyer. Mit Gefängniß oder Geldbuße bis dreihundert Franken

ÄÄiſt, ſofern eine korrektionelle Strafe nach § 131 Abſ. 2

”des Kriminalſtrafgeſetzes eintritt, zu belegen:
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a. wer ächte, zum Umlauf beſtimmte Metallgeldſtücke

durch Beſchneiden, Abfeilen oder auf andere Art

an ihrem Werthe verringert und als vollgültig aus

gibt, oder auszugeben verſucht; -

b. wer ſolche verringerte Münzen gewerbsmäßig oder . .

im Einverſtändniſſe mit dem, welcher ſie verringert

hat, in Umlauf bringt.

- §. 65.

Das wiſſentliche Wiederausgeben von zufällig an Zah-Äs

lung oder ſonſt empfangener, unächter oder gefälſchter feiffer Hafen.

Münzen wird mit Gefängniß bis zu einem Monat oder

mit Geldbuße bis auf hundert Franken beſtraft.

§. 66.

Mit Geldbuße bis zu hundert Franken oder GefängnißÄ.

bis zu ſechs Wochen wird beſtraft: Ä

a. wer ohne rechtswidrige Abſicht, jedoch ohne ſchrift. ##

lichen Auftrag einer Behörde, Stempel oder andere“

zur Anfertigung von Metallgeld dienliche Werkzeuge

anfertigt, oder an einen andern, als die Auftrag

gebende Behörde verabfolgt;

b. wer ohne Kenntniß der Perſon des Beſtellers oder

der rechtswidrigen Abſicht derſelben, und ohne Auftrag

der zuſtändigen Behörde amtliche Siegel oder Stem

pel für eine dazu nicht berechtigte Perſon verfertigt,

oder ſolche gehörig beſtellte Siegel und Stempel an

einen Unberechtigten abliefert. (§. 138 des Krimi

nalſtrafgeſetzes.) - - -

- §. 67. -

In Fällen, wo wegen Fälſchung oder Gebrauch ge- Ä.

fälſchter, amtlicher Schriften, z. B. Päſſen, Wanderbüchern "öÄ.

oder anderer, polizeilicher Ausweisſchriften, durch deren

Benützung keine Vermögensrechte Dritter oder des Staa

tes verletzt werden, nur auf eine korrektionelle Strafe er
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Mißbrauch polizei
lcher Ausweis

chriften, Päſſe

u. dergl.

kennt wird (§ 136 des Kriminalſtrafgeſetzes) tritt vierzehn

tägiges Gefängniß bis dreimonatliche Arbeitshausſtrafe ein.

§. 68.

Wer zu ſeinem Fortkommen ſich eines fremden Reiſe

paſſes oder anderer, amtlicher Ausweisſchriften bedient,

oder ſolche einem Andern überläßt, iſt – ſofern dieſe

Handlung nicht zum Zweck eines Verbrechens oder ſchwe

ren Vergehens vorgenommen wird – mit einer Geldbuße

bis hundert Franken, oder mit Gefängniß zu beſtrafen.

Falſche Anklage. *

Widerrufenes

falſches Zeugniß.

§. 69. -

Wer wiſſentlich einen Unſchuldigen bei zuſtändiger Be

hörde eines Polizeivergehens beſchuldigt und dadurch eine

Unterſuchung gegen ihn veranlaßt, hat die auf jenes Ver

gehen geſetzte Strafe verwirkt.

- §. 70. -

Wer als Zeuge oder Sachverſtändiger in einer Zivil

oder Strafſache wiſſentlich ein falſches Zeugniß ablegt; deß

gleichen, wer einen ihm zugeſchobenen, zurückgeſchobenen oder

auferlegten Eid wiſſentlich falſch ſchwört, oder ein Handge

lübde an Eidesſtatt falſch ablegt, im eint oder andern Fall

aber die falſche Ausſage, ehe ſie eine Wirkung hatte, aus

eigenem Antriebe widerruft, wird mit Gefängniß bis auf

ſechs Wochen belegt. (§. 143 des Kriminalſtrafgeſetzes.)

§. 71.

sººº - Wer aus Fahrläßigkeit, unbedachtſamkeit, Mangel
ſches Zeugniß

U«.FÄ- pflichtgemäßer Ueberlegung zc. in eigener oder fremder
O«

Angelegenheit etwas Unwahres vor Gericht bezeugt oder

ſogar eidlich behärtet, wird mit Gefängniß bis auf einen

Monat beſtraft. (§. 144 des Kriminalſtrafgeſetzes.)

Wenn der Thäter, ehe noch ein Rechtsnachtheil für

einen Andern aus ſeiner unwahren Ausſage entſtanden iſt,

dieſelbe bei derjenigen Behörde, welcher er ſie abgegeben

hat, widerruft, ſo findet eine ſtrafrechtliche Verfolgun

nicht ſtatt und iſt derſelbe ſtraflos. -
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§. 72.

Wer die Erfüllung einer gültigen Verbindlichkeit durch Giessrus

einen vor Gericht oder einer andern öffentlichen Behörde

abgelegten Eid angelobt hat, die eidliche Zuſage aber bricht,

wird mit mindeſtens vierzehntägigem Gefängniß bis drei

monatlicher Arbeitshausſtrafe oder mit einer Geldbuße von

fünfzig bis dreihundert Franken beſtraft. (§. 145 des Kri

minalſtrafgeſetzes.) -

§. 73.

Wer, ohne als Beklagter in Strafunterſuchung zu Falſche Angaben

ſtehen, bei amtlicher Einvernahme oder bei Anzeigen anÄ.

Behörde wiſſentlich falſche Thatſachen oder Verhältniſſe

angibt, wird, ſofern die Handlung nicht in eine ſchwerere

Rechtsverletzung, z. B. falſche Anklage oder falſches Zeug

niß u. ſ. w. übergeht, mit Gefängniß bis auf drei Wochen

oder mit einer Geldbuße bis hundert Franken beſtraft.

IV. Titel.

Vergehen in Bezug auf Leben, Geſundheit und

perſönliche Freiheit.

§. 74.

Wer aus Fahrläßigkeit durch eine Handlung oder Un-ÄÄ.

terlaſſung den Tod eines Menſchen herbeiführt (§. 156 des

Kriminalſtrafgeſetzes), iſt mit Gefängniß nicht unter zwei

Monaten zu beſtrafen.

Wenn der Thäter zu der Aufmerkſamkeit oder Vor-

ſicht, welche er bei der fahrläßigen Tödtung aus den Augen ",

ſetzte, vermöge ſeines Amtes, Berufes oder Gewerbes be

ſonders verpflichtet war, ſo kann derſelbe zeitweilig bis

auf die Dauer von fünf Jahren oder für immer zu einem

ſolchen Amte für unfähig, oder der Befugniß zur Betrei

bung ſeines Berufes oder Gewerbes verlurſtig erklärt werden.
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- §. 75,

S Ä # .. Jeder Theilnehmer an einer Schlägerei oder einem

"Ä Angriff, wobei ein Menſch getödet wird, iſt, auch ohne

* ſchwereres Verſchulden, ſchon wegen dieſer Theilnahme

mit mindeſtens vierzehntägiger Gefängniß bis ſechs Monaten

Arbeitshaus zu beſtrafen. (§. 159 des Kriminalſtrafgeſ.)

§. 76.

Körperverletzun. Wer durch Fahrläßigkeit einen Menſchen körperlich

sej. verletzt oder an der Geſundheit beſchädigt, den treffen je

nach Beſchaffenheit der Verletzung folgende Strafen:

", a. Gefängniß von mindeſtens zwei Wochen bis zwei

Monaten oder eine Geldſtrafe von fünfzig bis hun

dert Franken, wenn die Verletzung ſich als eine

ſchwere im Sinne des § 169 litt. b und c des

Kriminalſtrafgeſetzes herausſtellt;

b. Geldſtrafe bis auf fünfzig Franken bei geringern

Körperverletzungen.

§. 77.

sejÄg... Vorſätzliche Körperverletzungen, die aber weder durch

die Beſchaffenheit der That noch durch die Größe der Be

ſchädigung in die Klaſſe der Kriminalverbrechen fallen, ſind

je nach der größern oder geringern Verſchuldung mit min

deſtens achttägigem Gefängniß bis ſechsmonatlichem Arbeits

haus oder mit einer Geldſtrafe von dreißig bis dreihundert

Franken zu belegen.

§. 78.

Än Schlägereien, körperliche Mißhandlungen oder andere

KöÄng. Thätlichkeiten, die keine Leibesbeſchädigung mit ſich führen,

ſind nach Bewandtniß der Umſtände mit Gefängniß oder

einer Geldbuße bis hundert Franken zu beſtrafen.

Die Strafverfolgung findet jedoch, ſofern die That nicht

in einer Schlägerei verübt wurde, nur auf Anzeige des

Mißhandelten oder ſeines geſetzlichen Vertreters ſtatt.
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§. 79.

Alles boshafte Werfen gegen Perſonen, ſei es um zu #

verletzen oder zu verunreinigen, ſoll, auch wenn der beab

ſichtigte Erfolg nicht eingetreten iſt, mit einer Geldbuße

bis auf fünfzig Franken oder entſprechendem Gefängniß

beſtraft werden.

§. 80.

Die Herausforderung zum Zweikampfe mit lebens- Zweikampf.

gefährlichen Waffen, ſowie die Annahme einer ſolchen Her

ausforderung wird, wenn derſelbe nicht vollzogen worden,

mit Gefängniß von acht Tagen bis einen Monat beſtraft.

Gleiche Strafe haben Diejenigen verwirkt, welche den

Auftrag zu einer Herausforderung übernehmen und aus

richten. (Kartellträger.)

Hat der Zweikampf ſtattgefunden, ſind aber dabei keine

Verwundungen erfolgt, ſo ſind die ſtreitenden Theile mit

Gefängniß von vierzehn Tagen bis zwei Monaten (§. 177

des K.-St.-G.) und die übrigen Theilnehmer, Sekundanten

und Zeugen, mit der Hälfte dieſer Strafe zu belegen.

(§§ 178 u. 179 des K.-St.-G.)

Wer einen Andern zum Zweikampf anreizt oder dem

Geforderten, der den Zweikampf ablehnt, Verachtung droht

oder bezeigt, iſt mit Gefängniß von mindeſtens acht Tagen

bis einen Monat zu beſtrafen. (§. 180 des K.-St.-G.)

§. 81.

Wer in die Wohnung eines Andern oder in die dazu ge-"Ä*
Hausrechts.

hörigen, abgeſchloſſenen Theile widerrechtlich eindringt, wer

die Bewohner durch ungebührliches Benehmen beunruhigt

und beläſtigt, oder wer ohne Befugniß darin verweilt und

auf geſchehene Aufforderung ſich nicht entfernt, wird mit

Gefängniß bis zu ſechs Wochen oder mit einer Geldſtrafe

bis hundert Franken beſtraft.

-

-



510 Polizeiſtrafgeſetz, h

Falls hierbei Gewalt an Perſonen oder Sachen verübt

wird, iſt, ſofern die That nicht in ein anderes, ſchwereres

Vergehen oder Verbrechen übergeht, auf eine Gefängniß

ſtrafe von mindeſtens vierzehn Tagen bis dreimonatlicher

Arbeitshausſtrafe oder auf eine Geldſtrafe von fünfzig bis

zweihundert Franken zu erkennen -

In ſchwerern Fällen oder wenn mehrere Perſonen ſich

zuſammenrotten und einer Hausrechtsverletzung ſich ſchul

dig machen, kann Arbeitshausſtrafe von zwei Monaten bis

auf ein Jahr verhängt werden.

Der Beamte oder Polizeibedienſtete, der außer den im

Geſetze beſtimmten Fällen und ohne die geſetzlich vorge

ſchriebenen Formalitäten in die Wohnung eines Andern

eindringt, iſt mit einer Geldbuße von zwanzig bis zwei

hundert Franken zu beſtrafen.

- §. 82.

Nötigung. Wer widerrechtlich durch Gewalt oder Drohungen einen

Andern zu einer Handlung, Unterlaſſung oder einem Dul

den zwingt oder zu zwingen verſucht, wird, ſofern die That

nicht eine ſchwerere Rechtsverletzung enthält (§§. 188 und

197 des K.-St.-G.), mit Gefängniß bis zu einem Monat

oder mit einer Geldſtrafe bis hundert Franken beſtraft.

§. 83.

Auf gleiche Weiſe wird jede unbefugte Gewaltthätigkeit

an fremden Sachen geahndet.

- - - - §. 84.

Berensºng Eine unverheirathete Weibsperſon oder förmlich ge

'é-Äſchiedene Ehefrau, welche niederkommt, ohne die Anzeige

“ ihrer Schwangerſchaft bei Behörden gemacht zu haben,

macht ſich der Verheimlichung der Schwangerſchaft,

und wenn ſie weder einen Arzt noch eine Hebamme noch

ehrbare und unverdächtige Zeugen zur Niederkunft beruft,
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ohne die Unterlaſſung rechtfertigen zu können, der Ver

heimlichung der Niederkunft ſchuldig.

Eine Weibsperſon, welche im ſiebenten Monate ihrer

Schwangerſchaft oder ſpäter heimlich geboren und bis da

hin ihre Schwangerſchaft verheimlicht hat, iſt mit der Ein

rede oder Entſchuldigung unvermutheter Ueberraſchung nicht

zu höven.

§. 85.

Verheimlichung der Schwangerſchaft wird mit Gefängniß

bis auf zwei Wochen und Verheimlichung der Niederkunft

mit Gefängniß bis auf ſechs Wochen beſtraft.

Wurde beides, Schwangerſchaft und Niederkunft, ver

heimlicht, ſo tritt Gefängnißſtrafe von einem bis zwei Mo

naten oder einjährige Eingrenzungsſtrafe ein.

§. 86.

Wenn eine hülfloſe Perſon ohne Gefahr und ohneÄ

nachtheilige Folgen für Leben und Geſundheit ausgeſetzt "Perſonen.

oder verlaſſen wird, ſo wird der Thäter mit mindeſtens vier

zehntägigem Gefängniß bis dreimonatlicher Arbeitshaus

ſtrafe belegt. (§. 168 des K.-St.-G.)

§. 87.

Wer Kinder zur Verſorgung in auswärtigen Findel

häuſern übernimmt oder wer einem Andern Kinder zu

dieſem Zwecke übergibt, iſt, ſofern die Handlung nicht

unter den Begriff eines Verbrechens fällt (§§. 181 u. 182

des K.-St.-G.), mit einer Geldſtrafe von dreihundert bis

tauſend Franken oder mit Arbeitshaus von drei bis ſechs

Monaten zu belegen.

%

§. 88.

Wer eigene oder anvertraute Kinder, Kranke, Ge-Ä.

brechliche oder Blödſinnige oder andere dergleichen hülfs- RÄs

bedürftige Perſonen in Bezug auf Schutz, Aufſicht, Ver

III. Bd. 82
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pflegung oder ärztlichen Beiſtand verwahrlost, wird, vor

Entführung:

behältlich der im §. 78 des Armengeſetzes enthaltenen

Beſtimmungen, mit Gefängniß, in ſchwerern Fällen ſelbſt

mit Arbeitshausſtrafe bis ein Jahr belegt.

Ueberdies kann nach Umſtänden in dem Strafurtheile

ausgeſprochen werden, daß die betreffenden Perſonen gegen

fernere Gefährdung auf Koſten des pflichtigen Theils ſicher

zu ſtellen ſind. -

§. 89.

Wer eine unverehelichte, noch minderjährige Frauens

perſon nach zurückgelegtem ſechszehntem Altersjahre mit

ihrem Willen aus der Gewalt der Eltern oder Vormün

der entführt, oder wer eine verheirathete Frauensperſon

mit ihrem Willen dem Manne entführt, wird, wofern die

That nicht zufolge beſonderer Verumſtändungen unter einen

ſchwerern Strafbegriff fällt, mit einem Monat Gefängniß

bis ein Jahr Arbeitshaus beſtraft.

Die Strafverfolgung findet jedoch nur auf Anzeige des

gekränkten Theils (alſo der Entführten ſelbſt oder ihrer

Eltern, beziehungsweiſe ihres Vormundes oder Ehemannes)

ſtatt; auch kann die bereits geſtellte Klage oder Anzeige

vor der Beurtheilung jederzeit mit Erfolg der Einſtellung

zurückgezogen werden.

V. Titel.

Vergehen gegen die Ehre.

>. §. 90.

Verleumndung.

Begriff.

Wer einem Andern ſtrafbare, unſittliche oder ſonſt un

ehrenhafte Handlungen, welche geeignet ſind, denſelben da

durch der Verachtung ſeiner Mitbürger auszuſetzen oder

das ihm nothwendige Vertrauen ſeiner Mitbürger zu ent

ziehen, fälſchlich vorhält oder gegen ihn ausſagt, iſt der

Verleumdung ſchuldig.
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Als fälſchlich gilt jeder Vorhalt oder jede Nachrede,

deren Wahrheit nicht vollſtändig erwieſen werden kann.

§. 91.
W

Die Strafe der Verleumdung iſt: Strafe. .

a. wenn der Verleumder die Unrichtigkeit des Vor

halts gekannt hat, Gefängniß nicht unter vierzehn

Tagen, oder Geldbuße bis zweihundert Franken;

In den ſchwerſten Fällen kann Arbeitshausſtrafe

bis auf zwei Jahre erkannt werden.

b. wenn ſich die betreffenden Ausſagen bloß als un

beſonnene Nachreden darſtellen, kann erſtere Strafe

bis auf einen Viertel ermäßigt werden.

§. 92.

Kann der einer Verleumdung Angeſchuldigte die Wahr-„Ä.

heit des gemachten Vorhalts vollſtändig beweiſen, ſo iſt er Äfarbe
- geleiſtetem Beweis

von Strafe frei. der Wahrheit.

Sofern aber aus der Form ſchon oder aus den Um

ſtänden, unter welchen der Vorhalt geſchah, hervorgeht,

daß dieſer in der Abſicht, die Ehre des Andern zu kränken,

gemacht worden ſei, ſo tritt die im folgenden §. 93 feſt

geſetzte Strafe ein.

§. 93.

Einer Beleidigung (Injurie) macht ſich ſchuldig: "Äs

a. wer Jemanden unbefugt eine ſolche Thätlichkeit zu- GÄrie)

fügt, die ſich nicht als Körperverletzung oder kör

perliche Mißhandlung darſtellt;

b. wer einen Andern läſtert, ſchmäht, oder überhaupt GVerbalinjurie).

durch Worte, Schrift, Druck oder bildliche Dar

ſtellung oder Geberden widerrechtlich die Ehre eines

Andern antaſtet.

- Die Beleidigung ſetzt die Abſicht, den Andern an der

Ehre zu kränken, voraus.
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Strafe.

einſame

mungen.

Das Vorhandenſein oder Nichtvorhandenſein dieſer Ab

ſicht iſt von dem Richter aus den vorhandenen Umſtänden

zu ermeſſen.

§. 94.

Die Strafe der Beleidigung iſt Gefängniß bis auf ſechs

Wochen oder Geldbuße bis hundert Franken.

§. 95.

Iſt es zweifelhaft, ob eine Rede oder Handlung als

Injurie ſich darſtelle, oder iſt der Beklagte der Abſicht, zu

beleidigen, bloß verdächtig, ſo ſoll demſelben eine beſtimmte

mündliche oder ſchriftliche Erklärung auferlegt werden des

Inhalts, daß er nicht die Abſicht gehabt, den Kläger zu

beleidigen oder an ſeiner Ehre zu kränken.

§. 96.

Eine gerichtliche Verfolgung wegen Verleumdung oder

Beleidigung findet nur auf Klage der angegriffenen Per

ſon ſtatt. Iſt ſie bevogtet, oder ſteht ſie unter der natür

lichen Vormundſchaft ihres Ehemannes, ſo muß ſie von

dem Vogte beziehungsweiſe von ihrem Ehemanne vertre

ten werden.

Die Strafbeſtimmungen über Verleumdung und Be

leidigung finden auch dann Anwendung, wenn der Angriff

gegen einen Verſtorbenen gerichtet iſt und von deſſen Ehe

gatten, Eltern, Kindern oder Geſchwiſtern eingeklagt wird.

Dieſe Klagebefugniß der Erben fällt aber dahin, wenn

nachgewieſen iſt, daß der Erblaſſer wegen einer noch bei

Lebzeiten und mit ſeinem Wiſſen ihm zugefügten Verleum

dung oder Beleidigung gleichwohl zu klagen abſichtlich unter

laſſen hat. - -

§. 97.

Der durch Verleumdung oder Beleidigung Angegriffene,

ſowie die gemäß §. 96 für denſelben klagend aufgetretenen
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Perſonen ſind berechtigt, die öffentliche Bekanntmachung

des Strafurtheils auf Koſten des Verurtheilten zu fordern.

Die Art, wie die Bekanntmachung zu geſchehen habe,

iſt in dem Strafurtheile zu beſtimmen. Im Urtheile iſt

ferner die Ehre des Verletzten jeweilen ausdrücklich zu

verwahren und die Ehrenkränkung aufzuheben.

VI. Titel.

Vergehen gegen das Eigenthum durch Diebſtahl.

§. 98.

Einfache Diebſtähle, die weder durch den Werth oder

Betrag des Entwendeten, noch durch einen im Kriminal

ſtrafgeſetz bezeichneten qualifizirenden Umſtand zum Ver

brechen ſich eignen (§§. 202, 205 u. 213 des K.-St.-G.)

ſind mit folgender Strafe zu belegen:

a. Gefängniß von mindeſtens acht Tagen bis ein halbes

Jahr Arbeitshaus, oder

b. körperliche Züchtigung.

Mit beiden Strafen kann Eingrenzung bis auf ein

Jahr und ſoll jeweilen die Einſtellung im Aktivbürgerrecht

von zwei bis ſechs Jahren verbunden werden.

§. 99.

Geringfügige Entwendungen, wobei der Werth des

Entwendeten mit dem damit allfällig verbundenen Schaden

zwei Franken nicht überſteigt und keiner der im §. 205 des

Kriminalſtrafgeſetzes aufgezählten erſchwerenden Umſtände

eintritt, werden mit Gefängniß bis acht Tage oder mit einer

Geldbuße bis zwanzig Franken beſtraft.

Iſt aber Einer bereits zweimal wegen ſolchen gering

fügigen Entwendungen beſtraft worden, ſo kommen auch

auf dieſe Klaſſe von Entwendungen die Strafbeſtimmungen

des §. 98 zur Anwendung.

Diebſtahl.

Geringfügige

Ä. -
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- §. 100. .

Ä# : Der Diebſtahl unter Ehegatten, gegen Eltern oder Groß

sº Gºnns eltern, Schwieger- oder Stiefeltern, unter Geſchwiſtern,

Familiengenoffen, ebenſo gegen Pflegeeltern, Vormünder oder Erzieher iſt

nur auf Antrag des Verletzten zur Unterſuchung zu ziehen.

Von dieſer Beſtimmung ſind ausgeſchloſſen andere außer

der Familie ſtehende Perſonen, welche Theilnehmer oder

Hehler des Vergehens ſind.

§ 101. - -

Erwerbung von Wer Sachen, von denen er weiß, oder aus der Natur

«Ä der obwaltenden Umſtände wiſſen kann, daß ſie entwendet

oder durch andere Verbrechen oder Vergehen erlangt wor

den ſind, ankauft, eintauſcht, zum Pfande nimmt oder ſonſt

an ſich bringt, ſoll nebſt Herausgabe der an ſich gebrachten

Sachen mit Gefängniß bis zu ſechs Wochen oder mit einer

Geldbuße bis hundert Franken beſtraft werden.

Es iſt als Erſchwerungsgrund anzuſehen, wenn ſolche

Hehlerei gewerbsmäßig betrieben wird. In dieſem Falle

ſoll die Strafe nicht unter drei Wochen Gefängniß oder

fünfzig Franken Geldbuße beſtehen.

Iſt die That als eigentliche Begünſtigung anzuſehen,

ſo treten die bezüglichen Beſtimmungen des Kriminalſtraf

geſetzes (§. 44 des K.-St.-G.) in Anwendung.

VII. Titel.

Vergehen gegen das Eigenthum durch Unter

ſchlagung und Betrug.

- §. 102.

Unterſchlagung. Eine Unterſchlagung, welche den Betrag von zwanzig,

beziehungsweiſe ſechszig Franken nicht überſteigt (§. 217

des K.-St.-G.), iſt -

a. mit mindeſtens einwöchentlichem Gefängniß bis drei

monatlichem Arbeitshaus, oder
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b. mit einer Geldbuße von doppeltem Betrage des

Veruntreuten

zu beſtrafen.

Mit beiden Strafarten kann zeitweilige Einſtellung im

Aktivbürgerrechte bis auf vier Jahre verbunden werden.

§. 103.

Die gleiche Strafe trifft auch die Unterſchlagung einer unt Än

gefundenen Sache, ſofern der Werth ſechszig Franken nicht 9

erreicht. (§. 218 des K.-St.-G.)

§. 104.

Die Beſtimmung des §. 100 betreffend Beſchränkung derÄ
Strafverfolgung bei Entwendung unter Familiengenoſſen g

findet auch auf ſolchartige Unterſchlagungen ihre Anwendung.

§. 105.

Der Betrug, welcher ſich weder durch den Betrag noch Betrug.

durch die Beſchaffenheit der That zum Verbrechen eignet

(§§ 227 u. 230 des K.-St.-G.), wird beſtraft:

a. mit einwöchentlichem Gefängniß bis dreimonatlichem

Arbeitshaus, oder

b. mit einer Geldbuße, welche dem doppelten Betrage

gleichkommt, welchen der Thäter durch die betrüge

riſche Handlung ſich zugewendet oder ſich zuzuwen

den geſucht hat.

Mit der einen oder andern Strafart ſoll Einſtellung

im Aktivbürgerrechte bis auf vier Jahre verbunden werden.

§. 106.

Der betrügliche Bankerott in denjenigen Fällen, woÄse.

wegen Geringfügigkeit nur auf korrektionelle Beſtrafung

erkannt wird (§. 233 des K.-St.-G.), iſt mit drei Monaten

bis auf zwei Jahre Arbeitshaus zu beſtrafen.

Wegen leichtſinnigem Bankerott iſt bei vorliegender b. leichtſinniger.
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22 -

. - -

Beſondere betrüg

a. Gebrauch un

richtiger Maße,

Waagen und Ge

wichte.

b. Fälſchung von

Waaren u. Nah

rungsmitteln.

Unzahlbarkeit oder erfolgtem Konkurſe mit einem Monat

Gefängniß bis auf ein Jahr Arbeitshaus zu beſtrafen:

3. wer – ohne betrügliche Abſicht – die geſetzlich

vorgeſchriebenen oder nach Beſchaffenheit ſeines Ge

b.

ſchäfts erforderlichen Bücher zu führen unterlaſſen

oder in einer ſolchen Unordnung geführt hat, daß

daraus ſein Aktiv- oder Paſſivzuſtand nicht erſehen

werden kann; -

wer durch Vernachläßigung ſeines Geſchäftes, durch

übermäßigen Aufwand, durch gewagte, über ſeine

Vermögensverhältniſſe gehende Unternehmungen ſeine

Zahlungsunfähigkeit herbeigeführt oder dieſelbe be

fördert hat;

.. wer im Bewußtſein ſeiner bevorſtehenden Unzahlbar

keit noch beträchtliche Anleihen aufgenommen oder

Waaren bezogen, neue Wechſel oder andere Kredit

papiere ausgeſtellt oder Waaren oder Kreditpapiere

unter ihrem Werth oder Kurs veräußert hat, ſofern

dieſe Veräußerung nicht gemäß §. 35 des Schuld

betreibungsgeſetzes unter den Strafbegriff des be

trüglichen Bankerottes fällt.

§. 107.

ch Mit Gefängniß oder einer Geldbuße bis auf dreihun

sanjsen, dert Franken iſt zu beſtrafen:

A. wer im Verkehre andere, als die eingeführten oder

ſolche Maße, Gewichte oder Waagen anwendet,

welche nicht nach Vorſchrift geſichtet oder nicht im

richtigen Stande erhalten ſind oder ſonſt den ver

ordnungsmäßigen Beſtimmungen nicht entſprechen;

. wer, um Dritte zu benachtheiligen, Waaren, Nah

rungsmittel, Getränke oder andere Gegenſtände, die

er zu verkaufen oder ſonſt gegen Entgelt zu ver

äußern beabſichtigt, durch Beigabe fremder Stoffe
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fälſcht oder wer in ſolcher Weiſe gefälſchte Gegen

ſtände, wiſſend, daß ſie gefälſcht ſind, feilbietet;

. wer Lebensmittel, Waaren, Vieh oder was immer e.Äs

für Gegenſtände vor den zur Schau oder unter- “Ä“
ſuchung geſetzlich beauftragten Perſonen verheimlicht; Unterſuch.

.. wer ſich fälſchlich der Waarenſtempel oder Fabrik-d. Gebrauch fal

zeichen eines andern, inländiſchen (in der Schweiz". Ä“

wohnenden) Fabrikanten bedient und die damit be ““

zeichneten Waaren :c. abſetzt. *

Ebendasſelbe gilt von dem fälſchlichen Gebrauch

der Waarenſtempel oder der Fabrikzeichen der Fabri

kanten auswärtiger Staaten, mit welchen in dieſer

Beziehung die Gegenſeitigkeit vertragsmäßig feſtge

ſetzt iſt;

.. wer Schatzgräberei, Geiſterbeſchwörungen und der-e Schatzgräberei.

gleichen abergläubiſche Dinge treibt.

§. 108.

-«. - - izei- Ueb itu
Gewerbtreibende, welche in Anſehung der einer polizei Ä.

lichen Kontrolle unterworfenen Lebensmittel oder Leiſtun-von Lebensmitteln
beſtehenden Vor

gen ſich einer Uebertretung der daherigen Verordnungen "ſchriften

ſchuldig machen, ſind mit Gefängniß von mindeſtens drei

Tagen oder mit einer Geldbuße von zehn bis dreihundert

Franken zu beſtrafen.

Die verkäuflichen Gegenſtände, welche an Maß, Ge

wicht oder Güte dem ordnungsmäßigen Gehalte nicht ent

ſprechen, unterliegen der Konfiskation.

Beim zweiten Rückfalle in gleiches Vergehen kann auf

zeitige oder bleibende Einſtellung des Gewerbes erkannt

werden.

§. 109.

Des Wuchers macht ſich ſchuldig: Wucher.

a. wer ſich eine größere Summe verſchreiben läßt, als

vorgeſtreckt wird;

III. Bd. 83
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Strafe.

.. wer den ihm bekannten Nothſtand oder Leichtſinn

eines Andern benützt hat, um ſich von dieſem höhere

Zinſen, als die Geſetze geſtatten, anloben oder zah

len zu laſſen;

.. wer zur Umgehung des Geſetzes neben dem ver

tragmäßig bedungenen Zins ſich von dem Schuld

ner noch andere, geldswerthe Vortheile ausbedingt

und annimmt;

.. wer bei einem Darleihen Waaren oder andere

Sachen ſtatt baaren Geldes gibt und eine größere

Summe dafür anſetzt, als deren höchſter Werth zur

Zeit des Vertragsabſchluſſes betragen hat;

. wer den Schuldner verpflichtet, ihm bei Abzahlung

des Kapitals oder Entrichtung der Zinſe – ſtatt

baaren Geldes – Waaren oder andere Sachen un

ter dem niederſten Marktpreis derſelben abzutreten;

wer ſich zum Nachtheil des Schuldners einen an

dern Münzfuß verſchreiben läßt, als der, in welchem

er das Kapital ausleiht;

wer zur Sicherheit eines Darleihens Pfänder in

Handen hat, welche ein Mehreres werth ſind, und

ſolche nach verfloſſener Einlöſungsfriſt, ohne den

vorgeſchriebenen Betreibungsweg einzuſchlagen, ſich

als Eigenthum ausbedingt und aneignet.

§. 110.

Die Strafe des Wuchers iſt Gefängniß und Geldbuße

von fünfzig bis tauſend Franken nebſt Rückerſtattung des

Zuvielbezogenen.

In ſchweren Fällen, namentlich bei betrüglichem und

gewerbsmäßigem Wucher kann ſtatt der Gefängnißſtrafe

auf Arbeitshaus von zwei Monaten bis auf ein Jahr

erkannt werden.

Wenn ſich zeigt, daß der Beſtrafte den Wucher als
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Gewerbetreibt, ſo iſt überdies das Strafurtheil öffentlich

bekannt zu machen.

§. 111.

Hat ein Beamter, patentirter Fürſprecher oder Ge

ſchäftsagent eines der vorbezeichneten Wuchergeſchäfte ab

geſchloſſen, oder zu einem ſolchen mitgewirkt, ſo kann

gegen ihn neben der als Urheber oder Theilnehmer an

dieſem Vergehen verwirkten Strafe überhin Amtsentſetzung,

beziehungsweiſe zeitweiſe oder gänzliche Entziehung des Pa

tents verhängt werden.

§. 112.

Wer Handſchriften, deren Ausſteller zahlungsunfähig, sºziº

(Falliten oder Konkurſiten) oder nicht eigenen Rechtens ſind, 'ünzahlbar.

an Andere gegen Entgelt abtritt, iſt, wenn jenes Verhält

niß bei der Abtretung nicht beſtimmt angegeben wird, mit

der Strafe des Wuchers zu belegen.

§. 113.

Wer mit Jemanden, von dem ihm bekannt ſein kann, Ä.

daß er nicht eigenen Rechtens iſt, ohne Vorwiſſen und Ä

Einwilligung ſeines geſetzlichen Vertreters ein ihm nach

theiliges Geſchäft eingeht, wird mit einer Geldbuße bis

auf zweihundert Franken oder Gefängniß bis auf acht

Wochen beſtraft.

Wenn umgekehrt eine volljährige, bevogtete Perſon

Jemanden, von dem ſich ergibt, daß er ihre Bevogtung

nicht kannte, veranlaßt, mit ihr einen Vertrag zu ſchließen,

und demſelben hierdurch Schaden erwächst oder hätte

erwachſen können, ſo wird der Bevogtete mit mindeſtens

achttägigem Gefängniß bis dreimonatlicher Arbeitshausſtrafe

belegt, vorausgeſetzt, daß die Handlung nicht in das Ver

brechen des Betruges übergeht.
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§. 114.

Ä Geſundheitsbeamte und Aerzte, welche, um Jemanden

unÄste zu begünſtigen, über Krankheiten oder Gebrechen u. dgl.

unwahre Zeugniſſe ausſtellen, ſind, wenn die Handlung

nicht in ein ſchwereres Verbrechen übergeht, mit einer

Geldbuße von fünfzig bis auf dreihundert Franken oder

Gefängniß von vierzehn Tagen bis ſechs Wochen zu belegen.

Derjenige, welcher von einem ſolchen Zeugniſſe Ge

brauch macht, iſt mit der gleichen Strafe zu belegen.

VIII. Titel.

Vergehen gegen das Eigenthum durch vorſätzliche

oder fahrläßige Beſchädigung.

§. 115.

"##* Wer vorſätzlich und rechtswidrig fremde Sachen be

ſchädigt, zerſtört oder verunreinigt, wird, ſofern der hie

durch geſtiftete Schaden nicht den Betrag von hundert

Franken erreicht, mit einer Geldſtrafe bis tauſend Franken

oder mit Gefängniß beſtraft.

In ſchwereren Fällen und bei Eigenthumsbeſchädigung

durch vorſätzliche Brandlegung iſt da, wo eine korrektio

nelle Strafe ausgeſprochen werden kann (§ 113 des Kri

minalſtrafgeſetzes) Arbeitshaus bis auf ein Jahr zu ver

hängen.

§. 116.

s# Wer durch Fahrläßigkeit die Entſtehung einer Feuers

brunſt veranlaßt, ſoll, ſofern dieſe Handlung nicht unter

einen ſchwerern Strafbegriff fällt, mit einer Geldſtrafe von

mindeſtens dreißig bis fünfhundert Franken oder mit Ge

fängniß beſtraft werden.

§. 117.

sº lasse Jede andere fahrläßige Sachbeſchädigung zum Verlurſt

beſchädigungen oder Nachtheil eines Dritten wird beſtraft:
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a. wenn der Schaden fünfzig Franken oder darunter

beträgt, mit einer Geldbuße bis zwanzig Franken;

b. wenn der Schaden über fünfzig Franken beträgt,

mit einer Geldſtrafe von zehn bis hundert Franken

oder Gefängniß.

Wegen der in dieſem Paragraphen bezeichneten Hand

lungen findet, ſofern ſie an Privateigenthum begangen

wurden, die gerichtliche Verfolgung nur auf Anzeige des

Beſchädigten oder ſeines geſetzlichen Vertreters ſtatt.

IX. Titel.

- Verletzung fremder Geheimniſſe.

& §. 118.

Die unbefugte, vorſätzliche Erbrechung von Schlöſſernuniºr

oder Siegeln, unter denen Jemand eine Sache zur Ver- Schöffern e.

wahrung erhalten hat, iſt, ſofern nicht die Abſicht einer

Unterſchlagung oder widerrechtlichen Aneignung vorliegt,

mit einer Geldbuße von zwanzig bis zweihundert Franken

zu belegen.

-
§. 119.

Obige Strafe hat auch derjenige verwirkt, welcher ge-"Är

ſiegelte Briefe oder Pakete eines Andern unbefugt und

vorſätzlich erbricht oder dem zu deren Empfangnahme Be

rechtigten vorenthält.

Hinſichtlich der Poſtbeamten kommen die Beſtimmun

gen des Bundesſtrafgeſetzes in Anwendung.

§. 120.

Beamte, Aerzte, Hebammen, welche mit Verletzung Verletzung der

ihrer Amts- oder Berufspflicht Thatſachen, die ihnen nurerºnº.

zufolge des beſondern Dienſtverhältniſſes bekannt geworden

ſind, Andern mittheilen, ſind mit einer Geldbuße von

zwanzig bis zweihundert Franken zu beſtrafen.
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Polizeiübertre

tungen in Bezug

auf unbefugte

Ausübung d. Heil

kunde, Gift- und

Arzneimittel

verkauf c.

Verkauf von ge

ſundheitsſchäd

lichen Lebensmit

teln u. Getränken.

X. Titel.

Drohungen.

§. 121.

Wer ſchriftlich oder mündlich einen Andern, ohne die

Abſicht der Erpreſſung oder Nöthigung, mit Mord oder

Brand bedroht, iſt mit mindeſtens vierzehntägigem Gefäng

niß bis dreimonatlichem Arbeitshaus und in ſchweren Fällen

mit Arbeitshausſtrafe bis auf zwei Jahre zu belegen.

Mit dieſer Strafe kann Gemeindeeingrenzung verbun

den werden.

Die Androhung geringerer Uebel iſt mit einer Geld

buße bis hundert Franken oder mit Gefängniß zu beſtrafen.

XI. Titel.

Uebertretung der allgemeinen Polizeiverordnungen.

A. In Bezug auf Gefährdung der Geſundheit und perſönlichen

Sicherheit.

§. 122.

Die Strafbeſtimmungen gegen unbefugte Ausübung

der Heilkunde, gegen unbefugten Verkauf von Gift und

Arzneimitteln u. ſ. w. ſind im Geſetze über die Geſund

heitspolizei enthalten.

§. 123.

Der Verkauf von unzeitigen oder durch Alter verdor

benen, oder durch die Art der Zubereitung und Aufbewah

rung oder aus andern Urſachen der Geſundheit ſchädlichen

Lebensmitteln und Getränken ſoll, wenn dem Verkäufer

die nachtheilige Beſchaffenheit derſelben bekannt war, oder

ihm deren Unkenntniß zum Verſchulden anzurechnen iſt,

mit einer Geldſtrafe bis hundert Franken beſtraft werden.

In jedem Falle, auch wenn dem Verkäufer die nach

theilige Beſchaffenheit nicht bekannt war, ſind die geſund



vom 6. Brachmonat 1861. 525

heitsſchädlichen Lebensmittel oder Getränke von der Polizei

wegzuſchaffen und zu vernichten.

§. 124.

Obige Beſtimmungen kommen auch bei andern Gegen-Verkauf Är

ſtänden des öffentlichen Verkehrs, insbeſondere bei denÄ.

aus ſchädlichen Metallen, Stoffen oder Miſchungen ange-“

fertigten Koch-, Eß- und Trinkgeſchirren, bei nicht gehörig

verzinnten Kupfergefäſſen, mit Blei verſetzten Zinngeſchir

ren gegen deren Verfertiger, Feilbieter und Verkäufer zur

Anwendung.

§. 125.

Wer das zum Genuſſe für Menſchen oder Thiere be- Polizeiübertre

ſtimmte Waſſer in Brunnen, Leitungen, oder den zumÄ“

öffentlichen Gebrauche beſtimmten Quellen und Bächen “

unbefugt verunreinigt oder verdirbt, wird mit einer Geld

buße bis hundert Franken oder mit Gefängniß beſtraft.

§. 126.

Wer einen Leichnam verbirgt, auf die Seite ſchafft,Ä

oder heimlich beerdigt, wird mit einer Geldſtrafe von fünf- # º
zig bis hundert Franken oder mit Gefängniß beſtraft. enſchenleichen.

§. 127.

Die Uebertretung der Beſtimmungen zum Schutze der Ä zen

Straßen, Eiſenbahnen und des Eiſenbahnbetriebs werden Ä.

nach den hierüber beſtehenden, beſondern Reglementen und

Verordnungen beſtraft.

§. 128.

Mit einer Geldbuße bis dreißig Franken wird beſtraft,Ä#*

wer zur Nachtzeit Plätze, Fuß- oder Fahrwege und andereÄ.

öffentliche Durchgänge mit Holz, Steinen, Fuhrwerken Ä“

oder andern Gegenſtänden in einer Weiſe überſtellt, wo

durch Vorübergehende Schaden nehmen können.
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§. 129.

unvorſichtigkeit bei Mit einer Geldbuße bis zu fünfzig Franken oder mit

ÄÄ Gefängniß bis vierzehn Tagen wird beſtraft:

ÄÄÄ. a. wer Feuer - oder anderes Gewehr Kindern oder

ſolchen Perſonen, von welchen die nöthige Kennt

niß oder Vorſicht bei deſſen Gebrauche nicht vor

ausgeſetzt werden kann, anvertraut;

b. wer von Feuer- oder anderm Gewehr unvorſichti

gen oder muthwilligen Gebrauch macht;

c. wer in Bezug auf ſichere Verwahrung oder das

Losſchießen geladener Gewehre die zur Verhütung

von Unglücksfällen durch die Umſtände gebotenen

Vorſichtsmaßregeln vernachläßigt.

§. 130.

Ä Wer mit Gefahr für Perſonen oder Eigenthum Blöd

Ä ſinnige oder Geiſteskranke, über welche ihm die Aufſicht

obliegt, frei umhergehen läßt oder ſonſt die ſchuldige Auf

ſicht vernachläßigt, unterliegt einer Geldſtrafe bis zu fünf

zig Franken.

§. 131.

Äs Jeder Eigenthümer eines Thieres, deſſen bösartige

sºººº Eigenſchaft ihm bekannt iſt, ſoll dasſelbe jederzeit ſo ver

wahren und beſorgen, daß keine Beſchädigungen entſtehen

können.

Vernachläßigung dieſer Vorſchrift wird mit einer Geld

buße bis fünfzig Franken beſtraft.

Im Wiederholungsfalle iſt nebſt der verwirkten Strafe

die Wegſchaffung des Thieres zu verfügen.

Die Beſtrafung der Zuwiderhandlungen gegen die Po

lizeilichen Vorſchriften über das Halten der Hunde und

gegen die jeweiligen Anordnungen bei ausbrechender Toll

wuth richtet ſich nach der hierüber beſtehenden beſondern

Verordnung.



vom 6. Brachmonat 1861. 527

§. 132.

Wer an Orten, wo Perſonen oder fremdes Eigenthum

beſchädigt werden können, Thiere gefliſſentlich reizt, ſcheu

oder wild macht; wer Hunde auf Perſonen oder mißbräuchlich

auf Thiere hetzt, wer ſeinen Hund vom Angriff auf Per

ſonen oder Thiere nicht zurückhält, wird mit einer Geld

buße bis fünfzig Franken oder mit Gefängniß bis vierzehn

Tagen beſtraft.

§. 133.

Perſönliche Gefährdung durch Reiten und Fahren, durch Ägemeine
Wurf, muthwilliges Erſchrecken u. dgl. oder durch andere Beſtimmung.

vorſätzliche oder fahrläßige Handlungen iſt, ſofern die be

treffenden Handlungen nicht in ſchwerere Vergehen oder

Verbrechen übergehen, mit einer Geldbuße bis hundert

Franken zu beſtrafen.

B. In Bezug auf Gefährdung des öffentlichen oder Privat

eigenthums.

§. 134.

Die Uebertretung der polizeilichen Vorſchriften zur Ab- uebertretung
feuerpolizeilicher

wendung von Feuersgefahr werden nach den dießfalls be- Beflij

ſtehenden beſondern Geſetzen und Verordnungen beſtraft.

§. 135.

Gold- und Silberarbeiter, welche Gold- oder Silber-Anka von Gold
u. Silberwaaren.

waaren von Jemanden kaufen, bei dem nach den Umſtän

den zu ſchließen iſt, daß er nicht der Eigenthümer oder zum

Verkaufe berechtigt ſein kann, ſind mit einer Geldbuße bis

hundert Franken oder mit Gefängniß zu beſtrafen.

§. 136.

Trödler oder ſolche, welche mit gebrauchten, abgelegten unbefugter Er
werb von Gegen

oder alten Sachen gewerbsmäßig Handel treiben, unter-Ä
Minorennen oder

liegen der im vorausaehenden Paraar ei LI Dienſtboten 2c.g gehende Äragraphen bezeichneten Ä.

Strafe, wenn ſie etwas von Lehrlingen, Dienſtboten oder“Ä

III. Bd. 84
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Minderjährigen pfand- oder kaufsweiſe erwerben, bei wel

chen aus den Umſtänden zu ſchließen iſt, daß ſie nicht Eigen

thümer der betreffenden Sache oder ſonſt zu deren Ver

ſatzgeben oder Verkauf berechtigt ſind.

§. 137.

ÄÄ Wer ohne Bewilligung zuſtändiger Behörde eine Leih

Ä" anſtalt (Pfandhaus) unterhält oder gewerbsmäßig aufPfän

der leiht, unterliegt einer Geldſtrafe bis zu zweihundert *

Franken oder einer Gefängnißſtrafe bis zu vierzehn Tagen.

Zugleich iſt die Schließung ſolcher Winkelleihanſtalten

in der Straferkanntniß auszuſprechen.

§ 138.

ebertretungen in Schloſſer und andere Arbeiter, welche Dietriche oder

ÄHauptſchlüſſel für unbekannte Perſonen verfertigen oder

Ä welche ohne erforderliche Erkundigung und Vorſicht für

Andere Schlüſſel nach bloßen Abdrücken nachmachen, oder

fremde Schlüſſel, Dietriche und anderes Sperrzeug nicht

gehörig verwahren oder unſichern Händen anvertrauen,

oder auf Geheiß unbekannter Perſonen Schlöſſer aufſper

ren, unterliegen einer Geldſtrafe von zehn bis zweihundert

Franken.

C. In Bezug auf Kirchenpolizei.

§. 139.

Störung gottes- Mit Geldſtrafe von zehn bis hundert Franken oder bis

Ä.vierzehn Tage Gefängniß wird beſtraft:
ſammlungen. a. wer religiöſe Verſammlungen und Zeremonien durch

öffentliche Unruhe oder ungebührliches Benehmen

ſtört oder unterbricht;

b. wer Gegenſtände des Gottesdienſtes beſchimpft;

c. wer einen Geiſtlichen in ſeinen öffentlichen gottes

dienſtlichen Handlungen unterbricht oder ſeine Per

ſon beleidigt.
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- §. 140.

Wer Angeſichts eines mit dem Venerabile einhergehen-Ä

den Prieſters demſelben abſichtlich die gebührende Ehrerbie-Ä Ä.

tung verſagt, verfällt in eine Geldbuße bis zwanzig Franken. “Ä“

§. 141.

An Sonn- und hohen Feſttagen bleiben bei Strafe bisÄÄÄ.

zehn Franken alle Arbeiten in Werkſtätten und auf demÄ

Lande ohne vorhandene Dringlichkeit unterſagt.

An Sonn- und gebotenen Feier- und Bettagen wäh

rend dem vormittägigen Gottesdienſte iſt ebenfalls die Oeff

nung der Wirthſchaften, Schenk- und Kaffeehäuſer, außer

für durchreiſende Fremde, ſowie die Oeffnung aller Hand

lungs- und Kramladen, mit Ausnahme der Apotheken und

Bäckereien, bei gleicher Strafe unterſagt.

§. 142.

Eltern, Pflegeeltern, Vormünder und Meiſterſchaften, Fortſetzung

welche ihre Kinder, Pflegbefohlenen oder Dienſtboten nicht

zum vorgeſchriebenen Beſuch des Religionsunterrichts und

des ſonn- und feiertäglichen Gottesdienſtes anhalten, ſind

mit einer Geldbuße bis zwanzig Franken zu beſtrafen.

D. In Bezug auf Sittenpolizei.

§. 143.

Wer öffentlich durch bildliche Darſtellungen, Schriften,Ä“

Reden oder Handlungen die Sittlichkeit oder Schamhaftig- -

keit verletzt, ſoll mit einer Geldbuße bis auf fünfzig Franken

und in beſonders ſchweren Fällen mit Gefängniß beſtraft

werden.

§. 144. -

Unehelicher Beiſchlaf wird mit einer Geldbuße von unzucht und
zwanzig bis achtzig Franken beſtraft. Konkubinat.

Im Wiederholungsfalle iſt die Strafe zu verdoppeln.

Perſonen, welche in außerehelicher Geſchlechtsverbin
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dung in einer Wohnung zuſammenleben, werden mit Ge

fängniß von zwei bis ſechs Wochen beſtraft. Unabhängig

von der Strafverfolgung bleibt der Polizeibehörde die Tren

nung der in unerlaubter Verbindung Zuſammenlebenden

vorbehalten.

Wenn diejenigen, welche ſich miteinander verfehlt haben,

einander ehelichen, ſo erlöſcht die Strafe der Unzucht und

allfälliger Verheimlichung der Schwangerſchaft.

§. 145.

ÄÄ Eine Manns- oder Weibsperſon, welche bereits zweimal

Ä. wegen Unzucht verurtheilt wurde, iſt im dritten Falle mit

Eingrenzung oder Arbeitshausſtrafe von ein bis zwei Jah

ren, womit körperliche Züchtigung verbunden werden kann,

zu belegen.

§. 146.

*Äs Weibsperſonen, welche ſich gewerbsmäßig der Unzucht

hingeben oder die Gelegenheit hierzu auf Straßen oder an

andern öffentlichen Orten aufſuchen, werden mit körperlicher

Züchtigung oder mit Arbeitshaus bis ein Jahr beſtraft.

§. 147.

w# Mit Gefängniß oder mit Arbeitshaus von einem bis

“ſechs Monaten wird beſtraft, vorausgeſetzt, daß die un

züchtigen Handlungen nicht unter den Begriff der Verfüh

rung zur Unzucht oder der Schändung fallen (§§. 125 u.

189 lit. c des K.-St.-G.):

a. der Hausgenoſſe, welcher eine minderjährige Tochter

oder eine zur Haushaltung gehörende minderjährige.

Anverwandte des Hausvaters oder der Hausfrau

zur Unzucht verleitet;

b. deßgleichen die Dienſtmagd, welche einen minder

jährigen Sohn oder einen minderjährigen Haus

genoſſen zur Unzucht verleitet;

c. der Dienſtherr, welcher mit einer minderjährigen

Weibsperſon, die bei ihm dient, Unzucht treibt.
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§. 148.

Der einfache Ehebruch wird – auf Klage des beleidig-Ehebruch.

ten Theils – an jedem der Schuldigen mit Gefängniß von

mindeſtens einem Monat beſtraft.

War der Ehebruch ein doppelter, ſo gilt dies als Ver

ſchärfungsgrund.

§. 149.

Wer im eigenen oder fremden Hauſe oder wo immer Vorſchubleiſtung
zur Unzucht Gelegenheit verſchafft oder auf irgend eine zur Unzucht.

Weiſe dazu behülflich iſt, ſoll mit mindeſtens acht Tagen

Gefängniß und im Wiederholungsfalle mit Arbeitshaus bis

ein Jahr beſtraft werden.

Wirthen oder Gaſtgebern wird überhin auf immer alles

Wirthen gänzlich unterſagt.

§. 150.

Wer durch Trunkenheit öffentliches Aergerniß erregt, Trunkenheit.

wird mit einer Geldbuße bis zu zehn Franken oder mit

Gefängniß bis zu drei Tagen und im Rückfalle bis zu

vierzehn Tagen beſtraft.

Betrunkene können von allen öffentlichen Wegen, Plätzen

und Verſammlungsorten, aus Wirthshäuſern und Schen

ken entfernt und, wenn ſie Aergerniß erregen oder Unfug

treiben, vorbehältlich der verwirkten Strafe, bis auf vier

undzwanzig Stunden in polizeilichen Gewahrſam genommen

werden.

§ 151.

Perſonen, welche durch fortgeſetzten unſittlichen Lebens-Ä

wandel ihre Heimathsgemeinde in bedeutenden Schaden

verſetzen, oder Perſonen, welche, obgleich ſie von der Ge

meinde verſorgt werden, oder ihre Angehörigen der Ge

meinde zur Verſorgung aufbürden, die Anordnungen des

Gemeinderathes nicht befolgen wollen und einen lieder

lichen Lebenswandel führen, können zu Eingrenzung in
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- *

-

die Gemeinde bis auf zwei Jahre, oder auf Verlangen und

Koſten der Gemeinde in ein Korrektionshaus bis auf zwei

Jahre verurtheilt werden, mit welchen Strafen körperliche

Arbeitsſcheu.

Züchtigung verbunden werden kann. Der Verurtheilte hat

dieſe Koſten der Gemeinde zu vergüten.

E. In Bezug auf die Armenpolizei.

§. 152.

Arbeitsfähige Perſonen, welche müßig gehen, ohne ſich

über hinreichende erlaubte Mittel zur Beſtreitung ihres

Unterhaltes ausweiſen zu können und innerhalb einer von

der Polizeibehörde ihnen geſetzten Friſt ſich weder einem

Dienſte noch einer fortdauernden Arbeit widmen, werden

mit Gefängniß bis zu acht Tagen oder angemeſſener kör

perlicher Züchtigung geſtraft, inſofern ſie nicht wahrſcheinlich

machen können, daß ſie, aller angewandten Mittel unge

achtet, keine Arbeit zu erhalten im Stande geweſen ſind.

Auf Verlangen und Koſten der Gemeinde können ſolche

Perſonen auch in ein Korrektionshaus bis auf zwei Jahre

verurtheilt werden. Der Verurtheilte hat dieſe Koſten der

Gemeinde zu vergüten. -

§. 153.

Landſtreicherei Uebertretungen in Bezug auf Landſtreicherei und Bettel
und Bettel.

werden nach Maßgabe der §§. 63–71 des Geſetzes vom

5. Dezember 1856 über das Armenweſen beſtraft.

§. 154.

unerlaubte. Die Einſammlung freiwilliger Beiſteuern von Haus zu
Kollekten

- Haus für Brand- und Waſſerbeſchädigte, für Klöſter, Spi

täler u. ſ. w. iſt ohne Bewilligung des Regierungsrathes

bei Strafe bis auf hundert Franken verboten.

Falls der Regierungsrath eine derartige Kollekte ge

ſtattet, ſoll dieſelbe jeweilen unter Aufſicht der Ortsvor

geſetzten bezogen werden.

Wer die erhaltene Bewilligung in der vorgeſchriebenen
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Art der Sammlung überſchreitet, wird gleichfalls an Geld

bis auf hundert Franken gebüßt.

Das durch unerlaubtes Kollektiren Geſammelte wird

konfiszirt.

F. In Bezug auf öffentliche Luſtbarkeiten, Schau- und andere

Vorſtellungen, unerlaubte Glücksſpiele, Wirthsordnung c.

§. 155.

Die unbefugte Aufführung von Schau- und andern unbefugte Schau

Vorſtellungen, wozu es laut Geſetz einer Bewilligung be-Ä

darf, wird nach § 33 des Geſetzes über den Markt- und -

Hauſirverkehr beſtraft.

Zur öffentlichen Aufführung von Theaterſtücken bedarf

es der Bewilligung des Regierungsrathes.

Wer ſich gegen dieſe Vorſchrift verfehlt, iſt mit einer

Geldſtrafe bis zu hundert Franken zu belegen.

§. 156.

Uebertretungen der Vorſchriften über das Tanzen undÄ Mas

s - engehen und

Maskengehen unterliegen einer Geldbuße bis zehn Franken. Tanzen

Die Gaſtgeber, Wirthe und Inhaber von Tanzlokalen,

welche dieſen polizeilichen Vorſchriften zuwiderhandeln, wer

den an Geld von zwanzig bis hundert Franken geſtraft.

§. 157.

Wer Glücksſpiele, welche obrigkeitlich als verboten er- Verbotene
klärt ſind, veranſtaltet, unterliegt einer Geldſtrafe von zehn Glücksſpiele.

bis fünfzig Franken.

Wirthe oder andere Inhaber öffentlicher Lokalitäten,

welche verbotene Glücksſpiele bei ſich dulden, werden an

Geld von zwanzig bis hundert Franken geſtraft.

Ueberhin ſoll das zum Spielen ausgelegte Geld und

die vorhandenen Spielgeräthſchaften c. zu Handen des

Staates konfiszirt werden.

- §. 158.

Einer Geldſtrafe bis tauſend Franken, womit bei beſon- Lotterien.
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ders erſchwerenden Umſtänden Gefängniß bis zu vierzehn

Tagen verbunden werden kann, unterliegt:

a. wer ohne polizeiliche Bewilligung Lotterien veran

ſtaltet;

b. wer bei ſolchen unerlaubten Unternehmungen oder

für außer dem Kanton beſtehende Lotterien Looſe

verkauft, kollektirt oder in irgend einer Weiſe als

Mittelperſon dient.

§. 159.

Ä uebertretungen gegen die Vorſchriften über das Schü
Ätzenweſen unterliegen einer Geldſtrafe bis hundert Franken.

§. 160.

"# # Das unbefugte Schießen in Städten, Dörfern, in der

Nähe von Gebäuden oder zur Nachtzeit wird – neben

dem Erſatz des hierdurch entſtandenen Schadens – mit

einer Geldſtrafe bis dreißig Franken beſtraft.

Bei gleicher Strafe iſt das Schießen bei Hochzeiten

und andern Feſtlichkeiten ohne eingeholte Bewilligung der

Polizei verboten.

Jedenfalls muß der durch das Schießen entſtandene

Schaden von dem Urheber vergütet werden.

§. 161.

Kugelwerfen. Das Kugelwerfen auf öffentlichen Straßen, wenn Leute,

Vieh oder Fuhrwerke auf denſelben innerhalb der Wurf

weite ſich befinden, iſt bei Strafe von fünf bis zehn Fran

ken verboten. Das Werfen von eiſernen Kugeln iſt über

haupt bei gleicher Strafe unterſagt.

Jedenfalls muß der durch das Kugelwerfen entſtandene

Schaden von dem Urheber vergütet werden.

§. 162.

"Är Wer durch Lärm oder andern Unfug die nächtliche

Ruhe ſtört, unterliegt einer Geldſtrafe bis dreißig Franken.
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§. 163.

Das Uebertreten der beſtehenden Wirthsordnung wird übertreten der
f Wirthsordnung.

nach den Beſtimmungen dieſer Verordnung beſtraft.

G. In Bezug auf die Forſt- und Jagdpolizei.

§. 164.

Wer ohne geſetzliche Bewilligung Waldboden urbar Unbefugte Wald

macht oder Holz zum Verkaufe ſchlägt, verfällt in eine Ä Ä

Geldſtrafe von zehn bis fünfhundert Franken.

Andere Uebertretungen der forſtpolizeilichen Vorſchrif

ten werden nach den hierüber beſtehenden beſondern Geſetzen

und Verordnungen oder in Ermanglung ſpezieller Straf

androhungen nach §. 36 des gegenwärtigen Geſetzes beſtraft.

§. 165.

Die Uebertretung der jagdpolizeilichen Beſtimmungen Jagdvergehen.

wird nach dem hierüber beſtehenden Geſetze über das Jagd

weſen vom 16. Auguſt 1857 beſtraft.

H. In Bezug auf die polizeilichen Vorſchriften gegen Mißhandlung

der Thiere.

§. 166.

Ouälerei von Thieren durch ſchonungsloſe und grau-Thierqualerei.

ſame Behandlung, rohe Verſtümmelung oder muthwillige

Tödtung wird mit Geldſtrafe von fünf bis hundert Fran

ken oder mit Gefängnißſtrafe belegt.

Nähere Verordnungen gegen Thierquälerei zu erlaſſen,

iſt Sache des Regierungsrathes. -

I. In Bezug auf den Marktverkehr.

§. 167.

Zuwiderhandlungen gegen die durch ortspolizeiliche Vor-ÄÄ
ſchriften feſtgeſetzten und von zuſtändiger Oberbehörde ge-ÄÄ U.

nehmigten Beſtimmungen über Bedingung, Ort, Zeit, Art"Ä“

und Sicherheit des Verkehrs auf Meſſen und Märkten,

III. Bd. 85
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Allgemeine

Beſtimmung.

Amtsmißbrauch.

Vorſätzliche Amts

pflichtverletzung.

Taren

überforderung.

ſowie Uebertretungen des Verbots des Vorkaufs von Lebens

mitteln (Reg. Beſchluß vom 21. März 1832) werden vor

behältlich beſonderer Strafandrohungen nach § 36 des

gegenwärtigen Geſetzes beſtraft.

XII. Titel.

Amtsvergehen.

§. 168. -,

Was im §. 238 des Kriminalſtrafgeſetzes von Behörden,

Beamten u. ſ. w. beſtimmt iſt, gilt auch in Bezug auf die

in dieſem Titel verzeichneten Amtsvergehen.

§. 169.

In geringfügigen Fällen des Amtsmißbrauchs, wenn

nur auf eine korrektionelle Strafe erkennt wird (§. 240

des Kriminalſtrafgeſetzes), iſt der fehlbare Beamte mit einer

Geldbuße von hundert bis tauſend Franken, oder mit Gefäng

niß bis zwei Jahre Arbeitshaus, nebſt Amts- oder Dienſt

entſetzung zu beſtrafen.

§. 170.

Wer den ſeinem Amte oder Dienſte obliegenden Ver

pflichtungen vorſätzlich zuwiderhandelt, iſt, ſofern darin nicht

ein ſchwereres Vergehen oder Verbrechen liegt, mit einer

Geldſtrafe von fünfzig bis zweihundert Franken, oder mit

Gefängniß zu beſtrafen.

Mit beiden Strafarten kann in ſchwereren Fällen

Amtsſuspenſion bis auf ein Jahr oder Amtsentſetzung

verbunden werden.

§. 171.

Jede Ueberforderung von Gebühren, Sporteln, Taren,

Steuern u. ſ. w. ſoll, ſofern ſie nicht als Verbrechen zu

beſtrafen iſt (§§. 247 und 248 des Kriminalſtrafgeſetzes)

von derjenigen Behörde, welcher zunächſt das Aufſichts
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recht über den betreffenden Beamten zuſteht, nebſt Wieder

erſtattung des Zuvielgeforderten, mit einer Geldbuße von

gleichem Betrage, welche jedoch niemals unter ſechs Franken

hinunterſinken darf (§ 15), beſtraft werden. -

Im Wiederholungsfalle kann Amtsentſetzung ausge

ſprochen werden.

- § 172. - - -

Ueberſchreitung oder Nichterfüllung der amtlichen Be-Ä Amts

fugniſſe und Obliegenheiten aus Fahrläßigkeit (Nachläßig- "“

keit, Unfleiß oder Leichtſinn) wird von der vorgeſetzten

Behörde mit einer Ordnungsbuße bis auf fünfzig Franken

belegt.

Ein Beamter, welcher bereits zweimal mit Ordnungs

ſtrafen belegt worden, kann von der vorgeſetzten Behörde

im Amte ſuspendirt und vor Gericht geſtellt werden, wel

ches die Entſetzung vom Amte auszuſprechen hat, wenn

es die zwei vorhergegangenen Ordnungsſtrafen nicht als

ohne Grund verhängt findet.

Im Uebrigen hat es bei den Beſtimmungen des §. 23

des Verantwortlichkeitsgeſetzes ſein Bewenden.

§. 173.

Wenn ein Beamter wegen einem Polizeivergehen ſchwe-FÄ

rer Art beſtraft wird, dergeſtalt, daß ihn eine Geldſtrafe"Ä”

von über hundert Franken oder Gefängniß von mehr als

drei Wochen trifft, ſo kann das Gericht mit der verwirkten

Strafe die Entſetzung vom Amte verbinden.

§. 174.

Wenn ein Beamter bürgerliche oder militäriſche Stel-Ä

len, Titel, Orden oder Penſionen von fremden StaatenÄ5.
ohne Bewilligung des Großen Rathes annimmt (§. 16 der“ Penſionen 2c.

Kantonsverfaſſung) und ſein Amt nicht ſofort freiwillig

niederlegt, ſo iſt bei dem zuſtändigen Polizeigericht auf

Entſetzung vom Amte anzutragen und dieſe vom Gerichte

auszuſprechen.
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Schlußbeſtimmung.

§. 175.

Gegenwärtiges Geſetz tritt in Kraft mit dem Tage, an

welchem die für das Veto anberaumte Friſt abgelaufen iſt.

Mit obigem Zeitpunkt werden außer Wirkſamkeit er

klärt: das Polizeiſtrafgeſetz vom 23. März 1836 und über

haupt alle dem gegenwärtigen Geſetze widerſprechenden Be

ſtimmungen.

Hingegen bleiben namentlich in Kraft die Strafbeſtim

mungen des Finanzgeſetzes vom 9. März 1859 und des

Geſetzes über den Markt- und Hauſierverkehr vom 26. Au

guſt 1855, welche nach fiskaliſchen Grundſätzen angewendet

werden.

§. 176.

Dasſelbe iſt dem Regierungsrathe zur Bekanntmachung

und Vollziehung zuzuſtellen und urſchriftlich ins Staats

archiv niederzulegen.

So beſchloſſen, Luzern den 6. Brachmonat 1861.

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer, D. J. U.

Namens des Großen Rathes;

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

A. Willimann.
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Geſetz

über -

das Handänderungs- und Hypothekarweſen.

(Vom 6. Brachmonat 1861.)

In Kraft getreten den 1. Herbſtmonat 1861.

Wir Präſident und Großer Rath

des Kantons Luzern,

In Reviſion der Geſetze über Kauf- und Tauſchfertigungen

und die Hypothekarinſtrumente vom Jahr 1831;

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes und das Gut

achten einer von uns niedergeſetzten Kommiſſion;

beſchlie ß e n :

I. Handänderungsweſen.

§. 1.

Soll eine Liegenſchaft in Folge eines Kaufs- oder andern 1. Kauf

Vertrages aus einer Hand in die andere übergehen, ſo hatÄ

eine Verſchreibung und Zufertigung, beziehungsweiſe Zuſchrei

bung, nach Vorſchrift des gegenwärtigen Geſetzes zu erfolgen.

(§§ 286, 292, 293, 294 und 295 des bürgerl. Geſetzb.)

§. 2.

Alle Verträge über Kauf oder Tauſch von Liegenſchaften Abfaffung

müſſen ſchriftlich abgefaßt ſein. (§. 623 des bürgerl. Geſetzb.)sº.

Bei amtlichen Verſteigerungen von ſolchen iſt die Unter

ſchrift der Kontrahenten nicht erforderlich.

III. Bd. 86
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§. 3.

Beim Abſchluß des Vertrages müſſen, wenn der Käufer

darauf nicht ausdrücklich Verzicht leiſtet, entweder alle auf einer

Liegenſchaft haftenden Rechtſamen und Beſchwerden dem Käufer

namentlich angezeigt werden, oder es müſſen bei demſelben die

bezüglichen Erwerbs- oder Belaſtungstitel vorliegen, was im

Kaufsvertrage bemerkt ſein ſoll.

Wenn dieſe Vorſchrift nicht beobachtet wird, ſo iſt der

Käufer, wenn der Verkäufer nicht freiwillig Entſchädigung

leiſten will, berechtigt, vor der Zufertigung vom Vertrage

zurückzutreten; werden aber die Beſchwerden auch im Kauf

briefe nicht ſpeziell angezeigt, ſo treten nach der Zufertigung

die im § 625 des bürgerl. Geſetzb. angegebenen Folgen ein.

§. 4.

Der Kauf- oder Tauſchvertrag (Aufſatz) iſt dem Präſiden

ten des Gemeinderathes einzureichen, welcher demſelben ſein

Viſum (mit dem Datum der Einreichung) beizuſetzen und dieſes

in einer beſondern Kontrolle einzutragen hat.

§. 5.

Ort der Käufe und Täuſche um Liegenſchaften werden von dem

*g"g-Gemeinderathe derjenigen Gemeinde verſchrieben und gefertigt,

in deren Umkreis die betreffenden Liegenſchaften gelegen ſind.

Gehören zu einer Liegenſchaft, die der Handänderung unter

liegt, Theile in den Kreis einer andern Gemeinde, ſo erfolgt

zwar Verſchreibung und Zufertigung in der Gemeinde, wo das

Wohnhaus ſteht, oder, wenn kein ſolches vorhanden iſt, wo der

größere Theil der Liegenſchaft gelegen; die Uebertragung iſt aber

an den Kaufprotokollen der andern Gemeinde vorzumerken.

§. 6.

Kauf- und Nach Einreichung des Kauf- oder Tauſchvertrages hat

*. der Gemeinderath mit ſeinem Schreiber den Kauf- oder Tauſch

brief anzufertigen. Derſelbe ſoll enthalten:

a. Name, Heimath und Wohnort der vertragſchließenden

Theile und ihrer allfälligen Vertreter;
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b. das Datum des Erwerbstitels des Verkäufers, wenn

ein ſolcher vorhanden, mit dem Datum der Fertigung;

c. die Beſchreibung der Grundſtücke mit Angabe des Maßes

(ſoweit dieß aus den Protokollen erſichtlich iſt) der Be

grenzungen und der mit den Grundſtücken verbundenen

Rechtſamen und Beſchwerden, in möglichſter Kürze und

Beſtimmtheit;

d. die Bodenzins-, Zehnt- und andere dingliche Laſten;

e. die auf den Grundſtücken haftenden Verſchreibungen,

mit Gattung, Kapitalbetrag, Inhaber, Angangsdatum,

nebſt ausſtehenden Zinſen und Marchzinſen in Franken

und Rappen, unter Angabe des Zinstragers; wenn

auf der Liegenſchaft die Tragerei haftet, ſo iſt dem

Kaufbrief eine Ueberſicht der Einzinſer und ihrer Schuld

raten nachzutragen;

Die Laſten und Schuldpoſten ſind genau auf diejeni

gen Grundſtücke zu verlegen, auf denen dieſelben nach

dem letzten, auf die Unterpfande bezüglichen Handände

rungs- oder Verpfändungsakte haften.

Sollte eine Unrichtigkeit ſich ergeben, ſo hat eine

Berichtigung einzutreten.

f. die Zeit des Anfangs von Nutzen und Schaden;

g. die Kaufsſumme;

h. die Abrechnung unter Angabe der Abzahlungsweiſe der

ſich ergebenden Kaufsreſtanz;

i. endlich die weitern Kaufsbedingniſſe.

Dieſer Kaufsakt iſt vom Gemeinderath (Präſidenten und

Schreiber) zu unterzeichnen und zu beſiegeln.

§. 7.

Der ſo ausgefertigte Kaufs- oder Tauſchbrief wird der b.Ä

Gerichtskanzlei zu Handen des Gerichtsoffiziums eingereicht. Ä

Der Gerichtspräſident und Gerichtsſchreiber vergleichen den

ſelben mit den gerichtlichen Protokollen und berichtigen geringere

Irrungen und Auslaſſungen, oder ſenden ihn zu verbeſſerter
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Ausfertigung dem Gemeinderath zurück. Die Vergleichung ſoll

innert vierzehn Tagen erfolgen.

Die mit den gerichtlichen Protokollen übereinſtimmend ge

fundene Ausfertigung wird an's gerichtliche Protokoll getragen

und die Richtigkeit mit Siegel und Unterſchrift des Präſidenten

und Schreibers beglaubigt.

Gehören Theile der Liegenſchaft in einen andern Gerichts

kreis, ſo erfolgt die nöthige Vergleichung und Vormerkung

auch in dieſem andern Gerichtskreiſe.

§. 8.

Fertigung. Nachdem der Kaufs- oder Tauſchbrief ſolchermaßen aus

gefertigt iſt, ſo erfolgt darauf die Zufertigung durch den Ge

meinderath. - "

Nach der Fertigung iſt der ganze Kaufs- oder Tauſchakt

mit der Ueberſicht der Einzinſer, wenn eine ſolche vorhanden

iſt, ſammt der Fertigungsverhandlung in das gemeinderäthliche

Kaufsprotokoll nach dem Datum der Fertigung einzutragen.

- § 9.

Hinderniſſe. Die Zufertigung iſt die rechtliche Uebertragung des Eigen

thums der erworbenen Liegenſchaft mit ihren Rechten und Be

ſchwerden. Sie darf erſt dann erfolgen, wenn der Verkäufer

ſich ausgewieſen hat, daß – zur Zeit der Viſirung des Auf

ſatzes (S. 4) – auf ihm keine Schuldbetreibung haftete, oder

daß, wenn dieſes der Fall, entweder dafür Bezahlung oder

genügende Sicherheit geleiſtet worden, oder die Betreibungs

führer ihre Einwilligung zur Fertigung gegeben haben.

Würde die Fertigung ohne dieſe Sicherung oder Einwilli

gung der Betreibungsführer vorgenommen, ſo erlangt dieſelbe

zwar volle Kraft, der Gemeinderath wird aber denſelben für

- ihre Anſprachen, ſo lange die Betreibung nicht erliſcht, und

wenn der Schuldner unzahlbar würde, verantwortlich.

- . . . §. 10.

Wenn ein Ehegatte an den andern, oder ein Vater an

ſeine Kinder oder Schwiegerkinder eine Liegenſchaft aus freier
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Hand verkaufen will, ſo darf die Fertigung früheſtens zwei

Monate nach der gerichtlichen Beglaubigung erfolgen. Jeder

Anſprecher im Fahrenden kann während dieſer Friſt an das

Botenbuch eine Verwahrung ſtellen laſſen, daß er an dem Ver

käufer eine und welche Forderung beſitze. In Folge einer ſol

chen Verwahrung darf die Fertigung erſt erfolgen, wenn für

die Forderung Sicherheit geleiſtet oder die Verwahrung auf

andere Weiſe gehoben iſt. Eine während obiger Friſt im Falle

des gegenwärtigen Paragraphen angehobene Betreibung vertritt

die Stelle der Verwahrung.

§. 11.

Durch die Fertigung werden die allfälligen Mängel des

Vertrages nicht gehoben und auch den Anſprüchen wegen Ser

vituten, Beſchwerden, Schuldverhaftungen, wenn dergleichen

nicht überbunden worden wären, kein Eintrag gethan. (§. 625

des bürgerlichen Geſetzbuches.)

§. 12.

Bei Theilungen von Liegenſchaften unter mehrere Mit- 2. Theilung
und Auskauf.

beſitzer oder bei Auskäufen eines oder mehrerer Mitbeſitzer

iſt die Fertigung nicht erforderlich. Die Verſchreibung, Verglei

chung mit den gerichtlichen Protokollen, die Aufnahme in die

Protokolle und die Beglaubigung hat aber in gleicher Weiſe

zu erfolgen, wie bei Käufen. (§§. 2 bis 7.) Hiebei iſt die

Angabe der ausſtehenden Zinſe und Markzinſe jedoch nicht

obligatoriſch. --

Haften zur Zeit der Viſirung des dießfälligen Aufſatzes

noch Schuldbetreibungen auf einem oder mehreren der bisheri

gen Mitbeſitzer, ſo darf der Gemeinderath den Auskauf- oder

Theilbrief erſt dann ausfertigen, wenn die betriebenen Anſpra

chen bezahlt oder dafür genügende Sicherheit geleiſtet worden,

oder die Betreibungsführer ihre Einwilligung zu der Liegen

ſchaftstheilung oder zum Auskaufe gegeben haben. Würde der

Theil- oder Auskaufbrief ohne dieſe Sicherung oder Einwilligung

der Betreibungsführer ausgefertigt, ſo wird zwar der Gültig

-----

--
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Verantwort

lichkeit.

3. Handände

rung von Ge

ſetzeswegen.

keit einer ſolchen Theilungs- oder Auskaufsverhandlung kein

Eintrag gethan; für den Gemeinderath tritt aber in Betreff der

betriebenen Anſprachen die Verantwortlichkeit im Sinne des

§. 9 Abſ. 2 des gegenwärtigen Geſetzes ein.

Handelt es ſich um Theilungen oder Auskäufe von Liegen

ſchaften in einer Erbsmaſſe, ſo hindern die Betreibungen, welche

auf einzelnen Erbsberechtigten haften mögen, eine Veräußerung

der Liegenſchaften nicht, wenn ſie innert ſechs Monaten nach

Anfall der Erbſchaft erfolgt.

§. 13.

Der Verkäufer haftet dem Käufer für allen Nachtheil, der

aus Unterlaſſung der Ueberbindung der auf einer Liegenſchaft

haftenden Beſchwerden oder Schulden für ihn entſteht.

§. 14.

Iſt der Verkäufer nicht im Stande, dieſe Entſchädigung zu

leiſten und ſind jene Beſchwerden oder Schulden in den Er

werbsakten oder den Protokollen, welche dieſe enthalten, zu

erſehen, ſo haben die Mitglieder des Gemeinderathes, durch

welchen die Zufertigung geſchehen iſt, ſowie der Gemeinde

ſchreiber dem Uebernehmer an den deßhalb erlittenen Schaden

zwei Drittheile ſolidariſch, und der Gerichtspräſident und Ge

richtsſchreiber einen Drittheil, ebenfalls ſolidariſch zu leiſten.

Wenn ein Beamter oder eine Behörde, die früher im Amte

waren, den Fehler verſchuldet haben, ſo ſind dieſe zunächſt

und ſubſidiär die Gemeinde beziehungsweiſe der Gerichtsbezirk

für den Schadenerſatz verantwortlich.

§. 15.

Erfolgt die Handänderung einer Liegenſchaft nicht in Folge

eines Vertrages, ſo tritt an die Stelle der Fertigung eine bloße

Zuſchreibung. (s. 293 des bürgerl. Geſ.)
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II. Hypothekarweſen.

1. Ueber die bisherigen Verſchreibungen.

§. 16.

Alle Verſchreibungen, ſeien ſie vor 1798 oder ſeither er- Rechte.

richtet worden, haben die gleiche Kraft und genießen die glei

chen Rechte, ſie mögen im In- oder Auslande liegen und einem

Kantonsbürger oder einem Andern angehören.

- §. 17.

Die bisher beſtehenden Verſchreibungen auf Liegendem, als:

Gülten, Aufſchläge, Kaufszahlungsbriefe, Erbsauskäufe, Jahr

zeitenkapital u. ſ. w. ſind bis zu ihrer Ablöſung und Lö

ſchung nach den bisherigen Geſetzen zu behandeln.

§. 18.

Die Abkündung und Abbezahlung der bisherigen Hypothe-Ablöſung.

karinſtrumente erfolgt nach den Beſtimmungen des Geſetzes über

Einzinſerei vom 5. Weinmonat 1859.

Bei dem § 3 desſelben wird jedoch feſtgeſetzt, daß es bei

einer Aufkündung, wo entweder ein Alleinſchuldner oder alle

Mitſchuldner das ganze Inſtrument aufkünden, der gemeinde

räthlichen Erklärung nicht bedarf.

" Die Umwandlung der alten Verſchreibungen in neue Gülten um

erfolgt nach den §§ 29 u. ff. des gleichen Geſetzes. wandlung.

Wenn in Folge Uebereinkunft zwiſchen dem Anſprecher und

der Einzinſerkaſſe eine alte Verſchreibung ohne vorherige recht

liche Aufkündung an die Einzinſerkaſſa zum Zwecke der Ab

löſung abgetreten wird, ſo iſt eine rechtliche Aufkündung nicht

mehr nöthig.

§. 19.

Iſt die Erklärung zur Umwandlung von ältern Verſchrei

bungen in neue Gülten zu Handen der Einzinſerkaſſe dem Ge

meinderathe ſchriftlich vorgelegt und an den Protokollen des

Gemeinderaths und des Gerichts vorgemerkt worden, ſo hat
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die Einzinſerkaſſe für ihre auf die ältern Verſchreibungen ge

leiſteten Zahlungen ſammt Zins das Forderungsrecht auf dem

Liegenden, und zwar in der Kollokation der abbezahlten Poſten,

auch wenn die neue Verſchreibung noch nicht ausgefertigt iſt.

Die ſpezifizirte Aufzählung der ältern Verſchreibungen oder

der Schuldraten in eine ſolche, wie ſie im §. 30 des Einzinſer

geſetzes vorgeſchrieben iſt, muß in den Protokollen erſcheinen;

hingegen genügt in dem neuen Inſtrumente die Angabe, daß

es an die Stelle von alten Verſchreibungen errichtet worden ſei.

Wenn dieſe getilgt ſein werden, ſo iſt die dießfällige Erklärung

durch die Verwaltung der Einzinſerkaſſe in dem Inſtrumente

nachzutragen.

Wenn durch die neuen Gülten alles ältere Verſchrieben

abgelöst wird, ſo iſt auch eine beſondere Vormerkung desſelben

in den Protokollen nicht mehr nöthig.

Gehen die Unterpfande eines Einzinſers, der die Umwand

- - lung angelobt hat, in andere Hand über, bevor die neuen

Gülten errichtet ſind, ſo hat der neue Eigenthümer ſie errichten

zu laſſen und die Koſten zu tragen. h

§. 20.

Die alten Prioritätsgülten ſind in Beziehung auf

Aufkündung und Umwandlung oder Vertheilung den gleichen

Vorſchriften unterworfen, wie die gewöhnlichen Gülten.

Jun Falle der Umwandlung dürfen die neuen Gülten er

richtet werden ohne Rückſicht auf einen größern oder kleinern

Betrag.

2. Ueber neue Verſchreibungen von unbeweglichem

Gute.

A. Umfang, Arten, Errichtung.

§. 21.

1. Umfang. Von nun an müſſen die hypothekariſchen Verſchreibungen

nach den Vorſchriften des gegenwärtigen Geſetzes errichtet und

in die Grundbücher eingetragen werden.
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Verſchreibungen oder Verpfändungen liegender Güter in

anderer Form ſind unzuläßig und ungültig, vorbehältlich be

ſonderer geſetzlicher Beſtimmungen über Verpfändung von Eiſen

bahnen und anderweitigen Grundeigenthums anonymer Geſell

ſchaften.

§. 22.

Neben demjenigen, was nach § 207 u. ff. des bürgerl. Geſetz

buches zum Liegenden gehört, werden auch die mit einer Lie

genſchaft verbundenen mechaniſchen Einrichtungen als Theile

der Liegenſchaft betrachtet und dürfen nur vereinigt mit derſel

ben verpfändet werden.

Namentlich ſind als mit der Liegenſchaft verbunden zu

betrachten:

a. zunächſt die Triebwerke (wie Waſſerkräfte, Waſſerräder,

Turbinen, Transmiſſionen, Dampfmaſchinen, Röhren

leitungen u. dgl.);

b. ſodann alle jene Werke, welche der Liegenſchaft den

Charakter einer beſtimmten mechaniſchen Einrichtung

verleihen und durch jene Triebwerke in Bewegung ge

ſetzt werden. (So z. B. gehören zur Liegenſchaft einer

Mühle die Mahlwerke; zur Liegenſchaft einer Spinnerei

die Spinnſtühle und die Spindeln; zur Liegenſchaft

einer Säge die Sägeeinrichtung; zur Liegenſchaft einer

Stampfe die Stampfwerke; zur Liegenſchaft einer Parket

fabrik die Hobel-, Nuth- und Sägemaſchinen, die

Drehbänke u. dgl.; zur Liegenſchaft einer Hammer

ſchmiede die Hammerwerke; zur Liegenſchaft einer Blei

cherei mit Appreturen der Dampfkeſſel, die Walke u. ſ. w.)

Wenn liegendes Gut von vorbezeichneter Art verpfändet

wird, ſo ſind die einzelnen verpfändeten Gegenſtände ſo genau

als möglich aufzuzählen und zu bezeichnen, damit über den

Umfang der Verpfändung nicht wohl ein Zweifel entſtehen kann.

Der Schuldner iſt zu ſorgfältigem Unterhalt der verpfän

deten mechaniſchen Einrichtungen verpflichtet und darf ſich keine

III. Bd. - 87
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Werthverminderung derſelben erlauben, welche nicht eine na

türliche Folge ſachgemäßen Gebrauches iſt.

Bei Reparaturen und Verbeſſerungen tritt neu angeſchafftes

Material an die Stelle des alten; auch wird bei jeder Ver

mehrung des Materials alles zum Pfande gerechnet, was einen

Beſtandtheil der zum Liegenden gehörenden mechaniſchen Ein

richtungen ausmacht.

§. 23.

Rechtſamen, die zu den Liegenſchaften gehören, werden durch

Verſchreibung der Liegenſchaft mitverpfändet, auch wenn ſie

ſpeziell nicht angezeigt ſind.

Rechtſamen, die zu einem Unterpfand erworben werden,

A ſind als Zuwachs zu betrachten und es haben auch früher er

richtete Pfandbriefe ein Recht darauf.

Wenn jedoch eine Rechtſame gegen Uebernahme einer Be

ſchwerde erworben wird, ſo kann die Rechtſame nur dann in

Anſpruch genommen werden, wenn auch die Beſchwerde über

nommen wird.

§. 24.

Wenn über die Frage, ob ein Gegenſtand als liegendes

Gut verpfändet werden könne, ſich Anſtände erheben, ſo ent

ſcheidet der Gemeinderath, in zweiter Inſtanz das Obergericht.

§. 25.

Rang- Im Pfandrechte geht jeweilen die ältere Verpfändung der

"8jüngern vor,

Verſchreibungen oder Beſchwerden bleiben in ihrem Rechte

und in ihrer Kollokation, auch wenn ſie bei ſpätern Verpfän

dungen nicht angezeigt würden. - -

§. 26.

2. Arten. Nur der Eigenthümer liegender Güter kann dieſelben ver

pfänden, und zwar:

a. durch Errichtung von Gülten (§§. 28 bis 62),

b. " / „ Zahlungsbriefen (§§ 63 bis 71).
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Wer dergleichen Verſchreibungen errichten läßt, haftet für die

Richtigkeit und Vollſtändigkeit der darin enthaltenen Angaben.

Derſelbe hat auch für die verſchriebene Summe perſönliche Nach

währ zu leiſten. (§. 742 des bürgerl. Geſetzb.)

Dem Errichter eines Zahlungsbriefes bleiben jedoch die in

den §§ 13 und 14 zugeſicherten Rechte bewahrt.

§. 27.

Die Gemeinderäthe beſorgen unter Mitwirkung der Gerichts-3.Errichtung.

offizien die Ausfertigung der Zahlungsbriefe und die Anfer

tigung der Gültaufſätze. Die Ausfertigung der Gülten geſchieht

durch die Gerichtsoffizien.

Die Gemeinderäthe führen über die Ausfertigung der Zah

lungsbriefe, über die Gülten, die ihnen von den Gerichts

offizien zugeſtellt werden und über Aushändigung dieſer Pfand

verſchreibungen eine eigene Kontrolle.

Die Titel dürfen nur an den zur Uebernahme Berechtigten

ausgehändigt werden.

1. Von den Gülten insbeſondere.

a. Gewöhnliche Gülten.

§. 28.

Eine Gült muß enthalten: : --

a. den oder die Pfandgeber; falls ſie bevormundet ſind, Inhalt.

müſſen die Vormünder (Vögte oder Beiſtände) mit

benannt werden;

b. den Kapitalwerth der Verſchreibung in Schweizerfran

ken, in Zahlen und Worten ausgeſchrieben;

Die Verſchreibungen ſind in runden Summen aus

zuſtellen. -

c. den Zinsfuß, der jedoch fünf vom Hundert nicht über

ſteigen darf; -

d. das Datum der Anſtellung der Gült und die jährliche

Verfallzeit der Zinſen. Dieſes Datum darf nicht auf

bewegliche Feſte, ſondern muß auf einen beſtimmten

- Monatstag geſtellt werden;
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. die Art der Aufkündung und Abzahlung;

f, die Beſchreibung der zu Pfand gegebenen Liegenſchaften

nach dem Erwerbstitel, mit Angabe des Maßes. ſoweit

dieß aus den Protokollen erſichtlich iſt, der Begrenzun

gen und der damit verbundenen Rechtſamen und Be

ſchwerden; (§. 6 litt. c.)

Bei jedem Gebäude iſt die Summe beizuſetzen, um

- welche dasſelbe in der Kantonal-Brandaſſekuranz ver

- ſichert iſt.

g. die Bodenzins-, Zehnt- und andere dinglichen Laſten;

h. alle auf dem Unterpfande allgemein oder ſpeziell vor

gehenden Schulden jeglicher Art mit Angabe der Gat

tung, des Kapitalbetrages und des Anſtellungsdatums,

jedoch ohne die Namen der jeweiligen Anſprecher;

i. die ſpezifizirte Würdigung oder Schatzung der verſchrie

benen Güter in Geldwerth und der Ertragenheit unter

Angabe der Würdiger und des Datums, wann die

Würdigung erfolgt (§.30);

k. das Errichtungsdatum und Siegel und Unterſchrift der

ausfertigenden Behörde. .

§. 29.

Bedingung Wer eine Gült errichten laſſen will, muß beim Gemeinde

Ä rathspräſidenten der Gemeinde, in welcher die zu verpfändende

Liegenſchaft liegt,

a. ſein Begehren ſtellen, mit Angabe der Liegenſchaft, auf

welche, und der Summe, für welche die Gült errichtet

werden ſoll;

b. ſich erforderlichen Falls über das Eigenthum der Liegen

ſchaft, ſowie über perſönliche Berechtigung zur Verpfän

dung durch Zeugniß des heimathlichen Gemeinderathes

ausweiſen;

Wenn ein Vogt oder Beiſtand für ſeinen Klienten

eine Gült errichten laſſen will, ſo muß hiezu die Be

willigung des Gemeinderathes vom Heimathsorte des

Eigenthümers ſchriftlich vorliegen. -

E
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Der Gemeinderathspräſident hat dieſe Begehren in ein Re

giſter mit fortlaufenden Nummern gehörig einzutragen und die

ſelben ſowie die fernern Ausweiſe als Belege aufzubewahren.

Wenn die in eine Gült zu verſchreibenden Liegenſchaften

in zwei oder mehrern Gemeindekreiſen liegen, ſo wird der Gült

aufſatz von dem Gemeinderath errichtet, in deſſen Gemeinde das

Wohnhaus oder, in Abgang eines ſolchen, der größere Theil

der Liegenſchaft gelegen iſt.

Die Verpfändung iſt an dem Gültenprotokolle jeder Gemeinde

vorzumerken.

§. 30.

Iſt ſowohl das Eigenthum als die perſönliche Berechtigung Würdigung.

nachgewieſen, ſo würdigt der Gemeinderathspräſident mit zwei

andern Mitgliedern des Gemeinderathes, nöthigenfalls unter

Zuzug von Sachkundigen, die zu verpfändenden liegenden Güter

und ſchätzt dieſelben, jedes einzeln, bei Eidespflicht nach ihrem

derzeitigen wahren Geldwerthe ſo genau als möglich.

Dieſer Geldwürdigung kann auch die Würdigung der jähr

lichen Ertragenheit für Vieh und an Früchten beigeſetzt werden.

Die Würdigung der auswärts liegenden Unterpfande muß

aber von dem Gemeinderathe eingeholt werden, innert deſſen

Kreis ſie liegen.

§. 31.

Die gemeinderäthlichen Würdiger ſtehen nebenbei dem recht

mäßigen Anſprecher eines Inſtrumentes auf ſechs Jahre lang

für ihre Summe der Würdigung gut.

In dem Falle aber, wo auf dieſe Gewährſchaft Anſpruch

genommen wird, ſind die Würdiger berechtigt, ſo viel von ihrer

Würdigungsſumme in Abzug zu bringen, als ungewöhnliche

Zufälle oder Naturereigniſſe und außerordentliche Zeitumſtände

den Werth des Gutes verringert haben.

Wenn die Würdiger ſich ausweiſen, daß die Liegenſchaft

zur Zeit der Würdigung den von ihnen angegebenen Werth

hatte, ſo ſind ſie nicht zu belangen.
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Gültaufſatz.

Gültaus

fertigung.

§. 32. *.

Der Eigenthümer, – welchem der Gemeinderath vor Aus

fertigung der Gült die Würdigung kund zu thun hat, – iſt

berechtigt, wenn er mit der gemeinderäthlichen Würdigung nicht

einverſtanden iſt, beim betreffenden Gerichtspräſidenten eine

zweite Abſchatzung zu verlangen. Zu dieſem Behufe beſtellt der

Gerichtspräſident drei Mitglieder des Bezirksgerichts, welche

die Liegenſchaft unter gleichen Formen und der gleichen Ver

antwortlichkeit, wie der Gemeinderath, zu ſchätzen haben.

Das Ergebniß ſoll auf Verlangen des Errichters der ge

meinderäthlichen Würdigung nachgetragen werden.

§. 33.

In denjenigen Gemeinden, in welchen die Unterpfande

vermeſſen, planirt und darüber gehörige Grundbücher eingeführt

wurden, ſteht es dem Gülterrichter frei, entweder eine Wür

digung der Unterpfande vornehmen, oder nur die im Grund

buche enthaltene Schatzung in die Gült eintragen zu laſſen.

§. 34.

Der hierauf von dem Gemeinderathe anzufertigende Gült

aufſatz (Entwurf) muß, unter Benutzung der gemeinderäthlichen

und nöthigenfalls der gerichtlichen Hypothekarprotokolle, Alles

das enthalten, was in §. 28 für den Inhalt der Gült vor

geſchrieben iſt, und von den Würdigern und dem Gemeinde

rathsſchreiber unterzeichnet ſein.

§. 35.

Der Gülterrichter hat die Pflicht, alle Verhältniſſe ſeiner

Liegenſchaft, welche in der Gült erſcheinen ſollen, getreulich

anzugeben. Er ſoll den Gültaufſatz prüfen und muß ihn

ebenfalls unterſchreiben. . -

§. 36.

Dieſen Gültaufſatz übergibt der Gemeinderath der Gerichts

kanzlei zu Handen des Gerichtsoffiziums zur Prüfung und ge

richtlichen Ausfertigung.
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Der Gerichtspräſident und Gerichtsſchreiber vergleichen den

ſelben mit den gerichtlichen Protokollen. Finden ſich Unrich

tigkeiten oder Auslaſſungen, ſo ſind dieſe zu berichtigen und zu

vervollſtändigen, oder es kann der Gültaufſatz auch zur Um

ſchreibung an den Gemeinderath zurückgeſendet werden. Die Ver

gleichung und Ausfertigung ſoll innert vierzehn Tagen geſchehen.

Die Ausfertigung erfolgt erſt auf den richtigen Gültaufſatz

nach einheitlicher Form. (Formular A.) Dieſelbe darf weder

unleſerliche Durchſtreichungen noch Raduren enthalten.

Die Ausfertigung iſt nach Aufnahme ins gerichtliche Hy

pothekarprotokoll vom Gerichtspräſidenten mit dem Gültenſiegel

zu verſehen und von ihm und dem Gerichtsſchreiber zu unter

zeichnen.

§. 37.

Das Gerichtsoffizium überſendet ſodann den Gültaufſatz und

die ausgefertigte Gült an den Gemeinderath. Der Gültaufſatz

iſt im Gültenprotokoll der Gemeinde einzutragen und innert vier

zehn Tagen dem Gerichtsoffizium zurückzuſenden.

§. 38.

Falls der Errichter an dem Tage, als er die Errichtung Gültaus

anſchreiben ließ, betrieben war, ſo darf die Aushändigung nicht händigung

erfolgen, außer

a. die Betreibungen ſeien inzwiſchen erloſchen, oder

b. die Betreibungsführer geben dazu ihre Einwilligung; oder

c. ſie werden durch die Verhandlung bezahlt oder ſicher

geſtellt.

Wenn die Gült ausgehändigt würde, ohne daß dieſe Be

dingungen erfüllt wären, ſo wird der Aushändiger dem Be

rechtigten bis auf den Betrag der Gült verantworlich.

Würde über den Gülterrichter die Aufrechnung gezogen und

in Folge deſſen der Konkurs erfolgen, bevor dieſe Bedingungen

erfüllt wären, ſo fällt die Gült als Guthaben in die Maſſe.

Bei Gülten, welche nach §§ 29 u. ff. des Einzinſergeſetzes

zu Handen der Einzinſerkaſſe errichtet werden, finden obige Be

dingungen keine Anwendung.
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Verantwort

lichkeit.

Ablöſung.

§. 39.

Wenn Jemand, der betrieben iſt, eine Unterpfand erwirbt,

ſo iſt die Betreibung kein Hinderniß, um die neu erworbene

Unterpfand zu Gunſten des Verkäufers zu verpfänden.

§. 40.

Die Behörde (der Gemeinderath nebſt Gemeinderathsſchrei

ber), welche den Gültaufſatz angefertigt, und diejenige, welche

darauf die Gült ausgefertigt hat, haften für die richtige und

vollſtändige Ausfertigung der Verſchreibung, inſofern dieſe nicht

mit dem Erwerbsakt des Verpfänders übereinſtimmt, oder neue

Pfandtitel oder Servituten nicht angegeben ſind.

Rührt eine ſicherzeigende Unrichtigkeit von der Verhand

lung einer frühern Behörde her, ſo iſt dieſe dem Inhaber des

Pfandtitels für den daraus entſtehenden Schaden zunächſt und

ſubſidiär die Gemeinde, beziehungsweiſe der Gerichtsbezirk ver

antwortlich.

§. 41.

Das Maß dieſer Verantwortlichkeit iſt folgendermaßen be

ſtimmt:

die Errichter des Gültaufſatzes, die Mitglieder des Ge

meinderathes nebſt Gemeinderathsſchreiber, haften ſolidariſch für

zwei Drittheile;

die Ausfertiger der Gült, Gerichtspräſident und Gerichts

ſchreiber, haften ebenfalls ſolidariſch für einen Drittheil des

nachgewieſenen Schadens.

Im Falle der Nichtübereinſtimmung des Inſtrumentes mit

dem Aufſatze haftet die ausfertigende Behörde für die daheri

gen Folgen allein.

§. 42.

Die Gülten ſind von ſechs zu ſechs Jahren ablösbar. Der

Ablöſung muß eine Aufkündung vorangehen, zu welcher der

Schuldner wie der Anſprecher berechtigt iſt. Dieſe Aufkündung

muß, um gültig zu ſein, wenigſtens ſechs Monate vor der

Verfallzeit der Gült bei dem Botenweibel, in deſſen Kreis das

Unterpfand liegt, eingegeben werden.
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Der Botenweibel hat alle Aufkündungen in eine Kontrolle

zu tragen und dem Betreffenden oder, wenn er eine bevormundete

Perſon iſt, dem Vormund, und wenn der Vormund nicht be

kannt iſt, dem Gemeindeverwalter ſeines Heimathortes rechtlich

zuzuſtellen. Wohnt derjenige, an den die Zuſtellung zu ver

richten iſt, nicht in der Gemeinde, wo das Unterpfand liegt,

ſo hat der Botenweibel des Unterpfandortes ſie dem Botenweibel

des Wohnortes desſelben zur Verrichtung mitzutheilen.

§. 43.

In der Regel werden die Gülten nach erfolgter Aufkün

dung wie folgt abbezahlt:

bis auf Fr. 500 auf Ein Mal,

bis auf Fr. 2000 in jährlichen Zahlungen von 500 Fr.;

größere Summen in vier gleichen jährlichen Zahlungen.

§. 44.

Wenn der Gültſchuldner eine Gült aufkündet, und mit der

Aufkündung dem Anſprecher anzeigt, daß er den ganzen Betrag

der Gült auf ein Mal erlegen wolle, ſo iſt er hiezu befugt,

und es muß in dieſem Falle das Inſtrument ihm unentkräftet

zurückgeſtellt werden.

Wenn der Schuldner dem Anſprecher die volle Bezahlung

auf ein Mal angekündet hat, ſo hat dieſer auch das Recht, ſie

zu verlangen, und er iſt zur Annahme einer terminweiſen Ab

bezahlung nicht mehr verbunden.

Wenn der Anſprecher aufkündet, ſo iſt der Schuldner be

rechtigt, die Gült auf den erſten Termin vollſtändig abzube

zahlen und das Inſtrument unentkräftet zu verlangen. Er muß

aber drei Monate vor der Verfallzeit einer Zahlung dem An

ſprecher anzeigen, daß er die Gült auf einmal zahlen wolle.

§. 45.

Wenn die Zahlung einer auf ungetheiltem Unterpfand haf

tenden Gült, ſei es die erſte oder eine nachfolgende, innert

Jahresfriſt nach ihrem Verfalltermin vom Schuldner nicht ge

leiſtet und vom Gläubiger nicht bezogen wird, ſo iſt die Auf

III. Bd. 88
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kündung erloſchen und die Gült für den noch nicht bezahlten

Inhalt wieder angeſtellt.

§. 46.

Wenn eine terminweiſe Abbezahlung wirklich erfolgt, ſo

- gelten die Vorſchriften des §. 7 des Geſetzes über die Einzinſerei.

Vertheilung.

§. 47. -

Wenn ein Theil der verpfändeten Unterpfande oder wenn

ſämmtliche Unterpfande in verſchiedenen Stücken in das Eigen

thum von andern Beſitzern übergehen, ſo muß der Gemeinderath

in dem Handänderungsakt

a. das auf jedem Stück ſpeziell überbundene Kapital darauf

verlegen; -

b. die auf allen gemeinſam haftenden Gülten mit Berück

ſichtigung des auf jedem einzelnen Verſchriebenen und

nach Verhältniß des Werthes der einzelnen Stücke auf

dieſelben vertheilen.

Mit der Zuſendung des Handänderungsaktes an das Ge

richtsoffizium bezeichnet der Gemeinderath die ſpezielle Wür

digung der einzelnen Stücke, oder in Abgang ſolcher die ver

hältnißmäßige Vertheilung der gemeinſamen Würdigung.

§. 48.

Das Gerichtsoffizium vergleicht die erhaltenen Angaben mit

ſeinen Protokollen, und wenn es dieſelben richtig findet oder

eine Berichtigung hat eintreten laſſen, gibt es jedem einzelnen

Anſprecher einer neuen Gült, ſoweit es ihn betrifft, ſchriftliche

Kenntniß. Darin iſt der Vorgang des Verſchriebenen ſum

mariſch anzugeben. Ferner iſt die Aufforderung damit zu ver

binden, das Gültinſtrument einzuſenden und ſich darüber zu

erklären, ob er die Vertheilung ſeiner Anſprache anerkenne oder

nicht.

§. 49.

Die Vertheilung des Kapitals, ob ſie freiwillig anerkannt

wird oder in Kraft des Geſetzes eintreten muß, iſt in die

Hypothekarprotokolle und von dem Gerichtsoffizium in die In“

ſtrumente einzutragen.
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§. 50.

Wenn ein Anſprecher oder Inhaber einer Gült mit der

Einſendung des Inſtrumentes zur Vornahme der geſetzlichen

Eintragungen ſäumig iſt, ſo kann der betreffende Gerichts

präſident erekutoriſche Maßregeln eintreten laſſen.

§. 51.

Die Vertheilung, wenn ſie anerkannt wird oder in Kraft

des Geſetzes eintritt, hat zur Folge, daß die Solidarität der

vertheilten Unterpfande aufhört, und der Anſprecher für jeden

Kapitalantheil und die daherigen Zinſen nur an derjenigen

Unterpfand ſich halten kann, auf die er verlegt iſt.

§. 52.

Wird die Vertheilung von dem Anſprecher nicht anerkannt,

oder wenn deren mehrere ſind, nicht von allen, ſo haften die

verpfändeten Grundſtücke ſolidariſch nur noch bis zur Friſt der

nächſten Ausdienung und zur Abzahlung der Gült.

Die erlaſſene Anzeige der Vertheilung (§. 48) hat in die

ſem Falle die Wirkung einer Aufkündung.

Hat dieſelbe nicht wenigſtens ſechs Monate vor Abfluß einer

Ausdienung ſtattgefunden, ſo iſt ſie erſt für die nächſtfolgende

Ausdienung als Aufkündung gültig.

§. 53.

Bei Eintritt der erſten Ausdienung, auf welche die er

folgte Aufkündung gültig iſt, kann die Gült auf ein Mal

ganz eingelöst werden. In dieſem Falle muß ſie entweder als

abbezahlt zernichtet werden, oder unbedingt die Vertheilung der

Schuldſumme eintreten, welch letzteres ſowohl in das Inſtru

ment als in die Hypothekarprotokolle einzutragen iſt.

§. 54. -

Wird die Gült nicht ganz eingelöst, oder die erſte Zahlung

vom Schuldner nicht bezahlt und von dem Anſprecher nicht

bezogen, ſo wird die Gült wieder anſtellig und es tritt die

vorgenommene Theilung der Anſprache in rechtliche Kraft.

-
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Das Gleiche iſt der Fall für den Reſt der Gült, wenn

der Anſprecher nur eine oder mehrere, aber nicht alle Zahlun

gen bezieht. -

§. 55.

°tauszug. Will der Beſitzer einer Gült, deren Betrag vertheilt wor

den, einen ſolchen Theil derſelben veräußern, ſo kann er ſich

dafür von dem betreffenden Gerichtsoffizium auf ſeine Koſten

einen Auszug anfertigen laſſen.

Die Ausfertigung eines ſolchen Gültauszuges muß in der

Gült ſelbſt, ſowie in den Hypothekarprotokollen vorgemerkt werden.

§. 56. -

Ein Gültauszug muß, wie die Gült ſelbſt, eine Beſchrei

bung der darin verpfändeten Unterpfande, ein ſpezielles

. Verzeichniß der darauf haftenden Beſchwerden und Schulden,

den Betrag der Forderung, den Anſtellungstag und die Wür

digungsſumme der Unterpfande, die Aſſekuranzſumme der auf

letztern beſindlichen Gebäude enthalten, und mit dem Gülten

ſiegel verſehen ſein. (Formular B.)

Er hat die gleichen Pfandrechte auf die darin verſchriebe

nen Unterpfande, wie die urſprüngliche Gült und kann nach

Belieben in Umlauf geſetzt werden. -

- §. 57.

Für die Aufkündung und Abbezahlung von Theilen einer

Gült und von Gültauszügen gelten die gleichen Friſten und

Summen, wie für unvertheilte Gülten.

Bei eintretender Theilung der darin verſchriebenen Unter

pfande ſind die für ganze Gülten gegebenen Vorſchriften an

zuwenden.

-

b. Prioritäts- oder Zehntgülten.

§. 58.

Durch Prioritäts- oder Zehntgülten kann der Natural

zehnten losgekauft oder in einen firen Geldbetrag umgewandelt

werden, ſofern der Zehnten, welchen ein Unterpfandbeſitzer an

einen oder mehrere Zehntanſprecher ſchuldet, nach ergangener

Schatzung wenigſtens 200 Franken erſteigt.



vom 6. Brachmonat 1861. 559

§. 59.

Wenn verſchiedene Grundſtücke eines Unterpfandbeſitzers in

einer Gült verſchrieben werden wollen, ſo ſind die Grundſtücke

jedes einzeln zu beſchreiben, ſowie die Abſchatzung des Zehntens

für jedes einzeln zu machen und in der Gült anzugeben.

§. 60.

In einer Zehntgült bedarf es keiner Würdigung der Lie

genſchaft, und es kann dieſelbe errichtet und an den Anſprecher

ausgehändigt werden, ob auf dem Errichter Betreibungen haf

ten oder nicht.

Im Uebrigen werden ſie errichtet, aufgekündet, eintretenden

Falls vertheilt und abbezahlt, wie die gewöhnlichen Gülten.

§. 61.

Die Prioritätsgülten ſind bei allen Verhandlungen um

liegende Güter (Käufe, Verſchreibungen c.) an die Stelle des

losgekündeten Zehntens unter die Beſchwerden, nicht aber unter

die gewöhnlichen Verſchreibungen zu ſtellen. (Geſetz vom 20. De

zember 1839.)

§. 62.

Eine Prioritätsgült, die aufgekündet und abbezahlt wird,

muß zernichtet, und es darf an deren Stelle eine neue nicht

errichtet werden. - -

2. Von den Zahlungsbriefen.

§. 63.

Zahlungsbriefe werden errichtet für das ganze oder theilweiſe Begriff.

Guthaben, welches:

a. beim Verkaufe einer Liegenſchaft dem Verkäufer oder,

b. beim Auskaufe von einer ſolchen dem Ausgekauften, oder

c. bei der Theilung in Betreff einer Liegenſchaft einem

Erben oder geweſenen Mitbeſitzer

zu gut kömmt und auf die durch den Kauf, Auskauf oder die

Theilung beſchlagene Liegenſchaft oder einen Theil derſelben

verzeigt wird.

/
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Der zu Handen des Anſprechers ausgefertigte Titel gilt

für das daherige Guthaben als Urkunde, was in demſelben

ausdrücklich ausgeſprochen ſein muß.

Der dem Uebernehmer der Liegenſchaft zugefertigte Akt da

gegen gilt demſelben bloß als Erwerbstitel, und nicht als An

ſprachsakt, was in demſelben ausdrücklich bemerkt werden ſoll.

§. 64.

Pfandrecht. Die Zahlungstermine dürfen mit Pfandrecht auf die Lie

genſchaft nicht weiter als auf fünfzehn Jahre von Nutzens- und

Schadensanfang an gerechnet ausgedehnt werden.

§. 65.

Inhalt. Der dem Verkäufer einer Liegenſchaft zugefertigte Kaufbrief,

welcher als Zahlungsbrief gelten ſoll, muß neben ſeinem In

halte als Kaufsurkunde insbeſondere enthalten:

3.

b.

C.

d.

die Erklärung, ob an die dem Verkäufer zu gut kom

mende Reſtanz etwas bezahlt worden ſei, und was;

die Termine und Summen, in welchen die Reſtanz ab

zutragen iſt;

den Zinsfuß;

die Beſtimmungen über liegende Haftbarkeit der For

derung (§. 63). - -

Der Anſprachstitel für Erbs- und Auskaufsgut ſoll enthalten:

d.

b.

E

die Erbsauskäufer und die Ausgekauften, beziehungs

weiſe die Theilungskontrahenten;

die ſummariſche Benennung der Güter, auf welchen

die Anſprache haftet;

. die Totalſumme der darauf haftenden Kapitalien;

. den Betrag der Anſprache mit der Angabe, ob etwas

daran bezahlt worden ſei, und was, ſowie die Termine,

und Summen, in welchen die Reſtanz abzutragen iſt;

. den Zinsfuß und das Angangsdatum der Anſprache;

die Beſtimmungen über liegende Haftbarkeit der For

derungen (S. 64).

Dem Anſprecher bleibt überlaſſen, ob er auch die über eine
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Unterpfand ergangene Würdigung in den Zahlungsbrief auf

nehmen laſſen wolle oder nicht.

Verlangt er eine neue Würdigung, ſo hat dieſe wie bei

Errichtung einer Gült zu erfolgen. Die Koſten fallen dem

Anſprecher zur Laſt.

§. 66.

Der Theil der Kaufsreſtanz, welcher als Kaufsbaarſchaft *

ausbedungen wird, iſt, wenn die Kontrahenten nicht etwas

anderes feſtſetzen, auf Nutzens- und Schadensanfang fällig

und von da an verzinslich.

Kann die Kaufsbaarſchaft wegen einem allfälligen Pro

zeſſe nicht eingefordert werden, ſo verliert dieſelbe, ſo lange

der Prozeß unerledigt iſt, das liegende Pfandrecht nicht, indem

die Dauer des Prozeſſes nicht mitgezählt werden ſoll zu der

Zeit, während welcher ſonſt die Kaufsbaarſchaft zur fahrenden

Anſprache wird.

Hinſichtlich der perſönlichen Haftbarkeit des Schuldners und

der Haftbarkeit auf der Liegenſchaft iſt ſie wie eine andere Kaufs

zahlung zu betrachten.

§. 67.

Die Zahlungsbriefe ſind von den Gemeinderäthen anzu-, Aus

fertigen und durch die Gerichtsoffizien zu beglaubigen. fertigung.

§. 68.

Die im § 14 feſtgeſetzte Verantwortlichkeit der Behörde

tritt zu Gunſten des Anſprechers eines Zahlungsbriefes ein,

wenn der urſprüngliche Inhaber denſelben veräußert hat und

unzahlbar iſt. -

§. 69.

Der Schuldner oder, wenn ſpäter die Anforderung auf Abzahlung,

mehrere Schuldner zerfällt, die Schuldgenoſſenſchaft hat das

Recht, nach ſechsmonatlicher Aufkündung je auf den Verfalltag

der nächſten Zahlung die ſämmtlichen ausſtehenden Zahlungen

ſammthaft abzutragen.

Wenn eine ſolche Aufkündung erfolgt iſt, ſo hat auch der

Anſprecher das Recht, die ſammthafte Abzahlung zu verlangen.
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Wenn nach erfolgter Aufkündung innert der Friſt, wäh

rend welcher die nächſtverfallende Zahlung auf dem Liegenden

Haft und Pfand hat, weder der Schuldner die ausſtehenden

Zahlungen erlegt, noch der Anſprecher ſie bezieht, ſo erlöſcht

die Aufkündung.

§. 70.

Abtretung. Ein Zahlungsbrief kann ohne weitere Förmlichkeiten verſetzt

oder verkauft werden. - - - -

Bei jeder Handänderung muß die Abtretung in dem For

derungstitel ſelbſt eingetragen und amtlich beglaubigt ſein.

§. 71.

Verthellung. Bei Zerſtückelung der in einem Zahlungsbriefe verſchriebe

nen Unterpfande bleiben dieſe ſolidariſch verpflichtet, ſo lange

die Zahlungen Pfandrecht auf der Liegenſchaft genießen.

Hat das Pfandrecht aufgehört, ſo haftet jeder Beſitzer ſei

nes betreffenden Unterpfandtheiles perſönlich nur für die ihm

überbundene Rate.

B. Wirkung der Verpfändung.

§. 72.

Für das Die hypothekariſchen Verſchreibungen, welche nach dem ge

Kapital. genwärtigen Geſetze errichtet werden, begründen zu Gunſten des

rechtmäßigen Anſprechers für die verſchriebenen Schuldſummen

eine Anſprache auf die in dem Titel verpfändeten Grundſtücke

und die dazu gehörenden Rechtſamen.

Die Erwerbung des Eigenthums einer ſolchen muß aus

der Verſchreibung ſelbſt ſich ergeben, oder durch andern ge

nügenden Ausweis erſtellt werden.

§. 73.

Betreffend Gleiches Recht mit dem Kapital genießen auch:

"* a. bei gewöhnlichen Gülten drei verfallene Zinſe und der

Markzins;

b. bei Prioritätsgülten ein verfallener Zins und der

Markzins;
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c. bei Zahlungsbriefen ein verfallener Zins und der

Markzins; -

d. die allfälligen geſetzlichen Betreibungskoſten,

ein mehreres nur dann, wenn vor dem Verfalltage beige

wöhnlichen Gülten des vierten, bei Zehntgülten und Zahlungs

briefen eines zweiten Zinſes die Betreibung für einen frühern

Zins bis zum gelösten Aufrechnungsbot geführt wurde und

noch in Kräften ſich befindet.

§. 74.

Würde die Zahlung einer aufgekündeten Gült nicht gelei- Verlurſt des
ſtet und nicht bezogen, ſo finden die §§ 45 und 54 ihre An- Pfandrechts.

wendung.

Wird eine verfallene Zahlung eines Zahlungsbriefes von

ihrer Verfallzeit an innert Jahresfriſt nicht bezogen, oder dafür

in gleicher Friſt die Betreibung bis zum gelösten Aufrechnungsbot

nicht geführt und fortgeſetzt, ſo geht für dieſe Zahlung das

Pfandrecht auf der Liegenſchaft verloren, und ſie iſt nur noch

als eine fahrende Schuld auf dem Eigenthümer der Liegen

ſchaft zu betrachten.

§. 75.

Wenn ein in einer Hypothekarverſchreibung enthaltenes Ge- Brandent

bäude durch Brand zerſtört oder beſchädigt wird, ſo iſt, ſofern ſchädigung.

nicht wieder ein Gebäude, annähernd im Werthe wie das ab

gebrannte, gebaut wird, die Aſſekuranzentſchädigung vorerſt den

Hypothekargläubigern verfallen und kann nur nach deren Be

friedigung an den Eigenthümer verabfolgt werden.

- - s. 76.

Wenn aus Gründen der öffentlichen Wohlfahrt für Straßen, Erpropri

Eiſenbahnen c, unbeſchwerte Abtretungen verpfändeter Güter

theile gemacht werden müſſen, ſo kommen hinſichtlich der Ent

ſchädigung der Hypothekargläubiger die geſetzlichen Beſtimmun

gen über Erpropriationen in Anwendung.

§. 77. - -

Im einen wie im andern Falle (§§. 75 und 76) iſt den

III. Bd. 89
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Inhabern durch die Gerichtskanzlei Anzeige zu machen und die

ſelben aufzufordern, ihre Erklärung unter Einreichung der An

ſprachstitel abzugeben, ob ſie Anſpruch auf die Entſchädigungs

ſumme machen oder aber nicht.

Machen mehrere Inhaber Anſpruch auf Bezahlung, ſo kom

men dieſelben in der Reihenfolge der Kollokationsordnung im

Liegenden zur Zahlung.

Die daherigen Ablöſungen und Transfire ſind ſowohl dem

Inſtrumente nachzutragen, als auch in den Protokollen vorzu

merken.

C. Löſchung der Hypothekarinſtrumente.

§. 78.

Die Hypothekarinſtrumente dürfen erſt alsdann in den Pro

tokollen als entkräftet angeſchrieben werden, wenn ſie entweder

zernichtet vorliegen oder in Folge öffentlichen Aufrufes mor

tifizirt worden ſind, oder auch, wenn die Friſtenzahlungen in

fahrende Anſprachen übergegangen ſind.

§. 79.

Von einer theilweiſen Entkräftigung (Transfir) iſt erſt dann in

den Protokollen Vormerkung zu machen, wenn ſolches zugleich

auch in den betreffenden Verſchreibungen ſelbſt iſt eingetragen

worden.

§. 80.

Für in Folge Abzahlung zernichtete Verſchreibungen dürfen

an die gleiche Stelle, wenn ſeit deren Errichtung neuere Ver

ſchreibungen auf das Unterpfand errichtet worden ſind, keine

andere Verſchreibungen errichtet werden, ausgenommen die neuer

liche Errichtung trete an die Stelle einer Verſchreibung, welche

todt gerufen wurde, oder aus andern Gründen ſonſt umſchrie

ben oder in Anwendung des §. 9 des Einzinſergeſetzes abge

löst werden mußte.
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Schlußbeſtimmungen.

§. 81.

Verſchreibungen oder Verpfändungen von beweglichem Gut,

ſei es einzeln oder verbunden mit unbeweglichem Gute, ſind

unzuläßig und ungültig. Dabei ſind jedoch die Beſtimmungen

des bürgerl. Geſetzb. über das Fauſtpfand (ss. 364 und 712)

vorbehalten.

Schon beſtehende Verſchreibungen von beweglichem Gute

(Fahrhabseinſatzungen) werden durch dieſen Paragraph nicht

betroffen.

§. 82.

Die gerichtlichen Kaufs- und Gültenprotokolle ſollen ins

künftig für jede der den Gerichtskreis bildenden Gemeinden ge

ſöndert geführt, alle Jahre die des Gemeinderathes mit denen

des Gerichtsoffiziums verglichen und dabei allfällige Mängel

berichtigt werden.

§. 83.

Ein Hypothekarinſtrument, deſſen Errichtung in den öffentlichen

Büchern nicht eingetragen ſich findet, verjährt nach einem Zeit

raume von zwanzig Jahren, wenn während dieſer Zeit Nie

mand dasſelbe gegen den oder die Schuldner geltend macht.

§. 84.

Der Gemeinderath der Stadt Luzern beſorgt auch künftig

das Hypothekarweſen der Stadtgemeinde.

§. 85.

Das Obergericht, dem die Aufſicht über das Handände

rungs- und Hypothekarweſen obliegt, hat die zur Handhabung

des gegenwärtigen Geſetzes nöthigen Weiſungen zu ertheilen.

§. 86.

Durch gegenwärtiges Geſetz ſind alle mit demſelben im

Widerſpruch ſtehenden Vorſchriften aufgehoben und es treten

namentlich außer Kraft:
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1. das Geſetz über Kauf- und Tauſchfertigungen vom

3. September 1831;

2. das Geſetz über Erbs- und Gütertheilungen vom 5. Sep

tember 1831;

3. das Geſetz über Hypothekar-Inſtrumente vom 6. Sep

tember 1831, vorbehältlich der Beſtimmung im s. 17

des gegenwärtigen Geſetzes; - - -

4. der Nachtrag zum Geſetz über Hypothekar-Inſtrumente

vom 6. Februar 1859;

5. die §§. 364 litt. b und 713 des bürgerlichen Geſetz

buches über Einſatzungen; -

6. die Geſetze über Errichtung von Zehntgülten, ſoweit

ſie den §§. 57 bis 61 widerſprechen.

§. 87.

Gegenwärtiges Geſetz, welches am 1. Herbſtmonat 1861

in Kraft tritt, iſt dem Regierungsrathe zur Bekanntmachung

und Vollziehung zuzuſtellen und in Urſchrift in's Staatsarchiv

niederzulegen.

So beſchloſſen, Luzern den 6. Brachmonat 1861.

Der Präſident:

Kaſimir Pfyffer, D. J. U.

Namens des Großen Rathes,

Die Sekretäre, Mitglieder desſelben:

A. Vonwyl.

A. Willimann,
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A. Gültformular.

Zu §. 36.
"».

Kanton Luzern.

Gemeinde Gelfingen, Gerichtsbezirk Hitzkirch.

Gültbrief von Franken zweitauſend, in Ziffern Frkn. 2000,

angegangen den zwanzigſten Jänner eintauſend achthundert ein- und

ſechszig (20. Jänner 1861), errichtet von Johann Stockmann

auf der Rüti. Das Kapital iſt zu fünf von hundert mit Fr. 100

verzinslich und von ſechs zu ſechs Jahren ablösbar. Der Ablöſung,

ob ſie von dem Gläubiger oder dem Schuldner verlangt werden will,

muß wenigſtens ſechs Monate vor Ablauf jedes ſechsten Jahres eine

rechtliche Aufkündung vorangehen. – Die Abbezahlung hat in vier

jährlichen Raten von Fr. 500 zu erfolgen. In den durch das Geſetz

bezeichneten Fällen tritt die ſammthafte Abbezahlung, oder auch die

Wiederanſtellung des Kapitals ein. Bei einer Vertheilung der ver

ſchriebenen Unterpfande muß die Vertheilung des Gültkapitals oder

die Ablöſung desſelben erfolgen. Wenn die Vertheilung des Kapitals

freiwillig anerkannt wird oder in Kraft des Geſetzes eintritt, ſo hört

die Solidarität der vertheilten Grundſtücke auf.

Dieſer Gültbrief haftet auf folgenden Unterpfanden des Er

richters:

I. Auf dem Heimweſen „Rüti“, in der Gemeinde Gelfingen,

wie der Gülterrichter im Jahre . . . . ſolches von Johann Krummen

acher erkauft hat, enthaltend

a. An Gebäuden.

Ein Wohnhaus, eine Scheune, eine Schweinſcheune mit Holzhaus.

Dieſe Gebäude ſind gegen Brandſchaden verſichert wie folgt:

das Wohnhaus unter Nr. 570 für Fr. 6,000

die Scheune unter Nr. 570 „ „ 2,500

die Schweinſcheune mit Holzhaus unter

Nr. 571 a - „ „ 1,500

Summa Fr. 10,000

III. Bd. 90
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1.

5

h. An Land und Wald.

(Alles Maß ungefähr.)

Der Hausplatz, Kraut- und Baumgarten - e

grenzen: a. an die Baumgärten von Johann Bütz

berger, Kreszenz Kunz und Stephan Bützberger,

b. an das Breitenfeld, c. an den Baumgarten des

Jakob Schürmann, d. an die Straße und den

Dorfbach.

. Die Scheunematte . . . -

grenzt: a. an die Straße nach Kleinwangen, b. an

die Matte der Frau Baumgartner, c. an die Mat

ten des Jakob Huber und der Eliſabetha Boog,

d. an das Land des German Bühlmann.

. Ein Stück Matte

. Das Waſſermättlein. -

. Das Vollenmättlein . . e

Dieſe Grundſtücke liegen an einander und grenzen:

a. an die zwei Matten des Joſef Tſchopp, b. an

den Dorfbach, c. an die Geißlengaſſe und die

Matte der Gebrüder Steiner, d. an die Straße nach

dem Hinterfeld.

. Die Bergsweid

grenzt: a. an die Waldſtraße, b. an die Straße

nach Hitzkirch, c. an den Acker des Jakob Steiner,

d, an die Weid der Frau Käch.

. Der Bodenacker auf dem Hinterfeld . s

grenzt: a. an den Acker des Anton Wüſt, b. an die

Aecker von Jakob Huber, Anton Beck und Andreas

Kunz, c. an die Aecker der Gebrüder Meyer.

. Der Arengeracker auf dem Hinterfeld . - -

grenzt: a. an den Acker des Jakob Huber, b. an

denjenigen des Anton Wüeſt, c. an jenen der Ge

brüder Meyer, d. an den Acker des Jakob Steiner.

. Der Ruchöliacker auf dem Hinterfeld. e" -

10. Der Gehrenacker . e e d

Juch. 8tl.

2 –

4 –

2 4

1 –

1 2

2 –

1 4

– 2

– 4

1 4

z, Uebertrag: Juch. 16 4
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Uebertrag:

Letztere zwei Aecker liegen an einander und grenzen:

a. an den Acker des Chriſtof Großmann, b. an den

Acker des Joſef Jans, c. an die Straße nach Ri

chenſee, d. an das Land der Frau Jans.

11. Ein Stück Wald im Hinterberg, welches ausgemar

chet iſt . - - - º - - -

grenzt: a. an den Wald des Johann Wolf, b. an

die Waldſtraße, c. an den Wald des Franz Muff,

d. an den Bach.

lI. Auf dem Heimweſen „Hochbühl“, gleichfalls

in der Gemeinde Gelfingen, wie der Gülterrichter

ſolches im Jahre . . . . von Kaſpar Hegglin tauſch

weiſe erworben hat, enthaltend

a. An Gebäuden.

Ein neuerbautes kleines Haus, ein Scheuerlein,

ein Waſchhaus mit Dörrofen.

Dieſe Gebäude ſind brandverſichert wie folgt:

das Haus unter Nr. 691 für Fr. 1500

„ Scheuerlein unter Nr. 692 „ „ 500

„ Waſchhaus unter Nr. 693 „ „ 400

Summa Fr. 2400

b. An Land und Wald.

12. Der Steinacker - e - e -,

grenzt: a. an den Acker der Gebrüder, b. an das

Feld des Joſ. Meyer, c. an den Feldacker des Joſ.

Jans, d. an das Feldlein des Joſef Großmann.

13. Ein Acker auf dem Breitenfeld h

14. Ein Acker auf dem gleichen Feld .

15. Ein Acker auf dem gleichen Feld .

16. Ein Acker auf der Breite t -

Dieſe vier Aecker liegen an einander und grenzen:

a. an die Aecker des Andreas Kunz und der Gebrü

der Meyer, b. an die Aecker der Geſchwiſter Knüſel,

Juch. 8tl.

16 4

3 4

1 –

1 4

1 4

- 5

– 5

Uehertrag: Juch. 25 2
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17.

18.

19.

3

4.

Juch. 8tl.

Uebertrag: 25 2

c. an den Acker des Jakob Schürmann, d. an den

vorbeſchriebenen Baumgarten Nr. 1.

Ein Acker auf dem Wilberg - «. - -

grenzt: a. an die Matte des Joſef Huber, b. an

die Aecker von Johann Meyer und Geſchwiſter

Trüſſel, c. an die nach Kleinwangen führende

Straße, d. an die Straße über das Breitenfeld.

Ein Acker auf dem Lehnmattfeld . e - . 1

grenzt: a. an den Acker der Gebrüder Holzmann,

b. an das Finſtergäßlein, c. an den Acker der Ge

ſchwiſter Trüſſel, d. an den Baumgarten des Joh.

Holzmann.

Ein Stück Buchwald im Staltenberg . - . – 4

grenzt: a. an das Land des Joſef Moſer, b. an

den Wald des Jakob Müller, c. an den Rothbach,

d. an den Wald der Gebrüder Widmer.

Summa Land und Wald Jucharten 30 4

In Worten dreißig und vier achtels Jucharten.

NTechte und Dienſtbarkeiten.

Durch den Baumgarten Nr. 1 führt eine Brunnenleitung,

welche deſſen Beſitzer und Jakob Schürmann gemeinſchaftlich

zu unterhalten, dagegen auch das dießfalls abfließende Waſſer

mit einander zu benutzen haben.

Der Beſitzer der Matte Nr. 3 hat das Recht, jeweilen am

zweiten Dienſtag Morgens bis Donnerſtag Abends zur Veſper

zeit zu wäſſern.

Zu dem Waſſermättlein Nr. 4 gehört die Berechtigung, jewei

len von Montag Morgens 5 Uhr bis Dienſtag Abends 5 Uhr

2

zu wäſſern. Das gleiche Recht hat der Beſitzer der Matte

Nr. 5 von Dienſtag Abends 5 Uhr bis Freitag Mittags

12 Uhr.

Der Beſitzer der Grundſtücke Nr. 3, 4 und 5 iſt verpflichtet,

die betreffenden Gräben, Brücken und Pritſchen nach feſtgeſetz

ter Ordnung zu erhalten,
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5. Auf dem Beſitzer der Bergsweid Nr. 6 laſtet die Pflicht, die

Straße mit den anſtoßenden Grundbeſitzern nach Rate zu er

halten.

6. Ueber den Bodenacker Nr. 7 führt eine Brachrechtsſtraße; falls

noch eine zweite beſtünde, ſo ſoll hievon Anzeige gemacht ſein.

7. Ueber die Grundſtücke Nr. 9, 10 und 12 geht ein Fußweg und

eine Brachrechtsſtraße.

8. Ueber den Acker Nr. 17 auf dem Wilberg führen zwei Berg

rechtsſtraßen, wobei aber bemerkt wird, daß durch jene, welche

neben Joſef Hubers Matte herbeiführt, nur Geſchwiſter Trüſſel

in ihren hintern Acker zu fahren das Recht haben. – Der

Beſitzer dieſes Grundſtückes iſt auch ſchuldig, die Breitenſtraße

mit dem Nebenbeſitzer zur Hälfte zu unterhalten. – Auch ſind

Gebrüder Meyer und Johann Meyer berechtiget, ihren Brun

nen unter dem Bord durchzuführen.

9. Ueber den Acker Nr. 18 auf dem Lehnmattfeld geht eine Brach

rechtsſtraße dem Haage entlang, welche aber nur Gebrüder

Trüſſel zu befahren das Recht haben.

Beſchwerden.

Ab dieſen Grundſtücken iſt jährlich zu entrichten:

1. Ab Nr. 1. a.

b.

C.

2. Ab Nr. 2.

3. Ab Nr. 3. a.

b.

der Pfarrkirche in Hitzkirch neun Viertel drei

Immi beiderlei Guts;

an Pfenniggeld vier Schillinge oder 19 Rappen;

der Zehntauſendritterpfründe in dort das Betreff

niß an zwei Hahne.

Dagegen iſt von jedem der Nachbenannten

im dritten Jahre ein Viertel ein und ein halbes

Immi Korn einzuziehen:

a. vom Beſitzer der Untermühle in Ermenſee;

b. von Michael Kunz im Schlößli;

e. von Beat Dubacher im Bruwald.

der Spend- und Liebfrauenpfründe in Ruswil

jeder drei Viertel drei Immi Korn.

der Pfarrkirche in Hitzkirch zwei Viertel neun

Immi Hafer;

an die Schaffnerei Williſau zwei Viertel drei

Immi Korn.
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4

5

. Ab Nr. 4.

. Ab Nr. 5.

der Schaffnerei Williſau zwei Viertel drei Immi

Korn.

der Pfarrkirche Hohenrain zwei Viertel drei

Immi Korn. -

6. Ab Nr. 6, 7 u. 8. a. der Pfarrkirche Williſau drei Viertel neun

Immi Korn und zwei Viertel drei Immi

Hafer; -

b. an Pfenniggeld fünf Angſter oder vier

Rappen. -

7. Ab Nr. 9 u. 10. a. der Schaffnerei Williſau ein Viertel ein

8

9

10

11

Gült vorgehende

. Ab Nr. 12.

. Ab Nr. 13.

. Ab Nr. 14.

. Ab Nr. 15.

d.

b.

d.

Immi Korn; -

b. dem Sigriſt daſelbſt drei Immi Korn;

c. von Fr. 63 Zehntenkapital zu Joh. Holz

mann den Zins mit 3 Fr. 15 Rp.

der Kirche in Hitzkirch ein Viertel ein Immi Korn;

der Spend in Williſau ſechs Immi Korn.

der Schaffnerei Langnau zwei Viertel ſechs Immi

Korn.

der Schaffnerei Hochdorf ein Viertel ein Immi

Korn und drei Immi Hafer.

. der Pfarrpfrund Hochdorf in eine Zehntengült

von alten Frkn. 1400 oder neuen Frkn. 2000,

angeg. 25. Dezember 1808, zu Joh. Villiger

und Mithaften von Kapitalrate Fr. 100 den

Zins mit 5 Frkn.

der Schaffnerei Rathhauſen ein Viertel vier Immi

Hafer;

dem Kloſter in Muri in eine 700 Fr. alte oder

1000 Fr. neue Währung haltende Zehntengült,

angeg, den 25. Chriſtmonat 1806, zu Johann

Meyer und Mithaften von Kapitalrata Fr. 42

29 Rp. den Zins mit 2 Fr. 11 Rp.

2. Abſämmtlichen Liegenſchaften: die gewöhnlichen Steuern, Ge

bräuche, geſetzlichen und landesüblichen Abgaben.

Auf dieſen Liegenſchaften haften folgende, der gegenwärtigen

. . .
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Kapital-Schulden.

Auf der I. Liegenſchaft.

Auf Nr. 1, 4 und 6 und auf einem Theil von Nr. 7, 8 und 11.

In Gl. - Gl. Schl. Fr. Rp.

1. 400, Gült angeg. den 2. Hornung 1806 119. – 226. 67

2. 200, „ „ 24. Hornung 1806 59. – 112. 38

3. 200, „ „ 20. Jänner 1807 59. 13 l 13. –

4. 300, „ „ 25. Heumonat 1807 103. – 196. 19

5. 100, „ „ 27. Mai 1808 38.31 73. 86

6. 150, „ „ 29. Herbſtm. 1808 20. 10 38. 58

7. 200, „ „ 24. Hornung 1809 39. – 74. 29

8. 200, „ „ 14. Mai 1809 40. 13 76. 81

9. 200, „ „ 24. Auguſt 1810 39. 27 75. 58

Auf Nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 u. 10: -

In Gl.

10. 2000, Aufſchlag, angegang. den 24.Hor

nung 1759 1010. – 1923. 81

11. 1200, Gült, angeg, den 24. Horn. 1760 1020. – 1942. 86

Auf der II. Liegenſchaft:

In Gl.
-

12. 300, Gült angeg, den 13. Brachm. 1816 10. – 19. 05

13. 600, „ // 2. Hornung 1816 55. – 104. 76

14. 500, „ // 2. Hornung 1817 44. – 83. 81

15. 500, „ „ 25. Chriſtm. 1817 50. – 95. 24

16. 400, „ // 1. Brachm. 1818 38. – 72. 38

17. 400, „ / 1. Brachm. 1819 26. – 49. 52

18. 200, „ / 1. Auguſt 1819 26. – 49. 52

19. 200, „ // 24. Hornung 1820 35. – 66. 67

20. 200, „ / 24. Brachm. 1820 21. – 40. –

21. 200, „ „ 24. Brachm. 1821 40. – 76. 19

Auf beiden Liegenſchaften:

In Gl.

22. 900, Erbgut ang, den 24. Hornung 1814 70.– 133. 33

23. 900, „ / f/ „ 70. – 133. 33

24. 700, „ f/ f/ „ 54. – 102. 86

25. Gült, angeg, den 7. März 1860 2000. –

26. „ „ 8. März 1860 4000. –

Summa des Vorganges: Fr. 11,870. 69

in Worten Franken eilftauſend achthundert ſiebenzig Rappen freun

und ſechszig.
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Würdigung.

Der Gemeinderath von N. N., nämlich Hr. Präſident N. N.,

Hr. Waiſenvogt N. N. und Hr. Verwalter N. N., hat unterm 24.

Chriſtmonat 1860 die vorbeſchriebenen Liegenſchaften bei Eidespflicht

gewürdigt, wie folgt:

I. Das Heimweſen „Rüti“.

Die Gebäude mit den Kraut- und Baumgärten unter Nr. 1, ſammt

den drei Stücken Wald unter Nr. 11 um Fr. 10,000

die Scheunematt unter Nr. 2 . - e . „ „ 2,000

das Waſſermättlein unter Nr. 4 . e * / / 600

drei Stück Matten unter Nr. 3 - e . „ „ 1,600

das Vollenmättlein unter Nr. 5 e • • • / / 800

die Bergweid unter Nr. 6 . - e • / / 800

den Bodenacker unter Nr. 7 . - e * - / f/ 500

den Arengeracker unter Nr. 8 . - * / / 100

den Ruchöliacker unter Nr. 9 . e » * / / 200

drei Stücke Aecker unter Nr. 8, 9 und 10 . // / 500

Summa Würdigung der I. Liegenſchaft Fr. 17,100

Die Unterpfand mag acht Stück Vieh das ganze Jahr hindurch

und einen Schnitt vor eintauſendfünfhundert Garben ertragen.

II. Das Heimweſen „Hochbühl“.

Die Gebäude mit dem Acker unter Nr. 12 und dem Wald unter Nr. 19

um Fr. 2500

den Acker unter Nr. 13 . e e e . „ „ 400

den Acker unter Nr. 14 . - e . „ „ 400

den Acker unter Nr. 15 . - - e . „ „ 200

den Acker unter Nr. 16 . - - '« . „ „ 200

den Acker im Wilberg unter Nr. 17 . - . „ „ 1200

den Acker auf dem Lehnmattfeld unter Nr. 18 . „ „ 400

Summa Würdigung der II. Liegenſchaft Fr. 5300

Dieſe Liegenſchaft mag zwei Stück Vieh das Jahr hindurch und

einen Schnitt von achthundert Garben ertragen.

Geſammt-Würdigung, an Geldwerth Fr. 22,400, ſchreibe

Franken zweiundzwanzigtauſend vierhundert, und an Ertragenheit
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zehn Stück Vieh nebſt einem Schnitt von zweitauſend dreihundert

Garben.

Gerichtlich ausgefertigt und im Hypothekarprotokoll der Gemeinde

Gelfingen unter Nr. . . . pag... . protokollirt.

Hitzkirch, den . . . . . .

Der Gerichtspräſident:

N. N.

(L. S.)

Der Gerichtsſchreiber:

N. N.

III, Bd. 91
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B. Gültauszug-Formular.

Zu §. 56.

Kanton Luzern.

Gemeinde Gelfingen, Gerichtsbezirk Hitzkirch.

Gültauszug für Franken ſechshundert, in Ziffern Frkn. 600.

In Folge ſtattgefundener Vertheilung der Liegenſchaften, welche

in einer Gült von Franken zweitauſend, angegangen den 20. Jänner

1861, errichtet von Johann Stockman auf der Rüti, verſchrieben

ſind, wurde auf die unten beſchriebenen Liegenſchaften, welche laut

Kauf vom . . . . . . 1861 in das Eigenthum von Andreas Haber

macher von Niederwil übergangen ſind, Fr. 600 verlegt und aus

jener Gült abgeſchrieben, dagegen für dieſe Summe von Fr. 600

der gegenwärtige Gültauszug angefertigt, welcher fürderhin an den

rechtmäßigen Inhaber zu verzinſen, aufzukünden und abzuzahlen iſt

(§§. 56 und 57 des Hypothekargeſetzes).

Die Verzinſung iſt fällig auf den 20. Jänner und die Aufkündung

je im ſechsten Jahre nach der Gültanſtellung.

Unterpfand.

Das Heimweſen „Hochbühl“ in der Gemeinde Gelfingen, wie

der Gülterrichter ſolches im Jahre . . . . von Kaſpar Hegglin tauſch

weiſe erworben hat, enthaltend:

a. An Gebäuden:

Ein neuerbautes kleines Haus, ein Scheuerlein, ein Waſchhaus

mit Dörrofen.
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. Der Steinacker

Dieſe Gebäude ſind brandverſichert wie folgt:

das Haus -unter Nr. 691 . für Fr. 1500.

„ Scheuerlein „ „ 692 . „ „ 500.

„ Waſchhaus „ „ 693 . „ „ 400.

Summa Fr. 2400.

b. An Land und Wald:

(Alles Maß ungefähr)

grenzt: a. an den Acker der Gebrüder Steiner,

b. an das Feld des Joſef Meyer, c. an den Feld

acker des Joſ. Jans, d. an das Feldlein des Joſ.

Großmann.

. Ein Acker auf dem Breitenfeld

. Ein Acker auf dem gleichen Feld .

. Ein Acker auf dem gleichen Feld .

. Ein Acker auf der Breite . s

Dieſe vier Aecker liegen aneinander und grenzen:

a. an die Aecker des Andreas Kunz und der Gebr.

Meyer, b. an die Aecker der Geſchw. Knüſel, c. an

den Acker des Jakob Schürmann, d. an den Baum

garten des Johann Stockmann.

. Ein Acker auf dem Wilberg 4 -

grenzt: a. an die Matte des Joſef Huber, b. an

die Aecker von Joh. Meyer und Geſchwiſter Trüſſel,

c. an die nach Kleinwangen führende Straße, d. an

die Straße über das Breitenfeld.

. Ein Acker auf dem Lehnmattfeld . - -

grenzt: a. an den Acker der Gebrüder Holzmann,

b. an das Finſtergäßlein, c. an den Acker der Ge

ſchwiſter Trüſſel, d. an den Baumgarten des Joh.

Holzmann.

.. Ein Stück Buchwald im Staltenberg

grenzt: a. an das Land des Joſef Moſer, b. an

den Wald des Jak. Müller, c. an den Rothbach,

d. an den Wald der Gebr. Widmer.

Juch. 8tl.

1 –

1 4

1 4

– 5

– 5

34

1 2

– 4

Summa Land und Wald Jucharten 104

In Worten zehn und vier achtels Jucharten.
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1.

2.

1.

2.

3.

Rechte und Dienſtbarkeiten.

Ueber den Steinacker Nr. 1 führt ein Fußweg und eine Brach

rechtsſtraße.

Ueber den Acker Nr. 6 auf dem Willberg führen zwei Berg

rechtsſtraßen, wobei aber bemerkt wird, daß durch jene, welche

neben Joſ. Hubers Matte vorbeiführt, nur Geſchwiſter Trüſſel

in ihren hintern Acker zu fahren das Recht haben. – Der Be

ſitzer dieſes Grundſtückes iſt auch ſchuldig, die Breitenſtraße mit

dem Nebenbeſitzer zur Hälfte zu unterhalten. – Auch ſind

Gebr. Meyer und Joh. Meyer berechtigt, ihren Brunnen unter

dem Bord durchzuführen.

Ueber den Acker Nr. 7 auf dem Lehnmattfeld geht eine Brach

rechtsſtraße dem Haage entlang, welche aber nur Gebr. Trüſſel

zu befahren das Recht haben.

Beſchwerden.

Ab dieſen Grundſtücken iſt jährlich zu entrichten:

Ab Nr. 1. a. der Kirche in Hitzkirch ein Viertel, ein ImmiKorn;

b. der Spend in Williſau ſechs Immi Korn.

Ab Nr. 2. der Schaffnerei Langnau zwei Viertel ſechs Immi

Korn.

Ab Nr.3. a. der Schaffnerei Hochdorf ein Viertel ein Immi

Korn und drei Immi Hafer;

b. der Pfarrpfrund Hochdorf in eine Zehntengült

von alten Frkn. 1400 oder neuen Frkn. 2000,

angeg, den 25. Dezember 1808, zu Joh. Villiger

und Mithaften von Kapitalrata Frkn. 100 den

Zins mit Frkn. 5.

Ab Nr.4. a. der Schaffnerei Rathhauſen ein Viertel vier Immi

- Hafer; -

h. dem Kloſter in Muri in eine 700 Fr. alte oder

1000 Fr. neue Währung haltende Zehntengült,

angeg. den 25. Chriſtmonat 1806, zu Johann

Meyer und Mithaften von Kapitalrata 42 Fr.

29 Rp. den Zins mit 2 Fr. 11 Rp.

Ab Allem. die gewöhnlichen Steuern, Gebräuche, geſetzlichen

und landesüblichen Abgaben.
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Daraufhaften folgende, dem gegenwärtigen Gültkapital vorgehende

Kapital - Schulden.

In Gl. - Gl. Fr. Rp

1. 300. Gült, angeg. den 13. Brachmonat 1816 10 19. 05

2. 600. Gült, „ „ 2. Hornung 1816 55 104. 76

3. 500. Gült, „ „ 2. f 1817 44 83. 81

4. 500. Gült, „ „ 25. Chriſtmonat 1817 50 95. 24

5. 400. Gült, „ „ 1. Brachmonat 1818 38 72. 38

6. 400. Gült, „ „ 1. f/ 1819 26 49. 52

7. 200. Gült, „ „ 1. Auguſt 1819 26 49.52

8. 200. Gült, „ „ 24. Hornung 1820 35 X 66. 67

9. 200. Gült, „ „ 24. Brachmonat 1820 21 40. –

10. 200. Gült, „ „ 24. „ 1821 40 76. 19

11. 900. Erbgut, angeg. den 24. Hornung 1814 21 40. –

12. 900. Erbgut, „ „ 24. „ . 1814 21 40. –

13. 700. Erbgut, „ „ 24. f 1814 16 30. 48

In Fr.

14. 2000. Gült, angeg, den 7. März 1860 – 600. –

15. 4000. Gült, „ „ 8. „ 1860 – 1200. –

Summa des Vorganges Fr. 2567. 62

In Worten Franken zweitauſendfünfhundert ſechzig und ſieben,

Rappen ſechzig und zwei.

Würdigung.

Die in dieſem Gültauszug verpfändeten Liegenſchaften ſind in

der eingangsbenannten Gült unterm 24. Chriſtmonat 1860 gemeinde

räthlich um fünftauſend dreihundert Franken, in Ziffern Frkn. 5300

gewürdigt worden.

Gerichtlich ausgefertigt und im Hypothekarprotokoll der Gemeinde

Gelfingen unter Nr. . . . pag... . . protokollirt.

Hitzkirch, den . . . . .

Der Gerichtspräſident:

N. N.

(L. S.)

Der Gerichtsſchreiber:

R. R.

-
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2-MMsºE A.

Abolition. 348.

Abſonderung von Verurtheilten. 327.

Abſperren nächtliches von Plätzen 2c. 525.

Advokaten. Sporteln. 478, 485.

Akten, amtliche. Widerrechtliche Vernichtung. 499.

Aktivbürgerrechtseinſtellung. 493.

Almoſenſammeln verbotenes. 101.

Amneſtie. . 348.

Amtsanmaßung. 386, 501.

Amtsärzte und Amtswundärzte. Sporteln. 443.

Amtsehrbeleidigung. 502. -

Amtseichmeiſter. Sporteln. 437.

Amtsentſetzung. 492, 537. -

Amtsgehülfen. Beſoldung. 317. Sporteln. 448.

Amtsmißbrauch. 387, 390, 536.

Amtspflichtverletzung. 536.

Amtsſchreiber. Beſoldung. 321. Sporteln. 448.

Amtsſtatthalter. f/ 321. f 447,

Amtsſuspenſion. 492.

Amtsthierarzt. Sporteln. 445.

Amtsverbrechen. 387.

Amtsvergehen. 536.

Amtsweibel. Sporteln. 449.

Angaben falſche. 507.

Anklage falſche. 361.



Anonyme oder Aktiengeſellſchaften. 129, 137, 147.

Arbeitshausſtrafe. 488.

Arbeitsſcheue. 532.

Archivkanzlei. Sporteln. 435.

Armenanſtalten. 97.

Armenärzte. 96.

Armenfonds. 91.

Armenpolizei. 101, 532.

Armenſachen. Gebühren. 483.

Armenvereine freiwillige. 84, 107. -----

Armenweſen. Behörden und Beamte. 83, 88, 98, 08. ... ..

f/ Unterſtützungsbedürftige. 85. . . .:

/ Unterſtützungspflicht. 86. * : , -

// Unterſtützungsquellen. 91.

// Rückvergütung. 101.

// Pflege, freiwillige. 107.

Aufenthaltsbewilligung. 214, 216.

Aufreizung. 498.

Aufruhr. 350, 498.

Aufſtand. 349.

Aufſchläge. Abrundung der Abzahlungsſummen. 1.

Ausſtand bei anonymen Geſellſchaften. 147.

„ im Großen Rathe. 37.

Ausweisſchriften polizeiliche. Mißbrauch. 506.

B.

Bande von Verbrechern. 334.

Bankerott. 385, 517.

Bannwarte. 110, 111, 120, 128. Sporteln. 440.

Beamte. Beleidigung und Bedrohung. 503.

Bedienſtete öffentliche. // 503.

Begnadigung. 393–397. -

Begünſtiger von Verbrechen. 334.

Behörden oberſte. Beleidigung und Bedrohung. 502.

„ Untere. f/ f // 503.

Beiſtände. Sporteln. 480.

Beleidigung. 513, 514.

Beſchädigung. 380, 522.
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Beſoldung der Militärbeamten. 3.

„ „ Volksſchullehrer. 228, 261.

f „ Beamten und Angeſtellten des Staats. 315.

Beſtechung. 288.

Beſtellungspatente. 23–27, 281, 298,431.

Bettel. 101, 532.

Bettler. Transportkoſten. 103.

Betrug. 383, 517.

Bezirksgerichte. Sporteln. 454.

f Präſident. Sporteln. 456.

/ Schreiber. // 459.

f/ Weibel, „ 455.

Bezirksadjutant. Beſoldung. 4, 319.

Bezirkskommandant. „ , 4, 319.

Bierſchenkrechtsgebühr. 248.

Bigamie. 357. -

Blödſinnige. Vernachläßigung. 511, 526.

Blutſchande. 356.

Brandſtiftung. 353, 522.

Briefe. Unbefugte Erbrechung. 523.

Büdget des Staats. 254.

Bürgerliche Regiſter. Vernachläßigung. 500.

Bürgerrecht. Erwerbung. 222.

Bußengelder. 252.

GT.

Complott bei Verbrechen. 333.

Concubinat. 529.

Confiskation von Sachen. 493.

Corporationen. Verbrechen von ſolchen. 333.

Corporationsverwaltung. Sporteln. 470.

D.

Departementskanzleien. Sporteln. 435.

Diebſtahl. 376, 515.

Diener obrigkeitliche Bedrohung. 503.

Domänenverwaltung. 232.

Drohung. 524.

Durchreiſende fremde. Reiſeſchriften. 210.



G.

Ehebruch. 531.

Ehe mehrfache (Bigamie). 357.

Ehe unbefugte. 501.

Ehrenfähigkeit bürgerliche. Verlurſt. 329.

/ f Wiedereinſetzung. 346.

Eidesbruch. 507.

Eid falſcher. 360, 506.

Eingrenzung. 490, 498.

Einſatzungen. 565.

Einſperrungsſtrafe. 327.

Einzinſerei. Ablöſung. 266.

/ Kaſſa öffentliche. 270.

n/ Obligationen. 271, 277.

f/ Organiſation. 276.

Reglement. 278.

Einzinſergeſetz. Anwendung auf Prioritätsgülten. 290.

Eiſenbahnbau Luzern-Baſel. 7, 12, 13.

f/ „ Zürich. 53, 73, 79, 81, 171, 190, 279,

299.

f/ „ Bern. 149, 168, 193, 195, 257, 259,

300, 301.

Eiſenbahnen. Schädigung. 355.

Eltern. Unterſtützungspflicht. 86, 88, 105.

Entführung. 371, 512.

Entlebuch. Schulkreis. 31.

Entwendungen. 515, 516.

Erbsgebühren. 249.

Erpreſſung. 375, 389.

Erwerbung geſtohlenen Guts. 516.

// p „ durch Minderjährige und Dienſtboten,

527.

F.

Fabrikzeichen falſche. 519.

Fahren gefährdendes. 527.

Falſche Anklage. 361.

Falſches Zeugniß. 360.

Fälſchung von Münzen. 358.

III. Bd. 92
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Fälſchung von öffentlichen Urkunden. 359.

/ „ Privaturkunden. 384.

f „ amtlichen Urkunden. 390.

f „ öffentlichen Siegeln und Stempeln. 360.

Familiendiebſtahl. 380.

Familienſtand. Unterdrückung. 387.

f/ fremder. Anmaßung. 387.

Feiertagsfeier. Uebertretung. 529.

Fertigung von Liegenſchaften. 540, 542.

Feuerpolizei. Uebertretung. 527.

Finanzquellen des Staates. 231.252.

Finanzverwaltung „ 253.

Fleiſchſchauer. Sporteln. 446.

Folgen zivilrechtliche eines Verbrechens. 330.

Forſtaufſeher. Sporteln. 440.

/ Pflichten. 418.

Forſtbeamte. Beſoldung. 317.

Forſtgeſetz. Wiederherſtellung. 77.

Forſtperſonal. 109–127.

Forſtpolizei. 533.

Fortweiſung von Kantonsbürgern. 224.

f „ Nichtkantonsbürgern. 216, 219.

Freiheitsſtrafen. Berechnung. 328.

Fremdenpenſionen. Gebühr. 248.

Fremde reiſende. Ausweisſchriften. 210.

Fremdenverzeichniß. 212.

Friedensgericht. Sporteln. 462.

Friedensrichter. r 462.

Fundunterſchlagung. 382.

G.

Gantrufer. Sporteln. 481.

Geburt abſichtlich hülfloſe. 305.

Geburtsfälle. Unterlaſſung deren Anzeige. 501.

Gefangenaufſeher nachläßige. 497.

Gefangene. Befreiung. 497.

fr Entweichung. 497.

// Unerlaubter Verkehr mit ſelben. 498.



Gefangenhalten widerrechtliches. 372.

Gefangenwärter. Sporteln. 473.

Gefängnißſtrafe. 488.

Geheimniſſe fremde. Verletzung. 523.

Geiſteskranke. Vernachläßigung. 511, 526.

Geiſtliche. Beleidigung. 528.

Geld falſches. 504.

Geldſtrafe. 329, 491.

Gemeindebeläſtigung. 531.

Gerüchte beunruhigende. Verbreitung. 499.

Geſchäftsagenten. Sporteln. 475.

Getränke ſchädliche. Verkauf. 524.

Gewerbsausübung unbefugte. 500.

Gewerbsentziehung. 492.

Gewerbspatente. 22, 23, 27.

Gewichte unrichtige. 518.

Gläubiger. Sporteln. 476.

Glücksſpiele verbotene. 533.

Gold- und Silberwaaren. Ankauf. 527.

Gottesdienſt. Störung. 528. -

Großrathsmitglieder. Vertheilung auf die Wahlkreiſe. 294.

ff Ausſtand. 37.

ff Beſoldung. 317.

Großrathsreglement. 17, 37. -

Gülten bisherige. 545.

„ neue. 546.

„ gewöhnliche. Inhalt. 549.

ff f/ Errichtung. 550.

f/ f/ Würdigung. 551.

f/ f/ Ausfertigung. 552.

fr f/ Aushändigung. 553.

f f/ Ablöſung. 554.

f // Vertheilung. 556.

f/ ty Auszüge. 558.

„ Prioritätsgülten. 558.

„ Pfandrecht. 562.

„ Löſchung. 564.

Gut öffentliches. Veruntreuung. 390.
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H.

Handänderung bei Liegenſchaften. 539.

Handelskammer. Sporteln. 436.

Handelspatenttaren. 23, 27, 281, 298,302, 431.

Handlungen, gemeingefährliche. 356.

Handſchriftenhandel. 521.

Handwerksgeſellen kantonsangehörige. Reiſeſchriften. 207.

// fremde. // 211–214.

Hauſierverkehr. 21, 27.

Hausrechtsverletzung. 509.

Hebammen. Sporteln. 444.

Hebammenlehrer. Sporteln. 441.

Heiligthumsentweihung. 356.

Heilkunde. Unbefugte Ausübung. 524.

Heimathgemeinde. Unterſtützungspflicht. 90.

Heimathſcheine. 209, 221.

Hochverrath. 348.

Holzentſchädigung an Lehrer. 229, 263.

Holzſchlagen unbefugtes. 535.

Hundszeichen. Gebühren. 251.

Hypothekarinſtrumente neue. Abrundung der Abzahlungsſummen. 1.

// Verpfändung von Maſchinenwerkzeugen in ſel

ben. 200.

"/ Ablöſung. 265.

ºr - Abbezahlung. 274.

// neue. Errichtung. 274, 546.

// bisherige. 545.

// Pfandrecht. 562.

Löſchung. 564.

J.

Jagdweſen. Patente. 141, 143, 251.

Jagdzeit. 142.

f/ Strafen. 145, 535.

Impfärzte. Sporteln. 444.

Inkompatibilität bei anonymen oder Aktiengeſellſchaften. 147.

Juſtizkommiſſion. Sporteln. 452.
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K.

Kaffeeſchenkrechte. Gebühr. 248.

Kaminfeger. Sporteln. 475.

Kantonsbauinſpektor. Beſoldung. 320.

Kantonsbehörden oberſte. Beleidigung. 502.

Kantonsverweiſung. 489, 498.

Kantonsblattgebühren. 237.

Kantonsbürger. Reiſeſchriften. 203.

- - Niederlaſſung im Kanton. 224.

- f/ Fortweiſung. 224.

Kanzleibeamte des Staats. Beſoldung. 316.

Kaſernier. Beſoldung. 4, 319.

Kaſſationsgericht. Sporteln. 452.

Kaufs- und Verkaufspatente. 21, 27.

Kaufsverträge um Liegenſchaften. 539.

Kettenſtrafe. 326.

Kinder. Unterſtützungspflicht. 87.

// arme. Verdingen. 93.

Kindesausſetzung. 366.

Kindesmord. 365.

Kirchenpolizei. 528.

Kirchenverwaltung. Sporteln. 471.

Kloſterverwalter von Eſchenbach. Beſoldung. 318.

Koch-, Eß- und Trinkgeſchirre ſchädliche. Verkauf. 525.

Kollektiren unerlaubtes. 532.

Konkursoffizium. Sporteln. 456.

Körperverletzung. 367, 508.

Kriegsdienſt fremder. 499.

Kriegsgericht. Sporteln. 453.

Kriegskommiſſär. Beſoldung. 4, 319.

Kriminalgericht. Beſoldung. 322.

/ Sporteln. 452.

Kriminalſtrafgeſetz. Anwendung. 325.

Kriminalſtrafurtheile. Publikation. 330.

Kriminalverhöramt. Beſoldung. 323.

// Sporteln. 453.

Kugelwerfen. 534.
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L.

Landesverrath. 348.

Landesverweiſung. 329, 352.

Landfriedensbruch. 349.

Landjäger. Beſoldung. 319.

f Sporteln. 471.

Landſtreicherei. 532.

Landwehr. Organiſation. 33.

Lärm nächtlicher. 534.

Lebensmittelverkauf. 519, 524, 535.

Lebenswandel unſittlicher. 530.

Lehrer an Gemeindeſchulen. Beſoldung und Entſchädigung. 261.

Leibesfrucht. Verheimlichung, Abtreibung. 366.

Leichen menſchliche. Verheimlichung, Beſeitigung. 525.

Leihgeſchäfte unbefugte. 528.

Liegenſchaften. Kauf- und Tauſchbriefe um ſelbe. 539.

m Fertigung. 540.

f/ Theilung und Auskauf. 543.

"/ Verſchreibung auf ſelbe. 545, 546.

Lotterien. 533.

MT.

Marchverrückung. 385. -

Markt- und Hauſierverkehr. 19–27.

Marktordnung. Uebertretung. 535.

Maſchinenwerke. Verpfändung in Hypothekarinſtrumente. 200.

Maſſakurator. Sporteln. 481.

Maß- und Gewichtskommiſſion. Sporteln. 437.

Maße unrichtige. 518.

Maskengehen unbefugtes. 533.

Meßpatente. 20.

Meineid. 360.

Menſchenraub. 370.

Menznau. Schulkreis. 31.

Militärbeamte. Beſoldung. 3, 319. -

Militärdepartementsvorſteher. Entſchädigung. 3.

Militärentlaſſungstaren. 249.

Militärinſtruktoren. Beſoldung. 319.
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Militärkleideranſchaffung für unvermögende Dienſtpflichtige. 51.

Moderationsbehörde. 482. -

Mord. 363.

Moſtſchenkrechtgebühr. 248.

Münzfälſchung. 358, 504.

Münzſtempel. Unbefugte Anfertigung oder Ablieferung. 505.

NT.

Nahrungsmittel. Fälſchung. 518.

Namensaufruf beim Großen Rathe. 17.

Nationalräthe. Wahl derſelben. 303.

Nichtkantonsbürger. Reiſeſchriften. 206, 210.

Niederkunft außereheliche. Verheimlichung. 510.

Niederlaſſungsbewilligung. 216.

Nöthigung. 510.

Nothwehr. 338, 500.

Nothzucht. 372.

O.

Oberförſter. Beſoldung. 317. Sporteln. 440.

Obergericht. Sporteln. 450, 451.

f/ Beſoldung. 321, 322.

Ohmgeldbeamte. Beſoldung. 320.

Ohmgeld. Bezug. 237.

ºr Rückerſtattung. 243. -

º/ Unterſchlagung. 245.

f/ Bußen. 246.

Ortsrichter. Sporteln. 459.

P.

Partei gewinnende. Sporteln. 477.

Patenttaren der Handelsreiſenden. 23, 27, 281, 298,302,431.

Päſſe. Fälſchung. 505.

„ Mißbrauch. 506. -

Perſonen hülfloſe. Ausſetzung, Vernachläßigung. 366, 511,526.

Pferdeentſchädigung an Gemeinden. 292.

Pintenſchenkrechtgebühr. 248.

Plakate amtliche. Beſchädigung. 504.
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Polizeiſtrafgeſetz. Anwendung. 487, 538.

Polizeiſtrafen. 487.

f/ nicht entehrend. 493.

Polizeiſtrafurtheile. Publikation. 493.

Polizeivergehen. Begriff. 487.

Polizeiverordnungen allgemeine. 524.

Poſtgebührenvergütung. 482.

Poſtentſchädigung. 233.

Prieſterſeminar für das Bisthum Baſel. Errichtung.

"/ Grundlage. 283.

/ Zöglinge. 284.

*/ Oekonomie. 285.

// Aufſicht. 286.

Prioritätsgülten. 290, 546, 558, 562, 564.

Protokolle der Amts-, Gerichts- und Gemeinderathskanzleien. An

ſchaffung. 483.

Prüfungskommiſſionen. Sporteln. 440, 442, 454.

R.

Raub. 373.

Realwirthsrechte. Gebühr. 248.

Rechnungsbeamte des Staats. Beſoldung. 318, 320.

Regens des Prieſterſeminars. 283.

Regierungsräthe. Beſoldung und Entſchädigung. 315, 316.

Regierungsverordnungen. Sammlung. 280.

Rehabilitation. 346. -

Reinlichkeit öffentliche. Uebertretung. 525.

Reiſepäſſe. 203, 227.

Reiſeſchriften. 203–210.

Reiten gefährdendes. 527.

Religionsunterricht. Vernachläſſigung. 529.

Rückfall in Verbrechen. Strafe. 344.

S.

Sachbeſchädigung. 380, 522.

Sachverſtändige. Sporteln. 475.

Sachwalter. m 476, 478, 485.

Salzregal. 233.
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Sanitätsbehörden. Sporteln. 441.

Schadenerſatz bei Verbrechen. 335.

Schändung. 373.

Schatzgräberei. 519.

Schauvorſtellungen unbefugte. 533.

Schießen unbefugtes. 534.

Schießwaffen. Gebrauch und Verwahrung. 526.

Schlägereien. 364, 369, 508.

Schlößer. Unbefugte Erbrechung. 523.

Schlüſſel. „ Anfertigung. 528.

Schreib- und Stempelgebühren. 482.

Schriften. Widerrechtliche Vernichtung. 381.

Schulhausbaupflicht. 228.

Schützenordnung. Uebertretung. 534.

Schwangerſchaft außereheliche. Verheimlichung. 366, 510.

Sektionschefs. Beſoldung. 4, 319.

Selbſthülfe unerlaubte. 338, 500.

Seminar biſchöfliches. 283.

Siegel und Stempel öffentliche. Fälſchung. 360.

// „ Unbefugte Anfertigung und Ablieferung. 505.

„ amtliche. Verletzung. 499.

Sittenpolizei. 529.

Sittlichkeitsvergehen. 358.529.

Sonntagsfeier. Verletzung. 529.

Spar- und Leihkaſſe, kantonale. 39, 47.

Sporteln der Behörden, Beamten und Angeſtellten. 433–484.

f/ „ Regierungskanzleien. 252.

Staatsabgaben. 234–253.

Staatsanwalt. Beſoldung. 323.

/ Sporteln. 453.

Staatsbüdget. 254.

Staatsgewalt. Widerſtand gegen ſelbe. 504.

Staatshoheitsrecht. 233.

Staatskapitalien. 233.

Staatskanzlei. Sporteln. 434

Staatskaſſen. 254.

Staatsliegenſchaften. 231.

Staatsrechnungen. 254.
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Staatsſteuern. 252.

Ständeräthe. Wahl. 197.

Standesweibel. Beſoldung. 316. Sporteln. 436.

Stempelabgabe, Stempelpapier. 234.

Stempelbuße. 236.

Sterbefälle. Unterlaſſung der Anzeige. 501.

Steuerbeamte des Staats. 253.

Stiftsverwalter in Münſter. Beſoldung. 318.

Strafbarkeit. 333, 336, 487.

/ Erlöſchen. 340, 495.

Strafhausbeamte und Angeſtellte. Beſoldung. 318.

Strafhausreglement. 328.

Strafloſigkeit. 332, 494.

Strafprozeßkoſten. 483.

Strafumwandlung. 344, 346.

Strafurtheile. Publikation. 330, 493.

Strafverfolgungsfriſt. 341.

Strafzeit. Berechnung. 489.

Strafzumeſſung. 341. 495.

Straßenpolizei. Uebertretung. 525,

T.

Tanzen unbefugtes. 533.

Tanzgebühren. 251.

Tauſchverträge um Liegenſchaften. 539.

Tavernenrechtsgebühr. 247.

Tarenüberforderung. 389, 536.

Theatervorſtellung unbefugte. 533.

Thiere reißende. Verfolgung. 141.

„ Vernachläſſigung. 526.

Thierquälerei. 535.

Todesſtrafe. 326, 344. Begnadigung. 397.

Todtſchlag. 363.

Tödtung. 360, 364.

Tragerei bei Einzinsraten. 267.

Trunkenheit. 531.

-



U.

Unfug nächtlicher. 534.

Unterhaltskoſten in der Strafanſtalt. 328.

Unterſchlagung. 381, 382, 516, 517.

Unterſtützungsarten. 93, 95.

Unterſtützungsbedürftige. 85, 104.

Unterſtützungspflicht. 86, 89, 90, 105.

Unterſtützungsquellen. 91.

Unzucht. 358, 529, 530, 531.

gegen die Natur. 357.

Urheber eines Verbrechens. 333.

Urkunden amtliche. Fälſchung, Unterdrückung. 390.

f öffentliche. „ 359.

„ private. n/ 384.

V.

Venerabile. Achtungsverweigerung. 529.

Verbrauchsſteuer von ausländiſchen Getränken. 237, 243.

f/ „ inländiſchen / 247.

Verbrechen, Vergehen, überhaupt. 325, 487.

f/ // Strafgattungen. 326,488.

f/ vorſätzliche. 330.

f/ / fahrläßige. 330.

er p Verſuch. 331. -

f/ fº Vollendung. 331.

/ f Urheber, Gehülfen, Begünſtiger. 333.

// f/ Strafbarkeit. 333, 336.

// f/ // Erlöſchen, Verjährung. 340,

495.

º f/ Strafloſigkeit. 332, 494.

P/ " Strafverfolgungsfriſt. 341.

/ m Strafzumeſſung. 341, 495.

ff Strafumwandlung. 346, 491.

Rückfall. 334.

f/ Pf Rehabilitation. 346.

f f Begnadigung, Amneſtie. 347.

5 / gegen den Staat. 348, 496.

f/ gemeingefährliche. 353.
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Verbrechen, Vergehen, gegen die Religion. 356, 528.

f/ // „ „ Sittlichkeit. 356, 529.

f/ f, „ Treue und Glauben. 358, 504.

f/ f/ „ das Leben. 362, 507.

f/ / „ die Geſundheit. 367, 507.

/ f/ „ „ perſönliche Freiheit. 370, 507.

f f/ / Ehre. 512.

f/ ſ „ das Eigenthum. 373, 515.

/ ſ durch Unterſchlagung, Betrug und Beſchädi

gung. 381, 516, 522.

/ f/ zur Beeinträchtigung fremder Amts- und

Standesrechte. 386.

f/ / von Beamten und Angeſtellten. 387.

Verdingen der Armen. 93.

Vergiftung. 353.

Verehlichungsgebühren an die Staatskaſſe. 248.

Verhörämter. Beſoldung. 323. -

Verjährung der Strafe und Strafbarkeit. 340, 495.

Verkaufs- und Kaufspatente. 21, 26, 27.

Verkehr von und mit rechtsunfähigen Perſonen. 521.

Verleumdung. 512, 514. -

Vermögensverwaltung eigene. Einſtellung. 328.

Verordnungen des Regierungsrathes. Sammlung. 280.

Verordnungen obrigkeitliche. Uebertretung. 496.

Verſammlungen religiöſe. Störung. 528.

Verſchreibungen auf Liegenſchaften. 545, 546.

// um bewegliches Gut. 565.

Verſchwiegenheit amtliche. Verletzung. 523.

Vertheidiger öffentlicher. Beſoldung. 323.

Veruntreuung. 390.

Verweiſung aus dem Kanton. 489.

Vizeſtaatsanwalt. 15.

Vögte. Sporteln. 480.

BI.

Waaren. Fälſchung. 5 18.

f/ Unbefugte Verheimlichung. 519.

Waarenſtempel, falſche. 519.
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Wachen. Beleidigung. 503. -

Wahl der Nationalräthe. 303.

„ „ Ständeräthe. 197.

Wahlkreiſe. Vertheilung der Großrathsmitglieder auf ſelbe. 294.

Wahlverhandlungen. Fälſchung, Störung u. ſ. w. 502.

Waiſenvogt. Pflichten. 98. 106.

Waldrodung unbefugte. 535.

Wanderbücher. 207.

f Fälſchnng, Mißbrauch. 505.

Waſenmeiſter. Sporteln. 446.

Wechſelfähigkeit. 399. -

Wechſel, gezogene. Form. 399.

/ f/ Haftbarkeit. 401.

/ // Indoſſament. 401.

/ / Präſentation. 403.

f/ f/ Annahme. 404.

f/ f Regreß. 405,411.

f/ f/ Verfalltag. 406.

f/ f/ Bezahlung. 408.

f/ f/ Proteſt. 410.

Intervention. 413.

Bürgſchaft. 415.

Vervielfältigung. 415.

ab Handen gekommene. 417.

Falſche Unterſchriften. 418.

1/ Verjährung. 419.

eigene. 420.

Anweiſungen. 422.

Geſetze anderer Kantone. 422.

f/ Erekution und Prozeß. 423.

Werfen boshaftes. 509,527.

„ von Kugeln. 534.

Widerſtand gegen die Staatsgewalt. 351.

Williſau. Schulkreis. 31.

Wirthsordnung. Uebertretung. 535.

Wirthsrechte. Gebühren. 247. -

Wohnungsentſchädigung an die Lehrer. 229, 263.

Wucher. 519.
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Z.

Zahlungsbriefe. 559, 562, 564.

Zehntgülten. 290, 546, 558.

Zeugen. Sporteln. 475.

Zeughausverwalter. Beſoldung. 4, 319.

Zeugniß falſches. 360, 506.

Zeugniſſe unrichtige von Medizinalperſonen. 522.

Zeugwart. Beſoldung. 4, 319.

Zollentſchädigung. 233.

Zuchthausſtrafe. 327.

Züchtigung körperliche. 329, 491.

Zweikampf. 369, 509.




